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Vorberidt.

Die Sammlung der Luzerner'ſchen Gefeße, Defrete

und Verordnungen beſtand vor der Herausgabe der gegen

wärtigen Zuſammenſtellung aus 11 abgeſchloſſenen und

1 noch nicht vollendeten Bande.

Gin Band ( Nullband genannt) umfaßte die vor 1830

erſchienenen ältern Gefeße und Verordnungen , ſoweit fte

im Jahr 1840 noch in Kraft beftanden .

Sechs Bände enthielten die im Zeitraum von 1831

bis 1841 erlaffenen Gefeße und Verordnungen.

Zwei Bände begriffen die von 1841 bis 1847 er

( chienenen und

Zwei Bände nebſt einem angefangenen dritten die feit

1848 in Kraſt getretenen Gefeße und Verorðnungen .

Von den Gefeßen und Verordnungen, welche vor

1848 erſchienen, iſt der größte Theil gegenwärtig nicht

mehr in Kraft. Durch die feit genanntem Jahre erfolgten

durch die neue Bundesverfaſſung

und Bundesgeſebgebung iſt die Mehrzahl derſelben ents

weder ausdrücklich und förmlich aufgehoben worden oder

als veraltet ſonſt außer Wirkſamkeit getreten . Dieſer

Gefeßesreviſionen und
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Umſtand erſchwerte den allgemeinen Gebrauch der Geſebess

ſammlung ſehr , da nicht Jedermann wußte , welches

Geſeß, welche Verordnung noch galt , welche nicht. Zus

dem war die Auffindung der in Kraft beſtehenden Geſepe

in einer ſo großen Reihe von Gefeßesbänden mit ziem

licher Schwierigkeit und die Anſchaffung einer ſo bände:

reichen Sammlung mit nicht unbedeutenden Koſten ver

bunden .

Dieſe Umſtände haben den Regierungsrath bewogen,

die vor 1848 erlaffenen , gegenwärtig noch in Kraft be

ftehenden Geſeße und Verordnungen von den außer Kraft

getretenen ausſcheiden und in einen eigenen Band zuſam

menſtellen zu laſſen .

Das Ergebniß dieſer Arbeit bildet vorliegende Samme

kung.

Von der Sammlung ausgeſchloſſen find : das Kürs

gerliche Geſekbud und das Strafgeſepbud , nebit

ben ſie berichtigenden und abändernden Gefeßen vom

22. Hornung 1839 und 14. Bracmonat gleichen Jahres

( Bd. V, Seite 392 , 394 und 435) . Dieſe Gefeße,

find von der Sammlung aus dem Grunde ausgeſchloſſen

worden , weil von denſelben zum allgemeinen Ge

brauche amtliche und nichtamtliche Separatausgaben zu

haben ſind, und dieſelben den vorliegenden Band nuklos

vergrößert und den Preis desſelben bedeutend geſteigert

haben würden. Ausgeſd loffen iſt auch der zum Theil

noch geltende Sportelntarif vom 9. März 1843, welcher

durch

ein neues Sporteingeſet gänzlich außer Kraft geſeßtwer :

ben wird .

1
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gegenwärtig der Reviſion unterliegt und nächſteng ?
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34 Ueber das Verfahren , welches bei der Bearbeitung

bex gegenwärtigen Sammlung beobachtet worden ift, muß

bemerkt werden , daß die einzelnen Gefeße, Beſchlüſſe x.

føweit möglid nad Materien geordnet und, um Raum

zu gewinnen , nicht nur die zu jedem Gefeße erlaſſenen

Promulgationsbefolüſſe des ehemaligen Kleinen Rathes,

fondern auch die Unterſchriften der Behörden , von denen

die Sagungen ausgingen, ſowie die Einleitungen zu dens

felben , inſofern ſie ihnen nicht zur Erläuterung dienen ,

weggelaſſen worden ſind. Wo einzelne oder mehrere

Paragraphen eines Gefeßes u. nicht mehr gelten , ift

bieß in einer Note bemerkt; die außer Kraft gefepten

Paragraphen find aber gleichwohl abgedruckt worden .

Wenn ein Gefeß durch einen ſpätern Erlaß vervoll ,

fändigt oder auch bloß modifizirtworden iſt, ſo ift dieſem

Cptaffe am gehörigen Drte gerufen , damit er nicht leicht

überſehen werden kann.

Hiedurch dürfte das Studium der Geſeke weſentlich

erleichtert ſein . Zur bequemen Benukungder Sammlung

#agen überhin das dem BandevorangehendeInhaltsverzeich

niß und das ihm angehängte alphabetiſche Sacregiſter bei.

Mit der Publikation dieſer Sammlung ſind von der

oben beſchriebenen Geſekesſammlung für den gewöhnlichen

Gebrauch überflüſſig geworden:

1. der ſogenannte Nullband von 1840 ;

2. die ſechs Bände, welche den Zeitraum von 1831

bis 1841 umfaſſen , mit Ausnahme des bürgers

lichen Gefeßbuches und des Strafgeſetbuches;

3. ber zweite Band der von 1841 bis 1847 erſchies

nenen Sammlung, mit Ausnahme des Sportelns



tarifß vom 9. März 1843 , ſoweit er nicht bereits

durch die ſeit 1848 erſchienenen einzelnen Spors

telngeſeße aufgehoben ift;

und es beſteht die luzerner'ſche kantonale Gefeßosſamms

lung nunmehr nur ans folgenden Bänden :

1. Gegenwärtige Sammlung, enthaltend die vor 1848

erſchienenen Gefeße, Defrete, Verordnungen und

Beſchlüſſe, welche gegenwärtig noch in Kraft bez

ſtehen ;

2. das bürgerliche Gefeßbuch und das Strafgeſezbuch;

3. Band I bis III der ſeit 1848 erſchienenen Ges

feße, Defrete und Verordnungen.

An dieſe Sammlung der kantonalen Geſeße ſchließt

ſich noch die für den Kanton Luzern veranſtaltete Samm:

lung der eidgenöſſiſchen Bundesgeſeße, Verordnungen,

Beſblüffe und Staatsverträge an , ſoweit ſie den Ranton

Luzern betreffen .

Dieſe beſteht:

aus Band I der Gefeßesſammlung von 1841 ;

aus Band I bis III der ſeit 1848 herausgekoms

menen Sammlung.

* Luzern , den 12. Weinmonat 1859 .

Der Bearbeiter.

សង្គមមិន



Wir Präſident und Großer Hath

des Kantons Luzern ,

Nachdem uns der Regierungsrath eine Sammlung

der vor dem Jahre 1848 erſchienenen Gefeße, Defrete

und Verordnungen , welche gegenwärtig noch in Kraft

beftehen, vorgelegt hat, in der Abſicht, dieſelbe dem Druce

zu übergeben ;

Betrachtend, daß mit dieſer Sammlung lediglich

beabſichtigt wird, die noch in Kraft beſtehenden, in vielen

Bånden zerſtreuten Saßungen zum Teichtern Gebrauche

des Publikums und um dem Bürger die Kenntnißnahme

von dem Gefeße zu erleichtern, zuſammenzuſtellen, ohne

an den Sagungen ſelbft etwas abzuändern , in Folge

weffen die Duellen, aus welchen fte gezogen ſind, neben

thr fortwährend amtliches Anſehen genießen ;

Betrachtend, daß wo in dieſer Sammlung der noch

in Kraft beſtehenden ältern Gefeße und Verordnungen

einzelne Beſtimmungen vorkommen, welche mit den Bes

ftimmungen jüngerer Gefeße nicht im Einklange ſtehen,

berftanden ift, daß die Beſtimmungen der jüngern ben

Vorzug haben ;

beſchließen :

I. Die Sammlung ift im Sinne der Motive gute

geheißen und ſoll gedruckt und bekannt gemacht werden .

1
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4. Geſet über die Heimathrechte der dem Kanton Luzern in

Folge eidgenöffiſdier Ronkordate und Beſchlüſſe zu:

Fallenden Heimathlojen, vom 11. Mai und 15. Weins
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weſen betreffend.

11. Beſchluß, die Unveräußerbarkeit der Unterſtüßungsgegen
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duisen

5. Geſetz über Verwendung der Spendgelder, v . 15. Juni 1833 74

6. Vervollſtändigung des Geſetzes über Verwendung der Spend

gelder, vom 16. Jänner 1838
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Abhaltung in ungünſtige Witterung gefallen , vom

15. Jänner 1806

80
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3. Gefek über das öffentliche Firmaregiſter , vom 11. Wein :

monat 1832 83
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7. Geſek über die Gewerbsfreiheit, vom 21. Winterm . 1839 96

8. Gefeß über die Gewähr bei dem Viehhandel, vom 22. Win

termonat 1839 99

Tam se

V. Gefeße und Verordnungen über Viehzucht

und Landwirthſchaft.ru
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3. Gefeß über Beſchränkung des Verkaufs von Waldungen,
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ធ

VII. Gefeße, Defrete , Verordnungen , Beſchlüfſe
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157
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Gefes

über Aufſtellung von beeideten Feldmeſſern und ihre

Verrichtungen.

( Vom 14. Bradymonat 1832.)

Wir Präſident und Groſser Rath des Kantons Luzern,

Haben verordnet und verordnen :

§ . 1 .

gedem Eigenthümer von Grund und Boden und andern

Gegenſtänden gleicher Art bleibt überlaſſen : dieſelben ents

weder ſelbſt zu vermeſſen , oder durch jemand ander vermeſ

ſen zu laſſen.

Wil hingegen für Vermeſſungen von Grund und Boden

u. f. w. amtliche Glaubwürdigkeit gewonnen werden , ſo müſſen

dieſelben durch einen von der Regierung aufgeſtellten und

zu dieſem Ende von ihr ordentlich patentirten Feldmeſſer

vorgenommen werden.

S. 2.

Wird die Richtigkeit einer ſolchen Vermeſſung von einem

der Betheiligten angeſtritten , fo foll dieſelbe durch zwei an

dere unparteiifche patentirte Feldmeffer, welche die betreffende

Gerichtsſtelle bezeichnet, unterſucht und von ihnen ein Gut

achten darüber abgefaßt werden.

Sammlung älterer Geſeke x. 1
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Fallen dieſe in ihrem daberigen Urtheile nicht einig, oder

wil dasſelbe von den Betheiligten nicht angenommen wer

den , ſo entſcheidet darüber der Zivilrichter.

S. 3 .

Uls patentirte Feldmeſſer fönnen von dem Kleinen Rathe

nur ſolche angeſtellt werden :

a. die eines anerkannten guten Leumundes find, und

b. durch eine zu beſtehende Prüfung oder auch ohne eine

folche durch andere hinreichende Zeugniſſe ſich befrie

digend ausweiſen , die zu folchen Vermeſſungen erfor

derlichen Kunſtkenntniſſe zu beſigen, und dieſelben bereits

mit gutem Erfolge praktiſch ausgeübt zu haben.

S. 4.

Die aufzuſtellende Prüfungskommiſſion roll aus einem

Mitgliede des Kleinen Raths und aus zwei Sachkundigen

beſtehen .

Derſelben Ernennung erfolgt durch den Kleinen Rath.

S. 5.

Hat der um ein Patent als Feldmeſſer beim Kleinen

Rathe fich Bewerbende die vorgeſchriebene Prüfung befrie

digend beſtanden , oder iſt ihm dieſelbe von dieſem in Folge

ſonſt genügend geleiſteten Ausweiſes über ſeine daherigen

Fähigkeiten erlaſſen worden , ſo wird ihm die nachgeſuchte

Patente als Feldmeſſer durch den Kleinen Rath zugefertiget,

und er zugleich in Pflicht und Eid genommen.

S. 6 .

Gegenwärtiges Geſet , mit den vorgeſchriebenen Unter

ſchriften und dem Staatsſiegel bekleidet , ſoll in's Staats

archiv niedergelegt und eine gleichartige Ausfertigung davon

dem Kleinen Rathe zur Vollziehung und öffentlichen Bes

kanntmachung zugeſtellt werden.

Alſo verordnet in unſerer Sißung des Großen Rathes,

Luzern den 14. Brachmonat 1832.

1
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1

Derret

enthaltend die Ausſcheidung der Stellen, welche als

politiſche Beamtungen , von jenen , welche als bloße

Bedienſtungen anzuſehen find.

(Vom 23. Weinmonat 1832.)

Tülir Präſident und Groſser Rath des Hantons Luzern,

In der Abſicht, diejenigen Stellen , welche als eigent

Tiche politiſche Beamtungen angeſehen werden können , klar

und beſtimmt zu bezeichnen und von bloßen Bedienſtungen

auszuſcheiden , damit keine irrige Anwendung des 9. 10 der

Staatsverfaſſung vorkommenden Fals eintrete ;

Haben verordnet und verordnen :

$ . 1 .

Als eigentliche Beamtungen ſind anzuſehen :

1. Ade durch die Staatsverfaſſung und durch die or

ganiſdien Geſeke bezeichneten Stellen .

II. Diejenigen Regierungsanſtellungen , welche durch

ihre Wichtigkeit und dadurch , daß den dieſelben bekleidenden

Perſonen eine amtliche Gewalt und ſelbſtſtändige Wirkſam

keit zuſtehet, fich zu eigentlichen Beamtungen qualiftziren .

Hieber gehören namentlich :

a. alle in der Staatskanzlei angeſtellten Schreiber, ſo wie

jene der verſchiedenen Rathsabtheilungen und des Ap

pellationsgerichts, mit Ausnahme bloßer Kopiſten ;

b. ferners der Archivar und Unterarchivar, der Staats

kaffier , deſſen Gehülfe, der Staatsbuchhalter und der

Großweibel ;

C. der Kaffier bei der eidgenöſſiſchen Zentralkriegskaſſa;

d. der Poſtdirektor und der Kontrolleur, Sarator und Diſtri

butor im Zentralpoſtamt, fo wie die Diviſionschefs ' ) ;

1) Unter litt. d. benannte Stellen find ſeit Uebernalme der Poften durch

den Bund vom tantonalen Beamten-Gtat zu ſtreichen.
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e. die vom Kleinen Rathe ſelbſt gewählten Zollner 2) zu

Reiden , St. Urban, Wißenbach, ufhuſen, Sriengen,

Mofen , Aeſchy, Müswangen, Gifikon, Luzern und Ema

menbrücke ;

f. die Mitglieder der Handlungskammer, deren Sekretär

und der Suſtbeſtäter zu Luzern %) ;

g. die Mitglieder des Sanitätskollegiums und deſſen Se.

kretär, ſo wie die Bezirksärzte und Bezirkswundärzte ;

h. der Unterkriegskommiſſär und Zuchthausverwalter ;

i der Unterſtraßinſpektor , der Münzmeiſter und der

Kantonswardein für Maß und Gewichte ;

k . der Polizeilieutenant für die Stadt Luzern.

S. 2.

Alle übrigen im Dienſte des Staates ſtehenden, aber in

vorſtehendem Artikel nicht genannten Angeſtellten ſind bin

gegen als bloße Bedienſtete anzuſehen .

$. 3.

Betreffend die Angeſtellten im Kirchen-, Erziehungs- un

Militärweſen , ſo ſind jedoch dieſelben unter vorſtehende

Kategorien nicht begriffen , da bezüglich auf dieſe beſonde

gefeßliche Vorſchriften beſtehen oder aufzuſtellen ſind.

S. 4.

Gegenwärtiges Dekret , mit dem Siegel des GroE

Rathes und den üblichen Unterſchriften verſehen , ſoll in 1

fchrift in's Staatsarchiv niedergelegt, und eine gleiche u

fertigung dem Kleinen Rathe zur Nachachtung und s

kanntmachung mitgetheilt werden.

i
? ) An die Stelle der „Zollner", ſeit Aufhebung der innern Zölle, t

nun die Ohmgeldner beziehungsweiſe Grånzaufſeher.

* ) Mit Gingehung der Guft iſt dieſe Amtoftelle bahingefallen .
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ere $

über die Pflichten der Staatsanwaltſchaft,
Zivilſtreite

betreffend.

(Vom 11. Weinmonat 1836.)

üdir Präſident und Groſser Bath des Kantons Luzern,

saben verordnet und verordnen :

$. 1 .

Die Staatsanwaltſchaft hat die Intereſſen des Staates

vor den Gerichten in jeder Beziehung zu verfolgen .

S. 2 .

Ueber die Verfolgung der Intereſſen des Staates in

ſtrafrechtlicher Hinſicht enthält das Geſeß über das Straf

rechtsverfahren vom 17. Brachmonat 1836 die nöthigen

Vorſchriften.

$ . 3.

Hinſichtlich der Verfolgung der Intereſſen des Staates

in zivilrechtlicher Beziehung feien folgende Vorſchriften auf

geſtellt:

a . wenn der Staat einen Zivilprozeß zu beſtehen hat, fo

vertritt der Staatsanwalt denſelben ſowohl bei der

Vermittlung als vor dem Gericht;

b. der Staatsanwalt iſt gehalten , bei Zivilprozeſſen ſeine

Co
Inſtruktionen bei dem Kleinen Rathe einzuholen und

demſelben Rechenſchaft zu geben ;

c. der Kleine Rath kann bei einem vorkommenden wich

tigen Zivilprozeffe dem Staatsanwalte einen Advokaten

beigefellen .

S. 4.

Dem Staatsanwalte iſt unterſagt , neben den Rechts

geſchäften , die er für den Staat beſorgt, die Führung andes

rer Rechtsgeſchäfte zu übernehmen .
!
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6. 5 .

Gegenwärtiges Geles foul in Urſchrift dem kleinen Rathe

zur Vollziehung , Bekanntmachung und Niederlegung in's.

Staatsarchiv zugeſtellt werden.

Beſchluß ,

die Art der Bekanntmachung der Geſeße und obrigkeit
mi

lichen Verordnungen des Nähern feſtſeßend.

( Vom 15. April 1825.)

es

wir Schultheiſs und Tägliche Räthe

der Stadt und Republik Luzern ,

haben verordnet und verordnen :

S. 1 .

Uue Gefeße, Verordnungen und andere amtliche Pubs

likationen , die ſich entweder dem Amts- oder dem Rantons
och ut

intelligenzblatt beigerückt und in legterm mit einem Stern

chen bezeichnet finden , ſollen in den Pfarrkirchen am nächſ

darauf folgenden Sonntag entweder ab den Kanzeln , oder

dann in der Kirche von den Chortritten herab , nach den

gewöhnlichen Verkünden des Prieſters , vor dem Anfan

der Predigt oder der Meſſe, verleſen werden .

Da , wo aber das Verkünden des Prieſters währen
mm

der Meſſe ſtattfindet, ſoll die vorbenannte Verleſung bei de

Anfang des Gottesdienſtes erfolgen.

S. 2 .

Gegenwärtiger Beſchluß, mit deſſen Vollziehung

Suſtizrath beauftragt iſt, fou der Sammlung der Geſe

und Verordnungen beigerückt werden . Samen

-
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Beich Iube

über Umgeſtaltung des bisherigen Zutelligenzblattes.

(Vom 29. Heumonat 1836.)

Witir Schultheiſs und Heiner Rath des Hantons Kuzern,

beſchließen :

1. Diejenige Abtheilung des Amtsblattes , die nicht die

offizielle Geſekesſammlung enthält, rückſichtlich welch leşte

rer es bei der bisherigen Einrichtung fein Verbleiben hat,

rol vom 1. Jänner 1837 an den Titel „ , Luzerneriſches

Kantonsblatt " erhalten.

2. Dasſelbe erhält folgende Eintheilung :

/

I. Amtliches

A. Adminiſtrative und polizeiliche Bekanntmachungen

a. derjenigen Regierungsbehörden, Kanzleien und Beam

ten , deren Geſchäftskreis ſich über den ganzen Kan

ton erſtrecket ;

b. der Umts- und Gemeindebehörden , deren Kanzleien

Sound Beamten ;

C. Polizeiliche Bekanntmachungen .

B. Gerichtliche Bekanntmachungen und

a. derjenigen Gerichtsbehörden , ihrer Kanzleien und Be

amten , deren Wirkungskreis den ganzen Kanton um

greift ;

b. der Bezirks- und anderer Untergerichtsbehörden , ihrer

Kanzleien und Beamten .

II . Nichtamtliches.

Privatanzeigen aller Art, am Schluſſe welcher die Preiſe

der Lebensmittel zu ſtehen haben .
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.

2

3. Die Durchſicht und Korrektur der adminiſtrativ

und polizeilichen Bekanntmachungen hat durch die Staat

kanzlei, diejenige der richterlichen Bekanntmachungen dur

die Kanzlei des appellationsgerichts zu erfolgen , und

Vorſteher jeder dieſer Kanzleien fügt am Ende der betr

fenden Rubrik mit dem Ausdrud : ,,Uus Auftrag zum Dru

verordnet “, das Datum und ſeine Unterſchrift bei.

4. Die unter die Rubrik „Allgemeine Nachrichten " fe

lenden Bekanntmachungen ſind in der Regel keiner ande

Durchficht, als derjenigen des Druckers und Herausgebe, a

des Kantonsblattes unterworfen , der ſeinen Namen jed

Nummer des Kantonsblattes und zwar, ſtatt wie bisher

Anfange, am Ende desſelben beizuſeßen hat.

Einrückungen außergewöhnlichen Inhalts oder ſonſt at

falender Urt dürfen jedoch nicht ohne Bewilligung d

Staatsſchreibers in's Kantonsblatt aufgenommen werde

Derſelbe wird ſolchen , welche den Anſtand verleßen od

ſich ſonſt für das Ümtsblatt nicht eignen , die Aufnahme

dasſelbe verſagen .

5. Die Staatskanzlei wird alle Monate eine einfac

Ueberſicht der Verhandlungen des Großen und Kleinen Rat

dem Kantonsblatte beirücken .

6. Am Schluſſe jeden Sahres hat die Staatskanzlei zu

Kantonsblatte ein möglichſt vollſtändiges Real- und Perſon

regiſter zu verfaſſen , das demſelben beigerückt werden ſoll .

7. Gegenwärtige Schlußnahme iſt dem Intelligenzblat

zu Jedermanns Kenntniß und Verhalt beizurücken , und ſo

überhin dem Appellationsgerichte und der Staatskanzlei

Urſchrift mitgetheilt werden.



9

1

O efem

über Konflikte zwiſchen den adminiſtrativen und ridter-:

tot timpul lichen Behörden.

mo

(Vom 8. März 1842.)
MO

In Kraft getreten den 12. Brachmonat 1842.

üdtir Präſident und Groſser Rath des Kantons Luzern,

In näherer Beſtimmung des S. 18 der Staatsverfaſſung,

und in Vollziehung des §. 86 derſelben ;

Auf denAuf den Vorſchlag des Regierungsrathes und einer von

uns niedergeſeßten Kommiſſion ;

beſchließen :

§. 1 .

Der Große Rath entſcheidet die Streitigkeiten zwiſchen

der vollziehenden und richterlichen Gewalt über die Grängen

ihrer Befugniſſe (Konflikte).

Dabei findet das in nachſtehenden Paragraphen bezeich

nete Verfahren ſtatt.

$ . 2.

Das Recht der Beſchwerdeführung gegen Ueberſchreitung

der Gränzen der Befugniſſe von Seite eines vollziehenden

oder richterlichen Beamteten oder ei
vollziehenden oder

richterlichen Behörde ſteht fowohl der betheiligten Perſon

als auch den Beamteten oder der Bebörde zu .

$ . 3 .

Findet ſich eine Perſon oder eine Verwaltungsſtelle das

durch beſchwert, daß eine Verwaltungs-, Vollziehungs - ,

Polizei - oder Regierungsſache in den Bereich der Gerichte

gezogen und als Rechtsſache behandelt wird , fo haben die

Beſchwerdeführer fich unmittelbar an den Regierungsrath

zu wenden .

1
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anhängig gemacht wird , muß dieansato

9. 4.

Wenn hingegen eine Rechtsſache in den Bereich der

Verwaltungs- , Vollziehungs-, Polizei - oder Regierungs

behörden gezogen und als Verwaltungsſache behandelt wird ,

, ſo können die betheiligten Perſonen oder Gerichtsſtellen das

gegen Beſchwerde führen , welche ſie unmittelbar an das

Obergericht zu bringen haben.

S. 5 .

Uuf Verlangen der Oberbehörde , bei der ein ſolcher Fat

Oberbehörde ver

ordnen , daß die weitere Behandlung der Verwaltungs- oder

Rechtsſache einsweilen ſtille geſtellt werde.

Die Einrede gegen die Zuſtändigkeit einer verwaltenden

oder richterlichen Behörde muß jedoch gleich im Anfange
un

erhoben und die daherige Beſchwerde ſpäteſtens zehn Sage

nach Mittheilung der erſten Verfügung, wodurch die ver

waltende oder richterliche Behörde das Entſcheidungsrecht

( Kompetenz) fich zueignet, eingereicht ſein . Uuf ſpäter ein

gelangte Einſprüche iſt keine Rückricht zu nehmen.

S. 6.

Glaubt der Regierungsrath von der beklagten gerichtli

chen Stelle noch einen Bericht einholen zu ſollen , fo wen=

det er ſich an das Obergericht, welches ihm einen ſolchen

übermittelt.

Findet das Obergericht den Bericht der beklagten Ver

waltungsſtelle für nothwendig , fo wendet es ſich an den

Regierungsrath , welcher ihm einen ſolchen übermittelt.

N. 7 .

Finden der Regierungsrath oder das Obergericht die

Beſchwerde unbegründet, ſo weiſen ſie dieſelbe fofort von

der Hand , unter Mittheilung des diesfälligen Beſchluſſes
Teen

an die betheiligte Perſon oder Stelle.

$. 8 .

Findet der Regierungsr
ath die Beſchwerde gegen die
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1

Gerichtsſtelle begründet, fo wendet er ſich an das Oberges

richt. Pflichtet das Obergericht der Anſicht des Regierungs

rathes bei , ſo ertheilt es an die betreffende Gerichtsſtelle

die erforderliche Weiſung.

Findet im andern Falle das Obergericht die Beſchwerde

gegen eine Verwaltungsſtelle begründet , ſo wendet es ſich

an den Regierungsrath. Pflichtet der Regierungsrath der

Anſicht des Obergerichts bei , ſo ertheilt er an die betref

fende Verwaltungsſtelle die erforderliche Weiſung.

$ . 9.

me:the

Pflichtet das Obergerichtet der Unſicht des Regierungs

rathes , oder der Regierungsrath der Anſicht des Oberge=

richts nicht bei , fo melden fie fich dieſe Meinungsverſchie

denheit rückantwortlich . Wird hiedurch der Kompetenzſtreit

nicht erledigt , ſo richtet in einem Falle der Regierungsrath,

im andern Falle das Obergericht eine Beſchwerde an den

Großen Rath.

$ . 10 .

Der Große Rath beſtellt durch geheimes abſolutes Mehr

eine Unterſuchungskommiſſion von ſieben Mitgliedern , bei

deren Wahl weder die Mitglieder des Regierungsrathes noch

des Obergerichtes , noch deren Verwandtſchaft (S. 17 der

Staatsverfaſſung) Sheil nehmen können oder wählbar ſind.
Part C

Die Kommiſſion holt von dem Regierungsrathe oder

von dem Obergerichte noch die aufällig nöthig erachtete

Rechtfertigung ein und ſtellt hierauf ihre Anträge an den

Großen Rath.

$ . 11 .

Je nachdem der Entſcheid ausfällt , hat die betreffende
verwaltende oder richterliche Behörde, auf Weiſung ihrer

y

Oberbehörde , die in Frage gelegene Erkanntniß oder Ver

fügung ungeſäumt zurückzunehmen .

.

S. 12. 2

Wenn Kompetenzſtreitigkeiten ſich unmittelbar zwiſchen
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dem Regierungsratbe und Obergerichte erheben , fo findet

zur Erledigung derſelben das gleiche Verfahren ſtatt , wel

dhes durch die vorhergehenden S. 1 bis und mit 10 vor

geſchrieben iſt.

Diejenige Behörde , welche durch den Ausſpruch des

Großen Rathes verfält wird , hat ihre Erkanntniß unge

fäumt zurückzunehmen .

S. 13 .

Gegenwärtiges Geſet , wodurch das Geſets über die

Konflikte vom 7. Herbſtmonat 1831 aufgehoben iſt, fou in

Urſchrift in's Staatsarchiv niedergelegt und dem Regierungs

rathe zur Bekanntmachung zugeſtellt werden .

O eſ e $

über die Verantwortlichkeit der Behörden und Beamteten .

(Vom 10. Herbſtmonat 1842.)

In Kraft getreten den 20. Wintermonat 1842.

"

de
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.
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;

Tdtir Präſident und Groſser Rath des Kantons Luzern,

In näherer Beſtimmung des § . 16 , ſowie der Sø . 14,
w

15 und 17 der Staatsverfaſſung und in Vollziehung des

5. 86 derſelben , wie

Auf den Vorſchlag des Regierungsrathes und einer von

uns niedergeſeşten Kommiſſion ;

beſchließen :

I. Abſchnitt.

Berantwortlichkeit der Behörden und Beamteten im

Allgemeinen.

$ . 1 .

Alle Behörden und Beamteten find jur unparteilichen ,

befliſſenen, geſegmäßigen und treuen Verwaltung des ihnen

übertragenen Amtes verpflichtet und dafür verantwortlich.
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Sede untere Behörde und jeder untere Beamtete find in

Bezug auf ihr amtliches Wirken zunächſt ihren vorgefekten

Behörden verantwortlich und denſelben Rechenſchaft ſchuldig.

S. 2 .

S. 3.

Bei Privatangelegenheiten haben die Bittſteller oder Be- unparteilicho

ſchwerdeführer und deren Verwandten bis zum zweiten Grade
feit.

a . Ausftand

der Blutsverwandtſchaft oder Geſchwiſterkinder einſchließlich, wegen Vers

ebenſo auch die Schwägerſchaft, nämlich Schwiegervater und wandtſchaft.

Schwiegerfohn und leibliche Schwäger , ſo lange die Per

ſonen, durch welche die Schwägerſchaft begründet wird, am

Leben ſind, in den Ausſtand zu treten und dürfen weder an

der Berathung , noch an der Entſcheidung Untheil nehmen. : ?

Esi

Bei Befeßung von demtecn, Stellen, Bedienſtungen oder

Pfründen , für welche entweder Bewerber oder Vorgeſchla

gene vorhanden ſind , treten die Bewerber oder Vorgeſchla

genen ebenfalls in Uusſtand. Wenn die Bewerber oder

Vorgeſchlagenen durch die Wahl oder ſonſt bis auf drei her

abgekommen ſind, fo hat auch die im . 2 bezeichnete Ver

wandtſchaft derſelben ſich in Uusſtand zu begeben .

Bei Bereßung folcher Uemter , Stellen , Bedienſtungen

oder Pfründen aus freier Wahl findet dieſer Ausſtand erſt

dann ſtatt, wenn die in der Wahl Befindlichen auf drei Per

fonen herabgekommen ſind.

Bei Wahlen, welche von den Gemeindebehörden ausgehen , eine

findet der Ausſtand erſt ſtatt, wenn die Bewerber , Vorge

fchlagenen oder in der Wahl Befindlichen auf zwei Perſonen

berabgekommen ſind. In allen Ausſtandsfällen follen au

fällige Erfaşmänner beigezogen werden .

8. 4 .

Jedes Mitglied einer Behörde, welchem von dem Ent= b. Ausſtand

ſcheide einer Angelegenheit unmittelbarer Nußen oder Scha
wegen

den an ſeinem Privatgute oder an ſeiner Ehre erwächst,

ſol fich bei der Berathung und Abſtimmung über eine ſolche

Angelegenheit in den Ausſtand begeben.

Intereffe.
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9. 5 .

Wenn ein einzelner Beamteter , welchem gefeßlich die

Unterſuchung oder der Entſcheid in einer Privatſache zuſteht,

ſich in einem der durch SS . 2 und 4 bezeichneten Ausſtands

fälle befindet, ſo kann die eine Partei oder können beide

Parteien , falls nicht ein ordentlicher Stellvertreter eines

ſolchen Beamteten beſtellt iſt, von der unmittelbar vorgeſetz

este ten Behörde desſelben für den gegebenen Fall die Anweiſung

eines unparteiiſchen Beamteten behufs der Unterſuchung oder

Entſcheidung begehren .

$ . 6.

c . Anhören Keine Behörde und kein Beamteter follen auf einſeitigen

beider

Barteien .
Bericht einer Partei zum Nachtheile der Gegenpartei eine

Entſcheidung erlaſſen , ſondern jeweilen die für die Verant

wortung eingeräumte Friſt abwarten oder inner der geſetz

lichen Friſt die Verantwortung der Gegenpartei einholen.

Wo die Dringlichkeit eine augenblickliche Verfügung noth

wendig macht, bleibt jedesmal das Recht des Einſpruchs von

Seite der Gegenpartei inner der geſeblichen Friſt geſichert.

Wird durch Nichtbeobachtung dieſer Vorſchriften die Gegensn

partei in ihrem Rechte verkürzt oder in Schaden verfekt, fo

iſt ſie berechtigt, gegen die betreffende Stelle Klage auf Miß

brauch der Umtsgewalt und Schadenerſatz zu ſtellen .

6. 7 .

Beffiffenheit. Ade Behörden und Beamteten ſind verpflichtet, die bei

ihnen anhängig gemachten Geſchäfte mit Emſigkeit und Be

förderung zu erledigen .

Vorzugsweiſe liegt den Präſidenten ob , über die beför

derliche Erledigung der Geſchäfte zu wachen und an ſäumige

Mitglieder oder Kanzleien die nöthigen Mahnungen und Zu

disenos ? rechtweiſungen zu erlaſſen.

$. 8 .

Jeder Partei, welche ein Geſchäft an eine Behörde oder

an einen Beamteten bringt , muß auf ihr Verlangen ein

fchriftlicher Empfangſchein ausgeſtellt werden.
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Ebenſo muß ihr ein ſchriftlicher mit Erwägungsgründen

verfehener Entſcheid ihrer Angelegenheit zugeſtellt werden .

Wird dieſer leştere verweigert, ſo iſt die Partei berech

tigt, bei der betreffenden vorgeſeşten Behörde Beſchwerde zu

führen, welche dannzumal nöthigenfalls gegen die faumſelige

Behörde oder den ſaumſeligen Beamteten Zwangsmaßregeln

nach S. 55 des Organiſationsgefeßes verhängt.

S. 9.

Wenn eine Behörde oder ein Beamteter bei einer ihnen

übertragenen oder zukommenden Unterſuchung den Thatbe

ſtand oder Sachverhalt nicht gründlich auszumitteln ſich be

ſtreben, oder einen Auftrag nicht vorſchriftsgemäß erfüllen ,

To fol die betreffende vorgeſetzte Behörde jene Behörde oder

jenen Beamteten zurechtweiſen oder je nach Umſtänden oder

im Wiederholungsfalle auf Koſten derſelben die Unterſuchung

einer andern Behörde oder einem andern Beamteten übers

weiſen oder gegen dieſelbe als der Pflichtverlegung ſchuldig

die Beſtrafung einleiten.

S. 10.

Das Verfahren und die Entſcheidungen der Behörden Gefesmäßige

und Beamteten müſſen den Geſetzen gemäß ſein .
keit.

In jeder Entſcheidung muß der Sachverhalt nach den

Eingaben der Parteien oder nach den gepflogenen Unter
1 $ 123

ſuchungen kurz dargeſtellt werden. Die Entſcheidung ſelbſt

muß auf den Gefeßen oder auf Beſchlüſſen höherer Behör

den , oder auf frühern Entſcheidungen in gleichen Fällen, die
men

oder auf Urkunden , Verträgen oder andern Rechtstiteln

u. f. w . beruhen und begründet ſein . Die Begründung iſt

in jeder von einer Behörde oder einem Beamteten erlaſſenen

endlichen Entſcheidung ausdrücklich anzugeben.

Dieſe Entſcheidungen ſind durch die gehörigen Unter

ſchriften zu beglaubigen.

S. 11.

Sede Behörde und jeder Beamtete rollen ſich bei ihrer
TO
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amtlichen Wirkſamkeit inner den Schranken ihrer Befugniſſe

und ihres Amtskreiſes bewegen ( S. 16 der Staatsverfaſſung ).

Solche Behörden und Beamtete, welchen das Recht der2

Berhaftung oder einer Strafunterſuchung zuſteht, haben ſich

vorzugsweife jeder Willkür in Ausübung des Verhaftungs

rechtes , ſowie bei der Unterſuchung jeder unnöthigen Ver

zögerung ſtreng zu enthalten .

Jede Ueberſchreitung der geſeblichen Befugniſſe von Seite

einer Behörde oder eines Beamteten berechtigt die Partei,

welche dadurch zu Schaden fömmt oder in ihrem perfon
more

lichen Rechte gefränkt wird , zur Klage auf Mißbrauch der
was

Amtsgewalt und je nach Umſtänden auf Schadenerfaß und

perſönliche Genugthuung bei der betreffenden unmittelbar

vorgeſekten Behörde. Die Klage muß inner der Friſt von

20 Tagen , vom Tage der Eröffnung oder Mittheilung an

berechnet, eingelegt werden .

Findet die vorgefekte Behörde die Klage auf Mißbrauch

der Amtsgewalt begründet , fo tritt das Einſchreiten von

Staatswegen und die Beſtrafung nach den Gereben ein .

Die Klage auf Schadenerfaß und Genugthuung weiſet

hodie vorgefeßte Behörde, im Falle ſie dieſelben begründet findet,312

an die Partei zur gerichtlichen Verfolgung zurück.

S. 12 .

Ireue. Die Behörden und Beamteten ſollen das ihnen anvers

traute Sut mit Sreue verwalten .

3m Sie follen darüber jederzeit Rechenſchaft abzulegen im

Allgemeinen.Stande fein und nichts davon auch nur vorübergehend in

ihren Privatnußen verwenden .

Sie haften auch für jede Fahrläßigkeit in der Beſorgung

des ihnen anvertrauten Gutes mit ihrem Vermögen.

Sede Unterſchlagung oder Veruntreuung wird nach den

Gefeßen beſtraft.

S. 13.

Umfang der Seder Beamtete oder Angeſtellte haftet nach den im 9. 12

Verantworts

lichkeit. aufgeſtellten Grundſäßen perſönlich und mit ſeinem ganzen
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ง

Vermögen für das ihm zur Verwaltung übertragene Gut,

beſtehe es in Kaſſen , Geldern , Magazinen , Geräthſchaften

oder Anderm .

Die betreffende Behörde iſt berechtigt, von dem ihr unter- Rautionen .

gebenen Beamteten oder Angeſtellten eine angemeſſene Hinter

lage (Realfaution ) oder perſönliche Bürgſchaft zu fordern .

Hat ein folcher Angeſtellter Kaſſen , Gelder, Magazine,

Geräthſchaften u. dgl. zu verwalten , ſo iſt die betreffende

Behörde verpflichtet, denſelben zur Leiſtung einer Hinterlage

oder perſönlichen Bürgſchaft anzuhalten .

$ . 14.

Die Behörde, welcher ein Beamteter oder Angeſtellter Recht und

zunächſt verantwortlich iſt, hat die Befugniß , inner dem
The Auffichtsa

Kreiſe der Geſetze oder Verordnungen die Verwaltung und behörde:
das Rechnungsweſen des betreffenden Beamteten oder An- a. Weber

Kantonalvers

geſtellten zu regeln und zu unterſuchen und den Beamteten waltungen.
!

oder Angeſtellten zur Rechnungsablage und Geld- oder Kaſſa

ablieferung in gehöriger Zeit anzuhalten.

Wenn eine Kantonsbehörde unterläßt, die durch Gefeße,

Verordnungen oder Reglemente vorgeſchriebene Aufſicht über

einen Beamteten oder Angeſtellten zu führen , die Unterſuchung

ſeiner Kaſſen, Magazine, Rechnungen u. f. w. zu beſtimmter

Zeit oder bei eigener Wahrnehmung von Gefährde vorzu

nehmen oder anzuordnen, ſo wird ſie für aufälligen Verluſt,

welcher durch das Vermögen des ſchuldigen Beamteten oder

Angeſtellten nicht gedeckt werden kann , dem Staate verant

wortlich. Es haftet in dieſem Falle jedes Mitglied der Be

hörde perſönlich und alle insgeſammt mit ihrem ganzen

Vermögen.

Doch kann ſich ein Mitglied von der Mithaftbarkeit be

freien , wenn es durch das Protokoll erweiſen kann , zur

rechten Zeit auf Beobachtung der Verwaltungsvorſchriften
oder auf Unterſuchung gegen den betreffenden Beamteten

oder Ungeſtellten gedrungen zu haben.

Sammlung älterer Gefeße 26. 2
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S. 15. urte

b. Ueber Die Gemeindebeamteten ſind den Gemeindebehörden, dieſe

Gemeindes

den Gemeinden verantwortlich. Die Gemeinden ſind hin
verwaltuns

gen. wieder für die von ihnen gewählten Gemeindebehörden und

Gemeindebeamteten verantwortlich.

Die im vorſtehenden Paragraph enthaltenen Beſtimmun
non certo che ci

die Gemeindebehörden in Betreff der

jenigen Mitglieder, welche init beſondern Verwaltungen, z. B.

Depoſitalkaſſaverwaltung, Kirchenverwaltung , Steuerbezug

u. dgl ., beauftragt ſind, gegenüber dieſen Mitgliedern, welche

den Behörden , und gegenüber den Gemeinden , welchen die

Behörden verantwortlich find.
Foto

Die Gemeinden haften für die von ihnen gewählten Bes

amteten , ſo weit dieſe durch ihre amtlichen Handlungen,

Fehler oder Unterlaſſungen die Rechte oder das Vermögen

Dritter benachtheiligen , ohne dafür vermittelft ihrer eigenen

Habe volen Erfak leiſten zu können .

Die Gemeinden ſind berechtigt, eine von ihnen zu be

ſtimmende Hinterlage (Realkaution) von den Gemeindeammän

nern als Botenweibeln zu fordern .

b
e

J. 16 .

Rechnungs- Alle Behörden, Beamteten und Angeſtellten, welchen eine

ablage. Verwaltung anvertraut iſt, ſind gehalten, alle Jahre, oder

ſo oft die Geſetze , Verordnungen oder Reglemente es vor

ſchreiben , ordentliche Rechnung abzulegen .

Die Rechnung muß auf den feſtgeſetzten Sag geſtellt und

gehörig mit Belegen verſehen ſein , eine Rechnung über die

Einnahmen und Ausgaben , eine Kapitalrechnung , eine Be

ſtandrechnung und den Verzeig enthalten .

Der Rechnungsabnehmer iſt nicht nur berechtigt, die

Rechnung als ſolche, ſondern auch die Werthſchriften und

Kaſſen zu unterſuchen .

Wird die Rechnung von dem Rechnungsabnehmer als

richtig anerkannt und gutgeheißen, ſo hört die daherige Ver

C

o
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és

el

gen

ment

be

in

antwortlichkeit des Rechnungsgebers, Irrthum und Uuslar

ſung vorbehalten, gegenüber dem Rechnungsabnehmer auf.

: S. 17 .

Würde eine Behörde oder ein Beamteter oder Ungeſtell

ter unterlaſſen oder ſäumen , zur feſtgefetten Zeit oder auf

geſchehene Aufforderung Rechnung über die ihm anvertrauteri

Verwaltung abzulegen, fo können von der betreffenden vor

gefekten Behörde Zwangsmaßregeln nach S. 55 des Organi.

ſationsgeſekes verhängt werden .

Bei längerer Weigerung oder ſonſtiger Sefährde kann

die Verhaftung des mit der Verwaltung beſonders Beauf
man

tragten von der vorgefeßten Behörde verfügt werden. Den

Verhaftbefehl erläßt die dazu berechtigte Behörde.

In dieſem Falle wird das geſammte Vermögen des zu

Verhaftenden mit Beſchlag belegt.

Verhaftung und Beſchlagnahme dauern ſo lange fort,

bis die Rechnung von dem biezu Pflichtigen gehörig abge

legt iſt.

$ . 18 .

Sede abtretende Behörde , ſowie jeder abtretende Beam- Amtsübers'

tete muß an die neue Behörde oder an den neuen Beamte- gabe.

ten eine ordentliche Uebergabe machen .

Bei dieſer Uebergabe find alle anhängigen Geſchäfte mit

den darauf bezüglichen Schriften , alle Protokolle, Schriften ,

Archiv-, Kaſſa- und Rechnungsbücher , alle Kaſſen , Gelder

und Werthſchriften , Geräthe , Magazine, Gebäude u. f. W.

mit einem ordentlichen Verzeichniſſe darüber zu übergeben .

Für Alles , was bei einer ſolchen Uebergabe mangelt,

haftet die abtretende Stelle inner den Schranken der SS . 12

und 14.

Die Verantwortlichkeit für die von ihr angeſchafften

Werthſchriften dauert bis zur erſten Ausdienung derſelben .

Ueber das in Empfang Genommene ſtellt die neue Be

börde oder der neue Beamtete der abtretenden Stelle einen

Empfangſchein aus .

eine

oder

vor:

und

die

Mie

1 und

mer als

ge Ver
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Mit Ausſtellung desſelben geht die Verantworlichkeit für

das unbedingt in Empfang Genommene (unter Vorbehalt

der Werthſchriften bis zu ihrer erſten Ausdienung) auf die

Uebernehmer über.

$ . 19.

Jarenůber: Jede Behörde und jeder Beamtete ſollen ſich mit ihrer

forderung. Beſoldung oder den geſeßlichen Gebühren für ihre amtlichen

Verrichtungen begnügen .

Die Beſtechung wird als Kriminalverbrechen beſtraft.

Jede Partei iſt berechtigt, für die bezahlten Gebühren

einen ſpezifizirten Empfangſchein zu fordern. Vierzehn Tage

nach Zuſtellung dieſes Empfangſcheins oder eines Koſtenver

zeichniſſes kann ſie bei der betreffenden Behörde oder bei dem

betreffenden Beamteten das , was zu viel gefordert worden ,

wieder zurückverlangen. Wird die Rückerſtattung nicht ge

leiſtet, ſo kann die Partei fpäteſtens am vierzehnten Tage

nach der Eingabe der Rückforderung bei der betreffenden

vorgeſekten Behörde Beſchwerde einreichen .

Wird die Beſchwerde als begründet erklärt , ſo hat die

Partei das Recht, das zu viel Geforderte , ſowie die der
.

Rückforderung wegen erlaufenen Koſten durch Legung eines

Schaßungsbotes von dem Ueberforderer einzutreiben .

Derſelbe roll überhin zu einer Ordnungsbuße verfäült,

oder je nach Umſtänden als Betrüger dem Strafrichter über

wieſen werden . Das gleiche Verfahren rou ebenfalls ſtatt

finden , wenn eine vorgefeßte Behörde von ſich aus , ohne

eingereichte Beſchwerde, ſolche Ueberforderungen wahrnimmt.

S. 20.

Berantwort
s Die Kanzleien ſind ihren Behörden für treue Ubfaſſung,

lichkeit der und Ausfertigung der Verhandlunge
n

, für die Geheimhal

Kanzleien. tung derjenigen Verhandlungen, deren Geheimhaltung ihnen

geboten wird, für gehörige Verrechnung der Gebühren und

Beſorgung aufälliger Kaſſen verantwortlich.

Die Behörden können von ihnen eine Hinterlage (Real

kaution) fordern.

h
i
e
r
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Die Gemeindebehörden ſind für ihre Schreiber verant

wortlich .

S. 21 .

Das gerichtliche Verfahren gegen Behörden und Beam= Verfahren.
ser

tete in bürgerlic
hen

und Strafſach
en

iſt das gleiche,, wie

gegen andere Perſonen .

Wenn gegen ein Mitglied des Großen Rathes , des Re

gierungsrathes oder des Obergerichts ein Verhaftbefehl wegen

Vergeben oder Verbrechen erlaſſen werden muß, ſo fou der

Große Rath unverzüglich einberufen werden . Der Große

Rath unterſucht den Fall und entſcheidet, ob die Verhaftung

fortdauern fol oder nicht. Im erſten Falle überweiſet er

die Sache den Gerichten, im zweiten Falle hört die weitere

Verfolgung auf.

ےہم

en

age

der

dem

zden ,

et ge

Sage

nden

Siebei

S. 22 .

t die

der

ines

perfällt,

-r iiber:

fatt:

ohne

Kein politiſcher Beamteter oder Angeſtellter darf vor Amts
entfeßung.

Ublauf ſeiner Umtsdauer ohne richterliches Urtheil von ſei

ner Beamtung oder Anſtellung entfernt werden . ( S. 14 der

Staatsverfaſſung .)

Als Gründe der Entfeßung gelten die Untauglichkeit, die

längere Nachläßigkeit, der Mißbrauch der Umtsgewalt oder

überhaupt ein Verbrechen oder ein durch das Geſetz aus

drücklich mit Entfeßung bedrohtes Vergehen.

Sede Behörde kann eine ihr untergeordnete Stelle pro

viſoriſch oder auf Wohlverhalten hin beſetzen und iſt dann

berechtigt, einen auf ſolche Weiſe Angeſtellten von ſich aus

wieder von ſeiner Stelle zu entfernen .

Wenn ein Beamteter während ſeiner Amtsdauer aufhört,

die vorgeſchriebenen Eigenſchaften zu beſißen , ſo darf er ſein

Amt nicht ferner bekleiden . Der Behörde, welcher das Recht

zuſteht, über Entlaſſungsbegehren zu entſcheiden , liegt ob,

nach Ausmittlung dieſes Verhältniſſes für die Wiederbelegung

der Stelle zu ſorgen.

mmt.

affung

Limhal

ng ihne
n

hren und

uge Rea
l

1



22

.

ma

andere55.23. aprila be

Amtseinftel: Jede vorgeſetzte Behörde (S. 1 ) kann einen ihr unter:

lung.
geordneten politiſchen Beamteten oder Angeſtellten wegen Uns

an tauglimkeit, andauernder Nachläßigkeit, wegen Mißbrauch der

Umtsgewalt oder wegen Verbrechen oder ſolcher Veraebette

welche mit Entſetzung bedroht ſind, in ſeiner amtlichen Wirk

ſamkeit einſtellen .

Die Behörde iſt jedoch verpflichtet und der Eingeſtellte

berechtigt, ſogleich an die Gerichte Klage zu ſtellen .

Das Gericht hebt entweder die Einſtellung auf oder

ſpricht die förmliche Entſegung aus.

$ . 24 .

Berzichtlei: Wenn ein Beamteter ohne Bewilligung des Großen Rathes

ftung. von einem fremden Staate eine bürgerliche oder militäriſche.

Stelle, einen Titel, Orden , oder eine Penſion annimmt, ro

leiſtet er hierdurch auf ſeine Beamtung im Kanton Luzern

Verzicht (S. 15 der Staatsverfaſſung).

Legt er ſein Amt nicht fofort freiwillig nieder, fo iſt bei

den Gerichten auf Entſetzung anzutragen und dieſe von ihnen

auszuſprechen.

S. 25 .

Ausnahme. Der Große Rath als ſolcher iſt nur Gott und feinem

Gewiſſen verantwortlich. Er hat bei Ausübung ſeiner Be

fugniſſe die bundesgemäßen , verfaſſungsmäßigen und geſeka.

lichen Schranken gewiſſenhaft zu beobachten.

Sedes einzelne Mitglied hat nach beſtem Wiſſen und Ge

wiffen zu rathen und zu ſtimmen und in allem das Intereſſe

und den Willen der Geſammtheit im Auge zu behalten . Es

Vorſchrift der Geſchäftsordnung zur ErfüQung

ſeiner Umtspflichten angehalten.

II . Abſchnitt.

Verantwortlichkeit des Regierungsrathes.

S. 26.
37

Der Regierungsrath iſt dem Großen Rathe verantwortlich .

w
i
r
s
e
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Der Regierungsrath , die Kommiſſionen oder einzelne

Mitglieder desſelben können wegen Verlegung der Verfaſſung

oder der Gefeße, wegen Veruntreuung oder pflichtwidriger

Verwaltung des Staatsvermögens oder wegen Saumſelig

keit in Erfüllung von Aufträgen oder Erledigung von Ses

ſchäften zur Verantwortung gezogen werden.

S. 27 .

Jede daherige Beſchwerde von Privaten, Korporationen Verfahren.

oder Gemeinden gegen Kommiſſionen oder einzelne Mitglieder

iſt zuerſt bei dem Regierungsrathe ſelbſt einzureichen.

Der Regierungsrath iſt verpflichtet, wenn er die Bes

fchwerde begründet findet, die betreffende Kommiſſion oder

das betreffende Mitglied anzuhalten, die Verlegung der Ver

faſſung oder der Gefeße ſofort zurückzunehmen, den betreffen

den Auftrag oder das Geſchäft unverweilt zu erledigen ; nicht

erfolgenden Falls iſt er berechtigt, von ſich aus die verfar

ſungs- oder geſekeswidrige Verfügung aufzuheben , den ge

gebenen Auftrag oder das Geſchäft zu erledigen oder durch

eine eigene Kommiſſion erledigen zu laſſen .

Den gleichen Weg befolgt der Regierungsrath, wenn er

von ſich aus ſolche ordnungswidrige Handlungen, Verfügun

gen oder Nachläßigkeiten von Seite feiner Kommiſſionen

oder einzelner Milglieder wahrnimmt.

Bei Beſchwerden oder eigenen Wahrnehmungen über

pflichtwidrige Verwaltung oder Veruntreuung des Staats

vermögens iſt er verpflichtet, das Staatsvermögen zu ſichern ,

gegen die Fehlbaren einzuſchreiten und fie nach Umſtänden

den Strafgerichten zu überweiſen.

S. 28.

Wenn der Regierungsrath den im vorhergehenden Pa

ragraphen angeführten Beſchwerden keine Rechnung trägt,

ſo können dieſelben von den Beſchwerdeführer
n

dem Großen

Rathe eingereicht werden .

Der gleiche Pfad iſt zu befolgen , wenn eine Verlegung

1
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der Verfaſſung oder der Geſeke, eine Veruntreuung oder

pflichtwidrige Verwaltung des Staatsvermögens, eine Nach

läßigkeit in Erledigung von Aufträgen oder Geſchäften dem

Regierungsrathe ſelbſt zu Laſt fält.

1
$. 29.

In Folge ſolcher Beſchwerden oder in Folge eigener

Wahrnehmungen feßt der Große Rath nach Anleitung der

toni Geſchäftsordnung eine Kommiſſion zur Unterſuchung nieder .

Die Kommiſſion iſt verpflichtet, die ſchriftliche Verant

wortung des Regierungsrathes inner einer von ihr feſtzu

feßenden Friſt einzuholen und berechtiget , die Protokolle ,

Schriften, Rechnungen und Kaſſen , je nach der Natur des

Falls, zu unterſuchen , ſowie die Mitglieder des Regierungs

rathes oder andere Perſonen über den gegebenen Fall zu

verhören .

5. 30.

Die Kommiſſion erſtattet nach Beendigung der Unter

fuchung der Großen Rathe einen Thriftlichen Bericht über

den Inhalt der Beſchwerde, über die Verantwortung und

über die Begründtheit oder unbegründtheit derſelben und

ſtellt hierauf ihre Schlußanträge gegen die Betreffenden .

Erklären dieſe Schlußanträge die Beſchwerde gegen den

Regierungsrath , gegen eine Kommiſſion oder einzelne Mit

glieder desſelben als begründet, ſo ſind die Anträge auf den

Kanzleitiſch hinzulegen . Die Beklagten ſind dannzumal be

rechtigt, noch eine Vertheidigungsſchrift dem Großen Rathe

in einer von ihm feſtzuſeßenden Friſt einzureichen .

$ . 31 .

Findet der Große Rath), es habe der Regierungsrath

oder eine Kommiſſion oder ein einzelnes Mitglied desſelben

die Verfaſſung' oder ein Gefeß durch eine in Frage liegende

Schlußnahme verleßt, ſo erklärt er dieſe Schlußnahme von

ſich aus als ungültig und kraftlos.Most

Sft bermittelft dieſer Schlußnahme zugleich ein Verbrechen

+
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verübt worden , fo feßt der Große Rath den Regierungs

rath , die Kommiſſion oder die betreffenden Mitglieder in

Anklagezuſtand und überweiſet fie den Strafgerichten .

? Das Gleiche erfolgt, wenn eine Veruntreuung des Staats

vermögens von Seite des Regierungsrathes, einer Kommif

fion oder einzelner Mitglieder desſelben verübt worden iſt.

Iſt durch eine verfaſſungs- oder geſeßwidrige Schluß

nahme oder Handlung des Regierungsrathes, einer Kom

miſſion oder einzelner Mitglieder desſelben das Recht oder

das Eigenthum des Beſchwerdeführers verlegt worden , ſo

iſt dieſem das Klagerecht auf Wiedereinſetung in den vori

gen Stand oder je nach Umſtänden auch auf Schadenerſak

bei den Gerichten zu eröffnen .

S. 32 .

Findet der Große Rath den Regierungsrath pflichtwidri

ger Verwaltung des Staatsvermögens ſchuldig , fo läßt er ,

fofern nicht freiwillig Vergütung geleiſtet wird, bei dem Be

zirksgerichte Luzern eine Entſchädigungsklage ſtellen .

Pflichtwidriger Verwaltung macht ſich der Regierungs

rath ſchuldig, wenn er die ihm durch Verfaſſung, Gefeße,

und Verordnungen des Großen Rathes oder eigene regle

mentariſche Vorſchriften befohlene Aufſicht über ſeine Roma

miffionen , über einzelne Mitglieder oder Beamtete, welche

mit der Verwaltung des Staatsvermögens fich zu befaſſen

haben, nicht pünktlich und genau führt.

1

$. 33 .

Jedes Mitglied des Regierungsrathes haftet perſönlich

für Veruntreuungen und andere Verbrechen , die es ſich zu

Schulden kommen läßt.

Für pflichtwidrige Verwaltung des Staatspermögens dem

Großen Rathe gegenüber, ſowie für verfaſſungs- oder geſeka

widrige Verlegung der Rechte und des Eigenthums dem Bea

fchwerdeführer gegenüber haftet der Regierungsrath fammthaft.

Dem Regierungsrathe ſteht jedoch in Bezug auf pflicht
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widrige Verwaltung des Staatsvermögens der Rückgriff auf

die betreffenden Kommiſſionen ,Mitglieder oder Beamteten offen .

Jedes Mitglied, welches gegen die verfaſſungs- oder die

geſekwidrige Schlußnahme fich zu Protokoll erklärt oder zu

gehöriger Zeit auf die Ausübung der vorſchriftmäßigen Auf

ſicht gedrungen hat, iſt von aller Verantwortlichkeit frei.

$ . 34 .

Wenn gegen den Regierungsrath begründete Beſchwerden

wegen Saumſeligkeit in Erledigung von Geſchäften bei dem

Großen Rathe eingereicht werden, ſo Teßt dieſer dem Regies

rungsrathe eine angemeſſene Friſt. Erfolgt nach Ablauf der

ſelben aus Saumſeligkeit keine Entſcheidung oder Erledigung,

ſo iſt der Beſchwerdeführer berechtigt, eine folche durch eine

beſondere Kommiſſion des Großen Rathes zu fordern.

S. 35 .

Ueberweiſet der Große Rath ein einzelnes Mitglied oder

mehrere oder alle Mitglieder des Regierungsrath
es

wegen

Veruntreuung des Staatsvermöge
ns

oder anderer Verbre:

chen den Strafgerichten, ſo ernennt er an deren Statt Stell

vertreter .

Mitglieder des Regierungsrathes , welche von den Ge

richten freigeſprochen werden, treten nach der Freiſprechung

wieder in ihr Umt ein ; an der Stelle folcher Mitglieder,

die entfeßt werden , wählt der Große Rath neue Mitglieder

bis zur nächſten Geſammterneuerung des Regierungsrathes.

1

III . Abſchnitt.

Verantwortlichkeit des Obergerichts.
S. 36 .

Das Obergericht iſt dein Großen Rathe verantwortlich .

Das Obergericht, die Juſtizkommiſſion oder einzelne Mit

glieder können wegen Verlegung der Verfaſſung oder der

Gefeße, wegen Recytsverzögerung oder Rechtsverweigerung

zur Rechenſchaft gezogen werden .

>
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204 39. 37. NOR1990

Bei Beſchwerden über Verlegung der Verfaſſung oderBeefahren.

der Gefeße, über Rechtsverzögerung oder Rechtsverweigerung,

ſowie bei eigener Wahrnehmung hievon durch den Großen

Rath iſt das gleiche Verfahren einzuſchlagen , wie dasſelbe

in den SS. 27, 28, 29, 30 und 31 des gegenwärtigen Ge

Teßes vorgeſchrieben iſt.

Ueber Urtheile des Obergerichts findet keine Berufung

(Uppellation, Kaſſation ) an den Großen Rath ſtatt.

. 38 .

Für Verlegung der Verfaſſung oder der Gefeße, für

Rechtsverzögerungen oder Rechtsverweigerungen haftet das

Obergericht ſammthaft.

Jedes Mitglied jedoch , welches ſich gegen eine Verleßung

der Verfaſſung oder eines Gefeßes oder gegen eine Rechts

verweigerung zu Protokol erklärt hat, oder auf Beförderung

des Rechts gedrungen und ſomit an einer Rechtsverzögerung

keinen Antheil genommen hat , iſt von der Verantwortlich

keit frei.

mehrere Mitglieder

$. 39 .

Ueberweiſet der Große Rath ein einzelnes Mitglied oder

des Obergerichts wegen Rechtsverweige
。

rungen und wegen Verbrechen den Strafgerichten , ſo er

nennt er an deren Statt Stellvertreter.

Mitglieder des Obergerichts , welche von den Gerichten

freigeſprochen werden, treten nach der Freiſprechung wieder

in ihr Amt ein ; an der Stelle folcher Mitglieder , die ents,

feßt werden, wählt der Große Rath neue Mitglieder bis zur

nächſten Geſammterneuerung des Obergerichts.

IV. Abſchnitt.

Verantwortlichkeit des Erziehungsrathes.

S. 40.

- Der Erziehungsrath iſt für ſein Wirken dem Regierungs

tathe und dem Großen Rathe verantwortlich .
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Findet der Regierungsrath oder der Große Rath , daß

o 73 or durch einen verfaſſungs- oder gefekwidrigen Beſchluß des

Erziehungsrathes die Rechte oder das Eigenthum eines Bea

ſchwerdeführers verlegt worden ſind, ro haftet der Erzie

hungsrath nach Maßgabe des 9. 31 dem Verleşten.

S. 41 .

Der Regierungsrath iſt berechtigt und verpflichtet, wo

er wahrnimmt, daß der Erziehungsrath die Vorſchriften der

Verfaſſung und der Erziehungsgeſeße verletzt, die ihm an

vertrauten Fonds nicht pflichtmäßig verwaltet oder die vom

Großen Rathe bewilligten Voranſchläge der Ausgaben über

ſchreitet, den Erziehungsrath in die Schranken zu weiſen

und fruchtloſen Faus dem Großen Rathe Unzeige zu machen .

S. 42 .

و: 4

Der Große Rath handelt nach der Natur des gegebenen

Falls gegen den Erziehungsrath oder deſſen Mitglieder auf1

die im gegenwärtigen Gefeße hinſichtlich des Regierungs

rathes vorgeſchriebene Weiſe.

Würden einzelne Mitglieder oder aứe dem Strafgerichte

überwieſen , ſo ernennt der Große Rath nach Vorſchrift des

S. 35 Steúvertreter für die weltlichen Mitglieder und ordnet

die einſtweilige Ergänzung der geiſtlichen Mitglieder durch

die Kapitel an .

ham

V. Abſchnitt.

Schlußbeſtimmungen
.

S. 43.

Durch gegenwärtiges Geſetz find aufgehoben und treten

außer Kraft : 1 ) der Beſchluß vom 21. Hornung 1806,

Unterwerfung aller richterlichen und Verwaltungsakten der

Unterſchrift des Präſidenten und Schreibers; 2) das Geſetz

vom 15. Mai 1823, den Staatshaushalt, das daberige Rech

nungsweſen und die daraus hervorgebende Verantwortlich

keit anordnend und feſtſeßend, ſo weit es mit dem gegen
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wärtigen Gefeße im Widerſpruch iſt; 3) die SS . 29 und 30

des in ſeinem übrigen Inhalte bereits aufgehobenen Geſekes

über die Organiſation und Verrichtungen des Gemeinderathes

und die Verrichtungen des Gemeindeammanns vom 5. Uuguſt

1831 ; 4 ) das Geſetz , den Verwandtſchaftsausſtand bei den
be

öffentlichen Behörden , ſowie die Unparteilichkeit einzelner

Beamten feſtfeßend und gewährleiſtend, vom 14. Brachmonat

1832 ; 5) das Geſeß über die Unzuläßigkeit von gewiſſen

Verwandtſchaftsgraden bei der unmittelbaren Staatsverwal

tung vom 16. Brachmonat 1832 ; 6) das Geſet über die

Verantwortlichkeit des Kleinen Rathes , des Appellations

gerichtes und der öffentlichen Beamten überhaupt , vom

19. April 1833.

S. 44.

Gegenwärtiges Geſeß iſt dem Regierungsrathe in Urſchrift

zur Bekanntmachung zuzuſtellen und ins Staatsarchiv nieder

zulegen.

**
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II .

Geſeke und Verordnungen, welche das Gemeinde

weſen beſchlagen.
or

un

Steuer - Gefeß ).

(Vom 30. März 1832.)

Edir Präſident und Groſser Rath des Kantons Luzern,

saben ,

Uuf die Botſchaft und den Antrag des Kleinen Rathes,

ſowie das Gutachten unſerer Gefeßgebungskommiſſion,

verordnet und verordnen , was folgt :

S. 1 .

Hinſichtlich der Erhebung der Armen-, Waiſen- und Po

lizeiſteuern in den Gemeinden oder Steuerbriefen fou es

folgendermaßen gehalten werden :

A. Von den Armen- und Waiſenſteuern .

S. 2.

Die Unkoſten , welche die Unterhaltung der einer Gemeinde

oder einem Steuerbriefe angehörigen Armen nach ſich zieht,

1) Ueber Anwendung des Steuergeſeßes im Allgemeinen und über richs

tige Steuertaration insbeſondere iſt das Kreißſchreiben des Regierungs

rathes vom 5. Auguſt 1850 nachzuleſen (Ktebl. Jahrg . 1850 S. 994 ).
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follen zunächſt aus denjenigen Einkünften , - von vorhan

idenem Fond oder anderwärts herrührend, - beſtritten wer

den , welche bisher zu Beſtreitung dieſer Unkoſten beſtimmt

waren. Wenn aber dieſe Einkünfte nicht hinreichen , ſo foll

die Summe, welche noch erfordert wird, um die Ausgaben

zu beſtreiten , mittelft Steuer bezogen werden.

S. 3.

Dieſe Steuer fou zum Theil von den geſammten inner

dem Steuerkreis fich befindenden Liegenſchaften , ohne Rück

ficht, von wem ſie beſeffen werden und wohin die fließende

Nußung bezogen wird, und zum Theil von dem reinen Ver

mögen aller Angehörigen des Steuerkreiſes , ſie mögen in

demſelben wohnen oder nicht, nach den nachfolgenden Be

ſtimmungen verlegt werden .

S. 4.

Die Steuer fol jeweilen ſo verlegt werden , daß , wenn
!!

1000 Fr. an Liegenſchaftswerth 2 bezahlen, 1000 Fr. reinen

Vermögens 3 bezahlen.

B. Von den Polizeiſteuern.

S. 5 .

Die ordentlichen und außerordentlichen Unkoſten , welche

die örtliche Polizei nach ſich zieht, als da ſind für Kirchen ,

Schulen, Straßen , Brunnen , Militärwefen , Löſchanſtalten

und andere Gegenſtände dieſer Art, ſollen zunächſt aus den

jenigen Gemeindeeinkünften, - von vorhandenen Fonds oder

anderwärts herrührend, - beſtritten werden , welche bisher

zu Beſtreitung ſolcher Ausgaben beſtimmt waren. Wenn

aber dieſe Einkünfte nicht hinreichen , fo fou die Summe,

welche noch erfordert wird , um die Ausgaben zu beſtreiten ,

mittelſt Steuer erhoben werden .

S. 6 .

Dieſe Steuer foll zum Sheil von den geſammten inner

dem Steuerkreiſe fich befindenden Liegenſchaften, ohne Rück=

1
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ſicht, von wem ſie beſeffen werden und wohin die darab

fließende Nutzung bezogen wird, und zum Theil von dem

reinen Vermögen und dem Erwerb der jedesmaligen Ein

wohner des Steuerkreiſes, ohne Unterſchied und ohne Rück

ficht, ob dieſelben eigene Kaushaltung führen oder nicht, nach

den folgenden Beſtimmungen getragen werden .

S. 7.

Die Steuer fol jeweilen fo verlegt werden , daß , wenn

1000 Fr. an Liegenſchaftswerth 2 bezahlen , 1000 Fr., an

reinem Vermögen und Erwerb 3 leiſten .

C. Steuermaßſtab. 28 de

Otrā pasa

S. 8 .

Hinſichtlich derjenigen Rata der Steuern , welche auf die

Liegenſchafte
n zu verlegen iſt, wird die Kadaſterſcha

kung als

Beſteurungs
maßſtab angenommen.

$ . 9.

Als reines Vermögen wird betrachtet und beſteuert:

a . das auf einer Liegenſchaft nach Abzug der darauf ver
ter

fchriebenen Schulden verbleibende Guthaben , wobei

aber nicht auf die Kadaſterſchaßung geſehen wird ;

b. alles bewegliche Beſitgthum nach Abzug der fahrenden

e Schulden. Hieher gehören Handlungsfond, Waaren

lager, Forderungen , Fahrhabe und andere Vermögens

gegenſtände.

Bei Beſtimmung des reinen Vermögens einer Perſon

wird keine Rückſicht darauf genommen , ob dasſelbe in oder

außer dem Kanton fich befinde.

Betreffend die Nußnießungen , ſo haftet die Steuerpflicht

auf dem Nutznießer, nicht auf dem Eigenthümer des Kapitals.

$. 10.

Belangend den Erwerb , ſo iſt ſteuerpflichtig dasjenige

Einkommen , welches das Ergebniß einer Berufsthätigkeit iſt ,

als der Ertrag

.

1



33

26

an

id:

ads

1. von jeder befoldeten Beamtung und Anſtellung, ſei es

3:13 in Kirche Staat oder in Gemeinds- und Privatvers

12 hältniſſen ;

2. jedes wiſſenſchaftlichen freien Berufes;

3. der Künſte, Induſtrie, Sandlung, Gewerbe und Hand

werter .

Von dieſer Steuerpflicht find ausgenommen :

1. Taglöhner, Knechte und Mägde, Sandwerksgeſellen ;

2. niedere Polizeiangeſtellte ;

3. alle Bürger und Einwohner, deren jährliches Erwerbsa

einkommen nicht 300 Fr. erreicht.

enn

; an

ca

S. 11 .

용

of die

alb

Da die verſchiedenen Einkommen, welche auf Berufs

thätigkeit beruhen , als ein Vermögen gleich einem Kas

pitalwerth rollen beſteuert werden , ſo iſt für dieſe Berech

nung als Maßſtab feſtgeſetzt, daß 300 Fr. Einkommen gleich

ſtehend einem Kapital von 2000 Fr. angeſehen werden.

Nach dieſem Maßſtab fou das ſteuerpflichtige Einkommen

als Kapital angeſehen werden .
::

e veta

wobei

;

enden

caren

D. Ausmittlung des reinen Vermögens und des

Einkommene.

gens

Derfon

- oder

S. 12.

Das zu verſteuernde Vermögen eines jeden Steuerpflich

tigen und deſſen Erwerb wird von dem Gemeinderath guts

ächtlich tapirt, und für aufällig dagegen zu führende Bes

ſchwerden ſteht der Rekurs an den Amtsrath und von da

an den Kleinen Rath offen. In Bezug auf die Mitglieder

des Gemeinderathes nimmt der Rechnungsausſchuß die Tara

tion vor. )

Sollte es fich früher oder ſpäter erzeigen , daß der Rea

pflicht

pitals.

jenige

eit iſt 1) Ueber das Verfahren bei Unterſuchung von Steuertarationen ſiehe die

Verordnung vom 12. Mai 1837.

Sammlung älterer Gefeße a .
3
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kurrent zur Zeit , wo er für die Steuer angelegt wurde,

einiges Vermögen verheimlicht oder anderwärtigen Betrug

geübt hätte, fou derſelbe oder deffen Erben die Steuer von

dem verheimlichten Vermögen der dadurch zur Zeit benach

theiligten Gemeinde oder Steuerbrief vierfach nachyleiſten .

Sft ein Steuerpflichtiger ſonſt zu niedrig tapirt worden

und erzeigt ſich dieſes ſpäter, ſo iſt die Steuer einfach nach

zuleiſten .

Bei Erb- und Sheilverhandlungen haben die Steuerbe

hörden das Recht, Einſicht und Ausweis zu verlangen.

S. 13. )

Die fämmtliche Saration fou allen Gemeindebürgern

14 Sage vor dem Steuerbezug zur Einſicht offen geſtellt

bleiben .

.

ay 19t die

E. Erhebung der Steuern.

S. 14.

Wenn der Gemeinder
ath

zu Beſtreitun
g

der Gemeinds

Wir sine
bedürfniſſe die Erhebung einer Steuer für nothwendig er

ws
achtet , läßt er die Gemeinde der Steuerpflichti

gen verjam

meln und ſtellt ihr die Nothwendigkeit der zu erhebenden

Steuer vor.

Solite die Mehrbeit der Verſammlung den Antrag des

Gemeinderathes verwerfen und dieſer dennoch die Erhebung

einer ſolchen Steuer für nothwendig finden , ſo kann derſelbe

bei dem Kleinen Rathe einlangen, dieſem die Nothwendigkeit
.

der verlangten Erhebung einer Steuer erweislich machen ,

welcher nach eingeholtem Sutachten des Umtsrathes die

Bewilligung zum Steuerbezug ertheilt oder verweigert.

. 15.

Iſt eine Steuer auf obige Weiſe dekretirt, ſo berechtigen

Einſprüche , die ein Steuerpflichtiger gegen die ihm aufer.

legte Rata erhebt, nicht zur Entrichtungsverweigerun
g, ſon

dern zeigt ſich die Beſdwerde gegründet, ſo iſt demſelben die

Vergütung zu leiſten .

22
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de,

tug

von

ch

S. 16.

Gegenwärtiges Gefeß iſt in Urausfertigung in das Staats

archiv niederzulegen und in gleicher Form dem Kleinen Rathe

zur Vollziehung und Bekanntmachung zuzuſtellen.

den

nach

be

Verordnung

über Unterſuchung der Steuertarationen.

(Vom 12. Mai 1837.)

rn

ut

1

.

blir Schultheiſs und Kleiner Rath des Kantons Luzern,

Nachdem wir die Wahrnehmung gemacht haben , daß

die Saration des Vermögens und Erwerbs der Steuerpflich

tigen in einigen Gemeinden nicht ganz nach Vorſchrift des

Steuergeſekes vom 30. März 1832 geſchieht, ſondern will

kürlich ein niedrigerer Maßſtab als derjenige des geſammten

Vermögens angenommen wird , wodurch das richtige Ver

hältniß der Gemeinden gegen einander in Tragung der ge

meinſchaftlichen Laſten in mancherlei Beziehungen zum Nach

theil derjenigen , die ſich genau am Geſete halten , und der

Liegenſchaftsbeſißer eine bedeutende Störung erleidet ;

In der Abſicht, dieſem Uebelſtande Abhülfe zu verſchaffen ;

Haben

Auf den Vorſchlag der Kommiſſion des Innern ,

beſchloſſen und beſchließen :

S. 1 .

Wenn von Seite eines Gemeinderathes einer Gemeinde

förmliche Klage geſtellt wird, daß in einer andern Gemeinde,

die zum gleichen Straßenbezirke oder Pfarrkreiſe gehört, oder

ſonſt in gemeinſchaftlicher Steuerpflicht ſteht, die Saration

des Vermögens und . Erwerbs der Steuerpflichtigen nicht
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nach Vorſchrift des Steuergeſeges erfolge, ſondern ein klei

nerer Maßſtab angenommen werde, oder wenn der Kleine

Rath auch auf andern Wegen hievon beſtimmte Anzeigen

erhält, ſo wird derſelbe hierüber einen Unterſuch anordnen .

S. 2.

Dieſer Unterſuch hat in der Regel durch ein Mitglied

des Umtsraths und zwei andere ſachverſtändig
e Beamtete

vor fich zu gehen .

Der Kleine Rath ernennt dieſelben.

$ . 3.

Der Gemeinderath der betreffenden Gemeinde , wo der

Unterſuch vor fich zu geben hat , iſt gehalten , der Unters

ſuchungskommiſſion alle Steuerrodel, Protokođe, Kontrollen

und andere Hülfsmittel und Ausweife an die Hand zu ſtellen ,

welche dieſelbe verlangt. Uuch iſt dieſe befugt , von andern

Gemeinderäthen die bedürfende Einſicht in deren Protokoll ic.

zu nehmen oder beglaubigte Auszüge aus denſelben zu be's

gehren .

S. 4.

S
i
e

Bei dem Unterſuche ſelbſt hat ſie die betreffenden Steuers

rodel Poſten für Poſten forgfältig zu prüfen , jeden derſel

ben mit den vorhandenen Ausweiſen zu vergleichen und das

Ergebniß genau zu vermerken .

Sie hat ſich dabei pünktlich am Steuergeſetze und det

jedesmal zu ertheilenden beſondern Inſtruktion zu halten .

S. 5 .

Dieſelbe erſtattet über den Befund des Unterſuchs dem

Amtsrathe einen umſtändlich
en

gehörig belegten Bericht.

S. 6 .

Nachdem der Amtsrath von dem Ergebniſſe des Unters

ſuchs ſich hinlängliche Kenntniß verſchafft, und auch wo fola

thes nothwendig iſt , noch den aufällig vorhandenen Kläger

und den Beklagten näher einvernomme
n

hat , giebt er dar,

über ſein Gutachten , ob der gemeinderäthliche Steuerrodel

ei
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nach geſeglicher Vorſchrift abgefaßt fei, oder ob eine weſents

liche Abweichung vom Steuergeſeße ſtattgefunden habe.

$ . 7 .

Dieſes Gutachten rammt dem Berichte der Unterſuchungs

bebörde und andern Aften ſendet fonach der Amtsrath dem

Kleinen Rathe ein, der nach genauer Erdauerung der Sache

den endlichen Entſcheid giebt.

$ . 8.

Geht der Entſcheid dahin, daß der Gemeinderath bei der

Vermögens- und Erwerbstaration der Steuerpflichtigen fich

teiner weſentlichen Abweichung vom Steuergeſeße ſchuldig

gemacht habe , ſo iſt die Sache damit beendigt , und die

Koſten des Unterſuchs fallen nach Umſtänden entweder auf

den Staat oder den aufälligen Kläger.

$ . 9.

Findet aber der Kleine Rath , daß eine weſentliche Ub

weichung vom Steuergeſeße in der Vermögens- oder Er

werbstaration ſtattgefunden hatte, ſo wird eine Reviſion der

felben befohlen , welche in Beiſein und unter Aufſicht eines

Mitgliedes der frühern Unterſuchungskommiffion , und mit

Benuşung der Ergebniſſe ihres Unterſuchs vom Gemeinde

rathe vorgenommen wird .

Nebſtdem , daß in dieſem Falle dem Gemeinderathe die

Bezahlung der ſämmtlichen Koſten zufädt, kann derſelbe nach

Geſtalt der Umſtände noch überhin dem Strafrichter über

wiefen werden.

2

S. 10.

Das Rekursrecht gegen dieſe Vermögenstaxation an den

Amtsrath und Kleinen Rath bleibt jedem Steuerpflichtigen ,

wie ſonſt, zugeſichert.

$. 11 .

Gegenwärtige Verordnung ſoll durch das Kantonsblatt

öffentlich bekannt gemacht werden .
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Oefe

über die Erwerbung der Bürgerrechte in den Gemeinden

des Kantons, für Kantons- und Nichtkantonsbürger.

(Vom 13. Bradymonat 1832.)

Wir Präſident und Groſser Rath des Kantons Luzern,

Saben verordnet und verordnen :

I. Abſchnitt.

Grundlage des Kantonsbürgerrechts und der damit

verbundenen Genußrechte.

S. 1 .

Der oder diejenigen beſigen ein Ortsbürgerrecht im Kan

ton Luzern , welche in das Armen- und Polizei- oder Ges

meindegut irgend einer Gemeinde desſelben eingekauft oder

Untheilhaber an demſelben ſind, ohne jedoch nöthig zu ha

ben , zugleich auch Antheilhaber an dem aufälligen Korpo

rationsgut einer ſolchen Gemeinde fein zu müſſen.

$. 2.

Unter Urmengut wird verſtanden : alles dasjenige , was

zum Unterhalt der Urmen einer Gemeinde geſtiftet iſt, oder

zu deren Unterſtüßung gehört.

Unter Gemeinde- oder Polizeigut: Kirchen , Schulen ,

Polizei- und andere allgemeine Unſtalten .

Unteç Korporationsgut: Aumenden , Waldungen jeder

Art, gemeinſchaftlich zu benußende Liegenſchaften, ſo wie alle

Kapitalien und davon abfließenden Zinſe, welche nicht die

Natur von Armen- und Gemeindegut haben , und bisanhin

nach Real- oder Perſonalrechten benußt worden ſind.

. 3.

Jeder Kantonsangehörige muß aber künftighin da als

1
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eigentlicher Ortsbürger angeſehen werden, wo er durch Ge

burt , Einkauf, Schankung oder Erfißung, ein Bürgerrecht

erworben bat.

S. 4.

Seder im Kanton wohnende Bürger , der in demſelben

neben dem bereits beſigenden Gemeindebürgerrecht noch ein

anderes fich erwirbt, und die beiden oder mehrern Bürger

rechte beibehalten will, hat ſich bei der Ortsbehörde derjeni

gen Gemeinde, in welcher er das Bürgerrecht beizubehalten

wünſcht , und zwar bei Verluſt dieſes Bürgerrechts innert

Sahresfriſt ſchriftlich über die fernere Beibehaltung eines

folchen zu erklären . Ueber die dießfällige Erklärung kann

er von der Ortsbehörde ein ſchriftliches Zeugniß abfordern ,

welches ihm entweder durch einen beſondern Akt zugeſtellt,

oder auf dem Heimathſchein nachgetragen werden ſoll .

chen er heimathrechtig bleiben zu wollen ſich
erila...Nirmen

Derſelbe hat ſodann an diejenigen Gemeinden , in wel

ſeinen

Beitrag vom befißenden reinen Vermögen an die Armen

und Waiſenſteuern , in jede derſelben zu gleichen Theilen

(nämlich wenn er zwei Bürgerrechte beſikt, in jede Gemeinde

die Hälfte, wenn er drei Bürgerrechte beſißt, in jede Ge

meinde ein Drittheil u . f. w .) zu entrichten , wo hingegen

ſeine Liegenſchaften , vermöge Geſek , in diejenige Gemeinde

ſteuerpflichtig verbleiben , in deren Umkreis ſie liegen .

Ein ſolcher Bürger mit ſeinen Nachkommen rol in Zu

kunft der oder denjenigen Gemeinden angehören , und all

dort ſeine bürgerlichen Rechte auszuüben fund das Armen

recht zu genießen haben , für welche er ſolchergeſtalten die

Steuerpflicht übernommen hat.

3
4

S. 5 .

Der außer feiner Heimathsgemeinde wohnende Bürger

hat, ſo lange er von dieſer abweſend iſt inſoferne nicht

dießfalls andere obrigkeitlich genehmigte Verfügungen be

ſtehen auf keine andern bürgerlichen Genüſſe Anſpruch
-
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zu machen , als auf Unterſtüßung aus dem Urmenfond im

Falle eigener Erarmung.

II. Abſchnitt.

Borſchriften zur Erlangung eines Bürgerrechts und

des Genufles des allfälligen Korporationsguts
für

den Kantonsangehörigen
im Allgemeinen .

S. 6.

Jeder Bürger des Kantons. Luzern kann ſich , unter

Beobachtung der im gegenwärtigen Geſeke enthaltenen Vor

ſchriften , vermöge des §. 14 der Kantonsverfaſſ
ung

, das

Bürgerrecht ſowohl der Stadt Luzern , als jeder Gemeinde

des Kantons erwerben.

Der Genuß des Korporationsguts muß aber nach den

weitern Beſtimmungen des Gefeßes durch einen beſondern

Einkauf erworben werden , zu welchem Einkauf aber nur

derjenige fähig iſt, der das Ortsbürgerrecht in der betreffen

den Gemeinde bereits beſitzt.

.

A. Erwerbung des Bürgerrechts. 1).

$ . 7 .

Sſt die betreffende Ortsbehörde bei Annahme eines Bür

gers vom Vorhandenſein desjenigen reinen Vermögens nicht

überzeugt, das ein ſolcher zur Erlangung eines Gemeinde

bürgerrechts , je nach dem Ort , wo er ſich dieſes erkaufte,

gemäß den nachfolgenden Beſtimmungen beſigen ſoll , ſo kann

derſelbe von ihr angehalten werden : den dritten Sheil da

von , zwar einzig für den Fall ſeiner Erarmung, zu hinter

legen oder ſonſten genüglich zu verſichern . Das zu hinter

legende Guthaben rol in die Depoſitalkaſſe niedergelegt, und

dem angenommenen Bürger hierfür ein Schein bebändigt

werden .

1

1) Vergl. Art. 43 der eidg . Bundesverfaſſung und Art. 23 der Staatss

berfaſſung.
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-5 ) Wird die Unrichtigkeit des bei deč Bürgerannahme als

eigenthümlich verzeigten , reinen Vermögens im Laufe der

darauf gefolgten erſten vier Jahre erwieſen , ſo bleibt das

verſicherte Kapital bis zum Ableben eines ſolchen zur Sicher

heit der Gemeinde in ihren Händen, und kann fonach wäh

rend ſeinen Lebenstagen bei eintretender Armuth an ihn

verwendet werden.

7. Erwahrt ſich aber inner der beſtimmten Zeit dieſe Uns

richtigkeit des vorgewieſenen Vermögens nicht , fo iſt auch

die hinterlegte Sicherheitsſumme nach Verlauf obiger Zeit

friſt an den Eigenthümer wieder zurückzuſtellen.

S. 8.

Sämmtliche Kinder, ſowohl volljährige als minderjährige

mit Ausnahme der verheiratheten Söchter, eines Vaters,

welcher fich in das Bürgerrecht einer Gemeinde einkauft,

erhalten dieſes in der Regel mit ihm .

3. Sollte ausnahmsweiſe ein Vater für einen volljährigen

Sohn in das neue Bürgerrecht fich nicht einkaufen wollen ,

ſo iſt der Vater verbunden , dem Sohn ſo viel Vermögen

zu verzeigen , als ein folcher in ſeiner Eigenſchaft als Sohn

ſowohl für ſich , als ſeine aufälligen Söhne beſigen müßte,

um rich in der Gemeinde , in der er zurückbleibt , einkaufen

zu können . Dieſes zu verzeigende Vermögen bleibt Eigen

thum des Vaters ; dasſelbe muß aber in die Depoſitalkaſſe

eingelegt werden , und wird in der Heimathsgemei
nde des

Sobns beſteuert, ſo wie im Erarmungsfall
e des Sohns,

bei Lebzeiten des Vaters, der Zins davon vorzüglich zu des

Erſtern Unterſtüßung verwendet werden kann . Nach dem

Ableben des Vaters fällt dieſes Vermögen in die gemein

fame Maſſe ſeiner Hinterlaſſenſch
aft

.

Sollte hingegen ein volljähriger Sohn dem Vater in

das neue Bürgerrecht nicht folgen wollen , ſo hat ein ſolchet

Sohn in der Gemeinde , wo er zurucutenden will , ſowohl

für ſich als Sohn, als für ſeine állfälligen Söhne ſich über

1

1
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dasjenige Vermögen auszuweiſen , welches für die Erwer

bung des Bürgerrechts der betreffenden Gemeinde feſtge

feßt iſt.

§. 9.

2

So oft es in Zukunft um eine Kaufs- oder Sauſchfer

tigung zu thun iſt, welche Erwerbung eines neuen Bürger

rechts zu Folge hat , fou zuvor ein von der Ortsbehörde

derjenigen Gemeinde , in welcher das neue Bürgerrecht ers

worben werden will, ausgeſtelltes Zeugniß aufgewieſen wer

den, wodurch beſchienen ſein ſoll , daß der ſich Einkaufende

alle durch das gegenwärtige Gefeß, zu Erlangung des Bür

gerrechts, feſtgeſeşten Bedingniſſe in Erfüllung gebracht habe,

und ſomit der Fertigung keine geſeßlichen Hinderniſſe im

Wege ftehen .

In allen dieſen Fällen foư in dem gerichtlichen Kaufs

fertigungsprotokolle hiervon Vormerkung gemacht werden .

1. 10.

Die Einkaufsſummen für ein Ortsbürgerrecht fallen dem

Armenfond der betreffenden Gemeinde oder des Steuerbriefs

anheim.

B. Einkauf in das Korporationsgut.

S. 11 .

Seder Bürger , der Antheilhaber des Armen- und Ges

meindeguts einer Gemeinde des Kantons iſt, wo Korpora

tionsgut vorhanden iſt, kann ſich ebenfalls in dieſes Leştere

einfaufen .

Die Einkaufsſumme in das Korporationsgut muß mit

den davon zu genießenden Vortheilen und Benußungen im

Verhältniſſe ſtehen.

S. 12.

Da , wo derjenige, welcher in das Korporationsgut ſich

einzukaufen verlangt, mit der betreffenden Korporation über

die hierfür zu bezahlende Einkaufsſumme auf gütlichem Wege

ſich nicht verſtändigen könnte, hat nach zuvor vernommenen

beiden Sheilen der Umtsrath den Ausſpruch zu thun.

.



Ein folcher Ausſpruch kann von dem einen oder andern

Cheile inner zwanzig Sagen an den Kleinen Rath refurirt

werden .

S. 13.

Die Einkaufsſumme in Korporationsg
ut fällt ausſchließ

lich der betreffenden Gemeinheit anheim.

III. Abſchnitt.

Bedingungen zur Erlangung ſowohl des Gemeinde

bürgerrechts als des Genuſſes an einem Korpora .

tionsgut für den Kantonsbürger im Beſondern .

A. Auf der Landſchaft.

a) Erwerbung des Bürgerrechts.

$ . 14.

Um ſich ein Ortsbürgerrecht auf der Landſchaft zu er

werben, muß man

a ) in der Gemeinde, wo es erworben werden will, ein

Heimweſen entweder wirklich ſchon eigenthümlich be

fißen, oder ſich ein ſolches ankaufen, oder eintauſchen

und überdieß

b ) derjenige, der ſich einkauft, ein eigenes Vermögen

für ſich von Fren . 3200

für jeden aufälligen ledigen Sohn 500

für jeden verehelichten Sohn . 1000

und fiir jeden Sohn des Regtern 250

beſigen.
(* )

Sollte die unter litt. a bezeichnete Liegenſchaft die Summe

bon 6000 Fr. an Werth überſteigen , fo muß nebenhin an

den Betrag der überſteigenden Kaufsſumme, wozu das unter

litt. b erforderliche Vermögen nicht angerechnet werden kann,

annoch ein Viertel derſelben als reines Vermögen ausges

wieſen werden.

*) Dieſe Summen in alter Wahrung genommen !

Ebenſo die folgenden.

>>

>>
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.

$ . 15 .

Für den Einkauf in eine Gemeinde oder einen Steuerbrief

bezahlt der ſich Einkaufende eine Gebühr für ſich von Frkn . 32

für jeden allfällig ledigen Sohn
8

für jeden verheiratheten Sohn 16

für jeden Sohn des Leßtern

b) Einkauf ins Korporationsgut.

S. 16 .

Betreffend den Einkauf ins Korporationsgu
t

, ſo hat es

bei den allgemeinen Beſtimmungen der Sø . 11 , 12 und 13

des gegenwärtigen Gefeßes ſein Bewenden .

B. In der Stadt Luzern.

a) Erwerbung des Bürgerrechts.

S. 17.

Derjenige, welcher das Ortsbürgerrech
t

der Stadt Lu

jern ſich erwerben will, muß :

a ) in der Stadtgemeind
e

Luzern ein Heimweſen ents

weder wirklich ſchon eigenthümlich beſigen oder ein

ſolches ſich ankaufen, oder eintauſchen , das laut Ka

taſterſchaßung wenigſtens 4000 Frkn. im Werth be

trägt ;

b ) ein eigenes , reines Vermögen beſitzen , welches , die

Einkaufsſumme nicht mitbegriffen , für den Einkaufen

den auf Frkn. 6000

für jeden deſſen aufälligen ledigen Sohn 1500

für jeden verbeiratheten Sohn 3000

für jeden Sohn des Lestern
750

feſtgeſeßt ſein , und entweder in Liegenſchaften oder

währſchaften Kantonsgülten beſtehen fou .

§. 18.

Als Einkaufsſumme bezahlt der ſich Einkaufende für ſich

. : Frkn . 800
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>>

für jeden aufälligen ledigen Sohn Frkn . 200

für jeden verheiratheten Sohn 400

für jeden Sohn des Leßtern 100

b ) Einkauf ins Korporationsgut.

$ . 19 .

Hinſichtlich des Einkaufs ins Korporationsgut, ro gelten

die allgemeinen Beſtimmungen der SS . 11, 12 und 13 des

gegenwärtigen Gereges.

C. In den Städten Surfee und Williſau.

a) Erwerbung des Bürgerrechts.

$. 20.

Zur Erlangung des Bürgerrechts in einer der beiden

Städte Surſee und Williſau wird erfordert :

a) der wirkliche Beſiß eines eigenthümlichen Heimweſens,

oder daß ein ſolches angekauft oder eingetauſcht werde,

das laut Kataſterſchaßung wenigſtens 2000 Fr. in

Werth beträgt ;

b ) ein eigenes reines Vermögen , die Einkaufsſumme

nicht mitbegriffen, für den Einkaufenden Frkn. 4000

für jeden alfälligen ledigen Sohn 1000

für jeden verheiratheten Sohn
2000

für jeden Sohn des Leßtern 500

S. 21 .

Als Einkaufsſumme bezahlt der ſich Einkaufende für ſich

Frkn. 400

für jeden aufälligen ledigen Sohn 100

für jeden verheiratheten Sohn 200

für jeden Sohn des Leştern 50

b) Einkauf in das Korporationsgut.

S. 22.

Hinſichtlich des Einkaufs in das Korporationsgut finden

die allgemeinen Beſtimmungen der Ss. 11, 12 und 13 ihre

Anwendung.

>

"
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& D. In der Stadt Sempach und dem Fleden

Münſter.

a ) Erwerbung des Bürgerrechts.

$ . 23.

Zur Erlangung des Bürgerrechts der Stadtgemeinde

Sempach oder der Fleckengemeind
e Münſter wird erfordert:

a) der wirkliche Beſitz eines eigenthümlichen Heim

weſens in der Gemeinde Sempach oder Münſter,

oder daß ein ſolches angekauft oder eingetauſcht werde ;

b) der Beſiß eines eigenen , reinen Vermögens, die

Einkaufsfumme nicht mitbegriffen , betragend die

Summe für den Einkaufenden von Frkn . 3000

für jeden alfälligen ledigen Sohn
900

für jeden verheiratheten Sohn 1800

für jeden Sohn des Lestern 450

>

2
2

i

S. 24.

i
n

?
.

"

os

22

Als Einkauf in das Armen- und Gemeindegut bezahlt

der ſich Einkaufende für ſich eine Gebühr von Frkn . 80

für jeden allfälligen ledigen Sohn
20

für jeden verheiratheten Sohn 40

für jeden Sohn des Lettern 10

b) Einkauf ins Korporationsgut.

S. 25 .

Hinſichtlich des Einkaufs ins Korporationsgut treten die

allgemeinen Beſtimmungen der Sø . 11, 12 und 13 ein .

IV. Abſchnitt.

Allgemeine Beſtimmungen.

S. 26 .

Der vorſtehenden , beſondern Beſtimmungen ungeachtet

iſt keiner Gemeinde des Kantons benommen , einen Bür

ger aus einer andern Gemeinde des Kantons , der ſeines
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eigenen Rechtens iſt, auch ohne die zur Erwerbung des Ge

meindebürgerrechts feſtgeſeşten Bedingniſſe gegen ihn in An

wendung zu bringen , als den ihrigen anzunehmen , wenn

nämlich :

a) der Antrag für eine ſolche Bürgerrechtsertheilung

auf die in dem Gefeße über die Gemeinde- und Orts

bürgerverſammlungen vorgeſchriebene Weiſe geſchieht;

b ) die aufs mindeſte aus zwei Drittheilen der ſämmt

Ulichen , in der Gemeinde wohnenden ſtimmfähigen

in Bürger beſtehende Gemeindeverſammlung dem dieß

fälligen Antrage durch zwei Drittheile der Anweſen

den ihre Zuſtimmung ertheilt.

S. 27.

Damit das ſämmtliche Armen-, Gemeinde- und Korpo

rationsgut vor Schwächung und Verminderung2

und dasſelbe gehörig beſorgt, feinem Zwecke erhalten bleibe,

fei jede Veräußerung von dahin gehörenden Liegenſchaften ,

Kapitalien, Zehnten , Bodenzinſen oder ſonſtigen jährlich flies

Benden, ordentlichen Einkünften oder von beſißenden Recht-=

famen , geſchehe es durch Kauf, Taufith , Verpfändung oder

auf welch immer eine andere Art , ohne Bewilligung des

Kleinen Raths verboten .

Su
bt,

V. Abſchnitt.

Vorſchriften und Bedingungen zur Erwerbung des

Bürgerrechts des Kantons Luzern von Nicht:

kantonsangehörigen.

S. 28.

Ein Nichtkantonsbürger kann , ohne Bewilligung des

Großen Rathes, kein Bürgerrecht in irgend einer Gemeinde

des Kantons erlangen .

$. 29 .

Wer aber ein ſolches ſich erwerben will, muß :

a ) katholiſcher Religion fein ;
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b) mittelft befriedigender Zeugniſſe über ſeine bisherige

ſittliche Aufführung gehörig ſich ausweifen ;

c) ſich der Aufnahme als Bürger in einer Gemeinde

des Kantons vorläufig verſichern , und die mit dieſer

hierfür eingegangenen Bedingungen dem Kleinen

Rathe zu Handen des Großen Raths vorlegen, und

endlich

d ) über die Vermögensſumme fich befriedigend aus

weiſen, welche ihm von der ihn zum Bürger aufneh

menden Gemeinde als Bedingung für ſeine Aufnahme

gefordert und feſtgelegt wird.

S. 30.

Ade diejenigen Nichtkantonsbürger , welche in irgend

einer Semeinde des Kantons das Bürgerrecht unter vors

ſtehend feſtgeſeşten Bedingniſſen erlangen , ſind verbunden,

einen Beitrag an die Staatskaſſe abzureichen , welcher jedess

mal von dem Großen Rathe beſtimmt wird.

Jedoch behaltet ſich derfelbe vor , in außerordentlichen

Fällen oder bei Anlaß von vorhandenen, vorzüglichen Vers

dienſten hiervon Ausnahme zu machen.

$ . 31 .

Gegenwärtiges Gefeß ſoll , mit den geſeßlichen Unter

ſchriften und dem Staatsſiegel verſehen , in Urſchrift in das

Staatsarchiv niedergelegt, und eine gleiche Ausfertigung dem

Kleinen Rathe zur Bekanntmachung und Vollziehung zuge

ſtellt werden.

a
y

1

ca
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O eſeß

über die Heimathredhte der dem Kanton Luzern in Folge

eidgenöſſiſcher Konkordate und Beſchlüſſe zufallenden

Heimathloſen.

( Vom 11. Mai und 15. Weinmonat 1813.)

Wir Schultheiſs, Kleine und Groſse Bäthe

des Kantons Luzern ,

Mit Hinſicht auf die zwiſchen der Mehrheit der löbl.

Kantone unterm 16. , 17. und 18. Brachmonat 1812 auf:

der hohen eidgenöſſiſchen Sagſakung in Baſel zu Stande

gekommene. Uebereinkunft zur Ausmittlung von Heimath

rechten für die in der Schweiz vorhandenen Heimathlofen
und Konvertiten ;

In Beziehung auf die von uns in der gleichen Angeles

genheit gefaßten Schlußnahmen vom 6. und 17. April 1812,

und vom 10. Upril und 12. Mai 1813 ;

verordnen :

1

S. 1 .

Jeder Heimathloſe , welcher, in Folge des oben angezo

genen eidgenöffiſchen Konkordats , dem Kanton Luzern , auf

den Grundſat des urſprünglichen Heimathrechts hin , Zu =

fält, ſoll nicht auf das Verzeichniß der in dem Kanton

einzutheilenden Heimathloren gefekt, ſondern durch den Säga

lichen Rath ſogleich derjenigen Gemeinde zugetheilt werden ,

wohin desſelben zu erweiſendes , urſprüngliches Heimath

recht ruft.

S. 2.

Dadurch fei jedoch den Gemeinden das Recht keines

wegs benommen , ſolchen ihnen Zugetheilten ein anderes

Heimathrecht aufzuſuchen .

Sammlung älterer Gefeße 2 .
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$ . 3.

Die auf folche Weiſe der Gemeinden Zugetheilten er

langen jedoch durch die Wiedereinſeßung in ihr urſprüng
ma

liches Heimathrecht keine höhern bürgerlichen Rechte und

Genüſſe , als den übrigen Heimathloſen durch die Geſege

zuerkennt werden, und ſtehen auch gleich dieſen in den näm

lichen Verbindlichkeiten gegen den Staat, welche ihnen durch

eben dieſe Gefeße auferlegt worden ſind.

Gefes

über Vertheilung der Gemeindegüter.

(Vom 24. Mai 1837.)

Wir präſident und Groſser Rath des Hantons Luzern,

Haben ,

Auf den Antrag unſerer Seſekgebungskommiſſion
und

nach vernommenem Gutachten des Kleinen Rathes ;

verordnet und verordnen :

S. 1 .

1 .

Die noch unvertheilten Almenden oder Gemeindegüter ,

ſeien ſie nach Real- oder Perſonalrechten benützt worden ,

können , die lettern jedoch mit der im $ . 11 dieſes Gefeßes

enthaltenen Beſchränkung, getheilt werden , wenn die Stim

men von einem Dritttheile der Antheilhaber es fordern .

S. 2 .

Die Vertheilung von Gemeindewaldungen hingegen iſt

unterſagt.

Ausnahmsweiſe kann , wo ein großer Vortheil nachge

wieſen , und es in forſtwirthſchaftlicher Hinſicht zweckmäßig

gefunden wird, der Kleine Rath , nach eingeholtem Gutachten

1
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des Amtsrathes , eine Sheilung von Gemeindewald , wenn

derſelbe Realgut iſt, bewilligen . Immerhin müffen zwei

Dritttheile der Antheilhaber zu einer ſolchen Waldtheilung

die Bewilligung nachſuchen .

Die gemäß einer ſolchen bewilligten Waldtheilung auf

Land und Häuſer getheilten Waldſtrecken ſollen bei denſel

ben verbleiben , und dürfen nur unter Beobachtung der

Vorſchriften der Forſtgeſeße von dieſen geſondert verkauft

oder ſonſt veräußert werden . Sft ein Wald nur Perſonals

gut oder werden die Perſonalrechte von den Realrechten ge

ſchieden , ſo bleibt der Perſonalwald jederzeit unvertheilt und

es foll über deffen Benußung , nach Anweiſung des Forſt

geſeķes, ein Reglement aufgeſtellt werden.

S. 3.

,

Wird eine Aumendtheilung gemäß vorſtehendem S. 1

begehrt , ſo haben fich die zu einer ſolchen Theilung ver

einigten Untheilhaber an die Verwaltung ihrer Gemeinde

güter zu wenden , welcher die Pflicht obliegt , die verlangte

Sheilung fobald möglich zu veranſtalten.

S. 4.

Falls deßhalben eine Gemeinde fich in Parteien zer

theilte, iſt jede derſelben berechtigt, beſondere Vorſchläge

über die Sheilung zu entwerfen , und dieſe durch Ausge

ſchoſſene vor den betreffenden Behörden zu vertheidigen .

$ . 5 .

Der Umtsſtatthalter iſt gehalten , wenn er von der re

klamirenden Partei angegangen wird , die nöthigen Befehle

an die betreffenden Behörden zu erlaſſen , damit die vor

habende Theilung nicht durch Umtriebe verzögert oder un

nöthige Koſten verurſacht werden können .

S. 6 .

Wenn die eine oder andere der Parteien ſich hierüber

beſchweren zu können glaubt , hat ſie ſich dießfalls an den

Kleinen Rath zu wenden .

/
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S. 7 .

Die Gemeinden , welche ihre Gemeindegüter zu theilen

gefonnen ſind, haben allervorderſt ein ordentliches Sheilungss

reglement zu entwerfen , in welchem vor allem aus auf die

auf denſelben haftenden Beſchwerden , nach alten Rechten ,

auf den Unterhalt von Kirchen , Pfründen , Schulen und

Urmenanſtalten, Brücken, Wuhren, Brunnen und Waffer

leitungen gehörige Rückſicht genommen und zugleich für die

Unlegung neuer Straßen, Zäune, Fried- und Abzugsgräben

u. f. w. gehörig 'geſorgt werden ſoll .

In denjenigen Gemeinden , wo ſolches bei ſtattgehabtent

frühern Theilungen bereits geſchehen iſt , fou der behufs

genannteç auf den Gemeindegütern haftender Beſchwerden

oder ſonſt zu Gunſten öffentlicher Anſtalten angewieſene An

theil auch in Zukunft zu dem bezeichneten Zwecke beſtimmt

bleiben , und deffen Ertrag hiezu berwendet werden .

Wo bei einer ſtattgehabten , Sheilung von Gemeinde

gütern auf die dießfalls auf denſelben haftenden Verpflich

tungen entweder gar nicht , oder nicht in gehörigem Maße

Rückſicht genommen worden iſt, kann das daherige Anſpruchs

recht auch fernerhin geltend gemacht werden .

$ . 8.

Keine Sheilung iſt gültig , wenn nicht vorher das dabin

Bezug habende Reglement von dem Kleinen Rathe geprüft

und genehmigt worden iſt.

Derſelbe hat beſonders dafür zu ſorgen , daß die im

5.7 bezeichneten Verpflichtungen und Bedingungen erfüllt

werden .

$ . 9 .

Un jenen Orten , wo Real- und Perſonalrechte vermiſcht

ſind , ſind dieſelben zu föndern.

S. 10.

Die Perſonalgemeindeg
üter

in offenem Lande können

zur Lebenslänglichen Benutzung, oder wie die Realgüter als
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len

dik

At

Eigenthum vertheilt werden. In jedem Falle müſſen die

vertheilten Stücke nach ihrem wahren Werthe abgeſchäßt

und aus der Geſammtſchaßung muß eine Kaſſe gebildet

werden, an welche jeder Beſiger den Werth ſeines Stück

Landes jährlich mit Fünf vom Kundert zu verzinſen hat.

Dieſe Zinſe werden jedes Jahr bezogen und von der Ver

maltung an die im Kanton wobnenden genußfähigen Antheil

haber nach einer reglementariſchen Vorſchrift vertheilt.

36? $. 11 .

Wenn eine Theilung ſolcher Perſonalgemeindegüter
von

der vorgeſchriebenen Unzahl von Untheilhabern nicht ver

langt wird, hingegen wenigſtens ein Sechstheil derſelben

eine verhältniſmäßige Strecke Landes zur Unpflanzung be

gehrt, iſt die Korporationsgüterverwaltung
verbunden, ihnen

dieſe ſogleich anzuweiſen. Sie erhalten jedoch dadurch bloß

dað Nuknießungsrecht auf ſo lange , als ſie leben und ſich

in der Gemeinde aufhalten , mit dem Vorbehalt, falls eine

förmliche Sheilung der Perſonalgemeindegüter
vorgenom

men würde, ihre Nußnießungsantheile
zu dieſer allgemeinen

Sheilung wieder herzugeben. Diejenigen Antheilhaber, welche

eine ſolche Strecke Landes erhalten haben , ſind gehalten,

die dazu nöthigen Zäune und Friedbecken zu errichten und

zwar auf ſo lange , bis eine gänzliche Theilung vorgenomafo
men werden will.

$ . 12 .

Gegenwärtiges Gefeß iſt urſchriftlich dem Kleinen Rathe

zur Bekanntmachung und Vollziehung zuzuſtellen und in's

Staatsarchiv niederzulegen.
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1

The onlyone

6 efeß

über die Depoſitalfaſſen.

( Vom 13. Bradimonat 1837.)

Wair Präſident und Groſser Rath des Hantons Luzern,

Saben beſchloſſen und beſchließen :

I. Abſchnitt.

Einrichtung der öffentlichen Einlags- oder

Depoſitalkaſien .

$ . 1 .

In allen Gemeinden ſollen Einlags- oder Depoſitalkaſſen

beſtehen , welche in Kirchen oder andern öffentlichen Gebäu =

den an trockenen , gegen Feuersgefahr und Einbruch fo viel

möglich geſicherten Orten aufgehoben werden müſſen.

$ . 2 .

Die hiezu zu gebrauchenden Kaſten und Kaffen folien

bequem eingerichtet, für die aufzunehmenden Gegenſtände,

mit Hinſicht auf die Bevölkerung der Gemeinde, hinlänglich

geräumig und mit einer Eiſenthüre verſehen fein .

Sſt nur eine hölzerne Thüre vorhanden , ſo ſoll dieſe

doch mit Eiſenblech beſchlagen ſein. In dem
einen

andern Falle muß die Shüre mit drei verſchiedenen Schlöſ

fern verwahrt ſein .

9. 3.

Dieſe Depoſitalkaſſen ſind beſtimmt: zur Uufbewahrung

des Vogtguts, der Weibermittel und des Vermögens aller

andern unter Vormundſchaft ſtehenden Perfonen, ſowie der

Kapitalbriefe der Gemeinden im Armen-, Polizei- und Schul

weſen , ferners der Hinterlagen , ſo beim Gemeinderathe ges

macht werden müſſen und aller andern Sachen , welche gemäß

i und

>
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beſtehenden Gefeßen, Verordnungen und Beſchlüſſen daſelbſt

aufgehoben werden ſollen ; ſodann der Werthſchriften mit

oder ohne Nennwerth, *. . Seſtamente u . dgl., welche von

Perſonen , Familien, Korporationen und Gemeinden an dies

felben freiwillig zur Verwahrung abgegeben werden.

Darin werden auch aufgehoben : die auf die Depoſital

kaſſen Bezug habenden allgemeinen Gefeße und Verordnun

gen, ſowie die Kaſſabücher.

S. 4.

Sit in einer Gemeinde Kirchen- oder Korporationsgut

vorhanden , ſo fou es entweder in den Einlagskaſten des

Gemeinderaths , jedoch in einer beſondern Kaſſe, oder in

hiefür eigens einzurichtenden Kaſten oder Kaſſen aufbewahrt

werden, welche aber gleich den vorbenannten Depoſitalkaſſen

beſchaffen ſein und verwahrt werden ſollen.

In denjenigen Gemeinden, wo die politiſche und die Orts

bürgergemeinde von einander getrennt ſind und jede eine

beſondere Adminiſtrationsbehörde hat , kann auch jede der

ſelben eine eigene Depoſitalkaffe für die ſie betreffenden Gegen

ſtände haben.

II. Abſchnitt.

Verwaltung und Beſorgung der Depoſitalkaffen .

S. 5 .

Die Verwaltung der Depoſitalfaſſen im Augemeinen ſteht

den Gemeinderäthen zu . Wo nebſt dieſen beſondere Waiſen

räthe beſtehen , verwalten auch dieſe ihre befondern Depoſitals

kaſſen .

Wo ein Gemeinde- oder Waiſenrath aus mehr als drei

Mitgliedern beſteht, ernennt derſelbe für die Verwaltung der

Depoſitalkaſſa aus ſeiner Mitte drei Mitglieder, für welche

er in Gefammtheit haftet.

Die Depoſitalfaſſen hingegen von Kirchen- und Korpo

rationsgut werden durch Diejenigen beforgt, welche hiezu
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1

durch Geſeke, Verordnungen und beſondere Reglemente auf

geſtellt ſind.

$ . 6.

n

Sede ſolche Depoſitalkaſſe hat in ihren drei Verwaltern

auch die Bewahrer der Schlüſſel zu derſelben , welche ſie

dergeſtalt zu verwahren haben , daß ſie weder mißbraucht,
.

noch ohne Mitwirkung und Beiſein aller drei Schlüſſels

bewahrer benußt werden können .

In Fällen von Krankheit oder Abweſenheit dürfen ſie

diefe Schlüſſel zwar unter ihrer beſondern Verantwortlich

keit, da, wo der Gemeinderath aus mehr als drei Mitglie

dern beſteht, einem andern Mitgliede desſelben , da hingegen,

wo der Gemeinderath nur aus drei Mitgliedern beſteht,

einem Beamteten oder bei Abgang eines ſolchen, einem an

dern rechtfchaffenen Manne übergeben.
De

Eine ſolche Uebergabe fou aber nicht auf längere Zeit

als bis zur Geneſung oder Rückkunft des betreffenden Schlüſſel
S

bewahrers ſtattfinden, und jedesmal, ſo ſie erfolgt, den zwei

übrigen Schlüſſelbewahrern unverweilt von ihm angezeigt

werden.

im

Ueber jede Depoſitalkaſſe ſollen zwei gleichlautende, ein

gebundene und mit ordentlichen Seitenzahlen bezeichnete Kalfa

bücher geführt werden, die jedes eingelegte Depoſitum unter

einer fortlaufenden Nummer und die dabei von Zeit zu Zeit

vorfallenden Veränderungen angeben, ſowie am Ende mit

einem rückweiſenden , alphabetiſchen Regiſter verſehen ſein

ſollen .

Das eine dieſer Kaffabücher fou ſtets in der Depoſital

kaffe ſelbſt liegen, das andere aber fou beim Verwalter auf

gehoben werden.

In den Depoſitalkaſſabüchern darf nichts durchgeſtrichen

oder cadirt werden. Aufällige Srrungen find dagegen auf

eine verſtändliche Weiſe zu berichtigen. 13.30
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$ . 8. ་ ་ མ་

recare

Dieſes Kaſſabuch ſou bei jedem Depoſitum , in ſich gegen

überſtehende Einnahme und Ausgabe abgetheilt , nach

Formular A. enthalten :

Bei der

a . das Datum der Einlage;

b. durch wen eingelegt;

c. die namentliche Aufzählung der eingelegten Gegen

ſtände, und

d. wo dieſe einen Nenn- oder Geldwerth haben, dieſen

Dobis in die hiezu gewidmete Kolonne ausgeſeßt.

Bei der Ausgabe :

a. das Datum der Auslieferung ;

b , durch wen in Empfang genommen ;

c . die namentliche Aufzählung der ausgefolgten Gegen

ſtände, und

d. wo dieſelben einen Nenn- oder Geldwerth haben ,

dieſen in die hiefür eigens beſtimmte Kolonne über

tragen .

Für jedes Depoſitum werden ſo viele Blätter beſtimmt,

als es der wirkliche Umfang desſelben erheiſcht, und in die

ſelben ſollen der Ordnung nac ), wie ſie erfolgen, die neuen

Einlagen oder Herausgaben , unter jedesmaliger Voranſtel
***

lung der Benennung deſſen , welcher jene gemacht oder die

ausgefolgten Gegenſtände in Empfang genommen, vorgemerkt,

die Schlußſumme aber ſowohl bei der Einnahme als Uus=

gabe von einem Blatt auf das andere übertragen werden .

Der Sitelkopf

Eigenthümers des Depoſitums überſchrieben und vor dem

felben die betreffende Nummer beigereßt.

e Zeit

lüſſel

en zwei

gezeigt

-ints

d
e
m

?

er

*

7

wir
d

De
r Du

rc
hl
au
fe
nd

mi
t

de
m

Na
me
n

de
s

Bei der Uuftragung derjenigen Gegenſtände in das Kaſſa

buch, welche eingelegt werden , iſt Folgendes zu beobachten :
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a. bei Gültverſchreibungen oder andern Schuldſchriften ,

die auf Liegendem haften , muß das Datum ihrer

Errichtung, der Errichter, die

verhafteten Unterpfande, wie hoch dieſe gewürdigt,

die Kapitalſumme und wie viel ihr an Verſchriebe:

nem vorangehe, eingeſeßt;

b. bei Sandſchriften das Datum ihrer Errichtung, ihre

Kapitalſumme und ob ſie

mit Hinterlage und mit welcher gedeckt ſeien oder

nicht, angemerkt werden.

Iſt die Hinterlage ein auf Liegenſchaften haftendes

Schuldinſtrument, ſo iſt auch dasſelbe, wie bei nächſt

vorſtehendem litt. a zu erſehen iſt, beſonders zu be

ſchreiben ;

c. bei Baarſchaften ſind die eingenommenen Geldſorten

anzuzeigen ;

d . bei andern Gegenſtänden von Werth iſt eine kurze

Beſchreibung davon zu machen und, falls ihr Werth,

nicht ſchon durch ſie ſelbſt angezeigt wäre , ihr Ein,

leger anzuhalten , denſelben anzugeben.

Dauer, der Errichter

29

ri
d

‘

S. 10.

Sedes Depoſitum , - es mag auf einmal oder nur nach

und nach entſtanden ſein oder erſt entſtehen , ohne Rück

ſicht auf die Vielheit der dazu gehörenden Vermögensſtücke,

Schriften und Gegenſtände jeder Art, erhält nur eine Num =

mer im Kaſſabuche, die es auch, ſo lange es beſteht, bei

behält.

Damit die verſchiedenen Gegenſtände, welche zu einem

folchen Depoſitum gehören, leichter aufgefunden werden, wer
:

den dieſelben noch mit einem fortlaufenden Buchſtaben , zur

Seite ihrer Kaſſabuchnummer
und der Zeitfolge nach , wie

fie in die Depoſitalkaſle gelangen , bezeichnet.

Auch dieſer Buchſtabe iſt im Kaſſabuche beim betreffen

den Gegenſtande anzuſeßen .

ch

>



59

2 ude zu einem und dem nämlichen Depoſitum gehörenden

Gegenſtände und Effekten werden ferner nach vorbeſchriebe,

ner Ordnung unter ſich gereihet und mit einem Umſchlage

verſehen , worauf der Name des Eigenthümers des Depoſta

tums, nebſt der ihm beigegebenen Nummer, geſchrieben wird.

6
2

$. 11 .

?

rung einzelner Gegenſtände

Zum leichtern Auffinden und bequemern Aufbewahren

ſind ferner ſo viele Depoſita , als fich ſchicklich thun läßt,

in beſondere Büſchel zuſammen zu binden.

Jeder ſolcher Büſchel iſt mit den Nummern der darin

enthaltenen Depoſiten beſonders zu überſchreiben .

S. 12.

Für jede Einlieferung eines Depoſitums oder Nachliefe

einem ſchon beſtehenden haben

die Kaſſaverwalter einen nach Vorſchrift B abgefaßten Empfang=

ſchein dem Einlieferer ſogleich zuzuſtellen , welcher die im

S. 8 bei der Einnahme vorgeſchriebenen Beſchreibungen , ſo

wie ſie im Kaſſabuch ſelbſt in Vorſchein kommen, nebſt den

Unterſchriften der Schlüſſelbewahrer enthalten fout.

S. 13.

Ueber die in der Depoſitalkaſſa befindlichen Protokolle ,

Kaſſabücher und andere Bücher, Urkunden , Rechnungen ,

Quittungen , Rechtstitel und andere Schriften von einiger

Wichtigkeit fou in einem eigens hiefür beſtimmten Buche ein

eigenes ſpezifizirtes Verzeichniß , mit der Unterſchrift der

Schlüſſelbewah
rer verſehen, verfaßt werden, worin dieſelben

mit Angabe des Titels oder Hauptinhalts, ſowie des Da

tums zu beſchreiben ſind. Auf dieſem Verzeichniſſe wird

jedesmal genau bemerkt , wenn etwas davon ausgehändigt,

dieſes zurückgegeben oder etwas Neues beigelegt wird.

$ . 14.

In der Depoſitalkaſſe ſich befindende Gegenſtände dürfen

an feinen Andern , als an den berechtigten Eigenthümer oder

den dazu gehörig Bevollmächtigter abgeliefert werden. Di
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Der Bevollmächtigte hat ſich durch einen ordentlichen

Vollmachtsſchein auszuweiſen, der von den Kaſſaverwaltern

zurüdzubehalten iſt.

Für die hinausgegebenen Gegenſtände haben ſich die Kaſſa .

verwalter von ihrem Empfänger eine ordentliche Quittung

zuſtellen zu laſſen , die , wo ein Depoſitum ganz ausgefolgt

wird, in der Zurückgabe des zur Zeit erhaltenen Einlags

ſcheines beſteht, worauf dieſe Uusfolgung des Depoſitums

unter Beifeßung der Unterſchrift des Empfängers förmlich

zu bezeugen iſt. Wenn hingegen die Auslieferung des De

poſitums nur theilweiſe geſchieht oder der Einlagsſchein ver

mißt wird , ſo foll eine Quittung nach Formular C ausge

ſtellt werden , die alle jene Angaben , welche bei S. 8 unter
sorten !

der Abtheilung der Ausgabe für das Kaſſabuch vorgeſchrie

ben ſind, ſo wie ſie in dieſem ſelbſt enthalten ſind, nebſt der

Unterſchrift des Empfängers und dem Datum der Uusliefe

rung, auch an ſich tragen ſoll .

J. 15 .

$ . 16.

Wo bei Depofiten durch berechtigte Austauſchungen Ver

änderungen vorfallen, ſind dieſe gleich andern Ein- oder Aus

lieferungen zu behandeln , und davon ſou eben daher auch

im Kaſſabuche ſowohl bei der Einnahme als bei der Uus

gabe die betreffende Anmerkung gemacht werden .

http

Fallen bei Einlegung oder Herausgabe von Depoſiten

beſondere Umſtände vor, deren Kenntniß für das Depofitum

oder die dazu Berechtigten in ſpätern Zeiten wichtig werden

könnte, ſo iſt darüber ein Verbalprozeß abzufaffen , welchet,

mit der bei 5. 10 vorgeſchriebenen Nummer und Buchſtabent

bezeichnet, zu den übrigen Gegenſtänden eines ſolchen De

poſitums zu legen iſt.

§. 17.

Wenigſtens einmal im Monate folen ordentlicherweiſe

in den Gemeinden oder Steuerbriefen an einem aude au
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gemein gekannten Sage Depoſiten eingelegt oder herausge

nommen werden können .

Bei außerordentlichen und dringenden Fällen kann auch

außer diefen Tagen die Annahme oder Auslieferung von

Depoſiten nicht verweigert werden.

III . Abſchnitt.

Sicherheit und Gewährleiſtung derſelben .

)

S. 18 .

In die Raſſen dürfen für Vermögen , das unter Vor

mundſchaft ſteht, oder für Sicherheitsleiſ
tungen

, ohne beſon

dere Anordnung einer biezu befugten Behörde, keine bloßen

Schuldſchriften , wenn ſie nicht mit hinlänglicher Hypothek

gedeckt ſind, oder andere Guthabensſtücke angenommen wer

den, die nicht durchaus werthhaft erfunden werden ſollten .

Auch ſind Gelder nur nach vorläufiger Erwahrung ihrer

Aechtheit und Vollgewichtigkeit anzunehmen.

Ades dieſes ſoll gleich bei Einlieferung des Depoſitums

unterſucht und berückſichtigt werden.

S. 19.

Bei der Hinausgabe von Depoſiten ſollen die auszulie

fernden Gegenſtände ebenfalls zuvor genau erwahrt und mit

dem Kaſſabuche verglichen werden .

S. 20 .

Vormündern, unter Vormundſchaft ftehenden Perſonen ,

Vormundſchafts- und Waiſenbehörden , ſowie den Eigenthü

mern von Depoſiten oder Antheilhabern an folchen ſollen

von den Verwaltern der Depofitalkaffe auf Verlangen ſpe

giftzirte Verzeichniſſe über das ſie betreffende Depoſitum zu

Handen geſtellt werden, die aber zu keinem andern Gebrauche

dienen, als das Vorhandenſein eines Depoſitums und ſeines

Inhaltes zu beſcheinigen.
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$ . 21 .

So oft in der Verwaltung einer Depoſitalkafla eine

Perſonaländerung vorgeht , ſou_behufs einer ordentlichen

Uebergabe eine Vergleichung und Erwahrung des Inhaltes

der Depoſitalkaſſa mit den beiden Kaſſabüchern im Beiſein

des oder der ein- und austretenden und der bleibenden Mit

glieder vorgenommen und über den Befund nach Formular D

ein Verbalprozeß aufgenommen werden. Dieſer ſoll Ort

und Datum , Lauf- und Familiennamen fämmtlicheran

weſenden Schlüſſelbewahrer, unter beſonderer Angabe der

davon ein- und austretenden Schlüſſelbewahrer , ſodann die

Anzahl der vorgefundenen Büſchel und Depoſiten , die An

zahl der Gülten, Handſchriften u . dgl . und deren Nennwerth,

die Summe des baaren Geldes, enthalten und angeben , bis

zu welcher Nummer und Blattſeitenzahl die Depoſifen in

den Kaſſabüchern vorgerückt und ob die vorhandenen Proto

kolle, Kaſſabücher, ſowie andere Schriften mit dem darüber

geführten Verzeichniſſe übereinſtimmend gefunden worden ſeien .

Endlich iſt dieſer Verbalprozeß mit der Unterſchrift fämit

licher anweſenden Beamteten zu verſehen.

Der eine dieſer in Doppel auszufertigenden Verbalpro

zeſſe bleibt als Duittung in den Händen der abtretenden

Verwalter , der andere hingegen wird in die Depoſitalkaſſa

niedergelegt .

S. 22.

Alle vier Jahre gegen das Ende des Sahres follen die

ſämmtlichen Depoſitarkaſſen , ſowie die Kaſſabücher durch ein

Mitglied des Amtsrathes 1 ) mit Zuzug der drei Schlüſſel

bewahrer genau unterſucht, miteinander verglichen und er

wahrt werden . Ueber den Befund der Sache fou dann ein

vollſtändiger ſchriftlicher Verbalprozeß nach Vorſchrift des

S. 21 abgefaßt und von den anweſenden Beamteten unter

zeichnet werden , welcher während des Monats Jänner von

den Umtsräthen der Kommiſſion des Innern einzuſenden iſt.

1) Jeßt durch den Amtsgehilfen.

9
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$. 23.

Findet ſich bei einer ſolchen Uebergabe oder Unterſuchung

ein Depoſitum vor, das entweder in die Depoſitalkaſſe einer

andern Gemeinde gehört oder deffen Eigenthümer nicht ge

kannt wäre, ſo iſt dasſelbe im erſten Falle an die Verwalter

einer ſolchen Depoſitalkaſſa gegen ſpezifizirten Empfangſchein

auszuliefern , im zweiten hingegen der Kommiſſion des In

nern 2) unmittelbar davon umſtändliche Kenntniß zu geben, die

dann zur Entdeckung des unbekannten Eigenthümers oder

zu jeder andern nöthigen Verfügung die erforderlichen Ein

leitungen treffen wird .

S. 24.

Da , wo begründete Beſorgniſſe entſtehen würden , daß

bei einem Einlagskaſten oder einer Depoſitalkaſſa Gefahr

obwalte, kann der Umtsſtatthalter dieſelbe unter Siegel legen

laſſen, in welchem Falle er aber unverweilt der Kommiſſion

des Innern 3) davon Anzeige machen ſoll, welche dann eine

ſolche Depoſitalkaſſa genau unterſuchen läßt und den Befund

der Sache zur weitern Verfügung dem Kleinen Rathe um

ſtändlich einberichtet.

7 die

An
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7, bis

en in

Proto

arüber

- ſeien.
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S. 25 .-bulpro

cetenden

Fitaltalía

m ?

Für die getreue und ſorgſame Verwahrung und Verwal

tung der Depoſitalkaſfa haften die darüber geſekten Ver

walter und Schlüſſelbewahrer fammthaft und ſolidariſch .

Sede bei einem Depoſitum ohne gehörige Bevollmäch

tigung erfolgende Veränderung , Vertauſchung oder ſonſtige

Veräußerung demſelben angehörender Gegenſtände iſt als

Eingriff in fremdes Eigenthum anzuſehen und fou auch als

ſolcher beſtraft werden . Ferner feien für die genaue Beob

achtung und Vollziehung gegenwärtiger Verordnung alle

Beamtete, welche ſie berührt , ſowie für den Nachtheil, der

aus ihrer Außerachtfeßung entſpringen würde, perſönlich ver

antwortlich.

ollen die

ourd ein

Schlüſſel

und ec

2) Jeft Armen- und Vormundſchaftsdepartement.

3) Wie oben .

dann ein

hrift des

en unter:

niner von

Fenden it.
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S. 26.

Gegenwärtiges Geſeß , mit dem Staatsſigill und den ge

Tezlichen Unterſchriften verſehen , fou in das Staatsarchiv

niedergelegt und in gleicher Ausfertigung dem Kleinen Rathe

zur Vollziehung zugeſtellt werden.
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Formular B.

Vorſchrift zu einer Quittung über in die Depoſitalkaffa ein

gelegte Gegenſtände nach §. 12 des Geſckes.

►

.

Wir die unterzeichneten Verwalter der Depoſitalfaſſa der

Gemeinde des Amtes.... beſcheinigen durch

gegenwärtigen Akt unter beigeſetztem Datum von

als Beiſtand der .....geborne zu Handen

der unter unſerer Obſorge ſtehenden Depoſitalkaſſa, Nach

ſtehendes für Rechnung der obbenannten d . empfangen

zu haben , welches ſich im Staffabuche unter Nummer

bei Blattſeite ... vorgetragen befindet, als :

Eine Gültverſchreibung von ... angegangen und zing

fällig auf hl. Mathias auf von Amts

haftend auf dem Gut ... gewürdigt für Gidn .

Cios . Schweizerfranken ), wofürwir gegenwärtige Schrift

ausgeſtellt haben , die in keinem Falle für etwas Anderes,

als eine einfache Empfangsbeſcheinigung dienen fou.

Gegeben ..... den .

Namens der Verwaltung vorbenannter

Depoſitalkaffa ;

N. N.

N. N.

N. N.

183 .

Sammlung älterer Gefeße 2 .
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1

Formular C.

Borſchrift zu einer Quittung über aus der Depoſitalkaſſe - zu :

rüderhaltene Gegenſtände nach . 14 des Geſekes.

Endesunterzeichneter , in der Eigenſchaft als geſeßlicher

Beiſtand der Frau geborne ..... und in Folge

Bewilligung des Gemeinderathes vom 10. Hornung 1837 be

zeugt anmit : durch die Herrn N. N., dermalige Verwalter

der Depoſitalkaſſe der Gemeinde ..... des Amtes

aus dem Depoſitum derſelben , welches ſich auf dem Depo

fitalkaſſabuche unter Nummer ... bei Blattſeite einge

tragen befindet, fünf und zwanzig Stücke Neuthaler oder

die Summe von fünf und ſiebenzig Gulden (hundert Fran

ken) zu Sanden meiner Frau Klientin richtig empfangen

zu haben , wofür ich ſomit gegenwärtigen Empfangſcheint

ausgeſtellt habe.

Geſchehen. den 183

mi

N. N. als Beiſtand der
Dita

geborne

Quittung für 100 Frkn .

Formular D.

als
.

Heute den ..... 183. verſammelten ſich nachgenannte

Schlüſſelbewahrer der Depoſitalkaſſe zu

N. N., Präſident des Gemeinderaths ,

N. N., Waiſenvogt,

N. N., abtretender Verwalter und

N. N., neugewählter Verwalter ,

in der Kirche zu um bei Anlaß des Austritts des

genannten Herrn und des Eintritts des Herrn ..... .
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.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1

als Mitglied des dafigen Gemeinderaths in Gemäßheit des

S. 21 des Geſekes über die Depoſitalkaſſen , behufs einer

ordentlichen Uebergabe , die vorgeſchriebene Erwahrung und

Vergleichung derſelben mit den Depoſitalkaſſabüchern vor

zunehmen.

Es finden ſich übereinſtimmend mit den Kaſſabüchern vor :

10 Büſchel , gehörig eingepackt und überſchrieben , welche

zuſammen die Inſtrumente für 32 Depoſiten enthalten.

Für dieſe 32 Depoſiten ſind vorgefunden worden :

202 Gülten und Aufſchläge, zuſammen eine Kapitalſumme

ausmachend von Fr. 106,004. 32.

10 Handſchriften im Betrag von 3040. 60.

Dieſe Handſchriften ſind alle gedeckt mit

Hypothektiteln zuſammen betragend 4016. 10.

3 Fahrhabseinſaßungen von zuſammen 1112. 16 .

und an baarem Geld 720.

Die Nummern in den Depoſitalkaſſabüchern geben bis

und mit .. und die Blattſeiten bis und mit ..

Die vorgefundenen Protokolle , Kaſſabücher , Urkunden

Quittungen u . f. w . find ebenfalls mit den darüber geführten

Verzeichniſſen übereinſtimmend gefunden worden.

Zu Urkunde deffen iſt gegenwärtiger Verbalprozeß in

Doppel ausgefertigt, mit den Unterſchriften ſämmtlicher

Schlüſſelbewahrer verſehen und das eine Doppel dem abs
mu

tretenden Verwalter als Duittung zugeſtellt und das andere

in die Depoſitalkaſle gelegt worden .

22

-

Unterſchrift des abtretenden Schlüſſelbewahrers

Unterſchrift des eintretenden Schlüſſelbewahrers

Unterſchrift des bleibenden Schlüſſelbewahrers.
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TO

2 Duo

III.

crise

Gefeße, Dekrete und Beſchlüſſe, das Armenweſen

betreffend.

1

Beſchluß

die Unveräußerbarkeit der Unterſtüßungs- Gegenſtände,

welche die Armen von ihren Gemeinden erhalten , für

dieſe ſowohl als zu Gunſten ihrer Gläubiger erklärend.

(Vom 1. April 1808.)

Stir Schultheiſs und Kleine Räthe

des
Ranto

ns
Luzeri

t
,

ber chli
eßen

:

$. 1 .

Aden denjenigen , welche durch Urmenſteuern oder aus

Armen- und Spendanſtalten zum Theil oder ganz unterſtüşt

werden und die von der betreffenden Armenverwaltung zu

ihrer beſſern Verſorgung und Unterhalt mit Lebensmitteln ,

Kleidungsſtücken , hausräthlichen Sachen, Werkgeſchirr oder

andern Gegenſtänden verſehen werden , dürfen dieſe, da ſie

nicht als ihr unbedingtes Eigenthum anzuſehen ſind,

verkaufen , verpfänden, noch auf was immer für eine andere

Weiſe veräußern und zwar bei Strafe.

weder
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S. 2.

11 Eben ſo wenig können dann auch die Gläubiger ſolcher

Perſonen auf declei Gegenſtände greifen, ſobald erwieſen iſt,

daß fie ein Eigenthum derjenigen Gemeinde ſind, von wel

cher dieſelben als ihre Angehörigen unterſtüßt werden.

pogo Beich I u cijena

über den Gebrauch der Bäder in Baden für Arme.

( Vom 4. Herbſtmonat 1805 und 25. Geumonat 1806.)

Wir Schultheiſs und Hleine Räthe

des Kantons Luzern,

verordnen :

S. 1 .

So oft ein Armer zur Wiederherſtellung ſeiner Geſund

heit des Gebrauches der Bäder in Baden bedarf, hat ſich

ein ſolcher dießfalls an die Gemeindeverwaltung ſeiner Hei

math zu wenden.

$ . 2 .

Dieſe, nachdem ſie ſich von der Nothwendigkeit des Ge

brauches dieſes Bades durch Zurathziehung erfahrner Herzte

überzeugt haben wird, hat einem ſolchen Urmen ein ordenta

liches Armuthszeugniß , gehörig, unterzeichnet und beſiegelt,

zuzuſtellen , und in dieſem zugleich die Summe auszuſeßen ,

die ſie ihm während ſeiner Badekur zufließen laſſen wird ;

und zwar ſou hierin noch angemerkt ſtehen , ob ſie die ab

zureichende Unterſtüßung dem Badebeſuchenden unmittelbar

zuſtellen oder ob ſie ihm dieſe durch die Dazwiſchenkunft der

Badkommiſſion zukommen laſſen werde.
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3

$. 3.

Den Gemeindeverwaltungen iſt bei Verantwortung die

genaueſte Beobachtung und Handhabung dieſer Verordnung

anbefohlen, und dieſe follen hauptſächlich dafür ſorgen , daß

kein Armer aus ihrer Gemeinde fich ohne ihre Bewilligung

und ohne zugleich mit einiger Unterſtüßung von ihrer Seite

verſehen zu ſein , nach Baden, um das daſige Heilbad zu ges

brauchen , verfüge.

S. 4.

Denjenigen Armen aus dem hieſigen Kanton hingegen ,

welche ſich wirklich im Heilbade zu Baden befinden würden ,

ohne eine ſolche Unterſtüßung von ihren Gemeinden zu ges

nießen , fou uneingeſtellt nach Anleitung des §. 2 die erfor=

derliche Unterſtüßung durch die betreffenden Gemeindeverwal

tungen nachgeſandt werden.

1

O e ſe

über die Armenfuhrpflichtigkeit.

(Vom 23. Wintermonat 1838.)

butir Präſident und Groſser Rath des Kantons Luzern,

verordnen :

S. 1 .

Die Urmenfuhren werden auf Rechnung des Polizei

weſens der betreffenden Gemeinden beſtritten.

Wo jedoch auf irgend einem Gute, einer Korporation

oder Jemanden anders eine beſondere Leiſtungspflicht ruht,

iſt dieſelbe auf Anordnung des Kleinen Raths entweder von

dem oder den Verpflichteten zu erfüllen, oder dann loszukaufen.

$ . 2.

0 Die Frage über das Vorhandenſein und das Maß einer

dießfalſigen Verpflichtung iſt von den Gerichten zu entſcheiden .



71

S. 3 .

Gegenwärtig
es Geſetz iſt dem Kleinen Rathe zur Vou

ziehung und Bekanntmac
hung

urſchriftlich zuzuſtellen und ins

Staatsarchi
v

niederzulege
n
.

Beich I u ß ,

3 eine zweđmäßigere Einrichtung der Armenfuhr

anordnend. 1 )

(Vom 25. Mai 1832.)

WirSchultheiſs und Heiner Rath des Kantons Luzern ,

Saben beſchloſſen und beſchließen :

$ . 1 .

Auf die Wohlthat der Armenfuhr haben jene Urmen

Anſpruch, welche Alters- oder körperlicher Gebrecjen halber

nicht im Stande ſind, zu Fuß den ihnen angewieſenen Ort

zu erreichen. 2 ).

S. 2.

Dieſelben ſind :

1. Fremde : a) welche von einer Grenze des Kantons zur

andern ihre Reiſeroute haben, und

b) die von einer Gemeinde unſers Kantons

über die Grenzen geführt werden müſſen ,

oder

?) Man fehe auch das vorausgehende Gefes über die Armenfuhrpflichtigkeit

vom 23. Wintermonat 1838.

2) Gigentliche Polizei -Urreſtanten find per Polizeifuhr auf Roften des

Staates fortzuſchaffen . ( Beſchluß bes Regierungsrathes vom 13. Nos

vember 1857.)
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2. Ein heimiſche, welche außer dem Kanton fich aufge
halten haben und von s

Grenze her in

ihre Heimathgemeinde zu bringen ſind .

$ . 3 .

Immerhin bedürfen alle jene, die auf der Armenfuhr zu

transportiren ſind , gehörige Transportſcheine, welche von

einem Beamten des jenigen Ortes ausgeſtellt werden, wo die

erſte Ueberladung im Kanton ſtattfindet. Auf dieſen Schei

nen muß der Ort bezeichnet fein , wohin der Uufgeladene zu

bringen iſt. Wer mit einem Sransportſchein verſehen in den

Kanton kömmt, bedarf ſo lange keinen andern, bis der außer

dem Kanton ausgeſtellte ausgelaufen iſt.

S. 4.

Immerhin iſt ſowohl bei der erſten Ueberladung als bei

den übrigen darauf zu achten , daß die der Armenfuhr Be

dürftigen nur über die nächſten Stationen zu dem eigent

lichen Ziele ihrer Reiſe geführt werden ; es wäre denn , daß

ganz beſondere Hinderniſſe vorwalten würden .

S. 5 .

In jeder der Sauptſtationen ſoll vom Gemeindeammann

des Orts oder unter deffen Aufſicht ein eigenes Buch ge
no US *****

führt werden, worin nach einem Formular Name, Geſchlecht

und Heimath des zu Transportirenden , Dag und Stunde

ſeiner Ankunft und Abfahrt, ſowie der Ort, wohin er ge

führt wird, nebſt aufälligen Bemerkungen aufgezeichnet werden .

$ . 6 .

Die Fuhren ſollen auf biezu bequemen Wagen , auf denen

Stroh und eine Decke ſich vorfinden , ſtatthaben .

1
9

1

1

$ . 7 .

Nie ſoll der bei Tag auf der Armenfuhr Transportirte

über eine Stunde an einem Orte aufgehalten werden. Bei

falter und regneriſcher Witterung iſt derſelbe, bis alles zur

Abfahrt bereit iſt, an einem warmen Orte unterzubringen,

wo ihm jedesmal eine warme Suppe gereicht wird. Ueber
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haupt hat man gegen folche Uebelmögende fich ſtets menſch

lich zu betragen .

S. 8.

Bei Nachtszeit ſollen die Armenfuhren eingeſtellt ſein

und demjenigen , fo auf ſelber hergebracht worden iſt, ein

ordentliches Nachtlager angewieſen werden .

S. 9.

Wenn Einer während des Transports ſchwer erkrankt,

fo fou bei der nächſten Station ein Arzt berufen , und erſt,

wenn derſelbe das weitere Transportiren gefahrlos findet,

der Transport fortgeſetzt werden .

Findet der Arzt das Weiterfahren nicht zuläſſig, ſo ſol

der Kranke gehörig verpflegt und der betreffenden Ortsbe

hörde auſogleich davon Anzeige gemacht werden , die nach

Geſtalt der Sache das Weitere verfügt und nachforſchen

läßt, ob der Kranke gehörig verpflegt ſei.

6. 10 .

Stirbt Semand während dem Sransport , ſo wird fol

ches , geſchehe es auf der Straße oder in einem Gemach ,

ungefäumt dem Gemeindeammann des Orts und von dieſen ,

bei Verantwortlichkeit, dem Amtsſtatthalter angezeigt. Von

Legterm wird ronach die genaueſte Erkundigung über die

Urſache des erfolgten Sodes eingezogen , und zeigt es ſich ,

daß dieſelbe durch Vernachläßigung oder Schuld herbeige

führt worden , ſo hat er ſeinen Bericht an die Kommiſſion

des Innern einzugeben , damit die fchuldig Befundenen nach

Vorſchrift der Geſeke beſtraft werden können .

S. 11 .

Ebenſo hat der Amtsſtatthalter eingegangene Klagen über

Härte, liebloſe Behandlung, verzögertes Weiterbringen u.ſ.w.

ju unterſuchen und gegen die Schuldigen einzuſchreiten .

S. 12.

Die Oberaufſicht über die Armenfuhren , ſowie die ge

naue Vollziehung dieſer Verordnung kömmt den Amtsſtatt:
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haltern und der Kommiſſion des Innern zu. Die Umtse

ſtatthalter ſind daher auch gehalten , von Zeit zu Zeit Er

kundigungen über die Beobachtung derſelben einzuziehen .

S. 13 . :

Die Kommiſſion des Innern fei endlich beaufträgt, fich

über die Auf- und Abladungspo
ſten

auf allen Routen des

Kantons, wo folche. Urmenfuhren ſtatthaben , in Kenntniß zu

feßen und dieſelben in Uebereinſti
mmung

mit den betreffen

den Gemeinden ſo zu verlegen , daß dieſelben jedesmal in

einer Entfernung von zirka zwei zu zwei Stunden in einer

an der Straße gelegenen Ortſchaft ſtattfinden können .

S. 14.

Gegenwärt
iger Beſchluß roll zu Sederman

ns Kenntniß

der Sammlung der Geſeße und Beſchlüſſe beigerückt und

nebenbei der Kommiſſion des Innern zur nähern Vollzie

hung mitgetheilt werden .

Gefeß

über Verwendung der Spendgelder ') .

(Vom 15. Brachmonat 1833.)

Wir Präſident und Grofser Rath des Kantons Luzern,

Haben verordnet und verordnen :

an

$ . 1 .

Die im Kanton vorhandenen Armenfonds, als da ſind :

Armenſtiftungen und Spendegelder, follen ohne Schwächung

des Kapitals durch die Waiſenbehörden zur vorſchriftmäßi

gen Pflege und Unterhaltung der Armen verwendet werden.

1) Durch das Gefeß vom 16. Jänner 1838 fft dieſes Geſeß vervollſtändigt.
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Erſt dann, wenn der dießfallfige Ertrag und anderweitige

den Armenämtern zufallenden Gefälle zur bedürfenden Hülfe

und Unterſtüßung nicht ausreichen, fou die durch das Gefek

ausgeſprochene Beſteuerung der Verwandtſchaft gleich jener

der Gemeinde eintreten .

S. 2.

Die Pfleger , Verwalter oder Beforger ſolchen Urmen
" " " " " "

gutes haben die dahin gehörenden Kapitalbriefe, Urkunden

und Titel , unter Behaftung der Gemeinden dafür, in die

Depoſitalkaſſe derjenigen Gemeinde , in welcher ſich dasſelbe

vorfindet, oder für deren Arme es gegründet worden, nieder

ulegen und ſich von den Beſorgern dieſer legtern hiefür

quittiren zu laſſen .

S. 3 .

Die künftige Verwaltung dieſes Gemeindearmengutes über

geht an die betreffende Waiſenbehörde, welche verpflichtet iſt,

dasſelbe gleich dem übrigen Urmengute zu beſorgen.

S. 4.
Si 3.

Wo dergleichen Armengut für eine Pfarrei geſtiftet ward,

die mehrere Gemeinden oder Steuerbriefe in ſich faßte, ſou ,

je nach den Umſtänden , eine Vertheilung unter die betref=

fenden Gemeinden erfolgen oder für die ſichere Aufbewah

rung geſorgt werden und die Pfarrgemeinde einen Verwalter
mere

darüber erwählen, der die Einkünfte davon bezieht, darüber

Rechnung führt, dieſe aújährlich vor den betreffenden Wai

ſenbehörden oder ihren Ausſchüſſen ablegt und jeden von

dieſen in billigem Verhältniß die der vertretenden Gemeinde

gebührende Note zuſtellt.

Die nähern Unordnungen ſind dem Kleinen Rathe über,

tragen .

Da , wo aufällig Urmengut vorhanden iſt, an welchem

mehrere Pfarreien Anſpruch haben, finden die gleichen Grund

fäße ihre Anwendung, die ebenfalls der Kleine Rath aus

zuführen hat. I dondeBoom

or
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S. 5 .

Uuf gleiche Weiſe fou der oder den betreffenden Behör

den der zur Pfarrei gehörenden Gemeinden oder Steuer

briefe der abfließende Ertrag von demjenigen , ſo für die

Armen geſtiftet und mit fogenannten Jahrzeiten verbunden

iſt, übergeben werden , mit dem Unterſchied jedoch , daß die

dießfalſige Verwaltung unverändert die jetzt beſtehende ver

bleibt und die dafür beſtimmten Kapitalbriefe fernerhin, wie

bisher, bei dem Kirchengute liegen ſollen .

S. 6.

Gegenwärtiges Geſek, mit deſſen Vollziehung und nähes
in

rer Ausführung der Kleine Rath beauftragt iſt, fou dem

ſelben mit dem Staatsſtegel verſehen in Urſchrift zugeſtellt

und öffentlich bekannt gemacht werden .

Vervollſtändigung

des Geſekes über die Verwendung der Spendgelder ).

(Vom 16. Jänner 1838.)

Edtir Präſident und Groſser Rath des Kantons Luzern,

Haben

In Vervollſtändigung des Gefeßes über die Verwendung

der Spendgelder vom 15. Brachmonat 1833 ; adobe

und beſchließen :
beſchl

offen

S. 1 .
the tree

Wenn eine Stiftung von Armengut eigene Vorſchriften

über die Art und Weiſe, wie dasſelbe verwendet werden folu ,
core

enthält, z. B. daß der Jahresertrag ganz oder theilweiſe an

1 ) Die Beftimmungen diefes Gefeßes Find modifizirt durch die SS. 26

und 60 des neuen Armengeſeßes (Band III, Seite 83.)
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seroder
?

Hausarme oder an junge Leute zu Erlernung eines Hands

werkes, oder zu Anſchaffung von Kleidungsſtücken für arme

, zu Unterſtüßung armer Kranken und dergleichen

mehr auszugeben ſei, ſo iſt die betreffende Armenbehörde

verpflichtet, ſich genau an dieſer Vorſchrift zu halten und

die Verwendung des betreffenden Betrages nach derſelben

ſtattfinden zu laſſen.

S. 2 .

Enthält die Stiftung keine ſolche eigene Vorſchriften ,

fo hat die Armenbehörde den Jahresertrag vorerſt für eine

möglichſt zweckmäßige und ſorgfältige Verpflegung und Er

ziehung der von derſelben gemäß der Vorſchrift der Armen

ordnung zur Verſorgung übernommenen armen Kinder in

dem Sinne zu verwenden , daß die aus folchen Stiftungen

herfließende Unterſtützung allen dieſen jeweilen vorhandenen

armen Kindern im Verhältniß ihrer Koſten zu gut fömmt

und nicht bloß Einzelnen aus denſelben zufäüt.

S. 3 .

Ueberſteigt aber der Jahresertrag der Urmenſtiftungen

einer Gemeinde den Betrag der Koſten der Verpflegung und

Erziehung der genannten armen Kinder, ſo fou der Ueber

ſchuß an arme Kranke und Gebrechliche und andere am meis

ſten Nothleidende nach Vorſchrift der Armenordnung ver

wendet werden .

S. 4.

Für alle aus dem Ertrag des Stiftungsgutes für die

Urmen abgereichte Unterſtützungen ſoll , wenn die Stiftung

ſelbſt nicht anders verfügt, keine Rückerſtattung gefordert

werden.

S. 5.

:Gegenwärtiges Geſet rod , mit den geſeblichen Unter

fchriften und dem Staatsſiegel verſehen, in Urſchrift in das

Staatsarchiv niedergelegt und eine gleiche Ausfertigung dem

Kleinen Rathe zur Bekanntmachung und Vollziehung zuges

ſtellt werden.
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.

Detret

über Herabſeßung des Salzpreiſes und Vertheilung von

300,000 Fr. an die Gemeinden zur Gründung von

Armenfonds.

( Vom 26. April 1841.)

1

/

we

Wir Präſident und Groſser Rath des Hantons Luzern,

Nach genommener Kenntniß von einer Botſchaft des

Kleinen Raths vom 1. März 1841 und einem neuerlichen

Berichte desſelben vom 31. gleichen Monats, womit derſelbe

den febr befriedigenden Zuſtand der Staatsfinanzen im Au

gemeinen und namentlich denjenigen der Salzadminiſtration

im Beſondern darſtellt und dagegen auf die Mängel und

Uebelſtände hinweiſet, die ſich im Armenweſen vorfinden, ſo

wie die Nothwendigkeit und die Pflicht der Staatsregierung

begründet, einerſeits denſelben Abhülfe zu leiſten und ander

ſeits den in der Zukunft drohenden Gefahren auf angemeſſene

Weiſe zu begegnen ;

In Erwägung, daß gemäß den Grundſägen einer guten

Staatsverwaltung theils eine Herabſeßung der auf das Salz

geſtellten Abgabe, theils eine möglichſt zweckmäßige Verwen

dung der finanziellen Kräfte des Staates für das Armen

weſen ſtattzufinden habe ;

In Erwägung , daß der Preis des Salzes in mehrern

angrenzenden Kantonen auf 71/2 Rp. per a fich geſtellt fin

det und leicht noch weiter bis auf 7 Rp. herabgeſeßt werden

dürfte, was in Betracht des Gewinns auf dieſem Admini

ſtrationszweige auch hierſeits wirklich geſchehen kann ; und

In Erwägung , daß laut der leßthin ſtattgehabten Prü

fung der Staatsrechnungen ſeit dem Jahre 1830 bis auf

1839 eine Vermehrung desStaatsvermögensvon 422,247 Fr.

ſich ergeben hat und mit Einſchluß des Jahres 1840 wohl
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.

auf eine halbe Million fich erheben wird , von welcher Era

ſparniß der Staat ohne Gefährde eine Summe von 300,000

Franken an das in fo üblem Zuſtande fich befindliche Armen

weſen der Gemeinden abreiden kann ;

Mit Berückſichtigung der von unſerer dießfaus nieder

geſeßten Kommiſſion uns überbrachten Anträge;

Haben beſchloſſen und beſchließen :

1. Der Verkaufspreis des Salzes iſt vom 1. Brach

monat 1841 an auf 7 Rp. per a feſtgefeßt.

2. Aus den während den leßten Jahren gemachten Ers

ſparniſſen des Staatsvermögens roll bis auf Mitte Mai

nächſtkünftig die Summe von 300,000 Franken auf eine

vom Kleinen Rathe näher zu beſtimmende Weiſe an das

Armenweſen der Gemeinden verabfolgt werden.

3. Die Vertheilung dieſer Summe hat nach Verhältniß

der Anzahl der im Kantone wohnenden heimathrechtigen

Bürger jeder Gemeinde nach der Volkszählung vom Jahre

1837 zu geſchehen .

4. Die Gemeinden ſind verpflichtet, den ihnen betref=

fenden Betrag beförderlich zu kapitaliſiren ; ſie dürfen das

Kapital ſelbſt unter keinem Vorwande weder für ihre laufen

den Bedürfniſſe noch für Abtragung von Rückſtänden an

greifen .

5. Der Kleine Rath hat dießfalls die nothwendigen

Vouziehungsanordnungen zu treffen und auch auf geeignete

Mittel Bedacht zu nehmen , wie noch andere Hülfsquellen

zu gleichem Zwecke aufgefunden werden können.

6. Gegenwärtiges Dekret fol in Urſchrift in das Staats

archiv niedergelegt und dem Kleinen Rathe zur Vollziehung

mitgetheilt werden.

.

en
e

10
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IV.

Gefeße und Beſchlüſſe über Gewerbe , HandelGeſeke

und Verkehr.

Verordnung ,

den Verkauf der Gold- und Silberwaaren betreffend.

( Vom 13. Auguſt 1804.)

Wir Schultheiſs und Heine Räthe

des Kantons Luzeru,

verordnen :

See
$ . 1 .

Ein jeder Gold- und Silberarbeiter ſou von nun an

weder verarbeitetes Gold noch Silber verkaufen, noch aus
Ps

tauſchen dürfen , wenn es nicht die Probe von dreizehn Loth

beim Silber und achtzehn Karat beim Golde hält, und mit

dem erſten Buchſtaben ſeines Namens und Zunamens be

zeichnet iſt.

S. 2.

Jeder derſelben iſt daher verpflichtet, bevor er verars

beitetes Gold und Silber veräußert , es dem Kantonswar

dein zuzubringen , welcher dann ſolches genau unterſuchen

und , nachdem er es als probhaltig gefunden , es mit dem

Luzernerfchilde bezeichnen wird .

ar mi
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5. 3 .

Der Wardein fou fich nicht nur an den Strich halten ,

ſondern ein Stücklein von dem verarbeiteten Silber und
us

Gold abſtechen , dasſelbe auf die Kapelle bringen, und würde

ſodann das Silber nicht für dreizehnlöthig und das Gold

für achtzehn Karat erprobet, ſoll er es zerſchneiden und die

Stücke dem Gold- oder Silberarbeiter zurücſtellen.

Mues Gold und Silber aber , welches weniger als vier

Loth wiegt, fou durch den Strich probirt werden .

S. 4.

Der Wardein bezieht von jedem Stücke verarbeiteten

Goldes oder Silbers, ſo er mit dem Striche probirt, wenn

es nicht mehr als vier Loth wiegt , einen halben Baßen ,

für jedes Stück hingegen, welches meht wiegt, einen Baßen,

und falls ein Stück mit dem Feuer probirt werden müßte,
Saw

fo hat derſelbe von jedem fechs Baßen zu beziehen .

S. 5 .

!

Wenn ein Gold- oder Silberarbeiter fich beigehen ließe,

verarbeitetes Gold oder Silber zu veräußern, das nicht mit

dem erſten Buchſtaben ſeines Namens, Zunamens und mit

dem Kantonsſtempel durch den Wardein bezeichnet wäre,

dem ſou dergleichen Gold und Silber zu Handen des Staats

konfiszirt und er überhin mit einer Strafe von ſechszehn

Franken belegt werden.

$. 6.

Der Wardein iſt gehalten , ſich jährlich zwei- bis drei

mal in die Werkſtätten der Gold- und Silberarbeiter zu be

geben und ein halb Quintlein Silber und ein achtel Kronen

Gold zu einer Probe ab der Brettbanke oder Feilenbüchfe

zu nehmen, dasſelbe auf die Kapelle zu bringen, und wenn

es ſich erzeigte, daß der einte oder andere dieſer minderbala

tendes Silber oder Gold verarbeitete, fou er denfelben, ohne

mindeſte Nachricht, dem betreffenden Gemeindegerichte vers

zeigen, welches dem Gold- oder Silberarbeiter ſeine Waare

konfisziren und ihn mit ſechszehn Franken beſtrafen wird.

Sammlung älterer Gefeße 2 . 6
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?

$. 7 .

Dem Wardein liegt ob , an den Sahrmärkten bei den

Silberkrämern herumzugehen, ihre Waaren zu unterſuchen

und, falls er nicht probehaltende Waaren anträfe, für das

erſte Mal dieſe zu Sanden des Staats in Beſchlag zu neh

men und den betreffenden Krämer mit zehn Franken und

das zweite Mal, nebſt der Konfiskation derſelben , mit zwani

zig Franken zu beſtrafen ; das dritte Mal aber Tol dem

Krämer der ganze Laden zu Handen des Staats in Be

ſchlag genommen werden.

Der Wardein und der mitgehende Schreiber beziehen

fammthaft den Drittel der Strafe.

S. 8.

So oft der Wardein die Werkſtätten der Gold- und

Silberarbeiter, ſo wie auf den Jahrmärkten die Läden der
1 out the

Silberkrämer beſuchen will, iſt er ſchuldig , es zuerſt dem

Herrn Präſidenten des betreffenden Gemeindegerichts anzu

zeigen, welcher alsdann entweder ſich perſönlich mit demſel

ben dahin verfügen , oder aber ſolchem ein von ihm zu er

namſendes Mitglied des Gemeindegerichts nebſt dem Gerichts

ſchreiber mitgeben wird

73

Es follen zwei Kantonswardeine ernannt werden , von

welchen einer für das Amt Luzern, der andere aber für die

Uemter Surſee , Sochdorf, Williſau und Entlebuch be

ſtimmt iſt.

Ein jeder derſelben hat von dem Staate alle Quartal

vier Franken zu beziehen .

S. 9.
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Beich I u R.

Perbietung der Verſekung der Jahrmärkte, deren Ah

haltung in ungünſtige Witterung gefallen .

(Vom 15. Jänner 1806.)

Wtir Schultheiſs und Kleine Räthe

des Kantons Luzern

verordnen :

Von nun an fol kein öffentlicher Markttag , bei deffen

Abhaltung ungünſtige Witterung eingetreten wäre , auf

einen andern Tag verſeßt und an dieſem nachgeholt werden

dürfen .)

o e rex

über das öffentliche Firmaregiſter.

(Vom 11. Weinmonat 1832.)

būtir Präſident und Groſser Rath des Kantons Luzern,

vero t d nen :

S. 1 .

Das Firmabuch des Kantons Luzern iſt ein nament

liches Verzeichniß aưer anerkannten , in dieſem Kantone an

1) Durch Beſchluß des Großen Rathes vom 9. Jänner 1856 in Sachen

der Gemeinde Reiten, welche das Recht zur willkürlichen Einführung

neuer Märkte anſpradh, iſt der Grundſaß anerkannt worden, daß neue

Märfte nur mit Bewilligung des Regierungerathed eingeführt wers

den dürfen.
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geſeffenen Kaufleute, die entweder für eigene oder für Rech

nung eines andern, felbſt unter ihrem eigenen Namen oder

gemeinſchaftlich, Sandei treiben oder ein beſtändiges Wads

renlager führen .

S. 2 .

Dieſes Verzeichniß muß enthalten :

a) die eigenhändige Unterſchrift des- oder derjenigen

Kaufleute, oder ihrer Bevollmächtigten , welche die

Unterſchrift der Sandlung führen ;

b ) eine Erklärung, ob er ſeine Geſchäfte für eigene oder

fremde Rechnung führe, ob er allein oder in Geſells

ſchaft handle ;

c) bei einer Geſellſchaftshandlung die Namen aller Mit

aſſocirten , die in Solidum für alle Geſchäfte der

Sandlung mit ihrem ganzen Vermögen gut ſtehen ;

d) die aufälligen Kommanditärs fammt der beſtimmten

Ungabe ihrer eingelegten Summe.

$ . 3 .

Jeder Aſſocirte, welcher nicht zugleich die Unterſchrift

der Handlung führt, und ſo auch die Kommanditärs einer

Handlung, ſind gehalten , ihre daherigen Erklärungen im

Firmabuche eigenhändig zu unterzeichnen.

S. 4.

Das Firmaregiſter nimmt keine Erklärungen von geheis
With

men Uffocirten auf ; ſollte ſich aber bei einer Handlung ein

ſolcher vorfinden, ſo wird er , bei einem ausgebrochenen Ron =

kurs der Gläubiger, mit einem aufällig errichteten Privats

verkommniß nach gemein geltenden Rechten behandelt.

S. 5.

Es ſind alle die Nachſtehenden gehalten , ſich in das

Firmaregiſter einſchreiben zu laſſen, als :

a) die Kaufleute und Fabrikanten , die ein beſtändiges

Waarenlager führen, deſſen Werth die Summe von

tauſend Franken überſteigt;
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b) diejenigen ; welche Bantgeſchäfte treiben ;

c) diejenigen , welche eine Speditionshandlung führen ;

und

d) diejenigen alle, welche in Kompagnie einen ordents

lichen Handel, fei es mit Waaren , Vieh oder Lebens

mitteln u. f. w ., treiben .

§. 6.

Sollte ein Sandelsmann, deſſen Waarenlager unter dem

Werthe von eintauſend Schweizerfrank
en ſtünde, dennoch

wünſchen , ſich in das Firmaregiſter einſchreiben zu laſſen ,

To fann einem ſolchen die dießfällige Einſchreibung nicht ver
manus

weigert werden .

$. 7.

Die Amtsräthe 1) ſind, und zwar bei ihrer Verantwort

lichkeit angewieſen , genau darüber zu wachen , daß alle

Handelsleute und Fabrikanten ihres Amtes, welche ſich ges

mäß dem Inhalte des S. 5 gegenwärtigen Geſeßes in dem

Falle der Einſchreibung ins Firmaregiſter befinden, und ſich

bisanhin noch nicht haben einſchreiben laſſen , ſich einſchrei

ben und ihre dießfälligen Erklärungen aufnehmen laſſen.

S. 8.

.

Aue Sandelsleute , ſowohl diejenigen , welche ſich ſchon

im Firmaregiſter eingeſchrieben befinden , als diejenigen,

welche ſich nun einſchreiben laſſen, ſind gehalten : ihre Ein

ſchreibung in dasſelbe durch Vorweiſung der ihnen von der

Szandlungskammer hierüber zugeſtellter: Beſcheinigung bei

dem betreffenden Amtsrathe bis zum 1. Jänner 1833 zu
ale

rechtfertigen , welcher leßtere ſodann hiervon die gehörige

Notiz zu nehmen, und ſolche in ein beſonderes Verzeichniß

zu bringen hat.

$. 9.

Würde es ſich ergeben , daß der eine oder der andere

?

Handelsmann ſich dieſer Verfügung nicht unterzogen hätte,

( 1) Nunmehr die Amtoftatthalter.
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fo hat der Amtsrath auf der Stelle demſelben ſeinen ſämmt

lichen Sandelsgewerb einzuſtellen , und der Handlungskams

mer ſogleich die erforderliche Unzeige davon zu machen.

S. 10 .

Eine gleiche Bewandtniß hat es für die Folge mit einer

neu errichteten Handlung, falls dieſe, innert einer Monatss

friſt, ihre Unterſchrift und Erklärungen nicht in das Firma

buch würde haben aufnehmen laſſen .

5. 11 .

Die Einſchreibung ins Firmabuch und die daberigen Er

klärungen der Handelsleute geſchehen unter der Aufſicht der

Handlungskammer.

$ . 12 .

Die Erklärungen der Kaufleute werden in einem hierzu

befonders eingerichteten Foliobande , mit einem Regiſter ver

ſehen , nach der angehängten Formel eingetragen und unter

.
zeichnet, doch ſo , daß für jedes Handlungshaus wenigſtens

eine beſondere Folioſeite darin angewieſen ſei.

S. 13 .

Wenn eine Frau einen Sheil oder ihr räinmtliches Ver

mögen in die Handlung ihres Ehemannes einlegen wil, ſo

muß bei der Einſchreibung ins Firmáregiſter, mittelſt Vor

weiſung eines Scheines , von dem betreffenden Gemeinde

rath ausgeſtellt, gezeigt werden , wie viel fie von ihrem Vers

mögen in die Handlung ihres Ehemannes einlege. Eine.

folche Beſcheinigung darf aber nur ausgeſtellt werden bei

vorhandenem Beweiſe , daß die Ehefrau ſolches Vermögen

eigenthümlich beſiße und ſie es wirklich einlege.

Für auf diefe Weiſe einaelestes Sut erhält die Ehefrau

ſonach auf die zur Sandlung ihres Ehemannes gehörigent

Waaren und übrigen Effekten das Erſtigkeitsrecht.

Dieſes erlangten Rechtes ungeachtet kann der Ehemann

nach Vorſchrift der Gefeße zu Verſicherung des in feine
re

Handlung eingelegten Weiberguts angehalten werden. Auch

se
d

ca
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a

kann der Herausgeber ſolcher Weibermittel, wenn ſie nicht

förmlich hinausgeſprochen , oder wenn ihre Sicherſtellung

unterlaſſen worden wäre faus fie verloren gehen ſollten

nach Inhalt der beſtehenden Gefeße, für ihre Vergütung

angeſucht werden .

S. 14.

Eine Ehefrau hingegen , die gehörig verbeiſtändet, nach

geſeßlicher Vorſchrift mit ihrem Ehemann für gemeinſchaft

liche Rechnung Handel treiben würde, muß ſich als Mitaſſo

cirte oder Kommanditäre im Firmabuch einſchreiben laſſen ,

und genießt in dieſem Falle für ihr eingelegtes Vermögen

feine Vorzugsrechte.

Es kann aber folchergeſtalt in die Handlung des Ehe

manns das Vermögen der Ehefrau , theilweiſe oder ſämmt

lich , nicht anders eingenommen werden , als auf dem für

die Hinausſprechung von Weibermitteln vorgeſchriebenen

Wege.

S. 15 .

Alle Anſprachen für Frauengut , welches nicht auf die

vorbeſchriebe
ne Weiſe in die Handlung eines Ehemannes

eingezogen worden wäre , fallen in die Klaffe gemeiner

Gläubiger und genießen in Konkursfäll
en keine Vorzugs

rechte.

$. 16 .

Nach obigen Grundfäßen kann kein Kaufmann , welcher

im Firmabuche eingeſchrieben iſt , - unter welchem Vors

wande es immer fein mag - weder ſeiner Frau noch ir

gend einem Gläubiger zu Bedeckung einer Unforderung eine

Einfaßung von Kaufmannswaaren und Handelsgeräthſchafa

ten machen .

S. 17 .

uue Zirkularfchreiben , welche in den obigen Szinſichten

von Handelshäuſern ausgehen , müſſen der Sandlungskams

son

zur gehörigen Notiz mitgetheilt und bekannt gemacht

1

mer
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werden , anſonſt von erfolgten Abänderungen keine Kenntniß

genommen würde.

Der Austritt eines Aſſocirten oder Kommanditärs ins

beſondere fod immerfort öffentlich bekannt gemacht, und das

bei ein Termin von wenigſtens fechs, und höchſtens zwölf

Monaten ausgeſeßt werden müſſen , damit inner dieſer Zeit

die während der früherhin beſtandenen Societät aufgelau

fenen Anſprachen gegen dieſelbe noch geltend gemacht wer

den fönnen .

Ohne dieſe Mittheilung und vorhergegangene Bekannt

machung bemeldter Zirkularſchreiben wird von dem theil

weiſen Austritt eines oder mehrerer Aſſocirten oder Kom

manditärs, die als folche im Firmaregiſter eingetragen ſtehen ,

von Auflöſung der Geſchäfte oder ſonſt erfolgten Abände

rungen keine Kenntniß genommen .

S. 18.

Für jede Einſchreibung ins Firmabuch bezieht die Hand

lungskammer, als daherige Einregiſtrirungsgebühr, nach Be

fchaffenheit der betreffenden Handlung, der Vielheit der u

focirten und nach Verhältniß der erforderlichen Arbeit, eine

Sare von ein bis ſechs Schweizerfranken.

S. 19.

Beim Bezug der daberigen Jaren hat die beſagte Kam

mer ſo gut als möglich die verſchiedenen Handlungen fin

drei Klaſſen abzutheilen , als :

1

auf die niederſte Klaſſe wird verlegt 1 1/2 bis

2 Franken .

2 Die

auf die mittlere Klaſſe 2 1/2 . bis

3 Franken.

4

auf die höchſte Klaſſe 5 bis

6 Franken.
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1

i Bei mehrern Affocicten iſt jeder derfelben um einen

Franken in Anſchlag zu nehmen , wobei dann die ſtufenweiſe

Anwendung dieſer Klaffifikation gänzlich der Handlungskam

mer anheim , geſtellt iſt. Aufällige Beſchwerden über zu hobe

Jaration fönnen rekursweiſe an den Kleinen Rath gebracht

werden .

S. 20.

Einem Jeden, der es verlangen follte, iſt gegen Erlag

der durch den Sportelntarif feſtgelegten Gebühr nicht nur

die Einſicht ins Firmabuch zu geſtatten , ſondern ſind ihm

ſelbſt die rich wünſchenden Auszüge daraus zur Hand zu

ſtellen .

$. 21 .

Gegenwärtiges Gefeß , mit den üblichen Unterſchriften

und dem Sigille des Großen Rathes verſehen , fou in das

Steuerarchiv niedergelegt, und eine gleiche Ausfertigung dem

Kleinen Rathe zur Bekanntmachung und Vollziehung zuge

ſtellt werden .

Beſch I u

über den Handel mit Kleefamer.

(Vom 20. März 1833.)

üdtir Schultheifs und Heiner Rath

des Kantons Luzern ,

be r o r d nen :

$. 1 .

Seder, der , ſei es auf Märkten oder fonft, fich mit dem

Sandel von Kleefamen befaßt, iſt ſchuldig und verpflichtet,

jedem Käufer verlangenden Fals eine Beſcheinigung zuzu

ſtellen , des Inhalts , daß er demſelben ſo und ſo viele Pfund

.
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ächten Kleefamen verkauft habe, und für die Güte desſelben

hafte. Dieſem Scheine iſt das Datum des geſchehenen Ver

kaufs und die Unterſchrift des Verkäufers beizulegen .

$ . 2 .

Der Käufer , falls ihm demnach unächter Samen ver

kauft worden wäre, fann den Verkäufer nicht nur für dent

Kaufwerth, ſondern für den ihm dadurch erwachſenen Scha

den überhaupt gerichtlich belangen .

S. 3 .

Nach Geſtalt der Sache iſt ein ſolcher Verkäufer übers

hin als Betrüger zu beſtrafen .

S. 4.

Gegenwärtige Verordnung fou dem Amtsblatte beigerückt

und nebenhin in jeder Gemeinde zur Kenntniß und Vers

halt angeſchlagen werden .

oefe $

über die Gewerbefreiheit ).

(Vom 13. Hornung 1833.)

Blir Präſident und Groſser Rath des Hantons Luzern,

Um die Freiheit der Gewerbe, ſo weit ſie mit dem Wohl

der Geſammtbürgerſchaft und demjenigen der gewerbtreiben

den Klaſſen vereinbar iſt, feſtzuſtellen ;

In daheriger Reviſion der dahin einſchlagenden Geſeke ;

saben,

Uuf den Antrag des Kleinen Raths ;

) Dieſes Geſeß iſt durch das ſpätere Geſeß vom 21. Wintermonat 1839

aufgehoben , mit Ausnahme der Beftimmungen über die

Hirthidaften,.

.
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beſchloſſen und beſchließen :

S. 1 .

Sede Art von Sandel, von Fabrikation oder von fona

ſtigem erlaubtem Erwerb , wofür nicht durch Gefeße eine

Uusnahme feſtgeſetzt ſich befindet, iſt als ein freies Gewerbe

anzuſehen , deſſen Betreibung jedem Einwohner des Kantons

Luzern geſtattet iſt.

. 2 .

Unter den Gewerben bleiben beſchränkt und zwar der

geſtalt, daß die Ausübung derſelben von obrigkeitlicher Kons

jeffion abhängt , und an einer beſtimmten Lokalität haftet

Ebehaften , Realrechte) :

00 : a ) die Schmieden zum Suf, zum Bau- und Feldgeſchirr,

als für Uerte , Beiler , Hauen, Schaufeln , Pflug,

B Eggen , Rarre
n und Wägen und andere Gegenſtän

de
,

die zum Landbau nöthig ſind, inſoweit Schmiedes

arbeit dazu erforderlich iſt;

b ) die Getreidemühlen und Deltrotten ;

c ) die Tavernenwirthſchaften . Da wo Savernenwirth

ſchaften allfällig als Perſonalrechte beſtehen , ſollen

dieſelben bei ihrem erſten Erlöſchen , ſobald ſie über

flüſſig erfunden werden , aufgehoben , oder, wenn

ſolche als nothwendig oder nüßlich zu betrachten ſind,

zu Realrechten umgeſchaffen werden.

Eine Trennung der Realrechte von der Lokalität und

Verlegung auf eine andere darf nur mit Genehmigung des

Kleinen Rathes erfolgen.

Udle obigen Gewerbe, fie mögen ältern oder neuern

Urſprunges fein , oder erſt fünftig entſtehen , haben unter

einander freie Konkurrenz, mithin fol keines auf die Kunda

fame der Ortſchaft oder Segend , wo es ſich befindet, irgend

ein Vorrecht anſprechen können.

$ . 3 .

Wein-, Bier-, Moſt- und Branntweinwirthſchaften find

inſoweit beſchränkt, daß es zu deren Uusübung und zwar

1

5
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اير

in einem beſtimmten Lokal ebenfalls einer obrigkeitlichen

Konzeſſion bedarf, die aber nur einer beſtimmten Perſon

auf gewiſſe Zeit oder auf Lebenszeit ertheilt wird ( Per

fonalrecht).

Da , wo dergleichen Wirthſchaften als Realrechte gegen

wärtig beſtehen , bleiben ſie es auch in Zukunft.

Die noch beſtehenden Zunfthäuſer in der Stadt Luzern

verbleiben einsweilen , bis auf weitere Verfügung , in ihrem

gegenwärtigen Beſtand.

S. 4 .

Wer ein im 9. 2 beſchriebenes Gewerbe ausüben will ,

muß eine Liegenſchaft, worauf das Recht zur Ausübung

desſelben bereits haftet, beſißen , oder für eine beſigende

Liegenſchaft ein ſolches Recht fich erwerben .

Die Ertheilung folcher Rechte ſteht dem Kleinen Rathe

zu . Ueber das Vorhandenſein der geſeßlichen Erforderniſte

hat er das Befinden des Umtsraths einzuholen .

$ . 5.

Solche Rechte ſind zu ertheilen , wo die Lokalität zur

Uusübung derſelben ſich eignet und ein dießfälliges Bedürf

niß nachgewieſen werden kann , insbeſondere :

a ) wo neue Straßenanlagen oder andere Verbindungs

mittel, induſtrielle oder politiſche Verhältniſſe eine grö

Bere Lebhaftigkeit des Verkehrs herbeigeführt haben ;

( b) wo eine bedeutende Zunahme der Bevölkerung nach

gewieſen wird ;

c ) wo der Raufwerth oder aufällige Pachtzins folcher

Gewerbsberechtigungen bedeutend geſtiegen, oder über

En haupt von einer ſolchen Höhe find , daß daraus auf

Mangel an Konkurrenz geſchloſſen werden kann ;

od) wo eine beſtehende Berechtigung gar nicht oder ſchlecht

ausgeübt wird , und derſelben ordentliche Ausübung

doch erſprießlich wäre.

Für die Ertheilung eines folchen Rechtes wird an den

Staat je nach Maßgabe der vorzuſehenden größern oder
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geringern Ausdehnung des Gewerbes ein Ranon von 200

bis 2000 Franken bezahlt.4)
Led

Bei einem Mühlenrechte kann eine Erweiterung , welche

mit Errichtung eines neuen Gebäudes und Werkes ver

bunden iſt , nur in Folge einer neuen Konzeſſion und gegen

Erlegung eines verhältnißmäßigen Kanons vorgenommen

werden.

§ . 6.

Die Ertheilung der im 9. 3 erwähnten Berechtigungen

ſteht ebenfaus dem Kleinen Rath , nach eingeholtem Gut

achten des Amtsraths , zu. Er wird hierbei auf die Nük=

lichkeit, oder wenigſtens Unſchädlichkeit ſehen.

Für die Ertheilung einer ſolchen Berechtigung wird an

den Staat eine jährliche Gebühr von 5 bis 50 Franken

bezahlt.

$ . 7 .

Jeder hat ſich in Errichtung und Betreibung feines Ge

werbes den für dasſelbe aufällig aufgeſtellten , zur Sicherung

des Publikums erforderlichen polizeilichen Anordnungen zu

unterwerfen.

Wegen ſtattgehabtem Mißbrauch kann durch richterliches

Urtheil die Ausübung eines Gewerbes eingeſtellt werden.

S. 8.

* In denjenigen Theiten oder Gemeinden des Kantons,

wo Fleiſchbänke, Bäckereien bisanhin als Ehehaften urkund

lich epiſtitten , bleiben ſie beſchränkte Gewerbe , gleich den

im S. 2 bezeichneten. Dieſelben find als loskäuflich erklärt.

Ein beſonderes Geſetz wird die Art und Weiſe des Los

kaufes näher beſtimmen .

Bis nach erfolgtem Losfauf kann der Kleine Rath nach

fich zeigendem Bedürfniß Perſonalrechte für Fleiſchbänke

und Bäckereien ertheilen .

7

1) Den für Wirthsberechtigungen und Penſionen an den Staat zu Bes

zahlenden Kanon beſtimmt der S. 48 des finanzgefeges vom 9. März

1859 (Bd. III).
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Sobald in einer Gegend, deren nöthigen Umfang obge

dachtes Loskaufsgeſek beſtimmen wird , die aufällig gegen

wärtig noch exiſtirenden Meßg- und Bäckerebehaften los

gekauft ſind, werden dieſe Gewerbe völlig freie.

S. 9.

4 geſtellten Beſchränku
ngen

iſt
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Ungeachtet der im g .

jedermann geſtattet , die zu Ausübung ſeines eigenen Ge

werbes bedürfenden Gegenſtände felbſt zu verfertigen , oder

durch angeſtellte Arbeiter verfertigen zu laſſen. Dabei bleibt

aber immerhin alles Arbeiten für Andere , oder auf Mehr

fchas unterſagt.

S. 10.

Wenn hingegen jemand ein im S. 2 und § . 3 bezeich

netes Gewerbe ohne hoheitliche Bewilligung im Größern

einen Andern damit bedient ;

zwei mehrere

Arbeiten oder Gewerbe vornehmen , ſo ſollen dieſe Fehlbaren

für ihre rechtswidrigen Handlungen nach dem Polizeigerebe

beſtraft werden.

$. 11 .

Den Gaſtwirthen iſt anmit, auch da , wo die Fleiſchbänke

und Bäckereien Realrechte ſind, nicht benommen ,

ihrem Gewerbe nöthige Vieh ſelbſt zu ſchlachten , und das

erforderliche Brod zu backen , was jedoch unter polizeilicher

Aufſicht geſchehen ſoll , und zwar mit dem Verbot, folche

Lebensmittel unzubereitet aus ihrem Hauſe an andere zu

verkaufen .

8. 12.

Deßgleichen bleibt auch jedem Grundbeſiter unbenommen ,

das an ſeinem Futter während ſechs Wochen gehaltene Vieh

unter polizeilicher Aufſicht abzuſchlachten und zu verkaufen ,

und ſo auch das von eigends erzeugter Frucht gewöhnlich

gebackene Brod zu veräußern .

V4S zu

?
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S. 13.

Endlich ſind diejenigen , welche Wein aus eigenem Se

wächs verfertigen , berechtigt, folchen auszuwirthen , jedoch

nur im Umfange derjenigen Gemeinde , wo er gewachſen iſt.

$. 14.

Mit dieſem Gefeße iſt dasjenige vom 20. Kornung 1804,

die Ausübung der Gewerbsfreiheit feſtſeßend, aufgehoben.

S. 15 .

Gegenwärtiges Geſetz ſoll , mit den gefeßlichen Unter

fchriften und dem Siegel des Großen Raths verſehen , in

Urſchrift in das Staatsarchiv niedergelegt, und eine gleiche

Ausfertigung der Kleinen Rathe zur Bekanntmachung und

Vollziehung zugeſtellt werden .

Gefeß

über den Gebrauch von Schnellwaagen.

(Vom 20. Mai 1839.)

:

Witir Präſident und Groſser Rath des Hantons Luzern,

Haben verordnet und verordnen :

5. 1 .

Der Gebrauch der Schnellwaagen iſt geſtattet, jedoch

nur in folchen Fäden , wo ein Fehler von einem halben

Prozent bei der Abwägung außer Acht gelaſſen werden darf.

Der Verkäufer oder der Käufer hat aber das Recht, die

Ubwägung auf einer gewöhnlichen (gleicharmigen ) Waage

zu fordern.

9. 2 .

Für den öffentlichen Verkehr darf an den Schnellwaagen

kein Gewicht unter zehn Pfund gewogen werden.

1
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8. 3 .

Nur geſtempelte Schnellwaagen dürfen bei dem öffents

lichen Verkehr gebraucht werden. Die Stempelung iſt nach

vorgenommenem genauem Unterſuche je von fechs zu fechs

Sahren zu erneuern .

S. 4.

Keine Schnellwaage darf geſtempelt werden , wenn ſie

bei einer Zulage von 1/1000 der Belaſtung keinen Ausſchlag

gibt.
$. 5.

Gegenwärtiges Geſetz ſoll dem Kleinen Rathe zur Be

kanntmachung und Vollziehung in Urſchrift zugeſtellt und

in's Staatsarchiv niedergelegt werden .

im

Geje $

über die Gewerbefreiheit ').

( Vom 21. Wintermonat 1839.)

Wir Präſident und Groſser Rath des Mantons Luzern,

In theilweiſer Abänderung des Gefeßes über die Geg

werbsfreiheit vom 13, Hornung 1833 ;

haben ,6

Nuf den Vorſchlag des Kleinen Rathes und das Gutach

ten der Geſekgebungskommiſſion ;

beſchloſſen und beſchließen :

$ . 1 .

Sede Art von Handel , von Fabrikation , von Handwerk

oder von ſonſtigem erlaubtem Erwerb, wofür nicht durch

) Dieſes Gefeß ift, inſoweit es bie Bufſchmieden, Deltrotten , Getreibes

mühlen , Meßgen und Badereien betrifft, durch das Gefes über Ents

ſchädigung der thehaften vom 14. Hornung 1843 modifizirt.mic

.

1
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beſondere Gefeße eine Ausnahme feſtgeſeßt ſich befindet, iſt

als ein freies Gewerbe anzuſehen .

Die Wirthſchaften aller Art bleiben jedoch beſchränkte

Gewerbe. Ein eigenes Geſetz wird über die Ertheilung und

Uusübung der Wirthſchaften die nöthigen Beſtimmungen

enthalten .

$. 2.

Wer eines oder mehrere der bisanhin als Ehehaften

beſtandenen Gewerbe, als da ſind, die Schmieden , die Sea

treidemühlen und die Deltrotten betreiben will, bedarf auch

in

nicht verweigert werden darf, ſofern keine lokalen oder po

lizeilichen Hinderniſſe im Wege ſtehen . Der Bewerber hat

ſich dießfalls einfach an den Kleinen Rath zu wenden. Die

Bäcker- und Meßgergewerbe dürfen frei, ohne eine Bewil

ligung einzuholen , ausgeübt werden .

Zukunft einer Bewilligung der Regierung, welche jedoch

N
Y

S. 3.

Für die Bewilligung eines der im 9. 2 benannten Ge

werbe iſt alljährlich zu Sanden des Staates eine Gebühr

nach folgendem Maßſtabe zu entrichten :

für eine Schmiede 20 bis 40 Franken ;

Wenn eine ſolche mit einem Waſſerwerke verbunden

wird, kann die Gebühr verdoppelt werden .

für eine Deltrotte 10 bis 20 Franken ;

für eine Getreidemühle 20 bis 120 Franken.

Zur Verlegung eines ſolchen Gewerbes auf ein anderes

Gebäude bedarf es einer neuen Bewilligung.

§. 4.

Die gegenwärtigen Inhaber von Schmiede -, Getreide

mühlen- und Deltrotten - Realrechten ſind berechtigt, ihre

Rechte, ohne weitere Entrichtung der Kanons , fortan aus

zuüben , oder aber , ſofern ſie auf die Ausübung derſelben

verzichten wollen , die Rückvergütung desjenigen Kapital

Sammlung älterer Gefeße a .
7

1
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betrages vom Staate zu fordern , welchen ſie an denſelben

für Ertheilung der aufgegebenen Rechte entrichtet hatten.

Die Inhaber 'von Bäcker- und Meßgerehehaften können

die Rückvergütung des Kapitalbetrages, den sie an
den

Staat für die Konzeſſion entrichtet haben , unbedingt zu=

rückfordern .

1

S. 5.
1

Sede dießfällige Vergütungsforderung muß jedoch na bei

Verluſt der Anſprache innert der Friſt von zwei Jahren

vom Erlaß des gegenwärtigen Gefeßesi an , mit allen For

derungstiteln begleitet dem kleinen Rathe eingereicht werden .

S. 6 .

Wenn ein folches aufgegebenes Ehehaftsrecht in Hypo

thekarverſchreibun
gen

als Pfand verſetzt iſt, fo haben die

Beſitzer dieſer Titel in der Reihenfolge der Anſtellung der

felben das erſte Recht auf die Rückvergütungen , wonach

jene Sitel um das daran Bezahlte entkräftet werden ſollen .

$. 7 .

Die Handwerksordnung vom 16. Jänner 1819 und das

Geſetz über die Gewerbsfreiheit vom 13. Hornung 1833,

leßteres mit Ausnahme der Beſtimmungen über die Wirth

ſchaften , ſind aufgehoben.

S. 8.

Gegenwärtiges Geſetz iſt dem Kleinen Rathe zur Be

kanntmachung und Vollziehung zuzuſtellen , und ins Staats

archiv niederzulegen.
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G ef epe

über die Gewähr bei dem Viehhandel.

(Vom 22. Wintermonat 1839.)

dir Präſident and Groſser Rath des Kantons Luzern ,

Haben verordnet und verorðnen :

S. 1 .

Bei dem Handel um Vieh aller Art, mit Ausnahme

der Pferde, findet wegen Gebrechen oder mangelnden Eigen

ſchaften nur inſoweit eine Gewähr ſtatt , als zwiſchen den

Kontrahenten eine ſolche verabredet wurde.

S. 2 .

Bei dem Pferdehandel findet, auch ohne beſondere Ver

abredung der Kontrahenten, der Rückfall ſtatt :

1) wenn a. der Rog (hauptmürdig) , oder b . der ſtille

oder raſende Koller, oder c. der Hautwurm oder

Wurm , oder d. die Mondblindheit (mänig) binnen

dreißig Sagen,

2) wenn a. der Dampf (bauchſtößig), oder b . Blindheit

als ſchwarzer Staar auf einem oder beiden Augen,

oder c. die Stättigkeit binnen 15 Tagen

von dem Sage der Uebergabe an gerechnet an dem betref

fenden Pferde entdeckt wird.

$. 3.

Die bloße Anlage zu einem der vorbezeichneten Haupt

mängel iſt aber zum Rückfall nicht hinreichend, ſondern der

Mangel muß vor Ablauf der Währſchaftszeit wirklich vor

handen ſein.

. ??

071

S. 4.

Wird bei einem übernommenen Pferd ein Hauptmangel

entdeckt, ſo hat der Uebernehmer dem Uebergeber auf' recht

lichem Wege Unzeige hievon zu machen und ihm die Zu
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rückgabe des Thiers anbieten zu laſſen , inſofern dasſelbe

aufällig nicht ſchon früher aus Auftrag der Polizei wegges

nommen worden .

S. 5 .

Weigert ſich der Uebergeber das Pferd zurückzunehmen ,

ſo kann der Uebernehmer inner der Friſt des Rückfalls das

felbe durch zwei von dem betreffenden Gerichtspräſidenten

zu ernennende Sachverſtändige, wozu gerichtliche Thierärzte

gebraucht werden ſollen , unterſuchen laſſen . Finden dieſe,

das Pferd fei mit einem Hauptmangel behaftet, fo tritt die

Gewährſchaft des Uebergebers für den Kaufpreis des Pfer

des und die Koſten ein.

Das Pferd oder der allfällige Werth desſelben dient dem

Uebernehmer als Fauftpfand.

S. 6 .

Wenn die Sachverſtändigen , welche das Pferd unters

ſucht haben, blos wahrſcheinlich finden , daß dasſelbe mit

einem Hauptmangel behaftet ſei , ſo hat der Uebernehmer

während der geſetzlichen Friſt des Rückfalls das Recht, das

Thier in Gegenwart der Sachverſtändigen tödten zu laſſen ,

in welchem Falle er , je nach dem Befund der Sachverſtän

digen über den geöffneten Körper, den Uebergeber nach der

Beſtimmung des vorangehenden Paragraphen für den Scha

den belangen kann, oder denſelben ſelbſt tragen muß.

$. 7.

Fallt das übernommene Pferd während der Rückfalls

zeit ( Ziel und Tag ), ſo kann der Uebernehmer die Unter

ſuchung auf gleiche Weiſe, wie obbemeldt, herbeiführen und

es treten die gleichen Folgen ein .

$. 8.

Zu den in den drei vorhergehenden Paragraphen vor

geſchriebenen Unterſuchungen iſt der Gewährsmann wo mög

lich einzuladen, dann aber ohne Rücficht auf ſein Uusblei

ben in der Sache fürzufahren .



101

>

S. 9 .

Die Sachverſtändigen müſſen in dem Befundſcheine die

Merkmale der Krankheit genau angeben, die ſie an dem

Thiere wahrgenommen , und aus denen ſie ihren Schluß auf

die Krankheit ableiten, damit die Richtigkeit dieſes Schluſſes

geprüft werden kann.

. 10.

Wenn während der Gewährszeit ein Pferd wegen eines

bei ihm ſich offenbarenden Hauptmangels ärztlicher Pflege

bedarf, ſo ſoll der Eigenthümer des Pferdes bis zu allfälli

ger Verſtändigung mit dem Gewährsmann durch den Se

meindeammann einen gerichtlichen Shierarzt bezeichnen laſſen ,
ra

dem die ärztliche Behandlung des erkrankten Shieres zu

übergeben iſt.

Von dieſer Verfügung fou dem Sewährsmann wo mög

lich rogleich Anzeige gemacht werden .

$. 11 .

Den vertragichließend
en

Theilen ſteht frei, die Gewährss

pflicht auszudehnen, einzuſchränken oder ganz aufzuheben .

. 12.

Der Uebergeber iſt dem Uebernehmer keine Sewähr ſchul

dig , wenn er beweiſen kann , daß der betreffende Haupt

mangel erſt ſeit der Uebergabe des Pferdes entſtanden ſei.

S. 13 .

So baldein verkauftes, nach Stalien beſtimmtes Pferd

über die Grenzen des Kantons abgeführt ſein wird , findet

kein Rückfall mehr ſtatt.

$ . 14.

Wer wiſſentlich ein mit dem Hauptmurd behaftetes Pferd

verkauft, ſoll mit einer Geldbuße von wenigſtens 40 bis

200 Franken belegt und überhin in den Erſaß alles Scha

dens und der wegen den andurch nöthig gewordenen Poli

zeianſtalten aufgelaufenen Koſten verfällt werden .

1

1
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S. 15.

Wenn die auf die Unterſuchung des Pferdes anzuord

nenden Schritte geſchehen ſind , und die Parteien über die

Gewähr fich nicht verſtändigt haben, ſo kann die gerichtliche

Berſteigerung des Pferdes von der einen oder andern Partei

verlangt werden. Dieſelbe muß öffentlich bekannt gemacht,

und wenn ſie einſeitig verlangt worden , der andern Partei

rechtlich angezeigt werden . Der Erlös wird hinter Recht

gelegt.

S. 16.

Gegenwärtig
es Geſeß , welches mit dem erſten Jänner

1840 in Kraft tritt, iſt in Urſchrift dem Kleinen Rathe jur

Bekanntmach
ung

und Vollziehung zuzuſtellen und in's Staats= ;

archiv niederzulege
n

.

ਨੇ,

32 mes
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V.

Gefeße und Verordnungen über Viehzucht und

Landwirthſchaft

Verordnung

die Ausrottung der ſogenanuten Mailäfer betreffend.

( Vom 26. April 1804 und 8. April 1807.)

Wir Schultheiſs und Hleine Räthe

des Kantons Luzern ,

verordnen :

$. 1 .

In den Jahren , wo die ſogenannten Maikäfer fliegen ,

ſollen dieſelben an allen Orten, wo ſie ſich zeigen , im Früh

jahre , ſobald und ſo lange ſie fliegen , beſonders aber in

den Morgenſtunden , wenn die Bäume bom Shaue getrock

net ſind , mit möglichſter Sorgfalt für die Bäume , von

dieſen abgeſchüttelt, aufgeleſen , in Säcke gethan , und den

in jeder Gemeinde oder dem Steuerbriefe beſtellten Aufſehern

zugetragen werden , welchen dann obliegt, dieſelben fogleich,

vermittelſt fiedenden Waſſers , an einem abgelegenen Orte

tödten zu laſſen .

6. 2 .

Seder Landeigenthümer iſt daher verpflichtet, in der Ger

meinde, in welcher ſein Land liegt, ſoviel Saltviertel zu
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fammeln , als er Pferde und Stücke Hornvieh römmern

und wintern kann, die er fonach dem beſtellten Aufſeher

übergeben fout, und zwar bei zwei Franken Strafe für jedes

Halbviertel, ſo er zu wenig abliefern würde.

S. 3 .

?

Wenn die Käfer in einer oder der andern Semeinde ro

zahlreich vorhanden wären , daß ſie durch das den Landbe

ſigern aufgelegte Sammlungsquantum nicht hinlänglich aus

gerottet würden , ſo werden die Gemeindevorſteher dasſelbe

vermehren , in dem entgegengeſetzten Falle aber vermindern

können.

$ . 4.

Sede Semeinde oder Steuerbrief foll , ſogleich nach Be

kanntmachung dieſer Verordnung, einen oder mehrere Auf

ſeher beſtellen , und deren Beſtellung ungefäumt dem Herrn

Amtmanne namentlich berichten .

Dieſe Aufſeher ſind ſodann ſchuldig , über das Uufleſen

und Sammeln der Käfer nach Vorſchrift genau zu wachen ,

dieſelben in Empfang zu nehmen , auf die Saumſeligen zu

achten , und ſie, ohne Anſehen der Perſon , den Gemeinde

vorſtehern zu verleiden , die dann von denſelben die im 5. 2

beſtimmte Buße unnachſichtlich beziehen und hiervon dem

Verleider ein , die übrigen zwei Drittheile aber dem Auf
rice

ſeher zufließen laſſen ſollen. Beinebens werden die Gemeinde

vorſteher dafür ſorgen , daß die dem Saumſeligen abzuliefern

obgelegene Duantität dergleichen Ungeziefers , wo immer

möglich, auf deſſen Koſten geſammelt und übergeben werde.

. 5 .

Sämmtlichen Umtmännern ') liegt ob , fich von jeder

Gemeinde ihres Bezirks genaue Berichte über die Vollziehung

aller, in gegenwärtiger Verordnung enthaltenen Vorſchriften

und benanntlich die Verzeichniſſe über die abgegebene Käfer .

quantität und die dießfalls erfundenen Fehlbaren , geben zu

: 9 Teßt Amtsſtatthaltern.
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laſſen , auch überhaupt auf ihre pünktliche Vollziehung zu

wachen , ſo wie nach Verfluß der Sammlungszeit unſerer

Polizeikammer 4 ) einen umſtändlichen Bericht hierüber zu er

ftatten .

9. 6 .

Die Amtmänner feien vorzüglich damit beauftragt, dafür

zu ſorgen, daß ſowohl gegenwärtiger Regierungsverordnung

Genüge geleiſtet, als auch dieſe künftighin in den Jahren ,

wo ſich dergleichen Ungeziefer zeigen wird , beim Eintritte

des Maimonats , neuerlich von den Kanzeln verleſen werde.

o e ſe $

über die Schau von Zuchtvieh.

(Vom 14. Hornung 1837.)

üdtir Präſident und Groſser Bath des Kantons Luzern,

Haben beſchloſſen und beſchließen :

S. 1 .

Es ſoll im Kanton Luzern jedes Jahr im zweiten Mo

nat desſelben eine Schau über Zuchtvieh Statt finden .

Dpt S. 2 .

Dieſe Schau ſou für die Zuchtſtiere an den fünf Haupt

often Luzern , Sjochdorf, Surfee , Williſau und Schüpfheim

abgehalten werden.

$ . 3 .

Füť die Schau der Zuchthengſte wird nur Ein Ver

ſammlungsort, ſo viel möglich in der Mitte des Kantons,

jedesmal vom Kleinen Rathe beſtimmt.

4 ) Jeßt Departement des Innern.
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. 4.

Die Anfeßung und Bekanntmachung der Lage zur Xh

haltung der Viehſchau iſt dem Kleinen Rathe übertragen.

Derſelbe hat für die Beſichtigung der Pferde drei und
mu

für jene der Stiere zwei Sachverſtändige zu bezeichnen ,

welche gegen billige Entſchädigung die Schau vorzunehmen ,

die betreffenden Zuchtthiere anzuzeichnen und die nach Ss. 8

und 9 beſtimmten Preiſe zu vertheilen haben .

S. 5.

I

S. 6 .

Der Gemeindeammann jeder Gemeinde hat die zur Viehs

ſchau bekannt gemachten Sage jedem Beſiker von Zucht

hengſten und Zuchtſtieren in ſeiner Gemeinde noch beſonders

anzuzeigen , wonach dieſelben gehalten ſind , falls ſie ihre

Thiere zum Züchten brauchen wollen , dieſelben auf den bes

ſtimmten Plaß zur Schau zu bringen.

"

Die beauftragten Sachverſtändigen ſollen die vorhandenen

Zuchtthiere von Gemeinde zu Gemeinde auf ein Verzeichniß

nehmen , die Eigenthümer namentlich anſchreiben und nur

diejenigen Thiere anzeichnen, welche die in folgenden SS. Be =

zeichneten Eigenſchaften befißen .

5. 7 .

Es rollen nur ſolche Zuchtſtiere angezeichnet werden ,

welche

a) wenigſtens 14/4 und höchſtens 34/4. Jahre alt ſind ;

b) einen geſunden , ſtarken und zum Züchten fähigen

Körper, und

c ) fehlerfreie Glieder und eine für die Umgegend gefällige

Farbe baben .

S. 8.

Die Zuchthengſte ſollen

a ) wenigſtens drei Jahre alt ſein ;

b ) fünf Schweizerfuß in der Höhe meffen ;

c) von erblichen Fehlern frei ſein , regelmäßige Glieder,



107.

einen wohlgeſtellten Körper , eine angenehme Farbe und

die Fähigkeit zum Züchten befißen .

. 9.

Für die vorzüglichſten Zuchtſtiere, welche 14/2 Jahr und

nicht mehr als 21/2 Jahr alt ſind , werden die Preiſe von

12 bis 36 Franken und für ſolche , die unter ?) 11/4 oder
will

über 29/2 Jahre alt ſind, von 8 bis 24 Franken beſtimmt.

$. 10.

Auf die vorzüglichſten Zuchthengſte, welche nicht weniger

als 4 und nicht mehr als 10 Sahre alt ſind , werden die

Preiſe von 32 bis 136 Fr. und auf ſolche, die unter 4 oder

über 10 Jahre zählen , von 24 bis 72 Fr. ausgeſeßt.

$ . 11 .

Sede Gemeinde wird verpflichtet dafür zu ſorgen , daß

je auf 150 Kühe und Rinder ein angezeichneter Zuchtſtier

vorhanden ſei und gut unterhalten werde.

Gemeinden , welche weniger als die oben angegebene Zahl

Kühe haben , und ſolche die mehr als Eines Zuchtſtiers be

dürfen , haben ſich dießfalls mit benachbarten Gemeinden zu

verſtändigen .

8. 12 .

Denjenigen Eigenthümern von Zuchtthieren , welche die

ſelben nur für ihren eigenen Viehſtand halten , ſollen nicht

mehr als 8 Fr., und dies nur bei vorzüglicher Tauglichkeit

der Thiere , verabfolgt werden.

$. 13.

Von jedem Stück vornvieh , welches zum Trächtigwerden

zugelaſſen wird , ſoll für das erſte Mal 5 Baßen , für das

dritte Mal 3 Baßen und für das zweite und vierte Mal

nichts bezahlt werden .

Von einer Stute wird das erſte Mal 4 Fr. 5 Baßen ,

für jedes folgende Mal aber nur 5 Baßen bezahlt.

In Gemeinden , wo zu dieſem Zwecke einiger Fond vors

1

1 ) Verglichen mit S. 7 lit. a muß hier ftatt unter" wur " fiehen . ;
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handen iſt, ſoll der jährliche Nußen desſelben voraus hiezu

verwendet werden.

$ . 14.

Das Zulaſſen bei nicht angezeichneten Thieren iſt ver

boten.

$. 15 .

Die angezeichneten Zuchtſtiere und ſolche, auf welche

Preiſe bezogen wurden , dürfen ohne höhere Bewilligung vor

dem 1. Herbſtmonat weder außer die Gemeinde verkauft noch

geſchlachtet werden .

Ebenſo dürfen die Zuchthengſte ohne beſondere Bewilli

gung vor dem 1. Auguſt nicht außer den betreffenden Amts

kreis verkauft werden.

$ . 16 .

Diejenigen, welche den Sø . 14 und 15 zuwiderhandeln,

ſollen die aufällig bezogenen Preiſe wieder zurückerſtatten ,

und ſind überdies mit einer Geldſtrafe von 6 bis 32 Frkn .

zu belegen , wovon dem Leider der vierte Theil zukommen four.

S. 17 .

Gegenwärtiges Geſetz iſt dem Kleinen Rathe urſchriftlich

zur Vollziehung und Bekanntmachung mitzutheilen und in's

Staatsarchiv niederzulegen .

eri

دم

6 e ſe

über gemeinſame Feld äder. ?

(Vom 19. Chriſtmonat 1837.)
رادنآرب

Edir Präſident und Groſser Bath des Hantons Luzern,

Haben

Auf den Antrag unſerer Geſetzgebungskommiſſion und

nach vernommenem Gutachten des Kleinen Raths ;
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verordnet und verordnen :

S. 1 .

Alle gemeinſamen und jerſtückelten Felder können zus

ſammengelegt, unter ihren Antheilhabern gegenſeitig abge

tauſcht, und zur Erzwedung einer künftigen , unbedingten

Bebauung derſelben eingefriſtet und abgezäunt werden.

$ . 2 .

Da , wo aber hiezu nicht die Mehrheit der Antheilhaber

ſolcher Felder - ſtimmen ſollte, kann dieſes Recht jedoch auch

einer Minderheit oder Einzelnen derſelben für einen oder

mehrere ihrer Uecker nicht benommen werden , und es ſollen

zu dieſem Ende auch die an einer folchen Zuſammenlegung,

Abtauſchung oder Abzäunung der Uecker nicht theilnehmens

den Antheilhaber der Felder den allgemeinen Anordnungen

unterworfen ſein , welche die nach dem folgenden §. 8. zu

verfertigenden Reglemente feſtlegen werden .

$ . 3 .

Sobald ein oder mehrere Antheilhaber in Gemeinden,

die offene Feldäcker ſeien dieſe groß oder klein — beſigen,

es begehten , ſoll der Gemeinderath ſämmtliche Untheilhaber,

ſie mögen in oder außer der Gemeinde wohnen , zuſammen

berufen , um von denſelben zu vernehmen : ob ſie und welche

von ihnen zu dieſer Felderzuſammenlegung ſtimmen .

S. 4.

Sollten die Feldäcker in mehrere Gemeinden ſich aus

dehnen , ſo hat , nach Anweiſung des vorſtehenden S., jeder

Gemeinderath die gleiche Pflicht, auf Begehren hin , die be

treffenden Untheilhaber zu verſammeln .

Dieſe verſammeln ſich dann insgefammt in derienigen

Gemeinde , in der die meiſten Feldäcker liegen.

In Fällen, wo über die Beſtimmung des Verſammlungsa

ortes Streit entſtünde, entſcheidet der Amtsſtatthalter. 18
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S. 5 .

Nachdem die Antheilhaber verſammelt find , werden fo

wohl diejenigen , die bei dieſer Verſammlung erſcheinen, als

auch die davon Abweſenden namentlich in ein Verzeichniſ

aufgenommen , und die Meinung eines jeden einzelnen der

Unweſenden noch beſonders in ein hierzu eigens beſtimmtes

Protokoll eingetragen.

S. 6.

Bevor eine ſolche Verſammlung ſtatthaben kann , ſoll

dieſelbe jedem Antheilhaber oder Lehenmann , welch ' letterer

feinem Lebenherrn davon die Anzeige machen ſoll , wenigſtens

14 Sage zum Voraus durch den Weibel von Haus zu Haus

angeſagt werden .

$ . 7.

Wenn dann entſchieden iſt, wer von den Untheilhabern

zu der Zuſammenlegu
ng

fich erklärt oder nicht, ſo ſchreiten

beide Theile zur Wahl von Ausgeſchoſſenen , die fonach das

im S. 5 erwähnte Namensverzeic
hniß und Protokoll zu untec

ſchreiben haben.

Die Urſchrift davon bleibt in Kanden des Gemeinderaths.

Abſchriften davon aber dürfen den Antheilhabern , die der

gleichen begehren würden , gegen billige Bezahlung nicht ver

weigert werden.

S.8 .

Diejenigen Antheilhaber nun , ſei es , daß ſie eine Mehr

heit oder eine Minderheit'bilde
n

, ſo für die Zuſammenlegun
g

ſich erklären , wählen fogleich unter ſich ausgeſchoſſene. Dieſe

entwerfen unverzüglich ein Reglement , in welchem haupt

fächlich gegen billige Entſchädigung auf eine zweckmäßige

Abſteckung, Anlegung und Unterhaltung der erforderlichen

Straßen, Fußwege, Waſſerleitunge
n

und Hecken, ſowie auch

auf Benußung des Waſſers der nöthige Bedacht genommen

werden muß.

Das Reglement wird den Untheilhabern , welche ſich zur

Zuſammenlegung erklärten , vorgelegt , und dasſelbe, falls
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fich die Antheilhaber darüber nicht vereinigen können , mit

den verſchiedenen davon abweichenden Meinungen und Be

merkungen an den Amtsrath eingegeben , welcher dasſelbe,

mit ſeinem Gutachten begleitet , dem kleinen Rath zur Ges

nehmigung überſchickt.

S. 9.

Damit die auf den Feldäckern haftenden Gültverſchreibun

gen bei einer Zuſammenlegung nicht benachtheiligt werden ,

ſollen bei Anlaß derſelben , und wenn das Reglement darüber

entworfen wird , die zuſammenzulegenden Aecker in eine eid

liche Schaßung aufgenommen werden .

$ . 10.

Die Zehnten , Bodenzinſe oder ſonſtigen liegenden Ver

ſchreibungen , welche ganz oder nur zum Sheil auf den ein

zufriſtenden oder abzutauſchenden Feldäckern haften , werden,

wie bisher, von ihrem wirklichen Antheilhaber fortwährend

verzinſet, und dieſe liegenden Beſchwerden ſelbſt auf die ab

getauſchten oder veränderten Unterpfande übertragen , für

welche dann dieſe ſtatt jenen , auf welchen ſie früherhin la

gen , Saft und Pfand fein und verbleiben ſollen ; daher auch

von ſolchen Veränderungen in den Gültenprotokollen genaue

und ſorgfältige Kenntniß zu nehmen iſt.

$ . 11 .

Die in Folge der Zuſammenlegung zu leiſtende Entſchä

digung rou da , wo die Gültverſchreibungen verkürzt werden

könnten , in Land , außer dieſem Falle aber kann ſie auch

in Geld feſtgeſegt werden .

Erfolgt die Ausmittlung der Entſchädigung nicht durch

gütliches Einverſtändniß , ſo entſcheidet darüber der Zivil

richter.

$

S. 12.

El Gegenwärtiges Gefeß iſt dem Kleinen Rathe in Urſchrift

zur Vollziehung und Bekanntmachung zuzuſtellen und in's

i Staatsarchiv niederzulegen .



112

is
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VI.

Geſeke und Beſhlüffe über das Forſtweſen.

Beſchluß ,

das Holzausreuten längs den Ufern der Bergftröme

und Waldbäche verbietend.

(Vom 25. Auguſt 1824.)

blir Schultheiſs und Tägliche Bäthe

der Stadt und Republit Luzern ,

Haben verordnet und verordnen :

$. 1 .

Längs den Gebirgsabhängen , zwiſchen welchen hin Berg

ſtröme und Waldbäche fließen, ſoll das Ausreuten und voll

ſtändige Ausſtocken des Holzes und der Geſträuche, die dies

felben bekleiden , des Gänzlichen verboten und nur geſtattet

ſein , die Holzung an ſolchen Orten unſchädlich auszulichten .

$ . 2 .

Ebenfalls iſt auch verboten , die Ufer gedachter Ströme

und Bäche zu Pflanzungen aufzubrechen , und durch Loder

machung der Erde die Gefahr der Einbrüche des anſtrömen

den Waſſers zu vergrößern.

S. 3 .

Ule Vollziehungsbeamt
en

und Bedienſteten find ange

wieſen, auf daherige Widerhandlungen genau zu achten und

dieſelben dem Finanzrathe zu verzeigen , von welchem dann

die Fehlbaren mit einer Geldbuße von 2 bis 80 Franken

belegt werden können.

1
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El DOO sodadi $ . 4. og

Der Finanzrath ) habe dafür zu forgen , daß da , wo

die betreffenden Gebirgsabhänge ſchon von Waldungen und

Geſträuch ſich entblößt befänden , oder die Ufer durch An

pflanzungen wären locker gemacht worden , der Holzwuchs

ſo viel möglich zum Gedeihen gebracht, und die locker ges

machte Erde befeſtiget werde.

S. 5. BET

Gegenwärtige Verordnung, mit deren Handhabung und

weitern Vollziehung unfer Finanzrath beauftragt iſt,

fol zu Jedermanns Kenntniß und Verhalt dem Amtsblatte

beigerückt werden.

dad

For ft -Oefeks.

(Vom 3. Heumonat 1835.)

Wir Präſident und Groſser Rath des Kantons Luzern,

haben

In Abänderung der bisher beſtandenen , auf das Forſt

weſen bezüglichen Gefeße und Verordnungen ;

beſchloffen und beſchließen :

I. Abſchuitt.

Algemeine Verordnungen , alle und jede Waldung

im Kanton Luzern betreffend.

S. 1 .

Ohne beſondere Bewilligung des Kleinen, Rathes darf

kein Waldboden , es mag nun deſſen viel oder wenig ſein ,

oben, es mag nunta
1 ) 6. S. 29 deo Reglemente für das Forſtperſonal des Kantong Luzern,

vom 6. März 1857 .

2) Die Aufficht aber das geſammte Forfiwefen übt der Regierungsrath

gegenwärtig durch das Departement des Innern aus.

Sammlung älterer Gefeße u . 8
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1

urbar gemacht, oder in Pflanzland oder Weidgang umges

ſchaffen werden ; deßgleichen iſt das Mähen , Grasabſchneiden ,

fowie alles Weiden in den Wäldern ſowohl für großes als

für Schmalvieh ſtrenge verboten 1 ).

1001 $. 2 .

Der Kleine Rath iſt beauftragt, nur in folgenden Fäl

len die im S. 1 bezeichnete Bewilligung zu ertheilen , als : .

a) wenn erwieſen wird , daß ſtatt dem zu offenem Lande

umzuſchaffenden Waldboden ein gleiches Maß anderes

Land zum Waldboden angepflanzt und umgeſchaffen

worden iſt;

b ) wenn dargethan wird , daß der vorhandene Waldboden

zum Holzwuchs ganz unfähig iſt , und in Zukunft

wenig ertragen würde , und ſtatt deſſen ein beſſerer

Waldboden nicht ſchicklich angelegt werden kann ;

c) wenn durch das Urbarmachen des Waldes ein zwei

facher Nußen für den Eigenthümer erfolgt, und

dadurch die Gemeinde, wo der Wald hegt, oder eine

angrenzende keinen Holzmangel zu befürchten hat ;

d) für das Grasabſchneiden wird die Bewilligung nur

auf folchen Waldſtrecken ertheilt , auf welchen der

ha
aufgehen kann, und wo weder durch

Ubgraben des Waſſers noch durch andere vorſorg

liche Arbeiten dieſelben zum Holzertrag fruchtbar ge

macht werden können ;
w ?

e) für den Weidgang auf hohen Gebirgen und Abhän

gen da, wo ſie nicht eingefriſtet werden können, und

wo die anſtoßenden Grundſtücke nur durch Weidgang

benußt werden können .

S. 3 .

Zur Erlangung ſolcher Bewilligungen muß dem Kleinen

Rathe ein Bericht des Gemeinderathes und das Gutachten

1) Vergleiche auch das Gefeß über Ausübung uns Esfauf der Weid

rechte. (Abtheilung XI.) 10 .

Holzſaame nicht

1
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des Amtsrathes 1) vorgelegt werden , welcher dann zu ent

ſcheiden hat, ob die verlangte Bewilligung bedingt oder uns

bedingt zu ertheilen ſei.

§. 4.

Das Aſchebrennen in Wäldern und das Brechen von

Sannenreiſern an jungen Bäumen iſt verboten . Ebenſo iſt

das Harzſammeln in den Wäldern ohne Bewilligung des

Eigenthümers und des Forſtauffebers unterſagt.

S. 5.

Sobald ſich der verderbliche Holzwurm (Borken- oder

Rindenkäfer ) in einem Walde zeigt , fou hievon dem Forſt

aufſeher des Bezirks Anzeige gemacht, die angegriffenen

Stämme gefällt und ſogleich mit ihrer Rinde aus dem

Walde geſchafft werden, ehe das Uebel weiter um ſich greift.

Das Fälen folcher franker Bäume fou bei feuchtem , trü

bem Wetter vor ſich gehen , wo die Käfer nicht gerne aus

fliegen , und die Rinde muß ſogleich außerhalb dem Walde

geſchält und ſammt den darin befindlichen kleinen Käfern

verbrannt werden.

S. 6.

1

In den Wäldern felbſt iſt jedes Feueranmachen verboten.

Holzfällern fou es nur in wilden Gegenden und Hochgebir

gen an gefahrloſen und unſchädlichen Stellen erlaubt ſein.

Motthaufen ſollen wenigſtens 20 Schuhe, und Brandſtätten

wenigſtens 150 Schuhe vom Walde entfernt angelegt wer

den. Koblhaufen oder Kohlſtätten bei Wäldern nur an

ſolchen Stellen , welche der Forſtauffeher beſichtigt und ge

fahrlos gefunden hat.

S. 7.

Das Holzſchlagen in Alpengegenden und an ſteilen Berg

abhängen , wodurch der Boden kahl und zum Holzwuchſe

unfähig gemacht wird, iſt verboten . Einzelne Stämme nach

1) Nunmehr Forſtauffeher.
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t 1

eu offe
ns

1

Plänterwirthſchaft zu ſchlagen , iſt jedoch in dieſem Verbote

nicht begriffen .

Ebenſo iſt es unterſagt, Waldſtücke in folchem Umfange

kahl abzuholzen, daß fie von den auf den daran grenzenden

Waldſtücken ſtehenden Bäumen nicht wieder befaamet werden

können . Hievon kann eine Ausnahme gemacht werden , wenn.

der Boden ſogleich wieder mit jungen Bäumen bepflanzt

und für deren Aufwuchs geſorgt wird ). . .

S. 8.

Es iſt ferner unterſagt , das Holzabſchlagen zum Ver

kaufe desſelben , wenn dadurch die Eigenthümer von den auf

dieſer Liegenſchaft haftenden Verſchreibungen in

baren Schaden kommen könnten . Für einen ſolchen Schaden

bleibt ſowohl Käufer als Verkäufer dem Beſchädigten vers

antwortlich, jedoch nur infoweit , als für das verſchriebene

Unterpfand behufs ſeiner Bewirthſchaftung Holzmangel ent

ſtehen würde.

$ . 9 .

Der Käufer des Holzes kann ſich vor dieſem Schaden

ficher ſtellen , wenn ihm vom betreffenden Gemeinderath ein

Zeugniß ausgeſtellt wird , daß dadurch , ohne Eintritt eines

unvorhergeſehenen Unglücks, kein Holzmangel auf des Ver

käufers Unterpfand eintreten werde.

$ . 102). 70

Für den Holzverkauf, fowie für das Übführen desſelben

außerhalb des Kantons, wo der Käufer nicht zu belangen

iſt , hat der Gemeinderath , ein Zeugniß auszuſtellen , daß

durch dieſen Verkauf die in gegenwärtigem Geſetze enthal

tenen S$ . 7 und 8 nicht verletzt werden ; auf ein ſolches

Zeugniß muß vom Amtsſtatthalter des betreffenden Amtes

/

..

1 ) Vergleiche den Beſchluß vom 11. Jänner 1826, das Holzflößen längs

der Emme verbietend. ( Abthl. VII.)

2) Die SS . 10 – 13 find in Folge des Dekretes vom 9. April 1851 über

die Bewilligung von Holzſchlägen (Bd. II, S. 145 ) aufgehoben.
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nachgetragen werden , daß es der Wahrheit getreu fei. Sos

wohl der Gemeinderath als der Amtsſtatthalter mögen , um

ſich von der Gewißheit zu verfichern , am betreffenden Ort

und Stelle ſelbſt einen Unterſud) vornehmen , oder durch

einen Sachkundigen vornehmen laſſen .

S. 11. Consi

Die obigen Zeugniſſe ſollen ferners enthalten, was für

Gattung Holz verkauft werden ſoů, ob Nadel - oder Laub

holz und von welcher Art, ob Laden , Sägbäume, Kohl,

Bau- oder Brennholz, und zwar ſou jedesmal beſtimmt

angegeben ſein, wie viel Klafter dasſelbe ausmacht. Eos

Dieſe Zeugniſſe müſſen alsdann an die Kommiſſion des

Innern des Kleinen Rathes eingereicht werden.

.

S. 12.

b
r
e
r

Die Kommiſſion des Innern hat den erforderlichen Aus

fuhrſchein zu ertheilen , oder, wo der Fall des Geſekes ein

tritt, denſelben zu verweigern , für welch' leştere Fälle der

Rekurs an den Kleinen Rath offen ſteht.

: OMSS : S. 13.

Für Ertheilung eines ſolchen Ausfuhrſcheines gilt for

gender Sportelntarif:

A. Der Kommiſſion des Innern ::

a) für die ein tannenes Fr. BB. Rp.

oder dergleichen Holz 1

b ) füit ein Klafter eichenes oder anderes
120 BrothersLED 49

Hartholz
1 5

c) für eine Bewilligungserkanntniß

U B. Dem Amtsſtatthalter:Turen

ha) für die Erwahrung des gemeinderäth

lichen Gutachtens no 3

pag b) für einen aufällig nöthig werdenden Au

genſchein :

ut für einen halben Sag 1

für einen ganzen Tag 2

om 4

1
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C. Dem Gemeinderath : So Ft. BB.Ap.

a ) für ein Gutachten se 5

b) für einen nähern Unterſuch, wo ein rol

cher nothwendig wird, dem betreffenden

Mitgliede:

für einen halben Sag 1

für einen ganzen Tag 1

$. 14.

Es follen unter den vorgeſchriebenen Bedingungen

Solchen Ausfuhrſcheine ertheilt werden, welche im Falle find,

von ihrem eigenen Grund und Boden Holz verkaufen zu

können , nicht aber Fürkäufern .

nur

S. 15 .

Die in dieſem Abſchnitte enthaltenen Vorſchriften ſollen

von allen Waldbeſikern beobachtet werden , und zwar bei

einer Strafe von 2 bis 100 Franken ).

II. Abſchnitt.

Von den Staats-, Gemeinde- und Korporations

Waldung
en insbeſon

dere
.

A. Vorſchr
iften über Unbau und Bewirth :

ſch aftung.

S. 16.

Ude Staats- und Korporations - Waldungen, ſo wie denn

auch ſeiner Zeit die Gemeindewaldu
ngen des Kantons Luzern

ſollen nach und nach gehörig ausgemarcht, vermeſſen, char

tict , und nach Maßgabe ihres Bodens und Holzbeſtandes in

regelmäßige Jahresſchläge und Großhaue eingetheilt werden ).

S. 17. 2010

Das Holzſchlagen in den Waldungen iſt im Weinmonat

1) Alte Wahrung.

2) Durch das Reglement für das Forftperſonal vom 6. März 1857 näher

ausgeführt. ( Bb. III, 6. 109.) 02 2017.

E

S
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3

anzufangen , und im März , wo der Saft in den Bäumen

rege wird, zu enden . Im Monat April fou das gefälte Holz

aus dem Walde abgeführt ſein , wenn es nicht an fahrbaren

Straßen liegt. Während der übrigen Zeit des Jahres darf,

Unglücke durch Feuer oder Waſſer vorbehalten , in den

Waldungen weder Holz geſchlagen , noch aus denſelben ab

geführt werden.

Folgende Ausnahmen finden ſtatt :

a) in wilden Gegenden oder Hochgebirgen kann mit Be

willigung des Oberförſters des Kantons auch außer

vorbenannten ſechs Monaten Holz zu ficklicher Zeit

geſchlagen und abgeführt werden ;

b) das Schlagen der Eichen , zur Schälung der Rinden

für die Gerber, darf im Monat Mai fortgeſetzt werden ;

c ) zu gleichem Zwecke dürfen mit Bewilligung des betref

fenden Forſtauffebers Rothtannen im Monat Mai

gefält werden .

S. 18.

Den Sommer über ſoll kein gefälltes Holz in den Wäl
dern herumliegen , ſondern wenn esbig

zur vorgeſchriebenen

Zeit nicht abgeführt worden iſt, an unſchädlichen Orten da

ſelbſt aufgebeigt werden , und im Walde bis zum Herbſt lies

gen bleiben.

$. 19 .

Die Staats-, Gemeinde- und Korporations -Waltungen

ſind neben den im erſten Abſchnitte enthaltenen Beſtimmun

gen noch folgendermaßen zu behandeln und zu benußen ;

a ) alle in dieſen Wäldern befindlichen Geſträuche, weſſen
man

Namens fie fein mögen , und die nicht als Brenn

holz betrachtet werden können , ſollen hinweggeſchafft

Et und der Grund und Boden gereinigt und geſäubert

werden ;

b) ſowohl an dieſen Stellen, als an folchen , die mit

3. Gras bewachſen ſind , ſollen durch Saamen oder



120

3

1

durch Pflänzlinge junge Bäume nach erfolgter Wei

ziada fung des Oberförſters angefäet oder angepflanzt werden ;

nec) das Abholzen dieſer Wälder ſoll, wo nicht erwieſene

more Gründe dagegen vorhanden ſind, nach den Forſtregeln

fchlagweiſe, und zwar in der Regel von Sonnenauf

gang gegen Sonnenniedergang ſtattfinden. Beinebſt

fou auch von je fünf zu fünf Jahren das Uuspläntern

des Waldes ſtattfinden , ſo daß jedesmal das dem

Holzwuchs ſchädliche Holz weggenommen und aus

dem Walde geſchafft wird ;

d) aus den Wäldern foul jährlich nur eine folche Anzahl

Klafter Holz genommen werden , welche mit dem Nacha

Dwuchs desſelben in ein gleiches Maß und Verhältniß

kommen. Dieſes Maß wird vom Kleinen Rathe auf

ed einen Vorſchlag des Oberförſters hin beſtimmt;

e ) die fumpfigen Theile der Wälder follen ausgegraben

und trocken gelegt, und ſodann auf denfelben diejenige

Holzart angepflanzt werden , welche den meiſten Er

trag abwerfen wird , was vom Oberförſter angewieſen

werden ſoll ;

f ) die zur Holzfuhr nöthigen Straßen in den Wäldern

follen ſo angelegt werden , daß der übrige Holzboden

von der Ausfuhr unbeſchädigt bleibt.

S. 20.

In den Staatswäldern iſt ohne Erlaubniß des Forſt

auffehers des Bezirks , und in den Gemeinde- und Korpo
mes

rationswaldungen ohne Erlaubniß der Vorſteberſchaft das

Zuſammenrechen des Laubes, welches der natürliche Dünger

des Waldes iſt, verboten .
tobene,

e me Dr J. 21. bata

Wenn armen Haushaltungen während des Sommers

oder Winters geſtattet wird , im Walde dürres Holz zu

fammeln und beimzutragen , foli es an einem beſtimmten

Sage und unter Aufſicht eines Bannwarten geſchehen . Es



121

ist aber Sedem unterſagt, ſchneidende Werkzeuge mitzunehmen ,

oder die untern Aeſte der Bäume aufzuſchneiteln .

315. 22 .

Verkauf oder Veräußerung von Holz aus den Staats-,

Kirchen-, Korporations -, Kloſter - und den unvertheilten Ge

meindewäldern iſt ohne Bewilligung des Kleinen Raths ver

boten . GER

* B. Verwaltung der Staats- , Gemeinde

und Korporations-
Waidungen.

con

S. 23 .

Der Kanton Luzern fod fünf Forſtbezirke bilden , welche

auf die fünf Aemter des Landes beſchränkt ſind. In jedem

Bezirke ſind ein bis drei, vom Kleinen Rathe, auf Vorſchlag

der Kommiſſion des Innern ernannte und beeidigte Forſt

aufreher, welche unmittelbar oder auch mittelbar durch die

aufgeſtellten Bannwarte die Vollziehung der Forſtordnung

in ſämmtlichen Waldungen des Bezirks beobachten , und die

Weiſungen des Oberförſters vollſtrecken .

יייימ.

Ja

S. 24.

1

میا

Der Oberförſter des Kantons , vom Kleinen Rathe er

nennt undbbeeidiget, iſt der Kommiſſion des Innern unter

geordnet, deren Aufträge er vollzieht , und deren Referent

er in Forſtangelegenheiten aller Art iſt.

Dieſem Oberförſter ſind die ſämmtlichen Forſtauffeber

und Bannwarte untergeordnet. Derſelbe hat die geſammte

Oberaufſicht, und ertheilt den Forſtauffehern die erforderli

chen Inſtruktionen und Weiſungen .

Eine beſondere Obliegenheit desſelben iſt es, allen Wald

beſīßern zu beſtmöglicher Beforgung und Benußung ihrer

Wälder zu rathen und beizuſtehen. as
Users

Demſelben , ſo wie den Bezirksaufſehern ſind unterſtellt :

a) die Staatswaldungen ;

3 b ) die unvertheilten und die zur Benußung vertheilten

Gemeindewälder, welche nicht Privat-Eigenthum ſind;
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c) die Waldungen der geiſtlichen und weltlichen Korpo

rationen , ſowie ſolche, welche von den Pfarrgeiſtlichen

und den Kirchen benugt werden .

S. 25 .

Es werden die erforderliche Unzahl von Bannwarten

aufgeſtellt und durch den Amtsſtatthalter beeidigt 1 ) .

Die Bannwarte der Staats-, Pfarr- und Kirchenwal

dungen werden von dem Oberförſter vorgeſchlagen und von

der Kommiſſion des Innern gewählt. B

Die Bannwarte der Gemeindewaldungen werden von dem

Gemeinderathe und diejenigen der Korporations-Waldungen

von der Vorſteherſchaft gewählt, bedürfen aber der Beſtäti

gung der Kommiſſion des Innern .
,

Dieſelben können auf begründete Klage des Oberförſters

von der Kommiſſion des Innern entſetzt werden.

S. 26.

Die Amtsdauer des Oberförſters und der Forſtauffeher

iſt auf ſechs Jahre , diejenige der Bannwarte auf zwei Jahre

feſtgeſtellt 2 ).

9. 27.

Dem Oberförſter wird eine jährliche Beſoldung vom

Staate abgereicht; beſondere Reiſen und Beaugenſcheinigun

gen werden von den Waldeigenthümern bezahlt.

Den Forſtauffehern wird ebenfalls eine dem Umfange

ihrer Arbeiten und den übrigen Umſtänden angemeſſene Ent

ſchädigung beſtimmt werden.

Die an die Bannwarte abzureichende Entſchädigung ha

ben die Nugnießer zu entrichten ).
***

1) Die Wahl der Bannwarte erfolgt nach S. 131 bed Organtfationde

gefeßes (BT. II, S. 267); die Entfeßung derſelben nach SS. 22 des

Berantwortlichkeitsgeſcses (Abth. I.) .

2) Das Gefeß vom 23. Auguſt 1856 (Bb. III, S. 77) feßt die Amts.
an

dauer der Forſtbeamten auf 4 Jahre feft.

) Bergleiche über die nähere Ausführung dieſes &. den S. 6 des Forfts

reglements (BF, III, S. 109).,
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1

pogoje ziet BGT . 28. not

Ein beſonderes Reglement wird die Befugniſſe und Vers

richtungen des Oberförſters , der Aufſeher und Bannwarte

näher beſtimmen .

. 29.

Jede Gemeinde oder Korporation , welche Waldungen

beſißt, fo ein Waldreglement entwerfen und dem Kleinen

Rathe zur Sanktion vorlegen .

Wird dieſes binnen Jahresfriſt nach Kundmachung ge

genwärtigen Geſeķes unterlaſſen , ſo ſoll der Entwurf von

Staatswegen auf Koſten der Säumigen von Sachkundigen

gefertiget werden.

§ . 30.

Da ſich die Vertheilung der Gemeindewaldu
ngen unter

die einzelnen Bürger nachtheilig für eine zweckmäßige Wald

wirthſchaft gezeigt hat, ſo iſt ſie für die Zukunft unterſagt. 1)

Ausnahmsweiſe kann , wo ein Vortheil nachgewieſen wird,

der Kleine Rath, nach eingeholtem Gutachten des betreffen

den Amtsraths, eine ſolche Vertheilung bewilligen.

$ . 31 .

Die auf Staats-, Gemeinde- und Korporationswaldungen

haftenden Nuşungsrechte für Brenn- , Bau- und anderes

Holz ſollen losgekündet, und mit Waldboden oder Geld nach

Umſtänden der Sache losgekauft werden , was durch gütliche

Uebereinkunft oder vermittelft Abſchaßung zivilrichterlich zu

erfolgen hat.

S. 32.

Die in dieſem Abſchnitte enthaltenen Vorſchriften find

von denjenigen Waldeigenthümern und Nußnießern zu bes

achten , deren Wälder der Inſpektur untergeordnet ſind, und

zwar bei einer Strafe auf ihre Schaffner oder Verwalter,

1 ) Bergleiche das Gefeß über Bertheilung der Gemeindeguter vom 24.

Mai 1837 (Abth. II).

>
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für welche die Benußer verantwortlich ſein ſollen , von 10

bis 160 Franken ). anos

entierte III. Abſchnitt .

Von den Privatwaldungen insbeſondere.

S.9. 33.
1:3
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S. 35 .

Die Eigenthümer von Privatwaldungen werden aufge=

fordert, in Benußung derſelben , wo es immer mit ihrem

Waldboden ihres Gewerbes verträglich

ſein kann, diejenigen Grundfäße zu befolgen , welche für die
" !

Benußung von Staats-, Korporations - und Gemeinde

Waldungen aufgeſtellt ſind.

Es iſt des Oberförſters Pflicht, denſelben in vorkom=

menden Fällen mit Rath und That Beiſtand zu leiſten .

23 ( 1 )

(En Die Beſitzer von Privatwaldungen können , unter Anzeige

an die Kommiſſion des Innern, Bannwarte aufſtellen , welche

von dem Umtsſtatthalter in Eid und Pflicht zu nehmen ſind.

IV, Abſchnitt.

Beſtimmungen binſichtlich des Verfahrens bei Forſts

-50.345 TL ARA fredeln . mana,

633 g soothis $. 36. 3. 2013 )

1991 Die Uebertretungen der Forſtordnung werden durch die

Polizeigerichte beſtraft.
29: een.

1) Alte Währung.
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$ . 37.

Die Bannwarte folten den auf der That ertappten Frev

lern das Werkgeſchirr, womit ſie gefrevelt haben , als Unters

pfand nehmen . Ang

Nach geſprochenem Urtheil durch das Gericht wird das

Pfand zurückgegeben .

S. 38. 2014

Da die aufgeſtellten Bannwarte und Forſtaufſeher in

Eid und Pflicht ſtehen , ſo iſt denſelben in Ungabe der mit

eigenen Sinnen wahrgenommenen Forſtfrevel aller Glaube

beizumeſſen , und es bedarf hiebei keines weitern Beweiſes ;

doch muß dieſe Angabe in gehöriger Form geſchehen .

Der Bannwart oder Forſtauffeber muß ſeine gemachte
.

Wahrnehmung ſogleich in Schrift verfaſſen , und die Natur

und die Umſtände der Uebertretung , ſo wie die Zeit und

den Ort, wo ſie begangen wurde, angeben. Binnen vier und

zwanzig Stunden muß der Forſtbeamte dieſen Verbalprozeß

dem betreffenden Gemeindeammann vorlegen, und vor dem

ſelben bei ſeiner Eidespflicht bekräftigen , was dieſer auf dem

Akt bezeugen muß. 1)

Sſt ein Bannwart nicht fähig , einen ſolchen Verbalpros

zeß aufzuſeßen , ſo iſt derſelbe binnen obgedachten vier und

zwanzig Stunden von dem Gemeindeammann aufzunehmen

und zu bekräftigen.

S. 39.

Sollte ein beeidigter Forſtbedienter ſich ſelbſt eines Fre

vels ſchuldig machen , ſo ſo ein ſolcher die doppelte StrafeTo
erleiden , und feines Amtes entfeßt werden .

Wenn ein ſolcher einen begangenen Frevel aus Gefällig
re

keit für den Frevler verſchweigt, fo fou er wie der FrevlerStosofou et wie der
ſo

ſelbſt beſtraft und außerdem noch entfeßt werden.

1

, you
1

1) Ueber die Form der Anzeige vergleiche auch die S: S. 98. und
5 des

Strafrechtsverfahren (f. Strafgeſeß ). Ueber dieWirkung einer ſolchen

förmlichen Anzeige fiehe die Weiſung des Obergerichts vom 24. Hors

nung 1838. ( Sammlung der Weifungen des Obergerichte, Seite 14.)
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$. 40.

Mit dieſem Forſtgeſet, welches auf den 1. Weinmonat 1835

in Kraft übergeht , find alle frühern Gefeße und Verordnun

gen , welche mit demſelben im Widerſpruche ſtehen , aufges

hoben .

S. 41 .

Gegenwärtiges Gereß ſoll in Urſchrift in das Staatss

archiv niedergelegt und in gleicher Ausfertigung dem Kleis

nen Rathe zur Vollziehung und Bekanntmachung mitgetheilt

werden .

Gere o

über Beſchränkung des Verkaufs von Waldungen.

(Vom 17. Bradymonat 1836.)

Edir Präſident und Groſser Rath des Kantons Kuzern,

In der Abſicht, den immer mehr und mehr einreißendent
.... man .

Mißbräuchen in der Bewirthſchaftung der Wälder Einhalt

zu thun und dem dadurch drohenden großen Holzmangel

vorzubeugen ;
،

In Vervollſtändigung des Forſtgerekes vom 3. Keua

monat 1835 ;

Haben

Auf den Antrag des Kleinen Raths . und einer von Uns

hiefür niedergeſeßten Kommiſſion ;

beſchloſſen und beſchließen :

$ . 1 .

Der abgeſonderte Verkauf oder die ſonſtige Veräußerung

der zu den Gütern gehörigen Waldungen iſt verboten , es

wäre denn Sache, daß nachgewieſen werden könnte , daß

mehr Waldung zu einem Gute gehörte , als es zu einer



127

zweckmäßigen Bewirthſchaftung desſelben und zu damit ver

bundenem Gewerbe, ſo wie zur Erfüllung der aufällig auf

demſelben haftenden Wuhrpflichten und anderer Beſchwerden

bedarf. Das gleiche Verbot beſchlägt auch den Verkauf von

Gemeinde- und Korporationswaldungen .

S. 2.

Das Schlagen und Abtreiben von Holz in allen Wal

dungen des Kantons zum Verkaufe desſelben darf in der

Regel nur in dem Maße geſchehen , als der nachhaltige Er

trag des Waldes für jedes Jahr ſolches erlaubt.

S. 3 .

Im Falle ein Eigenthümer überflüſſige Waldung ver

kaufen will, oder wenn eine Veräußerung oder ein Tauſch,

von Waldungen überhaupt beſonderer Verhältniſſe wegen

nothwendig wird, oder wo die Umſtände das Schlagen oder

Abtreiben eines größern Quantums Holz und den Verkauf

desſelben erforderlich machen , als der nachhaltige Ertrag

eines Jahres beträgt , z. B. wenn ein Wald zum großen

Sheil aus völlig ausgereiftem Holz beſteht, und wenn ein

mit ſchlagreifem Holz verſehener in einer abgelegenen

Gegend liegt, von wo das Holz mit großen Koſten hervor

geſchafft werden muß , kann der Kleine Rath , nach ſorgfäl

tigem Unterſuch der Sache, folches bewilligen. 1)

Wato

S. 4.

Gegenwärtiges Gefeß, mit deſſen Vollziehung und daher

nöthigen nähern Unordnungen der Kleine Rath beauftragt

iſt, fou demſelben in Urſchrift zur Niederlegung in's Staats

archiv und zur Bekanntmachung durch das Umtsblatt mit

getheilt werden.

?) Wie die Sache zuzu unterſuchen iſt, beſtimmen der S. 1 der Vollziehungs

verordnung zum Dekret über Bewilligung von Holzſchlagen vom

111.April 1851 (Bb. II ,II , S. 148) S. 38 bes Forftreglements

( BD . III, S. 77.). 148) und S.38
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D Dj 09:33Do3 pada dtuimpenghasis

PREBODINEK 100.91 with

srautomode and VII . Esetting

Gefeße , Dekrete, Beſchlüſſe, Verordnungen und

Ek Reglemente, das Bauweſen betreffend.

ganger ? Hvor$90013

c .

stos e Beſchluß srie

das Holzflößen längs dem Emmenſtrom verbietend.

(Vom 11. Jänner 1826.)

Toegais nodisme

twosino banco

300 Wir Schultheiſs und Tägliche Räthe

der Stadt und Republik Luzern , in

Haben verordnet und berordnen :

S. 1 .

Jede Flößung von Sagetannen , Läden , Bau- und an

derm länglichten Holz über den Emmenſtrom , von Wohl

huſen im Markt an bis in die Reuß, ſowohl einzeln in den
..

Fluß geworfen als in Flöße zuſammengebunden , ſei bei

Konfiskation ſolcher Hölzer und unter Strafe von 10 bis

150 Franken , nebſt Erfaß des allfällig dadurch zugefügten

Schadens, verboten .

}

S. 2 .

Hingegen dürfen nöthigenfalls geſpaltene, ſogenannte

Müfelen von drei Schuhen in der Länge durch die Emme

geflößt werden , jedoch immerfort unter der Verpflichtung

der Eigenthümer ſolchen Holzes , den allfällig dadurch er

folgten Schaden zu vergüten .
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$. 3.

Die Gemeinden und Swingsverwaltungen , ſo wie die

Wuhrpflichtigen längs dem Emmenfluffe, haben darüber je

wachen , daß gegenwärtige Verordnung genau gehandhabe

und die Dawiderhandelnden unſerm Finanzrathe 1) verleidet

werden.

Alles und jedes vermöge derfelben konfiszirte Hotz roul

den Wuhrpflichtigen der betreffenden Gemeinden zugeſpro

chen und die Strafgelder zur Erleichterung ihrer Wuhrs

Pflichtigkeit verwendet werden .

S. 4.

Gegenwärtige Verordnung , für deren getreue Nachach

tung und Sandhabung der Finanzrath 2) insbeſondere zu
2008

forgen hat, foll den Gemeinden Wohlhuſen im Markt,

Littau und Emmen , den Twingsverwaltungen von Malters,

Blatten und Brunau in Abſchrift zugeſtellt, und endlich un

ſerm Amtsblatte zu Jedermanns Kenntniß und Verhalt bei

gerückt werden.

Oefe $

über die Baufreiheit.

(Vom 23. März 1833.)
Camer

odir Präfident und Groſser Rath des Hantons Luzern,

Haben verordnet und verordnen :

$ . 1 .

Sedem Eigentümer kommt das Recht zu , auf ſeinem

Grund und Boden nach Belieben bauen zu laſſen .

3

1) Jeßt Baudepartement.

2) Seßt Baubepartement.

Sammlung älterer Gefeße u . 9
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Cubes

هم

$ . 2 .

gn wie weit dieſe Baufreiheit durch Rückſichten auf das

Eigenthum des Nachbars beſchränkt werde , beſtimmt das

bürgerliche Geſekbuch. Die diesfälligen Anſtände entſcheidet

der Zivilrichter.

$. 3.

Aus Rückſichten des gemeinen Wohls wird die Baufrei

beit dahin beſchränkt :

a . daß Gebäude nur in gewiſſer Entfernung von an

dern Gebäuden nach Beſtimmung des Brandaffeku :

ranzgefeßes errichtet werden dürfen ;

b. daß auf ganz kleinen Grundſtücken , die gemäß ihrem
We

Umfange eine zweckmäßige Landwirthſchaft nicht ge

ſtatten , in abgelegenen , unwirthſchaftliche
n , von an

dern Ortſchaften auzuweit entfernten Gegenden, ohne

beſondere Bewilligung, keine Häuſer oder Wohnun

gen , in welchen eine Familie das ganze Jahr hins

durch ihren Aufenthalt haben kann , erbaut werden

dürfen ;

C. daß , wenn für Städte und Dörfer in Zukunft all

fällig Bauordnungen von kompetenter Behörde er

laſſen würden , die Bauenden ſich darnach zu richten

haben.

Die in Folge der Vorſchriften dieſes Paragraphs fich

erhebenden Anſtände werden auf adminiſtrativem Wege nach

Anleitung des folgenden 5.4 erlediget.

S. 4.

Die im vorhergehenden Paragraph litt. a bezeichneten

Fäde werden nach Vorſchrift des Brandaſſekuranzgeſekes

behandelt.

In den sub litt. b bezeichneten Fällen wird folgendes

Verfahren beobachtet.

Wer in einem folchen Falle bauen will , hat bei dem

Gemeinderath derjenigen Gemeinde, inner welcher dergeſtalt

gebaut werden will , ein Gutachten nachzuſuchen , und ſich
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mit demſelben an den Amtsrath zu wenden , der über das

Begehren eutſcheidet. Sind die Unſichten des Gemeinde

und des Umtsraths zu Gunſten des Bewerbers überein

ſtimmend , ſo wird die Sache nicht weiter gezogen , ſonſt

aber dem Kleinen Rath zur endlichen Verfügung vorgelegt.

Die vorbenannten Behörden , wenn ſie um eine ſolch

artige Bewilligung angegangen werden , haben zu erwägen,

ob dieſelbe nach den vorhandenen Umſtänden ohne Gefährde

ertheilt werden könne , und hiernach ihren Entſcheid zu

geben .

Für die Behandlung der aus litt . c hervorgehenden

Anſtände werden die betreffenden Bauordnungen Vorſehung

thun.

1

S. 5.

Mit dieſem Geſeße ſind alle in ehemaligen Zwingslibel

len und ſpätern Wald - und Gemeindelandreglementen ent

haltenen Beſchränkungen der Baufreiheit, ſo wie nicht weniger

alle andern Beſchlüſſe und Verordnungen, welche dergleichen

Beſchränkungen enthalten , aufgehoben.

S. 6 .

Gegenwärtiges Geſetz mit dem Sigill des Großen Raths

und den üblichen Unterſchriften verſehen , ſol in's Staats

archiv niedergelegt , und eine gleiche Ausfertigung dem Klei

nen Rathe zur öffentlichen Bekanntmachung und Vollziehung

zugeſtellt werden .
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6 eſ e

über die Straßpflichtigkeit des Staates und der

Gemeindeu.
:30

( Vom 29. März 1832.)

Wir Schultheiſs und Kleiner Bath des Kantons Luzern,

Haben befchroffen und beſchließen :
29

I. Abjdnitt.

Klaſſifikation der Straßen.

S. 1 .

Sm Kanton Luzern gibt es :

1. Kantonsſtraßen , erſter Klaſſe ;

2. Kantonsſtraßen , zweiter Klaſſe;

3. Gemeindeſtraßen ;
3

4. Güterſtraßen.

$ 2 .

Kantonsſtraßen der erſten Kilanteme , durch welche

der Kanton Luzern mit andeen Kantonen in Verbindung

ſteht, und welche ſtreng und mit ſchweren Fuhrwerken bes

fahren werden ; dahin gehört die Hochſtraße von Luzern

über Surſee und Reiden gegen Zofingen .

S. 3 .

Kantonsſtraßen der zweiten Klaſſe ſind diejenigen, durch

welche der Kanton Luzern ebenfalls mit andern Kantonen

in Verbindung ſteht , die aber nicht ſo ſtreng oder in der

Regel nicht mit ſchweren Fuhrwerken befahren werden .

Dahin gehören gegenwärtig die Straßen :

a . von Luzern über die Bramegg durch das Entlebuch

nach Wißenbach und dem Kanton Bern ;

K
n

?
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b. von Entlebuch nach Wohlhuſen, und von Schachen
Price

über Wohlhuſen nach Williſau , und von da einer

ſeits über Zell und St. Urban gegen Langenthal,

und anderſeits über Dagmerſellen nach Zofingen ;

c. von Surſee über Zell nach Huttwil ;

d. von Surſee durch das Surenthal nach dem Kanton

Latgau ;

von Gerlifchwil über Münſter nach dem Kanton

Aargau ;

f. von Luzern über Hochdorf und deſch und dem Kan

ton Aargau ;

g. bon Luzern über Root und Gifikon nach dem Kan

ton Bug und Aargau ;

h . von Luzern über Meggen nach dem Kanton Schwyz.

1)

è.

S. 4.

Gemeindeſtraßen ſind diejenigen , welche zweien oder meh:

tern Gemeinden zum innern Verkehr unter einander dienen .

5. 5 .

Güterſtraßen ſind diejenigen , welche nur auf einzelne

oder mehrere Güter unð Höfe führen.

. 6 .

Bei der Anlage einer neuen Straße wird der Große

Rath jedesmal auf den Vorſchlag des Kleinen Ratás be

ſtimmen , in welche Klaſſe dieſelbe gehören fou.

II. Abſchnitt.

Anlegung neuer oder Korrektion alter Straßen .

$. 7.

Die Ausmeſſung, Planirung und Ausſteckung aller Kan =

tons- und Gemeindeſtraße
n , ſo wie die Korrektion derſelben

geſchieht unter der Leitung des Kleinen Raths.

') i . Die über Luzern und Horw nach Winkel führende Straße (f. Gefes

vom 18. Chriftmonat 1839).
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S. 8 .

Bevor der Kleine Rath die Anlegung einer neuen , oder

eine weſentliche Veränderung einer alten Kantons - oder

Gemeindeſtraße beſchließt,

eine erkennbare Weiſe, unter Rückſprache mit den bethei

ligten Gemeinden und Partikularen, abgeſteckt werden , wo

gegen dieſelben innerhalb vier Wochen ihre allfälligen Bes

merkungen und Beſchwerden einzugeben haben . Nach Ver

fluß dieſer Zeitfriſt wird der Kleine Rath , nach Würdigung

der eingegangenen Bemerkungen , das Zweckmäßige beſchlie

ßen . Im Falle aber , wo er den eingegangenen Begehren,

ſei es ab Seite von Gemeinden oder Partikularen ,

nicht entſprechen zu dürfen glaubt, oder dieſe einander ſelbſt

widerſprechen , wird er einen Vorſchlag deßhalb zum endli

chen Entſcheid an den Großen Rath bringen . Iſt dann

eine Abänderung des erſten Entwurfs beſchloſſen worden ,

ſo wird auch die Abſteckung ſogleich darnach abgeändert.

Von einer auf dieſe Urt beſchloſſenen Anlage oder Korrek

tion darf dann bei der Uusführung, ohne beſtimmte Bewil

ligung derjenigen Behörde , von welcher der Beſchluß auss

gegangen iſt , nicht mehr abgewichen werden .

-
C

,

2
,
9

$. 9.

Bei der Anlage , Korrektion oder Erweiterung einer

Kantonsſtraße übernimmt der Staat :

a. die Koſten der Uusmeſſung , Planirung und U6

ſteckung der Straßenlinie , ſo wie die Leitung und

Aufſicht der Straßenarbeiten ;

b. die Lieferung des nöthigen Sprengpulvers ;

c . die Unterhaltung der Werkzeuge zum Steinſprengen ;

d. die Arbeitskoſten der Maurer, Steinhauer, Schmiede

und der Zimmerleute bei Erbauung von ſteinernen

Brüden ;

e. die Lieferung des Kalks zum Brückenbau .

2140020
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$. 10.

Bei der Anlegung, Korrektion oder Erweiterung einer

Kantonsſtraße ſind pflichtig :

1. die anſtoßenden Gemeinden ;

2. die Gemeinden , welche an keine Kantonsſtraße ſtoßen ,

ſind zu derjenigen pflichtig, welche ihrem Hauptorte

am nächſten liegt.

Dieſe zwei Arten von Gemeinden bilden einen Straßen

bezirk, und haben die Pflicht:

a ) die Steine , das Holz und das übrige Baumaterial

zum Brückenbau anzuſchaffen , und dasſelbe, fo wie

den Kalf, an Ort und Stelle zu führen ;

b) alle Frohnarbeiten und Fuhrwerke zu übernehmen ,

welche zur Bearbeitung des Straßenbettes und zum

Uebergrienen desſelben erfordert werden ;

c ) für das abzutretende Land und die wegzuräumenden

Bäume und Gebäulichkeiten , ſo wie für den privat

eigenthümlichen Boden, wo das Straßenmaterial ge

nommen wird, nach dem Gereß zu entſchädigen .

Dieſe Straßpflichtigkeit wird auf die ſämmtlichen Ge

meinden des Straßenbezirks nach ihrem Vermögen und ihrer

Kadaſterſchaßung gleichmäßig vertheilt, wobei jedoch für jede

Gemeinde die Beſchwerden ihrer eigenen Gemeinde- und

Kantonsſtraßen in einen verhältniſmäßigen Anſchlag zu brin

gen ſind, ſo daß diejenigen Gemeinden , welche am meiſten

mit Semeindeſtraßen beſchwert ſind , am wenigſten an die

Kantonsſtraße zu leiſten haben . Auch iſt die größere oder

kleinere Entfernung des Hauptorts der Gemeinde von der

betreffenden Straße in Berückſichtigung zu bringen .

Die Eintheilung der Straßenbezirke iſt dem Kleinen Rathe

übertragen .

$ . 11 .

In Betreff der Kantonsſtraße erſter Klaſſe von Luzern

über Surſee und Reiden bleibt es bei den darüber beſtehen

den Beſchlüſſen .

1
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1

Veränderungen oder Verlegung dieſer Hochſtraße bez

ſchließt nur der Große Rath.

S. 12 .

Bei der Anlegung , Erweiterung oder Korrektionirung

einer Gemeindeſtraße übernimmt der Staat die Koſten der

Uusmeffung , Planirung und Abſteckung der Straßenlinie,

ſo wie die Leitung der Arbeit.

Alle übrigen Koſten und Leiſtungen fallen den betreffen

den Gemeinden zur Laft. Sede Gemeinde bearbeitet dasjenige

Stück, welches innerhalb ihrer Gemeinde liegt.

$. 13 .

Bildet eine Gemeindeſtraße die Grenze zwiſchen zwei Ge

meinden , fo übernimmt jede derfelben die halbe Länge eines

folchen Straßenſtücks.

Brücken , welche auf einer folchen Gemeindeſtraße vors

handen ſind , werden von beiden Gemeinden gemeinſchaftlich

gebaut und unterhalten.

S. 14.

Da, wo Kantons- oder Gemeindeſtraßen eingehen , fält

der Boden als Eigenthum den ſtraßpflichtigen Gemeinden zu.

III. Abſchnitt.

Unterhalt der Straßen .

S. 15 .
:

Die Güterſtraßen werden einzig von den betreffenden

Güterbeſigern angelegt und unterhalten .

$ . 16 .

Die Gemeindeſtraßen werden einzig von den betreffenden

Gemeinden unterhalten .

. 17 .

Die Pflichtigkeit für die Unterhaltung der Kantonsſtraßen

zweiter Klaſſe wird auf die Gemeinden des betreffenden

Straßenbezicks nach dem nämlichen Grundfaße vertheilt,
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welcher im 9. 10 für die Anlegung und Korrektionirung der

felben aufgeſtellt worden iſt. Die Anſtellung und Entſchädi

gimng der Straßenknechte auf allen Kantonsſtraßen über

nimmt der Staat.

S. 18.

Sind aber Unſtößer oder andere Partikularen zum Un

terhalt beſtimmter Stücke an den Kantons- oder Gemeinde

...em

ftraßen pflichtig , fo haben dieſelben ein für alle mal oder

alljährlich an die pflichtigen Gemeinden eine der ehemaligen

Laft gleichkommende Entſchädigung zu leiſten , welche vom

Kleinen Rath auszumitteln und feſtzuſeßen iſt.

$ . 19 .

Die Kantonsſtraße erſter Klaſſe über Surſee und Reiden

wird unterhalten :

1. von den anſtoßenden Gemeinden ;

2. von den nicht anſtoßenden Gemeinden , deren Haupt

orte dieſer Straße näher liegen , als irgend einer

Dich .andern Kantonsſtraße.

Dieſe beiden Arten von Gemeinden ſollen nach

ihrem Vermögen und ihrer Kadaſterſchaßung im glei

chen Maß mit der Straßpflichtigkeit belegt werden,

wie es im Durchſchnitt die Gemeinden der übrigen

Straßenbezirke ſind, doch ſo, daß für jede Gemeinde

die Beſchwerden ihrer eigenen Gemeinde- und Kan

tonsſtraßen in einer verhältniſmäßigen Anſchlag ge

bracht werden ;

3. an den Unterhalt dieſer Straße follen noch beitragen

diejenigen Straßenbezirke, welche bedeutend weniger

als die übrigen mit Straßenarbeiten beſchwert ſind..

Dabei ſoll aber auch auf ihre größere Entfernung

Rückſicht genommen werden ;

4. was nach dieſer Uustheilung der Pflichtigkeit an die

drei vorhergehenden Partheien von dem Unterhaltan

der Hochſtraße noch übrig bleibt, übernimmt der Staat.

1
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Dieſe Bertheilung des Unterhalts der Hochſtraße nach

dem angegebenen Grundfage ſoll vom Kleinen Rathe ausges

mittelt , und auf der Straße der Länge nach ausgemarchet

werden .

S. 20.

Zu dem Unterhalt der ſteinernen Brücken auf allen Rans

tonsſtraßen leiſtet der Staat das Nämliche, was er zur

Erbauung derſelben nach S. 9 zu leiſten hat.

S. 21 .

Es ſoll nächſtens ein Straßenreglem
ent abgefaßt werden ,

welches die Beſchaffenheit jeder Klaſſe von Straßen im UU

gemeinen beſtimmt, und die Vorſchriften enthält, wie dieſelben

gegen alfällige Beſchädigungen möglichſt geſichert werden

können .

S. 22 .

Gegenwärtiges Geſets fou in Urſchrift in das Staats ,

archiv niedergelegt, und in gleicher Ausfertigung dem Klei

nen Rathe zur Vollziehung und Bekanntmachung mitgetheilt

werden .

را

3

Straßen -Reglement.

(Vom 14. Brachmonat 1833.)ge

1

muona

Wir Präſident und Groſser Rath des Hantons Luzern,

Mit Sinſicht auf den . 21 des Straßengeſekes vom

29. März 1832 , wodurch die Aufſtellung eines Straßen

reglementes angeordnet wird, durch welches ſowohl die Ses

ſchaffenheit, die Erbauung und Erhaltung, als die Art und

Weiſe der Sicherſtellung, ſo wie die Verwaltung der Straßen

beſtimmt und regulirt werden fou ;
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saben beſchloſſen und beſchließen :

1

I. Abſchnitt.

Form und Beſchaffenheit der Straßen im Auge:

meinen.

S

3

$. 1 .

Die nach dem Geſetz vom 29. März 1832 beſtimmten

Straßen , als

a ) die Kantonsſtraßen erſter Klaſſe,

b ) die Kantonsſtraßen zweiter Klaſſe, und

c ) die Gemeindeſtraßen ,

ſollen nach folgenden Beſtimmungen erbaut, erweitert oder

verbeſſert und daraufhin erhalten werden.

S. 2 .

Die Kantonsſtraße
n

erſter Klaſſe follen , abgeſehen von

den Seitengräben , durchgängig eine Sohle von wenigſtens

26 bis 30 Pariſerfuß Breite haben .

$ . 3 .

Auf Kantonsſtraßen erſter Klaſſe fou die Wölbung des

Straßenbettes in der Mitte eine Höhe von 6 bis 8 Zoll

betragen .

Auf jeder Seite der Straßen innert der oben beſtimmten

Breite roll ein vier Fuß breiter Fußweg angebracht werden .

S. 4.

Das Unſteigen der Kantonsſtraßen erſter Klaſſe rol nie

mehr als 5 Fuß auf 100 Fuß Länge betragen .

S. 5.

Die Kantonsſtraßen zweiter Klaſſe folen , ohne den Seis

tengraben , durchgängig eine Sohle von wenigſtens 20 bis

24 Pariſerfuß Breite haben.

6. 6.

Uuf Kantonsſtraßen zweiter Klaſſe ſoll die Wölbung des
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Straßenbettes in der Mitte eine Höhe von 4 bis 6 Zou

erreichen , und auf der einen Seite der Straße ein Fußweg

von vier Fuß Breite angebracht werden.

S. 7.
re

Das Anſteigen der Kantonsſtraße
n zweiter Klaſſe fou

nie mehr als 71/2 Fuß auf 100 Fuß Länge betragen .

$ . 8 .

Die Straßen dritter Klaſſe oder die Gemeindeſtraßen

ſollen eine Sohle von 12 bis 18 Pariſerfuß Breite haben ;

ihre Wölbung iſt auf 2 bis 3 Zoll feſtgeſeßt, und das Un

ſteigen darf nie mehr als 10 Fuß auf 100 Fuß Länge be

tragen .

S. 9 .

Nur wo es offenbar die Nothwendigkeit erfordert, darf

von den obigen Beſtimmungen abgewichen werden , als wor

über die betreffenden Behörden entſcheiden .

II. Abſchnitt.

Erbauung und Unterhaltung der Straßen.

EMMA 9. 10.

un

o bald

Jede Straße, welche ſich nicht wenigſtens 1 Fuß über

das angrenzende Land erhebt , ſoll zu beiden Seiten mit

Graben von 1/2 bis 1 Fuß Tiefe verſehen ſein , und das

Waſſer aus dieſen möglich auf die angrenzenden

Güter abgeleitet werden. Dieſe Graben ſollen aber gegen die

Straße jedesmal eine angemeffene Böſchung haben , und

ſind dieſelben zur Abführung einer größern Waſſermenge

nothwendig, ſo ſollen die Böſchungen verhältnißmäßig größer

gemacht werden.

$ . 11 .

Alles unterirdiſche Waſſer four durch Hohldohlen von

den Straßen abgeführt werden . Ueber Bäche fou die Straße
Het

jedesmal von Brücken oder gewölbten Durchläfſen (Sieble)

getragen und geſichert ſein.
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1

$. 12.

Das Straßenbett roll mit zerſchlagenen harten Steinen ,

oder mit einer hinlänglichen Menge Kies angelegt und ge

baut werden.

S. 13.

Das Ueberkieſen fol mit geläutertem Kieſe, oder mit

zerſchlagenen harten Steinen , deren größter Durchmeſſer

11/2 Zoll nicht überſteigen darf, bewerkſtellige
t werden.

S. 14.

Die -erforderliche
n Waſſerableit

er follen in der Regel von

der Mitte der Straße aus , nach beiden Seiten winkelförmig,

und zwar ohne beſondere Vertiefung des Straßenbette
s felbſt

angelegt werden .

S. 15 .

Die entſtehenden Karrengleiſe, fo wie alle Vertiefungen

es mag in denſelben Waſſer liegen bleiben oder nicht, ſollen

mit dem im S. 17 beſtimmten Material von Zeit zu Zeit

ausgefüllt und ausgeebnet werden .

6. 16 .

Zur Unterhaltung der Fußbahn ſoll kein Kies , ſondern

Sand, welches nicht mit Schlamm oder Erde vermengt iſt,

angewendet werden .

S. 17.

uue Sahre im Spätjahre ſollen die Gemeinden ihre be

treffenden Straßenſtrecken mit gehörig gerüſtetem Kies oder

jerſchlagenen harten Steinen nach Bedürfniß überführen und

ausbeſſern . Ueberdieß follen die Gemeinden ſtets an beſtimmt

ten Stellen ein gewiſſes Quantum gerüſtetes Straßenmate

rial im Morrath haben , um mit dieſem auch in der Zwi

ſchenzeit die aufällig nöthigen Uusbeſſerungen an den Straßen

machen zu können .

$. 18 .

Das Straßenfoth (Schlamm ) fou fleißig abgezogen und

abgeführt, auch darf kein Waſſer, es mag von Dachrinnen ,
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Brunnen oder Grundſtücken herrühren , auf die Straße ab

geleitet und geführt werden .

$ . 19.

Brücken, Hohldohlen , Siehle und andere Waſſerableiter

ſollen ſtets gut unterhalten und beſorgt werden. Die Sei

tengraben ſollen immerfort geſäubert ſein , um den Waſſer

ablauf nicht zu verhindern .

III. Abſchnitt.

Begrenzung der Straßen .

S. 20.

Die Kantonsſtraßen erſter und zweiter Klaſſe, und die

bedeutendern Gemeindeſtraße
n ſollen durch Marchſteine von

den übrigen Grundſtücken ausgeſchieden werden . Dieſe March

Ateine ſind in einer verhältniſmäßi
gen Entfernung , jedesmal

zwei gegeneinander überſtehend , außerhalb den Seitengraben ,

und wo die Straßen Böſchungen haben , unten an denſelben

aufzuſteïen.

3 Die Steine werden von dem Staate angeſchafft. Die

Fuhr und das Einſeken derſelben übernimmt die Gemeinde.

$ . 21 .

Die Hecken an den Straßen ſollen nirgends höher als

3 Fuß belaſſen , und jedesmal in der Herbſtzeit auf dieſes

Maß von dem Eigenthümer heruntergeſchnitten werden .

Dieſelben dürfen nur außerhalb den Waſſerrinnen , und

wo keine ſolche vorhanden ſind, 2 Schuh von der Straßen

linie entfernt beſtehen .

S. 22.

Un die Straßen erſter und zweiter Klaſſe dürfen keine

Bäume anders , als in einer Entfernung von 16 Fuß , an

die Straßen dritter Klaſſe aber in der Entfernung von 8

Fuß gepflanzt werden . Diejenigen Bäume aber, welche näher

an den Straßen ſtehen , und noch verpflanzt werden können,
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müſſen ausgegraben und wenigſtens bis auf dieſe Entfernung

verpflanzt werden ; ſolche hingegen , die nicht mehr verpflanzt

werden können, dürfen ſtehen bleiben , müſſen aber gegen die

Straße auf die Höhe von 14 Fuß aufgeſtußt werden.

S. 23.

In Zukunft follen alle an der Straßenlinie erſter und

zweiter Klaſſe aufzuführenden Gebäude ſo weit von der

Straße zurückgeſeßt werden, daß ihre Dachrinnen 2 Fuß von

denſelben entfernt zu ſtehen kommen.

S. 24.

Diejenigen Wälder, welche von Straßen erſter und zwei

ter Klaſſe durchſchnitten werden, ſollen dieſen Straßen ents

lang auf beiden Seiten auf eine Breite von 8 bis 16 Fuß

gelichtet und der Boden urbar gemacht oder aue Jahre das

Geſträuch abgehauen werden.

Auf gleiche Weiſe ſind diejenigen Wälder zu lichten,

welche auf der Sonnſeite einer Straße ſtehen.

IV . Abſchnitt.

Gebrauch der Straßen.

S. 25 .

Die Straßen dürfen mit jeder Gattung vierräderiger

Wagen , an welchen nur zwei Zugthiere angeſpannt ſind,

ohne weitern Vorſpann befahren werden , es mag nun die

Ladung ſchwerer oder leichter, und die Radfelge breit oder

ſchmal fein.

Landwirthſchaftliche Fuhren zu Beſtellung der Felder

oder Wieſen , und Einführung der Bodenerzeugniſſe dürfen

auf gleiche Weiſe ſtatt mit zwei Pferden oder Ochſen mit

drei bis vier Stücken Rindvieh beſpannt werden .

S. 26.

Für diejenigen Wagen , welche mehr als zwei Zugthiere

bedürfen, iſt folgender Maßſtab feſtgeſegt :
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A. Breite der Radfelgen .

Dieſe follen ſo viele Pariferzou breit ſein , als die Uns

zahl der angeſpannten Zugthiere beträgt ; der zeitweiſe Vors

ſpann iſt jedoch hiebei nicht inbegriffen.

B. Gewicht der Laſt ſammt der Wagenſchwere.

Dieſes darf nie mehr als 20 Zentner auf ein Zugthier

betragen , und zwar wie oben ohne Vorfpann 1 ).

S. 27.

Von vorſtehendem Gewichte ſind ausgenommen die Kut

ſchen und Kriegsfuhrwerke ; auch unzertrennliche Körper ,
aren

med

als Holzſtämme, Steinmaſſen und dgl. , wenn deren Gewicht

auch 160 Zentner überſteigen würde ; jedoch ſollen im lets

tern Falle die Radfelgen wenigſtens acht Zoll Breite haben .

S. 28.

Das Radſpannen mit einem Stride oder einer Stette

ohne angelegten Radſchuh iſt für jedes Fuhrwerk werbotest.

$ . 29.

Un den Zollſtätten fol das Gewicht der Wagen und

die Breite der Radfelgen unterſucht werden , woraufhin dem

Fuhrmann ein Ausweisſchein zu geben iſt; geſchieht det

Transport nur innert dem Kanton , und berührt ein ſolcher

Wagen keine Zollſtätte , ſo fou deſſen Gewicht und

der Radfelgen wo möglich an den öffentlichen Auf- umo

Ubladungsſtellen erwahrt werden .

sie Sceite

V. Abſchnitt.
Channel

Straßenpolizei.
2000

$ . 30.

Jede Ablagerung von Holz , Steinen , Dünger u. dgl.

auf den Straßen , ſo wie alles Aufſtellen und Aufhängen

1) Nähere Ausführung dieſes S. enthält die Verordnung über das

Gewicht der Fuhren vom 19. Brachmonat 1839.
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von Gegenſtänden , welche der Straße oder dem Reifenden

ſchädlich oder gefährlich ſein könnten , iſt des gänzlichen

verboten .

Deßgleichen iſt es verboten , Schutt, Steine und Andes

res , wodurch die Straßen verderbt werden , auf dieſelben

zu werfen oder abzulegen.

Nicht weniger iſt ſtrenge verboten , die Straßenböſchun
?

gen zu weiden oder anzupflanzen , ſo wie auch Marken ,

Geländer , Verbottafeln und Wegweifer zu beſchädigen.

$. 31 .

Sede Art von beweglichen Gegenſtänden an den Stra

Ben dürfen beim Vorbeifahren der Pferde nicht in Bewe

gung geſegt werden .

$. 32.

Jedes Fuhrwerk , es mag ein- oder mehrſpännig fein ,
mi

fou wenigſtens zur Nachtzeit eine Schelle oder eine Laterne

mit einem Licht mit ſich führen .

S. 33.

Bei jedem Laſtwagen , der mit mehr als einem Pferde

beſpannt iſt, ſo ſtets ein Fußknecht neben den Zugpferden

einhergehen . Kein Fuhrmann darf ſich von ſeinem Zugvieh

entfernen , keiner auf dem Wagen fişen , ohne dasſelbe

durch doppelte lange Zügel zu leiten. Auch darf kein zwei

ter Wagen angehängt werden.

** . 34.

Es iſt des gänzlichen unterſagt , bei Nachtzeit was im

mer für eine Art von Fuhrwerk auf der Straßenbahn ſtehen

zu laſſen , oder dieſelbe wie immer dadurch zu ſperren oder

zu berengern .

S. 35 .

Reiten und Fahren auf den Fußwegen der Straßen

erſter und zweiter Klaſſe iſt unterſagt.

1

S. 36.

Seder Fuhrmann iſt verpflichtet, bei der Durchfahrt

Sammlung älterer Gefeße 26.
10
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water

neben andern Fuhrwerfen auf die rechte Seite ſo weit aus:

zufahren , daß ſein Fuhrwerk nicht mehr als die eine Hälfte

der Straßenbahn einnimmt; wird er jedoch von einem

ſchneller fahrenden Fuhrwerk eingeholt , ſo ſoll er dasſelbe

auf feiner linken Seite durchfahren laſſen .

S. 37 .

Die Fuhrleute ſind ferner verpflichtet, andern Fuhrleu

ten , wenn ſie ſolche in Rothfällen antreffen, nach Kräften

behülflich zu ſein in der Nähe befindlichen Perſo
Bussin

nen zu Hülfe zu rufen , welche die gleiche Pflicht zur Hülfe

leiſtung auf ſich haben ſollen .

S. 38 .

Sedem Fuhrwerk iſt des ſtrengſten unterſagt, durch

Städte, Flecken , Dörfer, volkreiche Ortſchaften , und über

Brücken und öffentliche Pläße oder da , wo viel Volk ver

ſammelt iſt, ſchnell zu fahren .

$ . 39.

Alle Feuerwerkſtätten und ſolche Werke, die durch War

fer getrieben werden , ſo wie welcheadfällige
Waſſerfälle,

näher als [60 Fuß an der : En
er

Vor
wan

d

gebl
ende

t
wer

den
:) .

VI. Abſchnitt.

Strafen- und Weggelder.

S. 40 .

Sede Nichtbefolgung der für den Unterhalt der Straßen

aufgeſtellten Verordnungen , mag dieſelbe

pflichtigen , oder von den Ungränzern ſtattgehabt haben,

ſol beim Polizeigericht verzeigt und von demſelben mit vier

bis einhundert Franken beſtraft werden.

Loe
n Str

aße
n

1) Ueber die Wiſenbahnpolizei beſteht eine eigene Verordnung d. d.

21. April 1856.
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$ . 41 .

Uebertretungen hingegen gegen die Verordnungen über

den Gebrauch der Straßen , ſowie folche gegen die Straßen

Polizei, werden dem Gemeindeammann als Straßenauffeber

Verzeigt und von dieſem mit einer Strafe von einbis ?

Franken belegt. Glaubt jedoch der Verzeigte nicht fehlbar

zu fein , fo iſt er vor das Polizeigericht zu ziehen . Im

Fall derſelbe angehalten worden wäre , fo hat er die von

dem Gemeindeammann beſtimmte Strafe gegen Empfang

ſchein einſtweilen abzulegen , oder ſeine Perſon und Effekten

find in Beſchlag zu nehmen.

Ein auf der Stelle Ungehaltener , wenn er ſich weigert,

ſogleich vor dem Gemeindeammann zu erſcheinen , kann ſich

der Erſcheinung entziehen , wenn er acht Franken als das

Maximum der Strafe gegen Empfangſchein als Kaution

abgibt.

S. 42.

Sind die Laſtwagen nicht nach dem S. 26 beladen , ſon

dern überſteigt die Laft das gefeßliche Maximum des erlauba

ten Gewichtes , ſo ſind die an den Zollſtätten und an den

Auf- und Abladungsſtellen angeſtellten Beamten und Be

dienſteten gehalten , den Uebertreter für jeden Zentner zu

viel Gewicht , wenn dasſelbe nicht fünf Zentner überſteigt,

mit zwei Franken , und beträgt das Uebergewicht mehr als

fünf Bentner , mit vier Franken auf jeden Zentner zu be

ſtrafen .

TORS. 43.

Die Strafgelder find ſogleich zu beziehen , und im Falle

der Weigerung kann von der Ladung ſo viel in Beſchlag

genommen werden , bis die Strafgelder daraus getilgt wers

den können. Glaubt ſich der Beſchuldigte nicht fehlbar , fo

hat derſelbe die ihm zugedachte Strafe gegen Empfangſchein

abzugeben , wo dann der beſtrittene Straffall ungeſäumt

vor das Polizeigericht zu ziehen iſt.

G
r
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S. 44.

Die aufälligen Strafgelder fallen der Staatskaffe an

heim , von welchen jedesmal dem Verzeiger ein Dritttheil.
*****

verabfolgt werden ſoll .

Die Gemeindeammänner und übrigen Beamten , welche

Strafgelder beziehen , haben das dem Staate Zufallende

den Amtsſtatthaltern einzuhändigen , und es iſt darüber die
,

gleiche Kontrolle wie über andere Geldſtrafen zu führen .

$. 45 .

es bom 5. 47.

Die Brückenzölle und Weggelder ſollen moderirt und

durch einen vollſtändigen Tarif nach eidgenöſſiſchen Grunda

lagen beſtimmt werden . Continentsa,

VII. Abſchnitt.

Behörden , Beamte und Bedienſtete.

S. 46.
0

Die allgemeine Aufſicht über den Straßen- und Brücken

bau übt der Große und Kleine Rath aus , deren Wirkſam,

keit durch das Geſetz vom 29. März 1832 beſtimmt iſt. **

.

Die Leitung der Arbeiten, fo wie die beſondere Uufſicht

über den Bau und die Unterhaltung der Straßen beſorgen

folgende Behörden, Beamte und Bedienſtete , theils mittel

bar, theils unmittelbar, als : Rosa

a) die Kommiffion des Innern 1), als Departement des

Straßen- und Flüffenbaues ;

b ) ein Oberinſpektor mit ſeinem Adjunkt aus der Mitte

des Kleinen Rathes , und ein Unterinſpektor ;

Der Oberinſpektor und udjunkt wird von dem

Kleinen Rathe unmittelbar , der Unterinſpektor auf

den Vorſchlag der Kommiſſion des Innern gewählt.

c ) die Amtsſtatthalter mit den Amtsräthen ;

d ) die Gemeindeammänner als Wufſeher;

1) Set Baubepartement,
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e) die Straßenknechte , welche auf den Vorſchlag der

Oberinfpektur von der Kommiſſion des Innern ge

3 wählt werden . ,

$ 119 4. S. 48.1985Goris , i

- Der Unterinſpektor wird von dem Staate entſchädigt.

Die Straßenknechte beziehen von jedem Laufend Parifer

fuß Straßenlänge , die ihnen zur Beſorgung übertragen

wird , eine vom Kleinen Rathe auf den Vorſchlag der Kom

miffion des Innern auszumittelnde Bezahlung , die von der

Straßen- und Brückeninſpektur aus dem vom Großen Rathe

ertheilten Kredit verabfolgt werden ſoll.

A. Kommiſſion des Innern.

S. 49.

1 Die Kommiſſion des Innern vollzieht die vom Großen

und Kleinen Rathe erlaſſenen Verordnungen , und iſt mit

dem Vorunterſuch über die von den Inſpektoren gemachtennu !

Anzeigen wegen Verbeſſerungen , Erweiterungen , Abände

rungen und neuen Anlagen von Straßen und Brücken be

auftragt.

1. 50.

tasari

Dieſelbe iſt ermächtigt , über die Ausbeſſerungen und

den Unterhalt der Straßen die nöthigen Beſchlüſſe zu ers

laſſen , die Straßenpolizei zu handhaben und zu vervollſtän

digen , und dieſelbe durch die Inſpektoren vollziehen zu laſſen.

* §. 51 .

Dieſelbe iſt beauftragt, bei Verlegungen und neuen An

lagen von Straßen , die betreffenden Pläne und Koſtenbe

rechnungen von den Inſpektoren aufſtellen zu laſſen , und

darüber einen Bericht mit ihrem daherigen Antrage an den

Kleinen Rath zu bringen .

S. 52.

Die Kommiſſion des Innern erwählt auf den Vorſchlag

der Inſpektur die Auffeber und Straßenknechte, und ent

läßt dieſelben nach Ermeſſen der Umſtände.
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1

2

S. 53.11

Sie beſorgt ferners die gütliche Ausmittlung der Ent

ſchädigungen für abgetretenes Land , Bäume und Gebäude

zwiſchen den Betreffenden , und falls eine ſolche nicht zu

Stande gebracht werden kann , leitet ſie die daherige-richter

liche Abſchaßung ein . 404

S. 54. oid

Sie unterſucht die Entſchädigung
en

, welche die Straßen

pflichtigen an die betreffenden Gemeinden zu leiſten haben,

und trifft die nöthige Ausmittlung, oder bringt ihren An

trag zum Entſcheide an den Kleinen Rath .

S. 55 .
it allfällige

Beſchwerden

wegen
Uebertre

Sie hört
tung

oder
Nichtbefolgung

dieſer
Verordnung

, fo wie über

willkürliche

Handlungen

der Beamten

und
Bedienſteten

an,

und ſorgt
für deren

Erledigung

auf geeignetem

Wege
.

B. Oberſtraßeninſpektor

, Adjunkt

und
Unter

inſpektor.

$ . 56 .

Der Oberſtraßeninſpektor und der ihm beigegebene Ud

junkt haben die Oberaufſicht über die Kantonsſtraßen und

Gemeindeſtraßen .

S. 57.

Der Oberſtraßeni
nſpektor

und der Adjunkt haben ſich

von dem Unterſtraßeni
nſpektor

, den Umtsſtatthal
tern

, Auf

fehern und Bedienſteten Berichte über den Zuſtand der

Straßen geben zu laſſen, und in geringern Fällen das Er

forderliche anzuordnen, in wichtigern hingegen der Kommif

fion des Innern Bericht zu erſtatten .

S. 58.

Shrer Leitung und Obſorge iſt mit Beibülfe des Unter

inſpektors Folgendes noch ferner übertragen , als :

a ) die Ausführung und Inſtandſegung der Erbauung,a

Verlegung und Erweiterung der neuen Straßen , ges

mäß den hierüber erlaſſenen Beſchlüſſen ;
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b ) die Beſorgung des Unterhalts der Straßen und

Brücken , nach Vorſchrift des gegenwärtigen Regle

is mentes , vermittelft der ihnen untergeordneten Bes

amten und Bedienſteten ;

c ) zum Ausbeſſern der Straßen, zum Ueberführen dera

ſelben mit Kies , oder anderm nöthigen Materiale,
.

und endlich zur Wegſchaffung Polizeiwidriger Segen

ſtände , die der Straße oder den Reiſenden ſchädlich

oder gefährlich werden könnten - die erforderlichen

Befehle zu ertheilen ;
d) die Abfaſſung des Berichts und Antrages an die

Kommiſſion des Innern über die Anſtellung und
sea

Entlaſſung, ſo wie über die Beſoldung der Straßen

knechte ;

e ) endlich die Berichterſtattung an die Kommiſſion des

Innern über nöthig erachtete Verlegungen , Erwei

terungen und neue Anlagen der Straßen .

H. 59.

Der Unterinſpek
tor leiſtet dem Oberinſpekt

or und Ad

junkten in allen ihnen zuſtehenden Angelegenhe
iten die nö

thige Aushülfe, und ſteht , wie die Erſtern , im gleichen

Verhältniſſe zu der Kommiſſion des Innern.

S. 60.

Der Unterinſpekt
or iſt Mitaufſeher über den geſammten

Straßen- und Brückenbau , und hat in ſeiner Anſtellung

alle Aufträge zu befolgen , welche ihm von der Kommiſſion

Innern , dem Oberinſpektor und ſeinem Udjunkten er:

theilt werden .

S. 61.

Gemäß ſeiner Beamtung hat derſelbe im Frühjahre und

Herbſt die Straßen erſter und zweiter Klaſſe ordentlich zu

bereiſen und zu Beaugenſcheinigen . Bei weniger wichtigen

Mängeln ordnet derfelbe ſogleich an Ort und Stelle die

erforderlichen Verbeſſerungen an . In wichtigern Fällen,

des
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2

fo wie über Nachläßigkeiten oder Pflichtvergeſſenheiten der

Gemeinden und Beamten , Straßenknechte und anſtoßendent

Eigenthümer erſtattet er der Oberinſpektur ſeinen ſchriftli

chen Bericht.

S. 62.

Für anderweitige Beaugenſcheinigungen wird derſelbe von

der Kommiſſion des Innern oder von dem Oberinſpektor
an

und Adjunkten beſonders beauftragt.

S. 63.

Dem Unterinſpektor liegt ferner ob :

a) über den Fleiß und die Thätigkeit der Straßenknechte

gehörige Aufſicht zu halten und denſelben den bedür

fenden Unterricht in der Ausführung der denſelben

übertragenen Arbeiten zu ertheilen ;

b) für die Auffindung und Herbeiſchaffung guten Ma
** *** OSS

terials zu ſorgen und jeden plößlich entſtandenen

Uebelſtand, der nicht auf der Stelle verbeſſert werden

kann, dem Oberinſpektor anzuzeigen ;

c) bei Korrektionen und neuen Straßenanlagen und deren

Erweiterungen die nöthigen Pläne aufzunehmen , die

neue Straßenlinie aufzuſuchen und anzugeben ;

d ) endlich die Ausführung und Ueberkieſung der neuen

oder korrektionirten Straßenanlagen zu beaufſichtigen

und zu leiten .

C. Amtsſtatthalter und Umtsräthe.

S. 64.

merca
Den Amtsſtatthaltern liegt ob, ſelbſt oder durch die Mit

glieder des Amtsrathes alle Jahre zweimal die Kantons

und Gemeindeſtraßenin ihrem Amtskreiſe zu beaugenſcheinigen.

S. 65 .
yo

Dieſelben haben, wenn ſie irgendwo einen Uebelſtand an

den Straßen ſelbſt oder in Bezug auf die Straßenpolizei

wahrnehmen , die betreffenden Pflichtigen Gemeinden oder
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gegenw
är

Partikularen aufzufordern , den Uebelſtand gemäß

tigem Straßenreglemente zu verbeſſern und den geſeßlichen

Zuſtand wieder herbeizuführen.

e de toitout . $ . 66. other det

* DiesDie Amtsſtatthalter find beauftragt, bei hochgefallenem

Schnee, Erdrütfchen, Waſſerausbrüchen und andern Zufäden,

wo dem Uebelſtande auf der Stelle abgeholfen werden muß,

die Gemeinde, in welcher der Nothfall vorhanden iſt, auf

zufordern , den Schnee wegzuräumen , den Schutt auf die

Seite zu ſchaffen , das Waſſer abzuleiten und die Straße

fahrbar zu machen , worüber ſie ſogleich einen Bericht an

den Oberſtraßeninſpektor einzureichen und bis auf deſſen

- weitere Anordnungen die einſtweilen anbefohlenen Arbeiten

zu beaufrichtigen haben .

S. 67 .

Wo die Gemeinden oder die Aufſeher der Straßen in

Anſchaffung des Materials nachläßig ſind, oder wo die
cus

Straßenknechte ihren Dienſt nicht erfüllen, ſollen die Amts

ſtatthalter dafür ſorgen, daß die gegebenen Vorſchriften or

dentlich erfüllt werden .

S.68.

Sollte ihren Anordnungen und Befehlen nicht Folge ge

leiſtet werden, ſo haben ſie die Fehlbaren dem Oberinſpektor

zu verzeigen.

par S. 69.

Jeder Amtsrath bat beinebens die Pflicht, jährlich im

Herbſtmonat einen allgemeinen , jedoch nur gedrängten Be

richt über die Straßen und Brücken in ſeinem Amte an die
n

Kommiſſion des Innern einzugeben, welcher Folgendes ent

halten fou , als :

a) die Mängel und Uebelſtände der Straßen insbeſonders;

b) die Gründe dieſer Uebelſtände , ob dieſelben an der

Lokalität, an den Gemeinden oder Partikularen , an

den Auffebern oder Straßenknechten liegen ;
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c) das Gutachten über allfällige Verlegungen und neue

Straßenanlagen . 5902

$ . 70.

2

Wenn wegen ſchlechtem Beſtand und Unterhalt von Güters

ſtraßen und öffentlichen Wegen von Betheiligten Klagen er

boben werden wollen , ſo ſind dieſe an den Amtsrath zu

bringen , welcher dießfallfige Anſtände unterſucht und ents

ſcheidet, mit Vorbehalt des Rekurſes an den Kleinen Rath.

D. Gemeindeammänner als Aufſeher. She

S. 71 .

Den Gemeindeammännern als Aufſehern liegt ob :

a) die unmittelbare Aufſicht über die Straßen und Wege

in ihren Gemeinden ;

b) die uninittelbare Verbeſſerung der vorkommenden Uebel

ſtände mit Hülfe der pflichtigen Gemeinde und der

pflichtigen Partikularen ;

c) die Straßenarbeiten der Gemeinden zu ordnen und
i .

ju leiten ;

d) die erhaltenen höhern Befehle zu vollziehen und an

die Betreffenden Bericht zu erſtatten .

E. Straßenknechte.

S. 72.

Sedem Straßenknechte wird eine beſtimmte Straßenſtrecke

zu beſorgen übertragen , welche er reinlich und gut zu unters

halten hat . Die Straßenknechte rollen bei ihren Verrich

tungen beſtändig mit einem in die Augen fallenden Abzeichen

ihres Dienſtes verſehen ſein .

$ . 73.

Behufs der Vollziehung der nöthigen Urbeiten ſollen die

Straßenknechte jeden Montag und Freitag fich auf die Straße

begeben, um die Uusbefferung vorzunehmen, und falls dieſes

an den vorgeſchriebenen Lagen nicht erfolgen kann, die nächſt

darauf folgenden hiezu verwenden.

en
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S. 74. In

Außer den vorbenannten Sagen follen ſie bei eingetrete

nem Regen auf ihrer Straßenſtrecke das Waſſer ableiten

und das Erforderliche Verbeſſern .

$ . 75 .

Dieſelben haben die Abſchalten zu eröffnen und die Sei

tenrinnen im offenen Zuſtande zu unterhalten und von Stei

nen und Schlamm zu reinigen , die Karrengeleiſe einzuziehen

und auszuebnen , das nöthige Kies von den Ablagerungs

ſtellen dazu gut zu verwenden , die Rouſteine dagegen weg

zunehmen , dieſelben an vertieften Stellen zu zerſchlagen und

zur Ausbeſſerung zu verwenden , und den Schlamm und die

Kothmaſſen von der Straßenbahn abzuziehen, die demſelben

zur Benußung überlaſſen wird.

$. 76 .

Diefelben haben ferner aưes das zu leiſten , was ihnen

von den Inſpektoren anbefohlen wird und was den Gemein

den durch den 6. 78 und den Landanſtößern nicht überbun

den iſt.

S. 77.

Den Straßenknechten liegt endlich ob : auf aưe in Bes

zug auf die Straßen felbft vorgeſchriebenen Verordnungen ,

auf den Zuſtand der Hecken, Bäume, Waſſerableitungen und

Gebäude, auf die Straßenbreite und die angebrachten March

ſteine, auf den Gebrauch der Straßen , auf die Breite der

Radfelgen , das Geſpann und den Vorſpann , die Radſchuhe,

auf das Ausweichen der Wagen und die Beſchädigung der

Seitenwege gewiſſenhaft Ucht zu haben , die Fehlbaren an

zuhalten und zu verzeigen und jedem Uebelſtande fogleich

Abhülfe zu verſchaffen , und im Falle dieſes nicht erfolgen

kann, dem Gemeindeammann als Aufſeher den nöthigen Be

richt über die obwaltenden Umſtände zu erſtatten , ſowie auch

überhin gelegentlich die Straßeninſpektur in Kenntniß zu ſeßen.
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VIII. Abſchnitt.

skie 12Allgemeine Beſtimmungen.

S. 78.00edon

Auf ſämmtlichen Kantonsſtraßen erſter und zweiter Klaſſe

follen die nöthigen Wegweiſer aufgeſtellt und auf dieſen nebſt

der Bezeichnung der Orte auch ihre Entfernung angegeben

werden .

Die Gemeinden haben die Stöcke auf ihre Koſten artsan

zuſchaffen ; die Arme und deren Bezeichnung aber beſtreitet

der Staat.

MS. 79.

Die Gemeinden find beauftragt, in ihrem Umfange auf

den Straßen Schnee und Erdrütſche auf der Stelle zu ent

fernen , aufällige Waſſerausbrüche abzuleiten und endlich alles

das zu thun , was denfelben durch das Geſetz und gegen

wärtiges Reglement überbunden iſt.
*

S. 80.00

Die polizeilichen Beſtimmungen dieſes Geſekes follen be

ſonders abgedruckt und ſowohl an den Zollſtätten , in den

Kaufhäuſern und Wirthshäuſern angeheftet , als auch zur

Einſicht für durchreiſende Fremde jederzeit von den Straßen

knechten bei ſich getragen werden.

$.81.no

Gegenwärtiges Straßenreglement fou der Gefeßesſamm

lung beigerückt und dem Kleinen Rathe zur Vollziehung

mitgetheilt werden.

mat
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Beſch I u f .

betreffend Eintheilung des Kantons in Straßenbezirke.

( Vom 31. Jänner 1834.)
door

adir Schultheiſs und Kleiner Rath

des Kantons Luzern,

In Beachtung des S. 10 des Geſekes über die Straßens
to sad son

pflichtigkeit des Staates und der Gemeinden vom 29. März
Bits

1832 ;

So aben ,
enla

Auf den Bericht und Antrag der Kommiſſion des Innern;

beſchloſſen und beſchließen :

de s 5. 1.

Zur Erbauung, Korrektionirung und Unterhaltung der

Kantonsſtraßen zweiter Klaſſe find folgende Straßenbezirke

aufgeſtellt, als : Cristiano

a) ,

, Weggis, Bignau

mund Greppen ;

b) Straßenbezirk Root, begreifend die Gemeinden Ebi

kon , Dierikon , Buchenrein, Root, Giſikon, Inwil,

Konau, Meierskappel, udligenſchwil und Adligenſchwil ;.
c) Straßenbezirk Münſter , begreifend die Gemeinden

29

Emmen zur Hälfte, Rothenburg (als : Rein, Hildis

rieden und Römerſchwil ), Neudorf, Münſter, Gunz

wil, Rickenbach, Pfeffikon, Schwarzenbach und Her
grik

lisberg;
num

d) Straßenbezirk Hochdorf, begreifend die Gemeinden .

Emmen zur Hälfte , Eſchenbach, Ballwil, Hochdorf,

Steuerkreis Hohenrein , Gelfingen , Hißkirch , Lieli,

o Sulz, Hämikon , Müswangen, Altwis, Perch , Sc
hons

gau , Moſen, Ermenfee, Richenſee-und Retſchwil;

Luzern , Kriens, Hornbegreifend die Gemeinden

2

1
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e) Straßenbezirk Wohlhuſen, begreifend die Gemeins

den Littau , Malters, Schachen, Wohlhuſen -Wiggern,

Ruswil, Steuerkreis Menznau , Stadt- und Land

gemeinde Williſau zur Hälfte und Hergiswil;

f) Staßenbezirk Entlebuch, begreifend die Gemeinden

Wohlhuſen - Markt , Werthenſtein , Doppleſchwand,

Romoos, Entlebuch, Hasle, den Steuerfreis Schüpf

heim, den Steuerkreis Eſcholzmatt und Marbach ;

g) Straßenbezirk 3 ell , begreifend die Gemeinden Stadt
87

und Landgemeinde Williſau zur Hälfte, Gettnau,Zel,
Guru

Ufhuſen, Luthern, Fiſchbach , Großdietwil, Altbüron,

Roggliswil und Pfaffnau ;

h. Straßenbezirk Ettis wil , begreifend die Gemeinden

Ettiswil, Kottwil, Großwangen, Mauenſee u . Wauwil ;

i) Straßenbezirk Ultidhofen , begreifend die Gemein)
den Alberswil , Schöt , Ohmſtall, Nebikon , Egolz

wil, Eberſecken, Altishofen und Dagmarſellen ;

k) Straßenbezirk Büron , begreifend die Gemeinden

Geuenſee, Büron, Triengen und Winikon.

S. 2.

a geder dieſer Straßenbezirke hat die in fich ſchließenden

Kantonsſtraßen zweiter Klaſſe zu erbauen und zu unterhalten .

S. 3 .

Diejenigen Gemeinden, welche zu keinem der vorbezeich

neten Straßenbezirke eingetheilt ſind, haben eine zu beſtim

mende Strecke der Kantonsſtraße erſter Klaſſe zu unterhalten.
of arte ......

S. 4.

Bei Erbauung, Korrektionirung und Erweiterung einer
Straße wird jedesmal durch einen von uns zu erlaſſenden

Beſchluß feſtgeſeßt, welche Gemeinden und in welchem Maße
und Schatten

ſie daran zu arbeiten haben.

One S. 5 .

Nach ſtattgefunden
er

Vermeſſung aller Kantons- und

Gemeindeſtra
ßen

wird der Unterhalt der jedem Straßenbezir
ke
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Jugetheilten Strecke Kantonsſtraße auf die Gemeinden des

felben abgetheilt werden, unter Beachtung der hierüber durch

den 3. Abſchnitt des Eingangs benannten Gefeßes feſtgeſetz

ten Beſtimmungen .

S. 6.

Alle während dem Laufe eines Jahres zu leiſtenden Ents

fchädigungen ſind auf Abrechnung hin durch den Gemeinde
1

cath derjenigen Gemeinde zu berichtigen, in welcher das be

ſchädigte Grundſtück liegt. for at

21 S. 7 .

In jedem Straßenbezirke iſt eine Kommiſſion, beſtehend

aus drei Mitgliedern, aufzuſtellen , welche die Befugniß und

die Pflicht hat :

a) die Entſchädigungen , welche bei Anlage , Korrektion

e und Erweiterung einer Straßenſtrecke zweiter Klaſſe

inner ihrem Straßenbezirke für Land , Bäume und

Gebäulichkeiten an Grundeigenthümer geleiſtet werden

müſſen , nach dem Gereße vom 24. Wintermonat 1830

über Abtretung von Grund und Boden auf gütlichem

oder rechtlichem Wege auszumitteln ;

b) über dieſe Entſchädigungen ein vollſtändiges Verzeich

niß zu führen und die daherigen Vertrags- oder Ab

fchaßungsakten an den Gemeinderath der Gemeinde,

in welcher das beſchädigte Grundeigenthum liegt, zu

übermachen ;

c) am Ende eines jeden Jahres über die während dem

Laufe desſelben ausgemittelten Entſchädigungen eine

Vertheilung auf die Gemeinden des Straßenbezirkes

nach den ihnen betreffenden Beiträgen auf ihr ſteuer

95 bares Vermögen, ſowie eine Abrechnung zwiſchen den

Gemeinden über die nach S. 6 zu leiſtenden Vorſchüſſe

zu machen .

Dieſe Vertheilung und Verrechnung iſt den Gemeindes

täthen zu Handen ihrer Gemeinden zuzuſtellen .

Die Angabe des ſteuerbaren Vermögens einer jeden der

DEL

,

ei

.
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ein mu ?

Gemeinden eines jeden Straßenbezirkes wird den Straßen

kommiſſionen von der Kommiſſion des Innern 1) mitgetheilt

werden .

S. 8.

Die Straßenkommiſſi
onen

werden auf Anordnung der

Kommiffion des Innern durch Ausſchüſſe, in welche der Ges

meinderath jeder in dem Straßenbezirke befindlichen Gemeinde

ernennt, auf zwei Jahre gewählt. Sie ſollen

bis zur Vollendung der Erbauung und Korrektionirung der

Straßen zweiter Klaſſe je innerhalb ihrem Straßenbezirke

beſtehen und werden von zwei zu zwei Jahren beſtätigt oder

erneuert.

$ . 9.

Gegenwärtiger Beſchluß iſt in Urſchrift in das Staats

archiv niederzulegen , in gleicher Form der Kommiſſion des

zur

allgemeinen Kenntniß dem Amtsblatte beizurücken .

Innern zur Vollziehungsanordnung mitzutheilen
uns

Oefe

über die Wuhrpflichtigkeit.

( Voin 15. Hornung 1837.)

ܞ

Wir Präſident und Groſser Rath des Kantons Luzern,

Haben beſchloſſen und beſchließen :

o S. 1 .S. 1.

In der Regel und wo nichts anderes nachgewieſen wer

den kann , ruht die Wuhrpflicht auf den Anſtößern an die

Flüſſe und Bäche.

Ade diejenigen aber, feien es Gemeinden oder Korpora

tionen oder einzelne Grundeigenthümer , welche bisanhin die

1) Jeßt Baudepartement.
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beſondere Pflicht auf ſich hatten, an einem Fluſſe oder Bache

die Ufer desſelben mit Dammwerken oder Wuhren zu ſchützen ,

oder das Waſſer zu leiten, haben auch in Zukunft die ihnen

bisher obgelegene Pflicht zu erfüllen .

Ueber die Erfüllung der Wuhrpflichten wachen die Ad

miniſtrativbehörden .

Die Frage hingegen über Exiſtenz einer ſolchen Pflicht

iſt richterlicher Natur.

$. 2.

Die Wuhrpflicht kann von den Grundſtücken , auf wel

chen ſie haftet, nicht getrennt werden, daher auch ein Theil

einer wuhrpflichtigen Liegenſchaft nicht frei von dieſer Be

ſchwerde verkauft werden kann.

S. 3 .

Wenn bei einem Fluſſe oder Bache die Ufer und Damm

werke in ſchlechtem Zuſtande fich befinden , und beſonders,

wenn Gefahr eines Ausbruches vorhanden oder dieſer Aus

bruch wirklich erfolgt iſt, die Pflicht aber, dieſem Uebelſtande

abzuhelfen , von dem gemäß § . 1 vermeintlich Pflichtigen

angeſtritten wird, oder derſelbe dieſe Pflicht zu erfüllen un

vermögend iſt, ſo ſind diejenigen Gemeinden , für welche der

Schaden zu beſorgen iſt, anzuhalten, die zur Sicherheit er

forderlichen Arbeiten vorzunehmen und das nöthige Material

anzuſchaffen , welche Gemeinden dann aber den oder die Pflich

tigen für Entſchädigungsleiſtung vor dem Zivilrichter belan

gen können .

Die Entſchädigungsſumme haftet auf der wuhrpflichtigen

Liegenſchaft und wird im Falle eines Konkurſes unmittelbar

nach den Auffalskoſten kolozirt.

?
?

..

S. 4.

Bei großen Flüſſen , wie die Emme und die Reuß , wo

die Dammwerke zur Korrektion oder Verlegung des Fluß

bettes nach einem vom Kleinen Rathe genehmigten Plane

in den Strom hinaus angelegt werden müſſen , ſind die Un

Sammlung älterer Gefeße 2c. 11
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2

ſtößer oder die an dieſer Stelle bisanhin ſonſt Wuhrpflich

tigen ebenfalls zunächſt in Anſpruch zu nehmen.

Finden dieſelben die Laſt im Verhältniß ihrer bisherigen

Pflichtigkeit zu beſchwerlich , ſo können ſie fordern , daß die

jenige Gemeinde , in welcher die pflichtigen Grundſtücke lie

gen , angehalten werde, zur Herſtellung der Wuhren beizu

tragen.

Ob der Fall dieſer Mitleidenheit auf Seiten der Se

meinde vorhanden ſei, ſowie das Maß derſelben , beſtimmt

nach eingeholtem Gutachten des Amtsrathes der Kleine Rath.
MA

Wird die Gemeinde zur Mitleidenheit angehalten , ſo hat

dieſelbe im Verhältniß derſelben Anſpruch auf das aufällig

durch die Korrektion des Waſſers gewonnene Land zu ma

chen , welcher Anſpruch aber in einer Geldſumme ausgemit

telt und von dem Wubrpflichtigen abbezahlt oder auf ſeinem

wuhrpflichtigen Lande verſichert werden ſoll .
。

Dießfällige Anſtände entſcheidet der Zivilrichter .

S. 5 .

So wie dem Kleinen Rathe die Oberaufficht über Ver

legung und Leitung der größern Flüſſe zuſteht, ſo kömmt

ihm auch die Befugniß zu , über Verbeſſerungen und Ver

legungen der kleinern Flüſſe, wodurch Entſuinpfung und Ver

beſſerung von Grund und Boden erwartet werden kann,

Anordnungen zu treffen und die Mitleidenheit der Betreffen

den zur Ausführung zu beſtimmen .

Entſchädigungsforderungen , welche dießfalls für Grund

und Boden oder für andere aufzuopfernde Rechte geſteut

werden, hat der Zivilrichter zu unterſuchen und darüber zu

entſcheiden.

5. 6.

Gegenwärtiges Geſetz, mit dem Staatsſigill und den ge

feßlichen Unterſchriften verſehen , fou in das Staatsarchiv

niedergelegt und eine gleiche Ausfertigung dem Kleinen Rathe

zur Vollziehung und Bekanntmachung zugeſtellt werden.
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Beich I u B

über Ausmittlung der Entſchädigungsleiſtung für

ehemalige Straßenpflichtigkeit.

(Vom 5. Hornung 1836.)

odtir Schultheiſs und Kleiner Rath

des Kantons Luzern ,

In theilweiſer Vollziehung des S. 18 des Geſekes über

die Straßenpflichtigkeit des Staates und der Gemeinden vom

29. März 1832 ;

Haben beſchloſſen und beſchließen :

$. 1 .

Semeinden und Privaten, welche früher verpflichtet waren ,

Straßenſtrecken oder Brücken auf den Kantonsſtraßen und

Fußwege, welche durch dieſe Straßen unnöthig gemacht wor

den ſind, zu erhalten, und welchen durch das oben angeführte

Straßenpflichtigkeitsgeſeß dieſe Pflicht abgenommen worden ,

haben dafür an den betreffenden Straßenbezirk eine Ent

ſchädigung zu leiſten.

$ . 2 .

allgemeine Maßſtab dieſer Entſchädigungen wird

nach den ehemaligen Laſten anf den Pariſerfuß Länge bes

rechnet. Auf einen Fuß ſoll die Entſchädigung für's Jahr

nicht über 11/2 Rappen ſteigen und nicht unter 1/4 Rappen

hinunterfinken .

Der an

$

§ . 3.

Dieſer Maßſtab findet jedoch auf jene Pflichtigen keine

Anwendung, welche als Erfaß ihrer Pflichtigkeit Kapitalien

oder Grundſtücke beſigen oder benüßen , fowie auch nicht auf

jene, welche auf den Kantonsſtraßen erſter oder zweiter Klaſſe

zum Bau oder Unterhalte von Brücken verbunden ſind, und

nicht auf jene , welche durch die neuen Straßen unnöthig
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gemachte Fußwege zu erhalten hatten . Alle diere haben nicht

bloß für den Unterhalt, ſondern auch für den Bau der

Straßen und Brücken eine verhältniſmäßige billige Ents

ſchädigung zu leiſten .

$. 4.

Der Maßſtab der Entſchädigung iſt für diejenigen Straßen

ſtrecken geringer, auf welchen entweder nur wenige oder nur

leichte Laſten gefahren werden, oder deren Boden trocken iſt,

oder wo das Straßenmaterial nicht weit hergeſchafft werden

muß ; dagegen iſt dieſer Maßſtab größer bei den Straßen,

auf welchen entweder größere Fuhrwerke laufen, oder deren

Boden ſumpfig iſt, oder wo das Straßenmaterial weit hec

gebracht werden muß.

S. 5 .

Beträgt die jährliche Entſchädigung zwei Franken oder

darüber , ſo kann der Schuldner ſie entweder jährlich ent

richten oder ſich durch Bezahlung des Kapitals lostaufen .

Beträgt eine Entſchädigung weniger als zwei Franken

für's Jahr, ſo kann in Zeit von zwei Jahren, von der Uus- .

mittlung der Entſchädigung an , die Abbejahlung derſelben

ein für allemal gefordert werden.

S. 6.

Die durch unſern Beſchluß vom 31. Jänner 1834 auf

geſtellten Straßenkommiſſion
en

haben die Entſchädigungen ,

welche die ehemals zum Straßenunterhalt Verpflichteten leis

ſten ſollen, auszumitteln .

S. 7.

Zu dieſem Ende haben die Straßenkommiſ
ſionen

die frü

hern Pflichtigen der Straßenlänge nach aufzuſuchen und

deren ehemalige Laſten zu berechnen und mit denſelben die

Entſchädigungs
übereinkünfte zu verabreden.

S. 8.

Wo auf dem Wege des gegenſeitigen Einverſtändniſfes

folche Uebereinkünfte nicht getroffen werden können , haben

1

1
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die Straßenkommiffionen einen umftändlichen Bericht an den

Kleinen Rath zu erſtatten , welcher nach vorherigem Unter

ſuche die Entſchädigung endlich beſtimmen wird .

S. 9.

Die von den Straßenkommiſſi
onen

verabredeten Ent

fchädigungsverträ
ge

müſſen fämmtlichen Gemeinderäthen des

betreffenden Straßenbezirkes zur Genehmigung vorgelegt wers

den und erhalten erſt dann Gültigkeit, wenn die Mehrheit

dieſer Gemeinderäthe ihnen wird beigepflichtet haben .

$. 10 .

uue ſowohl gütlich ausgemittelten als auch durch den

Kleinen Rath beſtimmten Entſchädigungsſummen werden von

den Straßenkommiſſionen in beſondere Verzeichniſſe einge

tragen . Dieſe Verzeichniſſe ſind ſämmtlichen Seineinderäthen

des Straßenbezirkes wieder zur Einſicht und Vergleichung

mit den Entſchädigungsverträgen und mit den betreffenden

Erkanntniſſen des Kleinen Rathes vorzulegen .

S. 11 .

Sind dieſe Verzeichniſſe von der Mehrheit der Gemeinde

räthe als richtig erklärt, ſo haben die Straßenkommiffion
en

die ganze Entſchädigungsſum
me auf die einzelnen Gemeinden

des Straßenbezirkes zu vertheilen .

S. 12.

Sede Gemeinde hat auf die zu vertheilende Summe aller

Entſchädigungen in em Verhältniſ
ſe

Unſpruch , in welchem

ihr die Laſten des Unterhalt
es

der Straßen zugemeſſe
n
wor

den ſind.

$. 13.

Zu dieſem Ende wird die Kommiſſion des Innern den

Straßenkommiſſi
onen

die Verzeichniſſe zuſtellen , in welches

die Vertheilung dieſer Laſten eingetragen iſt.

$. 14 .

** Gegen die von den Straßenkommiffionen vorgenommene



166

Bertheilung der Entſchädigungen auf die Gemeinden bleibt

der Rekurs an den Kleinen Rath vorbehalten.

$. 15.

Gegenwärtiger Beſchluß, mit dem Staatsſigill und den

gefeßlichen Unterſchriften verſehen , fou in das Staatsarchiv

niedergelegt und eine gleiche Ausfertigung dem Kleinen Rathe

zur Vollziehung und Bekanntmachung zugeſtellt werden .

Verordnung

über das Gewicht der Fuhren.

(Vom 19. Brachmonat 1839.)

Wair Schultheiſs und Kleiner Rath

des Kantons Luzern ,

s a ben,

Uuf den Bericht und Antrag unſerer Baukommiſſion

und in Aufhebung ihrer daherigen Verordnung vom 6. Chriſts

monat 1837 ;

Nach vorher eingeholter Genehmigung des Großen Raths;

beſchloſſen und beſchließen :

S. 1 .

con suss

Das Gewicht von Maß von Getränk

auf Wagen , welche mehr als. zwei Zugthiere bedürfen , darf

nicht mehr betragen , als wie folgt :

auf einem Wagen

4 Zoll breiten Radfelgen 60 Ztr. oder 171/2 Saum Getränke,

5 75 22

6 95 29

130

8 140 41

3
2

0
9

>>

>
>
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7

>
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>
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$ . 2.

Das Gewicht der Waaren der Ladung wird nach den

vorgewieſenen Ladkarten oder Frachtbriefen berechnet und

enthoben.

$ . 3 .

Wenn auf einem Wagen mehr als das oben bezeichnete

Gewicht oder Maß von Getränk verladen ſich befindet , ſo

iſt anzunehmen , es ſei das geſeßliche Marimum des erlaub

ten Gewichtes der Laſt überſchritten und demnach der Fuhr

mann nach den Beſtimmungen des § . 42 des Straßenregle

ments zu beſtrafen.

Den Fuhrleuten, iſt aber vergönnt , bei ihrer Ankunft

auf der erſten Grenzjollſtätte das aufällige Uebergewicht das

felbft abzuladen , ohne dafür, vom Eintritte bis zu dieſer

Zollſtätte, in die Strafe der Ueberladung zu fallen , welche

Strafe erſt dann ſtatthaben ſoll, wenn dieſelben von dieſer

Grenzzouſtätte weiter durch den Kanton fahrend, der Ueber

ladung fchuldig erfunden werden .

S. 4.

Von obiger Gewichtsbeſtimmung ſind ausgenommen die

im S. 27 mehrerwähnten Reglements bezeichneten Fuhr

werke.

S. 5 .

Die Grenzzollner , Suſtbeamten und Angeſtellten haben

die Fuhrleute bei jedesmaliger Ankunft bei ihrer Zollſtätte

in den Kanton und bei ſtattfindenden Aufladungen auf vor

ſtehende Beſtimmungen aufmerkſam zu machen und ſind bei

ihrer Verantwortlichkeit gehalten, nach Vorſchrift des § . 29

des Straßenreglements für die Vollziehung und Handha

bung gegenwärtiger Verfügung zu wachen und die Fehl

baren zu verleiden.

S. 6.

Gegenwärtige Verordnung , mit welcher diejenige unſerer

Baukommiſſion vom 6. Chriſtmonat 1837 aufgehoben iſt,
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fou dem Umtsblatte beigerückt und überhin an den Zoll

ftätten und Kaufhäuſern angeſchlagen werden.

Del r et

über Anerkennung der Straße nach Winkel als

Kantonsſtraße.

(Vom 18. Chriſtmonat 1839.)

in

meget
Wir präſident und Groſser Rath des Hantons Luzern,

Auf den Antrag des Kleinen Raths ;

Şaben beſchloſſen und beſchließen :

S. 1 .

Die von Luzern über Horw nach Winkel führende

Straße ſei als Kantonsſtraße zweiter Klaſſe anerkennt.

. 2 .

Gegenwärtige Schlußnahme iſt als Nachtrag zum Ge

reße vom 29. März 1832 der Geſekesſammlung beizurücken ,

und in's Staatsarchiv niederzulegen .
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VIII.

Geſeke, Verordnungen und Beſchlüſſe, welche das

Kauf- und Hypothekarweſen beſchlagen.

O e ſe

über die Kauf- und Tauſchfertigungen um Liegenſchaften .

(Vom 3. Herbſtmonat 1831.)

üdtir Präſident und Groſser Rath des Hantons Luzern,

ver or onen :

N. 1 .

Die Käufe und Tauſchkäufe um Liegenſchaften werden

in Zukunft von dem Gemeinderath des Orts , inner deſſen

Umkreis die Liegenſchaften liegen, kopeiet.

Der Gemeinderath führt über die Kaufskopeien (Kaufs

konzepte) ein Protokoll, und wo er in Fall kommt, Käufe

oder Säuſche um Liegenſchaften zu kopeien , die in ſeinen

Protokollen noch nicht verzeichnet ſind , ſo hat er bei den

Gerichtsprotokollen die nöthige Erkundigung einzuziehen.

S. 2.

Die Kaufskopei (Kaufskonzept) wird dem Gerichtsſchrei

zur förmlichen Ausfertigung der Kaufsinſtrumente für

den Verkäufer und Käufer und zur Eintragung in das ge

richtliche Kaufsprotokol übermacht, welche Ausfertigung

ber zur
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.

inner vierzehn Tagen erfolgen ſoll . Der Gerichtsſchreiber

und Gerichtspräſident haben die eingeſendete Kopei vor der

Uusfertigung mit den Gerichtsprotokollen genau zu verglei

chen , und im Falle der Entdeckung einer Unrichtigkeit für

die Berichtigung der Kopei durch den Gemeinderath zu ſorgen .

Die ausgefertigten Inſtrumente werden von dem Ge

richtspräſident und Gerichtsſchreiber unterſchrieben.

Die Kaufskopeien bleiben in der Gerichtskanzlei aufbe

wahrt.1)

S. 3.

Rachdem die Kaufsinſtrumen
te

vorbeſchrieben
ermaßen

aus

gefertigt ſind, erfolgt die Zufertigung vor dem Gemeinderath.

S. 4.

in

Sind die auf einer Liegenſchaft haftenden Beſchwerden

dem Kauf- oder Tauſchbriefe nicht getreulich angezeigt

und deutlich beſtimmt worden , ſo fou der Verkäufer den

Uebernehmer für ſeinen deshalb erlittenen Nachtheil ents

fchädigen .

Sít aber der Verkäufer unvermögend, dieſe Entſchädi

gung zu leiſten , und ſind jene Beſchwerden in den Proto

kođen oder öffentlichen Büchern zu erſehen, ſo hat der Se

meinderath, durch welchen die Zufertigung geſchehen iſt, dem

Uebernehmer an den deshalb erlittenen Schaden zwei Sheile

folidariſch, und der Gerichtspräſident und Gerichtsſchreiber

einen Sheil, ebenfaus folidariſch , abzutragen.

Für die Uebereinſtimmung der Ausfertigung mit der

Kopei haften der Gerichtspräſident und Gerichtsſchreiber

ausſchließlich

4

1) Dieſer Paragraph iſt abgeändert durch die SS. 218 D.c. und 258 c.

des Drganiſ.-Gef. vom 6. Jänner 1853. (Siehe noch das Krelos

ſchreiben des Reg.-Raths vom 26. Auguſt 1842 (Rant. -Blatt Nr. 35)
*

und Kreieſchreiben des Obergerichts vom 17. Dez. 1842. ( Samm :

plung der Welfungen und Verordnungen .)
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1

$ . 5 .

Durch die Zufertigung einer Liegenſchaft werden die all

fälligen Mängel des Geſchäfts, in Folge deſſen ſie ſtatt ges

funden , nicht gehoben , und auch den Anſprüchen wegen

Servituten , Beſchwerden und Schuldverhaftungen , wenn

dergleichen verheimlicht ſein ſollten , kein Eintrag gethan.

S. 6 .

Wenn der Verkäufer einer Liegenſchaft zur Zeit, wo der

Kauf durch den Gemeinderath kopeiet wird, für eine Schuld

forderung betrieben iſt, ſo darf dieſelbe einem Andern nicht

zugefertiget werden , es ſei dann die Schuld bezahlt , oder

als eine auf der Liegenſchaft laſtende Beſchwerde angewies

ſen , oder eine andere hinreichende Sicherheit dafür geſtellt

worden, worüber ſich der Verkäufer bei der Fertigung auszus

weiſen hat. 1)

§ . 7.

Gegenwärtiges Geſek , mit den geſetzlichen Unterſchriften

und dem Staatsſigi verſehen , ſoll in Urſchrift in das

Staatsarchiv niedergelegt, und eine gleichartige Ausfertigung

dem Kleinen Rathe zur Bekanntmachung und Vollziehung

zugeſtellt werden.

a

Gefeß

über die Hypothekar - Inſtrumente.

(Vom 6. Serbſimonat 1831.)

2

üdtir Präſident und Groſser Rath des Hantons Luzern ,

In Durchſicht der über das Hypothekarweſen beſtehen

den Gefeße, und da hinſichtlich der Errichtung der Hypo

1) Bergl. S. 22 des Betreibungegeſebes vom 31. März 1849. (Bb. I. )
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thekar -Verſchreibungen neue Beſtimmungen nothwendig ge

worden ſind ;

Haben verordnet und verordnen :

ནར ར༡

I. Ditel.

Bon den øypothekar - Verſchreibungen über unbes

wegliches Gut.

A. Von Errichtung der Hypothekar- Verſchreibuns

gen auf liegende Güter überhaupt.

9. 1 .

Unter liegenden ( unbeweglichen ) Gütern werden verſtan

den : Grundſtücke und Gebäude jeder Urt fammt ihren Zu

behörden und den damit allfällig verbundenen Rechtſamen ,

daher in Zukunft in liegende Verſchreibungen nur Gegen

ſtände dieſer Art als Pfand angenommen werden dürfen.

$ . 2 .

Liegende Güter können nur von ihren Eigenthümern

berpfändet werden , und zwar einzig in der durch gegenwär

tiges Geſetz vorgeſchriebenen Form.

$ . 3 .

Behörde, innerhalb deren Kreis die zu verſchreibenden Güter

la ve
rſ
ch
re
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un
ge
n
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eg
en
de
s
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en
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we
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.

$. 4.

Als Verſchreibungen auf liegende Güter können errichtet

werden : Gülten , Aufſchläge, Kaufszahlungsbriefe

und Erbsauskäufe.

Ben
B. von den Gülten in's beſondere.

S. 5 .

Die Gülten , welche von ſechs zu fechs Jahren ablöslich

geſtellt werden müſſen , ſind in Zukunft in einer runden
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Summe des Dezimalfußes (Fr. Biş. Rp.) zu errichten , und

zahlen ſich in jährlichen Zahlungen von 300 Fr.:) (225 GI.)

ab . Sie müſſen namentlich enthalten :

a) den oder die Pfand- oder Sagungs-Geber. Befin

den ſich unter dieſen Minderjährige oder Bevogtete,

ſo müſſen darin deren Vögte mitbenannt werden ;

b ) den Kapitalwerth der Verſchreibung mit Zahlen und

Worten ausgeſchrieben ; 2)

c ) den Zinsfuß, welcher jedoch den geſeßlich beſtimmten

von fünf vom Hundert nicht überſteigen darf, ſowie

die Verfauszeit des jährlichen Zinſes ;

d ) die Art der Aufkündung und Abbezahlung ;

e ) jedes Stück Land und Wald namentlich mit ſo viel

möglich genauer Angabe des Suchartenmaßes , oder

mit der Angabe der Ertragenheit der verpfändeten

Liegenſchaften für das Vieh und an Früchten , ſammt

allen Anſtößen ;

f) die darauf befindlichen Gebäude und zwar mit der

in der Kantonal-Brandverſicherungs -Anſtalt für ſelbe

angefekten Summe; 3) .

g) alle zur verpfändeten Liegenſchaft gehörenden Recht

famen ;

h) alle und jede darauf haftenden Beſchwerden , Stras

ßen , Wege , Waſſerleitungen , Zehnten , Bodenzinfe,

Gülten, Aufſchläge, Kaufs- und Erbguts -Kapitalien ,

Jahrzeit- oder Hypothekar-Schulden . Bei allen dies

ſen auf der Liegenſchaft haftenden Verſchreibungen

fou foviel möglich ihre Anſtellung angegeben werden.

1) Vergl. Dekret vom 28. Herbſtmonat 1854. ( Bb. III. S. 1. )

2) Siehe Defret des Großen Rathe vom 5. Dez. 1851 (Bb. II. S.

185) und Kreisſchreiben des Dbergerichte v. 29. Dez. 1851. (Samms

lung der Weiſungen .)

3) Inwieweit Maſchinenwerke zum Liegenden gehören und in Gülten vers

pfändet werden können, beſtimmt das Gefeß vom 7. Dezember 1858.

( Bd. III. S. 200.)

L
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Syaften auf einer ſolchen Liegenſchaft, laut den

Protokollen , folche Beſchwerden oder Verſchreibun

gen, von welchen der Beſiger behauptet, daß fie ab

bezahlt ſeien , wofür er aber nicht hinlänglichen Be

weis zu leiſten vermag , ſo muß dieſes im Inſtru

mente namentlich angezeigt werden ;

i) eine Würdigung oder Schatzung desWos,

nach Anleitung des nachfolgenden 9. 6 und unter

Angabe des Sages, an dem ſie gemacht wurde, nebſt

Benennung der Würdiger, ſo wie auch

k. das Datum der Anſtellung , ſo wie der Errichtung,

die Unterſchriften des Gerichtspräſidenten , des Ge

richtsſchreibers, mit dem bezirksgerichtlichen Gülten

Siegel, und endlich die Beglaubigung durch Beifeßung

der Unterſchriften , des Umtsſtatthalters und Umts

ſchreibers, nebſt dem Sigill. 1)

S. 6 .

Ade Liegenſchaften , welche in einer Gült verpfändet

werden ſollen , müſſen durch den Gemeinderathspräſident"und

zwei andere von dem Gemeinderath aus ſeiner Mitte zu er

nennende Glieder, nöthigenfalls unter Zuziehung von Eppers

ten, an Ort und Stelle, Stück für Stück, beaugenſcheiniget,

und nach Eidespflicht, ſowohl in ihrem wahren Geldwerthe,

als nach ihrer Ertragenheit für das Vieh und an Früchten ,

ſo genau als möglich, abgeſchäßt oder gewürdiget werden .

Wo eine Liegenſchaft in einen andern Gemeindekreis über

greift, muß die Würdigung hierüber von dem jenſeitigen

Gemeinderath eingeholt werden , wo dann von einer ſolchen

Verſchreibung an den daherigen Protokollen ſelbſt auch Vor

merkung gemacht werden ſoll .

. 7 .

Wer eine Gült auf eine beſigende Liegenſchaft errichten

1) Die Unterſchrift des Amtsſtatthalters und des Amteſchreibers iſt nicht

mehr nöthig (f. S. 218 des Drg .-Geſ., Band II, Seite 340, und Kreis

ſchreiben des Obergerichts vom 17. Dezember 1842.)

1
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laſſen will, dem liegt ob, ein Zeugniß von dem betreffenden

Botenweibel zu nehmen :

a ) daß er verlange, auf dieſe oder jene ſeiner benannten

Liegenſchaften eine Gült und von welcher Summe

errichten zu laſſen ;

b) daß er ſeines eigenen Rechtes ſei ;

c) daß auf ihm keine Rechtsbetreibung hafte, oder von

wem und für welchen Betrag er betrieben werde.

Dieſes Zeugniß rou ſogleich an den Gemeinderathsprä

fident, wo die Liegenſchaft ſich befindet, abgegeben werden,

worauf derſelbe zu unterſuchen hat , ob derjenige, fo das

Inſtrument errichten laſſen will, wirklicher und einziger Ei

genthümer des zu verpfändenden Gutes ſei.

Sollteerzeigen , fot. Dieſes aus den daherigen Protokoúen nicht

erzeigen , ſo hat gener , welcher die Sült errichten laſſen

will, die Pflicht auf fich, hierüber gehörigermaßen ſich aus

zuweiſen . Erwahret ſich aber dasſelbe, ſo hat alsdann der

Gemeinderathspräſident das Verlangen auf eine beſondere

Kontrolle zu ſtellen , das überbrachte Zeugniß in Verwahr

zu legen, und für die vorſchriftmäßige Ausfertigung des In

ſtruments zu ſorgen , die nur dann vor ſich gehen darf, wenn

Sicherheit für die, zur Zeit des beim Botenweibel verlangten

Zeugniſſes, aufällig angetriebenen Rechte geleiſtet ſein wird.

S. 8.

Die Errichtung des Inſtruments geſchieht, wie folgt :

a) der Gemeinderathspräſident und die zwei von dem

Gemeinderath bezeichneten Mitglieder desſelben neh

men die Würdigung vor, und entwerfen mit Zuzug

des Gemeinderathsſchreibers den Auffak des Inſtru

ments oder der Gültkopei, wozu fie , ſofern in den

Protokollen des Gemeinderaths das Nöthige nicht ent

halten iſt, bei den Gerichtsprotokollen die erforderliche

Erkundigung einziehen . Die Kopei wird von den Wür

digern und dem Gemeinderathsſchreiber unterzeichnet;

b ) die Sültkopei wird dem Gerichtsſchreiber zur Aus
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fertigung übergeben und von ihm , nebſt dem Prä .

ſidenten , auvorderſt die Richtigkeit derfelben in Ver :

gleichung mit den gerichtlichen Protokollen geprüft ;

ergibt ſich eine Unrichtigkeit , fo wird für die Vers

beſſerung der Kopei durch den Gemeinderath geſorgt ;

c) das ausgefertigte Inſtrument wird von dem Gerichts

präſidenten und Gerichtsſchreiber unterzeichnet und

mit dem Gültenſigit beſiegelt;

d) der Gerichtsſchreiber iſt gehalten , iedes neuerrichtete

Gültinſtrument fowohl, als die Kopei dem Amts

ſtatthalter zuzuſenden , welcher mit dem Amtsſchreiber

ein Regiſter darüber zu halten , die Inſtrumente zu

nummeriren , den Kopeien das Sahr und den Tag

ihrer Ausfertigung anzuſchreiben , und den Inſtru

menten die Beglaubigung mittelft Beifeßung der Un

terſchrift und des dießfälligen Sigills zu ertheilen

hat. Nachdem dieſes geſchehen , werden die Snſtru

mente, nebſt den Kopeien , gegen Rückerſtattung des

früherhin dafür ausgeſtellten Empfangſcheins der Gews

richtskanzlei zurückgeſtellt, welche die Kopeien forg

Pfältig aufzubewahren, das Inſtrument felbſt aber gegen

Quittung an den Betreffenden auszuhändigen hat. )

$ . 9 .

Das Recht der Wiederablöſung einer Gült ſteht ſowohl

dem Schuldner, als dem Gläubiger zu 2) .
Sun wo

Der Wiederablöſung muß aber eine förmliche Uuffündung

vorangehen , welche, um gültig zu ſein , wenigſtens ſechs

Monate vor der Verfauszeit der Gült bei dem Botenweibel,

in deſſen Kreis das Unterpfand liegt , einzugeben iſt. Eine

folche Auffündung hat ſodann der Botenweibel in eine eigene

Kontrolle einzutragen , und dem Betreffenden ſogleich rechts

lich zuzuſtellen. Kündigt der Schuldner des Inſtruments auf,

1 ) Lit. d gilt nicht mehr (f. 2. Note zu S. 5).

2) Ueber Auffündung einzelner Ginzinsraten ſtehe das Gefeß vom 5. Weins

monat 1859 ( BD. III, Seite 265 ).
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4

+

und wohnt der Gläubiger nicht an dem Orte, wo das Un=

terpfand liegt, ſo ſtellt der Botenweibel des Unterpfandorts

die Aufkündigung dem Botenweibel des Wohnorts des

Gläubigers , und dieſer fie dem Gläubiger zu .

Wird daraufhin aber inner Sahresfriſt, von Verfallzeit

der Gült an gerechnet , die Zahlung vom Schuldner, nicht

geleiſtet , und von dem Gläubiger nicht bezogen , ſo iſt die

Auffündigung als erloſchen , fomit die Gült als wieder ans

ſtellig gemacht anzuſehen. Eine gleiche Wiederanſtellung eca

folgt auch nachdem bereits eine oder mehrere Zahlungen

geleiſtet worden ſind, für die noch reſtanzlichen Zahlungen ,-

inſofern ſelbe in der oben angegebenen Zeit nach dem Vecs.

falstermin weder bezahlt noch bezogen wurden .

$ . 10.
SLO

Jede geleiſtete Zahlung muß demnach,Sneben der Duits
tung, die dafür ausgeſtellt wird, in die Gült eingeſchrieben

werden , anſonſt ſie dafür ferner auf ihrer Unterpfand haf

ten bleibt.

Sind mehrere Schuldner für eine Gült (Einzinspflich
te wees

tige ), ſo mag, jeder derſelben für dieſe Einſchreibung ſorgen ,

indem , wenn ſolche unterlaſſen wird, die geleiſtete Zahlung

nur eine perſönliche Anſprache an dem Empfänger derſel

ben begründet.

In einem Gültinſtrumente darf nichts mittelft Durch .

ſtreichen

Eine von mehrern Einzinſern gänzlich abbezahlte Gült

19. gema
utwerd

elle

darf nur zernich
tet aushin

gegebe
n

werden , und, ohne Wies

decanſ
tellun

gsrech
t

, muß ebenfalls jede abgekündete Gült,

für welche folche Mitfchuldner vorhanden ſind , die feine der

darin mitverſchriebenen Unterpfande beſigen , abbezahlt und

zernichtet werden .

6. 11 .

Sedem Mitſchuldner oder Einginfer in eine Gült iſt das

Recht der Auffündung ſeiner Fehuldigen Rate gegeben .

Sammlung älterer Gefeße 2c. 12
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*

.

Wird in Folge deffen ſeine Rate abbezahlt , ſo wird das

Snſtrument' um das Bezahlte transftcirt, und die beſchrie

benen Grundſtücke Desjenigen , der abbezahlt hat , von der

diesfälligen Verbindlichkeit losgelaſſen .

Der Inſtrumentsbeſitzer iſt gehalten , unter ſeiner Ver

antwortlichkeit dafür zu ſorgen , daß beides fowohl im Sül= ?

tenprotokou als im Inſtrumente ſelbſt durch den betreffen

den Gerichtsſchreiber eingetragen werde. Die daherigen

Koſten hat der Schuldner zu bezahlen . The

Wil der Anſprecher aber eine theilweiſe Auffündung

und Abbezahlung nicht annehmen , fo fol er hiezu nicht

verbunden ſein ; doch kann dann in dieſem Fall der betref

fende, einzelne Schuldner dem Anſprecher das ganze Kapi

tal auffünden , muß aber allen Mitfchuldnern davon eben

faus ſechs Monate vor der Uusdienung der Gült , unter

feiner Verantwortlichkeit , auf rechtlichem Wege Kenntniß

geben laſſen , welche ſodann auch den ihnen betreffendent

Antheil abbezahlen können . 39
on

Faus aber der Eine oder der Andere von den Mit

fchuldnern ſeine Rate nicht bezahlen will, To foll der Auf

künder für dieſen oder für dieſe die jährlichen Zahlungen ,
tri

fammt dem Zins, an den Gültinhaber leiſten , dagegen von

den Mitfchuldnern bis zur gänzlichen Abbezahlung der Gült

nur den Zins zu beziehen haben .

Nachdem auf folche Weiſe die Abbezahlung der Gült

erfolgt ſein wird, ſoll dieſelbe zernichtet werden , wonach,

auf Koſten des Auffünders, auf die mitverſchriebenen Un'

terpfande derjenigen Mitſchuldner , welche nicht vorziehen

fodten , den Auffünder mit baarem Gelde zu bezahlen , für

die auf ihnen haftende Summe in gleicher Kollokation eine

Perfchreibung errichtet werden fou,

I

ma

S. 12 .

& Wenn der Gläubiger eines Gültinſtruments dasſelbe auf

kündet, fo fou dem Schuldner die Befugniß zuſtehen , auf
:
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men auf

den erſten Zahlungstermin die Gült gänzlich abzubezahlen ,

wogegen ihm das Inſtrument unzernichtet zur Hand geſtellt

werden ſoll . .:121 02

ter

C. von den Aufſchlägen insbeſonders.

page is nie . Ons S. 13. 0575

cou Uufſchläge find folche Hypothekar- Verſchreibungen

Liegenſchaften , die nur von Ehemännern für von ihnen be

zogenes Frauengut errichtet werden können.

in Dieſelben ſind alljährlich ablöslich und zahlen ſich von

Jahr zu Jahr mit 600 Fr. 1) (450 GI.) ab.

4 Was durch die 95. 5 bis und mit 10 über Errichtung,

Auffündung, Wiederanſtellung, Abbezahlung und Zernichtung

der Gülten vorgeſdyrieben iſt, gilt auch für die Aufſchläge.

D. von den Kaufzahlungsbriefen insbeſonders.

sa po ja u S. 14. de solo per

- Kaufzahlungen ſind das theilweiſe oder das ganze Gutt '

haben , welches beim Verkauf einer Liegenſchaft dem Ver

käufer zu gut kommt.

Die hiefür gemäß dem Geſeß über Fertigung der Liegen

ſchaftsfäufe ) zu errichtenden Inſtrumente müſſen nebſt dem ,

was ſie als Kaufsakten ſchon begreifen ſollen , noch ents
mente

halten : 011

a) eine ordentliche Kaufsabrechnung;

b) die Beſtimmung: ob für einen Theil des Kaufsgut

Dim habens und für welche Summe Gülten ſollen errich

otet werden ; 15:00 vintage

ichdie Angabe der Baatſchaft, welche inner Jahresfriſt

bezahlt werden muß , ſowie die noch übrige Kauf

Sirreſtang, nämlich : in wie einer großen Summe und

1889 in welchen Terminen dieſelbe abgetragen werden ſoll.

here comes
1) Bergl. Dekret vomm 28. Herbfim . 1854 ( BV. III pag. 1 ).

2 ) und gemäß der SS. 218 u. 258 des Organifationsgefeßes 0. Jahr 1853

(II. Bd. pag. 267).

toen i

wa ܀
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* Die Zahlungstermine pollen aber som erfeen bis zum

letten die Reihe von fünfzehn Jahren nicht aber fchyrettent

dürfen .

Wird die noch übrige Kaufreſtanz ohne Anſtellung ters

minister Zahlungen belaſſen, ſo hat ſowohl der Schuldnerro

als der Anſprecher das Recht, dieſelbe auf eine vorausge

gangene Auffündung, die fechs Monate vor Perfall des

Datums der urſprünglichen Anſtellung des Kaufszahlungo

briefes zu geſchehen hat , abzubezahlen oder zu beriebetta

Sind hinſichtlich ſolcher nicht terminister Kaufsjablangen

mehrere Mitſchuldner vorhanden , ſo gilt hinſichtlich der Ab

kündung das Gleiche, was im g. 10 wegen #blindung der.

Gülten vorgeſchrieben iſt. 14

Werden die terminirten Zahlungen von ihrer Verfallzeit

an inner Jahresfriſt nicht bezogen, oder wäre das Uufrecha

nungsbot in der gleichen Zeit für eine ſolche verfallene Zah.

lung nicht gelegt und ohne Øuffchub die Betreibung fortges

fekt worden , fo geht das Pfandrecht verloren und die Bah

lung geht in eine perſönliche (fahrende) Anſprache über .(

c. $. 15.
So lange die Laufszahlungsbriefe als Folge eines beta

kauften Grundſückes nur in den Handen des Verkäufers dica

fer Liegenſchaft oder ſeiner Erben verbleiben , bedürfen fie

keiner weitern Förmlichkeit.duo

Will aber derjenige , der dergeſtalt Eigenthümer eines

Kaufszahlungsbriefes ifte den fekben abtreten und in Umlauf

fetzen , ſo muß er demſelben eine Würdigung wie folche bei

den Gülten vorgeſchrieben iſt, fowie die Unterfchrift des Ge

richtspräſidenten und Gerichtsſchreibers nebſt dem Gülten

Kegel

genießt ein Kaufsjahlungsbrief in den Handen des neuen

in pe
yf
eb
en

la
fe
n

Oh
ne

Be
ob
ac
ht
un
g

di
eſ
er

Fö
rm
li
ch
ke
it

In
ha
be
rs

kei
n

Pf
an
dr
ec
ht

, ſon
der
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beg
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ein
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1

in E. Bon den & risauskäufen insbesonders.
*****

S. 16 .

Ein Erbšauskauf iſt der Vertrag, mittelft welchem ein
oder mehrere Antheilhaber um ſeine oder ihre Anſprachen

an einem gemeinſchaftlich ererbten oder beſißenden liegenden

Gute ausgekauft werden .
aceae

Dieſe Verträge müſſen gemäß dem Geſetz über Erbs

und Gütertheilungen unter ſpezifizirter Benennung aller ge
den unter toong dem Gefes über Erbs

Coro .. В не

meinſchaftlichen Beſiker, aller Grundſtücke, von welchen aus
sale mm

gekauft wird, und der darauf haftenden Beſchwerden, Laſten

und Kapitalien in die Kaufsprotokolle eingetragen werden .

Die dem Ausgekauften zu gut kommende Summe haftet

auf dem betreffenden Sute. Sit die Auffündung und die

Art, wie die Abbezahlung erfolgen fou, beſtimmt, ſo ſoll es

hienach gehalten werden . Sit aber keines von beiden bes

dungen , ſo erfolgt die Ablöſung nach einer halbjährigen Auf

tündung, wozu der Anſprecher wie der Schuldner berechtigt

iſt, fammthaft.

Wenn mehrere Antheilhaber zu gleicher Zeit von einem
S

Gute ausgekauft werden , ſo gehen die daherigen Forderun

gen , wenn nichts
ts anders ausbedungen$ ausbedungen iſt, miteinander zu

gleichen Rechten.

S. 17.01.2018 pind

I Dem oder den Außgekauften wird, jedem insbeſondere,t

ein einfacher, von dem Gerichtspräſidenten
und dem Gerichts-?

ſchreiber unterzeichneter, aufdas Protokoll hinweiſender Aus

zug zugeſtellt. 1)

Dieſer fol enthalten : 48.) 230 volts sitesove

a) die Erbsauskäufer und die Ausgekauften ; 156sit

by die fummarifche Benennung der Güter , von welcher

ausgekauft wird ;

1) Nach S. 258 c des Drganiſationsgefeßes werben ble Erbsauskäufe left

a bon der Gemeinderkthen ausgefertigt (vergi. Freidfchreiben der Obers

argaridhte vom 17. Dezember 1842).

2
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mil

c). die Lokalſummeder darauf haftenden Verſchreibungen ;

d) die betreffende Summe des Auskaufes und die Urt

der für ſelbe ausbedungenen Abbezahlungen.
m . Drones

Bei Erbsauskaufsbriefen, die abgetreten und in Umlauf

gefeßt werden wollen, iſt das Gleiche zu beobachten, was im

für die
S. 15 fi

caufszahlungs
briefe

diesfalls vorgeſchrieben iſt.

Ebenfalls gilt bei den Erbšauskaufsbriefen fowohl hin =

Fichtlich des Uebergangs terminirter Zahlungen ins Fahrende
remont

als hinſichtlich der Abkündung, wenn mehrere Mitſchuldner
waar

vorhanden ſind , das Gleiche, was bei den Kaufszahlungs

briefen.

the F. Allgemeine Beſtimmungen .

31 1. 5. 18.S. 18.13 ned over

Der Gemeinderath führt über die Ropeien oder Konzepte

aller Hypothekarverſchreibungen ein Protokoll.danau

5. 19 .

in ude Hypothekarverſchreibungen müſſen in den Proto

kollen der Gerichtskanzlei eingetragen werden und ſind in

denſelben erſt dannzumal, unter Beiſegung des Datums ihrer

Entkräftung, als null und nichtig anzuſchreiben , wenn ſie

entweder zernichtet vorgewiefen werden oder mortifiziet (todtá

gerufen ) worden ſind , ſowie auch , wenn bei Kaufs- und

Erbszahlungen die terminirten Zahlungen ins Fahrende über

gegangen ſind. Von einer theilweiſen Entkräftung abeaber iſt

an den Protokollen Vormerkung zu thun, wenn ſelbe

das betreffende Inſtrument ſelbſt bewieſen wird.

S. 20

Alle Jahre vergleicht der Gemeinderath ſeinderath ſeine Protokolle

mit den Protokollen der Gerichtskanzlei, um in denſelben

die laut dem vorhergehenden Paragraph aufällig ſtattgehab

ten Entfräftungen zu bemerken.

S. 21 .

Jeder, der eine hypothetariſche Verſchreibung errichten

läßt, haftet für die Richtigkeit und Vollſtändigkeit aller darin

et durc
h
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enthaltenen Ungaben , auf den Fall der Inhaber der Ver

ſchreibung deßwegen verluſtig werden ſollte.

Die Behörden,welchedie und das In

ſtrument ausgefertiget haben, haften nach ihm für die rich

per perferti
get

n

tige und vollſtändige Ausfertigung derg der Verſchreibung, info

fern ſie die Unmöglichkeit einer richtigern und vollſtändigern

Ausfertigung als die vorhandene durch die Protokolle nicht

darthun können .

Das Maß der Verantwortlichkeit iſt folgendergeſtalt be

ſtimmt : die Errichter der Kopei oder des Auffages haften

ſolidariſch für zwei Drittheile , der Gerichtspräſident und der

Gerichtsſchreiber als Ausfertiger des Inſtruments ebenfalls

folidariſch für einen Drittheil des Verluſtes.

Für einen Nachtheil, der aus der Nichtübereinſtimmung

der Ropei mit der Uusfertigung erwachſen ſollte, haben die

Uusfertiger• zu haften .

Die Würdiger ſtehen nebenbei dem rechtmäßigen An

ſprecher eines Inſtruments auf ſechs Jahre lang für die

che

gut,

In dem Falle, mo auf dies
Gewährſchaft Anſpruch ge

nommen wird , ſind die Würdiger aber berechtiget , fo viel

Würdigungsſumme in Abzug zu bringen , als

ungewöhnliche Zufälle, oder Naturereigniſſe, und beſondere
mus

Zeitumſtän
de den Werth des Guts verringert haben .

Summe dermus

von ihrer
c
e

S. 22 .

Wenn Unterpfande, die zuſammen verſchrieben ſind, vera

theilt oder von einander verkauft werden , fo follen die auf

jedem Stück beſonders haftenden Beſchwerden und Ver

ſchreibungen auf dasſelbe verlegt, die gemeinſchaftlichen aber

nach Verhältniß Des Werthes der getrennt werdenden Güter

auf dieſe vertheilt werden .

Die Theilungs- und Fertigungs-Beamten ſind zunächſt

berpflichtet, über die Beobachtung deſſen ſorgfältig zu wachen .
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1

auf

23.

Der Anſprecher hat bei Einforderung von Kapital und

Zing nur an denjenigen Zinspflichtigen ſich zu halten, der

fich ihm als Hauptzinſer dargegeben hat.

5 Wo fich kein Anderer als Hauptzinfer dargibt, iſt Der

jenige dafür zu halten , der die größte Summe in die Ver

ſchreibung fchuldet. humor

$ . 24.

Für jernichtete Inſtrumente fou in die gleiche Kolloka

zion , wenn ſeit deren Errichtung neuere Verſchreibungen

das gleiche Unterpfand errichtet worden ſind, keine andere

Verſchreibung geſtellt werden , außer die Inhaber der jüngern

Verſchreibungen würden dazu einwilligen , mit alleiniger Aus

nahme des im vorangehenden S. 10 angegebenen Falles der

Errichtung einer Gült auf Gütern von Mitſchuldnern.

S. 25 .

Die ältern Verſchreibungen gehen jeweilen den jüngern

im Rechten vor. Wenn auch die ältern bei Errichtung von
med

jüngern Verſchreibungen dieſen vorzuſtellen, unterlaſſen wor

den wären , ſo kann dieß den erſtern nicht nachtheilig ſein ;

die letztern aber geben hiedurch , in Gemäßheit des g . 21.,s

das Recht zum daherigen Rückgriff für allfälligen Verluſt

auf Denjenigen, der dieſe Gülten hat errichten laſſen , ſo wie

auf die Behörde, welche diefelben errichtet hat.

S. 26.

Verſchreibungen, ſeien ſie vor 1798 oder ſeither

errichtet worden, haben die gleiche Kraft und genießen die
what

gleichen Rechte, fie mögen im In- oder Auslande liegen, und
ware

einem Kantonsbürger oder einem Fremden zugehören.

Alle na

or

'ann

§. 27 .

. Die übtretung eines Hypothekärinſtruments for jeweilen

mit einem ſchriftlichen Abtretungsſchein begleitet ſein .
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2004 . II . Sitel.2011

Von den bypothekar:Verſchreibungen über beweg:
liches Gut oder von den Einſagungen .

S. 28.

Unter beweglichen oder fbeweglichem oder fahrendem Gut werden alle Sa

chen verſtanden , die nicht Grundſtücke und Gebäude oder

Zubehörden von Grundſtücken und Gebäuden ſind.
1790

16 D. 29.

dni: Es follen künftighin alle Soypothekar - Verſchreibungen

über fahrendes Gut nach den hienach folgenden Vorſchriften

und Formularen errichtet, und ausgefertiget werden , um

rechtliche Kraft zu haben , wonach auch fernerhin alle ehe

mals an die Stelle der Einfaßungen errichteten Fahrhabs

täufe verboten bleiben .

S. 30.
Set

Um eine Einfaßung errichten zu können , muß der Er

richter derſelben

eta) im Genuſſe ſeines eigenen Rechtes ſein , oder im

oid entgegengefeßten Falle dazu die Zuſtimmung ſeines
,a

2003 Rouane
Vormundes ausweiſen ;

do b), von keinem Gläubiger rechtlich betrieben ſein , oder

931.,3.; von ſolchen, die Rechtsbote auf ihn gelegt, die Ge

390 snehmigung dafür erhalten haben , oder in Abgang

si ob dieſer leßtern die Anſprache geſichert ſein .

000 S. 31 .

So Die zu verpfändende Fahrhabe muß das Eigenthum des

Errichters einer Fahrhabsverpfändung ſein.de

9497bashi sa f . 32. 1somsente

Die In die Einfaßungen ſollen nicht aufgenommen werden :

a) jene Effekten , die nach Anleitung des Gantgeſebes

en bei Konkurſen zu liegenden Gütern gerechnet werden ;

b ) alle Kramwaaren ;

"
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c) ebenſo wenig , das Werkzeug und jene Fahrhabe,

6 die , nach der Vorſchrift des Rechtstriebordnungsges

gefees dem SchuldnerbeiVornahme der Pfand
ſchakung Belaſſen werden müſſen . hs!

Sene Fahrniſſe, die ſich noch , nach der bisherigen Ein

richtung, mit Liegenſchaften verſchrieben oder verpfändet be

finden , dürfen nur mit dieſer Vormerkung in Einſakungen

verſchrieben werden . 1)

$ . 33 .

ہلاو

caniner

Dieſe Einſaßungen werden an dem Wohnorte des

Sakuraggebers von dem Gemeinderath ausgefertiget und

in ein Protokoll eingetragen .

1 Die Einfakungen müſſen von dem betreffenden Gerichts

präſident legaliſirt und beſiegelt ſein und erhalten erſt bon

dem Datum der Legaliſation an ihre Gültigkeit. 15

S. 34.

Sit der Errichter der Einſaßung in einer andern Gea

meinde heimathrecht
ig

, fo fou die Beſcheinici
von dem

Gemeinderath des Heimathorts desſelben eingeholt werdent,

dahin lautend : daß der Errichter feines eigenen Rechtes

und die betreffende Fahrhabe unverpfändet ſei , mithin die

Errichtung der Einfaßung vorgenommen werden könne, wors

aufhin die fonach errichtetete Einfaßung dem Gemeinderath

des Heimathsorts des Saßungsgebers zu überſenden iſt, der

davon mit dem Datum der Errichtung, der Angabe des

Errichters , und der an ſich tragenden Summe einfach in

dem Einſatzungsprotok
olle Vormerkung macht. 2)

Die vorſtehende Vorſchrift fou auch , wofern der Eins

ſatungsgeber mehrere Speimathrechte beſitzen würde, gegen

1 ) In wiefern Maſchinen als fahrendes Gut betrachtet und in Einfaßungen

in verſchrieben werden können, Þeftimmt das Gefeß vom 7. Dezember 1858

(IIL. Bb., Seite 200).

200 infotunaen erneuert werden ſollen ,
3) Ueber den Ort , wo Einfaßungen

fchreiben des Obergerichts vom 29. Oktober 1851. (Sammlung der

Weiſungen des Obergerichte.))

en fiehe Bretos
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ein jedes derſelben und in dem gleichen Zeitpunkte genau

und pünktlich beobachtet werden . 1 9700

( 11 S: 35.7;੧ ) ::

Die zu verpfändende Fahrhabe wird , wofern der Betrag

derſelben nicht 400 Franken überſteigt, von einem , und iſt

der Betrag höher, von zwei Mitgliedern des Gemeinderaths

gutächtlich abgeſchäßt, die Pfänder namentlich eingeſchrieben,
und die Schatzung derfelben ſummariſch

feinereßt
.

Der Inhaber der Einſaßung hat das Recht, auf fo viele

Fahrniſſe, ſowohl der Stücke , ,
a dem

Werthe
nach

w

greifen
, als ihm verfekt

worden
find , es mögen

dann
dieſe

it
vorhanden geweſen

oder vom Schuldner
erſt

ſpäter angeſchafft
worden ſein .

S. 36.

no
Wird die

Einſakung
fu Dunſten ſeiner Ehefrau , der

Kinder , der nächſten Verwandten oder eines andern Gläus

bigers des Saßungsgebers errichtet , fo muß deren Anſprache

legal erwieſen, und zu dieſem Ende dem daherigen Akt, nach

Anleitung des Formulars litt. A. , in dem Fahrhabsverpfän

dungs- Inſtrumente namentlich mit Beiſeßung des Dasuno

tums gerufen werden , das ein ſolches an ſich trägt.

Dieſes Inſtrument dienet Todann dem Anſprecher , auf

den dasſelbe ausgeſtellt iſt, ſowohl zum förmlichen Schuld

titel, als auch zur eigentlichen Hypothek.

S. 37.

St Die errichteten Einfaßungen bleiben in Sandén des ur

ſprünglichen Anſprechers, ohne weitere Erneuerung, ſo lange

in Kraft , als der Schuldner am Leben oder aufrecht ſtes

hend iſt.

Wit eine folche aber mit wechſelſeitiger Zufriedenheit

des Anſprechers und Schuldners einem Dritten übergeben

werden , fo muß die Erneuerung nach Vorfchrift des Fors

mulars litt. B. ſtattfinden, worauf dieſelbe wieder in obigem

Sinne ohne fernere Erneuerung in ihrer Kraft verbleibt.
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Es perfidhreibt

Des utts bom

Doon start noen §. 38.613, ostalo

Formulare für die Einſakungen. si omis

A. Zu Gunſten der Ehefrau, Kinder und Anverwandten, oder eines

.
DNB

rico) au mur Prototou
12:19 heute

N. N. von N. im Gerichtsbezirk N. im Umte N., wwohns

haft zu zu N., zu Gunſten ſeiner Ehefrau N. N. (Kinder

oder Anverwandten oder des Anſprechers N. N., von N.)

um die vermöge des Akts (welcher ſeiner Eigen

ſchaft nach zu benennen iſt) rechtsgültig ausgewieſene An

fprache von 111 Fr. BB. Rp. (der Werth iſt mit Worten

auszufeßen ) und feßt zur Sicherheit ein die nachbeſchriebene,

eigenthümlich ihm zuſtehende Fahrhabe, welche laut Beſcheis

nigung von N. N. (der betreffenden Ortsbeamten) noch

unverpfändet iſt und benanntlich :unberprate (folgt das Verzeichniß der Effekten.)

Dieſe Fahrhabe iſt den ( Datum der Errichtung) von

den Herren N. , des Gemeinderaths von N.

im N. und N., Fr. Biş. Rp. (in Wors

ten auszufeßen ) werth zu ſein erfunden worden.

Zur Urkunde deffen u . 1. f.

unterzeichnet

Der Präftbent des Gemeinderaths,

N. N.

Der Gemeinderathsſchreiber,

N. N.

Faus dieſe Einfaßung aus den Händen des gegenwärtigen

Anſprechers kommen folte, fo hört dieſelbe für ſo lange

auf, in Kraft zu ſein , als ſie nicht zur Sicherheit eines

andern Anſprechers nach geſeßlicher Vorſchrift erneuert wor:

den und auf denſelben namentlich übertragen ſein wird.

de 2012 en Der Gemeinderathsſchreiber .

Dbiges Einfaßungs - Inſtrument beglaubigt mit Sigid

und Unterſchrift N. dert Uacht.

et 1942 Der Gerichtspräſident.

Faܘ 0.14
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ܗܗ

Formula 1 litt. B.

Den (Datum ) Hat M. N. im Gericht19. n. im Gerichtsbegitte N. des
ism orstebende coisas

mit der Erklärung uns

vorgelegt, daß fie, ſtatt den frühern Anſprecher, der auf eine

andere Weife um ſeine Forderung zufrieden geſtellt worden

iſt, dem N. N. im Gerichtsbezirke N. Amte N. zur Sicher

heit für ſeine mit Recht habende Anſprache von Fr. Biş.

Rp., worüber durch des vom (

ther feiner Eigenſchaft nach zubenernenif ein Tegalee)

Ausweis ſtatt gefunden hat , in Rechtskraft zugefchrieben

werden möchte. Dieſem Begehren entſprochen und davon

im Protokoll Vormerkung gethan zu haben, beſcheinen ::

Der Präſident des Gemeinderaths,

N. N.

mothers and Der Semeinderathsſchreiber,

N. N.

gil undout

Obige Erneuerung und Hebertragung beglaubigt mit Si

N. den 27. to

Der Gerichtspräfident..

qedono III. Titel,

- desGemeinſchaftliche Verfügungen ..
7 Best Dit

§ . 39.

Tu Durch gegenwärtiges Geſets feien alle frühern Geſetze

und benanntlich diejenigen vom 29. Juni 1803 und 18.

Upril 1810 über Errichtung von Gülten , Huffchlägen u . f. w ..

ferner diejenigen vom 21. Meinmonat 1803 und vom

21. Jänner 1821 über Kaufzahlungsbrief
e ; ſo wie auch der

S. 14 des Konkursgefetes vom 21. Sänner 1818 , in ſo

weit ex dem gegenwärtigen Gefeß, widecfpiricht, und endlicy

das Gefet pom 9. Februar 1827 über die Fahrhabseins

ſaßungen anmit zurückgenommen .
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Gegenwatt som helst
verſehen, dem Kleinen Rathe

zur Vollziehung
und Handhabung

in Urſchrift zugeſtellt, und

. i 9. 40 .

mit den Unter

eine gleichartige Ausfertigung davon ins Staatsarchiv nies

dergelegt werden .

Beich I u Beogradu

über Fertigung von Liegenſchaften an Nichtkantons

angehörige.

(Vom 5. Chriſtmonat 1834.)

ddirSchultheiſs und Hleiner Rath des Hantons Luzern,

befchließen :

Despre Ş. 1 .

Die Fertigung von Liegenſchaften an die Ungehörigen

derjenigen Kantone der Schweiz und auswärtigen Staaten ,

bei welchen die Reciprocität gegen die Ungehörigen des Kan

tons Luzern beobachtet wird , hat von nun an auf gleiche
, ,

Weiſe und unter den nämlichen Bedingungen zu geſchehen ,

wie an Kantonsbürger, und es bedarf hierzu fernerhin kei

ner beſondern Bewilligung des Kleinen Rathes mehr.

S. 2.

Mit der Zufertigung des Unterpfandes iſt dann aber

die Befugniß, auf derſelben fich niederzulaſſen , noch nicht

vorhanden, ſondern die daherige Bewilligung iſt nach Vor

ſchrift des Geſekes über die Niederlaſſungen einzuholen .

aton .13.00$ .3.31On .

Gegenwärtiger Beſchluß, womit die Regierungsverordnung

vom 28. Sänner 1832 zurückgenommen fich findet , ſoll zur

allgemeinen Kenntniß dem Amtsblatte beigerückt werden . &
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2

ges

,

Verordnung

über die Form der Eintragung der Erbstheilungen und

Ausfäufe von Liegenſchaften in die öffentlichen Kaufs

protokolle.

(Vom 24. Hornung 1838.)

TIEND and 10 fotomist ES

von Butir Schultheiſs und Kleiner Rathaus

des Kantons Luzern ist jede sig

be r ordnen :

$ . 1 .

Wenn in einer Erbs- oder andern Gütertheilung

ſchehe ſie amtlich oder nicht Liegenſchaften begriffen ſind,

welche getheilt werden , oder hinſichtlich deren ein Uuskauf

veranſtaltet wird, ro rol die Liegenſchaftstheilung oder der

Erbšauskauf dem Gemeinderath vorgelegt und gleich den

Kaufbriefen in das gemeinderäthliche, ſowiefowie in das gerichts

liche Kaufsprotokoll eingetragen werden.
1998

Ein folcher Sheilungs- oder Erbšauskaufsvertrag über

eine Liegenſchaft Tou die ſpezifizirte Benennung der gemein

fchaftlichen Beſißer, ſowie aller Grundſtücke, welche getheilt

werden , oder von welchen ausgekauft wird, und der darauf

haftenden Laſten, Beſchwerden und Kapitalien enthalten .

$ . 3 .

Auf gleiche Weiſe hat die Vorlegung des betreffenden

Erwerbungsakts einer Liegenſchaft bei dem Gemeinderath

und deſſen Eintragung in das gemeinderäthliche und gericht

liche Kaufsprotokoll in allen andern Fällen zu erfolgen ,

welche der . 293 des bürgerlichen Geſekbuches bezeichnet.

S. 4.

Gegenwärtige Verordnung roll durch das Kantonsblatt

öffentlich bekannt gemacht werden.

8. 2.
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Oefe $

.
cung über Site n .

e

þrior

(Vom 20. Chriſtmonať 1839.)

S. 1 .

üdtir Präſident und Groſser Rath des Kantons Muzern,

Um ein gleichmäßiges Verfahren betreffend die Priori

tätsgülten bei ađen Verhandlungen um Liegenſchaften zu

erzielen ;

Sy a ben

Auf den Vorſchlag des Kleinen Rathes;

235 verordnet und verordnen :35Obody

The 1930'st ongi

Die Prioritätsgülten (Zehntengülten ) ſind bei allen Vera
09

handlungen um Liegenſchaften (Käufe, Verſchreibungen , Ausa

käufe u. f.t .) an die Stelle des losgekündeten Zehntens
w

unter die Beſchwerden, nicht aber unter die Hypothekarver

(chreibungen zu rechnen .,

ring S. 9.B

3. Gegenwärtiges Gefet iſt in Urfchrift dem Kleinen Rathe

zur Bekanntmachung zuzuſtellen und ins Staatsarchiv nica

derzulegen . 1312 online

Tugador de honso

7320 both the Stage
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IX.be

Gefeße, Verordnungen und Beſchliffe zur

Fenerpolizei.

Beſchluß

eine allgemeine Feuerordnung vorſchreibend.

(Vom 31. Jänner 1811.)

Getir Schultheiſs und Meine Räthe

des Kantons Luzern,

berordnen :

I. Abſchnitt.

Vorſichtsregeln zu Verhütung von Feuersgefahr.

A. Allgemeine Vorſchriften.

$ . 1 .

Seder Bewohner der Städte und des Landes fou bei

Feuer und Licht nicht nur ſelbſt alle mögliche Behutſamkeit

gebrauchen, ſondern auch fleißig Ucht darauf halten , daß das

Gleiche auch von allen ihm Untergeordneten vorzüglich beitt

Einheizen, Feueranmachen und Feuerhalten beobachtet werde.

Ebendaher foll dann auch Niemand mit glühenden Roh

len , Feuerbränden , offenem Lichte oder Stroh- und andern

Fadeln durch die Gaſſen und noch viel weniger in Scheu

nen, Ställe und überhaupt an folche Orte hingehen , wo

feuerfangende Materialien liegen.

Sammlung älterer Gefeße 26. 13
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>

S. 2 .

In jedem Hauſe fou rich wenigſtens eine feuerſichere

Laterne befinden , um inner dem Hauſe und beſonders in

Scheunen, Ställen , in Holzſchöpfen und andern Magazinen

gebraucht zu werden .

Da wo noch keine ſolche vorhanden wäre , muß ſie bis

zur nächſten Feuerbeſchaue angeſchafft ſein .

S. 3 .

Niemand foll mit brennender Sabakspfeife fich Orten

nähern dürfen, wo Feuersgefahr daraus entſtehen könnte.

Ueberhaupt fou nirgendwo, ohne daß die Pfeife mit einem

Deckel geſchloſſen wäre, und an feuerfangenden Orten , als :

in Scheunen u. f. w ., gar nicht geraucht werden.

S. 4.

Flachs in den Gebäuden, oder Holz in den Ofenlöchern

oder Schornſteinen zu dörren , ſowie Afche und beſonders

Torbenaſche (dieſe iſt unter beſonderer Uufſicht und Unord

nung der Feuerbeſchauer zu verſorgen ) oder Kohlen , die nicht

*

vollkommen erloſchen und abgekühlt ſind , an entzündbare

Orte hinzuſchütten , iſt verboten.

Ebenſo darf auch nirgends, wo Feuersgefahr daraus ents
are sem

ſpringen könnte, ein Vorrath von Holz, beſonders von Reis

wellen und Stauden, angelegt werden .

S. 5.

Nicht minder ſind Kohlen , die für Schmiede, Schloſſer

und andere Feuerarbeiter bereitet werden und die in der

Nähe vom Kohllager gebrannt werden ſollten , nicht eher

auf den Kohlboden oder an einen ſonſtigen Verwahrungsort

ins Haus zu bringen, als bis der ganze ausgebrannte Haufe

(Meiler ) derſelben wenigſtens während achtundvierzig Stun)

den der freien Luft ausgeſetzt worden iſt.

S. 6.

Das Hanf- und Flachsbreche
n

( Rätſden ) roll nur bei

Tag und nicht anders als in abgelegenen Orten und in
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Den

w

Feuerſichern Gebäuden , die von andern nahe gelegenen Ges

bäuden wenigſtens in einer Entfernung von hundert Schrits

ten ſtehen müſſen, ſtattfinden .

Das Flachs- und Riſtenbecheln zu Nacht darf hingegen

nur bei geſchloſſenem Lichte geſchehen , und zwar bei Strafe

für denjenigen ſowohl, der es anders thun oder geſtatten

würde, als für jenen, der davon Kenntniß hätte und dieſen

nicht ſogleich gehörigen Orts verzeigen würde.

Den Hauseigenthümern wird beſonders zur Pflicht auf

gelegt, hierauf bei ihren Mieths- (Lehen-) Leuten ſtrenge zu

halten .

Im Falle zu dem Hanf- und Flachsdörren und Rätſchen

keine ſchicklichen Pläße vorhanden wären , ſollen ſolche von

der Polizeibehörde auf offenem Felde , von den Gebäuden

hinlänglich entfernt, angewieſen und dabei vorzüglich Bedacht

genommen werden , daß hieraus für den Ort ſelbſt keine

Feuersgefahr entſtehen könne.

$ . 7.

Naſſes Heu oder Grummet (Emd) darf niemals aufges

ſpeichert (auf den Heuboden gebracht) werden.

Hierbei wird zugleich wohlmeinend erinnert, bei Errich

tung von Heu- und Emdſtöcken ſtets die nöthigen Zuglöcher

anbringen zu laſſen .

S. 8.

Seder Hausvater, oder wer Hausvaterſtelle vertritt, hat

dafür zu ſorgen , daß alle Åbende vor dem Schlafengehen

das Feuer fowohl auf dem Feuerherde als in den Defen

ſorgfältig zugekehrt und die Deffnungen daſelbſt wohl ver :

wahrt werden, damit nicht das Feuer durch den Wind oder

durch Kaßen und Hunde, welche aulda Wärme ſuchen wür

den, an gefährliche Orte fortgetragen und dadurch ein Brand

verurſacht werden könne.

S. 9 .

Deßgleichen haben die Hauswirthe und Hausväter ernſt

lich darauf zu ſehen, daß die Kinder zu keiner Zeit in dem
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sauſe, worin noch irgendwo Feuer vorhanden wäre, ohne

gehörige Aufficht, allein eingeſperrt werden , damit ſie nicht

mit dem Feuer unvorſichtig umgehen , mit demſelben ſpielen

und dadurdy das Haus in Feuersgefahr verfeßen.

. 10. jakse

Ulles Schießen und das Abbrennen von Feuerwerken

jeder Urt in der Nähe von Gebäuden und gegen dieſe iſt

verboten .

Lesteres darf auch an andern Orten nicht eher geſchehen ,

als bis die Polizeibehörde unterſucht und entſchieden habent

wird, ob es alda ohne Feuersgefahr ſtattfinden könne.

$ . 11 .

Da, wo keine künſtlichen Wetterableiter vorhanden ſind

follen die Fähnlein , ſogenannten Stiefel oder Kuppeln auf

den Dächern , als die Gewitter anziehend, unter die beſon

dere Uufficht der Polizei geſegt und da , wo ſie von diefer

als gefährlich erachtet würden , auf ihre Anordnung wegge

fchafft werden .

1

.

!

B. Beſondere Vorſchriften.

a . Für die Schornſteinfeger.

S. 12 .

Von nun an und künftighin darf Niemand ſich als Schorns

fteinfeger gebrauchen laſſen, der nicht zuvor auf Anordnung

der Polizeikommer durch Kunſterfahrne und Baumeiſter über

ſeine daherigen Fähigkeiten gehörig wäre geprüft, als tauga

lich erfunden und in Folge deſſen durch die gleiche Kammer

förmlich patentirt und in Pflichteid genommen wordent.

6. 13 .

Jedem Schornſteinfeger wird von der gleichen Kammer,

je nach vorhandenem Bedürfniſſe , ein gewiſſer Bezirk zur

Beſorgung angewieſen , der in dem ihm ertheilten Patent

namentlich ausgedrückt ſe'n muß und worüber die Polizei

kammer ein eigenes Verzeichniß führen wird..
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Inner dem angewieſenen Bezirke ſou der angeſtelite sa

minfeger von jedem Sausbeſißer gebraucht werden müſſen.

S. 14.

Kann der beſtellte Schornſteinfeger die ihm obliegende

Arbeit nicht ohne Uushülfe verrichten , ſo hat er einen tüch

tigen Geſellen dafür zu gebrauchen, der das Eramen gleichfalls

beſtanden und in dieſem wenigſtens das Zeugniß von guter

Sauglichkeit erhalten haben muß.

Lehrjunge dürfen hingegen nur im Beiſein ihrer Meiſter

die Kamine auskehren .

Und weder dieſe noch die Geſellen , welche nicht ſchon

als durchaus tauglich erfunden worden wären , dürfen ein

und das nämliche Kamin mehrmals hintereinander fegen ,

fondern ein ſolches fou immerhin von dem Meiſter das

zweite Mal ſelbſt ausgekehrt werden.

Dieſer iſt dann auch für ſeine Gefellen und derſelben

treue Pflichterfüllung verantwortlich.

V. 15.

Für das Auskehren eines Kamins wird drei Baßen drei

Kappen 1) und für einen Ärm eines folchen oder auch ein ein

gelnes Kamin , durch welches der Schornſteinfeger nicht hin

aufſteigen kann, ein Baßen ſechs Rappen bezahlt . 2)

Auch dürfen die Kaminfeger in Betreff des Auskehrens

der Kamine feinen beſondern jährlichen Akkord abſchließen ,

indem dadurch Mißbräuche und Unterlaſſungen der erforder

derlichen Rußung veranlaßt werden , und es fol deßnahen

auch für eine ſolche Dawiderhandlung ſowohl der Kamin

feger als der mit ihm Kontrahirende, jeder mit acht bis zehn

Franken, gebüßt werden .

S. 16.

92

Jeder beſtellte Kaminfeger ſot , bei ſtrenger Verantwor's

245 Hp, T.27
n. W. ?) 25 Rp. n. W. Laut Beſchlüſſen des Negierungs

rathes vum 13. Weinmonat 1852 und 26. März 1858 dürfen für das

So Mußen von Cifenrohren unter 25° gånge 25 Rp.und von ſolchen aber

25' Långe 70 Rp. gefordert werden .
1 .
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tung und Strafe, alle in dem ihm angewieſenen Bezirke

befindlichen gemeinen Schornſteine oder Kamine, ſowie die

darein gehenden Arme oder Rohre in Partikularhäuſern ,

wo nicht ſtark gefeuert wird , wenigſtens zweimal , wo hin

gegen ſtärker gefeuert würde , bis dreimal jährlich , und in

jenen der Bäcker , Bierbrauer , Wirthe und überhaupt an

allen Orten, wo ſtark gefeuert wird, alle Vierteljahre wenig

ſtens einmal gut und ſauber auspugen.

Demnach ſoll jedes Kamin , das beſtiegen werden kann ,

ganz und bis in den Mut mit dem Kraßer und Beſen , die

engern aber mit Durchziehung von Tannreis und dergleichert

gerußet und ausgeſäubert werden , wozu jedoch , bei Strafe
des

blafrevels
, von den ſogenannten Sannbuſchlein die

Wipfel der Sannen oder anderer Bäume nicht gebraucht

werden dürfen.

Die ſogenannten Hurten bei Häuſern, die keine Kamine

haben und deren Stelle vertreten , ſollen wenigſtens einmal

und, wo es nöthig erfunden wird, zweimal des Jahres von

dem Kaminfeger gerußet und für jedesmal, wo dies geſchieht,

die Sälfte jener Sare bezahlt werden , die im S. 15 gegens

wärtigen Beſchluffes für das Auskehren eines Kamins feſts

geſeßt iſt. 1)

$. 17.

Beim jedesmaligen Auskehren der Kamine haben die

Schornſteinfeger genau und ſorgfältig die Feuerſtätte und

Rauchfänge zu beſichtigen und zu unterſuchen , ob keine Deffs

nungen, Sprünge, durchgezogenes Solz oder ſonſt ein Man

gel daran zu entdecken ſei, und hauptſächlich , ob die Kamine

zu eng oder ſonſt ſo beſchaffen feien , daß ſie nicht gehörig

ausgepußt werden können, was in jedem dieſer Fälle ſowohl

den Hausleuten als der Gemeindeverwaltu
ng

des Ortes zur

ſchleunigen Abhülfe ſogleich angezeigt werden muß.

Sollte der Hauswirth oder ſelbſt die Gemeindeverwals

tung deswegen die nöthigen Verbeſſerungsanſtalten zu treffen

1) Nämlich 25 Kp. R. W.
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unterlaſſen , ſo iſt der Kaminfeger verbunden , der Polizei

kammer unverweilt davon Nachricht zu geben , welche auf

dieſes hin ſonach uneingeſtellt das Nöthige von ſich aus

exekutionsreiſe anordnen und nebenhin den nachläſſigen Haus

wirth ſowohl als die Gemeindeverwaltung zur Verantwor

tung ziehen wird.

S. 18 .

Würde ein Hauseigenthümer oder Bewohner eines Hauſes

der verordneten Rußung der Kamine und deren Arme ſich

widerſeken , oder die im vorſtehenden S. 15 feſtgelegten Saren

nicht bezahlen wollen , ſo hat der Schornſteinfeger hiervon

der Gemeindeverwaltu
ng die Anzeige zu thun, welche hierauf

das Erforderliche vorkehren und den Kaminfeger in ſeinen

Verrichtungen unterſtüßen wird.

$ . 19.

Der Schornſteinfeger hat die Kamine immer zur gehö

rigen Zeit unaufgefordert ausjukehren und den ihm gebüh

renden Lohn jedesmal ſogleich einzuziehen .

$ . 20.

Mit Rückſicht auf den vorausgegangenen Ş . 16 fou jeder

Kaminfeger für das durch ſeine erweisliche Saumſeligkeit

entſtandene Unglück nach Umſtänden, inſofern ſein Vermögen

hinreicht, zum Schadenerſatz angehalten oder mit Gefangen

ſchaft und Entſegung geſtraft werden.

$. 21 .

Jeder Schornſteinfeger roll ein eigenes Buch oder Ver

zeichniß führen , worin er aufſchreibt:

a ) die Häuſer, wo er die Kamine gerußet, mit Bemer
ene

kung der Anzahl der Kamine und der darein gehen

den Urme oder Rohre, des Tages , an welchem ſie

O ausgekehrt wurden, und ob purch ihn ſelbſt oder na

a mentli
ch

durch welch
en

ſeiner Geſell
en

oder

jungen ;

* Lehra

- $10
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S. 20.

Es bat

b) die Fehler und Mängel, die er entdeckt und den Sag

der Anzeige, die er deßnahen zuerſt dem Hausbewoh

net und nachher der Gemeindeverwaltung oder der

Polizeifammer gemacht.

Dieſes Vormerkungsbuch iſt er verbunden, den Gemeinde

verwaltungen des ihm angewieſenen Bezirks und ſelbſt der

Polizeikammer vorzuweiſen , ſo oft es die eine oder die ana

dere verlangen ſollte, damit ſie daraus erſehen können , ob

der gegenwärtige Beſchluß von ihm genau befolgt werde.

S. 22.

** Micht minder iſt jeder Kaminfeger verbunden , fein er :

baltenes Patent bei ſich zu tragen, damit die Gemeindever

waltung einſehen könne , ob er den ihm angewieſenen Be

zirk nicht überſchreite.

23

Es hat ſich daher auch jeder dieſer genau an den ihm
)

zur Beſorgung angewieſenen Bezirk zu halten und

Noth und beſondere Bewilligung der Polizeikammer , bei

Ahndung und Strafe, ſeinen Beruf in einem fremden Bes

zirke auszuüben nicht befugt, welche Erlaubniß zwar einzig

ertheilt werden darf, wenn der beſtimmte Kaminfeger wegen

Ubweſenheit, vorhandener Gefahr oder aus andern mit der

öffentlichen Sicherheit in Verbindung ſtehenden Gründen,

nicht gebraucht werden könnte.

Dagegen wird aber auch ein ſolcher Schornſteinfeger

inner ſeinem Bezirke nicht dulden , daß ihm auda weder von

in- noch auswärtigen Kaminfegern oder wohl gar von Pfu

ſchern irgend ein Eingriff gemacht werde, als wogegen ihm,

in ſolchem Falle die Gemeindeverwaltung und die Polizei"

kammer ihren amtlichen Schuß zu Theil kommen laſſen wird .

$ . 24.

Wenn ein Schornſtein ſich entzündet, fo daß die Flamme

herausfchlägt, und dieſes von den Nachbarn oder von was

immer für zwei glaubwürdigen Perſonen auf ihve Pflicht

ht, ohn
e
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oder an Eides Statt bezeugt wird, fou derjenige, dem die

fes zur Schuld beigemeſſen werden kann - ſei es der Hauss

eigenthümer oder der Miethsmann oder aber der Kamins

feger dafür zur Strafe gezogen werden .

b . Für Werkleute.

S. 25 .

Den Baumeiſtern, Maurern und Zimmerleuten iſt unters

ſagt, Feuerſtätten , als da ſind : Back , Dörr- und Hafner

öfen, desgleichen Waſch-, Seifen-, Farb- und andere Keſſel,

Biexbrau- und Branntwein -Brennereien , Schmied-Eſſen und

andere dergleichen kleine und große Feuerſtätten – wie dieſe
B

immer heißen mögen – weder in einem alten noch in einem

neu aufzubauenden Gebäude zu errichten , es ſei dann zuvor,

auf Anordnung der Polizeibehörde, der Augenſchein an Ort

und Stelle durch Bauverſtändige eingenommen und , auf

den Bericht dieſer , von derſelben der vorhabende Bau be

willigt worden .

$. 26 .

Ferner iſt den Maurern und Zimmerleuten verboten,

weder in Städten noch auf dem Lande hölzerne Rauchfänge
mm

zu verfertigen oder an ſolchen zu arbeiten, indem alle Rauch

fänge von liegenden Ziegeln , Badſteinen , Duft- oder an.

dern Steinen errichtet werden müſſen.

Auch darf ohne Bewilligung der Polizeibehörde keine

Shür aus einer Küche in einen Stau angebracht werden ,

wobei dieſe im Geſtattungsfalle ſelbſt die Stelle , wo eine

folche angebracht werden dürfte, anweifen und alles übrige,

was zur Feuerſicherheit nothwendig ſein ſollte, von ſich aus

anordnen wird.

S. 27.

Die Kamine , deren Wände wenigſtens vier Zoll im

Durchſchnitt halten müſſen , rollen eine ſolche innere Höhle

faſſen , daß fie von einem Menſchen durchgehends beſtiegen
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und gekehrt werden können ; auch ſollen ſie wenigſtens zwei

Schuh hoch über das Dach hinausgeführt werden.

Enger geſchloſſene Kamine können nur da angebracht

werden, wo die Polizeibehörde ihre Zuläſſigkeit erkennt.

t
y

$. 28.

Auch den Hafnern ſei die Pflicht auferlegt, aller Orten ,

wo ſie Defen , ſogenannte Kunſtöfen und andere zum Feuern
.

e our

beſtimmte Werke errichten , dieſelben mit aller möglichen

Sorgfalt und gänzlicher Sicherſtellung vor Feuersgefahr

anzulegen und zu verfertigen . '

Dieſe follen ebenfalls nicht nur Jedermann, bei dem ſie

etwas Feuergefährliches entdecken würden, wohlmeinend dar

über warnen, ſondern dieſes nöthigenfalls ſelbſt der Behörde

verzeigen .

C. Für die Nachtwächter.

9. 29.

K
l
eDie in einem Orte aufgeſtellten Nachtwächter ſind ſchul

dig und verbunden , zu jeder Stunde in der Nacht alle

Haupt- und Nebenſtraßen zu durchgehen und auf alles Feuer

ſorgfältigſt aufmerkſam zu fein , auch wenn ſie Rauch oder

Feuer in einem Gebäude gewahren würden, die betreffenden

Eigenthümer oder Miethsleute ſogleich aufzuwecken und dar

auf aufmerkſam zu machen .

$. 30.

Dieſe Nachtwächter feien beſonders noch verpflichtet,

auf die Obhaltung der in den Ss . 1 und 3 angeordneten

Vorſichtsvorſch
riften

genaueſt Ucht zu halten, und die Ueber

treter derſelbem dem Gerichte pflichtmäßig zur Beſtrafung

zu verleiden .
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II. Abduit.

Feuervifitation.

S. 31 .

Als für die Handhabung der Feuerpolizei überhaupt und

zur Verhütung der Feuersgefahr insbeſondere nothwendig

ſeien Feuerviſitationen oder Feuerbeſchauen angeordnet, welche

Zweck haben ſollen , theils die beſtehende Feuerordnung

genaueſt zu handhaben, theils ſorgfältigſt zu unterſuchen, ob

alles , was zur Verhütung von Feuersgefahr durch Gefeße

und Verordnungen vorgeſchrieben iſt, genau beobachtet werde.

Demnach beſtehen die Hauptgegenſtände der Verrichtun

gen der Feuerviſitationen :

a) in Beſichtigung der Feuerſtätten ;

b) in Erkundigungs-Einziehungen über brandgefährliche

Unternehmungen und Sandlungen, und

c) in Verzeigung und Beſtrafung der fehlbat Erfun

denen nach Anleitung gegenwärtiger Verordnung.

S. 32.

Die Feuerbiſitation fou beſtehen : aus einem Ausſchuß

der Polizeibehörde des betreffenden Orts oder der betreffens

den Gemeinde, unter Zuziehung fachverſtändige
r
Männer,

beſonders hinlänglich unterrichteter Baumeiſter oder Kamins

feger.

S. 33.

Die Feuerviſitation muß von Zeit zu Zeit , vorzüglich

zur Winterszeit, jedoch zu feinen beſtimmten Tagen , vor
Cornim
genommen werden.

Diefelbe fou um ſo öfter wiederholt werden , je feuer

gefährlicher die Bauart , je beträchtlicher die Unhäufung

brennbarer Materialien oder der Betrieb Feuergefährlicher

Gewerbe und endlich je größer die Unvorſichtigkeit der Ein

wohner in Anfehung des Gebrauchs von Feuer und Licht,

oder der Mangel an Löſchanſtalten iſt.
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Die Feuerbeſchaue fou endlich immer augenblicklich vors

genommen werden , wenn Anzeigen von Feuersgefahren oder

wohl gar zu befürchtenden Brandſtiftungen geſchehen.

S. 34.

Die Feuerviſitation hat dann überhaupt zu unterſuchen ,

ob irgend in denGebäuden feuergefährliche Einrichtungen

vorhanden, ob alle Feuerſtätten in gutem Zuſtande, ſowohl

in Anſehung ihrer urſprünglichen Anlage und Einrichtung,

als auch in Anſehung ihrer Erhaltung fich befinden ; ob

außerdem keine Feuergefährliche Bauart vorzüglich in Hin
ficht der

Feuermauern
beſtehe; ob brennbare

Materialien

feuergefährlichen Orten angehäuft feien ; ob überat mit

06 er u
n
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nicht einige über bei andern obwaltende Feuersgefahr,

beſonders gegen Nachbarn , zu klagen haben.

$ . 35 .

Die Feuerviſitation hat ferner Haus für Haus , von

unten bis oben , gengueſt zu unterſuchen , vollſtändig zu be

ſchreiben , alles , was als ſchädlich oder gefährlich erfunden

wird , in einem eigends dazu gewidmeten Protokolle vorzu-.
***

merken und desſelben möglichſt ſchleunige Verbefferung oder

Wegſchaffung anzuordnen .

Bei der nächſten Feuerviſitation muß dieſe Beſchreibung

mitgenommen und diefelbe mit den gemachten, bei der frü

hern Viſitation angeordneten Reparaturen verglichen , die

hierin nachtäſſig oder ungehorſam Erfundenen im Proto

kolle angemerkt und fodann zugleich, nach Inhalt der $9.72

lit. 1 und 76 gegenwärtiger Verordnung, beſtraft, oder bei

berharrendem Ungehorſam dem Gerichte verzeigt werden .

S. 36.

Vorzüglich hat die Feuerviſitation ihre Aufmerkſamkeit

darauf zu richten, daß die ordentliche und erforderliche Reis

nigung der Rauchfänge nicht unterbleibe , weil die meiſten
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und gewöhnlichſten Feuersbrünſte aus der Entzündung der

Rauchfänge entſpringen.

1. III . Abſchnitt.

Bülfsmittel gegen eine Feuersbrunft.

P
e
r

S. 37.

Seder Bürger und Einwohner der Städte und des Lan

des , der eine eigene Saushaltung und einen eigenen Herd

führt, iſt verbunden , einen eigenen Feuereimer zu halten ,

der wenigſtens mit der Nummer des Hauſes und dem Nas

men der betreffenden Gemeinde bezeichnet ſein muß.

S. 38.

Nicht nur jede Haushaltung , welche ein mit Stroh bes

decktes Saus bewohnt, ſoll eine eigene Dachleiter nebſt

Feuerhacen beſigen , ſondern es ſoll überhin jede Gemeinde

jë nach ihrer Größe und Bevölkerung — an einem oder

mehrern ſchicklichen und wohlverwahrten Orten , welche die

Polizeibehörde zu beſtimmen hat, wenigſtens zwei bis vier

Feuerleitern, die oben mit kleinen Rollen oder eiſernen Räs

dern , zum Sinaufſchieben beſtimmt, und unten mit ſtarken

eiſernen Spişen verſehen ſein müſſen , nebſt vier bis acht

Feuerhacken ſelbſt im Vorrathe halten , um beim Ausbruche

von Feuersbrünſten, wo es immer die Lage geſtatten ſollte,

mit zur Brunft genommen zu werden.

S. 39.

Für jede Feuerleiter ſind je vier bis ſechs ſtarke Män

ner zu beſtimmen , die ſich bei entſtehendem Brande auf der

Stelle zu dem Uufbewahrungsorte dieſer Leitern begeben ,

um fie, nebſt den Feuerhacken , nach der Brandſtätte hinzu .

bringen und fie atida nach Únordnung zu gebrauchen.

S. 40.

Da

mung und gänzlichem Löſchen einer ausgebrochenen Feuerss

munguns Jeuerſprißen das weſentlichſte Mittel zur Sems
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brunſt ſind, ſo fou in jedem Gemeinde- Gerichtskreiſe und in

jedem Dorfe, das aufs mindeſte aus fünfzig Häuſern bès

ſteht, wenigſtens eine ſolche Feuerſpriße, wo noch keine vor

handen wäre, angeſchafft und mit den erforderlichen ledernen

oder tüchenen Schläuchen und Eimern verſehen werden.
aus

Beſonders wird hiebei noch empfohlen, die Feuerſprißen

mit den erforderlichen Sieben verſehen zu laſſen , um da

durch zu verhindern, daß dieſelben beim Sereinſchöpfen von

Waſſer nicht zu ſehr mit Unreinlichkeiten verſtopft und una

brauchbar gemacht werden .

Endlich wird der Kleine Rath bei entſtehenden Streitig

keiten beſonders veroidnen , in welchen Gerichtskreiſen mehr

als eine Feuerſpriße angeſchafft und in welchem Dorfe eines

ſolchen dieſelben aufbewahrt werden ſollen . 1)

S. 41 .

*** + Dieſe Feuerſprißen ſind, nebſt den dazu gehörigen Schläu

chen , Waſſereimern , wovon jede Spriße wenigſtens mit acht

bis zwölf verſehen ſein ſoll, und übrigen Geräthſchaften an

einem wohlverſchloſſenen , luftigen und wo

derten Orte aufbewahrt und allen Theilen nach ſtets in gu

tem und brauchbarem Zuſtande erhalten werden.

S. 42.

Zu jeder Feuerſpritze ſind von der Poilzeibehörde die

erforderlichen Sprißenmeiſter, nebſt einer angemeſſenen An

zahl von Gehülfen , welche das Wendrohr und die Schläuche
*

zu dirigiren haben , und der übrigen hierzu noch erforder

lichen Mannſchaft zu beſtellen und in Pflicht zu nehmen.

are

1 ere ge
ſo
n

S. 43.

Alle Jahre zwei Mal, als im Früh- und im Spätjahre,

ſollen die Feuerſprißen , im Beiſein aller dazu geordneten

Perſonen , probirt, die Schläuche gereiniget, getrocknet und,

wo nöthig, auch ſogleich wiederum ausgebeſſert werden .

9 Weitere Vorſchriften über Anſchaffung neuer Feuerſprißen enthalt der

Beſchluß vom 14. Brachmonat 1820 .
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Das Gleiche iſt auch dann zu beobachten , wenn die

Spriße bei einer Brunft gebraucht worden iſt.

$ . 44 .

Da ferner die bekannten Löſchwiſche — wovon ein Mu

fter in jeden Gerichtskreis abgeſchickt werden ſoll - bei Ents

ſtebung von Feuersbrünſten , vorzüglich in Kaminen , zur

Dämmung des Feuers von entſchiedenem Nußen ſind , ſo

fou die Polizeibehörde auch darauf halten , daß jedes Haus

inner Jahresfriſt mit einem ſolchen Löſchmiſche verſehen fei.

$. 45.

< Uue Waſſerleitungen , Waſſerbehälter und Brunnen ſind

- da das Waſſer das natürlichſte Löſchmittel iſt — zu die

fem Endzwecke ſtets vorſorglich in gutem Zuſtande zu ers

halten .

2. Während des Sommers , bei anhaltender Hiße und

Sröckne, hat ferner jeder Hausbewohner, vorzüglich auf dem

Bande , ein großes Geſchirr mit Waſſer angefüllt vorräthig

zu halten.

Da oft auch mit wenig Waſſer großen Feuersbrünſten

vorgebogen werden kann , beſonders wenn dieſes bei ein

tretender Gefahr gleich bei der Sand iſt, fo follen in der

Nähe der Dörfer, die an Waſſer Mangel leiden , Seiche

(Weiher) angelegt werden, wozu die Polizeibehörde das Nö

thige zu veranſtalten und von ſich aus in Vollziehung zu

feßen hat.

S. 46 .

Anbei ſeien den Polizeibehörden noch nachſtehende kunſt

liche Löſchmittel anempfohlen , als :

a) bei Feuersbrünſten , die von entbranntem Del oder

andern Fettigkeiten herrühren, ſind Lauge, Salz, Erde

und Aſche als faſt allein und vorzüglich wirkſam an

zuwenden , indem hier anfangs das Waſſer die Flamme

nicht ſtillt;

b) dann jenen der Städte, Flecken und größern Dörfer

noch beſonders nachſtehendes kompoſitum, welches
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1

vorvathsweiſe an einem trockenen und wohlverſchloſs

ſenen Orte aufbewahrt werden ſollte, beſtehend aus :

30 Pfund gepülverten Alauns, 40 Pfund gepülver

s ten grünen Vitriols, 2 Zentner geſchlemmten , gelinde

be getrockneten und fein geſiebten Shons (Reims).

Wil hiervon bei einer Brunft Gebrauch gemacht werben ,

ſo müſſen zu dieſer Maſſe neunzig bis hundert Maß Walfer

gefekt werden. In jede Spriße wird dann eine verhältniſs

mäßige Quantität dieſes angemachten Waſſers geſchüttet und

ſodann mit demſelben in die größte Sluth des Feuers ge

ſprißt, wodurch ſehr bald deſſen weiterer Ausbreitung Eins

balt gethan wird.

Iſt das Feuer gering, ſo werden ein Pfund Ulaun und

zwei Pfund Vitriolöl in einem Waſſerkübel aufgelöst, und,

wenn dieſe Auflöſung aufs vollſtändigſte erfolgt iſt, welches

aus dem Geruch wahrgenommen wird , ſo wird eine Quan :

tität davon , nach Verhältniß des Feuers, in die Feuerſprike

gegoſſen und das Wendrohr auf diejenige Stelle hin gerich

tet, wo das Feuer am heftigſten wüthet.

S. 47.

Sede Polizeibehörde hat einen Feuerinſpektor inner oder

außer ihrer Mitte zu wählen.

Sit derſelbe im Nothfalle nicht bei der Hand , fo Teßt

ſie für den vorliegenden Fall an deffen Stelle ſogleich einen

andern.

S. 48.

an
a

e
n

Dieſer Feuerinſpektor hat, unter der Oberaufſicht der

Polizeibehörde , die unmittelbare Aufſicht und Leitung aller

Maßregeln und Anſtalten , die ſowohl zur Verhütung jeder

Feuersgefahr, als zur Tchleunigen Sülfeleiſtung bei einer

wirklich ausgebrochenen Feuersbrunſt in dem gegenwärtigen

Beſchluſſe vorgeſchrieben ſind , und mit aller Strenge ge

handhabt werden ſollen . 1 )

1) Náhere Vorſchriften über die Organiſation der örtlichen Feuerkorps ents

halten die in den einzelnen Gemeinden beſtehenden Feuerreglemente.
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$. 49.

Endlich find in jedem Orte, und zwar auch in der klein

ſten Gemeinde, wenigſtens drei Feuerläufer zu beſtellen und

zu dieſem Dienſt zu verpflichten.
no

IV.IV . Abſchnitt.

Zu beobachtende Verordnungen beim wirklichen

30 31 Ausbruche einer Brunſt. I'llbe

de ea. Im Orte ſelbſt.

S. 50.

Seder, der in ſeinem eigenen Sauſe oder in einem ans

dern Gebäude des Orts eine Feuersbrunft gewahr wird -

ſei es bei Sag oder bei Nacht – fou durch die Straße

hin „Feuer« rufen , um dadurch alle Ortsbewohner zur

Hülfeleiſtung aufzumahnen .

Eben daher ſoll dann auch ein Hauseigenthümer oder

deſſen Hausleute , die , in der Hoffnung das bei ihnen aus

gebrochene Feuer vielleicht im Stillen dämpfen und unters

drücken zu können , oder aus was immer für einer andern

Urſache , in einem folchen Falle das Haus verſchloſſen hal

ten und Feuerlärmen zu machen abſichtlich unterlaſſen wür

den , dafür zur Strafe gezogen werden.

S. 51.

Sobald irgendwo Feuer ausgebrochen iſt', ſoll auch von

dem erſten dem beſten die Feuerglocke zum Sturmzeichen

angezogen werden .

Vorzüglich ſind die Thurm- und Ortswächter hierzu bei

ſchwerer Verantwortung und Strafe verbunden .

Nimmt das Feuer überhand , ſo daß auch auswärtige

Külfe immer nothwendiger und dringender wird , ſo muß

auch mit dem Sturmläuten fortgefahren werden , jedoch nur

auf fo lange, bis die größte Gefahr vorüber und hinrei

chende Hülfe vorhanden iſt.

Sammlung älterer Gefeße a . 14

:
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Auch follen mit den 1. 52.

>

hier und da zu dieſem Zwecke

vorhandenen Bödern , fobald im Orte felbft oder in der

Nähe von zwei bis drei Stunden eine Brunſt entdeckt wird,

die üblichen Nothſchüſſe geſchehen , für deren Befolgung die

bierzu beſtellten Aufſeher verantwortlich ſind.

Teinid15.53.* S. 53. totood se

Bricht die Brunſt zur Nachtzeit aus , ſo iſt jeder Ein

wohner von Städten und Dörfern ſobald die Brunft

durch Feuerrufen oder Läuten angekündigt wird verbun

den, zu einiger Beleuchtung der Straßen eine brennende

Laterne vor die Fenſter ſeiner Wohnung hinauszuſtellen.

-

S. 54.610

möglich zu Pferdis
/

Die beſtellten Feuerläufer ,
on wenn es in einem ab

gelegenen
und mit odereinzeln ſtehenden Gebäude brennt,

ohne Windlichter (Rondellen) fogleich zu Fuß oder , wo(

nächſtgelegenen Ortſchaften , be

fonders wo Feuerſprißen vorhanden ſind, hineilen und der

daftgen Polizeibehörde beſtimmt den Ort anzeigen , wo es

brennt. So oo u 5350

En e S. 55.30

Bei dem erſten Feuerlärmen haben ſich der Feuerinſpek

tor, die Sprißenmeiſter nebſt allen übrigen zu den Feuer

ſprißen , Leitern, Haden und Eimern beſtellten Leuten mit

möglichſter Eife und ohne ſich zuerſt nach dem Feuer um

zuſehen , jeder auf den ihm angewieſenen Poſten zu begeben

und ſammt dieſen Spriten und den übrigen Löſchgeräth

ſchaften auf den Brandplatz hin zu eilen .

Derjenige, der ohne beſonders wichtige Gründe zu ſpät

erſcheint oder gar wegbleibt , ſoll unnachſichtlich dafür ab

geſtraft werden .

de S. 56.00

Da wo Mauret, Zimmerleute , Steinhauer , Dachdecker

und Kaminfeger ſich vorfinden, ſollen dieſe, nebſt ihren Ge

Status
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fellen , mit Maurerhämmern , Herten und Beilen , die Küfer

mit ihren Tragbütten und Brennten , alte übrigen Einwoh

ner, Handwerksgeſellen und Dienſtboten aber mit den Eimern,

die ihnen ſelbſt oder ihren Hausherrn und Meiſtern gehören ,

auf dem Brandplaße fideinfinden , und da , nach Anord

nung des Kommandanten, zur Herbeiſchaffung des nöthigen

Waſſers- oder zu andern Dienſten ſich willig gebrauchen

laſſen . 357099300300 AnDunia 10 stvo

90 90 20 1 S. 57.75870 sudio

Ebenſo iſt es Pflicht aller Mitglieder der Polizeibehörde,

ſich alſogleich zu verſammeln und dem Brandkommandanten

mit Rath und That an die Sand zu gehen und überhaupt

alles dasjenige zu veranſtalten , was nach ſich ergebenden

Umſtänden zu ſchleuniger Unterdrückung der Brunft, zu Ret

tung der Menſchen und ihrer Habfeligkeiten , zu Herbeibrint

gung auswärtiger Hülfe und zu Handhabung der nugemei

nen Sicherheit und guten Ordnung nothwendig ſein ſollte.

- Eben daher iſt auch Jedermann bei ftrenger Uhndung

und Strafe geboten , die Anordnungen der Polizeibehörde

fowie des Brandkommandanten augenblicklich zu vollziehen

und zu befolgen . Die

S. 58.

di DerKommandant wird ſeine Aufmerkſamkeit hauptſäch

lich dahin richten , daß die zur Hülfeleiſtung herbeieifenden

Leute und die vorhandenen Spriten und übrigen Löſchge

räthſchaften ohne mindeſten Aufenthalt auf das zweckmäßigſte

gebraucht und angewandt werden .

Zu dieſem Behufe wird er in dem erſten Augenblicke

eine doppelte Reihe Leute nach dem nächſten Waſſer und,

wenn hinlängliche Mannſchaft vorhanden , auch mehreve

Reihen nach verſchiedenen Richtungen zu demſelben oder

nach verſchiedenen Waſſergegenden ſich aufſtellen laſſen, um

auf der einen Seite der Reihe die gefüiüten Eimer hinauf

und auf der andern die leeren hinunter von Hand zu Hand

gehen und auf dieſe Art fo viel Waſſer als nur immer
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möglich auf den Brandplab und zu den Feuerſprißen bin

bringen zu machen. . ,1955

Oude 70 S. 59.urteamer

Sit die Brunſt in einer Stadt, einem Flecken oder Dorfe,

ſo wird der Kommandant fogleich einige Mannſchaft , mit

nafſen Tüchern und gefüllten Feuereimern verſehen, auf die

Dächer der benachbarten Häuſer und vorzüglich auf diejenis

gen , welche allenfalls aus Schaub , Brettern oder Schint

deln beſtänden , abordnen , und die Feuerſprißen zur Be

( chirmung der dem Brande nächſtgelegenen Gebäude ver

wenden laſſen . Dabei

9. 60.

Nur aus Neugierde herbeilaufende und müßig herum

ſtehende Leute ſollen da , wo es noch an Arbeiten mangeln

würde , mit Gewalt zur Hülfeleiſtung angehalten w, .

S. 61.

Zur Rettung und Verwahrung der Effekten und Haus

geräthſchaften , welche aus den brennenden oder dieſen zu

nächſt gelegenen und der Feuersgefahr ausgefeßten Häuſernt

geflüchtet werden , fou in jenen Ortſchaften , wo ſich eine

Kirche nicht allzu weit entfernt befindet, dieſe hiezu beſtimmt

werden.

Wo dieſes nicht ſtattfindet , müſſen von der Polizeibes

hörde alſogleich zu dieſem Zwecke Pläße oder Gebäude ans

gewieſen und bezeichnet werden.org

An dieſe Verwahrungsorte iſt dann zugleich unverzüg

lich eine hinlängliche Anzahl bewaffneter Mannſchaft zur

Bewachung abzuordnen und überhaupt fou durch Aufſtellung

bewährter , ehrlicher Männer geſorgt werden , daß unters

wegs nichts bei Seite getragen oder ſonſt entwendet werden

könne.

Was an Heu, Stroh, Flachs, Hanf und andern leicht

feuerfangenden Sachen gerettet werden kann , muß zuerſt

fort außer den Ort auf das freie Feld gebracht, und aube,. alda

ſo viel möglich , bewacht werden .

-
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eines 2

03 S. 62. gotondo

Es fol zu dieſem Ende in jeder Gemeinde eine gewiſſe

Anzahl waderer bewaffneter Männer welcher Beſtim

mung fich Niemand entziehen darf ausgezogen und bes

ſtimmt werden , welche dazu zu verpflichten ſind , daß fie bei

einer im Orte entſtehenden Feuersbrunſt unter Kommando

oder Unteroffiziers , mit ihrem geladenen Ges

wehre verſehen , alſogleich und zwar bei Strafe ausrücken ,

fich an einem beſtimmten Orte verſammeln und Tobin , nach,

erhaltener Ordre , die geflüchteten Effekten und Mobilien ,

ſowohl auf der Straße als an ihrem angewieſenen Verwah

rungsorte , ſchüßen und ſichern , ſo wie auch, wenn es noth

wendig werden dürfte , die Waſſerleitungen und Waſſerbe

hälter bewachen , damit dieſe weder durch Zufall noch aus

böſer Abſicht verſtopft oder abgeleitet werden können.

S. 63. ,

Wenn nun das Feuer glücklich gelöſcht iſt und keine

weitere Gefahr mehr vorhanden zu ſein erachtet wird , fou

aus Vorſicht der Brandplaß noch auf einige Zeit bewacht

werden , damit es fogleich bemerkt und zu Hülfe gerufen

werden könne , wenn etwa noch da oder dort unſichtbar

glimmendes Feuer neuerdings wiederum ausbrechen wollte .

Auch die Feuerſpriken und Löſchgeräthſchaften , ſo viel

dergleichen noch nothwendig ſein dürften , ſind eben ſo lange
ergleid

noch , unter gehöriger Aufſicht, an Ort und Stelle in Be

reitſchaft zu halten , ehe ſie nach ihrem Verwahrungsorte

zurückgebracht werden , was in keinem Falle aber eher ge

ſchehen darf, als bis ſie ausgereinigt und nöthigenfalls

ausgebeſſert ſind.

So i en

S. 64.

Endlich haben es ſich ſämmtliche Beamtete , bei ihrer

perſönlichen Verantwortung , angelegen fein zu laſſen , über

die Entſtehung der Brunſt die genaueſten Erkundigungen

einzuziehen , um fonach alle diejenigen , welchen eines for

chen Ereigniſſes wegen eine fträfliche Nachläßigkeit oder
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offenbare Schuld zur Laſt fält, zur ſtrengſten Verantwor

tung und Strafe ziehen zu können . mitWD169
*

1

1

3

b . An einem andern Orte mit uns

14 si 100pag. 65.tad artist and

Sobald eine Gemeinde in näherer oder weiterer Ent

fernung durch Läuten der Sturmglocke oder durch Noth

ſchüſſe oder durch herbeteilende Feuerläufer von einer aus

wärtigen, in oder außer dem Kanton entſtandenen , iedojedoch
or

nicht über drei Stunden entfernten Feuersbrunſt die Anzeige

erhält, fol das Feuerzeiden im Orte felbſt gegeben und

darauf die Ortspolizeibehörde, die Feuerinſpektoren und

Spritzenmeiſter , nebſt den zu den Feuerſprißen geordneten

Männern , ſogleich an dem in jeder Gemeinde beſtimmten

Verſammlungsorte ſich einfinden , indeſſen die zur Hülfe be

ſtimmten Feuerläufer nach erhaltener Weiſung ohne Verzug

mit Feuerhaden oder Eimern , mit ihrer Rondelle verſehen ,

anch der Gegend hineilen , wo das Feuer ſichtbar wird, über

den Ort, wo es brennt, digungen
einziehen

und diefe ihrer Polizeibehörde durch Zürückſendung eines

aus ihnen hinterbringen .

8. 66. 2007 marito

Gumot

Bezeichnet die Nähe der Brunſt oder die Anzeige der
min

Feuerläufer den ſichern Ort, wo es brennt, ſo muß , wenn

es immer nur die Gegend geſtattet , die Feuerſpriße ohne

längern Verzug,
mit allen nöthigen Löſchgeräthſchaften ,

am metus

dem Sprißenmeiſter und den dazu beſtellten Gehülfen dahin
ante

abgeſchickt werden .

S. 67.

um plejes ohne
Zeitderius

, zu können ,

wird die Polizeibehörde darauf Vorſehung thun, daß auf

den Fall der Noth ſogleich die zu Fortbringung der Feuers

ſprißen und dazu gehörenden Geräthſchaften benöthigten

Pferde angeſchirrt, nebſt den erforderlichen Fuhrknechten bei
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der Hand feien , wofür ſie eine billige Kehrordnung bei allen

Pferdebeſīßecu eintreten laffen wird . str 582

1. Sollte bei einem folchen Antaſſe das eine oder andere :

betreffende Pferd abgehen , fo fol ſie dasſelbe auf der Stelle

durch das erſte beſte ergänzen laſſen, was auch bei den Fuhrat,

knechten zu beobachten iſt. su

Würde bei einer ſolchen Gelegenheit, ohne irgend ein

perſönliches Verſchulden , ein Pferd beſchädigt oder gar zu

Grunde gerichtet, ſo muß dem betreffenden Eigenthümer von

der Gemeinde biefür eineangemeſſene Entſchädigung ges
leiſtet werden.

$ . 68 .

Sowohl die Sprißenmeiſter als die übrige zur Külfe

herbeigeeilte Mannſchaft find den Anordnunge
n und Aufträ

gen des am Orte der Brunſt aufgeſtellten Brand-Komman

danten und der dortigen Vorgeſeşten unterworfen , und

dieſelben dürfen sich daher auch mit ihren Spritzen und

Löſchgeräthſcha
ften nicht eher von da nach Hauſe zurückbe

geben oder einen der , nach Uebung , zuſammen an einen

Haufen geworfenen Feuereimer zur sand nehmen , bis dieſe

nach gänzlich gelöſchtem Brande der Ordnung nach werden

ausgetheilt und alle von der Ortspolizei auf gewohnte Art

dankbar entlaſſen worden ſein .

$ . 69. ឯ ផ deំ ន ) 12

Zu Handen der Sprißenmeiſter und beigeordneten Ge

hülfen derjenigen von andern Orten her herbeigeführten

Feuerſprißen , die — bei was immer für einer im Kantone

entſtandenen Feuersbrunſt - die erſte in gutem Zuſtande auf
P.

dem Brandplaße ſich befände und durch deren thätigen Ge

brauch und Beihülfe weſentliche Dienſte zur Rettung wären

geleiſtet worden , fod

"; loll content
foll -- je nach Geſtaltung der Sache

eine Belohnung von acht bis zweiunddreißig Franken aus

der Brandaſſekuranz-Kaſſe verabfolgt werden .

Das Zeugniß hierüber muß umſtändlich und pflichtmäßig

den,van :22
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von der Polizeibehörde des Orts, wo die Brunſt war, aus

geſtellt und an die Finanz- und Staatswirthſchaftliche Kam

mer mit Beförderung überfandt werden , die nach deffen

Würdigung die obenbeſtimmte Prämie feſtfeßen, ausbezahlen

und deren Betrag gegen die Brandaſſekuranz in Rechnung

bringen wird.

V. Abſchnitt.

Allgemeine Verfügungen .

wat

im .

andere ernanntis

$. 70.

Mit dem Eintritt jeden neuen Sabres follen in jeder

Gemeinde des Kantons die in den vorhergehende
n
Abſchnit

mm

ten aufgeſtellten Feuerinſpekto
ren , die Feuerbeſchaue

r , die

Sprißenmeiſt
er und die übrigen zu den Feuerſprißen , Feuer

leitern , Feuerhacken und Eimern Beſtellten , die Feuerläufer

und die bei Anlaß einer Feuersbrunſt zu Sandhabung der

Sicherheit und guten Ordnung beſtimmte bewaffnete Mann

ſchaft entweder neuerlich beſtätiget oder an ihrer Stelle
washierüber einen

und namentlicher Feuerrodel geführt, auch ſtets dafür ge

ſorgt werden, das auch während des Laufes des Jahres nie
eine dieſer Stellen unbefekt bleibe.

Die Gemeindeverwaltungen ſind für die Genauigkeit und

die richtige Vollſtändighaltung des Feuerrodels verantwortlich.

$ . 71. )

Den Städten und größern Ortſchaften ſei geſtattet, auf
im

die in vorſtehender Verordnung enthaltenen Vorſchriften

und Grundſäße geſtüßt , noch nähere , auf ihre beſondern

Lokalverhältniſſe und eigenen Hülfsquellen berechnete Feuer
are

verordnungen und Einrichtungen zu entwerfen und in Auss

übung zu ſetzen.
Oto

daß
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vil svi ostane VI. Abſchnitt.VI. Abſchnitt.n
et

07. stuplo Strafbeſtimmungen . .

tinta on 14 ubion 1920 and

S. 72. truthis not

2 Die Nichtbeachtung und Außerachtfeßung der Verord

nungen , welche in dem gegenwärtigen Beſchluſſe enthalten

ſind , werden beſtraft wie folgt:

a) die Nichtbeobachter des S. 1 von 4 bis 10 Franken ;

b) die, welche in der Zeit den SS . 2 und 44 nicht Ge

nüge thun , mit 2 Franken ;

c ) die Ueberſchreiter der S . 3 , 4, 5, 6 und 10 mit 4

bis 8 Franken , gleich jenen , die ſich gegen den 4. 55S.

verfehlen oder die im §. 56 bezeichnet ſind und nicht

orerſcheinen oder den ihnen ertheilten Befehlen nicht

Gehorſam leiſten würden ;

d ) diejenigen , welche die nach $. 11 von ihren Gebäu

2013. den wegerkannten Fähnlein , Stiefel u. f. w. inner

** der vorgeſchriebenen Zeit von ihren betreffenden Ge

bäuden nicht wegſchaffen , mit 4 Franken ;

e) jede Ueberforderung des durch die SS. 15 und 16

ann feſtgeſeşten Rußerlohnes mit dem doppelten Betrag

des Geforderten und im Wiederholungsfalle jedesmal

mit 2 bis 4 Franken ;

31) die ſich nach ss . 24 und 50 ſchuldig machen , mit

DE 50 bis 100 Franken ;

8 ) ebenſo jene, die fich gegen den 9. 25 verfehlen ;

b) diejenigen, welche den S. 26 nicht befolgen , mit 100
GFranken ;

i) die Nichtbefolgung der SS . 27 und 28 mit 20 bis

50 Franken ;

k ) die in der Befolgung der Sø . 29 und 51 nachläſſigen

Shurm- und Nachtwächter mit Gefängniß ;

1) diejenigen, welche inner der vorgeſchriebenen Zeit die

nach Snhalt des $ . 35 verordneten Reparaturen nicht
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7

haben bewerkſtelligen laſſen, nach Geſtaltung der Ums

ſtände und des mehr oder weniger vecharrenden Uns

gehorſams, mit Hinſicht jedoch auf den folgenden 5.76 ;

m) diejenigen , welche den S. 37 und 53 nicht genug

thun , mit 4 Franken ;

n) diejenigen Bauseigenthümer , welche die laut S. 38

is angeordneten Feuerleitetn nebſt Feuerhaden nicht bear
.

ſißen ſollten , mit 8 Franken ; ond redre? , 017

:51 0
mo) die gegen den §. 62 fich Verfehlenden oder in deſſen

10 Befolgung Saumſeligen mit einer angemeſſenen Geld

oder Gefängniſſtrafe ; 1972

p) diejenigen , welche nach Anordnung des § . 67 ihre
S.

co Pferde herzugeben ſich weigern würden , mit 20 bis

50 Franken , da ihnen dann überhin in dringender

Hi Noth die Pferde ſelbſt mit Gewalt weggenommen
werden können ;

9 ) wer gegen den s . 68 , vor der üblichen Abdankung,

On ſich mit ſeinen mitgebrachten Feuergeräthſchaften ent

and fernt, mit einer angemeſſenen Geldſtrafe und, wenn

er ſich fremde Feuergeräthſchaften zueignet , überhin

noch für den Betrag dieſer ; 01

1) wer ſich aus erwieſener ſträflicher Nachläſſigkeit eines

s Brandes ſchuldig macht, nicht nur mit einer der

Beſchaffenheit der Umſtände angemeſſenen Strafe,

fondern derſelbe fou auch nebenhin noch , ſo weit ſein

Vermögen zureicht, zum Erſaß des den Nachbarn

dadurch verurſachten Schadens angehalten werden ;

ats) wer bei einem ausgebrochenen Brande die Befehle

des Feuer-Kommandanten und der Polizeibehörde des

at Orts, wo die Brunft iſt, nicht ſogleich vollzieht, mit

einer angemeſſenen Geld- oder Leibesſtrafe.0 %

per lo cu e 220 ei

Dimarts i $. 73. bo tudi

Bit Sede Wiederholung eines Vergehend wird mit Verdopp

lung der angedrohten Strafe gezüchtigt. Bland and
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S. 74.

Bei obwaltender Unvermögenheit , eine verhängte Geld

buße bezahlen zu können , wird dieſelbe in eine verhältniß

mäßige Leibesſtrafe umgeändert. rinta

noosida nopingtaiú to S. 75. uremort,

11. Die gegen vorliegende Feuerordnung laufenden Sands

lungen werden von demjenigen Gerichte unterfucht und bes

ſtraft, inner deſſen Gerichtsbarkeit ſie begangen worden ſind,

es mögen dieſe durch die Polizeibehörde oder durch ſonſtige

Anzeige vor dasſelbe gelangenta sim 01

Es unterſucht und beurtheilt fie fummariſch nach den

im gegenwärtigen Beſchluſſe enthaltenen Anordnungen.

S. 76.

Jedoch wird den Feuerbeſchauern zugeſtanden , in den im

S. 35 bezeichneten Fällen auch von ſich aus die im S. 72

bei lit. I ausgefette Straffompetenz bis auf die Summe von

zwei Franken ſogleich auf der Stelle ausüben zu dürfen . sit

analla saintis S. 77.

von allen verhängten Geldbußen gebührt dem Anzeige

wa

ſteller ein Drittheil , die übrigen zivei Drittheile aber der

Gemeinde, inner welcher der Straffall vorgefallen iſt.

DerBetrag dieſer zwei Drittheile darfaberzunichts

anderm als zur Anſchaffung und Unterhaltung der Löſchge

räthſchaften verwendet werden , worüber der Gemeinde voll

ſtändige Rechnung abgelegt werden ſoll.

send eine Behörde ferbit inSollte irgend eine Behörde ſelbſt in der Handhabung

oder in der Vollziehung dieſer Feuerordnung ſich faumſelig
oder ungehorſam bezeigen , ſo hat der betreffende Amtmann ſie

mit allem Ernſt an ihre Pflicht zu erinnern, und bei längerer
when

Verabſäumung oder Außerachtfeßung derſelben ſie unverweilt

dem Kleinen Rathe zu verzeigen , um von dieſem unmittelbar,

nach Inhalt des § . 4 des Geſeßes vom 14. Weinmonat 1808,

hierfür zur Verantwortlichkeit und Strafe gezogen zu werden.
Des Seletres
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fra andbit be
9. 79.

-- Die Polizeitammer wird ebenfalls von ſich aus die vol

ſtändigſte Ausführung und Handhabung mehrbemeldter Vera

ordnung beaufſichtigen und, wo nöthig, bethätigen, auch dem

Kleinen Rathe immerfort unnachſichtlich diejenigen Behörden

und Beamten verzeigen , die fich hierin Pflichtvergeſſenheit

oder Unthätigkeit zu Schulden kommen laſſen würden . men

1 031001 S. 80. 101398sont

Gegenwärtige Verordnung fol dem Kantonsblatte beige

rückt und nebenhin in die Sammlung der revidirten Gefeße.

und Regierungsverordnungen aufgenommen werden. 1)

Toote :

Beſchluß

die Anſchaffung der Feuerſprißen für die Gemeinden

unter die Aufſicht des Polizeiraths ſtellend.

90s (Vom 14. Brachmonat 1820.)

di Wdtir Schultheiſs und Tägliche Räthe

der Stadt und Republit Luzern ,dan

verordnen :

S. 1 .

Es ſei der Beſchluß vom 10. Brachmonat 1811 , die

Verfertigung von Feuerſprißen für die Gemeinden unter

Uufficht des Finanzraths anordrend,3 anordnend, anmit zurückgenommen.
6

S. 2.

Dagegen ſoll von ' nun an von keiner Gemeinde des
you to

) Alb Nachtrag zu dieſer allgemeinen Feucrordnung erſchien im Jahr

polohe

Stellen
1858 ein Regulativ über die Berrichtungen des Kantonsfeuerinſpektors ,

in Folge Drganiſ.s Gefeßes vom 6. Fånner 1853

($. 119) geſchaffen wurde.
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Kantons irgend eine Feuerſpriße beſtellt oder angekauft were

den , es ſei denn zuvor der dießfalls getroffene Utford dem

Polizeirathe zur Einſicht und Genehmigung vorgelegt wor

den , ſo wie auch erſt dann eine ſolche Feuerſpriße ſelbſt vor

einer Gemeinde angenommen werden darf, wenn dieſelbe zu

vor, auf Veranſtaltung der benannten Rathsabtheilung, uns+

terſucht und als gut und wohlbeſchaffen erfunden worden

ſein wird. Det
63773 &

. 3.
11

Gegenwärtige Verordnung fou , zur allgemeinen Kennt

niß und Verhalt, dem Amtsblatte beigerückt werden ,

OBS! 30 PO

Geje s

* } über den Ban der Waſ häufer.

pictures ( Vom 22. Wintermonat 1837.)

هم

to

Båtir Präſident und Groſser Rath des Kantons Luzern ,

s a ben ,

- Auf die Botſchaft des Kleinen Rathes vom 3. März
para

1837 und nach vernommenem Gutachten unſerer Geſega

gebungskommiſſion ;

verordnet und verordnen ::8

1107 TOT 8. 1 ..

Die Errichtung offener Waſchfeuerheerde oder ſogenann

ter Waſchlödjer in Dörfern bleibt fernerhin verboten und

die vorhandenen ſollen weggeſchafft werden .

Hipto main $. 2 .

Auf einzelnen Höfen und in kleinen Ortſchaften, wo die

Häuſer nicht zu nahe bei einander ſtehen , rollen ſolche Waſch
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feuerheerde auf wenigſtens hundert Schuhe von jedem mit

Stroh oder Schindeln gedeckten Gebäude und wenigſtens

fünfzigfehenfins que von folchen , die mit einem Ziegeldache vers

find, geſtellt werden. 503-1100 sing Date

125 Wo die örtliche Beſchaffenheit dieſe Entfernung nicht

geſtattet, kann ausnahmsweiſe der Amtsrath, auf ein Gut

achten hin des Gemeinderaths, die Errichtung eines Waſch

feuerheerdes auch da geſtatten , wo jene Entfernung nicht

vorhanden iſt.

$. 3. 1975 )

In den Städten ,
in und Dörfern

follen
nach

Be

dürfniß
ein oder mehrere

Waſdhäuſer

, je nach den ört

lichen
Umſtänden

, von Stock-
oder Riegelmauern

vorhan
den ſein , welche

mit ſichern
und dauerhaften

Feuerwerken

,

Kaminen

und Ziegeldächern

verſehen

ſein follen
.

Wo noch keine ſolche, oder deren nicht in hinlänglicher

Anzahl_fich vorfinden , hat der Gemeinderath dafür zu for

gen , daß der Bau derfelben auf Koſten der ſämmtlichen

Häuſerbeſīßer, welche nicht eigene, nach geſetzlicher Vorſchrift

eingerichtete Waſchhäuſer beſigen , nach Verhältniß der Brand

aſſekuranzſchaßung ihrer Häuſer vorgenommen werde. i

S. 4.

si

1

Anſtände, die ſich über Errichtung von Waſchfeuerheer
***

den , ſo wie über den Bau der Waſchhäuſer , über Anzahl

und Einrichtung und über die Pflichtigkeit, zu den Koſten
tele

derſelben beizutragen , erheben, entſcheidet nady eingeholtem

Gutachten des Gemeinderaths, der Umtsrath, von welchem

an den Kleinen Rath refurrirt werden kann .

po 502 5. 5.1 to

Os Gegenwärtiges Geſet , durch welches die Regierungsber

ordnung vom 1. Brachmonat 1832 aufgehoben iſt, fout in

Urſchrift dem Kleinen Rathe zur Vollziehung und öffent

lichen Bekanntmachung mitgetheilt werden . trang 3
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1

Data de O Verordnung ist dieduis. *
00:19 D U.S. 16

nie über feuerſichere Einrichtung von Bädereien .

Satlan$90390 blodet (Vom 14. Şeumonat 1838(Vom 14.Şeumonat 1838.) Ensions :22

Ba mod011100352 bin 14 ,(DIEON

3790.51CONFOR 13737375113not hora

Tdtir Schultheiſs und Weiner Rath und

des Kantons Luzern,

Etterat erordnen ... nis sostre

tad ind pated 2010 S. 1. dicat dit is

Auch in den Gemeinden, in welchen das Bäckergewerbe
re
als freies Gewerbe erklärt worden iſt, hat jeder Liegen

schemos

ſchaftsbeſißer, welcher dasſelbe ausüben will, dem Gemeinde

tathe davon Anzeige zu machen .

Der Gemeinderath hat fodann das Lokal, in welchem

der Backofen errichtet werden will, zu unterſuchen, und wird

die Bewilligung zur Errichtung desſelben nur dann erthei
len , wenn das Gebäude mit

" Wowowe
er et Schiefern einge

deckt iſt, und wenn in demſelben ſich die Backſtube ſowohl

als der Backofen und das Kamin nach Anleitung des nach

folgenden S. 2 gehörig einrichten laſſen , auch auf zweck

mäßige Weiſe ein Holzbehälter anzubringen iſt.

E

90

Die Backöfen der Brod- und Paſtetenbäcker müſſen ent

weder in gewölbten Backſtuben angebracht, oder wo dieſes

nicht der Fall iſt, die letztern in Stockmauern aufgeführt

und mit einem Plafond von Kalf oder Gyps verſehen

werden .

Das Gewölbe des Backofens muß von Steinen, welche

wenigſtens die Höhe von einem Schuhe haben, erbaut wer

den und mit Inbegriff der Sekblatten eine Dicke von zwei

Schuhen haben.

Ueber der ganzen Breite der Mündung des Ofens fou
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ein Aſchenſtaubfang mit Schiebern angebracht und alle Züge

zum Reinigen mit Eiſenthürchen verſehen werden.

Das Einfeuerloch des in jeder Bäderei vorfindlichen

Waſſerofens ſoll von der Stelle, wo das Brennholz gelegt

wird , wenn immer möglich abgewendet , jedoch allezeit mit

einem eiſernen Doppelthürchen verſehen , und unter dem

ſelben eine Steinplatte angebracht werden.

S. 3.

Wenn ein Backofen in Folge erhaltener Bewilligung

wirklich errichtet worden iſt, ſo muß, bevor darin gebacken

wird, dem Gemeinderath die Unzeige davon gemacht und

von demſelben ein Unterſuch veranſtaltet werden , ob dabei

die gegebenen Vorſchriften beachtet worden ſeien . Wenn
det.

dieß der Fall iſt , ſo wird der Gemeinderath, die Ausübung

des Bäckergewerbes bewilligen , ſonſt aber unterſagen.

S. 4. 4 1973

ma

Von jeder ausgeſtellten Bewilligung hat der Gemeindes
leons ?

rath dem Amtsſtatthalter, und dieſer der Juſtiz- und Poli

zeikommiffion Anzeige zu machen , damit eine angemeſſene

Aufſicht ſtattfinden kann .

S. 5.

Wer ohne Beobachtung dieſer Vorſchriften das Bäckers

gewerbe ausüben würde, iſt dem Strafrichter zu verleiden.

$ . 6. 10. For the

Gegenwärtiger Beſchluß iſt durch das Kantonsblatt bes'

bufs der Vollziehung öffentlich bekannt zu machen .

Esiste
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1200Revidirtes Ocſek

avad über die Brandverſicherungsauſtalt.

si (Vom 18. Chriſtmonat 1840.)shot i ;

Madamu 100

com 1157199

Wir Präſident und Groſser Rath des Kantons Luzern ,

Auf den Vorſchlag des Kleinen Rathes und das Gut

achten einer von uns niedergeſeßten Kommiſſion ;
11.000

ver o r d nen :

M1791:

di I. Titel.

-35338 77305lors
Allgemeine Beſtimmungen .

een uit

TI? 03.12 ਰ: ੬. ::

$. 1. doit 9:30

Es fou für den ganzen Kanton Luzern eine allgemeine

Brandverſicherungsanſtalt ſtattfinden .

S. 2.

Demzufolge ſollen alle im Kanton Luzern ſich befinden

den großen und kleinen Gebäude , von welcher Gattung fie
у воде де

Gra !
immer ſeien , inſofern ſie nicht unter der Zahl der int

nächſtfolgenden Artikel enthaltenen Ausnahmen ſtehen , - in

der Brandverſicherungsanſtalt begriffen ſein , und derſelben
einverleibt werden .

Jones interna PS. 3.0 diesel

SP Von dieſer Brandverſicherungsanſtalt feien aber ausge

. nommen : Pulvermühlen , Pulvermagazine, Schmelzs, Glas-,

Ziegel- und Hafnerhütfen , gedeckte und ungedeckte Brücken ,

ſo wie alle Nebengebäude, deren Schaßungswerth die Summe

aus von hundert Franken nicht erreichen ; ferner die dem Staate

zugehörigen Schlöſſer oder ſonſt feuerfeſte Gebäude , über

deren Aufnahme oder Ausſchließung von der Brandverſiche

rungsanſtalt der Kleine Rath entſcheidet.

Sammlung älterer Gefeße 26. 15
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210 gedoch können die hier bezeichneten Gebäude in auswär

tigen Brandverſicherungsanſtaltett, jedoch nicht in einem

böhern Werth verſichert werden , als dieſelben mittelſt der

auf gleichem Wegeund nach gleichen Grundfäßen durch die

gefeßlich aufgeſtellten Behörden vorzunehmende Schaßung

erhalten haben , wie folches für die in der Kantonalaſſekus

i tang enthaltenen Gebäude fich vorgeſchrieben findet.

9

S. 4.
3

Um den Maßſtab auffinden zu können , nach welchem bei'

erfolgenden Brandunglücken ſowohl der Werth der zu leiſten

den Entſchädigung auszumitteln iſt, als nach welchem die

Antheilhaber an der Brandverſicherung ihre Unterſtüßungs

beiträge zu entrichten haben , beſteht ein allgemeines Brand

affekuranzregiſter , in welches alle im Kanton vorhandenen

aſſekurirten Gebäude mit einer beſtimmten Schaßung ſich

* eingetragen befinden.

S. 5, Dom

Die Schaßung der Gebäude findet nach weiter unten

folgenden Vorſchriften in vollem Werthe ſtatt. Jedoch wird

den Eigenthümern geſtattet, dieſelben auch nurfür drei Vier*

Fheile dieſes Werthes verſichern zu laſſen. In Folge deſſen

kein Gebäude, welches der Kantonalbrands

aſſekuranz fich einverleibt befindet, bei irgend einer andern

Aſſekuranzanſtalt 'verſichert werden . Im Uebertretungsfalle

dieſes Verbotes fou der Eigenthümer des Gebäudes ſowohl

als der Agent der auswärtigen Uffekuranz jeder mit einer

Beldbuße, welche dem vierten Sheil der verſicherten Summe

-angleichkommt, auf polizeirichterlichem Wege belegt werden.

1 Die?Cebäude , welchegegenwärtig in fremden Affekucanjen

croirVerlichert Find verbleiben einſtweilen im Kantonalbrandaſſe

In tutanztegifter it ihrem bisherigen Werthe. Sobald aber die

usdiauskvärtige Verpflichtung aufhört, ſollen ſie für den ganzen

on Werths in ? dasſelber eingetragen toerden .

Betreffend dieim . 3 bezeichneten Gebdube, die in einer

CI

darf in in

1

9

1

त

<
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auf

fremden Aſſekuranganſtalt verſichert werden wollen , ſo haben

die Eigenthümer von folchen, nachdem der Schaßungswerth

geſeßliche Weiſe ausgemittelt ſein wird, die von dem

s betreffenden Agenten ausgeſtellten Verſicherungsſcheipe zur

Senntnißnahme und Viſirung, jeweilen der Finanzkommiſſion

einzureichen .

575. 6. Finally 10360

2257 Die Brandbeſchädigten ſowohl, als die Eigenthümer jener

aſſekurirten Gebäude, welche allenfals beim Ausbruche einer

Feuersbrunſt, um dem Feuer Einhalt zu thun , oder um mit

den Löſchanſtalten zum Feuer kommen zu können , zum Theil oder

ganz abgebrochen werden müſſen , ſollen für den dadurch an

ihren affekurirten Gebäuden erleidenden und mittelft Ab

fchaßung auszumittelnden Schaden im Verhältniß jener

Schaßung entſchädigt werden, welche dieſe Gebäude zum Bes

- hufe der Brandverſicherungsanſtalt erhalten haben.

fra Auch im Falle der Beſchädigungeines Gebäudes durch

Betterſtrahl, wenn gleich dasſelbe nicht in Brand geräth,

fou die Entſchädigung auf gleiche Weiſe ſtattfinden. Im

Falle auf abgebrannten oder beſchädigten Gebäuden eine ge

..richtliche sapothek haftet, fou dem Gläubiger derſelben für

idas dießfällige Kapital, inſoweit dieſes den im Brandaſſekus

ranzregiſter eingeſchriebenen Gebäudeanſchlag nicht überſteigt,

von der Uffekuranjanſtalt die gehörige Entſchädigung zus

kommen.

$ . 7 .

Um eine Brandſteuer erheben zu können , muß immerhin

der Fall eines erfolgten Brandſchadens abgewartet werden .

DieAnordnungen zum Bezugederſelben gehen vom Kleinen

Rathe aus.

S. 8.

Der Aſſekuranzkaffe ſeis für eine ſolche verfallene Steuets

erhebung das Borrecht in dem Maße zuerkennt, daß ſie im

Konkurſe vor allen andern Forderungen als eine Realbes

ſchwerde kollozirt werden folt,

6
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72

$. 9.

Von einer Uffekuranzentſchädigung find diejenigen gang

ausgeſchloffen :

a ) welche ihre Gebäude vorſätzlicher- oder boshafterweiſe

On angezündet zu haben geſtändig oder überwieſen find ;

b ) welche ſich beim Abbrennen ihrer Gebäude auffallende

at Vernadstäßigungzu Schuldenkommen laſſen , obecoder

den Brand durch grobe Fahrläſſigkeit ſelbſt veran

laßt haben ; elokuuta

de c ) der von einem Dritten vorfäßlich oder durch grobe

Fahrläſſigkeit verurſachte Brandſchaden åſt zwar für

den Hausbeſiger verſichert, hingegen bleibt der Uffe

kuranjanſtalt der Regreß auf das Vermögen des

Shäters offen , uin denſelben zum Erſak , des verur

fachten Schadens anzuhalten . Sie

Die bypothefargläubiger ſollen in allen drei vorbezeich
neten Fällen im Sinne des §. 6 von der Brandverſicherungs

anſtalt entſchädigt werden. Dieſer bleibt aber auch in Bezug

auf lit. a und b der Regreß auf das Vermögen des Thäters

offen .

Anſtände, die ſich zwiſchen der Brandaſſekuranzanſtalt

und einem Hausbefißer über die Entſchädigungsfrage erhebert,

find gerichtlich zu entſcheiden .

1

S. 10.

Nach Verfluß eines jeden Jahres fou dem Großen Rathe

über die im Laufe desſelben ſich ereigneten Brandſchaden ein

umſtändlicher Bericht erſtattet, ſo wie eine Berechnung der

deßnahen eingeforderten Geldbeiträge vorgelegt werden, welche

Berechnung ſodann auch durch den Druck bekannt zu ma

chen iſt.

Spoon gr. S. 11.

Es follen von nun an für Brandſchaden an Gebäudent

weder für Kantonseinwohner noch für Uusivärtige Steuer

ſammlungen geſtattet werden .Bei.
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>

Nur in außerordentlichen Fällen und bei vorfallenden

beſondern Umſtänden iſt der Kleine Rath befugt, von dieſem

aügemeinen Verbote eine Ausnahme zu machen .

9.1971+371 6 :1 1 1 13987

mit 71HAI. Titel. poste

Bildung des Aſſekuranzkadaſters und Abſchatung

der Gebäude.

Centro de losSanto S. 12.shamaparkantentang 1

* In teder Gemeinde foli über die in deren Bezirk voraSn roll

handenen Gebäude, welche nicht unter die im $. 3 des Ge

fekes enthaltenen Ausnahmen fallen , ein Brandaſſekuranza :

tadaſter oder Regiſter errichtet werden , in welchem jedes

folche Gebäude, ſo viel möglich der Reihe nach unter Ana

ſeßung des Datums, wenn dasſelbe in dieſen Kadaſter auf

genommen worden iſt , des Vor- und Geſchlechtsnamens

feines Eigenthümers, der beſondern Benennung des Ortes,

Syofes oder Gebäudes , der Nummer desſelben , die es auf

dem Brandaſſekuranzregiſter erhalten hat, und mit einer

kurzen Beſchreibung über ſeinen baulichen Zuſtand, z . B. ob

ed alt, baufällig, oder wohlgebaut, zum Theil oder ganz neu,

in Stein , odec Riegel, oder Holz aufgeführt, mit Ziegeln,

Holz, oder Stroh gedeckt ſei, eingetragen werden. Gehören

zu einem Gebäude ein oder mehrere Nebengebäude , welche

nicht unter den Ausnahmen des Seſekes begriffent , find
als

find : Scheuern , Speicher , Holzſchoppen u . drgl., To find

dieſe dem Hauptgebäude anzureihen , und mit der nämlichen

Nummer , welche dieſes auf dem Kadaſter erhalten hat , zu

bezeichnen . Neben dieſer Zahl iſt dann aber noch ein Buch

ſtabe zu ſebent, fo daß das erſte dieſer Nebengebäude, z. B.

Nro. 10 A, das zweite Nro. 10 B u . f. w. erhält.

Steht in einer Gemeinde ein Nebengebäude, das Haupts

gebäude aber in einer andern Gemeinde, fo erhält jedes die

fer die ihm der Reihenordnung nach , die in der Gemeinde,

wo es ſteht, eingeführt wird, betreffende beſondere Nummer.
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.

+

Die Anzeichnung der Gebäude nach obiger Porſdrift

hat in jeder Gemeinde nach einer deren Lage anĝemeffenent

ordentlichen Rebrordnung, und judem in die Augen fallenb .

und auf eine haltbare Weife zu erfolgen .

Von dieſer Unzeichnung feien jedoch Kirchen und Kas

pellen ausgenommen.

S. 13.3

/

??

Die Eintragung der Gebäude in den Brandaffekurang

tadaſter und derſelben Schaßung geht folgendermaßen vor fich :

Der Eigenthümer hat bei dem Gemeinderath zuvörberſt

ſeine Schatzung anzugeben. Ein Ausſchuß:desGenteindecaths

unter Zuzug von zwei Sachverſtändigen unterfucht die Gebra

bäude ſorgfältig, und verfaßt ein genaues Schaungsprotos®

kolt, deſſen Ergebniß er dem Eigenthümer mitthetit.

Der Werth der Gebäude witd durch Beantwortung folder

gender Fragen ausgemittelt :

1) wie viel es foften witrde, das Gebäude nach ſeinet

gegenwärtigen Einrichtung neư dufzuführen . Porr

diefem Werthe wird ſoviel abgezogen , als dasſelbe

durch Alter und Gebrauch in Abgang gekommen iſt.

Ferner fou da , wo ein Gebäude Sheile enthält, die

bei ihrer Erbauung viel gekoſtet haben , nun aber:

von keinem , oder einem nut geringen , mit den Koftert

in keinem Verhältniß ſtehenden Nußen find, eitt any

gemeſſener Abzug gemacht werden ;

62) welches der mittlere Kaufwerth des Gebäudes fei.

Hierbei dürfen indeſſen weder ausgeväthe, nodi der

Bauplas, noch die auf dem Gebäude haftender Gese

rechtigkeiten , noch feine Lokalität und die damit vers

bundenen Vortheile, noch übechaupt irgend etwas,

das durch den Brandſchaden nicht leiden kann ,hitt

un Anſchlag gebracht werden.org

Ergeben ſich bei der Beantwortung dieſer beiden Fragen

ungleiche Summen , fo iſt ihr Durchſchnitt als der Werth

des Gebäudes anzunehmen . * ? difer

+3
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** Die Werthung geſchtebt inztunden - Summerals 100;$t;

Franken , 110 Franken u . f. w . mus sp gigtara) to ni

1 , DAB- von den Schakungsmännern angefertigte Protokoll

ſoll dem verfammelten Gemeinderath vorgelegt werden , wel

cher aufällige Einwürfe oder Beſchwerden der Gebäudeeigen

thümer anhören und daraufhin die Schabung der betreffen

den Gebäude Feſtſtellen wird ?

Gegen die Schabung des Gemeinderathes ftehtrdem Ges

bäudeeigenthümer der Refurrs an die Finanzkommiffionoffen,

welcher aber jedes Jahr den 31. Chriſtmonat.: eingelegt ſein

fott. Auf fpäter erfolgte Eingaben fol keine Rückſichyt mehr

genommen werden . Het

20 Die Finanzkonımiffion hat entweder von ſich aus , wenn

eine Schagung in auffallendem Mißverhältniß zu den übri

gen ſteht, oder auf eingelangten Rekurs den endlichen Ent

ſcheid über die Schatzungzu ertheilen , nöthig findenden Fauls

auf das Gutachten von Sachverſtändigen .

2 Die von daher aufgelaufenen Schabungstoſten und Spare

auslagen ſind je nach dem Ergebniß derſelben entweder VOR .

dem Refurrenten oder von der Brandvevſicherungsanſtalt

zu tragen , sombara

Der Regel nach wird jedes Gebäude für den voller

Werth der Abidhakung in die Brandverſicherung aufgenoma

men . Jedoch iſt dem Eigenthümer freigeſtellt, die Verſichesis

rungsſumme bis auf drei Viertheile der Schabung herabzus.

felgen, worüber die Erklärung ſogleich zu ertheilen iſt.

n33 111. Ditel.

Heviſion dex Gebäuderebatungen :

Sa 14,

Gs fod jedes Jahr im Spätiahr eine Reviſion des

Srandaffekurangkadaſters, fo weit es nothwendig iſt, in jeder:

Gemeinde vorgenommen werden , und daraufhin jeweilen
1
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mit dem 1. Chriftmonat der Finanzkommiſſion folgende An

gaben gemacht werden :

a ) aller neuerbauten und zu ihrem Zwecke bereits brauch

baren Gebäude, nebſt beigefügter Werthung derſelben ;

- b ) der durch angebrachte Erweiterungen oder Verbeſſe

rungen an jedem Gebäude fich ergebenden Erhöhung 11

oder durch Baufälligkeit oder ſonſtige Verſchlimmers

rung erfolgten Verminderung feines Werthes, wenn

dieſer ein Viertheil der im Brandaſſekurangkadaſter

enthaltenen Schatzung erſteigt ; dia

c) die Namensveränderungen , die ſich im Laufe des

Jahres durch Verkauf, Tauſch oder Erbſchaften bei

den Gebäudeeigenthümern ergeben haben .

S. 15. stolen en in a 44

Bei dieſer Kadaſterreviſion iſt auf die gleiche Weiſe, wie

bei der erſten Bildung des Brandaſſekuranzregiſters zu Werke

zu ſchreiten, welche im vorhergehenden Abſchnitte dafür auf

geſtellt ift.

Un bereits im Brandverſicherungskadaſter enthaltenen

Schaßungen darf ohne weſentliche Gründe , und ohne daß31

die Veränderung, welche ein Gebäude erlitten hat, denVier

theil diefer Schaßung erläuft, keine Abänderung vorgenom =

men werden ; zudem ſoll eine folche niemals ohne Voranzeige

an den betreffenden Eigenthümer geſchehen . $ id senere

Diefem ſteht es hingegen zu , fals er eines ſeiner Ge

bäude auch nur um einen Zehntel feines Werthes verbeſſert

hätte, dafür eine Schabungserhöhung fordern zu können.fi

Die Angaben über vorgenommene Gebäudeverbeſſerungen ,

oder Erweiterungen derſelben, für welche eine Schabungs

erhöhung gefordert werden kann , ſollen von dem betreffen

den Eigenthümer jedes Jahr vor dem 1. Weinmonat demo

Gemeinderath eingereicht werden , um dieſen in Stand zu

Teßen , die ihm obliegende jährliche Reviſion der Gebäuders

(chaßungen im Laufe des Wintermonats verfertigen zu köné
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nen , welche er bis auf den 1. Chriſtmonat der Finanzkom

miſſion einzugeben verpflichtet ſein ſoll. Shabani

Ueber jede folche Angabe ift dem Eigenthümer, von wel

chem fie gemacht wird , eine förmliche Beſcheinigung aus

zuſtellen. :)

Auf Angaben aber , welche bis auf den 1. Chriſtmonat

der Finanzkommiſſion nicht eingegeben ſein würden , darf im

Laufe des nächſtfolgenden Jahres keine Rückſicht genommen

und für aufälligen Schaden keine Vergütung von der Brand

verſicherungsanſtalt abgereicht werden .

S. 16 .

Abgeſehen von den im vorhergehenden Paragraph ent
There

haltenen Beſtimmungen kann der Gebäudeeigenthümer, deſſen

Gebäude nicht um die volle Schaßungsſumme verſichert ſich
tor como

befindet, beim Anlaß der jährlichen Reviſion verlangen ,

daß die Verſicherung bis auf jene Schakungsſumme erhöht

werde.

$ . 17 .

Lund

Neue Gebäude müſſen , ſobald ſie zu ihrem Zwecke brauch

bar ſind – wenn es vom Eigenthümer derſelben begehrt

wird auch während dem Jahre', und ohne die jährliche

Schaßungsreviſion dafür erſt abzuwarten , vorläufig in das
Hameda

2

Regiſter der Brandverſicherungsanſtalt eingetragen

Wer dergeſtalt im Verlaufe des Jahres zum Schutze
des gabres zum Schu

ſeines Eigenthums ein neues Gebäude in das Brandaſſekut

ranzregiſter eintragen laſſen will, hat ſeine Angabe dem Ge

meinderathe zu machen und über dieſelbe eine Beſcheinigung

zu erheben , welcher Akt längſtens in Zeit von einem Mo

nate, von dem Sage der Ausſtellung an, der Finanzkommif

fion vorzulegen iſt, um vorläufig in das Regiſter der Brand

večficherungsanſtalt eingetragen zu werden . ?

Ein mittlerweilen bis zu erfolgender endlicher Schatzung

einem ſolchen Gebäude zugefallener ganzer oder theilweiſer

Brandfchaden fol nur nach einer auf Veranſtaltung der

.
tretinetrossen werden.

$ *

2
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Finanzkommiſſion auszushitteinden runpatteitfchen Sthalungsta

vergütet werden .

S. 18.smes

Der Genteinberath oderdie betreffenben gitatedetdetal

ſelben ſind für die ihnen zu Laſten kommenden Fahrtaffig

keiten in der Mitwirkung und Uebermittlung der in dieſem

Jitel vorgeſchriebenen Angaben perſönlich verantwortlich?

3 3

'

toIV. Ditel.

Abſchakung der Brandſchaden .

Gebäu
de

$ . 19.

Sobald ein Brand entſteht, durch welchen ein einziges,

artist
werden

ganz oder doch dergeſtalt abge
no

brannt und , daß fie ganz neu aufgebaut
is what hehas

werden müſſen, ſo hat die Abreichung der vollen Entſchädi

digung nach der im Bros
enthaltenen

Schaßungsſumme ſtatt, und nur der Werth der alfällig

noch übrig gebliebenen brauchbaren Baumaterialien iſt von

der Vergütung abzuziehen.

S. 20 .

Sít hingegen ein Gebäude durch den Brand oder wegen,

demſelben nur zum Sheil zerſtört worden, fo foll der Scha

The cause .

den nach dem Verhältniſſe des zerſtörten oder beſchädigten

Gebäudes zu der Brandaſſekuranzſchaßung ausgemittelt und .

in Bruchtheilen dieſer Schakung feſtgefeßt werden ,

dohode S. 21. marts

Bei einem ausgebrochenen Brandunglücke fotr der beki

treffende Amtsſtatthalter unverzüglich durch dem betreffender:

Gemeindeammann davon in Kenntniß gefeßt werden . Dersi

felbe foli fich ſogleichy felbft adere im Behinderungsfalle, eitto

Mitglied des Amtstaths: auf die Brandftättesbegeben und

erforſchen , wie derBrands entſtanden, ob vonungefähr odens

aus Verwahrlofung oder wohl gar and Besheit, und mods9
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für Anzeigen und Muthmaßungen darübet vorhanden , und

welche beſondere Umſtände bei dem Brande in Vorſcheint

gekommen.

Er wird die über die Unterſuchung aufgenommenen Atten

der Staatsanwaltſchaft einſenden .

S. 22.

Um den Betrag des Schadens ausjumitteln , hat der
?

Amtsſtatthalter zwei Baukundige nebſt einem Ausſchuſſe des

Gemeinderaths auf die Brandſtätte zu berufen , damit dieſe

gemeinſam den Schaden bei Eidespflicht abſchäßen, über die

Schatzung ein Protokoll aufnehmen , unterzeichnen , dem Bes

fchädigten eröffnen und wollteund von demſelben mit der Erklärung,

ob er mit der Schatzung zufrieden ſei oder nicht, ebenfalls

unterzeichnen laſſen. Das Schabungsprotokoll fod jeden

fals unverzüglich der Finanzkommiffion des Kleinen Kathes

übermacht werden .

Sollte ſich dieſe oder der Beſchädigte mit der Schakung

nicht begnügen, ſo hat der betreffende Gerichtspräſident drei”,

Sachverſtändige zu bezeichnen , die unter gerichtlicher Aufs

ficht die Schaßung vornehmen , bei der es dann ſein Bês

wenden hat.

Die dießfälligen Koſten hat entweder der Beſdhädigte oder

die Brandverſicherungsanſtalt zu bezahlen , je nach dem Ere

gebriß der Abfchakung.

S. 23 .

Obgedachtes Schaßungsprotokoll folt ſeinen Hauptbeſtanda

theilen nach enthalten :

a) ob das Gebäude gang oder zum Sheil und in wel

chem Maße abgebrannt, jerſtört oder niedergeriffen

worden fet, und sirane

b ) wenn das Gebäube nur beſchadigt if , wie viele SUN->

CA derttheite der Staben im Wettantniß zum Ganzen

vermöge der aufgefüheten eidlichen Abfchaßung erfun

En dem worden fei; Tee

&
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1

+ c ) bei den durch die angewandten Löſchanſtalten nieders

geriſſenen oder mehr oder weniger beſchädigten Ger

bäuden find noch beſonders die Umſtände und die

$13:11 Gründe vollſtändig anzugeben , welche eine folche

Niederreißung oder Beſchädigung nothwendig gemacht

haben, und

d ) unter welcher Nummer und unter welchem Eigen

o thümernamen das abgebrannte , niedergeriſſene' oder

er beſchädigte Gebäude im Brandaſſekuranzkadaſter in

De Porſchein komme.

V. Titel. blata

* Erhebung der Brandaſſekuranzſteuer.

como D. 24..

Der Bezug der Brandaſſekuranzſteuer hat durch die Ger

meinderäthe zu erfolgen .

Demzufolge haben dieſelben , ſobald ihnen die von dem

Kleinen Rathe ergehende Anordnung zur Erhebung einer

ſolchen Steuer zugekommen fein wird, durch den hiefür auf

zuſtellenden Ausſchuß 1 Eigenthümer von Gebäuden den

ihm dießfalls betreffenden Betrag anzeigen zu laſſen und zu=

gleich den Tag zu beſtimmen, an welchem deſſen Entrichtung

zu erfolgen habe. 3o

Der Einziehungstermin darf nicht auf weiter hinaus

als auf acht Sage angeſetzt werden , und die Einziehungsbe

hörden ſollen den eingenommenen Steuerbetrag gegen Em

pfangſchein an die Brandverſicherungskaſſe ſogleich abgeben .

de S. 25.

Sowohl bei Vertheilung der Steuerraten als beim Ein

zug derſelben ſollen die ſich ergebenden Bruchzahlen , die unter

einem Rappen ſind, jedesmal auf einen vollei Rappen ans

gerechnet, bezogen und auch ſo verrechnet werden .

S. 26. un somn

Diejenigen , welche die Bezahlung auf den biezu feſtges

wa
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3

feſten Zeitpunkt nicht entrichtet haben würden , ſind dafür

ſogleich mit Schaßungsboten zu belangen. esas

329 Würde aber eine Bezugsbehörde in der Erhebung der

Brandaſſekuranzſteuer oder ihrer Ablieferung an die Brand

affekuranzkaſſe faumſelig ſein und dieſelbe zwei Monate nach

der an ſie ergangenen Aufforderung nicht eingeliefert haben,

fo iſt ſie mittelft Abſendung eines Exekutionsboten auf Koſten

der Saumſeligen an Ort und Stelle unnachrichtlich einju

einzutreiben.

1

the

$ . 27 .

In der Regel hat der Eigenthümer des verſicherten Ges

bäudes den betreffenden Beitrag an die jedesmal ausgeſchrie

ben werdende Brandaſſekuranzſteuer zu leiſten .

Iſt aber ein ſolcher zur Zeit, wo dieſe Steuer eingefør

dert wird, in der Gemeinde nicht anweſend, oder bewohnt

erpunemeſelbſt und hat es vermiethet , 10 "

im erſtern Falle von deſſen Geſchäftsbeforger , und in dem

der Verpachtung vom Miethsmanne der Steuerbetrag vors

ſchußweife zu erheben , den dieſer ſonach gegen den Lehent

geber zu berrechnen berechtigt iſt: 23

Bei leibdingsweiſer Benußung eines Gebäudes hat den

Steuerbetrag im Falle, daß der Eigenthümer davon abweſend

- wäre, der Leibdingsnußnießer, zwar mit Regreß auf jenen ,

zu entrichten .

Für Minderjährige und unter Vormundſchaft Stehende

liegt dem aufgeſtellten Vormunde oder Sachwalter die Ents

richtung des Steuerbetrages von ihnen eigenthümlich zur

eſtehenden Gebäuden ob .

J. Bei Kirchen und Kapellen wird dieſe Steuerrata von

denjenigen bezahlt , welche folche Gebäude ganz oder zum

Theil zu erbauen haben , und zwar nach Verhältniß der

ihnen dießfalls obliegenden Baupflichtigkeit.:

*** Bei Pfarr- oder andern Pfrundgebäuden hat die Ents

richtung der Brandaſſekuranzſteuer vom jedesmaligen Nutz

14
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nießer derſelben zu erfolgen , welchem der Eigenthümer des

Gebäudes dafür Vergütung zu leiſten hat.ba

Von den dem Staate zugehörenden Gebäuden iſt der auf

fie fallende:Steuerbetrag von der über ſie aufgeſtellten Vers

waltung an die Bezugsbeamten abzuführen.

porn für Schul- und andere einer Gemeinde oder Korporas

retion zuſtehende Gebäude iſt der Steuerbetrag vom daherigen

=ffigenthümer zu erheben .

VI. Titel.

Abreichung der Brandentſhädigung.

55. 28.

Die ausgemittelte Brandentſchädigung ſoll von der Branda

affekuranganſtalt unverzüglich geleiſtet werden. Die erfors

derlichen Vorſchüſſe ſind der Anſtalt aus der Staatskaſſe

vorzuſtreden , derſelben aber nach Eingang der auszufchreis

benden Brandſteuer ſogleich wieder zu erſtatten .

S. 29 .

Die einem durch Brand oder als Folge davon Beſchäs

digten gebührende Entſchädigungsſumme hat die Finanzkom

imiſſion , weitere Sicherheitsmaßnahmen vorbehalten , dieſem

gegen von ihm auszuſtellenden Empfangſchein durch den bez

treffenden Gemeinderath zukommen zu laſſen , wobei Ferners

Folgendes zu beobachten iſt :

a ) iſt das abgebrannte oder beſchädigte Gebäude mit

keinen Hypothekarſchulden belaſtet, fo wird die Ents

ſchädigungsſumme an deſſen Eigenthümer auf einmal

abgeführt, er mag dann ein ſolches Gebäude wieder

aufbauen oder nicht;

b) laſten hingegen auf dem Gebäude Verſchreibungen

u . f. w. und will deſſen Eigenthümer dasſelbe wieder

3. herſtellen laſſen, ſo iſt an dieſen , nach erfolgter förms

licher Erklärung darüber, die Entſchädigung dergeſtalt
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4 nach und nach abzufolgen , daß er einen Viertheil

davon bei Anhebung des Baues, zwei Viertheile bei

2011 Borgerüefter Baute und den letzten Viertheil erſt dann

erhalte, wenn das Gebäude zu ſeinem Zwecke wieder

brauchbar iſt;

e ) wil hingegen ein folch verſchriebenes Gebäude nicht

- mehr hergeſtellt werden , ſo iſt die dafür gebührende

: Entſchädigungsſumme durch den Gemeinderath in die

Kände des Bezirksgerichts zu legen , damit dieſelbe

unter deſſen Mitwirkung vorerſt zur Ubbezahlung der

vorhandenen Sypothefarſchulden verwendet und dem

die allenfalls

noch überſchießende Summe zugeſtellt werde.
..

Die Gemeinderäthe ſind für genaue Befolgung alles

deſſen verantwortlich .

Beſchädigten erſt nach Abführuna ?

Borgia

$ . 30.

Für jeden Tag , welchen die Gemeindebeamten und die

zugezogenen Bauerfahrnen oder Schaßungsmänner in Ge

fchäften der Brandverſicherungsanſtal
t hinbringen müſſen, iſt

den erſten ein Taggeld von einem Franken fünf Baßen und

den teßtern von zwei bis drei Franken von der Gemeinde,

für welche ſie dieſe Geſchäfte zu beſorgen haben , als Ent

ſchädigung abzureichen .

Bei Abſchaßungen, welche in Folge eines Brandunglückes

ftattfinden, ſind die zugezogenen Sachverſtändigen von der

** Brandverſicherungsanſtalt zu entſchädigen.

Die Unterſuchungskoſten fallen denjenigen zur Laſt, welche

als Verurſacher der Feuersbrunſt ausgemittelt ſind.

In Abgang von Solchen übernimmt der Staat nach den

hierüber beſtehenden Vorſchriften dieſe Koſten.

S

guide

i regionen
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Jeder VII. Titel. i

Vorſchriften über die Aufführung von Banten in

Sesi 102.Beziehung auf Fenerficherheit.

duire De A. Entfernung der Gebäude.

soins des o 6. 31. Hind me

Pero
Häuſer, Scheunen und andere dergleichen Gebäude, wenn

dieſelben von Holz erbaut werden wollen , rollen immer in,
une

einer Entfernung von wenigſtens 100 Schweizerſchuhen von
S.

andern Gebäuden , und zwar von Dachrinne zu Dachrinne

gemeſſen , entfernt aufgeführt werden.

Gebäude in Riegel - oder Wickelmauern können jedoch
remonies

ce
auch in einer Entfernung von 50 Schweizerſchuhen , und

ganz in Stockmauern aufgeführte Gebäude dürfen noch näs

her und ſelbſt an andere ebenfalls ganz bis zur Dachfirſt

aus
vetehendeStockmauern Gebäude angebaut werden .

Alle in Wickel- oder Niegelmauern aufgeführten Gebäude,
lega ?ан

,

inſofern ſie näher als hundert Schweizerſchuhe von andern
уу .

Gebäuden errichtet werden , ſollen bis zur Dachfirſt mit
Counter

einem Pflaſteranwurf gut beſtochen werden. Die Dachyor

ſprünge derſelben , ſo wie auch der in Stockmauern errich

teten Gebäude foưen mit einem ſolchen Pflaſteranwurf ver

fehen ſein.

Für die Städte Luzern, Surſee, Williſau und Sempach

und für den Flecken Münſter , ſoweit es den eigentlichent

Stadt - oder Fleckenbezirk betrifft, haben eigene Bauordnun

ни

gen zu beſtehen , die der Kleine Rath im Intereſſe der alla

gemeinen Feuerſicherheit jeweilen zu erlaſſen oder zu revia

diren hat .

$ . 32 .

Bei außerordentlich
en

oder minder wichtigen Fällen, wo

die Feuerſicherheit nicht gefährdet iſt, kann auch bewilligt

werden , in nicht gefeßlicher Entfernung bauen zu dürfen ,

set
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wo dann abermeaber möglichſte Sicherheitsmaßregeln mittelſt Zie

geldächern , Mauern , Pflaſteranwürfen und dergleichen an

gewendet werden ſollen.iant and

Zur Erlangung, der daherigen Bewilligung hat man ſich
an den Gemeenth 34 wenden.34. wenden . Sandelt es ſich nur

e

darum , neue Holz -Holz - oder Wagenſchoppen , Moſttrotten,

Schweinſtälle , Waſchhäuſer oder andere dergleichen kleine

Gebäude zu erbauen , ſo kann der Gemeinderath von ſich aus
oth

die Bewilligung ertheilen .

Wenn Semand aber ſolchartige kleine Gebäude abbricht,

und auf gleichem Plaße und in gleicher Größe wiederauf

baut, fo hat derſelbe hiefür gar keine Bewilligung einzuhoſo

len , jedoch dem Gemeinderathe vorher davon Anzeige zu
machen

. 07. 1900 1901 1909.
6

Ein Anbau an ein Gebäude kann ebenfalls dannzumal

vom Gemeinderath bewilligt werden , wenn der Unbau blos

bezweckt , das betreffende Gebäude für ſeine bisherige Bes

ſtimmung zu erweitern derſelbe keinen größern
und wenn

Schagungswerth
als 500 Franken beträgt, und wenn der

Anbau auf einer ſolchen Seite des Gebäudes
aufgeführt

werden will, wo er von andern Gebäuden
in der Hälfte

be

der geſetzlichen Entfernung bleibt .

Der in nicht in weniger feuer

li
ar
i

das Hauptgebäude , felbft, gebaut

werden .
Then

In allen andern Fällen fertigt der Gemeinderath ein

Gutachten an , welches dem Amtsrathe vor
iſt. Der

felbe hat, wenn er es nothwendig findet, die Sache an Ort

und Stelle durch ein Mitglied unterſuchen zu laſſen , und

kann , falls er in Uebereinſtimmung mit dem Gemeinderathe

die Bauten in Bezug auf die Feuerſicherheit zuläßig findet,

mit Anordnung der allfällig nöthig erachteten Sicherheits

maßregeln die nachgeſuchte ertheilen.pewilligung .

Anſtände oder Einſprüche, die ſich über einen Entſcheid

des Gemeinderathes von irgendeiner Seite erheben, können

Sammlung älterer Geſeke as,

ſicherm Materigr
?

16
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DE

WA

an den Umtsrath und von dieſem an den Kleinen Rath
returrirt werden .

In den Fällen , wo der Gemeinderath bloß ein Gutach

ten , der Umtsrath aber den kann
Entſcheid zu erreicht

auch diefer Entſcheid an den Kleinen Rath rekurrirt werden.

S. 33.

Nachbezeichnete Gebäude , welche von jeßt an , ohne

Bewilligung der betreffenden Behörde aufgeführt werden ,

ſollen der Regel nach abgetragen werden , als ::

a ) jedes neu aufgeführte Gebäude, welches von einem an
192

dern Gebäude nicht in geſeblicher Entfernung, von
den 57

Dachrinne zu Dachrinne gemeſſen , entfernt ſteht;
BOS om ennes

b ) jedes durch einen neuen Unbau aufällig erweiterte

You alte Gebäude, welches von einem andern Gebäude
.

die geſeßliche Entfernung nicht erhält , oder durch

den erhaltenen Anbau zu einem andern Ge
***

bäude näher als in geſeßliche Entfernung zu ſtehen

ir ne
ue
n

kö
mm
t

.

S. 34.

3. Sollte hingegen der Kleine Rath nach Maßgabe der

ſich ergebenden Umſtände eine ſolche eigenmächtig errichtete

Baute oder Anbaute beſtehen zu laſſen erkennen , ſo kann

VI

d on

.es nur unter der Bedingung geſchehen , daß ſie or
! ?

dentlich nach Vorſchrift des gegenwärtigen Brandaſſekuranja

geſekes geſchäßt , und der Eigenthümer verpflichtet werde,

in die Brandverſicherungs
kaſſe

den ſechsten Theil der ſich
be

hieraus ergebenden Werthung zu bezahlen , welcher zur Ver

wendung an Brandbeſchädigungen beſtimmt ſein ſoll .

odsto B. Weitere Bauvorſchriften .

S. 35.4

Es follen keine Feuerſtätt
en

, als da ſind: Back, Dörr

und , ,
herafon desgleich

en
om

-
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et werden.

und große Feuevſtätten -- wie dieſe immer heißen mögen ,

weder in einem alten , noch in einem neu aufzubauenden

Gebäude errichtet werden , es ſei denn zuvor , auf Anord

nung des Gemeindecathes als Polizeibehörde , der Augenta

fchein an Ort und Steder durch Bauverſtändige eingenoms

men und auf den Bericht dieſer von demſelben der borhas

bende Bau als feuerſicher bewilligt werden ").Tupizodanidad

Oni pomingo , 13: 3 i 10 minit 1
$ . 36.

Aue Gebäude , in welchen ſich dergleichen Feuerwerke

befinden , rollen mit Ziegels , Schiefer s oder Metalldächern

verſehen ſein ?). For thenameon Inst, OUI

S. 37 .

tin Sn Zukunft ſollen alle größern und kleinern Gebäude

mit Ziegel-, Schiefer- oder Metalldächern erbauet

Son Ausnahmsweiſe dürfen in abgelegenen gebirgigten Ge

genden Gebäude mit Stroh oder Schindeln gedeckt werden ,

wofür bei dem Gemeinderathe eine Bewilligung einzuholen iſt.

Immerhin aber müſſen auch im Falle der Bewilligung

Stroh- und Schindeldächer wenigſtens 150 Schuhe von

jedem andern Gebäude und 100 Schuhe von dem Grund

und Boden des Nachbars entfernt fein . Wenn der Nach

bar einwilliget , ſo kann auch näher als 100 Schuhe an

ſeinen Grund und Boden gebaut werden .

2. Auf keinen Fall aber dürfen Wohnhäuſer mit Stroh

( Schaub ) gedeckt werden.

Der Gemeinderath kann hingegen die Bewilligung er

theilen , Sorfhütten auf Torfmööfern , inſofern ſie von an

dern Gebäuden in vorgeſchriebener Entfernung fich befinden

und ihres geringen Werthes wegen nicht in die effekuranz

aufzunehmen ſind, mit Stroh oder Schindeln einzudecken .

Aſſekuranz

1) Stehe noch das ſpezielle Gefeß über den Bau der Waſchhäuſer,Waftshaufer
vom 22. Winternionat 1837.

2 ) Siehe noch die ſpezielle Verordnung über Erridjtung von Bäckereien ,

vont 14. Heumonat 1838 .
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1

hoedande in gefeßliche Entfernung

179. Eben fo kann der Gemeinderath , inſofern er findet, daß

die Eindeckung mit Ziegeln oder Schiefern durchaus un

thunlich iſt, bewilligen , Anbauten an Scheunen oder andere

Defonomiegebäude , welche mit Stroh oder Schindeln ger

deckt ſind, ebenfalls mit gleichem Material einzudecken , for

fern ſie keinen böhern Schabungswerth als den Viertheil

des bisherigen Uffekuranzwerthes des Hauptgebäudes felbet

betragen , zu gleicher Benußung , wie dieſes , beſtimmt find

und von jedem andern Gebäude in gefeßliche Entfernung
pon jedem andern

kommen.

1938. 38. DUE, 20 minS. E resistant

Sede neue Feuerſtätte eines Wohnhauſes fol mit einem

Schornſteine (Kamin) verſehen ſein .

Es follen alle Kamine von liegenden Ziegeln , Backſtei

Duft- oder andern Steinen errichtet werden . Er

-50 Die Kamine , deren Wände wenigſtens Idret
Ethenund

halben Zoll Schweizermaß im Durchſchnitte halten müſſen ,

follten eine folche inncre Höhle faſſen , daß fie von einem

Menſchen durchgehends: beſtiegen und gekehrt werden kön

nen ; auch follen jene , trelche auf der Firſt zum Dache

hinausgeführt werden , wenigſtens zwei Fuß hoch , die übria

gen aber wenigſtens vier Schuhe hoch , wobei der Kamin =

hut nicht zu rechnen iſt , über das Dach hinaus geführt

werden . Bei Schindel = - und Strohdächern müſſen jedoch

in dem Umkreiſe des Kamins in jeder Richtung auf eine

Entfernung von 10 Fuß Ziegel angebracht werden .

2

Enger geſchloſſen
e

Kamine können nurda ?

werden , wo die Polizeibehörde ihre Zuläßigkeit erkennt. di

man sos S. 39.129104 THE BOHED 100

Ti Es darf keine Thüre aus einer Küche in eine Scheune

angebracht werden . Sonra

C.
Strafbeſtimmungen.comve ye

S. 40. 18 horaire

Die Bau- , Zimmer - und Maurermeiſter , welche den

Bau eines der in . 33 litt . a und b bezeichneten Gebäude,
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37, 38

oder einer im 9. 35 bezeichneten Feuerſtätte, ohne ſich der

Bewilligung der Betreffenden hiefüc verſichert zu habeit,

übernommen und angehoben hätten , oder fich gegen die.SS

und 39 verfehlen , fallen ein jeder derſelben und

zwar insbeſondere in eine Strafe von 20 bis 80 Franken,

die auf polizeirichterlichem Wege gegen ſie verhängt wer

den fou .

Im Falle der Unvermögenheit oder wenn der Baumeis

fter im hieſigen Kanton nicht belangt werden kann , fou die

Strafe vom Eigenthümer des
Gebäudes

bezahlt werden .

Sm Wiederholungsfalle wird die Strafe für die Zimmer

und Maurermeiſter verdoppelt, wo fonach, wenn der Schul

dige die Geldbuße nicht bezahlen kann, derſelbe für die eine
Hälfte dieſer mit einer körperlichen Strafe belegt , die an
ilerle

dere Hälfte dann aber von dem Gebäudeeigenthümer bezahlt

werden ſou.

elangoni? 8. 41. cau . 158 ful!

Ebenfalls ſind auch die Gemeindeammänner zu genauer

ihrem Gemeindekreis vorgenommen

werdenden Bauten gehalten und verpflichtet, ſobald ſie von

einer neuen Baute Kenntniß erhalten, die gefeßliche Ent

fernung derfelben zu erwahren, die Fortſegung jeder Baute,

bei welcher dieſe Entfernung nicht beobachtet wäre , oder

fouſt den oben aufgeſtellten Vorſchriften zuwider gehandelt

Amtsffattsaltet
Anzeigezu machen , der gemäß dem Geſekeeinzuſchreiten hat

.
Bei Vernachläßigung der Anzeige über eine ' ihnen zur

Kenntniß gelangte, gefekwidrige Baute verfallen ſie in die

itt vorhergehenden Paragraph angeregte Strafe, und bei

Wiederholung einer rötchen Øernachläßigung iſt mit Bet

doppelung der lektern ihre Entreßung bon der Gemeinde

ammannſtelle verbunden.

osin seni sedan 42. risotto un

4:01 Gegenuvärtiges Gefeß , durch welches das tevidirte €

fet , die Brandverficherungsanfalt betreffendvom18.Maint

Uufficht über die in
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4

monat 1833 , die Vervollſtändigung des $. 37 des Brands

affekuranzgefeßes vom 16. Brachmonat 1838 aufgehoben

ſein fou , tritt in Kraft mit dem 1. Jänner 1841.34sisdir

strovy CEM COM 015) Onders

47 ani, 89000 Saube mobila dinantno pod sio

Vollziehungsverordnung sa mga

zum Brandverſicherung&geſep. 2017 me
43 1600 to 331

faitse ilmad (Vom 5. Hornung 1841.)Somou sont

Wir Schultheiſs und Kleiner Baths ? Cris

9.00 tio des Kantons Luzern , aposis soin
1910 on

.

to
In näherer Vollziehung des Brandaſſekuranzgefeßes vom

18. Chriſtmonat 1840 ;

Auf den Bericht und Untrag der Finanzkommiſſion ;

998912 Babefchließen : 14 nuit and

sebe da bi $. 1.olen olnudreginoase
se ga jedem Amtstreife rollen ſechsbis zwölf, und mores
In
nöthig ſein ſollte , noch mehr bcuerfahrne Schaßungsmänner

bezeichnet werden , welche im ganzen Umfange des Kantons

mit den Ausſchüſſen der Gemeinderäthe die Schatzungen

der neuen Gebäude oder der an den alten vorgenommenen

Verbeſſerungen , welche in das Brandverſicherungsre
giſter

eingetragen ſind, ausſchließlich vorzunehmen haben .
0

siis obuo om 9. 2. naimplainant

ig Dieſe Schabungsmänner werden von der Finanzkom

miſſion auf den Vorſchlag der Umtspäthe gewählt und por

ben lettern in Eid genommen sidi M61591 fui34400

S. 3. 90 step

Zu Schaßungen der Gebäude in jeder Gemeinde wird

der Gemeinderath zwei von dieſen für den ganzen Kanton

bezeichneten Schaßungsmännern zuziehen . :undnar 313
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S. 4.

Die Finanzkommiſſion iſt beauftragt , die Namen dieſer

Schatungsmänner durch das Kantonsblatt zur allgemeinen

Kenntniß zu bringen und die Zahl derſelben jederzeit vod

ſtändig zu erhalten .

stogundo o glisilou OSDរ

Sena

Sesame

madrat 1 Godisch

today
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PISTA16 denotnost , samoto

ontus de1996 BoX .. este gataire ng tin

Verſchiedene polizeiliche Gefeße, Verordnuugen

und Beſchlüfſe.

Beſch Iuſe,

das Verbot des Fiſchfanges mit Schwebneßen enthaltend.

(Vom 29. März 1809.)

Wir Schultheiſs und Kleine Käthe

des Kantons Luzern,

beſchließen :

Es ſei aller Fiſchfang mit Schwebneßen bei einer Strafe

von ſechszehn Schweizerfranken , für jede Uebertretung, von

heiligen Oſtern an bis auf den 14. Herbſtmonat jeden Jah

res, verboten .
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-

Verordnung

über das Halten der Hunde, und Berſehen derſelben

mit Zeichen.
naduo ) di 013 76 en

till sendthe on . (Vom 26. Bradmonat 1828.) juga punase on

The Tidad 1000 din piele 001019 cod onome si

fair Schultheiſs und Tägliche Räthe $50*

der Stadt und Republit Luzern,

our
baben verordnet und verordnen :verordnen :Iron 11 nou any din egen

Algemeine Verfügungen.

Este di (s

S. 1. 900 podcastig

Das Kalten von Hunden iſt allen jenen Einwohnern des

Kantons Luzern , welche mittel- oder unmittelbar Unter

füßungen von den Waiſenämtern oder Armengütern ge

nießen , fo wie allen in die Klaſſe der Dienſtboten gehörigen

Individuen , ferners allen denjenigen , welche nichts an die

direkte Regierungs- oder Gemeinde- und Armenſteuern bei

tragen , durchaus unterſagt. En da?

00 Botireo ? e11 2129 $. 2. , 1774 in urdinate

Vom 1. nächſtkünftigen Augſtmonatsan folu jeder andere

Einwohner , der einen oder gleichzeitig mehrere Kunde hal
tet , verbunden feina jeden derfelben mitspinem neuent, auf

D'ér Fichtbaren Seiten
Halsbandes angehefteten Zeichen

zu verſehen.

Auf dieſen Zeichen ſollen der Name der Gemeinde, wo

der Eigenthümer desHundes ſeinen Wohnſig hat, die Num
man som harmed

apor

mer, mit welcher er ſich in der dießfälligen Kontrolle einge

třagen Andet, und Jahrzahl der Zuſtellung desſelben ſich

aufgedruckt .
finden in

ins Soru
Die Hunde der Durchreiſenden

ſollen, wenn ſie
sem fotten , wenn ſie keint fol

etrent
Zeichen tragen , von ihren Eigenthümern , an einen

Strick gebunden , geführt werden.

3

ام

des Zeichen
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Für ein ſolches Zeichen ſollen zwanzig Baßen ) bezahlta
werden . d 1192I

Für ein folches Zeichen Sie die

Das durch Einlöſung eines neuen Zeichens erworbene

Recht zum Halten eines Hundes iſt einzig und allein an

die Perſon des Erwerbers gebunden , und darf daher auf

keine Weiſe an iemand andern, übertragen werden .

!
?

Die Austauſchung eines ſolchen Zeichens gegen ein ans

deres findet gegen Bezahlung von vier Baßen bloß dannzus

mal ſtatt :

a ) wenn bei Abſterben des Eigenthümers des Kundesein ſolcher vererbt
wird

. E

wenn der Eigenthümer des Bundes feinen Wohnſis

37330 in eine andere Semeinde verlegt.

In dieſen beiden Fällen aber muß neben der Einreichung

des gehabten Zeichens die
kontrole

des betreffenden Ges

meindeamm
anns den nöthigen Uusweis leiſten . Durch

In beiden vorſtehenden Fällen rou die Einlöſung des

neuen Zeichens binnen Monatsfriſt, vom Tod des frühern

Eigenthümers oder von der Uenderung des Wohnſiges an

gerechnet, ſtatt finden . Und 992;

S. 6.

Für ein vermißtes Zeichen kann ein neues enthoben

werden , in welchem Fall auch vier Baßen für dasſelbe zu**
bezahlen ſind.

isto

in ,
Seder Beſißer eines Kundes (es mag ein ſolcher mit

dem vorgeſchriebenen Zeichen verſehen ſein oder nicht) bleibt
sete

nebenhin für den durch dieſen verübten Schaden , ſo wie für
enos

die daherigen nachtheiligen Folgen verantwortlich.

fahri perfelbe nit auch verpflichtet, ſtets

ſchriften zu befolgen, welche zur Verhütung der Tollwuth

1) 3 fr. n. Währung.
126 1912 1911 Cabinta

$ . 7.

>

45 genau alle jeneVors
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1

unter den Sunden oder bei wirklichen Ausbruche derfelben

die Regierungsverordnung vom 28. Brachmonat 18091) ent. ,

halten , ſo wie die beim Eintritt folcher Umſtände zu er

laſſenden Polizeiverfügungen .

Strafbeſtimmungen . ut q logistas

eta asopiland muc don Sp. 8. Dy protopno 1793 hast ]

Wer einen Sund ohne die verordnete Bezeichnung an

treffen würde, it befugt, die Polizeibedienſteten aber ſind

verpflichtet, denſelben mit ſich zu nehmen , oder felbft auf

der Stelle niederzumachen, leßteres nämlich , wenn der Hand

ohne Gefahr von Verlegung nicht weggenommen werden

könnte, oder wenn deſſen Beſiger entweder nicht bekannt iſt,

oder in die Klaſſe der im 5. 1 bezeichneten Perſonen gehört.

§ . 9. 103

Der Eigenthümer eines ſolchen Hundes verfällt neben

bei in eine Geldſtrafe von vier Franten , wenn er die vor

geſchriebene Saxe zwar bezahlt, das empfangene Zeichen abec

dem Kunde nicht angelegt hat. t 30901102es

Wenn er hingegen die Sare nicht entrichtet hat, fo roll

er mit acht FrankenFranten beſtraft werden.

Derjenige aber, der ſeinem Sunde ein unächtes oder

nicht mehr gültiges oder für den Hund eines andernt ein

gelöstes Zeichen anheftet, verfält in eine Strafe von fecho =

zehn Frankens uda muodosto 1150 Classic 3

S. 10.

Wer zur Zeit, wenn jeweilen zur Berhütung der Sou

wpth unter den Sjunden verordnet wird , die Hunde anges

bunden zu halten oder mit Maulkörben zu verſehen , einen

ſolchen außer dem Hauſe frei laufen läßt, verfällt , nebſt

auffälliger Anwendung der im vorigen Paragraph enthaltenen

Strafbeſtimmun
gen

, in eine Buße von vier Franken , und

es ſoll ein ſolcher Hund noch überdieß nach jedesmaliger

Vorſchrift, entweder weggenommen oder niedergemacht werden .

) 3eßt das Gefes über die Geſundheitspolij
et

vom 3. Chriftmonat 1844

. (Bd. I , Selte 465).Ini msisimua mano

*
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J. 11.

no

**Die weggenommenen Hunde können innert fünf Sagent

gegen Erlegung von fünfBaßen, nebſt zwei Baßen Uzungs

koſten für jeden Tag, wieder eingelöſet werden . of tot

Daugoti plot 130nn

Diejenigen , welche, obſchon in die Klaſſe der im $ . 1

bezeichneten Perſonen gehörend, dennoch Hunde halten , oder

fonſt die in vorſtehenden $ . 7 und 8 beſtimmten Geldſtrafen

nicht zu bezahlen vermögen , find nach Maßgabeder ausges

fetten Geldbußen gemäß §. 9 des allgemeinen Polizeifkraf

gefelles mit Einſperrung zu beſtrafen, die bei Wiederholung

des gleichen Vergehens mit Waſſer und Bröd verſchärft

werden kann. in domena 3. 10 min

37000g and S. 12. 1998 satija

Ade obigen Strafen ſind nach Vorſchrift des S. 9 des

Gefeßes über das gerichtliche Verfahren in Polizeiſtraffällen

von den obecamtlichen Polizeigerichten zu verhängen 1), und

die Geldbußen nach Anleitung des S. 68 des attgemeinen

Polizeiſtrafgeſeßes zu vertheilen . 2) 2 :15nn gir suntmod

Vollziehungsvorſchriften .
lut 2017

3383 bene si sonu Su 13. 0400Senso

2:11 Zur Erhaltung der im 9. 2 angegebenen Zeichen wendet

man ſich an den Gemeindeammann feines Wohnorts, in

der Hauptſtadt und den Munizipalorten aber an den dafigen

Polizeiausſchuß.

10 Diejenigen , welche im Einklang mit den Beſtimmungen

des $. 4 früher perſönlich ein neues Zeicher gelöst die

Sape von 20 Baten bereits ſchon einmal bezahlt haben ,

foden , falls fich dieſes wirklich durch die über die abgegebes

Hei Zeichen gefühüfe Kontrolle erwahet, bloß gehalten feitt,

gegen Gelegung von vier Baßen das alte Betchen gegen

ein neues auszuwechſeln.

nu un
1 )y Diefe Beftimmung iſt durch das Gefeß veth 12. Chelftmonát 1838 #bet

tad Abwandlung geringerer Polizeifiraffafle anfgehoben .

* ) Die Bertheilung geſchieht nun nach S. 167 der Polizeiftrafgefebed.

. tur estes pert
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Wenn ſich aber dieſe Angabe aus der Kontrolle nicht

des deutlichen erweiſen läßt, ſo iſt immerhin ein neues Zei
,

chen einzulöſen , und dafür die Tafe von 20 Baßen zu be
,

zahlen . Juristispone de10 ans plus en nou 13033

1200dini wa upang sah S. 14. iontin nod trupo

si ? Die genannten Ortsbeamten haben die Pflicht, dafür

zu wachen , daß die ſämmtlichen Beſiger von Hunden ſelbe

mit vorſchriftmäßigen Zeichen verſehen. Sie haben über die

bedürfenden Zeichen jedesmal dem betreffenden Oberamt, ist

der Hauptſtadt aber unmittelbar dem Polizeirath ein ſchrift

liches Verzeichniß einzugeben , und damit zugleich die Eine

fendung der betreffenden Tafen zu verbinden. a toimet

Sie führen über die empfangenen und abgelieferten Zei=

chen ein genaues Verzeichniß nach dem ihnen zu Sanden

zu ſtellenden Formular , welches mit fortlaufenden Nummern

das Datum der geſchehenen Ablieferung des Zeichens , den

Vors, Geſchlechts- und Zunamen des betreffenden Eigen

thümers, nebſt Benennung ſeines Wohnhauſes und des Be

trags der bezahlten Tare enthalten ſoll , und es iſt jederfou

unter ſo viele beſondere Nummern in dieſes Verzeichniß ein
installe

r

zutragen , für ſo viele Hunde er Zeichen eingelöst hat.

Dieſes Verzeichniß rod ſtets den Landjägern und übrigen

mic
Polizeibedienſteten zur Einſicht und Verhalt offen ſtehen .

am 16.30 $. 15. aastat

Die Oberamtmänner 1) haben die geforderten Zeichen

von dem Polizeitath 2) oder von dem von dieſem hiefür

bezeichneten Beamten zu beziehen, und für nöthige und ſchleu

nige Ablieferung an die betreffenden Gemeinden zu forgen .

Sie führen über die für die abgelieferten Zeichen eingehen

den Taren eine ordentliche Rechnung, und geben dieſe fammt

dem betreffenden Betrag am Ende eines jeden Jahres dem

Polizeirath ab .

1) Sekt Amtsſtatthalter.

*) Seßt Polizeidepartement.

iteto som
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mint olosta ? T0 en 15. 16. pa gen tan som en

- Der Polizeirath wird dafür Sorge tragen , daß die für

jede Gemeinde nöthigen Kundszeichen in ihrer vorgeſchries

benen Form verfertigt und an dieſelben abgeliefert werden .

show

Er beſorgt den richtigen Eingang der hiefür zu leiſtenden

Zahlungen und führt darüber ordentliche Rechnung. Die

jährlich eingegangenen Gelder liefert er nach Abzug der bea

treffenden Koſten und 10 Prozent Bezugsgebühr , welche

den mit der Vollziehung dieſer Verordnung und der dahe

rigen Mühewalt beauftragten Beamten nach einem pom

Polizeirathe feſtzuſeßenden billigen Maßſtabe zukommt,

fammt der Jahresrechnung an die Staatskaffe ab .

217

S. 17 .

13.Unmit findet ſich die Regierungsverordnung vom 18. Mai

1810 zurückgenommen.

S. 18 .
Home

Mit der nähern Anordnung und der Vollziehung gegen
One

wärtiger Verordnung iſt der Polizeirath beauftragt. Derſelbe

iſt auch bevollmächtigt, jedesmal, wenn er es für nothwendig

hält, eine allgemeine Reviſion der vorhandenen Zeichen nach
Kodu.e

e

gegenwärtiger Vorſchrift vornehmen und eintreten zu laſſen ,

es

damit dießfaus Mißbräuche und Unordnungen nicht allzuſehr

überhand nehmen können , und es fol dieſelbe zu Seders

manns Kenntniß und Verhalt bekannt gemacht und der

Sammlung der Geſetze und Regierungsverordnungen beige

rückt werden.
ad

a
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ma puntador do 499100 : Dia do

doo , Beichlu ,

den Borkauf von Lebensmitteln verbietend, und die

Beftrafung desſelben anordnend.

(Bom 21. März 1832.)

Wir Schultheifs und Kleiner Rath

des Kantons Luzern

Saben befchloſſen und beſchließen :

w

Polizei
richter

이

S. 1 .

Der Vor- und Auftauf von Lebensmitteln aller Gattung,

welche auf die öffentlichen Märkte gebracht werden, oder auf

dem Wege dahin geführt zu werden ſich befinden , um auda

am gleichen oder an einem nächkfolgenden Markttage wieder

verkauft zu werden , iſt und bleibt des gänzlichen verboten.

S. 2 .

Diejenigen , welche ſich zu Schulden kommen laſſen, ge

gen dieſes Verbot zu handeln , ſind ſogleich dem

zu verleiden , und von dieſem nach Anleitung des § . 13 des

allgemeinen Polizeiſtrafg
eſeķes

1) dafür zu beſtrafen .

S. 3 .

DE Die
dießfällige

n
Geldſtrafe

n fallen , nach Anleitung de

S. 68 des vorbenannt
en

Geſekes , zur Hälfte dem Staate

zu ; von der übrigen Sälfte ſoll ein Theil der Gemeinde,

rin der das Vergehen verübt wurde, und der andere dem

Leider anheimfalle
n
. Trio

S. 4 .

Gegenwärtige Verordnung ſoll, zur allgemeinen Kennt

niß und Verhalt, unſerm Amtsblatte beigerückt, an den ges

1) Jeßt S. 28 des Polizeiſtrafgeſeßes von 1836.
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wohnten öffentlichen Orten angeſchlagen , und nebenbei am

nächſten Wodzenmarkte in der Spauptſtadt auf dem Markt
plage verleſen werden.

delete storedon the Battle

del Trattamente

o eſe $

über Verhaftung und Auslieferung von Perſonen.

(Vom 10, Weinmonat 1832.) ...

Wir Präſident und Groſser Rath des Kantons Luzern,

veHaben verordnet und verordnen :

S. 1. 1)
UR

Eine Verhaftung foll nur dann Statt haben , wenn die
mi

Exiſtenz eines Verbrechens oder Vergehend bereits währ
min .

ſcheinlich, und die betreffende Perſon verdächtig iſt, Thäter

oder Mitſchuldiger zu ſein .

S. 2.

.

In wiefern der gegen eine beſtimmte Perſon obwaltende

Verdacht zur Verhaftung hinreichend fei, muß in jedem

einzelnen Fale forgfältig erwogen werden . Dabei iſt vota

züglich auf die größere oder geringere Beſorgniß , daß der

Verdächtige fich durch die Flucht der fernern Unterſuchung

entziehen werde, Rückſicht zu nehmen.

$. 3.2001

2017 Auch alsdann kann eine Verbaftung eintreten , wenn zu

beſorgen ſtände, der Verdächtige würde die Freiheit zu Vera

dunklung der Wahrheit und Erſchwerung der Unterſuchung

mißbrauchen . Dengamingpilaang

1) SS. 1 bie und mit 10 dieſes Gefeßeses find burch das Strafrechtsvers

fahren vom 1. Jänner 1837 außer Kraft gefeßt.
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S. 4.

Jeder Verhaftete ſoll innerhalb 24 Stunden, von ſeiner

Berhaftung an gerechnet , vorläufig zu Protokoll einver

nommen werden.

S. 5 .

Seder durch die Polizei Verhaftete fou dem zuſtändigen

Gerichte zur Unterſuchung und Beurtheilung unverweilt über

geben werden .

S. 6.

Bei allen Verhaftungen , welche durch Polizeibeamte

vollzogen werden , ſollen dieſe mit ſchriftlichen Befehlen ver

fehen ſein , und die Befehle ſowohl dem zu Verbaftenden ,

als dem erſten Ortsbeamten vorgewieſen , dem Gefangen

wärter zu Eintragung in das von ihm zu haltende Ver

zeichniß der Verhafteten eingehändiget , und hierauf zu den

Akten abgegeben werden , auch der Verhaftete berechtiget

ſein , eine Abfchrift des Verhaftsbefehls zu verlangen . Uus

genommen ſind nur die Fälle , wo wegen Gefahr im Verzug

dieſe Maßregeln nicht ausgeführt werden können .

9. 7 .

Jeder Verhaftsbefehl roll, wo möglich , enthalten : Na

men und Heimath des zu Verhaftenden , Datum der Aus

ſtellung und Unterſchrift der betreffenden Behörde.

S. 8 .

Bei minder wichtigen Vergehen und wenn von der Frei

heit des Verdächtigen kein beſonderer Nachtheil für die

Unterſuchung zu befürchten ſteht, kann vermittelſt einer von

der zuſtändigen Behörde zu beſtimmenden Real- oder Per

ſonalfaution die Verhaftung abgewendet, oder eine bereits

verhängte aufgehoben werden .

$ . 9.

Dieſe Kaution iſt in jedem einzelnen Falle nach deſſen

beſonderer Beſchaffenheit in einer ftren Summe zu beſtim

Sammlung älterer Gefeße 26. 17

+
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men. Dieſe Summe fou die wahrſcheinlich ergehenden.

Prozeßkoſten und den Schadenerſaß in ſich begreifen , und

darüber hinaus einen Betrag , der mit der zu erwartenden

Strafe in angemeſſenem Verhältniß ſteht.

S. 10.

Entweicht der gegen Kaution Entlaſſene aus dem Rech

ten , fo find aus der Kautionsſumme vorerſt die Prozeßa

koſten und der auffällige Schadenerſatz zu berichtigen ; der

Ueberſchuß fält dem Fiskus auf ſo lange zu, bis der Ent

wichene im Rechten ſich ſtelt, oder habhaft gemacht wird.

$ . 11 .

Durch gegenwärtiges Geſetz iſt den Polizeibehörden die

Befugniß nicht benommen, unbeurkundete und beruflos her

umziehende Perſonen , die nicht dem hieſigen Kanton ange

hören , anzuhalten und auf ſo lange in Verwahr zu Teßen,

bis die über ihre Herkunft angeſtellte Unterſuchung beendigt

iſt, oder der Ungebaltene an eine auswärtige Polizeibehörde

abgeliefert werden kann.

Eben ſo hat es hinſichtlich des Anhaltens der Bettler

bei den diesfälligen , beſtehenden Verordnungen ſein Bea

wenden :)

$. 12 .

In die hieſigen Strafgefängniſſe ſollen keine von ausa

wärtigen Gerichten Verurtheilte aufgenommen werden .

S: 13.

Die Auslieferung eines hieſigen Angehörigen, oder eines

im Kanton Ungeſeſſenen , wegen Verbrechen oder Vergehen

an ein auswärtiges Sericht kann nicht erfolgen , ohne daß

die Akten dem Appellationsgericht vorgelegt und von dem

Lorem
wird : die Gerichtsbarkeit des ausländiſchen

Richters ſei begründet, und die Auslieferung könne aus dem

Geſichtspunkte des Rechts Statt finden.

1 ) Ueber die Arreſtation und Beſtrafung der Bettler fiehe das Gefeß über

das Armenweſen vom 5. Chrifimonat 1856 ( Bb. III, Seite 83).
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Zu folchem Ausſpruch wird erfordert, daß die Eriſtenz
le

eines an dem Orte , woher die Requiſition einlangt , bes

gangenen Verbrechens wahrſcheinlich und die betreffende

Perſon nach aktenmäßig vorliegenden Indizien verdächtig iſt,

Shäter oder Mitſchuldiger zu ſein .

Der Kleine Rath feinerſeits wird erwägen , ob nach den

beſtehenden ſtaats- und völkerrechtlichen Verhältniſſen die

Auslieferung Plaß habe :).

9. 14.

Handelt es ſich um die Auslieferung einer Perſon , die

weder eine hieſige Kantonsangehörige noch im Kanton fäß

haft iſt, ſo ſteht die Unterſuchung , ob die Auslieferung zu=

Täßig ſei, lediglich bei dem Kleinen Rathe , welcher zu bes

rückſichtigen hat , ob die Exiſtenz eines Verbrechens wahrs

ſcheinlich , und die betreffende Perſon der Verübung desſel

ben verdächtig ſei.

Jedoch ſoll, wo nicht beſondere Staatsverträge ein an

deres Verhältniß feftfeßen , die Auslieferung jedenfalls nur

wegen ſogenannten gemeinen Vergehen Statt finden .

2

S. 15 .

Gegenwärtiges Geſek, mit dem Siegel des Großen Rathes

und den gereklichen Unterſchriften verſehen, fol in das Staats

archiv niedergelegt und dem Kleinen Rathe zur Bekanntma

chung und Vollziehung zugeſtellt werden .

1 ) Maßgebend ift übrigens audy bae Bundesgeſeß über Auslieferung von

Verbrechern und Angeſchuldigten vom 24. Juli 1852 (Bd. II , Seite

140 der eidg. Gefeße).
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Beſchluß

anordnend das amtliche Verfahren beim Auffinden von

Leichnamen und verwundeten Perſonen.

(Vom 1. Hornung 1833.)

:

üdtir Schultheiſs und Heiner Bath

des Kantons Luzern ,

beſchließen :

S. 1 .

Jeder Kantonseinwohner iſt verpflichtet, beim Auffinden

eines menſchlichen Leichnams oder Spuren eines folchen ,

fo wie auch bei vor feinen Augen oder in ſeiner Nähe er

folgten plößlichen Unglücksfällen , mehrere,
Menſchen ihr Leben einbüßen , oder ſchwer verwundet wer

den , ſogleich dem betreffenden Gemeindeammann Anzeige

zu machen.

Zugleich liegt ihm ob , wo immer die Möglichkeit der

Rettung oder Wiederbelebung des Verunglückten vorhanden

, was unter den vorwaltenden

Umſtänden zu dieſem Zwecke geſchehen kann, wozu beſonders

ſchnelle Herbeirufung ärztlicher Hilfe gehört.

wobei ein ?

iſt , allesdasjenice

Strztoder
Wundarzt

hat
die beſondere

Pflicht

,

6

auf einen ſolchen Ruf fich ſogleich an die betreffende Stelle

hinzubegeben und die zweckmäßigen Verſuche zu Wiederbe
er

lebung oder Rettung des Verunglückten vorzunehmen.

$ . 2 .

Der Gemeindeammann , dem eine ſolche Anzeige zuge

kommen iſt, begibt ſich ohne alle Verzögerung an den Ort,

wo der Leichnam oder Verwundete liegt, beſichtigt vorläufig

den Verhalt der Sache, und ordnet ſodann einsweilen die zweck

des Verwundeten, wenn möglich durch

ſeine Familie, wo dieß nicht bereits geſchehen iſt, oder dann

mä
ßi
ge
n
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wenn immer möglich durch Polizeibedienſtete an. Dabei wird

er verfügen, daß ſowohl der Leichnam , falls keine Hoffnung zur

Wiederbelebung vorhanden iſt, ſowie alles andere, was irgend

zu einem Kennzeichen dienen könnte, in der Lage und Stel

lung verbleibe, wie folche aufgefunden worden ſind.

om

$ . 3.

Sofort erſtattet der Gemeindeammann dem Amtsſtatt
ung

halter ſchleunigſt einen ſchriftlichen Bericht, der enthalten

fou , wie und durch wen ihm die Anzeige zugekommen , wo

der Leichnam oder der fchwer Verwundete gefunden worden,

welche Wahrnehmunge
n

er bei der Beſichtigung gemacht,

welche Veranſtaltung er getroffen , und welche Perſonen

alfällig nähere Auskunft geben können .

wo der Leichnam oder?

ܚܕ

too for

. 4.

Findet der Amtsſtatthalter auf dieſe erhaltene Anzeige,

daß kein Grund zu einer nähern Unterſuchung und nament

lich zur Vornahme eines Augenſcheins an Ort und Stelle,

Verwundete liegt, vorhanden ſei,

indem z . B. mehrere rechtſchaffene Perſonen den Todtgefun

denen oder fchwer Verwundeten haben in's Waſſer fallen

oder fonſt verunglücken ſehen u. dgl., ſo läßt eräft er im Fall,

bloß eine Verwundung vorhanden iſt, die Sache auf ſich

beruhen , faus aber der verunglückte bereits geſtorben iſt,

ſo ermächtigt er ſchriftlich den Gemeindeammann, denſelben

ſeiner Verwandtſchaft zum ordentlichen Begräbniß zu über

geben, oder wenn es einen Fremden betrifft, die Begräbniß

felbſt anzuordnen, und gibt der Juſtiz- und Polizeikommiſſion

hievon beförderliche und umſtändliche Kenntniß.

$. 5 .

Sft aber irgend Grund vorhanden , einen nähern Unter

ſuch zu veranſtalten, welches der Fall iſt, wenn die Art des

Sodes oder Verwundung des Verunglückten etwas zweifelhaft

iſt, oder Anzeigen oder Verdacht einer an ihm verübten Ger
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waltthätigkeit vorhanden ſind , ſo nimmt der Amtsſtatthalter

einen folchen Unterſuch vor , verhört zu dieſem Ende alle

Perſonen , die den Leichnam oder ſchwer Verwundeten auf

gefunden haben , oder über den legten Aufenthalt, Sandlungen

oder Lebensumſtände des Sodtgefundenen oder Verwundeten

einige Auskunft geben können , und begibt fich nöthigenfalls

felbſt in Begleit des Umtsſchreibers , Bezirksarzts und Be

zirkswundarzts an Ort und Stelle , wo der Leichnam oder

Verwundete ſich befindet.

5. 6.

Hier angekommen beſichtigt und unterſucht er die Dert

lichkeit und Verhältniſſe überhaupt, und insbeſonders die

Lage , in welcher der Leichnam oder Verwundete gefunden

wurde, die Kleider, mit welchen er ſich angethan findet, die

Effekten und Inſtrumente, welche aufällig er bei ſich hat,

oder die in der Nähe liegen , den äußern Zuſtand des Kör

pers, als Größe , Geſchlecht, ungefähres Alter und andere

Kennzeichen , vornämlich aber, ob äußere Verlegungen am

Körper vorhanden ſind, und welche Urſachen und Umſtände

den Sod oder die Verwundung des Verunglückten verurſacht

haben mögen , ſo wie ob Spuren einer an demſelben ver

übten Gewaltthätigkeit zu entdecken ſeien , und läßt darüber

und , falls die vecunglücktePerſon erkannt wird, über Name,

Geſchlecht, Stand und Heimath derſelben durch den Amts

ſchreiber einen ordentlichen Verbalprozeß aufnehmen .

In Fällen , wo Gefahr oder Nachtheil im Verzug iſt,

kann der Amtsſtatthalter, wenn er auf andere Weiſe Kennt

niß von dem Auffinden eines Leichnams oder ſchwer Vers

wundeten erhalten hat, ohne erſt die Anzeige des Gemeindea

ammanns abzuwarten , ſich mit dem Umtsſchreiber und dem

bezirksärztlichen Perſonale an die betreffende Stelle begeben,

welches beſonders ſtattfindet , wenn von einem schwer Ver

wundeten noch vor feinem muthmaßlichen nahen Sode mit

telſt amtlicher Einvernahme die Veranlaſſung des Unglücks

oder deſſen häter erfahren werden könnte.

top

mes:

2
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S. 7.

Findet in dem Falle, wo der Verunglückte bereits ge

Forben iſt, der Umtsſtatthalter im Vereine mit dem Bezirks

arzte die Urſachen , welche den Tod herbeigeführt haben, durch

die äußerliche Beſichtigung nicht hinlänglich und beſtimmt

genug ausgemittelt, oder find Spuren oder Verdacht einer

an dem Verunglückten verübten Gewaltthätigkeit vorhanden,

fo muß von Seite des Bezirksarztes und Bezirkswundarztes

zur Obduktion des Leichnames geſchritten werden , wobei

dieſelben genau nach Vorſchrift der Medizinalordnung und

namentlich des S. 45 der beſtehenden Medizinalverfaſſung 1)

zu verfahren haben , demzufolge der Bezirksarzt alles , was

er bei der Unterſuchung Bemerkungswürdiges findet, als Fort

feßung des Verbalprozeſſes dem Umtsſchreiber in die Feder

zu diktiren bat.

Der Verbalprozeß muß fernerhin die Urſachen enthalten ,

warum die Obduktion vorzunehmen oder zu unterlaſſen für

gut befunden worden ſei , und es follen felbem in jedem

Falle nebſt der Unterſchrift des Amtsſtatthalters und Umts

fchreibers auch diejenigen des Bezirksarztes und Bezirks

wundarztes beigeſetzt werden.

1

ce

S. 8 .

des

Nach beendigtem Augenſchein und Sektion des Todge

fundenen wird der Amtsſtatthalter in der Regel die Beerdi

gung des Leichnams anordnen . Glaubt er aber aus befondern

Urſachen damit noch abwarten zu follen , bis entweder von

höherer Behörde es bewilliget, oder andere Umſtände gehoben

ſein werden, ſo hat er die ſorgfältige Bewachung des Leich

nams durch Polizeibedienſtete zu veranſtalten .

S. 9.

Der Amtsſtatthalter fendet den Verbalprozeß über den

vorgenommenen Uugenſchein fammt dem Protokolle über

die aufgenommenen Depoſitionen , Verhöre u. f. w . , und

MI

EM

1) 3eßt S. 16 bed Geundheitepolizeigefeßes ( Bd. I, Seite 430 ).

eta

it
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.

feinem Gutachten über den wahrſcheinlichen Verhalt der
1

Sache ; ferners das laut . 45 , litt. e . der Medizinalord

nung von dem Bezirksarzte abzufaſſende, auf den Sektions

bericht begründete, und von ihm und dem Bezirkswundarzte

zu unterſchreibende mediziniju) gerichtliche Gutachten der

Suſtiz- und Polizeikommiſſion 1 ) ein , und legt dieſen Akten

jedesmal die vollſtändigen Noten über die Koſten des Augen

ſcheines und anderer Auslagen laut Sportelntarif bei.

S. 10.

Die Juſtiz- und Polizeikommiſſion gibt nach gemachtem

Unterſuche der al Dem Kle
ine

n
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S. 11 .

In Fälen , wo Spuren oder Verdacht einer an dem Ver

unglückten begangenen Gewaltthätigkeit vorhanden ſind, ver

anſtaltet der Amtsſtatthalter oder auch ſchon der Gemeinde

ammann die nöthigen Arreſtationen, und leitet den Unterſuch

gegen die Beklagten oder Verdächtigen nach Vorſchrift der

beſtehenden Kriminal - und Polizeigeſeke ein , worauf er dann

aber die ſämmtlichen Akten mit Inbegriff des Verbalprozeſſes

und dem mediziniſch

gerichtlichen Gutachten des Bezirksarztes dem Staatsanwalt

über den vorgenommenenor

in Original übermacht, der Juſtiz- und Polizeikommiffion

aber beglaubigte Abſchrift des Verbalprojeffes mit

ist
eine

einem ſchriftlichen Bericht einſendet.

Wenn der Amtsſtatthalter im Zweifel ſteht, ob nach

Maßgabe der vorhandenen Umſtände hinlänglicher Grund

zur Vermuthung eines begangenen Verbrechens oder Ver

gehens vorhanden und demzufolge ein dießfälliger näherer

Unterſuch vorzunehmen ſei, ſo wende er ſich unter Einſen

1) Sebt der Staatsanwaltichaft.
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dung der Akten und eines umſtändlichen Berichts an die

Staatsanwaltſchaft, welche ihm darüber die nöthige Weiſung

ertheilt.

$ . 12 .

Gegenwärtiger Beſchluß fout zu allgemeiner Kenntniß und

Verhalt dem Amtsblatte beigerückt werden.

o e ſe s

über die allgemeine Wirthsordnung.

( Vom 6. März 1834.)

üdtir Präſident und Groſser Rath des Haitons Luzern,

In Reviſion der beſtehenden allgemeinen Wirthsordnung,

saben

Uuf den Antrag der Gefeßgebungskommiſſion und das

Gutachten des Kleinen Raths ,

verordnet und verordnen :

A. Bon dem Necht zu wirthen überhaupt.

S. 1 .

Nur diejenigen , welche in Gemäßheit des Geſetzes über

die Gewerbsfreiheit vom 13. Hornung 1833 ein Real- oder

Perſonal-Wirthſchaftsrecht beſiken , dürfen Weine und andere

geiſtige Getränke auswirthen , oder im Kleinen verkaufen .

Als Getränkspevkäufer im Kleinen iſt derjenige zu be

trachten , der weniger als zwölf Maas Wein oder Moſt oder

fechs Maas Branntwein auf einmal verkauft.

$. 2.

Von vorſtehender Beſtimmung finden folgende Ausnah.

men ftatt :
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Diejenigen , welche Wein aus eigenem Gewächs verfecti

gen, ſind berechtigt, denſelben in dem Umfange derjenigert

Pfarrgemeinde, wo er gewachſen iſt, auszuwirthen , und im

Kleinen zu verkaufen. 1) Shnen iſt aber ſtrenge unterſagt,

zum eigenen Wein oder zu den eigenen Srauben noch andere

behufs des Auswirthens zuzukaufen .

Ebenſo hat jeder das Recht, den aus eigenem Obſt ges

preßten Moſt und die gebrannten Waſſer im Kleinen über

die Safle zu verkaufen, nicht aber dieſelben im Hauſe aus

zuſchenken .

Denjenigen Spezereihändlern , welche ein Waarenlager

von wenigſtens 1000 Franken an Werth beſitzen , iſt geſtat

tet , Kirſchenwaſſer, feine Liqueurs und fremde Weine, doch

nur in verſchloſſenen (bouchirten ) Bouteillen über die Salle

zu verkaufen.

B. Von den verſchiedenen Arten Wirthſchaften und

den damit verbundenen Befugnifien und

Verpflichtungen.

9. 3.

In dem Kanton Luzern beſtehen zum Auswirthen und

Ausſchenken von geiſtigen Getränken : Tavernenwirths -

häuſer , Pintenſchenken , Bier- und Moft- und

Branntweinwirthſchaften.

3

S. 4.

Die Savernenwirthe ſind befugt, Gäſte zu beherber

gen , jeder Art Speiſen , Weine und Getränke ſowohl im

Hauſe auszuwirthen , als über die Gaffe, auch im Kleinen

zu verkaufen .

In den Ortſchaften, wo keine Moſthäuſer beſtehen , find

die Savernenwirthe verbunden , immer auch Moft zu halten ,

1 ) Bergl, Verordnung über die Eigengewächswirthſchaften vom 18. Jänner

1851 (Kantonsblatt Nr. 4 ).
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um auf Nachfragen und Begehren die Gäſte damit bedienen

zu können .

Die gleichen Rechte, wie die Tavernenwirthshäuſer, ge

nießen einſtweilen bis auf weitere Verfügung die in der

Stadt Luzern zur Zeit noch beſtehenden Zunfthäuſer.

. 5.

Die Pintenfchenken dürfen , gleich den Savernens

wirthen , aller Art Getränke auswirthen und über die Gaffe

verkaufen . Hingegen dürfen ſie ihren Gäſten keine andere

Speiſen als Käſe und Brod vorſeßen , und Niemand über

Nacht beherbergen. :)

An den Jahrmärkten , die im Orte gehalten werden, iſt

den Pintenſchenken geſtattet , ihre Gäſte mit warmen und

gekochten Speiſen zu bewirthen , ſo wie auch den Pintens

ſchenken in Münſter und Sempach dieß am Auffahrtstage

erlaubt ift.

Den Pintenſchenkwirthen in der Stadt Luzern, nämlich :

zur Roſe, zur Maurigenkappelle, zur Löwengrube, zum Stein,

zum Bad , zum Sternen, zu Bethlehem , zum Kleinhäuslein ,

zum Einhörnlein, zur Laterne, zum Meienrislin , zum weiten

Keller und im Lädeli, welche in ältern Zeiten beſondere Be

günſtigungen in Ausübung ihrer Weinſchenkrechte erhalten

haben , iſt ferners erlaubt , ihren Gäſten , nebſt kalten unge

kochten Speiſen , annoch Suppe und eine einfache Fleiſch

ſpeiſe vorzuſeßen . Denſelben iſt aber des gänzlichen unter

23 , Gaſ
tma

hle
oder ſog
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nnt

e
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$. 6.

Die Moft- und Branntwein wirthfchaften find nebſt

dem , daß fie Niemand über Nacht beherbergen dürfen, auf

die Auswirthung von Moſt und gebrannten Waſſern bes

!

1) Abgeändert durch das Gefeß vom 26. März 1836 .
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ſchränkt; auch dürfen ſie nur Käſe und Brod ihren Säften

vorſeßen . )

Sedem Moſtwirth iſt verboten , Wein in einem Wirths

hauſe abholen zu laſſen , um denſelben in ſeinem Hauſe aus

zuwirthen.
Ebenfalls iſt den Moſtwirthen unterſagt, unter was im

mer für einem Vorwande Wein einzukelern..

Zu Gunſten der nach der Stadt Luzern kommenden Holz

oder Schiffleute iſt der Kleine Rath begwältigt, einige Moft=

häufer daſelbſt anzuweiſen , wo dieſe Leute (mit Ausſchluß

jedoch aller andern Perſonen ) beherberget und mit Suppe

und Fleiſch oder andern warmen Speiſen bewirthet werden

können .

$ . 7 .

In den Bierfd enken dürfen lediglich Bier und ge

brannte Waſſer ausgeſchenkt werden . Außer Käs und Brod

fou daſelbſt den Gäſten nichts vorgeſeßt werden.

Der Kleine Rath ſei begwältigt, den Bierbrauereien , bei

welchen der Kleinverkauf ſtattfindet, zu geſtatten , daß ihren

Gäſten von ihm zu beſtimmende Erwaaren vorgeſeßt wer

den dürfen .

7

S. 8.

a ?

An den Tagen der Romfahrt oder des Muſeggerum

ganges dürfen , wegen dem großen Volkszulauf, alle Klaſſen

der vorgedachten Wirthe in der Stadt Luzern Nachtherberge

geben, und ihre Gäſte mit warmen Speiſen bedienen; jedoch

dürfen auch an dieſen Tagen diejenigen keinen Wein aus

* wirthen , die hiezu kein Recht haben.

.
.
.
d
a

S. 9.

Ein bloßer Kaffeewirth darf ohne beſondere Bewilligung

keinerlei geiſtige Getränke auswirthen.

Der Kleine Rath iſt ermächtigt , einem Kaffeewirth zu

1) Abgeändert burde das Gefes vom 26. März 1836.
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a

bewilligen , gebrannte Waſſer , Bier und fremde Weine in

verſchloſſenen (bouchirten ) Bouteilen auszuwirthen ).

S. 10.

Den anerkannten öffentlichen Bädern wird der Kleine

Rath die erforderliche Konzeſſion zum Wirthen ertheilen .

Die gleiche Bewandtniſ hat es mit dem Schüßenhauſe

in der Stadt Luzern.

S. 11 .

Kein Wirth darf ohne vorläufig eingeholte Bewilligung

der Ortspolizei an einem andern Orte , außer ſeinem Wirths

oder Schenkhauſe , auch nur vorübergehend , z. B. bei Stei

gerungen , Kirchweihen u. dgl . wirthen .

S. 12.

Jeder Wirth iſt gehalten , das Maß und Gewicht, ſo

oft es die Ortspolizei von ſich aus oder auf Anordnung

des Amtsſtatthalters fordert, prüfen zu laſſen . "

So wie Maß und Gewicht fou auch die Beſchaffenheit

der Getränke in den Wirths- und Schenkhäuſern von Zeit

zu Zeit unterſucht werden.

. 13 .

Die Wirthſchaften follen Nachts um eilf Uhr geſchloſſen

werden , und bis zu anbrechendem Tage geſchloſſen bleiben.

Der Wirth darf beim Eintritt der obigen Stunde nicht

mehr zu trinken geben , und hat dafür zu ſorgen , daß die

Gäſte das Haus verlaſſen.
**

Eine Ausnahme von dieſer Beſtimmungen findet ſtatt

in Hinſicht der Reiſenden , der Jahrmärkte am Orte, der

Tanztage , die in einem Wirthshauſe gehalten, und der Hoch

zeiten , die in einem ſolchen gefeiert werden .

S. 14.

An Sonn- und gebotenen Feiertagen follen alle Wirthd

1) Dieſer S. tft abgeändert durch das Gefeß über die Milch- und Raffeea

fchenken vom 8. Weinmonat 1851 (Bd. II, Seite 181 ) .
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und Schenkhäuſer ( ſo wie auch die Kaffeehäuſer) während

der Dauer des vor- und nachmittägigen Pfarrgottesdienſtes.

für aue Einheimiſchen verſchloſſen ſein .

S. 15.

Entſteht in einem Wirths- oder Schenkhauſe Wortwech

fel oder Streit , ſo fou der Wirth die in Wortwechſel oder

Thätlichkeit gerathenen Perſonen zur Ruhe anmahnen, und

falls dieſe Mahnung fruchtlos wäre , ſo ſoll er dem Orts

polizeibeamten oder dem Polizeidiener hievon Anzeige machen.

$ . 16 .

Ade Wirthe ſind überhaupt zu Obhaltung, guter Drd

nung und Sittlichkeit in ihren Häuſern , ſo wie zu genauer

Befolgung der Polizeilichen Verordnungen , namentlich jener

über das Tanzen und die Fremdenpolizei verbunden .

C. Strafbeſtimmungen .

S. 17 .

Wer entgegen dem . 1 und 2 des gegenwärtigen Ges

feßes unbefugt wirthet, oder Getränke im Kleinen verkauft,

verfäüt das erſtemal in eine Geldbuße von 20 bis 40 Frk.

In jedem Wiederholungsfalle wird die Strafe verdoppelt.

$ . 18 .

Ein Wirth , der die ihm für ſeine Wirthſchaft eingea

räumte Befugniß ($S . 3 bis 11 ) überſchreitet, verfält das

erſtemal in eine Geldbuße von 20 bis 40 Franken , das

zweitemal wird die Strafe verdoppelt , das drittemal hat
ie

er , in ſo ferne er ein Perſonalrecht beſißt, dasſelbe vera

wirkt und , in fo ferne er die Wirthſchaft lebensweiſe ause

übte , dieſelbe ohne allen Anſpruch auf Entſchädigung fo

gleich zu verlaſſen . Iſt er aber ſelbſt Eigenthümer einer

Realwirthſchaft, To foll er dieſelbe nicht ferner perſönlich

benußen können.
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$ . 19 .

Der Wirth , der falſches Maß oder Gewicht braucht,

oder durch Zubereitungen , die der Geſundheit und dem

menſchlichen Leben ſchädlich und gefährlich ſind, Getränke

verfälſcht (S. 12), wird nach Anleitung des Polizeiſtrafgeſeks

buches beſtraft.

Im Falle der Wiederholung wird ihm überhin , ſei er

Eigenthümer oder Lebenmann , das Wirthen auf immer

unterſagt.

$ . 20.

Der Wirth , der entgegen den SS . 13 und 14 zur vor

geſchriebenen Zeit nicht zu wirthen aufhört und ſeine Wirth

fchaft ſchließt, derfädt in eine Strafe von 10 Franken.

Der Gaſt, der auf die Mahnung des Wirths ſich nicht

entfernt, wird um vier Franken gebüßt.

In jedem Wiederholungsfalle wird die Strafe verdoppelt.

$ . 21 .

Der Wirth , der bei entſtehenden Streitigkeiten die Vors

ſchrift des . 15 nicht befolgt, verfällt in eine Geldbuße

von vier bis ſechszehn Franken .

S. 22 .

Wenn ein Wirth in ſeinem Hauſe unzüchtige Handluns

gen duldet, oder zu ſolchen Vorſchub leiſtet, wird er nach

Anleitung des Polizeiſtrafgeſetzbuches beſtraft, und ihm übers

hin , ſei er Eigenthümer oder Lehenmann , das Wirthen

auf immer verboten .

S. 23.

zulaſſen , daß in feinem Hauſe mit
core

Bedacht Flüche oder Schwüre ausgeſtoßen , oder die Reli

gion und Sittlichkeit verlegende Geſpräche geführt würden ,

ſo fou er mit einer Strafe von 4 bis 8 Franken belegt,

und in jedem Wiederholungsfalle die Strafe verdoppelt

werden .

Sollte ein Wirth
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S. 24.

Wenn ein Wirth zuläßt, daß in feinem Hauſe roge

nannte Glücks- oder Hazardſpiele geſpielt werden , ſo vera ?

fält er in eine Buße von zehn bis fünfzig Franken. Die

gleiche
Strafe trifft ihn , wenn er

zuläßt , daß ein ſonſt er

laubtes Spiel übermäßig geſpielt wird.

S. 25.
Senin

Wenn ein Wirth einem Gaſt in einem ſolchen Unmaß

zu trinken gibt, daß dieſer leştere ſich berauſcht und hie
o

durch ſeines Bewußtſeins verluſtig wird, ſo verfällt der

Wirth in eine Strafe von vier Franken .

S. 26.

Jeder Wirth , der die ihm übergebene ſchwarze Safel,

das Verzeichniß der Perſonen enthaltend, welchen der Bes

ſuch der Wirths- und Schenkhäuſer verboten iſt, nicht an

einem dazu geeigneten und in die Augen fallenden Orte in

der Gaſtſtube aufhängt und ſtets angebracht läßt , ſoll das

erſtemal mit vier Franken Strafe belegt, und bei jeder ec

neuerten Klage die Strafe verdoppelt werden.

de S. 27.

Der Wirth , der eine Perſon in ſein Haus aufnimmt,

welcher durch ein Urtheil der Beſuch der Wirths- und

Schenkhäuſer verboten , und deren Name daher auf die

in den Wirthsſtuben angebrachten ſchwarzen Tafeln aufge=

zeichnet wäre , ſoll das erſtemal mit einer Buße von fünf

bis zehn Franken, und für jede Wiederholung jedesmal um

das Doppelte beſtraft werden .

In die gleiche Strafe verfält der Wirth , der wiſſent
.

lich eine vom Waiſenamte unterſtüßte Perſon in fein Haus

aufnimmt und ihr Speiſe und Trank reicht.

1

S. 28.

Wenn ein

laß und Gelegenheit zum Schwelgen gibt, ſo wird er mit

* Min
der

jäh
rig

en

oder Bev
ogt

ete
n

An-.
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einer Strafe von zehn bis zwanzig Franken belegt, die in

jedem Wiederholungsfalle verdoppelt wird.

S. 29.

Wenn ein Wirth Minderjährige
n und Bevogteten borgt,

ſo wird er nicht nur einer ſolchen Anſprache auf immer der

Luſtig , ſondern ſoll auch mit einer der machenden Anſprache

gleichkommenden Geldbuße unnachſichtlich belegt werden .

S. 30.

Die gemäß der gegenwärtigen Verordnung zu verhänt

genden Geldſtrafen , die im Falle der Unvermögenheit in

eine angemeſſene Einſperrung umzuwandeln ſind, ſollen nach

Unleitung des Polizeiſtrafgefekbuches zwiſchen dem Staate,

der betreffenden Gemeinde und dem Leider vertheilt werden .

S. 31 .

Gegenwärtiges Gefeß , durch welches alle frühern über

den gleichen Gegenſtand fich aufgehoben befinden , ſoll mit

den erforderlichen Unterſchriften und dem Sigit des Gro

Ben Rathes verſehen , in das Staatsarchiv niedergelegt, und

eine gleiche Ausfertigung dem Kleinen Rathe zur Bekannt

machung und Sandhabung zugeſtellt werden .

o eſe $

über Abänderung der SS. 5 und 7 des Wirthsgeſeßeß.

(Vom 26. März 1832.)

WirPräſident und Groſser Rath des Hantons Luzern,

Uuf die Botſchaft des Kleinen Raths vom 15. Jänner

abhin , womit derſelbe darſtellt, daß das beſtehende Geſek

über die allgemeine Wirthsordnung vom 6. März 1834

bezüglich auf die Berechtigungen der Pintenſchenke und Moſt

Sammlung alterer Gefeße ic, 18
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tu
en
ſo

den

wirthe allzubeſchränkende Vorſchriften enthalte und deßnahen

auf eine Erweiterung dieſer Berechtigungen in dem Maße

anträgt, wie ſelbe einigen Pintenſchenken und Moſtwirthen

durch erwähntes Gefeß bereits geſtattet iſt;

haben ,

Nach dem Antrag einer hiefür niedergeſekten Kommiſſion

beſchloſſen und beſchließen :

1. Allen Pintenſchenken und Moſtwirthen , ſeien dieſel

ben im Beſitze von Real- oder

Bierſchenken iſt geſtattet, ihren Gäſten nebſt kalten unge

(fochten Speiſen annoch Suppe und eine warme Speiſe

vorzufeßen . Denſelben Bleibt aber unterſagt, Gaſtmahle

oder ſogenannte Tables d'hôte zu halten .

11. Der Kleine Rath iſt beauftragt, die Kanons für

diejenigen Wirthsberechtigungen , für welche jährlich Kanons

bezahlt werden und für diejenigen , deren Befugniſſe durch

gegenwärtiges Geſeß erweitert werden , einer Reviſion zu

(unterlegen und für dieſelben eine verhältnißmäßige Saration

vorzunehmen .

III. Gegenwärtiges Geſeß fou dem Kleinen Rathe zurſoll

Bekanntmachung und Vollziehung und zur Niederlegung

in’s Staatsarchiv in Urſchrift zugeſtellt werden.

Beſch I u

über die Feier des eidgenöffiſchen Bettages.

( Vom 5. Herbſtmonat 1834.)

Wir Schultheiſs und Weiner Bath

des Kantons Luzern

In der Abſicht, eine würdevolle Feier desjenigen Tages

zu erzielen , an welchem unſere Miteidgenoſſen im ganzen
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-

Umfange des gemeinſamen Vaterlandes vor dem allerhöch

ften , dem Vater aller Völker und dem Leiter ihrer Schick

ſale, ſich demüthigen , um ſich mit demſelben auszuföhnen ,

ihm zu danken für das Glück und die Wohlfahrt , die er

uns allen hat angedeihen laſſen, und um Forterhaltung ſei

ner väterlichen Syuld zu bitten ,

befchließen :

% . 1 .

Der eidgenöſſiſche Bettag foll , jeweilen an dem drits
w

ten Sonntag im Herbſtmonat , in allen Pfarrkirchen des

Kantons mit Predigt und feierlichem Gottesdienſt gehalten

werden.

$ . 2 .

An dieſem Tage rollen alle Wirths- , Schenk- , Moſt-,

Bier- und Kaffeehäuſer für alle Einheimiſchen bis Abends

.

ſechs Uhr geſchloſſen bleiben . Für Durchreiſende mögen

dieſelben geöffnet werden ; es haben aber jene alles Gelärms

ſich zu enthalten .

$. 3 .

Handlungs- und Kramladen dürfen den ganzen Tag

nicht geöffnet werden .

Ebenſo find an demſelben alle öffentlichen Spiele und

Luſtbarkeiten , ſowie Alles , was die ſtille Feier des Tages

ſtören würde , des gänzlichen unterſagt.

S. 4.

Die Dawiderhandelnden ſind dem betreffenden Polizeis

gerichte zu verzeigen , und nach Anleitung der Sø . 13, 50

und 51 des Polizeiſtrafgeſeķes zu beſtrafen .

§ . 5 .

Gegenwärtiger Beſchluß , für deſſen genaue Vollziehung

die Juſtiz- und Polizeikommiſſion und die Kommiſſion in

kirchlichen und geiſtlichen Angelegenheiten insbeſondere, und

fonach alle öffentlichen Behörden , Beamten und Bedienſtete
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zu wachen aufgefordert ſind, fol zur augemeinen Kenntniß

dem Amtsblatte beigerückt, und insbeſondere der Pfarts

geiſtlichkeit mitgetheilt werden .

Verordnung über das Tanzen .

(Vom 4. Jänner 1837.)

edir Schultheifs und Kleiner Rath

des Kantons Luzern ,

saben verordnet und verordnen :

$ . 1 .

Jeder Tavernen- und ehemalige Zunftwirth darf in der

Winterfaſtnach
t vier Sanztage halten : nämlich an einem der

sans***

zwei letten Faſtnachttage , an dem ſogenannten ſchmußigen

Donnerſtage und nebenbei noch an zwei ihm beliebigen Tagen.

S. 2 .

.

Vom hl. Kreuztage im Herbſt bis zur Adventzeit find

jedem dieſer Wirthe drei Tanztage bewilligt, zu deren Be

nuşung ſie ſich die Sage ſelbſt auswählen können .

Nebenbei kann die Juſtiz- und Polizeikommiſſion jeder
***

von der Regierung durch erfolgte Genehmigung ihres Regles

ments förmlich anerkannten Schüßengeſellſchaft in der Serbſts

faſtnacht einen Sanztag bewilligen .

1

$. 3.

Die in den Sø . 1 und 2 bewilligten Sanztage dürfen in

keinem Falle an Sonn- und gebotenen Feiertagen , oder an

Freitagen , Samſtagen und Feierabenden gehalten werden .

S. 4 .

Die Beſiger von öffentlichen Bädern , welche im Som=

mer während der Badezeit tanzen laſſen wollen, haben jedes
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Sahr hierfür bei der Suſtiz- und Polizeitommiſſion die Bes:

willigung nachzuſuchen , welche jedoch nur für diejenigen Bäs

der , die als Kurorte anzuſehen ſind , zu ertheilen iſt.

Kurgäſten iſt jedoch geſtattet, ohne beſondere Bewilligung

einzuholen und ohne eine Tanzgebühr zu erlegen , Abends

bis 9 Uhr zu tanzen .

S. 5.

Seder der vorbemeldten Wirthe iſt gehalten , wenn er

son einem der ihm durch gegenwärtige Verordnung bewillig- ,

ten Lanztage Gebrauch machen will, wenigſtens einen Tag

zuvor dem betreffenden Amtsſtatthalter die Anzeige hiervon

zu machen und dann zugleich die geſegliche Sanzgebühr von

8 Franken zu erlegen .

Für die zwei letten Faſtnachttage in der Winterfaſtnacht,

ſo wie für die den Schüßengeſellſchaften bewilligten Sang

tage, iſt dieſe Sanzgebühr nachgelaſſen .

§. 6.

Der Amtsſtatthalter ſtellt dem Wirthe einen Bewilligungs

ſchein aus , in welchem auch der Empfang der genannten

Gebühr in den Fällen , wo folche bezahlt werden muß , be

merkt ſein ſoll und wofür dieſer 3 Baßen zu bezahlen hat,

und trägt die ertheilte Bewilligung und bezogene Tanzgebühr

in eine darüber eigends zu führende Rechnung ein , welche

er auf den 1. Dezember jeden Jahres abſchließt und ſofort

ſammt dem Betrage der dießfalls eingenommenen Tanzge

bühr der Finanzkommiſſion zu Handen des Staats einſendet. :

Der Wirth iſt verbunden, jedesmal den vom Amtsſtatt

halter erhaltenen Bewilligungsſchein dem betreffenden Se

meindeammann vor Anfang des Tanzes vorzuweiſen .

$ . 7 .

Wenn ein Wirth einen geſchloſſenen Ball halten will,

To muß er hiefür die Bewilligung der Juſtiz- und Polizei

kommiſſion erhalten . In dieſem Falle hat er aber jedesmal

dagegen auf einen der ihm bewilligten, allgemeinen Sanztage
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nebſt der

zu verzichten, fo zwar, daß ein Wirth nie mehr, als die in

den SS. 1 und 2 dieſer Verordnung bewilligten Sanztage:

mit Inbegriff der Bälle halten darf.

S. 8.

Bei Hochzeiten iſt jederzeit das Tanzen , jedoch nur für

die Hochzeitgäſte , erlaubt. Siefür ſind lediglich

Faften und Adventzeit die im $ . 3 benannten Sage ausges

nommen .

Es wird in einem folchen Falle die Lanzgebühr von

8 Franken nicht entrichtet, hingegen iſt die Unzeige an den

Umtsſtatthalter nach Vorſchrift des § . 5 zu machen und

gleichfalls die erhaltene Beſcheinigung dem Gemeindeammann

vorzuweiſen .)

8. 9.

Das Dreialleintanzen , fo wie jedes Tanzen auf öffent

lichem Tanzboden , wodurch ein Theil der Sanzluſtigen ge

hindert würde, mitzutanzen, und ebenſo das ſogenannte Sanga

weintrinken iſt unterſagt.

$ . 10.

An Sanztagen ſollen fämmtliche Gäſte pünktlich um 2

ühr nach Mitternacht zu tanzen aufhören und ſich dann

ſpäteſtens bis 3 Uhr ſtill und rubig nach Hauſe begeben .

Um leßten Faſtnachtdienſtag aber foll man um Mitter

nacht zu tanzen aufhören und um 1 Uhr nach Mitternacht

ſollen die Gäſte das Wirthshaus verlaſſen.

$. 11 .

Die Wirthe ſind verbunden , minderjährige Perſonen bis

in's 16te Sahr, die nicht mit ihren Eltern , Pflegeeltern

oder Vormündern erſcheinen , von dem Sanzboden zu ent

:) Gemäß Beſchluß des Regierungerathes vom 23. November 1855 ift

das Polizei - Departement ermächtigt, geſelligen Bereinen während

der Zeit der Herbſts und Winterfaßnacht gegen eine Gebühr zu bes

willigen , einen oder mehrere Abende fich mit Sang beluſtigen zu dürfen

jedoch ſollen folche Beluftigungen ohne ausdrüdliche Grlaubniß nicht

über die Polizeiftunde hinaus dauern.

!
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fernen und die dießfalls Ungehorſamen dem Pfarrer des

Orts anzuzeigen , damit ſie dafür beſtraft werden , ſowie

auch die Eltern oder Pflegeeltern folcher Kinder ſelbſt dafür

zur Ähndung und Verantwortung gezogen werden ſollen.

$ . 12.

Das Maskengehen ohne beſondere Bewilligung des Kleis

nen Rathes iſt verboten .

S. 13 .

Alle diefen Vorſchriften Zuwiderhandelnden ſind von dem

betreffenden Polizeibeamten dem Polizeirichter zur Beſtrafung

nach Beſtimmung des allgemeinen Polizeiſtrafgeſetzes zu über

weifen .

S. 14.

Gegenwärtige Verordnung, womit diejenigen vom 11. Jän

ner 1828 und 1832 fich zurückgenommen finden , fou durch

das Kantonsblatt öffentlich bekannt gemacht werden .

Polizei-Verordnung

über die Schifffahrt.

(Vom 8. Chriſtmonat 1837.)

ddir Schultheiſs und Meiner Rath

des Kantons Luzern,

Haben beſchloſſen und beſchließen :

S. 1 .

Jeder, der ein oder mehrere Schiffe auf einem der Seen

des hieſigen Kantons oder auf dem Reußfluſſe zum Gebrauche

des Publikums halten will, iſt verpflichtet, in Zeit von vier

Wochen nach Erlaß dieſes Beſchluſſes und in der Folge , ſo

oft er ein ſolches Schiff ſich anſchafft, hievon dem betreffens
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den Gemeinde- oder Stadtrath Kenntniß zu geben. Dieſer

ſteht nach , ob das Schiff ficher und folid gebaut ſei, und

vermerkt in dieſem Fall die Anzeige in einer eigenen Kon

trolle mit Ungabe des Datums der Erbauung der Schiffe

und der Gattung derſelben. Der Gemeinderath läßt fonach

das Schiff von dem Amtseichmeiſter mit C. L. und mit der

Sahrzahl ſeiner Erbauung anzeichnen .

Ba
d

S. 2.

Ein jedes Schiff, das nicht ſogleich nach ſeiner Erbau

ung von Innen und Außen dreimal mit Delfarbe angeſtri

chen worden iſt , ſol in der Regel länger nicht als drei Jahre

gebraucht werden dürfen . Ausnahmsweiſe kann ein ſolches

wenn es nach Verlauf von drei Jahren von einem

unpartheiifchen Sachkundigen noch gut und ficher erfunden

wird , vom Gemeinderath dem Eigenthümer noch für ein

ein viertes Jahr zum Gebrauche bewilligt werden .

Schiffe, die auf oben bezeichnete Weiſe mit Delfarbe ſich

angeſtrichen finden , können fünf Jahre gebraucht werden.

Ochif

$. 3 .

15

geder Schiffhalter iſt auch verpflichtet, ſeine Schiffe ſtets

mit allen nöthigen Schiffsgeräthſchaften , als Ruder, Schiffs

ringe u . f. w. ausgerüſtet, in gutem und ficherm Stande

zu erhalten.

S. 4.

Es darf aber ein Schiff niemals ſtärker beladen werden ,

als daß immer noch überať der Rand des Schiffes einen

Schuh über dem Waſſer ſtehe.

$. 5.

Betreffend den Schiffslohn , ſo behalten wir uns vor,

da, wo der Maßſtab der Billigkeit überſchritten werden ſollte,

das Erforderliche zu deſſen Ermäßigung zu verfügen . Ueber

die Anwendung des im Gefeß vom 29. Chriſtmonat 1836 ,

ausgeſprochenen Grundfages der Reziprozität in Ausübung

der freien Schifffahrt gegen die in andern Kantonen liegen :
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den Geſtade des Vierwaldſtätterſees, werden wir, je nach

Umſtänden , ebenfalls angemeſſene nähere Unordnungen treffen .

S. 6 .

Wer eine der in vorſtebenden Artikeln enthaltenen Vors

ſchriften außer Ucht fekt, fou dem betreffenden Strafrichter

zur Beſtrafung überwieſen werden , und kann überhin für

den durch ſeine Schuld oder Fahrläßigkeit verurſachten

Schaden verantwortlich gemacht werden.

$ . 7 .

Gegenwärtige Verordnung, deren Voúziehung die Juſtiza

und Polizeikommiſſion zu beaufſichtigen beauftragt iſt, fou

zu Jedermanns Kenntniß dem Kantonsblatte beigerückt und

nebenbei jedem Schiffshalter zugeſtellt, ſowie auch an jedem

Geſtade angeſchlagen werden.

Algemeine Schüßenordnung

für den Kanton Luzern.

( Bom 16. März 1838.)

>

ddir Schultheifs- und Weiner Bath

des Kantons Luzern,

haben beſchloffen und befchließen :

$. 1 .

Im Kanton Luzern werden Schießübungen von drei vers

fchiedenen Arten gehalten :

1 ) Gewöhnliche Schießtage ,

2) Uus- oder Endeſchießen , und

3 ) Ehr- und Freiſchießen .
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1. Von den 'gewöhnlichen Schießtagen .

S. 2 .

Nur an denjenigen Orten , wo ordentlich organiſirte

Schüßengeſellſchaften mit obrigkeitlich genehmigten Regle

menten beſtehen , können gewöhnliche Schießtage abgehalten

werden.

S. 3.3

Die Zahl dieſer Schießtage, ſowie der Betrag, der aus

zufeßenden Gewinnſte werden von den Schüßengeſellſchaften

in ihrer letzten Verſammlung vor dem Beginnen der Schieß

übungen beſtimmt.

$. 4 .

Die Eintheilung der Gewinnſte, den Doppel , der in einem

biligen Verhältniſſe zu den Erſtern ſtehen fou, die Benen

nung der Scheiben , ſowie die Dauer der einzelnen Schieß =

tage beſtimmt jeweilen der betreffende Schüßenrath oder

die Schützenkommiſſi
on

.

S. 5 .

Nach beendigtem Schießen erfolgt unter Aufſicht des

Schüßenmeiſters oder eines andern Mitgliedes der Schüßen =

kommiſſion die Vertheilung der Gewinnſte, und die Zeiger

übergeben ſodann ihre Abſtide zur Aufbewahrung.

S. 6 .

Der Schüßenrath wird ſtets für ordentliche Führung

der Doppelbücher und Gewinnsprotokolle und für Aufbe

wahrung der Abſtiche, die jedem Schüßen während der Dauer

der Schießübungen offen ſtehen folen , beſorgt fein .

$ . 7 .

Sedem (Einheimiſchen oder Fremden ) , der den Stußer

zu behandeln verſteht, iſt es erlaubt, an den ordentlichen

Schießtagen um ſämmtliche Gaben zu ſchießen.

S. 8 .

Die Schützenräthe oder Kommiſſionen haben dem be
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treffenden Amtsſtatthalter, nachdem die Sage für Abhaltung

der ordentlichen Schießtage beſtimmt ſein werden , von dieſen

Sagen und vom Anfange derſelben Kenntniß zu geben.

2. Von dem Ausſchießen .“

S. 9.

Das Ausſchießen wird gewöhnlich am Schluſſe der ordent

lichen Schießtage abgehalten .

$ . 10.

Die Gewinnſte, welche an dieſen Schießen ausgeregt wer

den, beſtehen vorzüglich in fogenannten Verehrgaben. Dieſe

können mit einer Zufaßſcheibe, oder mit einer Kehrſcheibe,

oder felbft mit beiden vermehrt werden.

$ . 11 .

Der Doppel, welchen ebenfalls der Schüßenrath oder

die Kommiſſion zu beſtimmen hat, ſoll jeweilen“ in einem

wohlberechneten Verhältniß zu den Gewinnſten ſtehen.

$. 12.

Nur an den Orten , wo Schüßengeſellſchaften beſtehen

die ein genehmigtes Reglement beſißen , dürfen innert ihrem

Umkreiſe Ehren- oder Verehrgaben geſammelt werden.

V. 13.

Die Verehrgaben , deren Einzug der Schüßenrath be

ſorgt, folen von den Betreffenden mit Anſtand und ohne

Zudringlichkeit erbeten , und unverändert, ſo wie ſiefabge

reicht worden ſind, zum Gewinn ausgert werden . Sie

dürfen nur in der oder den Gemeinden geſammelt werden,

die Geſellſchaft beſteht.

Niemand kann angehalten werden , eine Verehrgabe ab

zureichen, und ſogenannte

drücklicher Bewilligung des Angeſprochenen als Gewinnſte

ausgeſeßt werden .

in welchen

»
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S. 14 .

Um die verehrten Gaben können in der Regel nur die

Mitglieder der betreffenden Gefellſchaft ſchießen , außer es

wäre in dem Schießplane mittelſt einer beſondern Beſtim

mung Vorſorge getroffen , daß unter gewiſſen Bedingungen

auch andere Schüßen Zutritt haben könnten .

Ş. 15.

Abſendliſten werden hier keine ausgegeben ; es genügt,

wenn die Gabengewinner dem Protokolle über die ordent

lichen Schießtage einverleibt, und Abſtiche gehörig aufbewahrt

werden .

S. 16 .

Die Sage und Stunden der Abhaltung dieſer Ausſchießen

ſollen ebenfalls dem betreffenden Amtsſtatthalter von der

Schüßenkommiſſio
n

angezeigt werden.

3. Von den Ehr- und Freiſchießen .

wegen ,

S. 17 .

Ehr- und Freiſchießen , mögen dieſelben von einer Schüßens

geſellſchaft oder von Partikularen abgehalten werden wollen ,

bedürfen immerhin , ihrer größern Bedeutſamkeit,

vorerſt einer beſondern Bewilligung , und ſtehen im erſten

Fale unter der Aufſicht undLeitung eines jeweiligen Schüßen :

cathes oder der Schüßenkommiſſion , im zweiten hingegen

unter der beſonders bezeichneten Polizeiaufſichtsbehörde.
+

Die Militärkommiſſ
ion

ertheilt die Bewilligungen für

Freiſchießen bis zum Betrage von Franken 2000 ; der Kleine

Rath aber diejenigen für Schießen von höherm Belange.

$. 18 .

Die Unternehmer haben einen ordentlichen Plan , nebſt

beſtimmter Angabe des Doppels in die Stich- und Kehr

ſcheibe ihrem Begehren beizulegen .

S. 19 .

Nachdem nun ein ſolches Ehr- und Freiſchießen bewilli
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get ſein wird , werden die Pläne öffentlich bekannt gemacht

und rowohl fremde' als einheimiſche Schüßen zur Theilnahme

eingeladen. Die Unternehmer ſind für das Ganze ſolidariſch

verantwortlich.

S. 20 .

Der öffentlich bekannt gemachte Plan fod nebſt dem Vers

zeichniß der ausgeſetzten Gewinnſte genau die Dauer des

abzuhaltenden Ehr- und Freiſchießens, ſowie auffällig andere

nöthig ſcheinende Beſtimmungen zur Vermeidung von An

ftänden oder Streitigkeiten und endlich die ordentliche Na

mensunterſchrift der Unternehmer enthalten .

$ . 21 .

Die bei folchen Schießen angeſtellten Zeiger und Auf

ſeher dürfen zur Erzielung größerer Unparteilichkeit nicht

fchießen.

S. 22.

Das Doppelbüreau wird jeweilen von einem Mitgliede

des Schüßenrathes oder von einem Mitgliede der Polizeis

aufſichtskommiſſion beaufſichtiget, welches für ordentliche Füh

rung der Kontrollen und richtige Ausſtellung der Stichzettel

(Doppelkarten) zu wachen hat.

§. 23.

Die Lader um den Lohn ſind gehalten , eine Vorweis

karte am Doppelbüreau einzulöſen , und dieſe öffentlich zur

Schau zu tragen.

Lader , welche nicht bekannt ſind, haben ſich mit einem

ordentlichen Leumundſcheine ihrer Heimathsgemeinde zu vers

ſehen , um die Zulaßkarte zu erhalten.

. 24.

Am Schluſſe des Ehr- und Freiſchießen
s fol unter Aufens fou

ſicht des betreffenden Schüßenraths oder der Polizeiaufſichts

kommiffion und mit Zuzug fremder Schüßen , die Abſendung

vorgenommen und die Sendliſten jeder einzelnen Scheibe,
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ſowie deren Abſtiche von dem Uuffichtsperſonale, den Zet

gern und Aufſehern gehörig unterzeichnet und aufbewahrt

werden.

S. 25 .

Die auf ſolche Weiſe gebildeten Abſendliſten ſollen , wenn

das Ehr- und Freiſchießen Franken 2000 odermehr beträgt,

zur Bekanntmachung dem Druck übergeben werden .

$ . 26 .

Udfällig während der Dauer eines folchen Ehr

Freiſchießend des Schießens wegen fich erhebende An,

ſtände beſeitiget mit möglichſter Beförderung der Schützen

rath oder das bezeichnete .. Polizeiaufſichtsperſonal; ander

weitige Streitigkeiten ſind je nach ihrer Natur an den

Zivil- oder Polizeifichter zu verweiſen .

S. 27.

Das Dingen und Dingenlaſſen von Schüßen ab Seite

der Unternehmer , um auf ihre Rechnung zu fchießen ?

wie das mehrmalige Löſen einer Stich-

iſt als betrügliche Handlung dem betreffenden Strafrichter

zu verleiden. In ſolchen Fällen wird der Schüßenrath oder

die Aufſichtskommiffion fogleich einen ordentlichen Verbal

prozeß anfertigen laſſen und denſelben zur Einleitung des

Strafprozeſſes dem Statthaiteramte übermitteln .

E Doppelkarte,

se
s

S. 28 .

Einem ſolchen Betrüger kann überhin vom Strafrichter

für die Zukunft der Beſuch der Schießſtätte unterſagt werden.

4. Von den Aufſehern .

S. 29.

Als Aufſeher dürfen nur anerkannt rechtſchaffene, gutUIS

beleumdete und fachkundige Männer angeſtellt werden.

S. 30 .

Denſelben liegt ob, Ruhe und Ordnung unter den Schüßen

im Schießſtande zu handhaben , alles Ordnungswidrige zu
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ahnden , und die Schüßen nach der, Reihenfolge, wie ſie in

den Schießſtand getreten , ſchießen zu laſſen .

8. 31 .

Kein Schüße foll, bevor er dem zur betreffenden Scheibe

mino
r

beſtellten Nuffeher die Stichkarte oder Marke abgegeben

hat, ſeinen Schuß losbrennen .

$. 32.

Wie der Schuß gefallen , wird der Aufſeher die Doppel

karte abreißen oder die Marke einwerfen.
oder

. 33 .

Bevor ein Schüße den Stußer vom Standladen erhebt,

fou der Aufſeher den Zeiger gehörig abwarnen , und ſich

überzeugen , daß alles in Ordnung iſt ; iſt der Schuß los

gebrannt , wird er dieß dem Zeiger durch ein Zeichen kund

geben .

. 34 .

Hat der Schütze eine Nummer geſchoſſen , foll er die=

ſelbe gehörig in die Kontrolle eintragen und ihm das Num

merzeichen übergeben. Bevor die Nummer an der Scheibe

abgenommen und der Schütze in der Kontrolle ſich einge

tragen befindet, darf nicht weiter geſchoſſen werden .

wird eta

5. Von den Zeigern.

S. 35 .

Nur rechtſchaffene und fachverſtändige Männer dürfen

als Zeiger angeſtellt werden .

S. 36 .

Keiner, der nicht von irgend einer Geſellſchaft als Zeiger
***

ernennt und beglaubiget iſt , darf den Zeigerdienſt verſehen .

37.

Die fremden Zeiger , welche bei großen Ehr- und Frei

ſchießen einberufen werden , follen ſich durch ein Zeugniß

oder Empfehlungsſchreiben jener Schüßengeſellſchaft aus

weiſen , bei der ſie als folche angeſtellt ſich befinden .

temden Zeiger , welche bei g
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?
?

$ . 38.

Die Zeiger ſollen gewiſſenhaft und treu die gefallenen

Schüſſe zeigen , die getroffenen Nummern abſtechen und die

Ubſtichbretter bis zum Schluſſe des Schießens Niemanden

zur Einſicht vorweiſen, daher. ſie auch Niemanden bei den

Scheiben und Zeigerhäuſern gedulden ſollen, der nicht hiezu

beſonders beauftragt iſt.

S. 39.

Die Zeiger ſollen mit allem Nöthigen , inſonders mit

brauchbaren und guten Zirkeln verfehen ſein , die ſie jeweilen

der betreffenden Uufſichtskommiſſion vor dem Beginne des

Schießend zur Prüfung vorzuweiſen haben.

9. 40.

Die Uufſeher und Zeiger ſtehen , während geſchoſſen wird

unter der beſondern Aufſicht des Schüßenrathes oder der

Polizeiaufſichtskommiſſion.

Sie dürfen ſich nicht berauſchen oder ſonſt ungebührlich

betragen , und ohne Bewilligung fich nicht von ihren Poſten

entfernen.

$. 41 .

Sedes ordnungswidrige und ungebührliche Betragen ders

felben wird ſogleich mit Entfeßung beſtraft.

6. Allgemeine Beſtimmungen .

S. 42.

g

Es wird nur von freier Hand geſchoſſen ; alles. Auf

oder Anlehnen mit dem Leibe oder den Füßen , fowie das

Unterlegen zur Befeſtigung des Urmes und andere derglei
an

chen Vorrichtungen ſind verboten .

S. 43.

Geſchloſſene oder Perſpektivabſeher werden nicht geduldet.

S. 44 .

Es wird nur bei der Lageshelle geſchoſſen , beim Licht

darf kein gültiger Schuß gethan werden.
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"

§. 45.

Kaliber unter 11 Kugeln auf das Pfund werden nicht

geduldet.

$ . 46 .

Ude Schießen , die mehr als einen Tag dauern , dürfen

nur an unmittelbar auf einander folgenden Tagen abgehal

ten werden.

S. 47.

Die Schießſtände pollen bequem eingerichtet und alle

Scheiben in gleicher Entfernung von denſelben aufgeſtellt,

ſowie für gehörige Blendung der leßtern geſorgt werden .
ta

S. 48 .

Zur Verhütung von Unglüdsfällen ſoll auch die Stel.

lung der Scheiben und Zeigerhäuſer überall ſo eingerichtet

werden , daß die Zeiger fich nie vor dieſelben zu begeben ge

nöthiget werden, ſondern hinter denſelben ſicher und bequem

ihren Dienſt thun können . Du dieſem Ende four teléilent

vor dem Beginnedes Schießens ein genauer Unterſuch durch

den Schüßenrath. oder die Aufſichtskommiffion
vorgenom

men und alles Unzweckmäßige entfernt werden.

$. 49.
2

Wer ſchießen will, hat ſich vorerſt mit einer Doppel

karte oder mit Marken zu verſehen , die er beim Schießen

den betreffenden Aufſehern vorzuweiſen hat.us

S. 50.

So lange der Gewehrſchaft den Standladen berührt und

ein Schuß losgeht , mag hiefür ein anderer gethan werden ;

iſt aber das Gewehr vom Standladen erhoben , ſo iſt det

gefallene Schuß im Fehlen oder Treffen als gültig anzuz

nehmen.

$ . 51.

Schüffe mit zwei Kugeln ſind ungültig und der Schüße

oder Lader zu

Sammlung alterer Geſeße 26.

?

See ahnden
.

19
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5. 52.

Jeder Geltſchuß, deffen Kugel in der Scheibe ftedt, iſt

gültig.

S. 53.

Kein Schüße darf den andern während dem Schießen

durch Einreden ſtören , oder ihm den Stußer verlegen .

S. 54.

Hat einem Schüßen das Feuer dreimal verſagt, fo - fou
mo

er austreten und an ſicherer Stelle ſeine Reparaturen vora

nehmen ; nachher wird er in der Reihe fich wieder hinten

anſchließen .

S. 55.

Dié geladenen Stußer folen tur at
Sicherheit mit

aufwärts gerichtetem Lauf hin- und Hergetragen werden . ***

S. 56.

Unfängern und ungeübten Schüßen ſoll während des

Schießens ſowohl von Seite der Uuffeher als ihrer Lader$

eine beſondere Aufmerkſamkeit geſchenkt werden .

Ś . 57.

Alles Rauchen während dem Laden und in den Ladbän

ken iſt verboten .

S. 58.

Wer an einem Schüſſe zweifelt, mag zwei unpartheiiſche

Männer, die ein Mitglied der jeweiligen Aufſichtskommiſſion

oder des Schüßenraths zu begleiten hat , zur Scheibe ſenden ,

an deren Ausſage ſich der betreffende Schüße fodann hal

ten fou.
ado

$. 59.

Niemanden , ſei erSchüße oder nicht, iſt geſtattet, unter

was immer für einem Vorwande, zu den Zeigern und Schei

ben zu gehen ; ſo wie es auch verboten iſt, den Zeigern

Wein oder anderes geiſtiges Getränke zukommen zu laſſen .

* ft ,
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3.976 9. 60 .

Wer feine Stichkarte verliert, die Marke an derſelben

ſelbſt wegnimmt, oder auf derſelben einen falſchen Namen

nachweiſet, darf in der Regel keinen gültigen Schuß thun.

In beſondern Fällen und bei erwieſener Unſchuld des Bes

treffenden mag die Aufſichtskommiſſion das Zweckmäßige

verfügen .

S. 61 .

Alles ungebührliche Reden und ſtörriſche Benehmen in

den Schießſtänden iſt von den Aufſehern ſogleich zu ahnden ;

in Wiederholungsfällen ſollen die Betreffenden fortgewieſen

und überhin dem Strafrichter verleidet werden .

S. 62 .

Gegenwärtige Schüßenordnung, mit welcher jene vom

25. März 1812 fich aufgehoben befindet, ſou dem Kantons

blatte , beigerückt und überhin an den Schießſtätten ange

ſchlagen werden .

Gere

über Abwandlung der geringern Polizeiſtraffälle.

(Vom 12. Chriſtmonat 1838.)

4

Wir Präſident andGroſser Rath desdes Hantons Luzern,

In der Abſicht, bei den geringern Polizeiſtraffällen die

daherigen Koſten zu vermindern ;

$ aberta

Uuf den Vorſchlag des Appellationsgerichts und das Gut

achten des Kleinen Rathes ,

verordnet und verordnen :

S. 1 .

Die polizeilichen Uebertretungen , bei welchen kein Pria

vatkläger betheiliget iſt , und welche bloß mit einer Geldbuße
3
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و.

Mon und dem Beklagten

Dors

bedroht ſind, die gemäß dem in dem Gefeße beſtimmten

Marimum fünfzig Frænken nicht überfteigen tann , follen

wie nachſteht abgewandelt werden , die sindhis

S. 2.

ma Smit
Nach vollendeter Vorunterſuchung hat der Amtsſtatt

halter einen Strafantrag zu
Het

zuöffnen .

$. 3.3 .

Wenn ſich der Beklagte der im Antrage enthaltenes

Geldbuße ohne gerichtliches Urtheil unterziehen will , ſo fou

ſeine dießfaufige Erklärung dem Antrage nachgeſeßt und von

ihm unterzeichnet werden.

S. 4. the

Die daherigen Akten werden dann der Staatsamaalta

fchaft eingeſendet, welcher, -- wenn ſie finden folte, daß

ein unrichtiges Geſeß angewendet worden ſei, oder ein offen

barer Verſtoß in Anwendung desſelben ſtattgefunden habe, -

zuſteht, auf Verweiſung an den Richter zu dringen .

Iſt leşteres nicht der Fall, ſo ſchickt die Staatsanwalt,

ſchaft die Akten mit dem üblichen " Viſum zurück , worauf

der Amtsſtatthalter die Geldbuße ohne weitern Prozeß bezieht.

TES. 5 .

Ueber die auf dieſe Weiſe abgewandelten Polizeiſtraffälle

führt der Umtsſtatthalter ein Bußenprotokoll , in welchem

der Straffat kurz bezeichnet wird.

S. 6 .

Erklärt der Beklagte bei Voröffnung des Strafantrages

(S. 2 ), daß er ſich demſelben nicht unterziehen wollte, fo ge

langt die Sache ſofort zur Beurtheilung an das Polizeis,

gericht.

$ . 7 .

Die Paternitätsſtraffälle bleiben bon den Beſtimmungen

dieſes Gefeßes ausgenommen. Die Teen

.
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S. 8 .

Gegenwärtiges Gefeß , welches mit dem 1. Jänner 1839

in Kraft tritt, fou mit dem Staatsſigill und den üblichen

Unterſchriften verſehen , in Urſchrift in das Staatsarchiv

niedergelegt, und eine gleiche Ausfertigung dem Kleinen Rathe

zur Bekanntmachung und Vollziehung zugeſtellt werden.

Ch... enPulls et Soining

.

il

8919901 Oranh Pro



294

XI.

Verſchiedene Civilgeſeße und Verordnungen .

7

Gefeß

über Entſchädigungsleiſtungen bei Abtretung von Grund

und Boden oder Gebäulichkeiten.

(Vom 24. Wintermonat 1830.)

Wtir Schultheiſs und Groſser Rath des Kantons Luzern,

Nach vernommener Botſchaft und Antrag des Kleinen

Raths vom 9. Brachmonat fließenden Jahres ;

Haben verordnet und berordnen :

. 1 .

Das Privateigenthum iſt in der Regel unverletlich.

Niemand kann daher gezwungen werden , ſein Eigenthum

abzutreten , oder eine Benußung desſelben einzuräumen, auss

genommen , wenn es das öffentliche Wohl unausweislich for

derf, an den Staat und an Partikularen in Nothfällen, die

das Geſek bezeichnet.

Aber auch in dieſen Fällen kann die Abtretung nur ge

gen eine vollſtändige und vorläuftge Entſchädigung gefordert

werden .
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su A. Abtretungen an den Staat.

$ . 2.

Seder Grundeigenthümer : fann angehalten werden , in

den nachſtehenden Fällen und unter nachbeſchriebenen Bes

dingniſſen etwas von ſeinem Grund und Boden, ſo wie von

feinen Gebäulichkeiten abzutreten , als da ſind : Wito .

a ) wenn eine ſolche Abtretung zu einer zweckmäßigeren

Leitung von Flüffen , Waldſtrömen und Bächen , Tei

es , um felbe unſchädlicher zu machen , oder um eine

bedeutende Streckevon Land dabei zu gewinnen oder

1892 zu verbeſſern , nothwendig iſt ;

Jais b) zu Anlegung oder Korrektion von Straßen und Lan

dungspläßer an Flüſſen und Seeufern , welche zum

Wohl des Staates oder einer Gemeinde erforderlich

ſind ;

c ) für den Bau von Gebäuden , derer der Staat oder

meine Gemeinde nothwendig bedarf, und für welche

keine andere ſchickliche Stelle ausgemittelt werden kann.

S. 3 .

Der Kleine Rath wird in den vorſtehenden Fällen , nach
vorgenommener Unterſuchung und Gutheifun ser ihm dar

über vorgelegten Pläne, entſcheiden, ob eine Abtretung und

in welchem Maße diefelbe ſtattfinden fou.

Hierbei ſoll aber der Kleine Rath nur durch weit über

wiegende Gründe des und des gemeinen
en maar

m

Nußens fich beſtimmen laſſen , die Abtretung eines Privat

eigenthums auszuſpreche
n
.

aan

Die von dem Kleinen Rathe zu Erwerbung ſolcher be

nöthigten Liegenſchaften beauftragten Behörde fou

fich mit dem Eigenthümer über den Betrag

gung gütlich zu vergleichen , und wenn ein folches Einvers

ſtändniß nicht erhältlich wäre , ſo iſt die Ausmittlung der

and criticis
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3

7

1

dießfalls zu leiftenden Holen Entfchädigung Sache des Zivil.

richters.

In dieſem Falle iſt der Gegenſtand beim betreffenden

Gerichtsſtatthalter 1) anzuzeigen , damit derfelbe einen Tag

den Parteien anreise und auf dieſen Sag mitdem Friedens

richter und Gerichtsſchreiber an Ort und Stelle ſich begebe,

um nöthig findenden Falls , mit Zuzug von Sachverſtändt

gen , die Abfchäßung des abzutretenden Grunds und Bodens

oder Gebäudes vorzunehmen und darüber ein Gutachten ans

zufertigen . 19000 11600214

39.Diefes Gutachten ſoll enthalten eine genaue Beſchrei

bung des abzutretenden Grunds und Bodens oder Gebäudes,

erſtern in Sattung, Ziel und Maß, und eben ſo die aufällig

dafür an Land zu leiſtende Entſchädigung. Wird dieſe hin

gegen in einer Geldſumme feſtgefekt, ſo ſoll die Abbezah

lungsweiſe derſelben beſtimmt werden .

29. 5. 2017
oth ! Faus ' die eine oder andere Partei mit einem ſolchen

Gutachten nicht zufrieden iſt, fo - fteht derſelben der Rekursro

an das Bezirksgericht, das über den Fall zu entſcheiden hat,

und von da dieAppellation andadas Uppellationsgericht offen .

Dieſer Rekurs ſo wie die Appellation iſt jeweilen inner

zehn Tagen nach eröffnetem Gutachten oder Urtheilsſpruche

nachzuſuchen .

$ . 6.

Bei derBeſtimmung der Entſchädigung für abzutretende

Grundſtücke oder Gebäude iſt nicht nur der dannzumalige

peu
wahre Werth derſelbeii nach Kauf und Lauf, ſondern auch

der aufällige, durch die Abtretung dem Eigenthümer erwach

ſende Nachtheil nach Grundſäßen der Billigkeit in Anſchlag

zu bringen . Det er

One of $ .37.

Faus für abzutretenden Grund und Boden oder Gebän-=

lichkeiten anderes Land oder andere Gebäulichkeiten als Ent

1) Best Gerichtspraftbentet .

9
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fidhädigting befinnmt werden , und ieme in Gültperſchreibungen

fich bevhaftet befänden , ſo iſt das zur Entſchädigung ange

wieferte Land oder Gebäude den betreffenden Gültinhabern

dagegen in Berſak yu geben , und davon im Szypotheken

Protokolle namentliche Vormerkung zu machen.

*** Wird aber die Entſchädigung in Geld abgereicht und iſt

das abyutvetende Grundſtück oder Gebäude mehr, als um

zwei Drittheile ſeines wahren Werths verſchrieben , oder be

trägt das Verſchriebene, mit Einſchluß der Entſchädigungs

fumme, zwei Drittheile des wahren Werths von dem, dem

Abtreber noch verbleibenden Grundſtüde oder Gebäude, ſo

fox ' in dieſem Falle die Entſchädigungsſumme, falls ſie von

keinem Beriber einer frühern Gült in Anſpruch genommen

wird, dem Inhaber des leßten Inſtruments behändigt und

dieſes Softrument dafür ordentlich transfirirt werden.

$ . 8 .

Die durch Ausmittlung einer Entſchädigung für abzu=

tretenden Grund und Boden oder Gebäulichkeiten entſprin

genden Koſten , welche bis und mit der Abfaſſung und Er

öffnung des daherigen Gutachtens erwachſen , fallen insge

ſammt auf den Staat oder die betreffende Gemeinde.

Sene Koſten hingegen , welche durch den bezirksrichters

lichen Ausſpruch und durch die Appellation erfolgen , find

von dem Richter auf den bei der Sache im Unrecht erfun

denen Theil zu verlegen .

14735 .

BELLERO B. Abtretung an Partikularen .

S. 9.5 Tondo

uolin Grundeigenthimer, tarn zu einer Abtretung von

Grund und Boden oder zur Einräumung einer Servitut zu

Quaſten eines Partitufacer in folgenden Nothfällen anges

halten werden :

dota) wenn ein Gebäude abgebrannt iſt , oder wegen dro

hendem Einſturze von Polizei wegen niedergeriffen
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܀,

0:49 werden müßte, Der Fottbeſtand desſelben nothwendig

990 ( Fift, der geweſene Eigenthümer aber der Feuerſicher

23dodheit wegen auf eigenem Grund und Boden nicht wie

der bauen kann . In dieſem Falle kann der nächſte

ſchickliche Plat , wo wenig Schade zugefügt wird,

zum Wiederaufbauen in Anſpruch genommen wer

ulas den, und der Eigenthämer des Plages muß denſelben

abtreten ; 13600

( b) der Eigenthümer eines Grundſtücks , welches teine

Bu- und Ausfahrt auf einen gemeiner Weg hat und

einer ſolchen zu einer freien Benußung des Grund

ſtückes unentbehrlich bedarf, kann von feinen Nach

barn verlangen, daß fie ihm eine Zu- undAusfahrt

auf einen gemeinen Weg, wo und wie es am näch

ſten und unſchädlichſten geſchehen kann, berzeigent ;

c) die Eigenthümer des Holzes, das in Bergwaldungen

geſchlagen worden , aus denen es blos durch Herab
See

ſtürzen an den Ort zu bringen iſt, von welchem es

weiter geführt oder geflüßtwerden kann, können von

den Eigenthümern der tiefer gelegenen Grundſtücke

die Verzeigung einer Holzreiſte verlangen , die aber

nur zu der am wenigſten ſchädlichen Zeit gebraucht
nur zu der
werden darf ;

d) der Eigenthümer einer Quelle , der keinen Brunnen

hat, kann von den Eigenthümern der zwiſchen ſeiner

Quelle und dem zu errichtenden Brunnen gelegenen

Grundſtücke die Verzeigung einer Brunnenleitung
verlangen , wenn es ohne Nachtheil von Gebäuden

oder Anlagen geſchehen kann ;

701e) wenn durch eine Wafferleitung über ein fremdes

Grundſtück ein bedeutend größerer Nußen gefchöpft

werden kann und der betreffende Eigenthümer dabei

in der Benußung ſeines Landes nur umein geringes

- tagehindert wird, fo fod eine folche Leitung geſtattet

werden ;nie 150

on

Dertief

.
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1) wenn in Städten und Dörfern Gegenſtände von dem

Orte , wo ſie ſich bisher befanden , der Feuerſichers

a theit,' Geſundheit oder öffentlichen Reinlichkeit wegen

wegzuſchaffen und ſie von ſolcher Urt ſind , daß fie

nicht ganz abgeſchafft werden tönnen , jedoch nur einen

kleinen, unbedeutenden Raum bedürfen, ſo kann der

* 5 nädyſte fchidliche Plaß , wo es wenig ſchädlich iſt,

dafür in Anſpruch genommen werden.

is S. 10.30

Weigert ſich in den vorbezeichneten Fällen ein Ungeſpro

chener, den in Unſpruch genommenen Platz, abzutreten, oder?

die Servitut einzuräumen , ſo urtheilt das betreffende Bes

zirksgericht 1), als Adminiſtrativrichter in erſter Inſtanz, ob

und in wie weit eine Abtretung oder Servitutseinräumung

ftattfinden fou .

Die Appellation geht an den Kleinen Rath.

S. 11 .

Was die Entſchädigungsleiſtung und die Ausmittlung

derſelben betrifft, ſo gelten die gleichen Grundfäße dabei und

die gleiche Verfahrungsweife rolbeobachtet werden, die oben

bei den Abtretungen an den Staat aufgeſtellt worden ſind,

jedoch mit der weitern Beſtimmung, daß hier immer das

Zweifache bis Vierfache des ausgemittelten Werths als Ent

fchädigung bezahlt werden muß.

Beinebens hat derjenige, welchem eine Servitut einges

tăumt wird, die mit der Benußung der Servitut verbun

denen Laſten zu tragen , falls darüber keine andere Uebereins

kunft zwiſchen wird.

,
Den Betheiligten

a

"). Jeßt
Gemeinderath.repisasi
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chi

imt redsardegi efe $45
?

über die Shebewilligungen una Cheeinſeguangen.

$ 1,971 (Vom 11.März 1835. gom !

fdtir Präſident und Groſser Rath des Hantons Luzern,

eno
n

?

Depan

Auf den Antrag der Gefeßgebungs -Kommiſſion und auf

das Gutachten des Kleinen Raths ; rod inDen

verordnet und verordnenia : 13971206

-

Contact 2 54 ang. 1. in

E- Um fich verehelichen zu können , foll zuvörderſt : 0

a) von den Brautleuten an die Armenkaſſa der Heimathos

genteinde ein Beitrag von zweiunddreißig Schweizer.

franken geleiſtet werden ;

b ) muß der Bräutigam an die Militärfaſſe des Kantonsa

sigen Beitrag von zwanzig Frankenen erlegen . Von

1900 dieſem Beitrag find ausgenommen diejenigen, welche

ihn bereits einmal geleiſtet haben, ſo wie diejenigen ,

2013. 19 welche wirklich als Offiziere bei einem der beiden

to Bundeskontingente des Uuszuges und der
ougesundderReſerve

angeſtellt, oder während acht Jahren als ſolche dabei

931482 angeſtellt geweſen .ſind.2)

Bezüglich auf fremde Weibsperſonen , in

ribeimathlichem Gebiete gegen die Verehelichung dora

tiger Angehöriger mit fremden; Weibsperſonen be

fchwerendere Bedingungen beſtehen ſollten , als gegen

die mit eigenen Angehörigen, wird das Recht zur Muss

übung des Gegenrechts vorbehalten .

derent

) Bergl. Bundesgeſeß über gemiſchte Ehen vom 3. Chriſtmonat 1850

(95. I, S. 281 der eidgen. Gefeße.)

2) Bergl . S 49 der Finanzgeſeßes vom 9. März 1859. ( Bb. III. S. 231.)
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.

$. 2.

Der Erfüllung diefer Vorbedingungen ungeachtet, iſt die

Ehebewilligung zu verweigern : 5:)

ra) den jettigen Mannsperſonen , welche aus den Spends

Sud oder Nemenämtern Unterſtüßung empfiengen und nicht

1 wenigſtens dasjenige reſtituirtert, was ſie feit dem ex :

füllten ſechszehnten Jahre ihres Alters filx fich , ibre

Frau oder ihre Kinder erhalten haben ;

b ) denjenigen Mannsperſonen, hinſichtlich deren die be

113m grtindefe Beforgniß obwaltet, daß fie mit ihrer Fa

milie der Seimathgemeinde zur Daft fallen werden ,

indem ſie kein hinlängliches eigenthümliches Vermös

egen beſitzen , oder in Abgang desſelben nicht nach
weiſen können, daß ſie durch einen Gewerb oder an

dern Verdienſt eine allfällige Nachkommenſchaft, ihrer

EN Heimathsgemeinde unbeſchadet, auf eine ehrliche Weiſe

gina 34 ernähren und gehöriger Mafien zu erziehen im

Stande find, oder wenn ſie auch einiges Bermöger

oder einen Verdienſt haben , aber einen folchen lie

to derlichen Lebenswandel führen , der einen künftigen

Nothſtand befürchten käßtor,id) Autospod. der

$. 3. Joka ottimana dins

Ein Eingetheilfer kann, ſo lange er kein Detsbürgerrecht

erworben hat, keine Ehebewilligung erhalten .

5. -4.

Bevor ein Kantonsangehöriger zur Ehe fchreiten darf,

hat er ſich um eine Ehebervilligung an den Gemeinderath

ſeiner Heimathsgemeinde zu wenden und demſelben zu die.

fem Ende : 19er, og at det risau

a) den im S. 1 litt. a bemeldten Beitrag zu leiſten ,

b) ebenfalls den im $ . 1 litt. b erwähnten Beitrag an

die Kriegskaſſe zu erlegen oder eine Beſcheinigung

der Militärkommiſſion gufzulegen , daß er zu dieſer

Abgabe nicht verpflichtet ſei.

,
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$. 5.

Findet der Gemeinderath , daß gegen die vorhabende Ehe

nichts einzuwenden ſei, ſo ſtellt ex dem Nachſuchenden die

ſchriftliche Erklärung zu, daß er den geſeßlichen Vorſchrif=

ten ein Genüge geleiſtet, und ſomit gegen eine vorbabende

Verehelichung von Seite der bürgerlichen Gefeße keine Hin

derniſſe øbwalten .

So 6.

Findet der Gemeinderath hingegen , daß der Fall.ides

S. 2 vorhanden ſei , ſo wird er dem Nachſuchenden einen

motivirten Abſchlag, ausſtellen . ? 51001

$. 7.Jangan

Gegen einen ſolchen Abſchlag ſteht dem Abgewieſenen

der Rekurs an den Amtsrath und von da an den Kleinen

Kath ofen
.

Foto der betreffendeDe Gemeinderath cesen einen Uus

ſpruch des Amtsrathes rekurriren will, ſoll dieſes inner zehn

Sagen gefchehen. So

S. 8. APR

6 Wird höhern Orts ein ertheilter Abſchlag aufgehoben ,

ſo hat der betreffende Gemeinderath , nachdem das im 9. 1

und 4 Bemeldete geleiſtet iſt, das in dem S. 5 erwähnte

ſchriftliche Zeugniß dem Bräutigam zuzuſtellen.

9. 9 .

Ein Pfarrer darf, ohne daß ihm ein ſolches Zeugniß

aufgelegt wird, keine Ehe einſegnen . See

Counter S. 10 .

- Der Kantonsangehörige, welcher gegen die Vorſchriften

gegenwärtigen Geſeķes in oder außer dem Kanton eine Ehe

eingehen würde , iſt mit Zuchthausſtrafe von ein bis zwei

Jahren polizeirichterlich zu belegen. 19 19986)

Presente
1 ) Kraft des Strafgefeßes, welche die Zuchthausſtrafe nur bei Verbrechen

anzuwenden geſtattet, ift an die Stelle der Zuchthausftrafe Arbeitshaus
halom

ſtrafe zu feßen .
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S. 12.

( $ $.11.00ou

Nichtkantonsbürger oder Uusländer es mögen dieſe

im Kanton angeſiedelt fein , in demſelben bloß wohnen , oder

ihn auch nur durchreiſen - dürfen nicht ehelich zuſammen,dürfen

gegeben werden , wenn ſie nicht eine von dem Kleinen Rathe

ausgeſtellte Bewilligung für die Eheeinſegnung aufweiſen

können .

.

1 Dieſe Bewilligungen können aber erſt dann erhalten wers

den, wenn der betreffende Nichtkantonsbürger oder Auslän

der durch ordentliche, von ſeiner Landeshoheit viſirte Zeug

niſſe hinlänglich darthun kann, daß er das Recht befibe, ſich

verehelichen zu dürfen. ;

S. 13 . stru

Keine Ehe eines wirklich in kapitulirten Kriegsdienſten

ſtehenden Militärs — fei dieſer ein Kantonsangehöriger, ein

Bürger eines andern Kantons oder ein Fremder, im Kan

ton angeſſen oder in demſelben fich bloß auf Werbung be

findend oder ſonſt aufhaltend - fou anders als gegen Vor

weifung einer dafür erhaltenen Bewilligung von Seite des

Kleinen Raths eingeſegnet werden .

S. 14.

Dieſe Bewilligung kann aber erſt dann erhalten werden ,
oftann

wenn der betreffende Militär foferne er nicht im Dienſte

des Kantons felbft ſteht - bei Standeskompag
nien

oder

Sruppen anderer Kantone von der betreffenden Kantons

regierung, bei kapitulirten ausländiſchen Dienſten aber von

dem Kommandante
n

des Korps, bei welchem er dient, und

View mm
wäre ein ſolcher als Untergeordneter für die Werbung an

geſtellt , von ſeinem Werbungschef ein ſchriftliches Zeugniß

vorweiſen kann , wodurch in ſeine vorhabende Ehe förmlich

eingewilligt wird.

Stände hingegen ein ſolcher Militär, welcher ein Nicht

kantonsbürger oder Ausländer wäre, im Dienſte des Kan
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t eine

tons ſelbſt, ſo hat ſich derſelbe nach der im S. 12 vorſtehend

enthaltenen Vorſchrift zu benehmen . ConceitoirDette

S.
5. 15. 129 10:20 Ni

In Folge der vorangehenden Beſtimmungen fodien die

Gemeinderäthe in das Anſuchen eines Kantonsbürgers, wels

cher in
a poer

inländiſchern

Militärdientte

Seht
für eine

Erklärung

über ſeine
vorhabende

Ehe ſo lange
nicht

treten
, bis er durch

einen
Akt der Regierung

gezeigt
haben

wird , daß von da aus feine Heirath
als zuläffig

erfunden
,

worden ſei:

moon S: 16. out 2013

Geiftliche oder weltliche Beamte, welche den Vorſchrifteit

des gegenwärtigen Gefeßes entgegen handeln , follen durch

polizeirichterliches Urtheil ihrer Stellen entfeßt und für den

Nachtheil, welcher hiędurch dem Kanton oder einzelnen

Gemeinden desſelben zugefügt wurde, perſönlich zu Scha

densvergütung angehalten werden .

Foto S. 17. i 7301 si

Gegenwärtiges Gefeß iſt den Kleinen Rathe in Urſchrift

zur Bekanntmachung und Vollziehung , ſo wie zur Niedera

legung ins Staatsarchiv zuzufertigen..1) cute n

܀ܕ

Dans un Verordnung

über Abfdjaffang der Mißbräuhe bei Steigerungen..
ta

( Vom 29. Heumonat 1836.)

ant

Wir Schultheiſsund KleinerRath des Hantons Luzern,

haben

Im Einverſtändniſſe mit dem Appellationsgerichte; ITS"

Großherzogthum beſonderes Ronkorbat,1) Mit dem Baden beſteht ein

betreffend die Förmlichkeiten bei wechſelſeitigen Beirathen vom 23.
to

= Augüft 1808. (Bv. I. von 1841.)
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verordnet und berordnen :

S. 1 .

Bei öffentlichen Steigerungen iſt alles Bieten von Wein

oder andern Getränken unterſagt , dergeſtalt, daß die Stei

gerungsbeamte
n kein ſolches Bot annehmen und eröffnen ſollen.

S. 2.

ten, nämlich oh

175 Bei Liegenſchaftsſteigerungen rollen in den Wintermona

vom 1. Wintermonat bis 1. März, Schlag

acht Uhr und in den übrigen Monaten Schlag neun Uhr,

nach einer kurzen Ermahnung des vorſitzenden Beamten

zur Aufmerkſamkeit, die drei leßten Rüfe, jeder nach einer

Zwiſchenzeit von einer Minute, gethan werden.

Bietet dann noch Jemand vor dem dritten und legten

Rufe, fo werden , ſobald das neue Bot unter Benennung

deſſen , welcher es gethan hat; angeſchrieben und den Anwes

ſenden bekannt gemacht iſt, die drei Rüfe auf gleiche Weiſe

wie vorher, jeder von einer Minute zur andern wiederholt

und dieſes fo lange , jedoch ohne andere als didie bezeichnete

Unterbrechung,fortgefest,bis das letteAnbot, ohne daß
alle

vor dem dritten Rufe ferner angeboten wird , Semanden,

bleibt. Mit dem dritten und lebten Steigerung
perife : si

beendigt.

Wird eine Liegenſchaft ſtückweiſe verſteigert, ſo ſoll, wenn

auf obgedachte Weiſe das erſte Stück verſteigert iſt, ohne

Unterbrechung die Verſteigerung des zweiten undd ſo fort

folgen , und ebenſo zuleßt die aufällige ſammthafte Ver

ſteigerung.

S. 3.

Die Regierungsbeamten , welche ſich gegen dieſe Vor

ſchriften verfehlen, ſind mit Ordnungsſtrafe-zu belegen.

S. 4 .

Gegenwärtige Verordnung iſt zu Jedermanns Kenntniß

dem Intelligenzblatte beizurücken.

Sammlung älterer Geſeke 26. 20
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oefen

über Ausübung und Loskauf der Weiderechte.

(Vom 24. Mai 1837.)

üdir Präſident und Groſser Rath des Hantons Kuzern,

Haben berordnet und verordnen :

Weide
n

,

Gleichwie aller Weiðgang in Stadts-, Gemeinde- und

Partikularwäldern, gêmäß Vorſchrift des Forfgeſekes, vers

boten iſt , ſo iſt auch aller Weidgang auf Ulmenden oder

die an Wälder anſtoßen , unterſagt, wenn letztere

nicít von den erſtern durch Zäune gehörig abgeſondert ſind.

S. 2.

Die Weidrechte, welche von ganzen Gemeinden oder ein

zelnen Perſonen auf urbarem Lande, als : Wieſen , Ueckern

und Weiden , die einem Drittmann angehören , ausgeübt

werden , ſind loskäuflich.

S. 3.

Jeder Beſiker, eines folchen dienſtbare
n

Gutes , werde

es einzelnwei
ſe

oder gemeinſcha
ftlich

beſeffen, iſt demnach be

techtiget, ſich von dieſer Beſchwerd
e

loszukaufe
n
.

S. 4 .

Die von dem Loskauf begehrenden Sheile an die Beſitzer

der Weibrechte zu leiſtende Entſchädigung muß an Land oder
Gelora

Beſchaffenheit der Umſtände, geleiſtet werden ,

zwar immer auf eine Art, wodurch einer dritten Perſon

kein Schaden zuwächst.

S. 5.

Wenn der Beſiter eines folchen Srundſtückes fich mit

dem Beſißer des darauf haftenden Weiderechtes nicht gütlich
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aber die Entſchädigungsweiſe oder die Lostauffumme verein

baren tann , ſo entſcheiden darüber, nach vorgenommener
ma

Abſchaßung, die Gerichte.

§ . 6.

Wo durch Abſchaffung des Weiderechtes die neden oderHecken

Zäune vermindert oder permehrt werden , fou auch die ver .

minderte oder vermehrte Beſchwerde bei der Ausmittlung

der aufälligen Entſchädigung in Anſchlag genommen werden .

$. 7 .

Wo die Weiderechte auf Ledern oder in Waldungen

ſeit 20 Jahren nicht mehr ausgeübt worden ſind, iſt auch

das Recht auf eine Entſchädigungsforde
rung

für ihre Auf

hebung erloſchen.

5. 8.

Gegenwärtiges Gefeß fol urſchriftlich dem Kleinen Rathe

zur Bekanntmachung und Vollziehung zugeſtellt und in's

Staatsarchiv niedergelegt werden .

eo e fet

über die Soulbeurife.

(Vom 23. Chriſtmonat 1837.)

Edir Präfident und GroſserRath des Hantons Luzern,

Kaben beſchloſſen und befchließen :

$. 1 .

Der Schuldenruf, vermöge deffen unter richterlicher Uuf

ficht ein Verzeichniß der Schulden einer Perſon , um deren
man

Vermögenszuſtand auszumitteln , aufgenommen wird, muß

bei dem Gerichtspräſidenten nachgeſucht werden.
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$. 2.

Der Schuldenruf findet ſtatt :
**

a) wo die vormundſchaftliche Behörde nach über eine

Perſon verhängter Bevogtung einen ſolchen Schul

denruf nachſucht;

b ) wo im Verlaufe eines Bevogtungsprozeſſes der Rich

ter einen ſolchen Schuldenruf aufällig anordnen foute;

c) wo Jemand den Schuldenruf begehrt, um ſeinen

Vermögenszuſtand kennen zu lernen . Wenn aber auf

einem ſolchen ein Uufrechnungsbefehl liegt, darf der

Schuldenruf nicht bewiliget werden .

S. 3 .

Der Schuldenruf muß durch das Kantonsblatt, und fo=

ferne eine Perſon außer dem Kanton Verkehr hatte , in den

geeigneten auswärtigen öffentlichen Blättern bekannt gemacht

werden.

Die Friſt zur Eingabe der Anſprachen iſt auf kürzeſtens

zwei und längſtens vier Wochen anzuſeßen.

$ . 4 .

Wer verſäumt, innert der anberaumten Friſt feine fah

rende Unſprache auf der Gerichtskanzlei einzugeben , ohne

ſich über die Unterlaſſung hinlänglich ausweiſen zu können,

verliert ſein Anſpruchsrecht.

Kann aber ein Anſprecher beſcheinigen , daß er von dem

öffentlichen Rufe keine Kenntniſ hatte, oder zu erſcheinen

verhindert war, fo wird er ſeiner Anſprache nicht verluſtig.

S. 5 .

Die GerichtskanzleiiftSchulbis,jedemAnſprecher aufſchuldig
fein Verlangen die von ihm gemachte Eingabe ſeiner An

forderungzu
beſcheinigen. Die Beſcheinigungskoſten ſind aus

dem Vermögen desjenigen , über welchen der Schuldenruf

ergeht, zu bezahlen .

$ . 6.

Durch den Schuldenruf wird der Rechtstrieb gegen dena

jenigen, über welchen der Schuldenruf ergeht, nicht gehemmt.
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are

$. 7 .

Durch gegenwärtiges Geſeß und die in dem bürgerlichen

Gefeßbuch über die Wohithat des Güterverzeichniſſes der

Verſtorbenen aufgeſtellten neuen Beſtimmungen findet ſich

das Geſek vom 6. März 1832 über Beneficia inventarii

zurückgenommen .

S. 8 .

Vorſtehendes Gefeß, welches mit dem 1. März 1838 in

Kraft tritt, fou mit den geſeßlichen Unterſchriften und dem

Staatsſiegel verſehen dem Kleinen Rathe zur öffentlichen

Bekanntmachung zugeſtellt und ins Staatsarchiv niedergelegt

werden .

od portion De

edib Berordnung

über das Verfahren in außerehelichen Paternitätsfällen.

(Vom 5. April 1839.)

Tdtir Schultheiſs und Heiner Rath

des Kantons Luzern ,

Im Einverſtändniß mit dem Appellationsgerichte,

Ver o'ronen :

pote

S. 1.

Die durch den S. 81 des bürgerlichen Geſetzbuches bor

geſchriebene Anzeige einer außerehelichen Schwangerſchaft

an den betreffenden Gerichtspräſidenten foll durch den Ges

meindeammann des Wohnortes der Geſchwächten an den

im S. 87 des genannten Geſetzes bezeichneten Gerichtsprä

fiðenten gelangen , an welchen Gemeindeammann " rich daher

die Geſchwächte zu wenden hat.
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Betrifft die Vaterſchaftsklage einen Nichtkantonsbürger,

der auch nicht im Kanton fich aufhält, ſo iſt die Anzeigefo

vomGemeindeammann dem Gerichtspräſidenten des Heimaths

ortes der Geſchwächten zu machen .

Amtliche Anzeigen von der Schwangerſchaft einer außer

dem Kanton Luzern ſich aufhaltenden Angehörigen desſelben

find von derjenigen Behörde, der ſie gemacht worden , dem

betreffenden Gerichtspräſidenten zur Kenntniß zu bringen.

*

Sazwiſchenkunft der geeig

S. 2 .

Der Gerichtspräſident verfährt auf dieſe Anzeige nady

Vorſchrift der Sø . 81, 82 u . 83 des bürgerlichen Gefeßbuches ,SS

indem er die Klägerin und den Beklagten verhört und die

Anzeige ſowohl dem Gemeinderath des Heimathsorts der

Klägerin , als demjenigen des Beklagten macht.

Sält ſich die ſchwangere kantonsangehörige Weibsperſon

außer dem Kanton Luzern auf, und es iſt nicht thunlich ,

dieſelbe anher zu beſcheiden , ſo hat der Gerichtspräſident,

entweder unmittelbar oder durch

neten Behörde die Gerichtsſtelle, wo die Geſchwängerte wohnt,

um die Abhörung derſelben zu erſuchen .

Wenn die geſchwängerte Weibsperſon ſich zwar im Kan =
es

ton, aber unter einem andern Gerichtsſtabe als der Beklagte

aufhält und dieſelbe nicht füglich vorbeſchieden werden kann ,

ſo kann der Gerichtspräſident, dem die Anzeige derSchwanger

fchaft gemacht wurde, fie durch den Gerichtspräſident
en

ihres

Wohnortes abhören laſſen .

Wenn der angebliche Schwängerer ein Nichtkantons

bürger iſt, der guch nicht im Kanton ſich aufhält, ſo erſucht

der Gerichtspräſident auf oben angegebene Weiſe die Ge

richtsſtelle des Wohnortes des Beklagten um Einvername

desſelben .

Der Gerichtspräſident ſetzt den Gemeinderath des Seiz:

mathsortes der Geſchwächten von dem Ergebniſſe der Ein

pernahme eines angegebenen Schwängerers in Kenntniß.
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S. 3.

Die Genißverhöre oder ſonſtige amtliche Anzeige von

einer in oder außer dem Kanton Luzern erfolgten außerehe
mi

lichen Niederkunft einer hieſigen kantonsangehörigen Weibs

perſon find ebenfalls dem Gemeinderath des Seimathsorts

der Geſchwächten zuzufertigen .

S. 4.

In Gemäßheit der SS. 83 und 84 des bürgerlichen Ge

retzbuches hat auch in allen dieſen Fällen der Gemeinderath

der Heimathsgemeinde der Geſchwächten ſogleich einen Bei

ſtand zu beſtellen, der für Sicherheit der Geburt zu ſorgen

und insbeſonders nach derſelben den gerichtlichen Zuſpruch

des Kindes zu bewirken hat.

Beim Borhandenfein beſonderer obwaltender Umſtände

kann der Gemeinderath begehren , daß die geſchwächte Ges

meindeangehörige zu Abwartung ihrer Niederkunft in die

Heimathsgemeinde gewieſen werde.

$ . 5 .

Der Gemeinderath der Heimathsgemeinde einer Ge.

ſchwächten hat dafür zu wachen und zu ſorgen , daß läng

ſtens binnen fechs Monaten nach der Geburt des unehelichen

Kindes der Stand desſelben beſtimmt ſei.

S. 6.

Bei der Verhandlung eines Paternitätsprozeſſes und der

Zuſprechung des Kindes dem Vater oder der Mutter foll

der Saufſchein des Kindes vorliegen .
ca

Ş. 7 .

In dem Falle des S. 98 des bürgerlichen Geſekbuches,

wo nämlich der der Paternität Beſchuldigte ein Fremder iſt,
?

in deſſen Seimathsort das Kind nicht aufgenommen wird,

und daher derſelbe zu einem Einkaufsgelde für das Kind

und einem jährlichen Beitrage an die Unterhaltung desſel

ben verurtheilt werden kann , tritt die Befugniß zu dem in
mi

jenem Paragraph vorgeſehenen Urreſte auf das Guthaben
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des Fremden in dem Augenblicke ein , wo dem betreffenden

Gerichtspräſtdenten die Anzeige der außerehelichen Schwän

gerung gemacht worden iſt, worauf dann aber die rechtliche

Erledigung der Sache mit möglichſter Beförderung erfol

gen fou .

S. 8.

To

tan

.

Zur Erzielung einer ordentlichen Kontrolle über Beob

achtung der Vorſchriften der gegenwärtigen Verordnung, ſo

wie der dießfalſigen Beſtimmungen des bürgerlichen Geſek

buches ſind die Gerichtspräſidenten gehalten, den Amtsſtatt

haltern vierteljährlich das Verzeichniß der eingelangten außer

ehelichen Paternitätsanzeigen nach Formularien einzureichen,

und ihnen eben ſo regelmäßig auch Kenntniß von denjenigen
one permanent

gerichtlichen Erkanntniſſen zu geben, wodurch der bürgerliche

Stand der außerehelichen Kinder beſtimmt worden iſt.

Die Gemeinderäthe haben dem Amtsſtatthalter ebenfalls

fogleich Anzeige von der dießfalls vorgeſchriebenen Beſtel

lung eines Beiſtandes zu machen .

. 9.

Der Amtsſtatthalter führt über dieſe Anzeigen eine be

ſondere Kontrolle nach ihm zuzuſtellendem Formular und

hält vorgenannte Behörden und Beamte zur regelmäßigen

Eingabe ihrer Anzeigen an .

& auf jede
Dieſe Kontrolle legt er im Laufe des, auf jedes Duar

muu

tal folgenden Monats dem Amtsrath zur Einſicht vor, der

davon in ſeinem Protokoll Vormerkung macht, die nachläf

figen oder ſäumigen Adminiſtrativbehörden und Beamten mit

Ordnungsbußen belegt, die Gerichtsbeamten aber, die in

gleichem Fehler befinden, der zur Beſtra
Got a

fung überweist. Im Laufe des Monats Jänner hat der

Amtsrath eine Abſchrift der Kontrolle der Juſtiz- und Po

lizeikommiſſion zu Handen des Kleinen Rathes zu überſenden .)

4). Die SS . 8 und 9 find purch die regierungsräthliche Welſung vom 31 .

Weinmcnat 1850 beſeitigt. ( Siehe Kantonsblatt Nr. 45.)

em
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0085. 10. 5

Gegenwärtige Berordnung foll durch das Kantonsblatt

öffentlich bekannt gemacht werden.

Geſell

über Kollokation von Ueberzinſen .

(Vom 5. März 1839.)

üdtir Präſidentund Groſser Rath des Hantons Luzern,

Haben verordnet und verordnen :

S. 1 .

Bei Gülten und Aufſchlägen ſind ſowohl in als außer

dem Konkurre nur drei ausſtehende Zinſe nebſt dem March

zimſe , bei Erbs- und Kaufszahlungen nur ein Zins nebſt

dem Marchzinſe als auf der Liegenſchaft haftend zu betrachten.

Weiter ausſtehende Zinſe bilden eine fahrende Anſprache

an demjenigen , der zu ihrer Verfallzeit Eigenthümer der

Liegenſchaft war , und ſind fowohl in als außer dem Kon

kurſe als ſolche zu behandeln .

nofora S. 2 .

Wenn bei Gülten und Aufſchlägen der vierte Zins, und

bei Erbs- und Kaufszahlungen der zweite Zins zu der Zeit

verfällt , wo für einen vorhergehenden Zins das Aufrech

nungsbot gelöst iſt und in Kräften ſich befindet , ſo haftet
teater

bei Gülten und Aufſchlägen auch der vierte und bei Erbs

und Kaufzahlungen auch der zweite Zins auf dem Liegenden .

S. 3 .

Gegenwärtiges Geſet iſt dem Kleinen Rathe in Urſchrift

zur Bekanntmachung zuzuſtellen und ins Staatsarchiv nie

derzulegen .
1
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verordnung

über den Ort der Vornahme von Erbstheilungen.

(Vom 15. März 1840.)

Edlir Schultheiſs und Weiner Bath

des Kantons Luzern ,

Haben beſchloſſen und beſchließen:

S. 1 .

d
i
e

o
s

Wenn ein Kantonsbürger, der ſeinen ordentlichen Wohns

fiß in ſeiner Heimathsgemeinde hat, mit god abgeht, ſo hat

die amtliche Erbstheilung, wo das Geſek ( 89. 511 u. 512

bürgerlichen Gefeßbuches ) eine ſolche vorſchreibt, immer

hin in dieſer ſeiner Heimathsgemeinde vorzugehen.

S. 2 .

Stirbt aber ein Kantonsbürger, der ſeinen ordentlichen

Wohnſit nicht in ſeiner Heimathsgemeinde hat , ſo iſt im

Fall, daß ſich ſein Vermögen ganz oder zum größern Sheile

in der Wohngemeinde befindet, die amtliche Sheilung in

dieſer vorzunehmen .

Im Falle aber das Vermögen ganz oder zum größern

Sheile in ſeiner Heimathsgemeinde ſich befindet , ſo hat die

amtliche Theilung in dieſer vor ſich zu gehen, es wäre denn

daß die Erben des Verſtorbenen das Begehren ſtell

ten, die Sheilung in der Wohngemeinde vorzunehmen.

S. 3 .

Wenn ſich ein Anſtand darüber erhebt , ob eine Erbs

theilung in der Heimaths- oder in der Wohngemein
de des

Erblaffers vor fich zu gehen babe , ſo hat der Amtsſtatt

balter des Umts, in welchem die Wohngemein
de liegt, dars

,
über im Sinne der Beſtimmungen des vorſtehenden Artikels

den Entſcheid zu geben , der an den Kleinen Rath rekurrirt

werden kann .

.
.
?

Sac
he
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S. 4 .

Die
e Befieglung der Verlaſſenſchaft und die Inventur ;

derfelben , wo das Geſets folches nöthig findet, hat immer

hin der Gemeinderathspräſident des Wohnorts zu beſorgen.

Derfelbe übergibt ein Doppel des aufgenommenen Invens

tariums fammt den borgefundenen Vermögensgegenſtänden

in den Fällen, wo die Erbstheilung in der Seimathsgemeinde

vorgenommen wird , dem Gemeinderathspräſidenten dieſer

legtern gegen Empfangsbeſcheinigung. Der Gemeinderaths

präſident der Heimathsgemeinde hat dann die Inventur no

thigenfalls zu vervollſtändigen.

$. 5 .

Die Anzeige über den erfolgten Sodfall hat durch den

Gemeinderath derjenigen Gemeinde zu erfolgen , wo die amt

liche Erbstheilung vor fich geht , und der Gemeinderaths

präſident dieſer Gemeinde bezieht und verrechnet auch die

betreffenden Erbsgebühren zu Sanden des Staats .

$ . 6.

Die Eintragung der Liegenſchaftstheilungen in die öffent

lichen Kaufsprotokolle nach Vorſchrift unſerer Verordnung

vom 24. Hornung 1838 ( Kantonsblatt Nr. 10) hat immers

hin in der Gemeinde , wo ſich die Liegenſchaft befindet, zu

geſchehen.

$ . 7 .

Wenn ein Nichtkantonsbürger im hieſigen Kanton mit

Jod abgeht, ſo hat der Gemeinderathspräſident des Wohn

orts in den geſetzlichen Fällen lediglich deſſen Verlaſſenſchaft

unter Siegel zu nehmen und erforderlichen Faus zu inven

tariſiren . Die Erbsverlaſſenſchaft eines ſolchen Nichtkan

tonsbürgers iſt in der Regel nach den Geſetzen feines Seis

mathskantons zu behandeln, und dieſelbe darf, wenn ſie nicht

in einen Konkurs verfällt, und zwar nach Abzug der geſeka

lichen Erbsgebühr, nur an diejenigen herausgegeben werden,

welche uns von Seite der betreffenden Regierungsbehörde
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des Heimathlichen Kantones oder Landes des Erblaffers als

die Erben des Verſtorbenen verzeigt worden find. (Eidge

nöffiſches Konkordat vom 15. Juli 1822.)

S. 8.

Gegenwärtige Verordnung iſt durch das Kantonsblatt

bekannt zu machen.

0:

,

*****

sociation

ནཔར་
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XII.

Gefeße, Verordnungen und Beſchlüſſe über Auf

hebung von Feudallaſten und Aehnliches.

o e ſe $
e

die Aufhebung aller Zugrechte verordnend.

(Vom 10. eumonat 1801.)

S. 1 .

Es follen von nun an alle Arten der bisher durch Ges

Teße oder Uebungen beſtandenen Zugrechte, welchen Namen

ſie haben mögen , aufgehoben und gänzlich abgeſchafft ſein .

S. 2.

.

E ,Sedes Zugrecht, das man in Zukunft bei irgend einer

Gattung von Verträgen ſich ausbedingen würde, fou als

null und nichtig angeſehen werden .

$ . 3 .

Durch dieſes Geſetz iſt jedoch allen Arten von Nacha

Tchlagungszug oder Wiederloſungsrecht, die eine Folge ge

richtlich verhängter Geldstage oder Gantſteigerungen ſind,

nicht das Geringſte benommen, ſondern dieſelben ſollen, bis

auf weitere Verfügung, noch ferner beibehalten ſein.
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o efe $

über den Abzug bei Wegziehung von Gut ins Ausland.

Gegen diejenigen Staaten , zwiſchen welchen keine Frei
om

fügigkeits- Traktaté beſtehen , hat der bisher geſette Abzug

von zehn von jedem Hundert ſtatt, den Fat jedoch ausges

nommen , wo gegen dieſelben das Geſetz, die Ausübung des

Gegenrechts anordnend, in Anwendung gebracht werden muß.

e
o e ſe $

betreffend den Loskauf des Jus -dominii auf Almenden .
con
(Vom 27. Weinmonat 1804.)

m

Citir Schultheiſs, Meine und Groſse Räthe

des Kantons Luzern,

DeWerordnent :

S. 1 .

is. Alle diejenigen Ulmenden , welche ſeit dem Anfange der

Revolution getheilt worden oder noch nicht getheilt ſind, bes

jahten dem Staate für das obechetrſchaftliche Recht (Jus

dominii) eine Bedingungsſumme.

. 2 .

Die Ledigungsſumme fei Acht von Hundert des Werths

der Udmenden , und dieſer ſoll durch eine obrigkeitlich zu

veranſtaltende Schatzung nach dem wahren Werth ausge

mittelt werden .

$. 3 .

Das dießfällige Loskaufskapital kánn fammthaft oder zu
pe

zu Tedigende Almend berſchries

ben werden, wo dann die daherigen Gültverſchreibungen bis

zu ihrer ſpätern Abbezahlung zu fünf pr. Et. zinst'agend
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verbleiben ; oder dasſelbe kann in auf zehn Jahre gleich ab

zutheilende Termine baar abgeführt werden , wovon aber

dieſe, den leßten Zahlungstermin ausgenommen , nicht wes

niger als ebenfalls zweihundert Franken betragen ſollen .

S. 4.

Die aus dieſen Ledigungsſummen fich bildenden Kapita

Tien Tollen an Zins gelegt und vorzüglich zu den den Zehnt

herren , welche ihre Zehntrechte auf irgend eine dieſer UU

menden darthun tönnten , Berheißenen Entſchädigungen ge

braucht werden , übrigens aber das daherfließende Kapital,

ohne beſondere Bewilligungdes Großen Raths , 'nicht ver

äußert noch verbraucht werden dürfen .

$. 5.

Die Aumenden , welche auf dieſe Weiſe rich von dem Jus

dominii loskaufen , werden zum ausſchließlichen Eigenthum

derjenigen Gemeinden , welche auf dieſen früberhin bloß das

Benúßungsrecht zu genießen hatten , und ſind zugleich für

alle Zukunft der Zehnt- und Bodenzinspflicht enthoben.

§. 6.

Dem Kleinen Rathe ſei die fernere Ausführung dieſer

Verfügung überlaſſen .

Berordnung

als Vollziehung des Gefeßes in Betreff des Jus -dominii

auf Almenden .

( Vom 14. Brachmonat 1805.)

būtir Schultheiſs und Weine Räthe

des Kantons Luzern

In Vollziehung des Gefeßes vom 27. Weinmonat1804,

in Betreff des der Regierung auf udmenden zuſtehenden Jus

dominii ,

im
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verordnen :

S. 1 .

Sämmtliche Gemeindegerichte unſeres Kantons find

gehalten , von allen in ihrem Gerichtskreiſe liegenden Au

menden, die feit dem Anfange der Revolution getheilt wor

den oder aber noch unvertheilt ſind , bis den 10. künftigen
** 14

Heumonats unſerer Finanz- und Staatswirthſchaftlichen

Kammer ein ſchriftliches Verzeichniß einzuſenden ..

Faus aber keine Almenden in einem Gerichtskreiſe lies
om he

gen würden, ſoll das betreffende Gemeindegericht die Anzeige

hievon zu machen gehalten ſein .

S. 2 .

Der Kleine Rath wird alsdann , zufolge des S. 2 des

im Eingange erwähnten Gefeßes , Schäßer an Ort und

Stelle abſchicken , welche die betreffenden Aumenden nach

ihrem wahren Werth abſchäßen werden .

§. 3.

Die Gemeindeverwaltung jeder Gemeinde iſt, bei ihrer

perſönlichen Verantwortlichkeit , aufgefordert, den verordnes

ten Schäßern das beſtimmte Suchartenmaß, zu 45,000 Qua

dratſchuhen Luzernermaß berechnet , und die abzuſchäßende

Aumend fammt allen ihren Grenzpunkten auf einem Plane

vorzuweiſen , widrigenfalls ſie als Betrüger gegen Staats

eigenthum angeſehen und als ſolche behandelt werden ſollen .

S. 4.

Die Schäßer werden dann , bei dem auf fich habenden

Eide, die ihnen vorgewieſene Uumend abſchäßen und die ver

fertigte Schaßung , von ihnen unterzeichnet, in den Plant

aufnehmen laſſen , welche fonach nebſt dem Plane unſerer

Finanz- und Staatswirthſcha
ftlichen Kammer abſchriftlich

zugeſtellt werden ſoll.
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S. 5 .

Seder der ernannten Schäßer bezieht eine tägliche Ents

ſchädigung von vier Franken , woraus er ſich aber zu ver

köftigen hat, und welche ihm von den betreffenden Gemeindes

landantheilhabern bezahlt werden fou .

S. 6 .

Die betreffenden Gemeinden mögen ſich erklären , ob und

wie ſie die Ledigungsſumme, zufolge dem S. 3 des bemeldao

ten Gefeßes , entweder rammthaft bezahlen oder verzinſen

werden , die aufällige nach dem Sinne des obenbemeldten

jedesmal be

ſtimmt in das Gültenprotokoll eingetragen werden.

$ . 7 .

Nach dieſem wird der Kleine Rath, zufolge des 5.5 des

Gefeßes , der betreffenden Gemeinde einen Ukt ausſtelen ,

durch welchen dieſer das wahre Eigenthum der Aumend

übertragen und zugeſichert wird, und wodurch dieſelbe end

lich auf alle Zukunft der Zehnt- und Bodenjinspflicht für

diefelbe enthoben iſt.

Paragraphs errichtete Verſchreibung four ses

ereti

den Lostauf der Grundzinſe und Zehnten betreffend.

(Vom 10. und 29. Brachymonat 1803 , 25. April, 27. Weinmonat

1804 und 11. Weinmonat 1806.)

ano

Wir Schultheiſs, Kleine und Groſse Räthe

des Kantong Luzern ,

Ver o r d nen :

Allgemeine Verfügungen .

S. 1 .

Alle Grundzins- und Zehntpflichten , ſo wie die damit

verbundenen Beſchwerden jeder Art und die Gegenverpflich

tungen ſind und bleiben loskäuflic .

Sammlung alterer Gefeße 26.
21
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S. 2 .

Der zwanzigfache jährliche Ertrag derſetben ſei das Los

kaufskapital:

f . 3 .

Durch die Erfüllung der in den Sø . 12, 23 und 28 be

ſchriebenen Loskaufsarten erlangen zugleich die bisher be

ſtandenen Grundzins- und Zehnttitel, Dokumenten, Urbarien

und andere gleichartigen Anſprachsaktén ihre geſeßliche Ent:

kräftung und müſſen fonach zernichtet den Loskäufern aus

hingegeben werden , den einzigen Fall vorbehalten , wo ein

einzelner Mitpflichtiger eine ganze Grundzinstragerei lose

kaufen würde, alwo dann demſelben vorbemeldte ükten un

entkräftet zugeſtellt werden follen .

S. 4 .

Bar Uusrechnung des Loskaufskapitals, wo die jährliche

Entrichtung der Grundzinſe und Zehnten laut beſtehender

fortgeſetter Uebung nicht ſchon in einer beſtimmten Geld

fumme erfolgt war, ſei das Malter Korn, Luzernermaß, mit

Rückſicht auf die Verſchiedenheit der mehr oder wenigern

Güte der Frucht, von 22 bis auf 26 Franken und das Mal

ter Haber , gleichen Maßes und unter den nämlichen Bes

dingung, von 16bisauf22 Franken Feftgefeßt, wo fich dann
der Loskaufspreis der übrigen grundzinsartigen und zehnt

pflichtigen Fruchtarten , mit Rückſicht auf die von der ehes

maligen Kantonsverwaltung unterm 25. Jänner 1801 zu

einem Vergleichungsmaßſtab verfertigten :

tabellen nach demjenigen Preis beſtimmt, der vorſtehend für

das Malter Korn angenommen worden iſt .

Sft hingegen ein Zehnten oder Grundzins nach beſtehen

der fortgeſeter. Uebung, die ſich auf Rechte, Verkommniſſe,9

gütliche Uebereinkunft oder auf eine ſeit neun Sahren un

unterbrochen beſtandene Uebung und nicht bloß auf die Will

kür eines Nußnießers eines ſolchen Zehntens gründet, ſon

dern wo dieſe mit Vorwiſſen und Zuſtimmung des betreffen

gleichar
tigen

Preis
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den Zehntherrn , Patronus Ecclesiæ oder Collator, ſtatt ge

gefunden hat, alljährlich in einer beſtimmten Geldfumme

abgeführt worden , ſo macht der zwanzigfache Betrag dieſer

jährlichen beſtimmten Geldabgabe das Loskaufskapital aus.

In zweifelhaften Fällen entſcheidet der Kleine Rath über

die verbindende Rechtlichkeit einer ſolchen beſtandenen Zehnts

entrichtungsweife nach Billigkeit.

S. 5 .

Der Loskaufserklärung ſowohl über Grundzinſe als Zehn

ten , welche ſchriftlich und mit beigefügter Erklärung über

die Art der Loskaufsleiſtung dem Zehntherrn oder deſſen

beſtellten Verwaltern gegeben werden ſoll, und wogegen der

Grundzins- oder Zehntbeſißer dem auffündenden Pflichtigen

ein daheriges Zeugniß zuſtellen wird , muß ſtets die Ent

richtung der noch rückſtändigen Gefälle dieſer Art vorangehen .

$ . 6.

** Da wo mit dem Grundzins oder Zehntrechte, zu Laſten

desſelben Beligers, die Unterhaltungspfl
icht

eines Pfarrers,

einer Kirche oder einer andern öffentlichen Anſtalt, oder

auch die Erfüllung einer ſonſtigen, geiſtlichen oder wohlthäti

gen Stiftung verbunden wäre, fou , ſo oft ein mit Gegens

verpflichtungen behafteter ſolcher Grundzins oder Zehnten

losgekauft wird, der Beſīßer desſelben für den , zur fortge

ſeşten Beſtreitung dieſer ſeiner Gegenpflicht, gemäß dem

nächſtfolgenden Gefeßesartikel, ausgemittelten Kapitalfond

entipeder ſo viel aus ,den ihm gebührenden , unausgekauften

Zehntgefällen zurücklaſſen , als die Genügeleiſtung ſeiner

Gegenverpflich
tung

erfordern mag , oder ein Kapital in die

Hände der betreffenden Gemeindeverwa
ltung

niederlegen , wos

für die ganze Gemeinde in Solidum haftet , und für deſſen

Sicherung der Kleine Rath fonach das Weitere verfügen,

dem interlagleiſter aber auf fo lange die unbedingte Nut

nießung des von einem folchen hinterlegten Kapital alljähr

lich abfallenden Zinſes anheim fallen wird , als derſelbe,

SE
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nach ehevoriger Verpflichtung, diefer feiner Gegenſchuldiga
stran

keit Genüge leiſten würde.

$ . 7 .

Der Kapitalwerth der mit dem Grundzins- oder Zehnt

rechte verbundenen, vorbeſchriebenen Beſchwerden wird durch

eine mittelſt unpartheiiſcher und fachkundiger Männer von

dem Kleinen Rathel) veranſtaltete Ubſchakung aufgefunden ,
.

bei welcher ſowohl auf den Inhalt der dießfalls beſtehenden

Urkunden , als die mit dieſen übereinſtimmendeUebung be

gründet, eine genaue Berechnung gezogen werden ſoll, jedoch

immer die Beſtätigung des Kleinen Raths vorbehalten .
min

Falls eine ſolche Kapitalwürdigung in rechtlichen Wider

ſpruch erwachſen ſollte , wird ebenfalls der Kleine Rath

hierüber endlich abſprechen.
Der durch das

Gerets beſtimmte Quotus , welcher füt

die Bildung des Grundzins- oder Zehntkapitals in Ver

bindung mit dem jährlichen Ertrage der dießartigen , loszu

kaufenden Gefälle beſtimmt wird, ſollte auch zur Bildung des

Loskaufskapitals für vorberührte Gegenbeſchwerden dienen ,

nachdem der jährliche Betrag derſelben auf vorbeſchriebentem

Fuße aufgefunden worden ſein wird.

S. 8 .

Die durch die Loskaufung der Grundzins- oder Zehnt

pflicht und der mit dieſer verbundenen Gegenverpflichtungen

entſtehenden Koſten , jedoch den Fall der Aufführung einer

zweiten Schaßung, nach Inhalt des S. 22 , deutlich vorbe

halten , fallen immerhin dem loskaufenden Sheile allein

zur Laſt.

Beſondere Verfügungen .

Grundzinſe.

S. 9 .

gede inGeld- oder Produkten beſtehende Grundzinspflicht

kann einzeln losgekauft werden , inſofern ſie ſich nicht mit

1 ) Regierungsrathe.
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andern Grundzinsbeiträgen in eine förmliche Tragerei vera

haftet befindet.

S. 10.

Do wo Bodenzinstragereie
n

beſtehen , kann nur eine

ganze Tragerei losgekauft werden, jedoch wird die Befugniß

der Loskaufung derſelben auch jedem einzeln in einer ſolchen

Sragerei Mitverpflichteten , zwar bloß in dem Falle, wo der

Grundzinseigenth
ümer

einem ſolchen die Loskaufung ſeiner

theilweiſen Bodenzinsſchuld nicht geſtatten wollte , und auch

dannzumal nur in dem beſtimmten Sinne zugeſtanden , daß

derſelbe das ganze Grundzinsquantum einer ſolchen Sragerei

gegen den Grundzinseigenthü
mer

loskaufe, wogegen dann

aber auch der Loskäufer auf ſeinen Miteinzinfern die gleichen

Rechte, welche der frühere Grundzinsbeſiger über dieſe aus

geübt hatte, auf ſo lange erlangt, bis auch gegen ihn ſelbſt

das noch beſtehende Bodenzinsquantum losgekauft ſein würde,

deſſen Loskauf ſich ſonach derſelbe auch von jedem einzeln

der verbleibenden Mitpflichtigen, und zwar blos für die auf

einem ſolchen laſtende Antheilsrata, gefallen laſſen muß.

e
t
?

$. 11 .

Der Grundzinsloskaufung ſou immerhin eine halbjährige,

ſchriftliche Aufkündigung vorangehen , und die Loskaufung

ſelbſt auf die gewöhnliche Verfauszeit des Grundzinfes er

folgen .

S. 12.

Die Grundzinſe können nur mit baarem Gelde losges

kauft werden. Die Loskaufsfumme aber iſt zu fünf Prozent

zinstragend, und zahlt ſich in zehn Jahren , von der Auf

kündigung an, mit 200 Franken des Jahres ab . Wäre aber

ein folches, Grundzinskapital höher, als 2000 Franken , ſo

muß dasſelbe in zehn gleiche Jahreszahlungen abgetheilt

werden .

.
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Erblehenzinſe.

$ . 13 .

Gleich den Grundzinfen müſſen, bei ihrer aufälligen Loss

kaufung, auch diejenigen Erblehenzinſe behandelt werden ,

welche von emphiteutiſchen Verträgen , Pachten oder Erba

lehen herrühren , deren Dauer ewig und unbedingt, und wo

eben daher der Grund und Boden das Eigenthum deffen

Bebauers iſt.

baren Abgabe beſtehen , ſo muß das,daherige Loškaufskapital,

Go ab
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lc
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$ . 14.

Sit hingegen die Dauer eines folchen emphiteutiſchen

Vertrages, einer ſolchen Pacht oder eines ſolchen Erblehens,
en .

ſowohl in Anſehung der Zeit als der Beſtimmung der Ver

wandtſchaftsgrade, bis auf weldie ein ſolch verpachtetes Gut

an die Nachkommen des Beſtehers übergeht, beſtimmt, oder

hängt dieſelbe ganz von der
Willkür des Erblehenberrn

ab , fo find dieſe Verträge als förmliche Pachtakförde anzu =

ſeben , die für den Erblehenherrn ſowohl, als den Pachta

beſiker für die Zeit ihrer feſtgeſetzten Dauer, – infofern

dießfalls keine -nachherige , gegenſeitige und gütliche Ueber

einkunft ftatt fände, - gleich bindend , und eben daher in

dem vorgegangenen Artikel nicht begriffen .

2

Mit Nuşungen verbundene Grundzinſe.

S. 15.

Der gleichen Loskaufsweiſe, wie die gewöhnlichen Boden

zinſe, feien auch diejenigen Grundzinſe unterworfen , welche

unter der Benennung von Ackerum bekannt, und mit Nug

nießungen in Holz und Feld oder in Holz und Weidfahrts

gerechtigkeiten u. f. f. behaftet find.
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in
a

Großzehnten.

S. 16 .

Zu dem Großzehnte
n werden gezählt : Korn oder Din

Eichkorn , Gerſten ! !
Som
kel, Waizen , Haber, Emmer,

Feldbohnen , Ackererbſen , Wicken , Baſchi, Linſen , Toback,,

Türkenkorn , Wein, Heu und Emd , ſo wie alle in ein be
mu !!

ſtimmtes Quantum oder in eine Geldſumm
e

verwandel
ten

Zehntgefäll
e
.

$. 17 .

Jeder, der ſich von der Großzehntpflicht loskaufen will,

iſt verbunden, alle feine dießartigen , zehntpflichtigen Grunds

ſtücke, welche zu einem und ebendemſelben Gut gehören, und

dem nämlichen Zehntbeſißer pflichtig ſind , fammthaft los

zukaufen. Würde aber das daherige Zehntkapital nicht 400 Fr.

erreichen , ſo haben ſich zu einem ſolchen Loskaufe ſo viele

Zehntpflichtige des nämlichen Zehntherren miteinander zu

vereinigen, als viele erforderlich ſein ſollten, um die vorbe

meldte Loskaufsſumme hervorzubringen, zwar immer in dem

Verſtande, daß dannzumal alle dieſe ſich vereinigten. Zehnts

pflichtigen gleichfalls die geſammte, von dem nämlichen Gut

herrührende Großzehntpflicht, inſoweit dieſe in die Zehnt

marken des Zehnteigenthümers , gegen welchen dieſer Loskauf

ſtatt findet, eingreift, gegen denſelben abkaufen ſollen . )

S. 18.

Dieſe Summe leidet da allein eine und zwar unbedingte

Verringerun
g, wo entweder der Zehnt eines ganzen Bezirks,

nach der bisherigen Bezugsübun
g, die Summe der beſtimm

ten 400 Franken nicht erreichen würde, oder wo dieſelbe

.. con
durch frühere Loskäufe ſich ſo erſchöpft befände , daß das

mehrgedach
te Minimum nicht mehr hervorgebr

acht werden

könnte.

3

.

1) Siehe auch den Beſchluß vom 9. Auguſt 1809 , welcher hierauf bes

zügliche weitere Beftimmungen enthält.
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S. 19.

Wer eines feiner Güter, in Folge gegenwärtigen Geſekes,

von der Zehntpflicht losgekauft hat, und ſpätechin zu dem =

ſelben zehntpflichtiges Land zukaufen folte , ſowie derjenige,

welcher zehntpflichtiges Land beſigt und zu demſelben zehnt

freies zukaufen würde , iſt, auf Verlangen des betreffenden

Zehntherrn, gehalten, das pflichtige loszukaufen ; jedoch fou

ſich in einem ſolchen Falle der zehntpflichtige Loskauf einzig

auf das daherige Gut , von welchem der Loskauf gefordert

worden , ausdehnen können , wenn auch ſchon das daherige

Zehntkapital die vorſtehend feſtgeſetzte Summevon 400 Fr.

nicht erreichen würde. 1)

S. 20.

Ade diejenigen Admenden , welche vor der Revolution

der Zehntpflicht unterworfen geweſen , rollen es fernerhin

bis zu ihrer Loskaufung bleiben .

Diejenigen Allmenden hingegen , welche, während der,
mi

helvetiſchen Regierung , neu urbar gemacht oder getheilt

worden , ſeien gemäß dem Gefeße vom 10. Wintermonat 1798

und $. 8 desſelben der Zehntpflicht enthoben.

Würde aber auf dieſe ebenbemeldten , legtern Aumenden

gleichfalls ein wahres Zehntrecht urkundlich und namentlich

übernimmt der Staat, den

Zehntherrn dafür nach Billigkeit zu entſchädigen.

Die gleiche Bewandtniß hat es mit den , unter der ge

*****
genwärtigen Regierung eingeſchlagenen oder getheilten und

noch einzuſchlagenden oder zu vertheilenden Almenden, welche

ebenfalls, von nun an, der allfällig darauf haftenden Zehnt

Pflicht entlediget ſind, und dafür den rechtmäßig, urkundlich

und namentlich ſich erweiſenden Zehntherrn eine billige Ents

ſchädigung von Seite des Staats abgereicht werden ſoll.

dargethan werden erkönnen , o

1) Siehe auch das Geſeß vom 16. Weinmonat 1813 , welches diefen S.

erweitert.
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$ . 21.

Die Auffindung des Zehntertrages eines Guts zur Loss

kaufung desſelben daheriger Zehntpflicht, wo derſelbe nicht

ſchon durch eine beſtimmte Frucht- oder Geldſumme an Jag

läge , wird der Kleine Rath durch eine eidliche Abfchaßung,

mittelſt von ihm zu ernennender fachkundiger und unpartheii

ſcher fünf Männer, von welchen jeder Theil, der Zehntherr

und der Pflichtige, einen derſelben nach Belieben ausſtellen

kann, beſorgen laſſen , und die Schaßung ſelbſt ſoll auf die

Ertragenheit des abzuſchätzenden Guts ſowohl, als die in

der Gegend, wo es liegt , übliche Landesbearbeitungs- und

Benußungsart genaueſt berechnet werden .

S. 22..

In Fäden , wo wider eine ſolche ergangene Schatzung

Einwendungen gemacht werden ſollten , kann der Kleine Rath

eine zweite Schaßung auf Koſten des unrechthabenden Theiles

aufführen laſſen , ſowie derſelbe dann auch bei dergleichen

Streitanläſſen hierüber ſeinen endlichen Ausſpruch ertheilt.

S. 23 .

Die Loskaufung der Zehnten fou in baarem Gelde oder

mittelſt ordentlicher , zu 5 Prozente zinstragender und mit

Priorität geſtellter Zinsſchriften , die keiner Würdigung be

dürfen , geſchehen.

Selbſt die Leiſtung des Loskaufskapitals mit baarem

Gelde , oder die nachherige Abbezahlung der hiefür geleiſte

ten Prioritätsgülten , muß immerhin inner der Zeitfrift von

10 Jahren , von der Abkündigung an gerechnet, vollends ge

ſchehen , wobei das Minimum der Jahreszahlungen, inſofern

ſie nicht die letzte Terminbezahlung ſein würden , immerdar

400 Franken betragen fot . Würde aber eine ſolche Kapital

fumme mit jährlichen Zahlungsleiſtungen von 400 Franken

in 10 Jahren nicht ganz abgetragen werden können , ſo wird

dieſelbe auf bemeldte zehn Jahre in gleiche Jahreszahlun

gen vertheilt.
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Die zu errichtenden Prioritätsgülten erhalten übrigens

gleich den andern Kapitalbriefen ihre Unſtellung auf 6 zu

6 Jahre , nach deren Verfluß dieſelben von beiden Sheifert

abgekündet werden können . Dieſelben ſind dann alljährlich

ordentlich zu verzinſen , ſollen aber bei ihrer erſtenNU!

zahlung oder Austauſchung gänzlich zernichtet und an deren

Stelle keine neuen errichtet werden.

S. 24.

2 .

Jeder Beſißer eines Zehntens iſt von nun an verpflich

tet , ſowohl bei jedem gegen ihn ſtattfindenden Zehntloskauf

ſieben von jedem Hundert des daherigen Loskaufskapitals,

als auch , fals keine Loškäufe gegen ihn erfolgen folten , bei

dem Bezuge jedes Jahrzehntens von desfelben Ertrage eine

gleiche Abgabe auf das Hundert an die Gemeindeverwaltung-

derjenigen Gemeinde , und zwar zu Gunſten derſelben Armen

und zum Behuf ihrer Schulanſtalten abzureichen , aus wel

cher er ſeine Zehntgefäte bezieht , wo dann dem Kleinen

Rathe über die beabſichtigte Verwendung dieſer Fonds in

beiden vorliegenden Fällen die weitern zweckmäßigen Verfür

gungen vorbehalten bleiben .

S. 25 .

Die Loskaufsauffündigung muß auf die im 9. 5 vorbe
****

ſchriebene Weiſe jedes Jahr bis den erſten Brachmonat

ausſchließlich geſchehen , wo dann die Leiſtung des Loskaufs

kapitals ſelbſt unfehlbar bis zum Ende des nächſt darauf

folgenden Chriſtmonats ,zu erfolgen hat.

Kleinzehnten .

S. 26.

Der Kleinzehnten, welcher bis zur Staatsumwälz
ung

gewohntermaße
n entrichtet worden , und deſſen Rechtmäßig

keit zu erweiſen iſt, kann losgekauft werden.

S. 27.

Unter dem Kleinzehnten werden alle diejenigen Produkte
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a

verſtanderi, welche nicht ausdrücklich und namentlich in den

Großzehnten begriffen find.

S. 28.

Der Güterſchaßungskadaſter fei der Maßſtab zur Auf

findung des Loskaufskapitals des Kleinzehntens. Es follen

nämlich auf die erſten 2000 Franken der Schaßung eines

kleinzehntpflichtigen Grundſtückes , ohne Anſchlag der Ges

bäude , Wälder, wilden Sömmerungen und Gemeindelandes

antheile , 121/2 Franken , auf die zweiten 2000 Franken 10

Franken gelegt , und ſo im abſteigenden Verhältniſſe mit

jedesmaliger Verminderung von zwei Franken auf 2000

Franſen bis auf 10,000 Franken , und von jedem tauſend

Franken darüber 124/2 Baßen gezählt werden , welche Fran

kenſumme zuſammengezogen das Loskaufskapital eines Klein

zehntens ausmacht, und jährlich, bis zum Loskauf, baar mit

fünf Prozenten zu verzinſen iſt.
mint

Nach dem gleichen Verhältniß fou die Bruchzahl derie

nigen Grundſtücke, welche unter und bis auf 2000 Franken

geſchätzt ſind , berechnet werden 4) .

$. 29.

Von jeder Loskaufspflicht des Kleinzehntens feien jedoch

ausgenommen :

a ) diejenigen Liegenſchaften , welche bis heute mit keiner

ſolchen Pflicht behaftet geweſen , und die ,

b ) welche mit großzehntartigen Produkten in ein bez

ſtimmtes Fruchtquantum oder in eine beſtimmte Gelds

ſumme umgewandelt worden ſind.

$ . 30.

Die Kleinzehntpflichtſchuld kann entweder mit jener des

Großzehntens zugleich oder auch einzeln losgekauft werden ;

jedoch ſoll das daherige Loskaufskapital wenigſtens die Summe

von 100 Franken betragen und zu Erreichung eines ſolchen

te 9 Dicſer S. iſt erläutert durch das Gefeß vom 13. Bornung 1830.
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welche dienäheras

Kapitals ſo viele Pflichtige mit einander ſtch vereinigen, als

zu Hervorbringung dieſer Summe erforderlich ſein werden .

Algemeine Vollziehungsverfügungen .

S. 31.

Dem Kleinen Rathe ſeien im Sinne des vorliegenden

Geſekes alle jene erläuternden Verfügungen vorbehalten,

desſelben veranlaſſen follte.

$ . 32 .

Derſelbe wird gleichfalls darüber wachen, daß diejenigen

Fonds, welche inländiſchen Stiften , Klöſtern, Kirchen , Pfrün

den , Gemeinden , Armen- , Waiſen , Schulanſtalten und

andern Stiftungen durch die

LOSS

derſelben Zehnten

und Grundzinsgefälle zufließen ſollten, oder welche ihre Be

ſtimmung zu Erfüllung gewiſſer mit einer Sufzeſſionsver

bindlichkeit behafteter Vermächtniſſe erhalten hätten , zweck

mäßig geſichert und zu feinen andern als den urſprüngli
wa

chen Stiftungszwecken verwendet werden .

ht

Grundzino : und Zehntleiſtung bis zur erfolgenden

Loskaufung.

$ . 33.
00

Bis auf erfolgte Erklärung zum Loskauf werden die

Grundzinſe und Zehnten wie vor der Revolution entrichtet,

in dem Verſtande jedoch rückrichtlich der Großzehntgefälle,

welche in kein beſtimmtes Quantum on Geld oder Produk

ten zur Zeit umgewandelt worden waren , daß , falls fich

der Zehntherr und der Zehnpflichtige über das zu entrich

tende Duantum nicht gegenſeitig unter ſich gütlich abfinden

können , dannzumal diefes durch eine vom Kleinen Rathe
m .

durch drei fachkundige und unparteiifche Männer zu veran

ſtaltende Schaßung für jeden Zehntpflichtigen einzeln be

ftimmt werden ſoll , welcher ſich dann beide Sheile zu unter

ziehen und ſomit auch die daherigen Schaßungskoſten ge

meinſchaftlich zu tragen haben .
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Jedoch bleibt dem Pflichtigen , der ſich einer Schaßung

nicht unterwerfen wollte, unbenommen , die Zehnten aufzu=

ſtellen ).

In jedem Falle iſt dem Zehntpflichtigen bei der Ent

richtung des Fruchtzehntens Süſel und Stroh zu ſeinen

Gunſten erlaſſen ?) .

S. 34 .

Würden die drei verordneten Schäßer in ihren Schakun

gen von einander abweichen , ſo ſoll derjenige Schaßungs

Preis als geltend angeſehen werden , welcher unter denſelben

nicht der höchſte und nicht der niedrigſte ſein wird.

$ . 35 .

Erklärt ſich aber ein Pflichtiger ſeinem Grundzins- oder

Zehntbeſiber nach Vorſchrift des S. 5 zum Losfauf, fo muß

er demſelben bei der erſten Zahlungsleiſtung zugleich den

von der Auffündung weg aufgeloffenen Zins von ſeiner

Zehntkapitalſchuld abtragen .

Beſchluß ,

betreffend die Vollziehung des Geſekes über den Log

tauf der Zehnten und Grundzinſe.

( Vom 29. April, 28. Augſtmonat, 11. Herbſtmonat, 7. , 22. und

29. Wintermonat 1805 , 22. Jänner und 5. Hornung 1806 und

8. Hornung 1808.)

1

-

wir Schultheiſs und Heine Räthe

des Kantons Luzern,

mi

In Vollziehung des Geſekes vom 27. Weinmonat 1804

über den Loskauf der Zehnten und Grundzinſe ;

1) Siehe auch den Beſchluß vom 12. Heumongt 1809 , welcher weitere
Vorſchriften enthalt.

:) Siehe die hieher bezügliche Erläuterung vom 8. März 1826.
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befchließen :

Loskaufsart der Großzehnten .

S. 1 .

Sobald die gegenwärtige Verordnung bekannt gemacht

ſein wird , ſind die Verwalter jeder Gemeinde oder Vor

geſekten der Steuerbriefe gehalten , auf Verlangen eines oder

mehrerer Pflichtigen alle Güterbeſiger jedes Zehntbezirks

zuſammenzurufen , um ſich von ihnen die Erklärung geben

zu laffen , ob ſie von ihrer Zehntpflicht fammthaft fich los

zukaufen geſinnet feien oder nicht.

S. 2 .

Verſtehet ſich ein ganzer Zehntbezirk dazu , ſich von ſei

ner Zehntpflicht loszukaufen , ſo erwählt dieſer Ausgeſchoſſene

und verſieht ſie mit den dazu erforderlichen Vollmachten.

$ . 3 .

Würden aber ſämmtliche Zehntpflichtige eines Bezirks

ſich nicht darüber vereinigen können , ſo mögen zufolge des -

S. 17 des oben angeführten Seſeges Einzelne oder Mehrere
wm

fich von ihrer Zehntpflicht loszukaufen die Befugniß haben .

N. 4.

Sollten mehrere dergleichen Zehntbezirke in einer Ges

meinde fich vorfinden , ſo ſind die Vorgeſeßten verpflichtet,

auf Begehren eines oder mehrerer Pflichtigen für jeden

derſelben eine ſolche Zuſammenberu
fung

zu veranſtalten .

S. 5 .

Die Loskaufserkläru
ng

fol zufolge der Sø. 5 und 25

des vorerwähnten Geſekes durch . Ausgeſchoſſene oder Par

tikularen den Zehntbeſißern oder deren Beamten entrreder

rechtlich oder durch die ordentlichen Weibel , oder gütlich,
mm

wenn dieſelbe von den Zehntbeſigern angenommen wird,

wiſſenhaft gemacht werden , wovon immer eine Zeugſame
ment

ausgeſtellt werden ſoll.
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S. 6.
6

Die Ausgeſchoffenen oder Partitularen werden ſich ſo

dann zu ihrem Zehntherrn oder deffen Beamten hinbegeben ,

um ſich mit ihnen ſowohl über den Zehntertrag , als den

Früchtenpreis zu verſtändigen , und wo möglich das betref

fende Loskaufsgeſchäft in Güte und ohne weitere Unkoſten

zu verurſachen , gänzlich zu beſeitigen ſuchen .

Diejenigen Zehntherren aber, die im S. 32 des Gefeßes

begriffen ſind und ſich mit ihren Zehntpflichtigen über ihren

Zehntioskauf würden verſtändiget haben , ſollen jedoch ihre

daberige Uebereinkunft ihren betreffenden Kollatoren , falls

aber dieſe felbft auch- zehntpflichtig wären , dem Kleinen

Ratbe zur Einſicht einzuſenden gehalten ſein .

$ . 7.

Würde zwiſchen den kontrahirenden Theilen keine güt

liche Uebereinkunft zu Stande zu bringen möglich ſein , To

hat ſich der pflichtige Theil an den Kleinen Rath zu wenden,

der ſodann die im $ . 21 des Gefeßes aufgeſtellten Schäger

den ſtreitigen Theilen anweiſen wird.

S. 8 .

Die ernannten Schäßer ſollen ſowohl dem Zehntherrn

oder deſſen Beamten, als dem Pflichtigen mit aller Beför

derung ſchriftlich bekannt gemacht werden , damit jeder der

felben zu Folge des oberwähnten § . 21 des Gefeßes einen
der ernannten Schäßer nach Belieben ausſtellen könne.

Sobald die Ausſtellung von beiden Theilen vor fid ) ge

gangen , ſollen ſowohl der Zehntherr als die Pflichtigen da

von unſerer Finanz- und Staatswirthſchaftlichen Kammer

innert acht Tagen gehörige Kenntniß ertheilen , welche dann

beiden intereſſirten Theilen und den bleibenden Schäbern

den Ort und den Sag der abzuhaltenden Schatzung bekannt

machen wird.

S. 9.

Die Schäßer verfahren hiebei nach Anweiſung des S. 21

bene lesorge best
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des Gefeßes , indem ſie das Quantum des Zehntectrages

des abzuſchäßenden pflichtigen Guts beſtimmen , und für die

Feſtſetzung des Pfeifes desſelben fou ihnen der S. 4 des

gleichen Geſetzes als Norm dienen.

Die Darationen ſollen zu Folge nachſtehender Preis

tabellen verfertiget werden .eingerichtet und

Die Sarationsgutac
iten

werden von den Schäßern ſchrifts
an

lich verfaßt, wovon ein Exemplar in ihren Handen bleibt

und eines derſelben jedem intereſſirten Sheile zugeſtellt wer

den foll; die ausgeſtellten Gutachten felbft follen aber jedess

mal mit den Unterſchriften der drei Schäßer verſehen ſein .

Faus aber die Schäßer in ihren Meinungen getrennt

wären , ſollen dieſe, inſoweit ſie von einander abweichen, in

das nämliche Gutachten eingeſtellt werden .

S. 10.

Es mag die Auffündung des Bebntens von einem mit

dieſer Pflicht behafteten Liegenſchaftsbeſiger allein oder von

mehrern ſolchen gemeinſchaftlich erfolgen, ſo iſt immer über

jedes Gut, für welches die Zehntauffündung erfolgt iſt, eine

beſondere, den nämlichen Zehntherrn berührende Abſchaßung

vorzunehmen , und dieſe nach Inhalt des . 9 gegenwärtiger

Verordnung vierfach originaliter auszufertigen .

$ . 11.
ce

Dieſe Abſchaßungsgutachten müſſen gleich nach erfolgter

gefeßlicher Auffindung der betreffenden Zehntpflicht von den
Zehntſchäßern an Ort und Stelle in ein

von ihnen hier

über beſonders zu führendes' und gleichfalls von jedem von

ihnen zu unterzeichnendes Protokoll eingeſchrieben und ſoa

nach erſt in die gedruckten Schaßungsakten vorſchriftmäßig

übertragen werden , wofür ſich einen Schreiber

zuziehen mögen , ohne daß zwar biedurch dem ſich loskaus

be

fenden Pflichtigen größere Koſten als diejenigen ſind, ju

Zehntſchäßer für die Zeit, als

ſie ſich mit den Schaßungsarbeiten eines Guts abzugeben
.

haben , in einem zu beziehenden Tagegeld von vier Franken ,

1

?

,Ꭷ

wachſen ſollen , welch. B

ro
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und noch beſonders in einer für jede Uusfertigung, mit

Inbegriff der Stempelgebühr, zu bezahlenden Safe von acht

Baßen beſtehend, gegen den betreffenden Zehntpflichtigen in

Rechnung zu bringen haben , und wozu ſich noch der Porto

von den beſagten Schaßungsformularen ſchlägt.

$. 12.

Die gedru&ten Schatzungsformula
re

werden den Gem

meindegerichten unfrankirt zugeſchickt und können auda vont.

den betreffenden Zehntſchäßern gegen Erlegung der im vor

ſtehenden Artikel ausgeworfenen beſondern Tape und die

Vergütung des betreffenden Porto zu Handen bezogen wer

den , worüber gedachte Gerichtsſtellen , mit Ausnahme des

Portobetrages, als ihnen zu gut kommend, gegen den Staat

Rechnung halten und hiefür nur die ihnen für das Stem

pelpapier beſtimmte Proviſion beziehen .

S. 13.

Bei dieſen Gerichtsſtellen wird ebenfalls eine gewiſſe An

zahl von Vorſchriften über die Benußung der Schaßungs

formulare zur Belehrung und Einſicht der Zehntſchäßer

niedergelegt.

$. 14 .

Würde der einte oder der andere intereſſirte Sheil gegen

die vorgenommene Schaßung Einwendungen machen wollen, fo

iſt der ſich beſchwerende Theil innert zwanzig Tagen, zufolge

des S. 22 des Loskaufsgeſeķes an den Kleinen Rath fich zu

wenden gehalten , widrigenfalls die erſte Schaßung als in

Kraft erwachſen angenommen würde.

Dieſer Appellationstermin gegen ſolche vorgegangene

Zehntabſchaßungen nimmt ſeinen Anfang an dem

welchem dem betreffenden intereſſirten Theile die daherigen

Gutachten ausgefertigt zugeſtellt worden ſind , wofür aber

jedesmal vom Empfänger zu Handen der betreffenden Zehnt

ſchäßer ein Empfangſchein ausgeſtellt werden ſoll .

Sammlung älterer Geſeße zc . 22

m Tage, an
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en sound

10

Loskaufsart der Grundzinſe .

S. 15 .

Den Loskauf der Bodenzinſe anbetreffend, da wo dieſe

in Tragereien eingetheilt ſind , ſollen die Gemeinde- oder

Steuerbrief
svorgereßte

n
auf Verlangen eines oder mehrerer

Einzinſer ſämmtliche Trager ihres Bezirks anhalten , die in

ebendiefelbe Tragerei Pflichtigen zuſammenzube
rufen

, um von

fich die Erklärung zu geben , ob ſie zufolge des S. 10 des

Geſekes fich vonitet Bodenzinspfl
icht

loskaufen wollen

oder nicht; falls ſich auch nicht alle dazu erklären würden,

bleibt jedoch Einzelnen oder mehreren zufolge

ſich für dieſen Loskauf zu erklären, die Befugniß unbe

nommen .

Als Sragereien werden angeſehen : ſolche Grundzinſe, die

bis zur Revolution ordentliche Trager gehabt haben , oder

wo der Grundzinseigenthümer die gegenwärtig grundzins

pflichtigen Schuldner in eine und dieſelbe Tragerei ſpezift
whic

zirt und namentlich eingetheilt vorweiſen kann , welches die

Eigenthümer den Pflichtigen auf Verlangen ſogleich ſchrift

lich mittheilen ſollen .

S. 16.

In Betreff der Loskaufserklär
ung, alfälliger gütlicher

Uebereinkunft, Preistaration u. f. t. iſt das Nämliche zu

beobachten , was die sg . 5, 6, 7 , 8 , 9 und 10 des gegen

wärtigen Beſchluſſes über den Loskauf der Zehntpflicht ver

ordnen .

S. 17.

Sobald das Loskaufskapita
l

beſtimmt und die Gülten er

richtet worden , oder die dafür beſtimmte Geldſumme abge

führt fein wird , iſt der Zehnt- oder Grundzinseige
nthümer

verpflichtet, feine daherigen Urtitel, Urbarien und dergleichen

herauszugeben und nebſtdem eine förmliche Quittung aus

zuſtellen , mit dem Vorbehalt jedoc), das , was beim Los

kaufe des Grundzinſes, zufolge des mehrerwähnten§. 10 des
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Commen
ts

i
n

Gefeßes, einzelne in eine Stagerei Mitverpflichtete das ganze

Grundzinsquantum einer ſolchen Sragerei gegen den Grund

zinseigenthümer loskaufen, nur derjenige Bodenzins, ro par

tied abbezahlt worden iſt, in dieſe Titel eingetragen, und das
.

gegen demjenigen , der die ganze Loskaufsſumme abbezahlt

hat , für die Reſtanz, die andere Miteinzinſer noch ſchuldig

ſind, der Urtitel zugeſtellt werden ſoll .

Haben ſich nun Einzelne nach dem ebenangeführten Ur

tikel des Gefeßes von ihrer Grundzinspflicht losgekauft und

die daherigen Zahlungsleiſtungen abgetragen, ſo ſoll den oder

dem , die bezahlt haben , noch eine förmliche Quittung aus

geſtellt werden ; ebenfalls ſod jede einzelne Loskaufung oder

Zahlungsleiſtung auf Rechnung in die Originalanſprachis

akten, Urbarien und dergleichen eingetragen und dem Pflich

tigen dafür eine Duittung zugeſtellt werden .

Alle ebenbemeldten auszuſtellenden Quittungen rollen in

die bei den richterlichen Behörden deponirten Gült- oder

Kaufsprotokolle eingetragen und in dieſelben bei den betref=

fenden pflichtigen Unterpfanden eingeſtellt werden.

Ş . 18 .

Der in den betreffenden Zehntbezirken von den geſeßlich

angewieſenen Zehntſchäßern aufgefundene Abſchaßungspreis

der großzehntartigen Produkte fout auch in den gleichen

Zehntbezirken und derſelben Gegend als Abſchaßungspreis

für die grundzinsartigen Produkte angenommen werden .

S. 19.

Die betreffenden Zehntſchäter ſind gehalten , wo möglich

innert acht Tagen die benannten Fruchtpreiſe bei dem betref

fenden Gerichtspräſidenten ſchriftlich niederzulegen , wovon

dann die Bodenzinseigenthümer oder deren Pflichtige fich

gegen billige Bezahlung Abſchriften geben (affen können .

$. 20.

Die verfallenen Zahlungen , welche wegen verſchiedenen

eingetretenen Umſtänden , die die Ausführung des Geſeķes
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hinderten , nicht auf die Verfallszeit geleiſtet wordent, folen

mit einer Zinsmarkzahl gehörig abgetragen werden .

Ausſtellung der daherigen Quittungen.

w

5. 21 .

Die im Kanton Luzern befindlichen Stifte und Klöfter

ſtellen unter der Garantie der ganzen Korporation die Duits

tungen felbſt aus .

Pfründen, Kirchen und dergleichen geiſtliche Ortsſtiftun

gen, von welchen ganze Kirchgemeinden Nuşnießer ſein kön

nen , ſtellen die daherigen Duittungen durch die von der

betreffenden Kirchgemeinde dazu erwählten oder noch zu er
*

wählenden Ausgeſchoſſenen unter der Garantie dieſer Kirch

gemeinde aus , wozu überdieß nodi die Herren Geiſtlichen,

beſonders jene, die direkte oder indirekte Nuşnießer ſind, zur

Aufſicht und Mittheilnahme zugezogen werden ſollen .

Für Gemeinden , Armen-, Waiſen- und Schulanſtalten,

ſo wie auch für die , welche mit einer Sukzeſſionsverbind

lichkeit verbunden ſind , ſollen die betreffenden Gemeindever

waltungen unter der Garantie der ganzen Gemeinde der

gleichen Quittungen ausſtellen .

Diejenigen , die ihre Zehnt- oder Grundzinspflicht an

Eigenthümer , die außer dem Kanton. ſich befinden , zu ents

richten hatten und ſich gegen dieſelben von ihrer Pflicht

losgekauft haben, laſſen ſich von dieſen allen, gleich wie auch

von den Partikularen , die innert dem Stanton Zehnt- oder

Grundzinsherren ſind, die betreffenden Quittungen ausſtellen .

Ade die bemeldten Quittungsſcheine werden gedruckt von

unſerer Finanz- und Staatswirthſchaftlichen Rammer 1) her:

ausgegeben , und dieſe allein ſollen als gültig und ächt an

zuſehen fein.

1) Jeßt Finanzdepartement.
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Zur Einregiſtrirung aller dieſer, wegen abgelöster Zehnt

und Gründzinspflicht ausgeſtellten Duittungen fou nebenhin

ein eigen's biezu beſtimmtes Protokoll bei der benannten

Kammer eröffnet und gehalten werden .

8. 22.

Ade bei der ebengedachten Kammer eingelangten Quit

tungen müſſen demnach mit dem Tage ihrer erfolgten Ein

regiſtrirung und mit einer fortlaufenden Tagesnummer be

zeichnet und zur mehrern Bekräftigung mit der Unterſchrift

der Kanzlei der gleichen Kammer verſehen werden .

J. 23 .

Von jedem Hundert der in einer folchen Quittung ents

haltenen Kapitalſumme iſt fonach die Einregiſtrirungs
gebühr

von einem Baßen zu bezahlen .

S. 24.

Alle im 9. 21 dieſes Beſchluſſes bemeldten Stifte, Klö

ſter, Gemeinden, Beamten u . f. w . follen dafür ſorgen , daß

die Loskauffapitalien mit Sicherheit an Zins gelegt, die Zin=

ſen richtig bezogen und zu den urſprünglichen Stiftungs

zwecken verwendet werden, wofür die ebenerwähnten und im

obenangezogenen Artikel des gegenwärtigen Beſchluſſes an

geführten Korporationen , Beamten und Gemeinden in So

lidum haften.

Poskaufsart der Kleingebnten.

S. 25.

Die Verwalter oder Vorgeſetten einer Gemeinde oder

eines Steuerbriefs ſind ebenfalls auf Verlangen eines oder

mehrerer Pflichtigen gehalten , die Pflichtigen ihrer Gemeinde

auf einen beſtimmten Sag zuſammen zu berufen , um fich

zu erklären, ob ſie ſammthaft oder einzeln ſich von der Klein

zehntpflicht loskaufen wollen oder nicht ; im erſtern Falle

1
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follen Ausgefchoffene gewählt und mit den gehörigen Bous

machten verſehen werden , im zweiten Falle aber mögen die

Partikularen das gemäß den SS. 26–30 des Gefeßes Ers

forderliche vorkehren.

Die Auffindung des Loskaufskapitals des Kleinzehntens

bleibt aber den Gemeindegerichten übertragen , welches fos

nach in dem Regierungsloskaufsakte, der zu Feſtſetzung des

Loskaufskapitals der Großzehntpflicht dem betreffenden Pflich

tigen zugeſtellt worden iſt, deutlich und beſtimmt nachgetra-=

gen werden fou.

S. 26.

Sehnts

Da wo die Kleinzehntpflicht mit jener der Großzehnts

pflicht zugleich aufgekündigt worden iſt, und beide dieſe

arten dem nämlichen Zehntherrn unterworfen ſind, ſoll auch

über die daberigen Loskaufskapitale ein einzelner fammthaf

ter Akt und zwar dergeſtalt ausgefertiget werden , daß in

den für die Abſchaßung der Großzehntpflicht gedruckten

Schaßungsakten , nach vorhergegangener Spezifikation der

großzehntpflichtigen Grundſtücke, jene der kleinzehntpflichtigen

Liegenſchaften nebſt der daherigen Kapitalſumme zulegt nach

getragen und zu Ende ſowohl die Loskaufsſumme der Groß

zehnten als jene der Kleinzehnten in eine Sotalſumme

ſammengezogen ausgeſeßt werde. 13 ?

e fu

S. 27.

Die Loskaufsſummen der Kleinzehnten haben die betref

fenden Zehntſchäßer den Gemeindegerichten ſchon ausgerechnet

abzufordern, um dieſe vorbeſchriebenermaßen ihren Schaßungss

gutachten über die Großzehntpflicht nachfeßen zu können.

$ . 28.

Ulter Kleinzehnten , deſſen Rechtmäßigkeit erwieſen wers

den kann, fou bis zur erfolgenden Loskaufserklärung wie

vor der Revolution entrichtet und bis heil. Weihnachten

entweder in Geld oder in Natura bezahlt werden .



343

§. 29.

Würde ſich bei denjenigen Kleinzehnten , welche ehedem

in Natura entrichtet werden mußten, die Unmöglichkeit dieſer

Entrichtungsart hie oder da einfinden , und ſollte dannzu

mal zwiſchen dem Zehntherrn und Zehntpflichtigen über eine

andere Weiſe dieſer Zehntabführung kein Vergleich zu Stande

gebracht werden können, ſo haben beide dießfaus im Wider

ſpruche fich befindenden Parteien ihre daberigen Gründe der

Regierung zum endlichen Entſcheid vorzuöffnen.

. 30 .

Sobald ein Zehnt oder Grundzinspflichtiger ſich zum

Loskauf ſeiner dießartigen Pflichtigkeit erklärt hat , fou er

für das Jahr, in welchem die Auffündung geſchieht, nur

den nach ſeiner in eine Kapitalſumme umgeänderten Schuld

betreffenden vollen Jahrzins an ſeinen Zehnt- oder Grund

zinsberrn abzutragen gehalten ſein.

Allgemeine Vollziehungsverfügungen .

S. 31 .

uue Beamten und Vorgeſekten ſind gehalten, allem dem,

was ihnen durch gegenwärtigen Beſchluß vorgeſchrieben wird,

getreulich nachzukommen und das desnahen Erforderliche zu

veranſtalten ; falls ſie ſich aber einige Saumfeligkeit hierin

zu Schulden kommen ließen, follen ſie für allen daraus ents

ſtehenden Schaden perſönlich verantwortlich gemacht werden .
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o efek

über die Beſtimmung des zum Loskauf der Grundzinſe

und Zehnten beſtimmten Preiſes der verſchiedenen Land

produkte.

(Vom 18. Mai 1805.)

3

Wir Schultheiſs , Kleine und Groſse Räthe

des Kantons Luzern,

Nachdem uns von dem Kleinen Rathe, mit Rückſicht auf

den § . 4. des Gefeßes vom 27. Weinmonat 1804, über den
is real

Loskauf der Zehnten und Grundzinie ein Vorſchlag zur

Beſtimmung des Loskaufpreiſes der verſchiedenen Landpro

dukte in Hinſicht der Gattung und Art des Maßes vorge

legt und die Anträge der von uns zum Unterſuch desſelben

beſtellten Kommiſſion in Berathung gezogen worden ;

beſchließen :

Der Loskaufspreis der verſchiedenen Landprodukte fei

feſtgeſekt, wie folgt:
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Gattung Luzerner - Maß.

Gattung der Produkte.
der

Preis.

Maße.
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Korn Aad Malter

Haber

Weizen und Rernen der Mütt

Roggen

Midleten

Mühlegut

Gerſten

Emmer und Eidykorn

Erbſen

Bohnen .

Hirs

Delſaamen

Nüſſe

Eine Rorngarbe

Eine Habergarbe

Heu . das Klafter

Brod Pfund

Del *) die Maß

Wachs
das Pfund

Wachskerzen

Wein ** ) die Maß

Jähri. Unterhalt eines Wudjerſtiers
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Fr. BB. Rp. Fr. BB. Rp.fr
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22 16 11
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Produkte

nach dem Rittelpreiſe angeldlagen :

Rebſtecken das Stück

Holz , tannenes und buchenes, das Klafter

(den Schäßern überlaſſen .)

Hahnen und Hühner das Stück

Strob ber Bund

Milch die Maß

Scheidfiſche 100 Stück

Eier . das

Butter (Anken ) Pfund

Fetter und magerer Räſe

Ziger

Loden (Nördlinger) die Elle
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aners, Zofinger

Id Sof-Maß.

Surfeer ., Minſterer

Sugers, Bremgartner- und

Meyenberger :Maß.

Preis.

Hrider- Maß3

Breid. Preis

e. niedrigſte. Hosfte. niebrigfte. höchfte. niedrigſte.
7

=> 11 1

-

Rp. Fr. BB. Np. Fr. BB. Rp. fr. BB. Rp. Fr. BB. Rp. fr. BB. Np.

9 17 16 8 6 14 2 7 15 3 7 13 1

9 12 ] 3 6 14 2 6 10 3 7 13 9 4 6

11 3 11 2 9 4 8 10 2 8 6 5

7 7 1 4 6 4 6 5 5 5 1

7 7 3 4 6 2 1 6 6 5 6 6

9 5 9 1 7 7 7 6 8 3 7 9

8 5 5 5 6 4 7 4 5i 1 4 3 2

3 3 6 2 5 9 21 7 2 3 5

9 8 2 8 1 2 6 8 7 71 4 6 2 8

2 6 3 6 1 4 5 2 5 6

7 7 6 6 6 4 8 61 9 5 5 8 18'/

9 10 10 3 8 7 21/2 9 3 9 7 9 51/21

9 6 5 9 4 5 3 54 1 4 5 8
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Für ein ewiges Licht werden für ein Jahr 25 Maß angefeßt, die Maß nach

dem feftgefeßten höchften Prelfe berechnet.

Der Meßwein aber ſoll die Maß zu 6 Baßen berechnet werden.
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Beſchluß,

betreffend den Abzug von Sieben auf jedes Hundert.

( Vom 29. Wintermonat 1805.)

Wir Schultheiſs und Kleine Räthe

des Santons Luzern ,

beſchließen :

S. 1 .

Die Gemeindeverwaltungen oder Steuerbriefsvorgeſetzten

ſind beauftragt, dafür zu ſorgen , daß von dem aus der be

treffenden Gemeinde zu entrichtenden , ſchuldigen Zehnten

der durch den s. 24 des Gefeßes vom 27. Weinmonat 1804
The albue wie

von Sieben auf jedes Hundert , es mag

dieſer in Natura oder Geld beſtehen , entrichtet werde, wels

chen ſie ronach ſelbſt zu Sanden beziehen und an Kapital

legen ſollen .

S. 2.

Die betreffenden Zehntherren oder derſelben Schaffner

ſeien dieſem nach gehalten , jedes Jahr den Gemeindever

waltungen oder Steuerbriefsvorgeſekten ein Verzeichniß von

dem aus derſelben Gemeinde bezogenen Zehntquantum und

aufälligen Geldbetrage zur Hand zu ſtellen .

$. 3 .

Endlich ſollen dieſe Gemeindeverwaltungen den allenfalls

in Naturprodukten erlangten geſeßlichen Abzug ſogleich) in

Geld umwandeln , die ganze erhaltene Geldſumme an Kapi

tal legen, und für die getreue Verwaltung desſelben verant

wortlid) ſein , ſowie bis zur Erſcheinung zweckmäßiger Ver

fügungen über die beabſichtigte Verwendung dieſer Gelder,

ihre daherigen Verwaltungsrechnungen jeweilen längſtens bis

auf heil. Oſtern zur Einſicht und Prüfung an unſere Finanz

und Staatswirthſchaftliche Kammer einſchicken.
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Beſchluß

über die einſtweilige Bezahlung des aufgefündigten

Zehntens, deſſen Losfaufskapital noch nicht beſtimmt iſt.

( Vom 16. Chriſtmonat 1805.)

Wir Schultheiſs und Kleine Räthe

des Stantong Luzern ,

befchließen :

S. 1 .

.
Es ſoll von den Loskaufskapitalien , die von den ver

ſchiedenen Zehntſchäkern aufgefunden und den intereſſirten

Theilen bekannt gemacht worden ſind , falls ſie in baarem

Gelde abgetragen würden , die nach Anweiſung des § . 23
m .

des Geſetzes vom 27. Weinmonat 1804 über den Zehnt
was ro

und Grundzinsloskauf allfällig betreffenden Jahreszahlungen

nebſt dem Zins gehörigen Orts abgetragen werden .

4931 S. 2. 1992

Die Zehntpflichtigen , welchen von ihrer aufgekündeten

Zehntpflicht noch keine Abſchatzungsgutachten zu Handen ge

ſtellt und daher die betreffenden Loskauffapitale nicht bekannt

gemacht worden ſind, ſeien gehalten, dieſelben bei
i den ihnen

angewieſenen

Zehntſchäßern

zu vernehmen

; und dieſe
werden

demnach
die Summe

, die das Loskaufskapital

ungefähr
er

ſteigen
mag, ihnen

wiſſenhaft

machen
, worauf

dann
die Pflich

tigen
ihren

Zehntherrn

, nach
Anweiſung

des vorangeführtenS. 23 des Loskaufsgeſeķes

, die betreffende

auf Rechnung

zu

Teiſtende
Jahreszahlung

nebſt
dem Zins

zu erlegen
haben

.

o $. 3. a

Geſchieht die Abbezahlung des Loskaufskapitals durch

Errichtung von Gülten , ſo foll fich der Pflichtige auf die

vorbeſchriebene Urt mit dem Loskaufskapital in Kenntniß



347

Fetzen , und fonach den aus dieſem Kapital beiläufig hervors

gehenden Zins auf Rechnung an den Zehntherrn zu entrich

ten verbunden ſein .

$ . 4.

Die durch gegenwärtigen Beſchluß verordneten Zahlungs

leiſtungen , die von abgekündeter Zehntpflicht herrührend an

die betreffenden Zehnteigenthümer zu geſchehen haben , ſollen

als von dieſen auf Rechnung empfangen angeſehen werden ,

und demnach aufällig weiteren , gegenſeitig anzuſprechenden

Rechten rücſichtlich der Schaßung und der dagegen einzu :

legenden Appellation unſchädlich ſein.

Beſch I u B.

Berichtabforderung von den Nußnießern der vom Staate

abhängenden Zehnten über die Losfaufabſchaßungs

Gutachten.

( Vom 5. Hornung 1806. )

ddir Schultheiſs und Kleine Räthe

des Kantons Luzern ,

verordnen :

11 . 1 .

Ade Nußnießer des, vom Staate mittelbar oder unmit

lelbar abhängenden, geiſtlichen oder weltlichen Korporationen

zugehörenden Zehntens, welcher von den betreffenden Pflich

tigen aufgekündigt und fonach auf die durch das Geſetz und

die hierauf Bezug habenden Regierungsverfügungen vorge

fchriebene Art abgeſchätzt worden iſt, feien bei Verantwor

tung gehalten , über die dießfalls ihnen zur Hand geſtellten
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Zehntabſchatzungsgutachten ihre daherigen Bemerkungen mit

dieſen begleitet, beförderlich an unſere Finanz- und Staats

wirthſchaftliche Kammer 1 ) einzuſchicken , damit dieſe volkom =

men in den Stand geſeßt werde , zu erkennen, ob eine ſolche

erſte, vor fich gegangene Zehntabſchaßung angenommen wer
പ

den könne, oder ob dagegen auch von ihrer Seite mit einer

Appellation einzulangen ſei.

Beſchluß,

wie die über refurrirte Zehntſchaßungen anzuordnendeu

zweiten Abſchaßungen vor ſich zu gehen haben u. f : W.w

(Vom 19. April 1806.)

üdir Schultheiſs und Kleine Räthe
des Kantons Luzern ,

beſchließen :

S. 1 .

Für diejenigen ergangenen Abſchaßungen des Zehnters

trages, gegen welche innert dem zur daherigen Appellation

beſtimmten Sermin Einwendungen gemacht worden wären,

und bei welchen jeder Verſuch zu einer gütlichen Ueberein

kunft zwiſchen den betreffenden Zehnteigenthümern und Pflich

tigen fruchtlos bleiben ſollte, werden ſomit, gemäß dem S. 22

des Loskaufsgeſetzes vom 27. Weinmonat 1804 , zur aufzus

führenden zweiten Schaßung zwei beliebige , jedoch ſo viel

möglich fachkundige Männer ernannt, welche die bereits er

gangene Schakung prüfen , eine zweite aufnehmen und dieſe
" av

fonach förmlich in Schrift verfaßt und mit einem umſtänd

lichen und den dazu erforderlichen Belegen begleiteten Bea

. ) 3eßt Finanzdepartement.
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ca

.
.

richte verſehen , unſerer Finanz- und Staatswirthſchaftlichen

Kammer überreichen werden.

$ . 2 .

Um dieſen zweiten Schaßungen einen möglichſt hohen

Grad von Vollſtändigkeit zu geben, ſei jedem der vorberührs

ten zwei Schaßungsmänner zugeſtanden , ſich aus dem ihm

zur Abſchaßung angewieſenen Zehntbezirke einen ihm gefäli

gen Gehülfen beizuordnen, um mittelſt deſſen Beihülfe ſeinem

Auftrage mit gehöriger Vorkenntniß Genüge leiſten zu können.

Und ebendefnaben werden ſich dieſe Schabungsmänner

auch ſowohl von dem betreffenden Zehnteigenthümer als

Pflichtigen alle Angaben zur Hand ſtellen und die Aufſchlüſſe

ertheilen laſſen , die ſie nur immer für ihre vorhabende Urs

beit als nothwendig und zweckdienlich erfinden würden.

S. 3. DO 13 14

Eben dieſen Zehntſchäßern ſollen dann auch die von

den im Widerſpruche fich befindenden Zehnteigenthümern

und Pflichtigen zu machenden gegenſeitigen Losſchlagungen

ihrer betreffenden Zehntrechte und Schuldigkeiten , vor Voll

führung der ihnen aufgetragenen zweiten Abſchaßung, ſchrift

lich vorgewieſen werden .

$ . 4.

Dieſen zweiten Abſchatzungen haben bei Verluſt des Rech

tes aller fernern Einwendung und Vorſtellung ſowohl die

Zehnteigenthümer als die Pflichtigen perſönlich oder durch

gehörig Bevollmächtigte beizuwohnen und ihre allfälligen

Gründe und Bemerkungen zu eröffnen.

Es können auch beide dieſe Parteien zur nachherigen

Ausmittlung der Zehntſchuldigkeit jedes einzeln Pflichtigen

auf einen Unterſuch des daherigen Ertrages des ganzen

Zehntbezirkes andringen und einen ſolchen förmlich verlangen,

dagegen aber die dießfalls verurſachten Unkoſten zur Zeit,

nach Billigbefinden und nach Maßgabe der Umſtände, auf

den begehrenden Theil fallen .

2Bir ?
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Unſere Finanz- und Staatswirthſchaftliche Kammer fei

gehalten , die auf vorbeſchriebene Art verfertigten und ihr

eingegangenen zweiten Zehntſchaßungen , nach einem von
org
ihr vorläuftg darüber angeſtellten Unterſuche und mit ihrem

dießfälligen Berichte begleitet , uns zum endlichen Entſcheid

vorzulegen.

S. 6.

Si

Das Taggeld für jeden der zwei Schaßungsmänner iſt

nebſt einer Zulage, die ſie fonach an die ſich beigeordneten
anabzugeben

haben
, auf

vier
Schweizerfranken

feſt

icon
geſeßt, wofür ſich aber alle dieſe ſelbſt zu verköſtigen haben.

?

S. 7 .

Bei Vertheilung der Koſten , welche aus einer ſolchen

zweiten Schaßung und der Appellation entſpringen , ſou ſo

wohl auf die im vorgehenden 5. 3 erwähnten gegenſeitigen

Losſchlagungsanerbietungen als auch immerhin darauf Rück

ficht genommen werden , in wie weit die erſte Schaßung von

dem eigentlichen , bei der Uppellation feſtgeſekten Loskaufs

kapitale abgewichen ſei..

5. 8 .

Würden endlich über appellirte Zehntabſchakungen auch

erſt nach den gemäß eben erwähntem S. 3 gegenwärtigen

Beſchluſſes von unſerer Finanz- und Staatswirthſchaftlichen

Kammer gemachten Verſuchen zu einer gütlichen Ausglei

chung zwiſdien den betreffenden Parteien eine gegenſeitige

Uebereinkunft zu Stande gebracht werden , ſo fou hievon

immerhin mittelſt abſchriftlicher Mittheilung eines ſolchen

Vergleichsaktes ebenerwähnter Kammer Kenntniß gegeben

werden .

$ . 9 .

Gegenwärtiger Beſchluß ſoll durch unſere Finanz- und

Staatswirthſchaftliche Kammer jedem, der als Schäßer für

eine zweite Zehntabſchakung aufgeſtellt wird , zu ſeiner Richt

ſchnur zugeſtellt werden.
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Oefe $

über die Ergänzung der Kongrua bei geiſtlichen Pfrün

den, welche durch den Loslauf der Kleinzehnten verloren

gehen oder zu ſtark geſchwächt werden ſollte.

(Vom 15. Weinmonat 1806.)

Witir Schultheiſs, Hleine und Groſse Räthe

des Rantons Luzern,

verordnen :

$ . 1 .

Da wo durch den Loskauf der Kleinzehntpflicht die Kon=

grua der unmittelbaren Seelſorge dergeſtalt abſchweinen ſollte,

daß die verordnete Beſoldungs-Klaſſifikation einer ſolchen

Pfründe weder aus andern Stiftungen noch durch den in

nert dem gleichen Kirchſpiele fallenden Großzehnten wiederum

vervollſtändigt werden könnte , fou dieſelbe durch die betref

fende Kirchgemeinde, mit billiger Rückſicht auf diejenigen ,

welche ehedem dieſe Kongrua zu leiſten hatten , nach dem

dießfalls von dem Kleinen Rathe zu beſtimmenden Maßſtabe,

ergänzt werden .

area
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Beſch Iuß ,

die Siderung derjenigen Zehnt- uud Grundzins - Logo

faufskapitalien enthaltend, welche Kirchen und andern

öffentlichen Auftalteu angehören oder Gegenverpflich

tungen des Zehntherrn berühren.

(Vom 28. Heumonat 1806 und vom 22. Jänner 1808.)

ddir Schultheiſs und Hleine Räthe

des Kantons Luzern ,

ver o r d nen :

$. 1 .

In jeder Gemeinde, in welcher irgend eine Zehnt- oder

Grundzinspflicht, welche mit Gegenverpflichtung
en

behaftet

wäre, zum Loskauf aufgekündet, oder wo über derlei Gefäde

zwiſchen dem Eigenthümer und Pflichtigen eine Uebereinkunft

abgeſchloſſen wird, ſoll jedesmal dem betreffenden Gemeinde

vorſteher, - der ſich ſchon von Amtswegen in genaue Be

kanntſchaft über ſolche, mit dießartigen aus ſeiner Gemeinde

zu entrichtenden Gefällen verbundenen Gegenſchuldigkeiten ,

des betreffenden Zehnt oder Grundzinseigens

thümers zu leiſten ſind, zu feßen hat , von den ſich los

kaufenden Pflichtigen vollſtändige Anzeige davon gemacht

werden, der fonach gehalten iſt, denſelben einen Schein für

dieſe an ihn geſchehene Anzeige auszuſtellen , den die Pflich

tigen ſodann immer entweder der Bittſchrift, in welcher ſie

uns um Anweiſung der Zehntſchäßer anſuchen , oder, falls

über den loszukaufenden Zehnten eine gütliche Uebereinkunft

ſtattgefunden hätte , der nach Inhalt des Regierungsbeſchluſ

fes vom 19. April 1806 zu machenden Mittheilung einer

ſolchen Verkommniß beizulegen haben .

die von Seite ?
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.

$ . 2 .

Sobald die Ausfertigungen eines von uns feſtgelegten

Zehntloskaufes, von welchem eine Kirche, Pfcünde, Armen-,

Waiſen- oder Schulanſtalt unmittelbarer Nugnießer iſt , zu :

Syanden der betreffenden Pflichtigen , einer Gemeindeverwal

tung zugeſchickt ſein werden , ſoll dieſe dafür forgen , daß

dieſelben den hiezu beſtimmten Ausgeſchoſſenen unverzüglich

zu Sanden geſtellt, die geſeßlichen Prioritätsgülten errichtet

oder , ftatt der mit Baarſchaft abbezahlten Loskaufſummen ,

andere gegen doppelte gerichtliche Hypothet errichtete Kapis

talbriefe angetauft , dieſelben an einem feuerfichern Orte in

Verwahr gelegt und davon jedesmal ſpezifizirte Verzeichniſſe

an unſere geiſtliche Kaſſaverwaltung eingeſchickt werden .

Im Uebrigen ſoll damit nach Vorſchrift des S. 10 des

ſiebenten Abſchnittes der Uebereinkunft in geiſtlichen Dingen

vom 19. Hornung 1806 , verfahren werden .

Keine von folchartigen losgekauften Zehnt- und Grund

zinsgefällen ausgeſtellte Duittungent follen daher künftighin

zur Einregiſtrirung eingereicht werden dürfen , wenn nicht

auf einer ſolchen Duittung zugleich das mit der Unterſchrift

und Siegel angebrachte Viſum derjenigen Gemeindeverwal

tung , die, wie vorhin gemeldet, für die Sicherſtellung ge

nannter Kapitalien zu ſorgen hat, angebracht ſein wird .

,
393 98 S. 3.

Die gleichen Ausfertigungen eines beſtimmten Zehntlosa

kaufes, welcher zur Erfüllung gewiſſer, mit einerer Sukzeſſions
verbindlichkeit behafteter Vermächtniſſe, nothwendig geſichert

ſein muß, ſowie desjenigen , der auf einem Fideikommiß bea

ruht , ſollen immerhin der Gemeindeverwaltung , welche für

die Sicherſtellung eines folchen Fonds und ſomit auch der

daherigen Kapitalien zu forgen hat, zugeſtellt werden.

Die daberigen Quittungen müſſen demnach, wie im vo

rigen § . 2 beſtimmt worden , ebenfalls mit dem Vifum der be

treffenden Gemeindeverwaltung vorſchriftmäßig verſehen ſein .

Sammlung älterer Gefeße 26. 23



354

6. 4.

Sämmtliche den inländiſchen Stiften und Klöſtern von

abgelösten Grundzins- und Zehntgefällen eingegangenen Kas

pitalien und Gelder rollen in ihren jährlich an uns einzu

reichenden Verwaltungsrechnunge
n ſpezifiſch und, wo und

wie dieſelben an Zins geſtellt worden fejen , bemerkt werden .

S. 5.

1 Da wo in einer Gemeinde Zehnt - oder Grundzinsge=

fälle, auf welchen Gegenverpflichtungen haften, fließen , find

die betreffenden Gemeindeverwaltungen , mit Rüdweiſung auf

den 8. 6 des Geſetzes vom 27. Weinmonat 1804 , wieder

hort aufmerkſam gemacht, darauf zu wachen , daß von folchen

Gefällen oder aber derſelben Loskaufskapitalien ſogleich fo

viel in ihrer Gemeinde zurückbleibe, als die Genügeleiſtung

der damit verbundenen Gegenverpflichtung erfordern mag.

9. 6.

Korporationen, Beamte und Gemeinden haften inSolidum

t alles dasjenige , was ihnen hiemit, gemäß frühern Sea

feßen und Regierungsverordnungen , durch gegenwärtigen

Beſchluß zur Beforgung übergeben wird.

Beſchluß

über Auffindung der ohne Vorwiſſen der Bodenzinsherren

verſchürgten Bodenziuſe, und über Tragerpflichten und

Entſchädigung der Trager durch den Bodenzinsherrn.

(Vom 19. Weinmonat 1808.)

Edlir Schultheiſsund Wleine Räthe des Kantons Luzern,

facilmente De befchli eBent :

S. 1 .

In allen Fällen , o Bodenzinſe verſchürgt und ſomit

ihre ehevorigen Unterpfande, auf welchen ſie gehaftet hatten ,
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abgeändert worden ſind , iſt der betreffende Bodenzinsherr

berechtigt, die Beamten und Stagec aufzufordern , ihm and

zu bieten , um wieder zur genauen Kenntniß feiner Bodens

zinfe und der Unterpfande, worauf dieſelben nun haften

mögen, zu gelangen , wo dann aber einem ſolchen Beamten

für feine daberige Mühewalt eine billige Entſchädigungs

abreichung nicht verſagt werden kann.

$ . 2 .

Darf kein Trager von ſeiner Tragerpflicht willkürlich ſich

losmachen, ſondern nach ehevoriger Uebung fol immer der

jenige als Srager ernannt fein , der in der Tragerei die

meiſten Blumen , nämlich an eine folche Sragerei am meiſten

zu leiften hat.

$ . 3 .

Diejenige Entſchädigung , die einem ſolchen Srager ehe

vor von dem Bodenzinsherrn abgereicht worden iſt, fou dem

felben auch heut zu Tage wieder zu Theil werden .

S. 4.

Die Art der Lieferung des Bodenzinfes mittelſt Stage

reien hat immerbar auch nach ehevor beſtandenec Uebung

vor ſich zu geben .

Verordnung

über die beförderliche Errichtung der Prioritätsgültver

fchreibungen und deren Aufbewahrung bei Zehnten,

welche mit Gegenverpflichtungen behaftet ſind.

(Vom 14. Brachmonat 1809.)

Ellir Schultheiſs und Hleine Räthe des Hantons Luzern,

verordnen :

9. 1 .

Alle Prioritätsgültv
erſchreibungen

für folche zum Loss

kauf aufgekündete Zehnten , deren Loskaufskapital entweder
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07

durch gütliche Uebereinkunft oder durch endliche Abfchabung

fchon beſtimmt wäre, follen , falls ſie nicht ſchon errichtet

worden ſind, bom Datum gegenwärtigen Beſchluſſes an ins

nert der Zeitfriſt von zwei Monaten von den betreffendent

Gerichtsſtellen ausgefertigt und durch die Zehntloskäufer fpäe

teſtens vierzehn Sage nachbin dem Zebntherrn oder deffen

Verwalter eingehändigt ſein.'sirinya 17 tuin air

$ . 2.

Da wo aber die losgekündeten Zehnten mit Gegenvera

pflichtungen behaftet ſind, follen die für einen ſolchen Zehn
.

ten errichteteriPrioritätsgülfen zur Genügeleiſtung dem S. 6

des Gefeßes über den Loškauf der Grundzinſe und Zehnten
vom 27. Weinmonat 1804, unter Finweiſung auf den Re

gierungsbeſchluß vom 28. Szeumonat 1806 und denjenigen

vom 22. Jänner 1808, in Beiſein der Gemeindeverwaltung

und des Zehntherrn oder deffen Verwalters durch einen

oder zwei Uusgeſchoſſene des Gemeindegerichts in die Ge

meindelade derjenigen Gemeinde, innert welcher der losge

kaufte Zehnten liegt, eingelegt werden, und ſo lange auda

unter der Verantwortung derjenigen Gemeinde , welcher eine

ſolche Gemeindelade zugehört, aufgehoben verbleiben, bis das

Loskaufskapital der mit dem Zehntrechte verbundenen Ge

genverpflichtung ebenfalls ausgemittelt, zu Handen des be

treffenden Theils gehörig verſichert und dieſes alles vor fich

gegangen durch eine von dem oder denjenigen , zu deren

Gunſten eine ſolche Gegenverpflichtung beſteht, dahin aus

Finanz- und Staatswirthſchaftlichen

Kammer 1) vifirte Erklärung zu handen der Verwaltung
'

über bemeldte Gemeindelade befchienen worden ſein würde.

Bei der Einlegung folcher Prioritätsverſchreibungen wird

dem Zehntherrn oder deſſen Verwalter ein ſpezifizirter Em

pfangſchein vom Eingelegten zugeſtellt, der von allen pflicht

gemäß anweſenden Beamten unterzeichnet ſein muß.

1) Finanzdepartement. ***

C

gefte
llte d

e
r
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Dieſer iſt ebenfalls befugt, ſich von den eingelegten

Prioritätsverſchreibungen zu ſeinen Banden Auszüge zu

nehmen.32711 moneta (6.1790 130 inimer: 91

čo od Dust,nego . 3.1000g tootja

*** Demnach haben die Zehntherren oder derfelben Ver

walter den im folgenden 9. 7 bezeichneten Gemeindegerichten

ſogleich diejenigen Zehntpflichtigen, namentlich anzugeben, die
ar sem

im Falle ſind, zu ihren Kanden Prioritätsgültverſchreibun

gen errichten zu laſſen , wo dann hingegen dieſe Gerichts

ſtellen von den Pflichtigen die zur Gülterrichtung bedürfen

den, weitern Daten ſich einholen müſſen .

Der Zehntherr oder deſſen Stellvertreter wird ſich zu

gleich über eine ſolche dem Gemeindegerichte gemachte An

Jeige von deſſen Präſidenten eine ordentliche Beſcheinigung

zuſtellen laſſen .

"

S. 4 .

Iſt der im $ . 1 angeſeßte Termin verſtrichen , ohne daß

der Zehntherr oder deſſen Verwalter die ihm zukommenden

Prioritätsverſchreibungen erhalten hätte, oder die nach dem

S.2 betreffenden in die Gemeindelade niedergelegt worden

wären , ſo wird dieſer ſogleich gegen den Zehntpflichtigen

mittelſt rechtlicher Betreibung einſchreiten , worin denſelben

die Gemeindegerichtspräſidenten und die Umtmänner obne

mindeſte Aufſchubsgeſtattung bei eigener Verantwortung zu

unterſtüßen haben.

S. 5 .

Rührt

Gerichts oder deſſen Schreibers her , Yo follen auf dasſelbe

a folche Zögerung aus demulben des

nicht nur allein alle ergangenen Rechtskoſten zurüdfallen,

fondern unſere Finanz- und Staatswirthſchaftliche Kammer

wird das Gericht für eine folche Außerachtfeßung der Bes

fehle feiner Regierung noch überhin auf dem im Regierungs

beſchluſſe vom 23. Jänner 1806 vorgeſchriebenen Wege zur

Strafe belangen .
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S. 6 .

Auf die gleiche Art fott auch verfabten werden , wenn

künftighin die Prioritätsgültverſchreibungen innert derim

vorſtehenden S. 1 beſtimmten Zeitfriſt, nachdem das Los .

kaufskapital endlich ausgemittelt ſein würde, nicht ausgefer

tigt ſein ſollten .

$. 7 .

Die Prioritätsgülten werden immerhin von demjenigen
?

Gemeindegerichte errichtet und ausgefertigt, innert welchem

anter
ioreh

rthei
l

des

. 8.

Mit der nähern Vollziehung und Handhabung gegen
home

wärtigen Beſchluſſes ſei unſere Finanz- und Staatswirth=

fchaftliche Kammer und unſere Juſtizkammer 1)
2.

infoweit

es eine jede dieſer betrifft beauftragt, an welche dann

auch die Beſchwerden über deſſen Nichtbefolgung zu rich

ten ſind.

Beſch I u t . ਹੈ :

Nähere Erläuterung des §. 17 des Geſekes vom 27.

Weinmonat 1804 wegen Errichtung der Prioritäte

*** gülten für Zehntlosfäufe.

(Vom 9. Augſtmonat 1809.)

1

üdtir Schultheiſs und MeineRäthe des Kantons Luzern,

ertheilen folgende erläuternde Weiſung:

§ . 1.

Jeder Zehntpflichtige des nämlichen Zehntheron , deſſen

Loskaufskapital die Summe von 400. Franken erſteigt, iſt

befugt, für ſich eine eigene Prioritätsgült errichten zu laffen .

1 ) Juftizfommiſſion.
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.
.

-

Sind nun aber mehrere Zehntpflichtige des nämlichen

Zehntheren , die dieſem gemeinſchaftlich den Zehnten zum

Loskauf aufgekündigt haben, deren Loskaufsſumme bei jedem

dieſer nicht 400 Franken beträgt und wo ebendaher auch

mehrere ſolcher zur Bildung dieſer erforderlichen Kapital

ſumme in dem Zehntloskaufsakte zuſammengeſtelltworden

ſind, ſo rollen ſich dieſelben alle ohne jedoch an eben

diefen Loskaufsakt gebunden zu fein – unter fich dahin zu

verſtändigen ſuchen , welche von ihnen bei den zu errichten

den Prioritätsgülten zu Hervorbringung der vorbemeldten

Kapitalſumme miteinander ſich zu dereinigen haben, ſo zwar,

daß keiner der gedachten Zehntpflichtigen mit einer Summe

übrig bleiben könne, welche die mehrbemeldte Losfaufsſumme
,

von 400 Franken nicht erſteigen würde.

S. 3 .

Im Falle die Zehntpflichtigen auf eine ſolche Art unter

ſich nicht einig werden könnten, entſcheidet der Kleine Rath,

dem zu dieſem Ende die Sache anhängig zu machen iſt.

Beſchluß

die Art der Vertheilung der Prioritätsgülten auf die

pflichtigen Grundſtüde feſtſeßend.

(Vom 25. April 1810.)

Wir Schultheiſs und Wleine Räthe

des Kantons Luzern

Nachverriommenem Berichte unſerer Finanz- und Staats

wirthſchaftlichen Rammer über die ſich erhobenen Anſtände

wegen Verlegung der Prioritätsgülten bei Gütern , die zum

Sheil durch Kauf oder Sauſch in eine andere Hand über
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gehen und daher die Frage entſtund, ob die in der Priori

tätsgült enthaltene Kapitalſumme auf die Kauffummeoder

aber auf das Suchartenmaß des zum

zum Theil beibehaltenen Stücks Landes verlegt werden fou ;

befchließen : Die

Die Zehntſchuld, die nun aufällig durch erfolgten Logo
kauf in einer Prioritätsgült beſteht, ſou auf das betreffende

zehntpflichtige Land nach Verhältniß des Ertrags der zehnts

pflichtigen Produkte des verkauften Landes verlegt werden .

planner

beschließen: *

STFRİZE 23993 27201202 ist

Beſchluß ,

den Zeitpunkt zur Verzinſung der Zehntloskaufskapitale

beſtimmend.

( Vom 28. Brachmonat und 20. Chriſtmonat 1809.)
brilmon

Wdtir Schultheiſs und Kleine Räthe

des Kantons Luzern ,

Ber o r d nen :

S. 1 .

Alljährlich fod bei den Loskaufskapitalien von Klein

und Großzehnten - es mag für dieſe eine Prioritätsver

fchreibung errichtet ſein oder nicht - der jedesmal auf hl.

Weihnachten verfallende Sabrzins entrichtet werden müſſen .

. 2.

Um dieſe jährliche Zinsleiſtung näher zu bezwecken , foll

jeder bei einem Behntloskaufskapital ausſtehende Zins , für

deſſen Bezug bei ausgebliebenec Entrichtung nicht gleich auf

heil. Lichtmeß des auf den Zinsverfau nächſtfolgenden Jahres
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zur Rechtsbetreibung gegen den nachläſſigen Schuldner ge
ſchritten worden wäre, bei eintretenden Konkurs- und Fali

mentsfällen in eine fahrende Schuldanſprache übergehen .

$ . 3 .

Wenn der Zehnthert aber erweislich machen kann, daß

er in Befolgung unſeres Beſchluſſes vom 16. Chriſtmonat

1805 den ihm Pflichtigen um die jährliche Entrichtung des

von dem Zentloskaufskapitale verfallenen Zinſes, auf Rech

nung bin, im nächſtfolgenden Jahre rechtlich betrieben und .

ſeine Rechtsbetreibung gehörig fortgeſegt hat , ſo kann der

aufgelaufene Zins von derjenigen aufällig erhöhten Summe,

die in Folge des von dem Kleinen Rathe ſpäterhin endlich

feſtgefeßten Loskaufskapitals hervorgegangen iſt, keinesweg

die Natur einer fahrenden Schuldanſprache annehmen, fons

dern diefelbe haftet dannzumal auf dem zehntpflichtigen Gut.

S. 4 .

=* Hingegen foll nach dieſem von dem Kleinen Rathe ein
n

mal feſtgelegten Zehntloskaufskapital - der Pflichtige mag

dagegen mit einem Reviſionsgeſuche einkommen oder nicht

der jährlich verfallene Zins , ſo wie die durch die allfällige

Kapitalerhöhung aufgelaufenen Ratazinſe von dem Pflich

tigen gefordert und gegen den in deren Entrichtung Nach

läſſigen nach Vorſchrift des S. 2 gegenwärtigen Beſchluſſes

gleich auf heil . Lichtmeß zur Rechtsbetreibung geſchritten

werden .

Durch Unterlaſſung deſſen geht jeder ausſtehende Zins

in eine fahrende Schuldanſprache über.

:

-

2

I. 5 .S.

in Gegenwärtige
r Beſchluß hat keine rückwirkende

Kraft
und

fou daber nuta!
jene verfallenen

wendung erhalten , die ſeit dem 28. Brachmonat fließenden

Sahres aufällig aufgelaufen ſind.
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& Befchluß. svisthet miss

Erläuterung des Geſekes vom 25. April 1804, über

Entrichtung der nicht aufgefündeten Zehnten.

(Vom 12. Heumonat 1809.)

Būtir Schultheiſs und Heine Räthe

des Kantons Luzern ,
om

i perordnen : als

$. 1 .

Wenn über die jährliche Entrichtung des zum Loskauf

noch nicht aufgekündeten Zehntens der Zehntherr oder deſſen

Verwalter und der Zehntpflichtige nicht gütlich miteinander

ſich abfinden können, ſo fou dieſer nach dem Sinne des S. 33

des Gefeßes vom 27. Weinmonat 1804 dem Zehntherrn die

fchriftliche Erklärung zu Handen ſteen , daß er ihm ents,

weder den Zehnten in Natura aufſtellen wolle, oder aber

die von dem Kleinen Ratbe zu verordnende Schabung an

begehre.

S. 2 .

**

Sobald die Erklärung um Aufführung einer obrigkeit

lichen Schaßung dem Zehntherrn zu Handen geſtellt ſein

wird , rol dieſer um Anweiſung der gehörigen Schäßer bei

unſerer Finanz- und Staatswirthſchaftlichen Kammer eins

kommen.

S. 3 .

Sowie die angeordne
te Schakung über die Zehntents

richtung er wird , ſollen fich fonach beide Sheile der
,

Telben zu unterziehen und die Koſten gemeinſchaftlich zu

tragen haben .
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Beſchluß

über den Loblauf der enphiteutiſchen Berträge oder

Mannlehenpflicht u . 1. w .

(Vom 4.März 1808.) po pros!

üdtir Schultheiſs und Kleine Räthe

des Kantons Luzern,

In näherer Vollziehung des §. 13 des Gefeßes vom

27. Weinmonat 1804, anſehend den Loskauf der Zehnten

und Grundzinſe ;

befchließen :

Soon

S. 1 .

Auf ſämmtliche mannlehige Güter, welche durch Kauf

und Verkauf oder Verſchreibung ſchon vor dem Jahr 1798

eine Veränderung ihrer urſprünglichen Natur erlitten haben ,

iſt, bei Loskaufung der auf denſelben haftenden Pflicht, der

S. 4 des Geſetzes vom 27. Weinmonat 1804 über Zehnt

und Grundzinsloskauf anwendbar ; und es fou demnach die

Mannlebenpflicht mit dem zwanzigfachen Betrag des Zin=

ſes , welcher zu feſtgeſetzten Jahren in einer beſtimmten und

unabänderlichen Summe hat entrichtet werden müſſen , los

gekauft werden können , welchem Loskaufe aber immer noch

die Entrichtung des auf ein beſtimmtes Jahr verfallenen

Zinſes vorangehen fol .

S. 2.

Gegenwärtiger Beſchluß, mit deſſen Vollziehung unſere

Finanz- und Staatswirthſchaftliche Kammer beauftragt iſt,

fou derſelben zur Richtſchnur und Verhalt mitgetheilt werden.

.
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1

") :

Berch I u ß , 2

die Kauffertigungsgerichte ) verpflichtend: dem Zehnt

herrn die Anzeige über Käufe zu machen , wo zehnt

pflichtiges Land zu zehntfreiem zugekauft würde.

are
( Vom 5. Heumonat 1811.)

üdir Schultheiſs und Kleine Räthe

des Kantons Luzern ,
trees

verordnen :

Daß , im Fall zu einem liegenden von der Zehntpflicht

losgekauften oder freien Gut anderes noch zehntpflichtiges

Land zugekauft wird, bor der Fertigung dieſes zugekauften

Landes von dem Gerichts- oder Fertigungsoffzium dem

betreffenden Zehnteigenthümer davon amtliche Anzeige ge

macht werde, damit dieſer in Stand gefegt werde, entweder

von dem zugekauften Lande den Zehnt richtig zu erhalten ,

oder aber den Eigenthümer desſelben gemäß dem S. 19 des

Gefeßes vom 27. Weinmonat 1804 anjuhalten , die darauf

noch haftende Zehntpflicht gegen ihn loszukaufen .3

1) 3eßt Gemeinderåthe.

SAU
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PESOeres , 1909

den &. 19 des Grundzius - und Zehutloslaufgeſeßes
erweiternd.105) 197 Hd

(Vom 16. Weinmonat 1813.)

-

-

5. Edir Schultheiſs, Meine und Groſse Räthe

des Kantons Luzern, wo z

ve r o r d nen : tel that

Wenn ein Zehntpflichtiger liegende Grundſtücke, - von

welcher Art dieſe immer fein mögen , - beſitzt, von welchen,
ines oder meh

ihrer Zehntpflicht enthoben worden find,

ſo kann ein ſolcher, falls der Zehnteigenthümer in ſeinen

Zehntrechten dadurch ſich beſchädigt glaubt und deßnahert

mit Vorſtellungen bei der Regierung einfömmt, von dieſer

angehalten werden , ſeine übrigen zehntpflichtigen Grundſtücke

von der darauf haftenden , daherigen Pflicht laut den fchon

beſtehenden Geſetzen loszukaufen .

Beſch I u Be

über die eine Hälfte der Sieben Prozent vom Zehnten

zum Behuf des Primarſchulweſens verfilgend.

(Vom 17. Brađmonat 1816.)(Vom 17. Brachmonat 1816.)

La Batir Schultheiſs und Tägliche Räthe aiüdtir

der Stadt und Republik Luzern , so

verordnen :

S. 1.

Die fämmtlichen Beſiker von Zehnten im Kanton Luzern

find angewieſen , von nun an jedes Jahr die Hälfte des,
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m .

ſowohl von dem losgekauften , als dem noch in Natura

fließenden Zehnten herrührenden Betrages der Sieben von

Hundert zur Verfügung unſeres Erziehungsraths, zum Bes

huf des Primar-Schulweſens im Kanton , nach Inhalt des

S. 24 des Zehnt- und Grundzinsloskaufgeſeķes , zu halten.

4. 2.

Zur gleichen Verfügung wird auch die Hälfte derjenigen

Kapitalien geſtellt, welche von der durch die Zehnteigen

thümer gleich in der Kapitalſumme erfolgten Abführung der

Sieben Prozent an die betreffenden Gemeinden herrühren.

9. 3.

Hingegen wird in der Vorausſeßung , daß die ſeit dem

Jahr 1804 bis zum Jahr 1816 verfallenen und gefloſſenen
on

von Hundert von den betreffenden Gemeinden größ

tentheils auf eine den Abſichten des Eingangs angeführten

Gefeßes nicht widerſprechende Weiſe verwendet worden ſeien ,

dieſer Betrag auch den gedachten Gemeinden unangetaſtet

gelaſſen .

1 su ?

.

S. 4.

is

Ebenſo bleiben ihnen unbedingt als Eigenthum die Ka

pitalien , welche aus dem jährlichen Ertrage der Sieben von

Hundert von mehrern Gemeinden fo pflichtmäßig als lobens

werth zum Behuf ihrer Armen- und Schulanſtalten für und

für angelegt worden ſind.

S. 5 .
.

Hingegen behalten wir uns für die Zukunft eine fernere

Verfügung über ſowohl der jährlich fließen =

sie zweite
6arch

den Sieben
vom Hundert

, als über die Hälfte
des hie und

da entrichteten

Loskaufskapitals

derſelben

, zwarmua

der Armen
der betreffenden

Gemeinden

vor.

19 S. 6.

Die Waiſenämter ſeien in Folge vorſtehender Verfügungen

angewieſen , alljährlich zwiſchen beil. Martini und Lichtmeß

mit den Zehntherren , die in ihrem betreffenden Steuerbrief
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oder ihrer Gemeinde den Zehnten beziehen , über den Be

trag der Sieben vom Hundert in ordentliche Abrechnung

zu treten .

Dieſe Abrechnung fol dreifach), nämlich zu Handen des

Zehntherrn, des Waiſenamts und des Erziehungsraths, von

dem Zehntherrn und dem Waiſenvogte gehörig unterzeichnet,

ausgefertigt und hierauf den betreffenden Stellen behändigt

werden .

$ . 7 .

Ger

Der Erziehungsrath , welchem die nähere Ausführung

und Vodziehung der gegenwärtigen Verordnung übertragen

iſt, erhält zugleich den Auftrag , uns feiner Zeit eine genaue

Rechnung über den Ertrag ſowohl, als die Verwendung der

gegenwärtig zu feiner Verfügung geſtellten Hälfte der oft

benannten Sieben von Hundert vorzulegen .

en oteden bon pundert

Erläuterung

des g. 33 des Zehntgejekes, angehend den Nichtanſpruch§

auf Güſel und Stroh , wo der Fruchtzehnt aufgeſtellt
wird.

(Vom 8. März 1826.)

1020 :

Wdtir Schultheiſs, Räth undRäth und Hundert

der Stadt und Republit Luzern ,

in haben beſchloffen und beſchließen :

doir Schultheiſs,

§. 1 .

Der 9. 33 des Gefeßes vom 10. und 29. Suni 1803,

25. April und 27. Weinmonat 1804 und vom 11. Wein

monat 1806 , der den Loskauf der Grundzinſe und Zehnten,

ſowie ihre Entrichtung bis zum erfolgenden Loskaufe be
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7

trifft, ſei dahin erläutert , daß der Zehntpflichtige, wenn er

nach Inhalt dieſes Artikels den fchuldigen Fruchtzehnten

aufſtellt, keinen Anſpruch auf die Erlaſſung von Güfer und

Stroh zu machen hat , und ſomit die Beſtimmnng, welche

ihm diefe Begünſtigung zuſichert, ſich einzig und allein auf

denjenigen Fall beziehe, wo entweder fich der Pflichtige mit

dem Zehntherrn über das zu entrichtende Quantum einbera

ſteht, oder wo dasſelbe auf dem durch den gleichen Sefékess

artikel vorgeſchriebenen Abſchaßungswege ausgemittelt wer

den muß.
...

options and

an

D

Erläuterungsgeſek

über die Anwendung des hoheitlichen Landkadaſters für

Ausmittlung des Loskaufskapitals bei Kleinzehnten.

(Vom 13. Hornung 1830.)

his
..

?

Wir Schultheiſs und GroſserRathdes Kantons Kuzern,

Um der irrigen Anſicht zu begegnen , als bange die Ana

wendung des § . 28 des Geſekes vom 27. Weinmonat 1804,

den Maßſtab zur Auffindung des Loskaufskapitals beim Klein

zehnten feſtfeßend, von dem Werthe der loszukaufenden Grund

ſtücke ab, den ſie durch den jedesmaligen , hoheitlichen Kadaſter

erhalten haben ;

Und demnach in näherer Erläuterung dieſer geſeglichen

Beſtimmung;

Auf die Botſchaft des Kleinen Raths vom 5. fließenden

Monats ;

Haben verordnet und verordnen :

bis 31S. 1.02 on the

Der Werth der Liegenſchaften , wie derſelbe durch det

beim Erlaß des Geſekes vom 27. Weinmonat 1804 über
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den Lostauf der Grundzinſe und Zehnten beſtandenen hoheits

lichen Kadaſter vorlag, iſt und bleibt der Maßſtab , nach

welchem im Sinne des § . 28 eben dieſes Geſeķes auch

jeweilen die Ausmittlung des Kapitals eines loszukaufenden

Kleinzehntens erfolgen ſoư.

$ . 2..

Wo indeffen dieſer Kadaſter, je nach dem Laufe der Zeits

umſtände , entweder herabgeſeßt oder erhöht wird , ſol , um

den urſprünglichen Uusmittlungsmaßſtab zum Loskauf unver

rückt zu behalten , der jedesmalige Kadaſterwerth des vom

Kleinzehnten zu ledigenden Grundſtückes um ſo viele Pro

gente erhöht oder vermindert werden , als der hoheitliche

Kadafter felbft ſeit 1804vermindert oder erhöht worden wäre.

-

$. 3.

Mit der weitern Vollziehung gegenwärtigen Geſekes ſei

der Kleine Rath beauftragt.

Vollziehungsbeſchluß

über das Erläuterungsgeſek wegen Ausmittlung des

Loslaufskapitals bei Kleinzehnten mit Hinſicht auf die

im Jahr 1823 herabgeſefte Kadaſterſchaßung,.
(Vom 5. März 1830.) 191315

Wir Schultheiſs und Bleine Räthe

des Kantons Luzern ,

Als Folge der vom Großen Rathe unterm 13. Hornung

leşthin erlaffenen Erläuterung über die Anwendung des

. 28 des Gefeßes vom 27. Weinmonat 1804, die Los

kaufung der Grundzinſe und Zehnten anordnend;

Sammlung älterer Gefeße a . 24
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Mit Hinſicht auf die von Räth und Kundert unterm

16. Maimonat 1823 beſchloffene Herabſeßung des hoheits

lichen Landkadaſters ';

be fch I i e ßen :

Da wo nach Inhalt des S. 28 des oben angezogenen

Gerekes vom 27.Weinmonat 1804 ein Loskauf um den Klein

zehnten ſtattfinden will, ſoll der gegenwärtige Kadaſterwerth

des dießfalls zu ledigenden Grundſtüds, wie dieſer in Folge

der im Jahr 1823 beſchloſſenen Kadaſterherabfeßung beſtimmt

fich befindet, mit zwanzig Frankenauf jedes Hundert Franken

dieſes beſtehenden Kadaſterwerths vermehrt werden , wonach

fich , ſo lange der gegenwärtige hoheitliche Kadaſter unverfo

ändert bleibt , die Gerichtsſtellen in vorkommenden Fällen

behufs der Ausmittlung des Loskaufskapitals eines Klein

zehntens zu richten haben ſollen .

a

Von der Lieferung der Zehnt- und Bodenzinsfrüchte,

ſowie von dem Zehntnachlaß, im Falle der Hagel auf
uko

ein Gut ſchlägt.

$. 1 .

Wenn einem der Sagel in irgend ein zehntpflichtiges

Gut ſchlägt, dieſer aber den Zehnt von demjenigen , welchem

er zugehört, für eine beſtimmte Summe Geldes empfangen

hat, alſo zwar, daß dieſe Summe alle Jahre gleich und un

veränderlich iſt, iſt man einem folchen nicht ſchuldig, an dem

Zehnten etwas nachzulaſſen , ſondern der Pflichtige for den

Zehnten ohne Abzug entrichten , als wenn der Sagel nichtSeiten

hätte , wenn man aber den Zehnten nimmt oder

gibt, wie er von Sahr zu Sahr gerufen oder verliehen wird,

auch ein Mal mehr, das andere mal minder haltet, und
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der Hagel alsdann ſchlägt, fo fou der Schaden beſichtiget

und nach Berhältniß diefes, und ſo wie Biederleute darüber

erkennen , von dem Zehnteigenthümer dem Zehntpflichtigen

am Zehnten nachgelaſſen werden .

$. 2 .

Wenn einer für Zehnten oder Bodenzins einerlei Gat

tung Früchten zu liefern ſchuldig iſt, und er dieſelben währet

in der Natur, wie ſolche auf feinen pflichtigen Gütern dass

ſelbe Jahr gewachſen ſind , fol er wohl gewähret haben ,

doch daß ein ſolches Gut mit Flegel und Wanne zu rechter

Währſchaft wohl gerüſtet , und am Wetter an den Garben

ſtehend nicht verwahrloſet worden ſei.

Beſch I ulle ,

die weitern Anordnungen über die jährliche Entrichtung

der Sieben vom Hundert des Großzehntens und den

Nachbezug der Rüdftände enthalteno.

(Vom 31. Jänner 1833.)

Der Erziehungsrath des Hantons Luzern,

Berordnet :

S. 1 .

GroßtenMeliche Entrichtung der Siebent undert vom

Großzehnten ſoll jeweilen, im Laufe des Monats April, und

wo die daherige Ertragenheit des Zehntens nicht in einer

ordentlich ausgewieſenen Geldſumme vorliegt, ſondern ders

ſelbe in Natura entrichtet wird, ſollen die davon abfallenden

Sieben vom Hundert nach demjenigen Geldanſchlage berech
m

net und bezahlt werden , der alljährlich durch die Finang
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kommiffion nach dem Mittelſchlage der Fruchtpreiſe nach hr.

Martinstag zu dieſem Ende bekannt gemacht wird.

Dieſer Mittelpreis , für das Luzerner -Malter ausgeſekt,

fou nach demjenigen Reduktionsverhältniß auch auf die übris

gen im Kanton Luzern üblichen Maßgattungen in genaue

Anwendung gebracht werden , welches dem Geſeße vom

18. Mai 1805, die Geldpreiſe für den Zehntloskauf feſt=

ſebend, -zur Grundlage gedient hat.

$. 2.

on

Wo bis Ende des Monats April die Entrichtung der

Sieben vom Kundert des Zehntens nicht erfolgt , foll nach
isha

kurzer Vorerinnerung, und wo auch dieſe ohne Erfolg blei

ben ſollte, zur Rechtsbetreibung gegen die fäumigen Zehnt

herren vorgeſchritten werden .

6. 3.
.

Die Entrichtung dieſer Sieben vom Hundert darf nur

gegen einen nach der am Fuße gegenwärtiger Verordnung

enthaltenen Vorſchrift abgefaßten Ausweis über die jedes

malige Ertragenbeit des Zehntens durch den betreffenden

Waiſenvogt, innert deſſen Gemeindekreis der Zehnten gefallent

iſt, und durch den Zehntherrn unterzeichnet, erfolgen .

Dieſe Ertragsausweiſe rollen als Rechnungsbelege zu

rückbehalten werden .

$. 4.
.

Die frühern Rückſtände von Zehntprozenten follen bis

Ende künftigen Märzmonat abgeführt ſein und zwar bei

in Natura gefloſſenen Zehnten nach demjenigen Geldan

fchlage, welcher für das betreffende Zehntjahr, für das die

Entrichtung nocy ausſteht, in der Zeit bekannt gemacht

worden iſt.

Als Ausweis über die damalige Erträgenheit des Zehn

tens habe die durch den 5. 6 der Regierungsverordnung vom

17. Brachmonat 1816 vorgeſchriebene Abrechnung zu dienen .
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Wo die Bezahlung auf den zubor angefeßten Zeitpunkt

nicht erfolgt, iſt nach S. 2 hierauf zu verfahren.

. 5 .

Segenwärtiger. Beſchluß iſt zur allgemeinen Kenntniß

und Verhalt' dem Umts- und dem Kantonsintelligenzblatte

beizurücken , und fou nebenhin durch die mit der Verwaltung

des allgemeinen Erziehungsfonds beauftragte Kanzlei der

Kommiſſion in firchlichen und geiſtlichen Angelegenheiten

den beitragspflichtigen Zehntherren noch beſonders zugeſtellt

werden .

b
e

e
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1:58 . XIII.

Konkordate, Gefeße und Beſchlüſſe in ſtaatskirch

lichen Angelegenheiten.

Geſell

über die Anerkennung der konſtituirten Behörden von

Seite der Geiſtlichen.

(Vom 31. Auguſt 1798.)

Kein Vorrecht kann ſtattfinden , welches die Geiſtlichen

irgend einer Religion bevollmächtiget , ſich der Anerkennung

konſtituirter Behörden in Sachen der bürgerlichen und pein

lichen Gerechtigkeitspflege zu entziehen .
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Biſchöfliche Verordnung

über die Eheverlöbniſſe.

(Vom 10. Chriſtmonat 1804.)

m

Des Hochwürdigſten Fürſten und Herrn Herrn Karl

Theodor, Erzbiſchofen des Heil. Stuhls zu Mainz, des

Heil. Röm . Reichs Erzkanzlers durch , und

Churfüften , Biſchofen zu Worms , , des

Heil. Röm. Reichs Fürſten u .

üdir zu den Geiſtlichen Sachen verordneter

Vicarius -Generalis etc.

U
n
s
e

que
Die vielfältige Erfahrung hat längſ erwieſen , daß die

ohne geſeßliche Formalitäten und ohne Zeugen eingegangenen

Eheverlöbniſſe ſehr oft die Spuren der Uebereilung tragen ,

die Parteien ſehr leicht in verwickelte Prozeſſe ſtürzen und

mancherlei Nachtheile für das fittliche Wohl, für die häus

liche Ordnung und für das Glück der Ehen veranlaſſen.

Das biſchöfliche Ordinariat ſieht ſich daher, im Einver

ftändniß mit der hohen Regierung des Kantons Luzern; durch

beilige Pflichten aufgefordert, der Wiükür und Leichtſinnig

keit in Abſchließung der Eheverſprechen durch Feſtſtellung

gewiſſer Erforderniffe zu ihrer rechtlichen Gültigkeit beſtimmte

und heilſame Schranken zu feßen , und in dieſer Abſicht für

die Bisthumsangehörigen des Kantons Luzern Nachſtehendes

zu berordnen :

7

SO

Erſtens. In Zukunft wird kein gemachtes Eheverſpre

chen als bindend anerkannt , als welches bei den feierlichen

Sponſalien vor der Verheirathung im Pfarrhaufe in Ge

genwart des rechtmäßigen Pfarrers und der gewöhnlichen

Zeugen , deren wenigſtens zwei ſein ſollen , gemacht worden
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ift. Sedes Eheverſprechen , bei welchem eines diefer Erforder

niſſe nicht beobachtet worden iſt, bleibt künftig ohne ver

bindliche Kraft und wird vor Gericht für nicht geſchloſſen

angefehen .

* Zweitens. Weil nur ſolche feierliche Sponſalien die

Verbindlichkeit zur Ehe nach fich ziehen , fo fol eine auf

vorherige Zuſicherung der Ehe geſchehene Schwächung oder

Schwängerung kein Recht und keine Verbindlichkeit zur fünf

tigen Ehe begründen .

Drittens. Eben deßwegen fol quch , wenn in Folge

eines vor oder außer den Sponfalien gemachten Ehevers

(prechend eine Partei der zu verlobenden Perſonen durch

Ausgaben mit Eſſen und Trinken , oder durch Einkaufung

pon Kleidungsſtücken und andern Effekten , die auf die Soch

zeit Bezug haben , oder durch Vorbereitungen auf die spoch

zeitfeier in Schaden kommt, diefelbe den Schaden ſelbſt tra

gen , und es fol weder bei geiſtlichen noch weltlichen Gerichten

hierüber eine Klage ftatthaben .

Biertens. Kinder , die ein förmliches Ebeverſprechen

eingeben wollen, fie mögen noch unter der elterlichen oder

vormundſchaftlichen Gewalt ſtehen oder nicht, find ver

bunden , ihre Eltern vorher deßhalb zu begrüßen.

Wenn die Eltern nicht felbft zum Pfarrer kommen und

ihm die geſchehene Begrüßung anzeigen , oder wenn der

Pfarrer nicht aus andern Umſtänden auf die Zufriedenheit

der Eltern mit völliger Sicherheit ſchließen kann , fo follen

die Kinder einen Schein von den Eltern mit fich bringen,

daß ſie dieſe begrüßt haben.

Widrigenfalls fou der Pfarrer fie abweiſen , wenn ſie

vor ihm ein Eheverſprechen fchließen sollen .

Fünftend. Wenn die Eltern ihren mündigen oder.

großjährigen Kindern förmlich die Einwilligung zur Ver

heirathung verweigern würden und der Ortspfarrer durch

angemeſſene Vorſtellungen fie nicht zum Sawort bereden

fönnte , fo würde auf geſchebene Unzeige das biſchöfliche
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Kommiffariat die verweigernden Eltern vorberufen und ſie

zur Einwilligung zu vermögen fuchen.

Bei andauernder Verweigerung folcher Eltern fou die

eheliche Einſegnung ungeachtet aller Einwendungen dennoch

ihren Fortgang haben , aber erſt in Monatsfriſt nach ge

Tchehener Vorladung der Eltern an das biſchöfliche Kom

miſſariat, von welchem auch ein ſolcher bebarrlicher Weiges

rungsfall dem Kleinen Rathe fou angezeigt werden .

Sectens. Zu der Gültigkeit eines Eheverſprechens

minderjähriger Perſonen , nämlich , der Sünglinge, die

das zwanzigſte , und der Mädchen , die das achtzehnte Sahr

ihres Afters noch nicht zurückgelegt haben , wird erfordert,

daß fie die Einwilligung der Eltern oder Vormünder ein

holen und ſich darüber bei ihrem Pfarrer ausweiſen follen .

' In dem Falle, daß die Eltern oder Vormünder ihre

Einwilligung verweigern , der Sohn oder die Socyter aber

ſich durch
ere Verweigerung

gefränkt
glaubt

, iſt ihnen gez

ſtattet
, ſich durch den Ortspfarrer

an das biſchöfliche
Koma

miſſariat
“ zu wenden

und die Unterſuchung

der Sache
zu

verlangen
.

findet das biſchöfliche Kommiſſariat nach geſchehener

Einvernehmung der Eltern oder Vormünder, daß ihrer Wei

gerung Eigennus, Habſucht, Vorurtheile , blinder Eigenſinn

oder andere unlautere Triebfedern und nichtige Bewegurſachen

zum Grunde liegen , ſo wird dasſelbe die Eltern oder Bor

münder zur Ertheilung der verweigerten Einwilligung auf

fordern und durch ernſtliche Vorſtellungen ſie zu erreichen

ſuchen .

Bei dennoch fortgeſeşter Weigerung wird das biſchöfliche

Kommiſſariat die Suche dem Kleinen Rathe bortragen , wet

cher darüber, als eine bürgerliche Sache, rechtlich entſchei
den wird .

In dem Falle , wenn minderjährige Kinder oder Pfleges

finder von ihren Eltern oder Vormändern , feies durch

Ueberrebung oder durch Zwang, Drohungen und dergleichen ,
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zu einer Heirath genöthiget werden wollten , und fie fich

widerſeßen zu müſſen glaubten, follen fte ebenfalls durch den

Ortspfarrer mit geziemenden Vorſtellungen fich an das bis

ſchöfliche Kommiffariat wenden können , welches die Sache,

wenn es die Eltern oder Vormünder nicht durch Vorſtellungen

von ihrem Verlangen abzubringen vermag, dem Kleinen Rathe

zum Schutz folcher Kinder oder Pflegekinder vorlegen ſou.

Siebentens. Nur wenn nach gemachten Sponſalien

beim Pfarrer ein Theil zurückgehen will, kann eine Klage

über ein Eheverlöbniß bei dem biſchöflichen Kommiſſariate

Ratthaben.

Wenn dieſe Stelle ein ſolches Eheverſprechen aus biſchöf

licher Vollmacht wieder aufhebt , ro rol in einem mit den

Gründen verſehenen Rezeſſe an die Parteien beſtimmt werden ,

welchem Sheile eine Genugthuung oder Entſchädigung ge

bühre, welche ſodann die Zivilbehörde, der es zukömmt, den

Zuſtand der zeitlichen Mittel der verurtheilten Partei zu

unterſuchen , begründet auf das geiſtliche Urtheil und mit

gänzlicher Rückſicht darauf, der ' bekränkten zuſprechen und

verſchaffen wird.

Ach tens . Das Eheverſprechen und die prieſterliche Ein

ſegnung dürfen niemals an einem und demſelben Tage ge

ſchehen , ausgenommen in höchſt wichtigen und dringenden

Fällen , mit Erlaubniß des biſchöflichen Kommiſſariats , und

es foll das Eheverſprechen der dreimaligen Verkündigung

jedesmal vorangehen .

Für den Fall, daß beide Theile oder auch nur ein Theil

die Jahre der Mündigkeit noch nicht erreicht haben , wird

eine Bedenkzeit von acht Tagen feſtgeſeßt, binnen welcher

Friſt jeder von beiden Theilen wieder zurückgehen kann.

Erſt nach Verfluß dieſer Bedenkzeit gewinnt das Ehe

Perfil
verſprechen vollkommen verbindliche Kraft.

Neuntens. Dieſe Verfügung über die Eheverlöbniſſe,

welcher der Große Rath des Kantons Luzern feine geſetzliche

Beſtätigung ertheilt hat, ſou mit dem Archermittwoch des

,
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Jahres 1805 in Kraft erwachſen , vorher aber überall durch

die Herren Pfarrer verkündet , und in einer Predigt oder

Chriſtenlehre faßlich erklärt werden .

Beides, das Verkünden der Verordnung und die Erklä

rung darüber , rol in der Zukunft jährlich zwei Mal und

zwar in der Advents- und in der Faſtenzeit wiederholt werden .

(L. S.) Ignaz Heinrich Freiherr von Weſſenberg,

geiſtlicher Regierungspråfidentund Generalvikar.

Vorſtehender Verordnung bat der Große Rath des Kan

tons Luzern unterm 28. Chriſtmonat 1804 ſeine landesherr

liche Genehmigung ertheilt.

uebereinkunft

in geiſtlichen Dingen mit dem Hochwürdigſten Biſchof

von Konſtanz.

( Vom 19. Hornung 1806.)

Von Gottes Gnaden Wir Karl Sheodor Pris

mas von Deutſchland , des heil . Stuhles zu Regensburg

Erzbiſchof, des heil. Römiſchen Reichs Erzkanzler und Kur

fürſt, Fürſt von Uſchaffenburg und Regensburg , Graf von

Wetzlar 2c. 2c . , in der Eigenſchaft als Biſchof zu Konſtanz,

durch unfern biezu beſonders bevollmächtigten Generala

vikarius , und

Wir Schultheiß und Kleine Räthe des Kantons

Luzern , in der ſchweizeriſchen Bundesgenoſſenſchaft, kraft der

uns beiwohnenden außerordentlichen Vollmachten vom 19. Mai

und 8. Wintermonat 1805, haben zur Bezweckung und Bes

förderung des religiöfen und fittlichen Wobls der Einwoh
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ner des Kantons Luzern , auf hohe Genehmigung hin des

ſouveränen gefeßgebenden Großen Raths desſelben, die in

nachſtehenden Abſchnitten und derſelben Urtiteln beſtehende

Uebereinkunft in geiſtlichen Dingen abgeſchloſſen u erkläs

ren demnach :

I. Abſchuitt.

Geiſtliches Seminarium oder Prieſterhaus.

S. 1 .

Zu der ſo nöthigen Bildung der Seelſorger fou ein

Prieſterhaus im Kanton Luzern errichtet werden.

$. 2.

In der Vorausſeßung, daß mit Einverſtändniß der päpſta

lichen Nuntiatur die Einrichtung dieſes Prieſterhauſes im

Kloſter Werthenſtein ſtattfände , wird der Regens desſelben

zugleich Pfarrer der allda neu zu errichtenden Pfarre (worüber

man ſich nach dem Inhalt des fünften Abſchnittes beſonders

in gegenſeitiges Einverſtändniß feßen wird ), und derſelbe,

wird dieſe mit dem Subregens , den allenfalls nöthigen Hilfs

prieſtern und den Seminariſten , fo viel dieſe dazu mithelfen

können , verwalten .

$. 3.

Alle Geiſtlichen , welche im Kanton Luzern ein Benefizium

erlangen wollen , müſſen das theologiſche Studium, welches

aufs mindeſte die Dogmatik, die Moral , die Paſtoral und

das Kirchenrecht in fich begreifen muß , entweder während

drei Jahren auf einer öffentlichen Schule oder während zwei

Jahren auf einer ſolchen und einem Jahre im Prieſterhaufe

vollendet und in beiden Fällen wenigſtens ein Jahr in dies

ſem leßtern die praktiſche Seelforge erlernt und ausgeübt

haben.

Die Uufnahme geſchieht nach einer Prüfung, welche bei

jenen , die das ganze theologiſche Studium an einer öffent
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lichen Schule vollendet, aus allen Fächern dieſes Studiums ;

bei denjenigen aber , welche diefem Studium an einer ſola

chen bloß während zwei Jahren obgelegen hätten , nur aus

denjenigen Theilen der Theologie beſtehen wird , die in dem

zu betretenden Prieſterhauſe ſelbſt nicht erlernt werden ſollen

und können .

Bei dieſen Prüfungen führt der biſchöfliche Kommiſſarius

den Vorſit.

Zu einer ſolchen Prüfung wird aber kein Kandidat ju

gelaſſen , wenn er nicht vorläufig mit Rückſicht auf vorbe

ſtimmte zwei Fälle der Prüfungskommiſſion befriedigende

Zeugniſſe aus allen vorgeſchriebenen betreffenden Fächern der

Theologie vorweiſen kann.

Die Entlaſſung aus dem Seminarium geſchieht aufs

früheſte nach einem Jahre, und es kann hierin nur in außer

ordentlichen Fällen vom Biſchofe im Einverſtändniß mit der

Regierung eine Nachricht bewilliget werden .

$ . 4 .

Die innere Einrichtung des Seminariums , inſoweit ſie

die geiſtliche Bildung der Seminariſten betrifft , wird dem

Biſchofe überlaſſen , der Regierung aber zur Genehmigung

vorgelegt .

Was aber die zeitliche Verwaltung betrifft, ſo wird ſte

von dem Subregens unter der Aufſicht des Regens geführt.

Beide ſind hierin der Regierung verantwortlich und legent

dieſer jährlich auf die ihnen vorgeſchriebene Zeit und Art

Rechnung ab.

II. Abſchnitt.

Ruheſtätte und Verſorgung der Seelſorger.

6. 1 .

Alle Geiſtlichen , welche Seelſorge üben, ſollen , vorzüglich

bei eintretender Unvermögenheit zur Seelſorge, auf eine
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Pfründe, auf welcher fie fich als in Ruhe gefeßt anſehen

dürfen, Anſpruch machen können , wobei aber auf ſolche, die

ſich durch befondere Thätigkeit und Verwendung ihrer Kräfte

und Talente zum Beſten ihrer Pfarrgemeinde ausgezeichnet

haben , beſondere Rückſicht genommen wird.

$. 2.

Das Kollegiatſtift zu Münſter wird mit Ausnahme zweier

Kanonifate, für welche, dem Kleinen Rathe das unbedingte

Wahlrecht zugeſtanden iſt, zu dieſer Beſtimmung für die

Zukunft ausſchließlich angewieſen .

1

S. 3.

Jedoch wird dem Leutprieſter in Sempach , welcher ein

Expoſitus des löblichen Stifts bei St. Leodegar in Luzern

iſt, nebenhin noch auf dieſes Stift das Anſpruchsrecht für

eine Ruhepfründe zugeſtanden .

Derſelbe iſt demnach von nun an auch als Titular- Chor

herr desſelben angeſehen und erhält ſomit die Anwartſchaft

und Mitkompetensfähigkeit neben den hochwürdigen Herren

Profefforen ſowohl auf die dermal in Folge gegenwärtigen

Sraktates zu befeßenden ſieben erſten Kanonikate, als in Zu

kunft auf die Ruhepfründen am Stifte zu Luzern.

Und die Regierung behält ſich vor, bei- beſondern Um =

ſtänden fowohl das Anſpruchsrecht auf eine Ruhepfründe,

zwar einzig an dem Stift im Hof, als die Eigenſchaft eines

Sitular-Chorherrn an demſelben auch dem Leutprieſter in

Meerenſchwand (falls dieſer ein geborner Kantonsbürger

wäre), welcher nicht minder ein Erpoſitus mehrbemeldten

Stifts iſt, zuzugeſtehen .

S. 4 .

Es können an dem löblichen Stift zu Münſter, zwar

ohne Verkürzung des für die Regierung im vorſtehenden 5. 2

gegenwärtigen Abſchnittes vorbehaltenen unbedingten Wahl

rechtes , drei Kanonikate wenigſtens auf acht Jahre ſtillege

ſtellt und derſelben Einkünfte zu handen einer zu errichten
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den Kaſſe, das iſt für religiöſe Anſtalten und für das

allgemeine Erziehungsweſen , -bezogen werden . Die

3 werden dieſer Kaſſe auch die Vakaturgefälle der

aus Ermanglung eines Subjektes nach §. 1 unbeſetzten

Kanonifate zugewieſen.

Endli
ch

III . Abſchnitt.

Beſſere Beſoldung der öffentlichen Lehrer und ihre

DIT Verſorgung im Alter .

$. 1 .

Die öffentlichen Lehrer an der Zentralſchulanſtalt follen

als

Erzieher der Bürger
, der Seelſorger

und der Staats

männer
, eine der Wichtigkeit

ihres Amtes
angemeſſene

Be

ſoldung
und im Falle der Unvermögenheit

zum Lehrſtuhl
eine

ſichere
Verſorgung

erhalten
.

7

S. 2 . 30

Die Profeſſoren der höhern Sdjulen oder des Lyzeums

zu Luzern ſollen von nun an auf die an dem St. Leodegar

ſtift im Hof wirklich erledigten und in Zukunft ledigfallenden

Chorherrenſtellen (inſofern nicht die Regierung veranlaßt

werden foute, kraft des S. 3 des nächſtvorgehenden Abſchnit

tes, zu Gunſten der zwei Leutprieſter in Sempach und Mee

renſchwand, während den an dieſem Stift zu befeßenden

erſten ſieben Kanonikaten hiervon eine Ausnahme zu machen ,

oder daß ihr nach Inhalt des S. 8 dieſes Abſchnittes zuers

kannte unbedingte Wahlrecht auf ein ſolches Kanonifat ſelbſt

in Ausübung zu feßen ) nach dem Alter ihres Profeſſoram

tes angeſtellt werden , wobei ſie nichtsdeſtoweniger an der

Stelle eines Profeffors verbleiben .

Würde dann der Fall eintreten , daß ein ſolcher Chorherr

und Profeſſor zum Lehrſtuhl unfähig werden ſollte , fo bez

hält derſelbe einzig und allein das Kanonikat in Verbindung

mit deffen Einkünften und Verpflichtunge
n bei.
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Für dermalen genießen das gleiche Recht, eine Profeſſur

mit einem Kanonifate zu verbinden , die wirklich angeſtellten

zwei Lehrer in den Rhetoriken.

Würde es ſich aber vor der Zeit , als die betreffenden

Profeſſoren alle zu einem ſolchen Kanonifate gelangt ſein

ſollten, zutragen , daß einer derſelben zum Lehramte unfähig

würde, ſo hat ein folcher auf das erledigte Kanonifat den

erſten und nächſten Zutritt , wenn ihn auch ſonſt dem er

forderlichen Profeſſuralter nach die Reihe nicht treffen foute .

$ . 3 .

So lange fie Lehrer und Chorherren zugleich ſind, bez

ziehen ſie einen Jahrgehalt von vierzehnhundert Schweizer

franken nebſt einer jährlichen Zulage von zweihundert Franken

für den zweckmäßigen Ankauf wiſſenſchaftlicher Bücher, deren

Genuß ihnen auf Lebenszeit überlaſſen bleibt, die aber nach

ihrem Tod der öffentlichen Bibliothek anheim fallen folent.

Und dieſe ganze, auf die vollkommene Zulänglichkeit der

für das Erziehungsweſen gewidmeten Fonds berechnete Be

foldung wird aus dem Schulfond, ſo weit er hinreichen

mag, gegeben und aus dem Kanonikate vervollſtändiget.

22. Wenn aber den Profefforen von der Profeſſur abzutre

ten geſtattet wird, und ſie ſomit auf eine Ruhepfründe über

gehen , fo erhalten ſie nichts mehr aus dem Schulfond,

und ihre Einkünfte find dann wenigſtens auf achthundert

Schweizerfranken feſtgefeßt.

1 Sedoch behält ſich die Regierung bor, auch auf die Ec

höhung dieſer Gehalte zweckmäßig Bedacht zu nehmen , info

fern es ſich nämlich in der Folge zeigen würde, daß die

geiſtlichen Fonds zu ihrer auſeitigen Beſtimmung zureichen

follten .

***

Die Profeſſoren, welche zugleich Chorherren find, woh

nen in den Stiftshäuſern im Hof, und der Unterhalt ders

Wohnungen wird vom Stift beſtritten .

Sammlung älterer Gefeße 26, 25
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be

S. 5 .

So wie dieſe Profeſſoren nun nacheinander auf gedach

tes Stift treten und künftighin ; wenn die neuen Einrich

tungen bereits vollends im Gang und gänzlich in Ausfüh

cung gebracht find, gleich bei ihrer erfolgten Ernennung und

mitverbundenen Beſignahme auf dem gedachten Stift , 6bes

zahlen ſite wegen der Inveſtitur und Inſtallation nach ſtets

üblichem Gebrauche ſowohl den gewöhnlichen Kanon als die

übrigen Gebühren.

S. 6 .

Dieſelben wohnen in der Miteigenſchaft als Chorherren

dem ſtiftlichen Gottesdienſte inſoferne bei, als es ihre ander

weitigen Berufsgeſchäfte und Verpflichtungen erlauben, und
Termin

fie halten ebenfalls der Reihe nach die Woche entweder un

mittelbar ſelbſt oder mittelbar durch die dazu beſtimmten

Kapeläne.

$ . 7 .

Der Kleine Rath ernennt die Profeſſoren.

S. 8.

Auch bleibt demſelben noch überhin allein und unbedingt

das Befeßungsrecht auf eine Chorherrnpfründe am Stift

vorbehalten .

S. 9.

Endlich bleibt zum Behuf der neuen Einrichtung, welche

das mehrerwähnte Kollegiatſtift bei St. Leodegar im Kof

durch die gegenwärtige Uebereinkunft mit Seiner Kurfürſt

lichen Gnaden , dem Hochwürdigſten Herrn Herrn Fürſtbiſchof

von Konſtanz erhält , verordnet : daß niemals zwei der

nachſtehenden Würden und Aemter dieſes Stifts , als da

ſind : die Probſtei, die Küſterei, das Kammereramt, das Al

moſenamt, das Bauamt und die Leutprieſterei oder Stadt

pfarrei, zugleich auf einen und ebendenſelben ſeiner Kapitu

laren übergeben könne.
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$ . 10.

Die Profeſſoren der untern Schulen haben im Alter

oder bei Unvermögenheit eine anſtändige Verſorgung ent

weder im Prieſterhauſe oder auf eine andere Weiſe zu er

warten , und vorzügliche Verdienſte derſelben ſollen von der

Regierung beſonders und ſelbſt mit einer Ruhepfründe ant

dem Stift im Hof, gleich den Profeſſoren der höhern Schu

len , belohnt werden können.

S. 11.10

Die Regierung wird ebenfalls jederzeit die Beſoldung

der Profeſſoren der untern Schulen auf eine hinreichende

und anſtändige Art beſtimmen .

S. 12.

Da die bisher bei den beiden Stiften im Hof zu Luzern

und zu Münſter üblichen Karenziahre mit dem Zwed obiger

Beſtimmungen in Hinſicht dieſer Stifte nidyt wohl verein

barlich ſcheinen , weil die Ruhepfründen ſowohl als die öffent

lichen Lehrer gleich beim Untritt des Kanonifats des wirts

lichen Genuſſes ihrer Pfründe bedürfen , ſo iſt man dahin

einverſtanden, daß künftig die Karenziahre jedoch nur unter

der Vorausſeßung und Bedingung aufhören mögen, daß für

die Intereſſenten , namentlich die Fabriken und die Erben

der jeßt ſchon angeſtellten Chorherrn , die voće Entſchädi

gung ausgemittelt werde.

IV. Abſchnitt..

Ausgleichung der Pfarreien .

S. 1 .

Die Pfarreien des Kantons Luzern ſollen , zur beſſern

Verwaltung der Seelſorge und um dem dießfälligen allge

meinen Wunſche und erwieſenen Bedürfniſſe des Volkes

möglichſt entgegenzukommen ſo viel es die Lokalität und

andere Umſtände geſtatten -, jugeründet werden .
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$. 2.

Bei dieſer Zuründung wird auf die vorgelegte Zurün

dungstabelle, inſoweit ſich ihre Zweckmäßigkeit überzeugend

erweiſen ſollte, vorzüglich Rückſicht genommen werden .

Sedochy behält man ſich die gemeinſam näheve und ende

liche Grenzberichtigung vor .

$ . 3 .

Alfällige Streitigkeiten, welche die Abründung der Pfars

reien in ökonomiſcher Hinſicht zwiſchen unterſchiedlichen Ge

meinden zur Folge haben würde, hat der Kleine Rath zu

unterſuchen , und da, wo dergleichen Streitigkeiten mit auf

geiſtliche Güter oder Stiftungen Einfluß haben ſollten, –

inſoferne es bishin herkömmlich war – im Einverſtändniß

mit der biſchöflichen Behörde zu entſcheiden .

S. 4.

Auch die Landkapitel folien , in Folge der Uusründung

der Pfarreien, und um mannigfaltige Vortheile eben dieſer

Pfarreien beſſer erreichen zu können, ſchicklicher zugeründet

und hiebei, mit noch einsweiliger Beibehaltung derden geiſt-=

lichen Kapiteln des Kantons Luzern einverleibten Pfarren

anderer Kantone, darauf Bedacht genommen werden , daß

künftighin fünf geiſtliche Kapitel im Kantone Beſtehen und

daß jedem von dieſen wiederum alle Pfarreien eines und

ebendesſelben Amtes zugehören .

s

V. Abſchnitt.

Errichtung neuer Pfarreien .

Da wo ſich die unumgängliche, ſowohl fittliche als Iphy

fiſche Nothwendigkeit erweiſen ſollte, daß entweder eine neue

Pfarrei angelegt, oder eine wirklich ſchon beſtehende Kurats

kapetanei zu einer folchen Pfarrei erhobenwerde, wird mant

ſich hierüber in gegenſeitiges Einverſtändniß feßen und hie

bei von dem Grundſaß ausgehen :
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a ) daß ſolche Pfarreinrichtungen mit billiger Rückſicht

auf die Bedürfniſſe der Mutterkirchen erfolgen und

b ) daß diefelben erſt dann ſtattfinden , wenn genugſame

Mittel ſowohl dazu , als zu deren Fortdauer und

ſteter Unterhaltung aufgefunden ſein werden.

VI. Abſchnitt.

Berſetung und Veränderung einiger Benefizien .

es: Der Grundfaß der Verregung und Veränderung einiger

Benefizien , wo ſich derſelben Zweckmäßigkeit und hierin lie

gende Nothwendigkeit aus einer vorläufig angeſtellten , ſorg

fältigen Prüfung über das kirchliche Bedürfniß ſowohl jener

Gemeinde, in welche die Verſeßung einer ſolchen Pfründe

zu erfolgen hätte, als derjenigen, welcher dieſelbe weggenom

men werden ſollte, ergeben würde , wird anerkannt ; desſel

fieden to
ben theilweiſe Anwendung aber auf jeden ſolchen Fau einer

gegenſeitigen beſondern Uebereinkunft vorbehalten .

VII. Abſchnitt.

Perhältniſmäßiges Einkommen der Geiſtlichen und

39. Klaſſifikation der Pfarreien.

$ . 1 .

Alle Geiſtlichen , welche vor der Einſeßung der gegen
Inc.

wärtigen Verfaſſung und Regierung angeſtellt waren, beziehen

das ganze , ihren wirklich beſigenden Pfründen zugehörende

Einkommen , ſo lange ſie auf ihrer jeßigen Pfründe leben .

Sie ſind jedoch verpflichtet, daraus zur Unterſtüßung

dürftiger Pfründen und zur Erhaltung des Seminariums

und anderer geiſtlichen Anſtalten, die zur Verfittlichung des

Volkes dienen , jährlich einen beſtimmten , mit ihrem Ein

kommen wie mit ihren Arbeiten und Pfcundauslagen in

Verhältniß ftebenden Beitrag an die geiſtliche Kaffe abzu

reichen .
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* Der Kleine Rath wird ein nach dieſem Maßſtab verfer

tigtes Verzeichniß der Beiträge in den geiſtlichen Unters,

ſtüßungsfond zur Mitgenehmigung vorlegen .

§. 2. Die

Sollten die Pfründen einiger Geiſtlichen , die vor dem

Zeitpunkte der jetzigen Verfaſſung und Regierung angeſtellt

waren, feit dieſem Zeitpunkte , an anſtändiger Kongrua Scha

den gelitten haben, ſo wird dieſen Pfründen , zu Befoldung

ibres Verweſers und zu Beſtreitung anderer Verpflichtuns

gen , das Bedürfende entweder durch den Zehntherrn , Pa

tronus Ecclesiæ oder Kollator, oder bei Mangel deffen oder

ſeiner Schuldigkeit beizutragen , aus der geiſtlichen Kaſſe ab

gereicht.
Biz

$.3.070

mi
Wenn der Fall eintritt, daß mehrere Prieſter irgendwo

zür Seelforge angeſtellt,oderneue Pfarreien errichtet wer
den müſſen , ſo ſollen die Zehntherrn oder Patronen und

Kollatoren, deren Zehntrecht oder ſonſtigeEinkünfte mit der,

Unterhaltungspflicht der Seelſorge verbunden ſind, den Ge

meinden hiezu nach einem gerechten Maßſtabe beiſpringen ,

zwar in dem Verſtande, daß durch die Unterſtützung neuer

Pfarreien die Seelſorge einer Mutterkirche keinen weſents

lichen Schaden leide .

3

1

20

de S. 4.

Sowohl die Geiſtlichen , welche ſeit der Zeit , als die

jetzige Verfaſſung und Regierung beſteht, unter der Beding

niß, fünftigen mit Gutheißen des Biſchofs zu treffenden Ver

fügungen in Rückſicht der Beſoldung ſich unterziehen zu

wollen , auf Pfründen geſetzt wurden , als alle in Zukunft

anzuſtellenden Geiſtlichen beziehen , um das bisherige Miß

verhältniß zwiſchen Arbeit und Beſoldung aufzuheben und

um die Arbeit gleichmäßig belohnen zu können , ein beſtimm

tes, derſelben angemeſſenes jährliches Einkommen.
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mo :

$ . 5 .

Domaine
Dem zu Folge werden die Pfarreien für die Zukunft

nach gerechten Grundfäßen in drei Klaſſen abgetheilt, als :

in größere , welche die erſte, in mittlere , welche die
mere

zweite , und in kleinere , welche die dritte Klaſſe bilden

werden .

mi
Bei dieſer Klaſſifikation wird ebenfalls auf die vorliegende

Klaſſifikations- und Abründungstabelle vorzügliche Rückſicht
dem

genommen und dabei der Maßſtab des Umfanges, der Bes

völkerung und ſomit der Seelſorgebeſchwerden in Anwen

dung gebracht werden .

Sobald dieſe Klaſſifikation durch definitive Uebereinkunft

feſtgeſeßt ſein 'wird , fallen alle Pfründen ſogleich in eine

diefer drei Klaſſen .

Die wirkliche neue Zuründung der Pfarrbezirke wird

nach Maßgabe der Umſtände bald möglichſt, zwar bei den

jeßigen Pfarrherren, welche die Pfarre ſchon vor der Ver

faffung beſeſſen haben , mit denjenigen Rückſichten in Hin

ficht ihres Einkommens geſchehen , welche ſich im § . 1 gegen

wärtigen Abſchnittes angegeben befinden .

S. 6.

Da wo die Seelſorge der Aufſtellung zweier Geiſtlichen

bedürfte, wird man trachten , aus dem vorhandenen Vermö

gen, welches zur Seelſorge beſtimmt iſt, einen hinreichenden

Unterhalt für einen Hülfsprieſter zu fchöpfen , der unter der

Leitung des Pfarrers Aushülfe leiſte .

S. 7.

In der Vorausſeßu
ng der Zulänglichkei

t der geiſtlichen

Kaffe ſei das jährliche reine Einkommen der Pfarrer, mit

Uusſchließun
g

des Sauſes und Gartens, deren Werth nicht

wohl in Anſchlag gebracht werden kann, in folgendem Maß

ſtabe feſtgefekt:

für die erſte Klaſſe 1600 bis 2000 Franken ,

zweite Klaffe 1200 bis 1600

dritte Klaſſe 1000 bis 1200

> >>
97

>
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Die Regierung wird es ſich aber angelegen ſein laſſen,
wereme MORE

dieſe Klaſſen nach Möglichkeit zu erweitern und dieſen Be
ola

ſoldungsmaßſtab in beſondern Fällen mit den beträchtlich
! " .

abweichenden Fruchtpreiſen wieder in ein richtiges Verhält

niß zu ſeßen .

Sedoch tritt die vollftändige Leiſtung der vorſtehenden

Beſoldungen durch die geiſtliche Kaſſe erſt dann wirklich ein ,

wenn von den betreffenden Sheilen zuvor für die Kongrua

einer Pfründe hinlänglich geſorgt ſein wird , welche wenig
usto
ſtens aus 800 Franken beſtehen fou .

S. 8 .

.

hit
t

Dem Stadtpfarrer in Luzern kann , in Hinſicht ſeiner

vorzüglichen Pfrundbeſchwerden und ſonſtigen Verrichtungen ,

noch über die Klaſſifikation eine angemeſſene Beſoldungszu

lage beſtimmt werden und derſelbe iſt als wirklicher Chor

herr an dem Stifte St. Leodegar im Hof er mag auf

demſelben oder in der Stadt wohnen – anerkannt ,

demnach in den Rang und die Rechte der übrigen Kapitu

laren, doch deßnahen in keine neue Verpflichtung in Rück

ficht des Chorbeſuches.

Wenn er im Alter oder im Falle eintretender Unver
ra

mögenheit die Leutprieſterei abtritt, kann er eine ledig wers
Emisie

dende Präbende an dieſem Stift erhalten , oder iſt berech

tigt, dagegen auf ein Kanonifat in Münſter Anſpruch zu

machen.

$ . 9 .

Die Berechnung des wahren Einkommens einer jeden

Pfarre wird beim Anlaß der Ubkurung geſchehen und ins

beſondere die Zehnt- und Grundzinſen dabei nach dem Maß

ftabe des geſeblichen Loskaufspreiſes in Anfchlag gebracht

werden .

DasReſultat dieſer Berechnung wird ſodann beſtimmen ,

ob das Einkommen das Maß, welches in der Klaſſifikation

der Pfarrer feſtgeſeßt ſteht , erreiche oder übertreffe , oder

darunter ſtehen bleibe.

asson
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.

Im Falle rich ein Ueberſchuß über dieſes Maß ergiebt,

wird derſelbe dem neuen Pfarrer jedesmal vorher angezeigt,

welcher die Einkünfte forthin felbft bezieht, den beſtimmten

Ueberſchuß aber jährlich an die geiſtliche Kaffe abliefert.Kaſſe

Dieſe Kaſſe hinwieder giebt an jene Geiſtlichen , die ein

Einkommen unter der nach erwähnter Klaſſifikation gebüh

renden Summe beziehen , das Mangelnde jährlich zuſchuß

weiſe ab.

$. 10.

2:29

Die Kapitalien , welche aus dem Zehntloskaufe erzielt

werden, ſollen ſogleich gegen doppelte gerichtliche Hypotheken

oder mit Priorität errichtete Kapitalbriefe, unter betreffen

der Dafürhaftung, angelegt, die Kapitalbriefe aber in jeder
com

Pfarrgemeinde in die Kirchenlade in Beiſein des Pfarrers

gelegt werden . )

In eben dieſer Lade ſollen auch die Kapitalien felbſt bis

zu ihrer wirklichen Anlegung aufbewahrt werden .

Dieſe Lade wird mit drei verſchiedenen Schlöffern ver

ſchloſſen, zu welchen ein Schlüſſel dem Pfarrer, der andere

dem Kirchenmeier und der dritte dem Gemeindevorſteher ge

geben wird.

Inſoferne ein folches Kirchſpiel aus mehrern Gemein

den zuſammengeſeßt iſt, und alſo auch mehrere Gemeinde

vorſteher beſißen ſollte , haben die geſammten Kirchengenor

ſen , ohne Rückricht auf die vorhandenen Gemeindevorſteher

aus ganz freier Wahl einen Ausgeſchoſſenen zu ernennen ,

in deffen Handen , in ihrem Namen , der dritte, ſonſt für

den Gemeindevorſteher beſtimmte Schlüſſel aufgehoben wer:

den fou.

Ohne Mitwiſſen und Einwilligun
g des Pfcundinha

bers

fou keine dieſer Kapitalſdrif
ten

verändert werden dürfen.

Den Zinsrodel hat der Pfarrer in Handen , und bezieht

ſelbſt die Zinſe.
site

ซึ่ง mrt 4
1) Nähere Borfchriften über die Aufbewahrung und Sicherftellung ſoldier

Rapitalien ftellt die Berordnung vom 4. Auguft 1876 auf. (S.352.)
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2

3 $. 11. To de

Als Sheil des Einkommens wird bei denjenigen Geift

lichen , , das Pfrundlandthis in die Klaſſifikation fo

(außer dem Hausgarten ) in einem mittelmäßigen , billigen

Unfchlage in Rechnung gebracht.

Von den Einkünften aus Sahrtags - und Meßſtiftungen

wird nur dasjenige in Anſchlag gebracht , was die gewöhn

lichen landesüblichen Meßſtipendien beträchtlich überſteigt,

und für keine andere geiſtlichen Verrichtungen gegeben wird,

die ein Deservitum verlangt.

$. 12.

...
Iſt das Einkommen irgend eines Kuratkapellans ſo ge

ring, daß es die Summe von 600Summe von 600 Schweizerfranken nicht

erreicht, ſo wird ihm das Mangelnde entweder durch den

betreffenden beſondern Beſoldungspflichtigen , falls ein ſolcher

vorhanden ſein ſollte , oder bei deffen Abgange, ſo viel mögsdeſſen

lich , Kaſſe verſchafft.
2 0 9

Hingegen werden die Kapellane , die nach der neuen

Ordnung der Dinge angeſtellt worden ſind, und auch die
andern , wenn ſie künftig über 1000 Franken Einkünfte bes

ſißen , einen verhältnißmäßigen Beitrag an die geiſtliche

Kafle abgeben .

20W
Und auf dieſe gleiche Art fou

31

Das Einkommen derjenigen Chorherren an den Kolle

giatſtiften , die keine Lehrſtellen verwalten , von dem Ueber

fchuß über 1200 Franken einen Verhältniſmäßigen Beitrag

an die geiſtliche Kaffe überreichen .

Für die Beamtungen an den Stiften ſoll durch ange

meſſene Remuneration geſorgt werden .

AdreRS. 14.00

Endlich verpflichtet ſich die Regierung , die geſammte,

verpfründete Kantonsgeiſtlichkeit für ihr daberiges Pfrund

einkommen nur den allgemeinen , ordentlichen und außeror

Kaſſe

PS.-13.
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Puls

e

dentlichen Auflagen , Abgaben und Steuern zu unterwerfen,

und dieſelben hiebei nach dem dießfaus für alle andern

Staatsbürger und Kantonsbewohner aufgeſtellten, allgemeis

nen Beſteuerungsmaßſtabe unverwandt zu behandeln und

behandeln zu laſſen , weßhalben auch von den Beſchlüſſen

tregen aufälliger Erhöhung einer allgemeinen Steuer ſo

wohl, als einer aufälligen neuen Steuer dieſer Art jedes
.

mal dem biſchöflichen Kommiſſarius wird Nachricht gegeben

werden .

EL
Hingegen können die Bepfründeten die von ihren Pfrund

!

einkünften allenfalls bezahlten Abgaben bei Entrichtung des

jenigen Beitrages , den ſie an die geiſtliche Kaſſe abzugebent

haben , für dieſen , im Verhältniß gegen dieſelbe, in Abrech

nung bringen .

е

VIII . Abſchnitt.

Beförderung auf Pfarreien .

$ . 1 .

Ohne im Prieſterhauſe die vorſchriftmäßige Zeit zuge

bracht (ganz außerordentliche, zwiſchen dem Bifchof und der

Regierung gemeinſam zu erkennende Fälle vorbehalten) und

die im Kanton Luzern verordneten Prüfungen befriedigend

.

beſtanden zu haben , kann in Zukunft kein Geiſtlicher ein

Benefizium erhalten .

ir mifaciat
perfebert

S. 2 .

Sedoch werden die Geiſtlichen , welche bei Einführung

gegenwärtiger Uebereinkunft bereits

haben (außer dem Falle erwiefener Unwiſſenheit und un

fähigkeit ) nicht mehr angehalten werden , ſich in das Prie

ſterhaus zu begeben . So the posts
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se poate PIS 5 IX . Abſchnitt. piante bilens

Benußung der Benefizien , welche dermal weder

Seelſorge noch Schulpflicht auf fich haben.

Torr
ent

den werden mit der Pflicht

Potten

$. 1 .

Alle Kapellaneien , denen bisher keine Seelſorge oblag,

Bedürfniſſen der Gemeinden, innert welchen

fie fick
honden mehr oder weniger mit Seelſorge und

namentlich mit der Pflicht des chriſtlichen Unterrichts bela

.

Wenn und wie dieſe zur Verfittlichung des Volkes

Hülfsſeelſorge leiſten ſollen , hat der Biſchof für jede Pfar

rei beſonders zu beſtimmen .

S. 2 .

Nach Beſchaffenhe
it der Umſtände

finner
den Kapeúa

nen auch Schulpflichte
n auferlegt werden .

Sie ſind aber auc , in dieſem Falle von der Hülfsſeel

ſorge in Nothfäűen nicht befreit, und helfen demnach dem

Pfarrer in der Seelſorge und den gottesdienſtlichen Ver

richtungen ſo viel aus , als dadurch die ihnen gleichfalls oba

liegenden Schulpflichten nicht etwa einen Abbruch leiden .

$ . 3 .

Game mic

Dem Einverſtändniſſe des Biſchofs und der Regierung
und

wird nach Zeit und Umſtänden vorbehalten , alle Stifts

kapellaneien zu Luzern und Münſter nach dem Geiſte der

Kirche nüßlich zu machen , in welchem Falle derſelben jeti

ges Einkommen, nach Beſchaffenheit der Umſtände, im Ver

hältniß erhöhet werden ſoll .

fo Si

Die Kapellane an den Wallfahrtskapellen ſind ſchuldig,

nach Erforderniß der Umſtände Hülfsdienſte in jenen Pfarr

kirchen und Pfarreien zu leiſten , in welchen die Wallfahrts

kapellen ſelbſt liegert.

S. 4.
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X. Abſchnitt.

Quellen , aus welchen die obigen Einrichtungen zu

beſtreiten find.

Toll

?

$ . 1 .

Es fou eine geiſtliche Kaffe , unter der unmittelbaren

Verwaltung der Regierung , errichtet werden.

Dieſe Kaſſe hat die Beſtimmung zur Aufbeſſerung mins
sus

der erträglicher Pfründen , zur Unterſtüßung des Semina

riums , der neuen Pfarreien, der Hülfsprieſter und der all

gemeinen Erziehungsanſtalte
n

.

Ade geiſtlichen Einkünfte werden unmittelbar von der

Geiſtlichkeit ſelbſt bezogen , und nur billige Zuſchüſſe und

Beiträge ſind von den Bepfründeten nach einem

menen Maßſtabe zu erwähntem Behufe in die geiſtliche

Kaffe abzureichen .

ar von

ang
eno

m

S. 2.

Entwurfe

Nebſt den Zuſchüſſen von den Bepfründeten und andern

Einkünften , welche dieſer Kaſſe in gegenwärtigem

ſchon angewieſen ſind , bezieht dieſelbe' noch Beiträge von

den reichern Kapellen des Kantons, unbeſchadet jedoch der

Seelſorge, ſo wie auch von vermöglichen Kongregationen

und Bruderſchaften .

Das Vermögen eingegangener und noch eingehender

Bruderſchaften fält der geiſtlichen Kalle anheim.

$. 3.

Dieſe Kaſſe , welche im Anfange ihrer Entſtehung keine

angelegten Fonds oder Kapitalien beſißt, ſondern nur flier

ſende Gelder hieraus die ihr zuſtehenden , jährenthält , un

lichen Einnahmen und Ausgaben beſorgt und beſtreitet, ſteht

unter der Garantie der Regierung und hat von ihr be

ſtellte Verwalter.

Da übrigens diefe Staffe aus geiſtlichen Einkünften be

ſteht und geiſtliche Zwecke hat, fo kömmt ihr auch die Ga

cantie des biſchöflichen Anſehens zu Statten .
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... Eine vond
Eine von der Regierung ernannte Kommiſſion geiſtlicher

und weltlicher Perſonen , unter deren erſtern Anzahl der.

biſchöfliche Kommiſſarius jederzeit mitbegriffen ſein fou ,

nimmt jährlich die Einſicht vom Beſtande der Kaſſe , und

läßt fich die
Rechnung der Einnahmen und Ausschans

ſelben zur Abhöre vorlegen , welche ſie ſodann mit ihrem.

Gutachten dem Kleinen Rathe , zu Handen des Großen Raths ,,

zur endlichen Genehmigung oder Verwerfung vorlegt.

nach im

S. 5.

sin er
Seder , der folche Gefälle bezieht, deren ' mitverbundene

Verpflichtungen die geiſtliche Kaſſe übernimmt, wird fchul

dig erkannt, dieſer Verpflichtungen und Ge

fälle an die geiſtliche Kaffe beizutragen.

Zur urkundlichen Bekräftigung deſſen haben Wir bor

ſtehende , unterhandelnde Sheile gegenwärtige Uebereinkunft
i sam segenſeitigen

Erklärung
: daß der Inhalt obſtehen :

der Artikel den weſentlichen Befugniſſen der biſchöflichen

Gewalt ſowohl, als der landesherrlichen Macht nicht zum

mindeſten Eintrag gereichen ſoll, doppelt ausfertigen laſſen ,

eigenhändig unterzeichnet, beſiegelt und ausgewechſelt.

Konſtanz , den 19. Hornung 1806.

Mit Vorbehalt der höchſten Ratifikation .

(L. S. ) Sig. Weiſenberg , Generalvikar,

ca als Bevollmächtigter Sr. Kurfürftlichen Gnaden ,

des Gerrn Fürſtbiſchofe von Ronftanz.

(L. S.) Sig. Peter Genhart,

Mitglied des Kleinen Mathsvon Luzern ,1 ,

als Bevollmächtigter desſelben . Done

2

Wir ratiftziren und genehmigen hiemit obſtehenden Ver

trag nach ſeinem ganzen Inhalte und in allen feinen eins
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zelnen Punkten ; in Urkund Unſerer Höchſteigenhändigen

Unterſchrift und beigedruckten geheimen Sofkanzleiinſiegels.

(L. S.) Sig. Karl Kurfürft Erztanzler ,

als biſchof von Konſtanz.) 9478701

Genehmigt von dem Großen Rathe des Kantons Luzern

den 14. April 1806 .
::

Beſchluß ,

die Kompetenzfähigkeit der Nichtfantonsbürger für geiſt

liche Pfründen innert dem Kanton Luzern beſtimmend.

( Vom 21. Weinmonat 1806.)

1998

Ttir Schultheiſs und Kleine Käthe

des Kantons Luzern ,

berordnen :

S. 1 .

worst

So lange ſich um eine im Kanton Luzern erledigt wer

dende geiſtliche Pfründe taugliche Geiſtliche des Kantons

ſelbſt bewerben , ſollen dieſe vor den Nichtkantonsbürgern

ſtets den Vorzug haben , i

tonto toli S. 2. 1919

Fänden ſich aber bei einem ſolchen eintretenden Wieder

befeßungsfalle keine tauglichen geiſtlichen Kantonsſubjekte

unter der Zahl der daherigen Kompetenten vor , und würden

fich für eine ſolche zu beſtellende Pfründe auch andere hin
mense

länglich fähige Nichtkantonsbürger bewerben, To ſei der be

treffende Rollator verbunden , fich namentlich um die Kom

petenzfähigkeits - Unerkennung dieſer bei der Regierung zu

bewerben .
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2

mandola $. 3.Hinahasa

6 Eine ohne vorläufige Erhaltung dieſer Regierungsbes

willigung auf einen Nichtkantonsbürger fallende Wahl fei

demnach als ungültig erklärt.

Nichtsdeſtoweniger bleibt den geiſtlichen NichtkantonsNichtla

bürgern geſtattet, fich den nach Inhalt des Regierungsbe

ſchluſſes vom 23. Augſtmonat 1805 verordneten allgemeinent

oder jährlich gewöhnlichen und den beſondern Konkursprü

fungen gleich den Einheimiſchen unterwerfen und dieſe bea

ſtehen zu können.

Da wo ſie aber bloß an einer beſondern Konkursprü
fung Antheilnehmeria

, haben ſie dieſe nicht nur

mündlich, fondernauch fchriftlich zu beftehen. ??

Dieſelben erlangen aber hierdurch kein Kompetenzfähig

keitsrecht für geiſtliche Pfründen innert dein Kanton Luzern

gelegen , ſondern können dieſes immer nur auf dem im

nächſtvorgegangenen Beſchluſſesartikel vorgeſchriebenen Wege

erhalten .

Beſch Iuß ,

die Fälle beſtimmend, wann ein auf das Kollegiatſtift

zu Luzern gewählter Profeſſor an der öffentlichen Schule

zu Luzern fein Kanonikat verliert.

(Vom 27. Weinmonat 1806.)
no TO

ingat bo

Wir Schultheiſs und Kleine Räthe des Kantons Luzern,

be ich ließen : opath

S. 1 .

e Die Entlaffung oder Reſignation eines Profeſſors vont

ſeiner Stelle, welcher den SS . 2 und 10 im dritten Abſchnitte

on ..

si
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der Uebereinkunft mit dem Hochwürdigſten Biſchof gemäß

mittelbar in die Chorherrenſtelle auf dem Stift im Sof ein

tritt, zieht, wenn jene nicht eine von der Regierung anera

kannte Folge ſeiner Altersſchwäche oder eines ihm zufällig

zugeſtoßenen phyſiſchen Uebels iſt, für dieſen auch den Vers

luft der Chorherrenpfründe nach ſich.

$. 2.

Gegenwärtiger Beſchluß fol jedem Profeffor, fobald er

bei Deſſen Wahl in die Chorherrenſtell
e

zu Luzern eintritt,

vor- und abgeleſen werden , und foll daher zugleich der

Staatskanzlei zur Nachachtung bei eintretendem Wahlfalle

beſonders zugeſtellt werden .

Beſchluß ,

die Bedingnngen enthaltend, unter welcher geiſtliche

Nightfantonsbürger zu inländiſchen Bifariaten zugelaflex

werden .

(Vom 9. Mai 1806 und 18. April 1807.)

Cair Schultheiſs und Kleine Räthe

des Kantons Luzern ,

befchließen :

$. 1 .

уч
Gemäß der ſchon vor der Revolution beſtandenen Uebung

fou kein Pfarrer im Kanton Luzern , ſo lange noch taug

liche und fähige Geiſtliche aus Kanton vorhanden

ſind, — fich einen andern als einen ſolchen zum Hülfsprieſter

nehmen dürfen , und auch bei Abgang ſolcher Eingebornen

hat fich der betreffende Pfarrer vorerſt durch die Dazwiſchen

Sammlung älterer Geſeße 26 .
26

an
ye
m

-
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kunft des Hochwürdigen biſchöflichen Herrn Kommiffars die

Bewilligung der Regierung zu erhalten , fich einen Nicht

kantonsbürger zum Hüffsprieſter nehmen zu dürfen .

12 tot 13min

93 is $. 2. 933

Dieſe Bewilligung wird aber erſt dann ertheilt, wenn,

der zur Aushülfe anzuſtellende Geiſtliche :

a) einen förmlichen Heimathſchein ,

b ) ein Zeugniß , daß er von ſeinem Biſchofe zur Seel

forge admittirt worden ſei, zuurde. 07:01 103

c ) Zeugniſſe feines Wohlverhaltens von jenen Ortent,

wo er früherhin Seelſorge geübt hat , und sagen

d) beinebens noch die ihm bewilligte Entlaſſung aus fei

ner Diözes , falls er in eine andere gehören ſollte,

vorweiſen kann.

S. 3 .

S
e
e

Sft dann einem ſolchen Geiſtlichen, nachdem er vorläufig

durch eine von dem Hochwürdigen biſchöflichen Kommiffar

mit ihm angeſtellte Prüfungzur Seelſorge tauglich erfunden

worden , der Zutritt auf ein inländiſches Vifariat zugeſtan

den worden , ſo hat derſelbe ferner :To

a) ſich einer der durch das Geſet angeordneten ordent

lichen allgemeinen Konkursprüfungen zu unterziehen ;

b) muß derſelbe um die Erneuerung ſeiner erhaltenen

Bewilligung mit jedem Jahre bei der Regierung fri

ſcherdingen einkommen .

S. 4.

Das geiſtliche Eraminationsko
llegium

wird jedesmal be

ſtimmen , welcher dieſer zwei jährlichen Prüfungen ſich ein

folcher zu unterwerfen habe. 549.95

con su

27:23 15-6,257 SUND
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prostate od sadat Befolu . * *323* i Butts

die Form der Bewerbung für die Ruhepfründen auf

dem Kollegiatſtift zu Münſter vorſchreibend.

033 (Vom 2. Heumonat 1810.)

Gdir Schultheiſs und Kleine Bäthe

des Kantons Luzern ,

ve r o r d nen :

S. 1. PAS

= Von nun an feien die Seelſorger , welche ſich um eine

am Kollegiatſtift Bero - Münſter erledigt werdende Ruhe

pfründe bei ihrer Wiederbefeßungsauskündigung bewerben

wollen , der Pflicht überhoben , ſich wie bisanhin ſelbſt am

Wahltage vor der verſammelten Sißung des Kleinen Raths

einzuſtellen ,

$ . 2 .

Jedoch bleibt ihnen zwar nicht benommen , in einem ſola

chen Wiederbereßungsfalle ſich einmal bei den Mitgliedern

des Kleinen Raths als Kompetenten vorzuſtellen.

$. 3.

Hingegen haben ſie fich bei dem Herrn Staatsſchreiber

in gleicher Eigenſchaft dann verbunden iſt,
anjumets

fie ſogleich unter Vormerkung ihres Vor- und Geſchlechts

namens , der wirklich verweſenden Pfründe, ihres Alters

und ihrer in den Seelſorgepflichten
verlebten Jahre auf das

Kandidatenverzeichniß
zu feßen und ihnen anbei über ihr

gemachtes Anwerben für die verliehen werdende Ruhepfründe

eine von ihm unterzeichnete
Beſcheinigung

auszufertigen
.

es Unwerben für die verliehen men, anbei

S. 4.

Bei dieſem Anlaß hat er dem ſich um dieſe Pfründe

Bewerbenden zugleich die Eröffnung von den Bedingungen
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zu machen , unter welchen dieſelbe von der hohen Regierung,

wird hingelieben werden.

S. 5 .

sama mer

An dem zur Beſeßung angeſéßten Tage wird der Secc

Staatsſchreiber dem Kleinen Rathe das nach dem Sinne

des vorſtehenden 8. 3 geführte Verzeichniß über die bei ihm

ſich geſtellten Kompetenten vorlegen.

S. 6 .

Demſelben iſt gegenwärtiger Beſchluß zur genauen Nach

achtung in Abſchrift zuzuſtellen, ſowie hievon bei der nächſten

Auskündung über ein wiederzuverleihendes
Kanonifat am

Kollegiatſtift zu Münſter zur Kenntniß der Geiſtlichkeit Ein

rückung in's Kantonsblatt geſchehen foll.

Beſchluß

über das Einkommen der Pfarrſigriſten in Folge der

Zuründung der Pfarreien .

( Vom 19. Weinmonat 1812.)

Wir Schultheiſs und Meine Räthe

des Kantons Luzern

beſchließen : range

$. 1 .

Diejenigen Pfarrgenoſſen, welche in Folge der beſchloſſes
ame

nen Pfarrzuründung einer andern Pfarre zugetheilt worden
ſind, ſeien gehalten , an den Pfarrſigriſten dieſer ihrer neuen

Pfarre ale jene Einkünfte und Gefälle und zwar in der

Art abzureichen , wie ſie dieſe vor der Pfarrzuründung an

den Sigriſten ihrer vorigen Pfarre entrichtet haben .
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Hierüber ſeien jedoch die diesfalls bereits erlaſſenen oder

aufällig noch zu treffenden beſondern Verfügungen der Res

gierung vorbehalten.

. 2.

Vorſtehende Verordnung ſoll ebenfalls das Einkommen

derjenigen Pfarrſigriſten nicht beſchlagen, worüber zu Gun

ften dieſer bereits mittelft Rezeſſe oder anderer Akten der

frühern Obrigkeiten beſondere Verfügungen ergangen ſind.

§ . 3 .

co Da wo dem Pfarrſigriſten von angeblümtem Lande eitie

beſtimmte Abgabe entrichtet werden muß, nun aber in Folge

der Pfarrzuründung der Fall eintritt, daß das zu gedachter

Abgabe pflichtige Land in zwei verſchiedene Pfarreien fält,

bleibt, um zu verhindern , daß dieſelbe nicht von den Sigriſten

beider Pfarren gefordert werde, verordnet, daß die mehr

erwähnte Abgabe an den Sigriſt derjenigen Pfarre allein

abgegeben werden fou, in welcher das Säßhaus des Beſißers

des pflichtigen Landes ſteht.

Today

erhalten

and superiore1 2 པའི་

པ ཙ ་ ་ ： ཀཾ པ ལ ་ཀྱི རྒྱུ ? ༩ ༣ ་ ༡ ) ཏེབ པའི པར , , ， ༡ ༨: ཆོལ་ ， ༢ ༤ ༥ ༈ པཉྩེ

,༣ , ༠༩༥༣ ་ ,༡པོ
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0380mm CONVENTION dinasta .

conclue relativement à la réorganisation et nou

velle circonscription de l'Évêché de Bale.

(Du 26 Mars 1828.)
รู้ : 3 วัน

La convention conclue le 12 Mars 1827 relativement à

la réorganisation et nouvelle circonscription de l'Évêché de

Båle , n'ayant pas reçu la ratification de tous les Cantons,

au nom desquels elle avait été stipulée , les Hauts -Etats de

LUCERNE, BERNE, SOLEURE et Zous reconnaissant l'urgente

nécessité de mettre un terme à l'état provisoire où se trou

vent les affaires diocésaines, se sont décidés à donner suite

en ce qui les concerne , à la susdite Convention avec les

modifications devenues nécessaires par le changement des

circonstances. Dans ce but ils ont fait renouveler les négo

ciations to topin

Data anda

>

entre

Monsieur PASCAL Gizzi, Internonce apostolique près la

Confédération Suisse au nom de Sa Sainteté le Pape

Léon XII, chargé de cette négociation ,

et

Son ExcellenceMonsieurJOSEPHCHARLES AMRHYN, Avoyer

de la Ville et République de Lucerne , et Monsieur LOUIS

DE ROLL, Conseiller d'Etat de la République de Soleure,

autorisés par les Cantons en qualité de Commissaires , qui,

en vertu de leurs pouvoirs antérieurs échangés en son temps,

ont convenu, sauf la ratification de leurs hauts Commettans,

des bases ci-après énoncées, savoir :
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uebereinkunft

wegen der Wiederherſtellung und neuen Umſchreibung

*** 2. ifou des Bisthums Baſel,

(Vom 26.März 1828.) DosBiology

6 Da die Uebereinkunft vom 12. Märzmonat 1827 , be

treffend die Wiederherſtellung und neue Umſchreibung des

Bisthums. Baſel, nicht von ſämmtlichen Kantonen die Ge

nehmigung erhalten hat , Namens , welcher ſie abgeſchloſſen

worden war, ſo haben die hohen Stände Luzern, Bern,

Solothurn und Zug, durch die Ueberzeugung der drin

genden Nothwendigkeit geleitet, daß dem proviſoriſchen Zu

ſtande ein Ende gemacht werde, in welchem ſich die Bis

thumsangelegenheiten befinden , ſich entſchloſſen , in ſo weit

es fie beſchlägt, der oben erwähnten Uebereinkunft unter

den durch die veränderten Umſtände nothwendig gewordenen

Abänderungen Folge zu geben , zu welchem Ende ſie die

Unterhandlungen wieder haben erneuern laſſen

Berkel
z w ifchen :

Herrn Paskal Gizzi, apoftoliſchen Internuntius bei der

ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaft , als von Seite Seiner Hei

ligkeit, Papſt Leo XII. mit dieſer Unterhandlung beauftragt;

und

Seiner Exzellenz Herrn Joſeph Karl Umrhyn , Schult

heiß der Stadt und Republik Luzern , und Herrn Ludwig

von Roll, Staatsrath der Republik Solothurn , als von

den Kantonen ermächtigte Kommiſſarien ,

welche hierauf vermöge ihrer frühern , in der Zeit ausge

wechſelten Vollmachten , unter Vorbehalt der Genehmigung

ihrer Hohen Kommittenten , über nachſtehende Grundlagen

übereingekommen ſind, als :

.
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Art. 1.

Les Cantons de Lucerne, de Soleure et la partie da

Canton de Berne, cédée par le congrés de Vienne, ainsi que

le Canton de Zoug , formeront à l'avenir, quant à leur po

pulation catholique, l'Évêché de Bale .

Art. 2 .

La résidence de l'Évêque et du Chapitre cathédral sera

transférée dans la ville de Soleure. En conséquence l'Église

collégiale de St. Urs et Victor (laquelle continuera néan

moins d'être l'église paroissiale ) sera érigée en Église ca

thédrale, et le Chapitre collégial en Chapitre cathédrale de

l'Évêché de Bâle.

Art. 3.

Le Chapitre cathédral sera composé de dix -sept Cha

noines, dont au moins douze seront tenus à résidence pour

le service de culte et l'assistance de l'Évêque dans ses fonc

tions religieuses.

Sur ce nombre de dix -sept Chanoines, dix sont répartis

sur tous les Cantons formant le Diocèse.

Parmi ces dix-sept Chanoines sont compris les Chanoines

encore existans de l'ancien Chapitre de Bâle ; ils auront droit

à la résidence , et s'il se trouvait parmi eux un Dignitaire,

la dignité de Doyen lui sera conferée.

Le Chapitre cathédral aura deux Dignitaires, un Prévot

et un Doyen.

ser

Art. 4 .

Les dix Chanoines nommés dans l'article précédant for

meront le Sénat de l'Évêque.

Art. 5 .

Aux dits Chanoines appartient, en cas de vacance, le,

droit d'élire l'Évêque, d'après l'article douze.
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Art. 1 .

90 Die katholiſche Bevölkerung der Kantone Luzern , Solo

thuenund desjenigen Gebietstheils des Kantons Bern, wel

cher demſelben durch die Wienerkongreßafte abgetreten wote

den , ſowie diejenige des Kantons Zug wird künftighin das

Bisthum Bafel bilden .

Art. 2 .

Die Reſidenz des Biſchofs und des Domkapitels wird

nach der Stadt Solothurn Berſeßt. Als Folge davon wird

die dortige Stiftskirche von St. Urs und Viktor, mit Bei:

behaltung ihrer bisherigen Eigenſchaft einer Pfarrkirche, zur

Kathedrafkirche und das dafige Kollegiatſtift zum Domſtifte

des Bisthums Barel erhoben werden .

Art. 3 .

Das Domkapitel wird aus ſiebenzehn Domherren beſtes

hen, wovon mindeſtens zwölf zur Reſidenz verpflichtet ſind,

um den Gottesdienſt zu beſorgen und dem Biſchofe bei ſei

nen kirchlichen Verrichtungen Aushülfe zu leiſten .

Nus der Zahl der ſiebenzehn Domherren werden zehn

auf die ſämmtlichen Kantone vertheilt, welche das Bisthum

bilden .

Unter jener Anzahl von fiebenzehn Domherren ſind die

noch lebenden Domherren des alten Domkapitels von Baſel

begriffen , welchen das Recht der Reſidenz zuſteht, und wo

fern unter ihnen ſich ein Würdetrager befände, ſo ſoll demfo
ſelben die Würde eines Dechanten verliehen werden.

Das Domſtift wird zwei Würdetrager haben , einen

Probſt und einen Dechanten .

Urt. 4.

Die in dem Dorſtehenden Artikel benannten zehn Dom

herren bilden den geiſtlichen Rath des Biſchofs.

si Art. 5. 17

Denſelben fteht, - im Falle der Erledigung des biſchöf

lichen Stuhls , - das Recht zu , nach der Vorſchrift des

zwölften Artikels den Bifchof zu wählen .
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Art. 6.

Dix les Chapelains de la Collégiale de St. Urs et Victor

sont annexés pourle culte et autre fonctions religieusesau

Chapitre cathédral. 17.00 og

Bad Bittemit einB1irai:SIC 390
Art. 7.

La Fabrique du même Chapitre, dont le revenu annuel

peut être évalué à environ deux mille francs de Suisse,four

nira et entretiendra les paremens, ornemens et en général

le mobilier nécessaire pour le service divin.. nga sin
i

Afin depourvoir plus convenablement aux objets ci-des

sus énoncés , les revenus de la mense épiscopale durant la

vacance du Siège sont assignés à la même Fabrique.

Il sera : 8

33 Art. 8. Do det

Il sera établi , à Soleure , résidence de l'Évêque et du

Chapitre, un Séminaire pour lequel les Gouvernemens four

niront la dotation et les bâtimens. 3: 1 HD 24 ur

2

Si d'autres Séminaires étaient jugés nécessaires , l'Evêque

les érigera d'accord avec les Gouvernemens respectifs , qui

fourniront la dotation et les bâtimens. fide das

* L'Évêque dirigera et administrera ces Séminaires con

jointement avec quatre ChanoinesChanoines de différens Cantons,

dont deux seront nommés par l'Évêque et les deux autres

par son Sénat. *****
2

11thorta 03 on De

Art. 9.

Les revenus annuels de l'Évêque sont fixés à buit mille

francs de Suisse. 900 mind aitre

Les revenus du Prévôt de la Collégiale de St. Urs et

Victor sont assignés au Prévot de la Cathédrale.hius

5. Upe augmentation annuelle de huit cents francs sera

ajoutée à la prébende cagonicale du Doyen , ali to ni;
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245 inchiant nad on Art. 6. un 200119797

all von den Kaplänen am Kollegiatſtifte von St. Urs and

Viktor werden zehn dem Domkapitel zum Behuf des Gottesa

dienſtes und anderer kirchlichen Verrichtungen beigegeben .

དེབ། ཉེ ཀྱི་སྐུ་ 771777979 :

Art. 7 .

get ahead

Durch die Fabrica des nämlichen Kollegiatſtifts, deren

jährliches Einkommen beiläufig zweitauſend Franken betragen

mag, werden der Kirchenſchmuck, die Verzierungen und alle

übrigen zum Gottesdienſt nöthigen Geräthſchaften geliefert

und unterhalten .

Damit für dieſe Gegenſtände noch angemeſſener Für

forge getroffen werden könne, find die während der Erledi

gung des biſchöflichen Stuhls fließenden. Einkünfte der bi

ſchöflichen Tafel der nämlichen Fabrica angewieſen .

w de Art. 8. stols

Zu Solothurn , dem Site des Biſchofs und des Doms

kapitels, wird ein Seminar errichtet, wofür die Regierungen

die Stiftungsfondsunddie Gebäulichkeiten liefern werden..
Sollten noch anderwärts Seminarien nothwendig erach

tet werden , ſo wird der Biſchof ſolche im Einverſtändnißro

mit den betreffenden Regierungen errichten, welche dafür die

Fonds und die Gebäulichkeiten hergeben werden .

Vereint mit vier Domherren aus den verſchiedenen Kan

hair

tonen , wovon zwei durch den Bifchof und die zwei andern

durch deifen Senat ernennt werden, leitet und verwaltet der

Biſchof dieſe Seminarien werden, heitet und2013... 13

78139op caolate 2039139140 og

Art. 9 .

Die Einkünfte des Biſchofs ſind auf achttauſend Schwei

zerfranken feſtgeſeßt.130 4500 sare 2Bioase

Dem Domprobſt find die Einkünfte des Probſts an dem

Kollegiatſtifte von St. Urs und Biktor angewieſen : 1

si Der Domdechant erhält zu den Einkünfren ſeiner Chor

pfcünde eine jährliche Zulage von achthundert Franken ... ?

ܢ.ܗ

eu

ter Soul

Det end die Gebai

.
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Les revenus annuels de chaque Chanoine résidant des

Cantons de Lucerne et de Berne sont stipulés à deux mille

francs.

Les Chanoines , ainsi que les Chapelains de Soleure et

leurs successeurs, resteront dans la jouissance entière des

prébendes qui appartiennent au Chapitre collégial de St.

Urs et Victor.

Quant aux Chanoines non résidans, les Gouvernemens

s'engagent de fournir à chacun d'eux une somme annuelle

de trois cents francs. , :

Art. 10 .

Outre les appointemens ci-dessus déterminés , il sera

assigné à l'Évêque et au Chanoines résidans des logemens

convenables à leur dignité.

Art. 11 .

Pour la dotation de la mense épiscopale , des pré

bendes et des Séminaires, les Gouvernemens s'accorderont

avec le St. Siege dans une négociation postérieure ; en,

attendant ils fourniront des rentes assurées et fixes; les
? mues een

Gouvernemens en garantirous
a . libre et regu

lière, ainsi que l'inaliénabilité ; ils prendront aussi soin de
here, ainsi que

l'entretien des logemens des Chanoines.

Il sera pourvu par l'entremise du Gouvernement de So

leure a l'intretien de l'Église cathédrale, de l'Évêché et des

bálimens du Séminaire qui sera établi à Soleure. Les bâti

mens des Séminaires, qui devraient être établis ailleurs,

seront entretenus par les Cantons, que cela concerne.

Art. 12.

Les chanoines formant le Sénat ont le droit de nommer

l'Evêque parmile Clergé du Diocèse.

L'Evêque ela recevra l'institution du St. Pere aussitôt

que ses qualités canoniques auront été constatées selon les

formes usitées pour les Églises de la Suisse.
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Die jährlichen Einkünfte für jeden jur Refibeng bers

pflichteten Domherrn der Kantone Luzern und Bern find

auf zweitauſend Franken feſtgeſeßt.

Die Domherren, ſowie die Kapläne von Solothurn und

ihre Nachfolger verbleiben im vollen Genuffe ihrer dem

Kollegiatſtifte von St. Urs und Viktor angehörenden Pfründen .

Hinſichtlich der nicht reſidirenden Domherren verpflichten

ſich die Regierungen , einem jeden von ihnen eine jährliche

Summe von dreihundert Franken verabfolgen zu laſſen.

Art. 10 .

Außer den oben beſtimmten Einkünften werden dem Bi

ſchof und den zur Reſidenz verpflichteten Domherren ihrer

Würde angemeſſene Wohnungen angewieſen.

Art. 11 .

Die Regierungen werden ſich über die Fondirung der

biſchöflichen Tafel , der Dompfründen und der Seminacien

mit dem heiligen Stuhle durch eine ſpätere Unterhandlung

in's Einverſtändniß feßen . Inzwiſchen werfen fie dafür ge

ficherte und beſtimmte Einkünfte aus und gewährleiſten ihren

freien, regelmäßigen Bezug und ihre Unveräußerlichkeit, ſo

wie die Regierungen auch für den Unterhalt der Wohnungen

Sorge tragen werden .

Für den Unterhalt der Domkirche, der biſchöflichen

Wohnung und der Gebäulichkeiten des in Solothurn ju

errichtenden Seminars wird durch die Dagmiſchenkunft der

Regierung von Solothurn Fürſorge gethan. Die Gebäude

von Seminarien, welche anderswo errichtet werden ſollten ,

ſind von den Kantonen zu unterhalten , die es betrifft.

Art. 12 .

Die den Senat des Biſchofs bildenden Domherren haben

das Recht, aus der Diözeſangeiſtlichkeit den Biſchof zu wählen ,

Der zum Biſchof Erwählte wird vom heiligen Vater

die Einſeşung erhalten, ſobald deſſen kanoniſche Eigenſchaften

nach den für die ſchweizeriſchen Kirchen üblichen Formen

dargethan ſein werden .
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aus

>

= Le Gouvernement de Soleure nomme le Prévot selon

le mode usité jusqu'à présent. . 1:1 indmomiaron

La nomination du Doyen est réservée au St. Père.
arsi

CION 00:51

Le Gouvernement de Lucerne nomme prébendes

appartenant à ce Canton. Eve31,3 was

Pour les Chanoines quele Canton de Berneaura àfour

nir,le Sénatde l'Évêque présentera pour chaque nomina

tion une liste de six Canditats au Gouvernement de ce

Canton, lequel pourra en exclure jusqu'à trois ; ensuite

l'Évêque nommera le Chanoide.omnisporting to your

Il sera pourvu aux dix prébendes, provenantes du Cha
ving,

pitre de St. Urs et Victor, d'après le mode établi jusqu'à

présent.
non so . 1966 mdrou sprutsig.13

- Le Gouvernement de Soleure désignera parmi ses Pré

bendiers sa quotepart de Chanoines formant le Sénat. Le.

Prévot éla par ce Gouvernement sera de ce nombre. 3d

Le Chanoine pon résidant du Canton de Zoug sera

par leGouvernement de ce Canton .tiondensador

cumsa
Le Chanoine élu doit être ou ressortissant du Canton

muu.ca

છે .à qui la prébende appartient, ou y exercer des fonctions

ecclésiastiques, et posséder en ces deux cas les qualités sui

vantes ; il doit être Prêtre séculier, avoir desservi un béné
:

fice à charge d'ames avec zèle et prudence pendant au moins

quatre ans , ou avoir aidé l'Évêque dans l'administration du

Diocèseou des Séminaires, ou enfin s'être distingué comme
Det que

Professeur de théologie ou du droit canon.

*** La première nomination des nouveaux Chanoines est

réservé au St. Père. 1127 O

nommé par

od oss Art. 13.

Il ne peut être conféré qu'une seule dignité au même

Chanoine.



415

2

99 Die Regierung von Solothurn ernennt den Probſt auf.

die bisher übliche Weiſe. sti i estisasd ) 29b 159 22

Die Ernennung des Dechanten iſt dem heiligen Vater

vorbebalten.

• Die Regierung von Duzern hat das Ernennnngsrecht

zu den dieſem Kanton angehörigen Pfcündeni. Imengo ) 2001

- Für die vom Kanton Bern zu gebendent Domhetren

wird der Senat des Biſchofs der Regierung dieſes Standes.

zu jeder Wahl ein Verzeichniß von ſechs Kandidaten vor

legen , von welchen fie drei ausſtreichen kann , worauf der

Biſchof dem Domherrn ernennt.scoisil 0908 2725111 '

1 Die aus dem Stift von St. Urs und Viktor bervor

gebenden zehn Dompfründenwerden auf die bisher übliche

Weife beſtellt. Die Regierung von Solothurn wird unter

den Inhabern dieſer Pfründen die dieſem Stande puſtehende

Unzahl von Mitgliedern in den Senat des Biſchofs bezeich

nen, worunter der von ihr gewählte Probſt begriffen ſein ſoll.

Der nicht zur Reſidenz verpflichtete Domherr des Kan

tons Zug wird von der Regierung dieſes Standes ernennt.
20

Der zum Domherr Gewählte muß entweder ein Ange
COM SI

höriger des Kantons ſein, dem die Pfründe angehört, oder

in demſelben geiſtliche Verrichtungen verſehen , und in dieſen

beiden Fällen die nachſtehenden Eigenſchaften beſitzen : Er muß

Weltprieſter ſein , eine mit Seelſorge verbundene Pfründe

mindeſtens während vier Jahren mit Eifer und Klugheit

verfehen haben , oder dem Biſchof in der Verwaltung der

Diözeſe oder der Seminarien bebülflich geweſen ſein , oder

endlich ſich als Lehrer der Gottesgelehrtheit oder des Kirchen

rechts ausgezeichnet haben . 13minneomsoq citant

3 Dies erſte Ernennung der Domherren iſt dem heiligen

Vater vorbehaltenundand votessie

1

1

ostane tos'ta Urt. 13., sest

Dem nämlichen Domherrn kann nicht mehr als eine

Würde itbertragen werden .
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Celles de Prévôtet de Doyen ne doivent jamais étre

possédées par des Chanoines du même Canton. sota

Art. 14.

L'Évêque pretera entre le mains des Députés des Can

tons formant le Diocèse de Bâle le serment suivant : Je

»jure et prometssur les saints Evangiles fidélité et abéis

» sance aux Gouvernemens des Cantons faisant partie du

» Diocèse. En outre je promets de n'avoir aucune intelli

» gence , de ne prendre part à aucune délibération et de

» D'entretenir aucune liaison suspect, soit au dedans, soit

» au dehors de la Suisse, qui pourrait compromettre la

» tranquillité publique, et si jamais j'ai connaissance d'un

» complot nuisible à l'État, que ce soit dans mon Diocdse

» ou ailleurs , j'en informerai le Gouvernement.de

བ བབ རྒྱ་
Art. 15.

On donne ici l'assurance formelle, que, si tot ou tard ,

par quelque circonstance que ce fut, le Siège de l'Évêque

et du Chapitre cathédral venait à être transféré hors de la

Ville de Soleure, le Chapitre de St. Urs et Victor serait

entièrement rétabli sur le pied , où il se trouvait à l'époque

de son érection en Chapitre cathédral.

Art. 16 . 30

L'accession à la nouvelle circonscription de l'Évéché

de Bale est réservée et assurée aux Cantons de Bale et

d'Argovie, pour la partie de leur population catholique, qui

n'y est pas déjà comprise, ainsi qu'au Canton de Thurgovie,

d'après les bases réglées par la convention ci-dessus.

En cas d'accession de l'un ou de l'autre Canton ci

dessus nommés , la mense épiscopale sera augmentée à

raison du maximum de dix mille francs de Suisse , et en
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2

Die eines Probſts und die eines Dechanten dürfen nie

mals von Domherren des nämlichen Kantons bekleidet

werden .

BALI Art. 14.

Der Biſchof wird in die Hände der Abgeordneten der

Kantone, welche das Bisthum Baſel bilden , folgenden Eid

leiſten : „Ich ſchwöre und gelobe auf das heilige Evangelium

„ Treue und Gehorſam den Regierungen der Kantone, aus

denen das Bisthum Baſel beſteht. Ueberdieß gelobe ich,

weder in noch außer der Schweiz ein Einverſtändniß zu

pflegen , an einem Rathſchlage Theil zu nehmen und eine

„ verdächtige Verbindung zu unterhalten , welche die öffent

liche Ruhe gefährden könnte , und ſollte ich ie Kunde er

„ halten von einem dem Staate fchädlichen Anſchlag, ſei es

,, in meiner Diözeſe oder anderswo, ſo werde ich die Regie

rung davon in Kenntniß feßen .“

Urt. 15 .

Es wird hier die feierliche Verſicherung gegeben, daß, wenn

früher oder ſpäter und unter welchen Vecumſtändungen es

geſchehe, der Siß des Biſchofs und des Domkapitels außer

die Stadt Solothurn verlegt werden ſollte , alsdann

Stift zu St. Urs und Viktor wieder gänzlich auf den glei

chen Fuß werde hergeſtellt werden, auf dem es ſich zur Zeit

feiner Erhebung zum Domkapitel befunden hatte.

Art. 16 .

Der Beitritt zur neuen Umſchreibung des Bisthums

Baſel iſt den Kantonen Bafel und Aargau für den Sheil

ihrer katholiſchen Bevölkerung, die in demſelben nicht ſchon

einbegriffen iſt, ſowie dem Kanton Thurgau nach den durch

obigen Vertrag feſtgeſeßten Grundlagen vorbehalten und

zugeſichert.

Im Falle, daß einer oder der andere der benannten

Kantone beitreten würde, ſo wird die biſchöfliche Tafel bis

auf das Marimum von zehntauſend Schweizerfranken , und

Sammlung älterer Gefeße ac.
27

in das
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proportion de la population catholique incorporée du Can

ton accédant.

Si la réunion de tous les Cantons ci-dessus nommés

devoit avoir lieu , le Diocèse sera pourvu d'un Suffragant,

que l'Évêque nommera, et auquel les Cantons faisant partie

du Diocèse asssureront un revenu annuel de deux mille

francs de Suisse.

Toute disposition ultérieure relativement à l'accession

des susdits Cantons, sera réservée à une Convention posté

rieure.

Les ratifications de la présente Convention, expédiée

et signée à double, seront échangées le plus tôt que
faire

sé pourra.

Ainsi fait à Lucerne, le vingt -six Mars mil huit cent

vingt-huit.

Au Nom Au Nom

des Haut- États, de Sa Sainteté :

Les Commissaires :

(L. R.) Sign. J. CH. AMRHYN , (L. S.) Sign, P. GIZZI,

Avoyer. Internonce apostolique.

(L. S.) Sig. LOUIS DE ROLL ,

Conseiller d'État.

232 ปี
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zwar nach dem Maßſtabe der einverleibten katholiſchen Be

völkerung des beitretenden Kantons vermehrt.

Wenn die Vereinigung aller oben erwähnten Kantone

ſtattfinden ſollte, fo fod die Diözeſe mit einem Weihbiſchofe

verſehen werden, welchen der Biſchof wählen wird und dem

die Diözeſankantone ein jährliches Einkommen von zwei

tauſend Schweizerfranken zuſichern werden.

Sede weitere Anordnung in Bezug auf den Beitritt der

mehrbenannten Kantone iſt einer ſpätern Uebereinkunft vor

behalten .

Die Ratifikationen der gegenwärtigen Uebereinkunft, welche

in Doppel ausgefertigt und beſiegelt worden iſt, foűen fo

bald immer möglich ausgewechſelt werden .

* So geſchehen zu Luzern den 26. März 1828.

cinis
Sm Namen Im Namen

der hohen Stände, Seiner Heiligkeit:

Die Rommiffarien :

(L. S.) J. K. Amrhyn , (L. S. ) P. Gizzi ,

Gdultheis. apoftol. Internunzius.

(L.S.) L. von Roll ,

Staatsrath.

Für getreue Weberfeßung ,

Namens der mit den Diözeſanangelegenheiten

beauftragten Rommiffarien :

9. K. Amrhyn, Schultheiß,

Rommiffar,
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ca
üdtir Schultheiſs, Räth und Hundert

der Stadt und Republik Luzern ,

Sn Betrachtung : daß die päpſtliche Bube vom 7. Mai 1828,

zu Rom bei St. Peter ausgeſtellt, welche mit den Worten

inter præcipua nostri apostolatus munia beginnt, weder den

Hoheitsrechten noch den Landesgeſeßen und Regierungsver

ordnungen , und eben ſo wenig den in der Schweizeriſchen

Eidgenoſſenſchaft ſtaatsrechtlich beſtehenden Kirchenverhält

niſſen beider Konfeffionen und der darauf begründeten, reli

giöſen Toleranz entgegen ſtehe, auch weder einem künftigen

Metropolitanverbande und den damit verbundenen Rechten ,

noch den Befugniſfen des Biſchofs ſelbſt dadurch einiger

Eintrag geſchehe, -- ertheilen der beſagten päpſtlichen Bulle,

in ſo weit dieſe die einverſtandene neue Bisthumseinrichtung

beſchlägt, die landesherrliche Genehmigung , unter Vorbes
nord

halt der weitern Anordnungen über ihre Vollziehung, was
..

hiemit zur allſeitigen Nachachtung und zur Kenntniß ge

bracht wird.

Alſo beſchloſſen in unſerer Siķung von Räth und Hun

dert, Luzern den 24. Brachmonat 1828.

In deren Namen ,

Der Amtsſchultheiß :

(L. S.) Vinzenj Rüttimann.

Für dieſelben ,

Der Staatsſchreiber:

K. M. Kopp.
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Wir Schultheiſs und Tägliche Räthe

der Stadt und Republik Luzern ,

befchließen :

Vorſtehender landesherrliche Genehmigungsakt fol am

erſten Sonntage des fünftigen Augſtmonats in aữen Pfarr

und Kuratkirchen auf gewohnte Weiſe durch einen Zivilbe

amten verleſen und nach Verleſung der päpſtlichen Bule

bekannt gemacht werden.

Endlich dann wird ſowohl die zwiſchen den löblichen

Ständen Luzern , Bern , Solothurn und Zug und dem päpſt

lichen Stuhle unterm 26. März 1828 geſchloſſene Konven

tion über die Wiedereinrichtung und neue Begrenzung des

Bisthums Baſel, als das vorſtehende Promulgationsdekret,

ſowie die apoſtoliſche Bule der Sammlung der Geſeke und

Verordnungen beigerückt werden .

Alſo beſchloſſen in unſerer Rathsſitzung, Luzern den

25. Heumonat 1828 .

Der Amtsſchultheiß :

Vinzenz Rüttimann.

Namens des Täglichen Raths ;

Der Staatsſchreiber:

K. M. Kopp.

.

?

no

:
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LEO EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI AD PERPETUAM

REI MEMORIAM.

>

>

Inter precipua Nostri Apostolatus munia illud profecto

recensetur , quod spectat Episcopalium Sedium tutelam , ut

quibuscunque possimus modis ea omnia curemus perficere,

quae in Catholicae Religionis augmentum , in Ecclesiarum

decorem , et in Christi fidelium commodum atque utilitatem

conferre videantur. Et quoniam summopere dolentes con
:

speximus , quod in transactis deflendis vicissitudinibus res

omnes Ecclesiasticae, in quibusdam praesertim Regionibus

maxime fuerant perturbatae ; idcirco Pastoralis Officii

Nostri partes esse duximus, tot malis pro viribus successive

mederi, novas instaurando Cathedrales, statuendo Capitula ,

Diæcesium limites circumscribendo , illisque opportunos ad

dicendo Census ad hoc, ut quaelibet Diocesis a proprio An

tistite juxta Sacrorum Canonum praescriptum valeat admi

nistrari. Hoc sane consilio agnoscentes , quod Basileensis

Episcopatus, qui tam Dioceseos amplitudine, tam Antistitum

splendore floruerat prout illustria ac praeclara testantur

monumenta , in superiorum temporum teterrima conver

sione , Ecclesia Cathedrali exspoliata , Capitulo dissoluto,

Censu Episcopali deperdito , Diocesi Novis finibus coarc

tata , in miseram profecto conditionem fuerat redactus , de

opportunis ad haec incommoda pro Locorum ac temporum

conditione adhibendis remediis serio cogitavimus, et diu

collatis cum iis, quorum intererat, consiliis, expediens tan

dem fore judicavimus , si , Episcopali Sede Basileensi

translata in Civitatem Solodorensem cuncta Capitali Con
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Apoftoliſche Bulle .

(Vom 7. Mai 1828.)

Leo Biſchof, Diener der Diener Gottes , zu ewigem

Gedächtniß.

Zu den vorzüglichſten Pflichten Unſers apoſtoliſchen Am

tes wird mit Recht die Fürſorge für die Erhaltung der

biſchöflichen Sige gezählt , indem Uns auf jegliche Weiſe

dafür zu ſorgen obliegt , daß Alles geſchehe, was zum Wachs

thum der katholiſchen Religion , zur Verherrlichung der Kir

chen und zum Vortheil und Nußen der Chriſtgläubigen ge

reichen kann . Da Wir nun mit höchſter Bekümmerniß

wahrgenommen , daß in der letzten beklagenswerthen , wech

ſelvollen Zeit alle kirchlichen Angelegenheiten , beſonders in

einigen Ländern , in die größte Verwirrung gerathen ſind,

fo haben wir es Unſerm Hirtenamte für angemeſſen er:

achtet, fo vielen Uebeln allmälig nach Kräften abzuhelfen ,

fowohl durch Errichtung und Gründung neuer Kathedral

kirchen und Stapitel, als auch durch Beſtimmung der Gren

zen der Kirchſprengel , und Unweiſung angemeſſener Ein

künfte für einen jeden derſelben , damit eine jede Diozes,

den heiligen kanoniſchen Vorſchriften gemäß , von einem

eigenen Vorſteher verwaltet werde.

Von folchen Geſinnungen geleitet , haben Wir , in Er

wägung , daß das nach dem Zeugniß herrlicher Denkmäler

durch den Umfang ſeines Sprengels und den Glanz ſeiner

Vorſteher einſt fo blühende Bisthum Bafel in den gräuli

chen Umwälzungen der jüngſten Zeiten durch Beraubung

feiner Kathedralkirche, Auflöſung des Kapitels , Berluſt der

biſchöflichen Einkünfte und Verkleinerung feines Sprengels

in eine wahrhaft traurige Lage verſekt worden ; - mit

Ernſt auf taugliche, den Verhältniſſen von Zeit und Ort

angemeſſene Mittel geſonnen , deinſelben zu . Hülfe zu kom

men , und es endlich, nach vorläufigen langen Berathungen

mit den dabei Betheiligten , für das Beſte erachtet , wenn

.
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am

stitutionem et Cathedralem Ecclesiam spectantia apte , ut

infra, a Nobis constabiliantur. Nos igitur hujusmodi

Episcopalis Ecclesiae ac Diocesis spirituali regimini , quan

tum in Domino possumus, consulere cupientes , ex certa

scientia ac matura deliberatione Nostris, deque Aposto
.

licae potestatis plenitudine, praevia Basileensis Ecclesiae

et Capituli prioris status omnimodo suppressione , extinc

tione , et annullatione ; itemque praevia extinctione Col

legialitatis in Ecclesia sub invocatione Sanctorum Ursi et

Victoris in Civitate Solodori , hanc ipsam Urbem in ci

vitatem Episcopalem erigimus , praedictamque Sanctorum

Ursi et Victoris antea Collegiatam et Parochialem Eccle

, ad Cathedralis gradum extollimus in eamque Epis

copalem Sedem Basileensem transferimus, ibique' , firmo

remanente Parochialitatis jure, Cathedrale Basileense Ca

pitulum erigimus et constituimus noyam banc Sedem,

Capitulum ac Diocesim Venerabili Fratri Francisco Xa

verio de Neveu, moderno Antistiti ejusque in Episcopatu

Basileensi Successoribus 'cum omnibus respectivis juribus,

praerogativis et privilegiis legitime ipsis competentibus

perpetuo tribuimus et assignamus. Novum autem in dicta

Cathedrali Capitulum constare volumus decem et septem

Canonicis , comprehensis in hoc numero Praepositura,

Majori post Pontificalem Prima, ac Decanatu séćunda

dignitate , et in eodem decem et septem Canonicorum

numero ultra Praepositum cooptari ceteros novem Cano

nicos prioris, nunc suppressae Collegiatae aliosque tres

Ecclesiasticos viros ex singulis pagis Lucernensi et Ber

nensi, et unum ex pago Tugiensi. Si qui vero interea

supersint Canonici antiqui Capituli Basileensis , hi erunt

in novum Capitulum adscribendi, et si inter eos quis

quam Dignitatem obtinuerit , huic Decanatum novi Capi>
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** In den

-

Wir den Biſchöflich -Baſelfchen Siß nach der Stadt Solo- }

thurn verlegten, und alles auf die Einrichtung des Kapitels

und auf die Kathedralkirche Bezughabende ro anordneten ,
!

wie es unten von uns geſchehen iſt.

In dem Wunſche daher , für die geiſtliche Regierung

eben gedachter biſchöflicher Kirche und Diozes , ſo viel Wir

im Herrn vermögen , Sorge zu tragen , erheben Wir mit

hinlänglicher Kenntniß und nach reiflicher Ueberlegung , kraft

Unſerer apoſtoliſchen Machtvollkommenheit, - mit vorläu

figer, gänzlicher Unterdrückung, Aufhebung und Vernichtung
un

des vorherigen Zuſtandes der Baſelſchen Kirche und ihres

Kapitels , wie auch mit vorläufiger Aufhebung des Kollegiat:

ſtiftes der heiligen Urſus und Viktor zu Solothurn, – die

Stadt Solothurn zu einer biſchöflichen Stadt, und die bis

berige Kollegiat- und Pfarrkirche zu St. Urſus und Viktor

daſelbſt zu dem Range einer Kathedralkirche; übertragen auf

dieſelbe, unbeſchaden ihrer Rechte als Pfarrkirche, den Sitz

des Bisthums Baſel, und errichten daſelbſt das Domkapitel .

Diefen neuen Siß , Kapitel und Diozes ertheilen Wir auf

ewige Zeiten dem gegenwärtigen Biſchof, dem ehrwürdigen

Bruder Franz Xaver von Neveu , und ſeinen Nachfolgern

im Bisthum Baſel mit allen denjenigen Rechten, Vorzügen

und Privilegien , die ihnen geſegmäßig gebühren . Das neue

Kapitel bei beſagter Kathedralkirche aber fodt beſtehen : aus

ſiebenzehn Domherren , in welcher Zahl einbegriffen ſind der

Domprobſt und der Domdechant, jener der Erſte, dieſer der

Zweite im Range nach dem Biſchofe. Unter dieſen ſiebenzehn

Domherren fouen nebſt dem Domprobſt noch neun andere

Domherren aus der Geiſtlichkeit des ehemaligen, nunmehr auf

gehobenen Kollegiatſtifts , drei aus dem Kanton Luzern , drei
.

aus dem Kanton Bern , und einer aus dem Kanton Zug ge

nommen werden . Sollten indeſſen noch Domherren des ehe

maligen Bafelſchen Kapitels vorhanden ſein , ſo ſind dieſelben

in das neue Kapitel aufzunehmen , und wenn unter ihnen einer

eine Kapitelswürde erhalten haben ſollte , ſo wollen Wir, daß

dieſer zum Dechant des neuen Kapitels ernannt werde.

Eben gedachtes Kapitel aber fou zerfallen in zwölf re

fidirende, zum Chordienſt verpflichtete Domherren , wors

su
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ex trih

1

ini

tuli assignari mandamus. Istiusmodi profecto Capitulum

dividetur in Præbendas duodecim Residentiales, et quin

que forenses nuncupandas. Residentiales Chori servitio
.

obstricti erunt Canonici decem Solodorenses , atque unus

Canonicis singulorum pagorum Lucernensis et

Bernensis . Quinque vero forenses Residentiae non obli

gati , duo erunt ex quolibet pago Lucernensi, et Bernensi,

atque unus ex pago Tugiensi. Porro decem ex hisce de

cem et septem Canonicis una cum duabus Dignitatibus

Episcopi Senatum constituent , et utraque voce in Capi

tulo ac jure Antistitis eligendi potientur, juxta modum

deinceps praefiniendum . Inter praefatum numerum decem

Canonicorum , Episcopi Senátum constituentium , locum

semper babebunt tres ex pago Solodorensi ; nempe Prae

positus et alii duo Canonici ab ipsius pagi Gubernio de

signandi; item alii tres ex singulis pagis Lucernensi et

Bernensi , unus ex pago Tugiensi. Et quoniam juxta

Canonicas Sanctiones , Capitulis Cathedralibus Praebendae

Theologalis et Pænitentaria adesse debent , idcirco Vene

rabili Fratri Episcopo pro tempore Basileensi omni stu

dio commendamus, ut quamprimum fieri poterit , duo ex

Praebendis Theologo et Pænitentiario Canonicis addican

tur , ipsius episcopi conscientiam super his onerantes.

Mandamus pariter, novo Cathedrali Capitulo aggregandos

esse decem Capellanos prioris Collegiatae , loco Bene

ficiariorum , qui in sacris functionibus peragendis Eccle

siae , et Capitulo Cathedrali decenter inserviant. Novo

autem sic efformata Cathedrali Capitulo, Decem Canoni-,

cis Senatum Episcopi constituentibus tribuimus jus eli

gendi infra tres menses ex diocesano Clero , servatis

Canonicis Regulis futurum ac pro tempore Episcopum

Basileensem ; jubentes insimul ut peractae Electionis in
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unter die zehn Solothurniſchen , und einer von den drei

Domherren eines jeden der zwei Kantone Luzern und Bern ;

und in fünf nicht reſidirende ( forenses), worunter zwei

Luzerniſche und zwei Berniſche und einer aus dem Kan

ton Zug.

Ferner bilden zehn aus dieſen ſiebenzehn Domherren ,

mit Einſchluß des Domprobſts und Domdechanten, den Senat

des Biſchofs , und rollen ſowohl beide Stimmrechte im Ka

pitel , als auch das Recht genießen , den Biſchof auf die

weiter unten zu beſtimmende Weiſe zu erwählen .

Unter der eben gedachten Anzahl von zehn Kapitularen,

welche den Senat des Biſchofs ausmachen , rollen immer

drei aus dem Kanton Solothurn befindlich ſein , nämlich :

der Domprobſt und zwei andere , von der Regierung dieſes

Kantons zu bezeichnende Domherren ; deßgleichen drei an

dere aus jedem der beiden Kantone Luzern und Bern, und

einer aus dem Kanton Zug . Und weil nach den kanoni

fchen Vorſchriften in den Domkapiteln unter den Kapitula

ren auch ein Erklärer der beiligen Schrift und ein Poeni

tentiar vorhanden ſein müſſen , ſo empfehlen Wir Unſerm

ehrwürdigen Bruder , dem jedesmaligen Biſchof von Baſel,

angelegenſt, und beſchweren ſein Gewiſſen damit, daß ſobald

als möglich zwei aus den Domherren, einer mit der Eigen

ſchaft eines Theologen , und der andere mit jener eines

Poenitentiars bekleidet werden .

Auch wollen wir , daß dem neuen Domkapital zehn aus

den Kaplänen der ehemaligen Kollegiatkirche als eigentliche

Bepfründete beigefellet werden, um bei Verrichtung der bei

ligen Handlungen , der Kirche und dem Domkapitel gebüh=

rende Dienſte zu leiſten .

Nachdem aber das neue Domkapitel auf ſolche Weiſe

gebildet worden, ertheilen Wir den vorbenannten zehn Kapi

tularen des biſchöflichen Senats das Recht: innerhalb drei

Monaten , mit Beobachtung der kanoniſchen Vorſchriften , den

künftigen und jeweiligen Biſchof von Baſel aus der Geiſt

lichkeit der Diozes zu erwählen , und befehlen zugleich : daß

die in glaubwürdiger Form abgefaßte Urkunde über die voll

brachte Wahl dem Pabſt, wie es herkömmlich iſt, überſandt
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а

agnosc
etur

si

strumentum authentica forma exaratam Summo Pontifici

de more mittatur , a quo , si Electio canonice peracta

, et ex inquisitionis processu juxta formam

pro Episcopatibus in Helvetia usitatam confecto, de ipsius

Electi qualitatibus ad Sacrorum Canonum normam rite

constiterit, electio hujusmodi a Sancta Sede confirmabitur,

et ab ea deinde per Apostolicas litteras Canonica Electo

..

dabitur institutio . Quod si aut o minime canonice

fuerit peracta , aut promovendus praedictis qualitatibus

instructus non reperiatur, ex speciali gratia indulgemus,

ut Cathedrale Capitulum ad novam electionem canonica

similiter methodo valeat procedere . Dignitatum et Cano

nicatuum collationem pro hac prima vice Nobis libere

reservamus . In futuris vero vacationibus unica tantum

Decanatus provisio erit Apostolicae Sedi perpetuo reser

vata . Priștinum autem Gubernio Solodorensi manere vo

lumus jus nominandi Præpositum, et Canonicos instituen

dos juxta morem hactenus observatum ; ac Lucernensi

Gubernio privilegium donari nominandi ad tres Praeben

das Capitulares ejus Pago tributas . Pro trium vero Ca

nonicorum ex Bernensi Pago excipiendorum designatione

singulis vicibus efformanda , Capitulares Canonici Notu

lam sex Clericorum exhibebunt magistratui Bernensi, cui

jus erit tres ad summum excludendi , et ex reliquis Epis

copus pro tempore novum seliget Canonicum. Demum

unica dumtaxat Dignitas unico Canonico conferri poterit ,

neque fas erit uno tempore Praeposituram et Decanatumque

possideri ab Ecclesiasticis Viris ejusdem Pagi. In horum

autem Canonicorum designatione cavendum erit, ut Can

didati orti sint ex Pago, cui fuerunt tributae Praebendae,

vel ibidem Sacris operentur ; utque sint Presbyteri Sae

culares ac Beneficium Curatum per quatuor saltem annos

Bir
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werde, von welchem ſodann , nachdem die Wahl als den

kanoniſchen Vorſchriften gemäß anerkannt , und die Sauga

lichkeit des Sewählten durch den , auf die für die Bisthümer

der Schweiz übliche Weiſe geführten Informativprozeß den

kanoniſchen Vorſchriften gemäß außer Zweifel geſetzt worden ,

die Wahl beſtätigt, und dem vorſchriftmäßig Sewählten durch

ein apoſtoliſches Schreiben die kanoniſche Einſegung ertheilt

werden wird.

Sollte aber die Wahl entweder nicht nach den kanoni

ſchen Regeln vorgenommen worden ſein , oder der Gemählte

nicht mit den vorgedachten Eigenſchaften ausgerüſtet befun

den werden , ſo geſtatten wir dem Domkapitel aus beſon

derer Gnade, daß es ebenfalls auf kanoniſche Weiſe zu einer

neuen Wahl vorſchreiten könne. D

Die Verleihung der Dignitäten und der Kanonifate be

halten Wir für dieſes erſte Mal Uns ſelbſt vor ; bei fünf

tigen Vakanzen hingegen roll nur die Verleihung der De

chantenwürde dem apoſtoliſchen Stuhle für immer vorbe

halten bleiben . Der Solothurniſchen Regierung aber be

ſtätigen Wir das alte Recht , den Probſt und neun , nach

bisheriger Weiſe einzuſeßende Domherren zu ernennen , fo

wie wir auch der Luzerniſchen Regierung das Privilegium

verleihen , zu den drei, dieſem Kanton zugetheilten Kapitular

präbenden zu ernennen . Was aber die Ernennung der drei

Domherren des Kantons Bern betrifft, ſo ſollen bei einitre

tender Vakanz die Domkapitularen eine Liſte von ſechs Geiſt

lichen der Berniſchen Regierung überreichen , welcher das

Recht zuſtehen ſoll , höchſtens dreidavon auszuſchließen ,

worauf der Biſchof aus den noch Uebrigen den jeweiligen,

neuen Domherren wählen wird .

Uebrigens kann einem und demſelben Domherrn nur

eine Dignität ertheilt werden ; auch ſoll es nicht geſtattet

fein , daß Geiſtliche eines und desſelben Kantons zu gleiches

Zeit das Amt eines Domprobſtes und Domdechanten bes

kleiden .
Pin

Bei der Bezeichnung dieſer Domherren fou darauf Be

dacht genommen werden , daß die Kandidaten Angehörige

des Kantons ſeien , dem die Präbende - zugetheilt worden ,
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prudenter accurateque tenuerint, vel Antistitem in Dio

cesis vel Seminarii procuratione adjuverint, vel denique

Theologiae aut Juri Canonico , sacrisque disciplinis tra

densis utiliter incubuerint. Omnia praeterea confirmantes,

quae transactis temporibus circa Diocesis Basileensis dis

membrationem fuerunt ordinata et praevia derogatione

concensus quorumlibet interesse habentium , ac sejanctis,

quatenus opus sit , ab aliqua quacumque Diocesi cunctis

illis partibus , quae moderno Episcopo Basileensi in ad

ministrationem hactenus, nomine Sanctae Sedis , traditae

fuerant, aliisque etiam Parochialibus Ecclesiis dismembra

tis ac separatis per praesentes statuimus , ut ex nunc in

posterum novum sat amplum Diocesis Basileensis Terri

torium constare debeat ex integris Pagis Lucernensi et

Solodorensi , ex ea Pagi Bernensis parte, quae per Vin

dobonensem conventum eidem Bernensi Pago cessa fue

rat, et ex Pago Tugiensi, cum eorum Incolis Catholicis,

praeter eas Pagorum Basileensis et Argoviensis terras ac

Parochias, quae ad eamdem Basileensem Diocesim hucus

que pertinuerunt , et adhuc pertinent. Licitum praeterea

erit Pago Turgoviensi, nec non iis partibus Pagorum

Basileensis et Argoviensis , quae olim Diocesi Constan

tiensi addictae erant , ad Basileensem Diocesim, juxta

modum in posterum determinandum , accedere. In hoc

antedictae Episcopali Sedi Basileensi buic Apostolicae

Sedi immediate subjectae jus confirmamus habendi Suf

fraganeum Episcopum Titularem ad ea per totam Dioce

sim obeunda munia , quae Ordinem Episcopalem requi

runt ; cujus quidem Suffraganei nominatio Summo Pontifici

de more facienda ad Episcopum Basileensem pro tempore

semper libere spectabit. Ut autem hodierni ac pro tem

pore existentis Episcopi Basileensis, ejusque Suffraganei,

casu

a
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oder doch daſelbſt geiſtliche Verrichtungen ausüben , daß fie

ferner Weltgeiſtliche feien , und einer mit Seelſorge verbun

denen Pfründe wenigſtens vier Jahre lang mit Klugheit

und Pünktlichkeit vorgeſtanden , oder dem Biſchof, in Ver

waltung der Diozes oder der Prieſterhäuſer, Hülfe geleiſtet,

oder endlich mit dem Lehramte der Sheologie oder des

kanoniſchen Rechts und geiſtlicher Wiſſenſchaften ſich mit

Nußen beſchäftigt haben.

Indem Wir überdieß Alles beſtätigen , was in früherer

Zeit über die Zertheilung der Baſelſchen Diozes angeordnet

worden , der Einwilligung der etwa dabei Betheiligten dero

giren , auch , ſo weit es nöthig iſt, alle diejenigen Theile,

welche bisher dem gegenwärtigen Bifchof von Baſel im

Namen des heiligen Stuhls zur Verwaltung übergeben

worden , felbft einzeln abgetrennte oder zertheilte Pfarreien ,

von was immer für einer andern Diozes lostrennten , regen

Wir durch Gegenwärtiges feſt , daß von nun an und in

Zukunft das neue , hinlänglich große Gebiet des Bisthums

Bafel beſtehen foll , aus der ſämmtlichen katholiſchen Bevöl

kerung der Kantone Luzern , Solothurn und Zug , fo wie

derjenigen des Gebiets des Kantons Bern , welches dieſem

durch den Wienerkongreß abgetreten worden iſt, endlich aus

denjenigen Gebietstheilen und Pfarreien der Kantone Baſel

und Aargau , welche ſchon früherhin einen Theil des Bis

thums Baſel ausgemacht haben, und noch zur Stunde dem

felben angehören . Dabei wird dem Stande Shurgau , fo

wie für diejenigen Bezirke der Kantone Baſel und largau,

welche ebevor zum Bisthum Konſtanz gehörten , die Zuſiche

rung ertheilt , daß auch ſie ſich dem Bisthum Baſel an

ſchließen mögen , worüber eine ſpätere Uebereinkunft das

Nähere feſtſeßen wird.

Auf dieſen letzten Fall beſtätigen Wir dem vorbenannten

Biſchöflich- Bafelſchen Siße, der Unſerm apoſtoliſchen Stuhle

unmittelbar untergeordnet iſt, das Recht, einen Titular- oder

Suffraganbiſchof zu haben , welcher im ganzen Umfange der

Diozes diejenigen geiſtlichen Handlungen verrichtet, die

den biſchöflichen Stand erfordern. Die Ernennung dieſes

Weihbiſchofs , die dem Pabſte dem Herkommen gemäß ge
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quatenus ipsius nominationis locus fiat, et Cathedralis Ca

pituli decenti ac congruae substentationi opportune ac

stabiliter consulatur, mandamus, ut Mense Episcopali tra

datur liber annuus redditus Octomillium librarum Mo

netae Helveticae; qui tamen redditus per participationem ,

connexionem et unionem aliorum trium Pagorum , quo

rum mentio supra facta est, augendus erit usque ad sum

mam Decem millium librarum ejusdem Monetae , juxta

proportionem Catholicorum uniuscujusque Pagi ad Dio

ceşim Basileensem pertinentium . Suffraganeo Episcopo

Titulari Librarum similium Bismille ; Praeposito , novem

Canonicis , ac decem Capellanis iidem redditus, quibus

antea , uti Capitulum Collegiatae Solodorensis nunc sup

pressae , potiebantur ; Decano Librarum Octingentarum

ultra fructus Canonicalis Praebendae ; Librarum vero

Bismillium unicuique ex Canonicis Residentibus Pagorum

Lụcernensis et Bernensis ; ac Tercentum Librarum cuili

bet ex Canonicis non residentibus, Forensibus nuncupatis.

Ejusmodi autem redditus , quorum fundatio per Conven

tionem posterius ineundam rite determinabitur, erunt in

terea persolvendi a respectivis Pagorum Guberniis, quae

ad baec implenda sese in valida forma obligarunt. Tam

Basileensi Episcopo , quam ejus Suffraganeo , cunctisque

Canonicis residentibus erunt per Gubernia constabiliendae

necessariae Edes Canonicales : ac Solodorense Gubernium

sumptus praebebit ad tuitionem tam Ecclesiae Cathedra

lis ,s , quam Edium Episcopalium necessarios. Manutentioni

vero Fabricae Cathedralis Ecclesiae ac expensis in Sacram

Suppelectilem , et in rei divinae cultum necessariis con

sultum erit annuo redditu Bismille Librarum , jam pridem

Fabricae olim Collegiatae Solodorensis assignatarum ; ut

que rebus hujusmodi uberius prospiciatur adsignandi in
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bührt, fou ftets dem jeweiligen Bifchof von Baſel überlaſſen

bleiben .

11 ?me title
Belur des gens

und jeweiligen Bis

ſchofs von Baſel, deſſen Weihbiſchofs, wo der Fall ſeiner

Anſtellung eintritt, und des Domkapitels anſtändigen Unter

halt auf ſchidliche und ſichere Weife geſorgt werde , fo wol

len Wir , daß dem Biſchof von Baſel ein jährliches , freies

Einkommen von achttauſend Schweizerfranken , welches

Einkommen bei erfolgender Theilnahme, Verbindung und

Anſchließung der obbenannten drei Kantone , und zwar im!

Verhältniß der diesfalls hinzukommenden , katholiſchen Des

völkerung bis auf das Marimum von zehntauſend Franken

gleichen Geldes erhöht werden fout; - dem Weihbiſchof

eines von zweitauſend Schweizerfranken ; dem Domprobft,

den neun Domherren und den zehn Kaplänen dieſelben

Einkünfte , die ſie zuvor als Kapitel der nun aufgehobenen

Solothurniſchen Kollegiatkirche genoſſen ; dem Dechant acht

hundert Schweizerfranken , außer den Einkünften von der

Domberrenpräbende; jedem der reſidirendent Domherren der

Kantone Luzern und Bern zweitauſend Franken und jedem

der nicht teſibivenden Domherren endlich dreihundert Fran

ken zugetheilt werden .

Dieſe Einkünfte, deren Fundirung in einer ſpäter zu

treffenden Uebereinkunft gehörig beſtimmt werden wird, wer

den mittlerweilen durch die Regierungen der betreffenden

Kantone abgereicht, wofür fie fich in gültiger Form verbind

lich gemacht haben . Auch find forvoht dem Bifchof von

Safel, als auch deſſen Suffraganbifchof und ſämmtlichen

reſidirenden Domherren die nöthigen Wohnungen durch die

Regierungen anzuweiſen. Auch wird die Solothurniſche

Regierung die zur Erhaltung der Domkirche und des biſchöf

lichen Gebäudes nöthigen Koſten darreichen ."DA

Für die Erhaltung der Fabrik der Kathédratkirche und

für die Ausgaben für Kirchengeräth und die zum Gottes .

dienſt erforderlichen Gegenſtände folk durch eine jährliche

Summe von zweitauſend Franken geſorgt werden , die ſchon

früher der Fabrik der ehemaligen Solothurniſchen Kollegiat

kirche angewieſen war , und damit dieſer Zweck noch volla

Sammlung älterer Gefeße 26 . 28

:
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id causae erunt fructus Mensae, spatio Sedis Episcopalis

vacationis decurrendi. Facultatem insuper noviter sic erecto
. . . . . 0

Cathedrali Basileensi Capitulo impartimur condendi ordi
2017

nationes et statuta Sacris Canonibus et Constitutionibus
Conday

Apostolicis minime adversantia, etab Episcopo expresse

approbauda ; itemque gaudendi omnibus honoribus, in

siguiis et privilegiis, quibus alia Cathedralia Capitula in

Helvetia existentia gaudent, dummodo non sint onoroso

titulo acquisita . Quodsi aliqua ex causa forsan contingat
om ,

in posterum Episcopalem Sedem et Basileense Capitulum

Cathedrale alio canonice transferri, tunc Solodorensi Col

legiatae Ecclesiae Sanctorum Ursi et Victoris Capitulum

in illum ipsum revocandum erit statum , quo ante Ca

thedralitatis acquisita jura potiebatur. Necessarium pro

fecto judicamus decernere ac mandare, ut manutentioni

antiquae ad praesens suppressae Cathedralis Ecclesiae

Basileensis et Divini cultus in ea peragendi expensis op

portuno et stabili modo provideatur. Volumus praeterea,

quod a Venerabili Fratre Episcopo Basileensi in Civitate

Solodorensi Seminarium Puerorum Ecclesiasticum eriga

tur , in quo Adolescentes Clerici opportune alantur ac

rite instituantur, quodque Gubernia Pagorum necessaria.

pro ejusdem Seminarii Edibus, et pro annuo libero Censu

praestare debeant et si necesse erit alia in aliis Pagis

erigere Seminaria, Episcopus ea ériget re conciliảla cum

respectivis Guberniis, quae pro Edibus" et pro annuo
10 min

libero Censu necessaria ut supra suppeditabunt : Episco
Food

pus autem eisdem Seminariis regendis, administrandis,

ac in sana doctrina instituendis juxta Concilio Tridentini

praescriptumsemper advigilabit, adhibitis in auxilium qua

tuor Canonicis ex diversis Pagis assumendis, quorum

binos ipse Episcopus, et alios duosCanonici Senatum

2.0

mo arris
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theiten Wir

ſtändiger erreicht werde , ſo sollen Ju demſelben die während

einer Erledigung des biſchöflichen Stuhls fließenden, biſchöf

lichen Einkünfte verwendet werden.

Demauf ſolche Weiſe neu errichteten Baſelfchen Dom
ir
meaning

. Statuten

einen

kapitel zu

die jedoch weder den heiligen Kirchengeſeken , noch päpſtli

chen Verordnungen entgegen fein dürfen , und vom Biſchof

ausdrücklich beſtätigt werden müſſen ; wie auch den Genuß
;

aller Ehrenrechte, Vorzüge und Privilegien , deren andere

fchweizeriſche Domkapitelzu genießenhaben, vorausgeſetzt,

daß ſie nicht Titulo oneroso erworben worden ſind .

Soute in der Folge aus was immer für einem

Grunde -- der Biſchöflich - Baſelſche Siß, nebſt dem Dom:

kapitel , anderswohin nach kanoniſchen Vorſchriften verlegt

werden , ſo ſoll das Kapitel der Solothurniſchen Kollegiat

kirche der heiligen Urſus und Viktor wieder in denſelben

Zuſtand verſeßt werden , in welchem es ſich vor der Erhe

bung zu einem Domſtift befand.

17. Wir halten es übrigens für durchaus nothwendig , daß

für die Aufrechthaltung der alten , nunmehr aufgehobenen

Baſelſchen Kathedralkirche und die Koſten des darin zu hal

tenden Gottesdienſtes auf ſichere und angemeſſene Weiſe

geſorgt werde.
instante siamo

Uebrigens wollen und beſchließen Wir , daß von dem

ehrwürdigen Bruder, dem Biſchof von Baſel, in der Stadt
Solothurn ein geiſtliches Seminar errichtet werde , worin

die jungen Geiſtlichen gehörig genährt und unterrichtet wer

den können , wozu die Kantonsregierungen ſowohl in Hinſicht

der Gebäulichkeiten , als in Hinſicht, eines freien Einkom
mens das Nöthige leiſten werden. Würde fich die Noth.

wendigkeit für die Anlegung ſolcher Seminarien auch ander

wärts noch ergeben , fo fod fich der Biſchof über ihre Erſo Y

richtung mit den betreffenden Regierungen in's Einverſtänd

niß feßen , welche die nöthigen Gebäude und das erforderliche

jährliche freie Einkommen dafür darreichen werden. De

Dem Biſchof ſteht über ſolche Prieſterhäuſer die Leitung

und Verwaltung, ſowie die Aufſicht über die Reinheit des
in denſelbenebrisme

Unterrichts zu, als worüber

en die Noth
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»

» que suspectam Unionem , neque

Episcopi constituentes eligent. Mandamus pariter, ut prae

dictae Episcopalis Ecclesiae Basileensis juxta redditus ejus

Mensae nunc , ut supra adsignatos de more taxetur ad

florenos Auri de Camera Biscentum et Quadraginta , et

hujusmodi Taxa in Libris Camerae Apostolicae describa

tur. Indulgemus, denique , ut Episcopus coram Deputatis

Pagorum , quibus Diocesis Basileensis efformatur territo

rium , emittere licite possit Fidelitatis juramentum bisce

verbis : » Ego juro et promitto ad Sancta Dei Evangelia

fidelitatem et obedientiam Gubernio Pagorum , quibus

Diocesis constat. Item promitto, me nullam communi

cationem habiturum , nulli consilio interfuturum , nullam

intra neque extra

Helvetiam conservatorum , quae publicae tranquillitati

» possit obesse ; et si tam in Diocesi mea quam alibi no

» verim aliquam conventiculam ad Status perniciem iniri,

Gubernio manifestabo.

Ad hoc ut autem omnia et singula sic ut supra a

Nobis disposita rite ac celeriter ad suum perducantur

effectum , dilectum filium Apostolicum pro tempore Nun

tium defectu Apostolicae Sedis

apud Helvetos negotiorum gestorum harum Litterarum

Nostrarum Executorem eligimus ac deputamus, neces

sarias et opportunas ei tribuendo facultates, ut sive per

se , sive per aliam Personam in Ecclesiastica Dignitate

constitutam ab eo specialiter subdelegandam cuncta supe

rius ordinata peragere , statuere, disponere, decernere ,

ac super quacumque oppositione advertus praemissa in

actu executionis quomodolibet forsan oritura , agnoscere

ac definitive pronuntiare libere ac licite possit et valeat.

Presentes vero litteras, et in eis contenta quaecumque

etiam ex eo , quod quilibet interesse habentes vel habere

CC

sogus
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derfelbe nach den Borfchriften des tridentiniſchen Konziliums

zu wachen hat, und er wird ſich zu dieſem Zwed vier Dom

berren aus verſchiedenen Kantonen zugefellen , wovon zwei

der Biſchof ſelbſt und die beiden andern der Senat des
mi

Biſchofs wählen fou.

Ferner wollen Wir, daß beſagte Biſchöflich - Bafelſche

Kirche in Gemäßheit der ihr oben angewieſenen Einkünfte

bei der apoſtoliſchen Kammer zu zweihundert vierzig Gold

gulden (Dukaten)angeſchlagen und daß dieſe Tape in den
Büchern dieſer Kammer verzeichnet werde.

Endlich geſtatten Wir , daß der Biſchof vor den Abge

ordneten derjenigen Kantone, aus welchen der Sprengel des

Bafelfchen Bisthums gebildet wird, folgenden Eið der Treue

leiſte : „ Ich ſchwöre und gelobe auf das heilige Evangelium

Ireue und Geborſam den Regierungen der Kantone, aus

„ denen das Bisthum Bafel beſteht. Ueberdieß gelobe ich,

„ weder in noch außer der Schweiz ein Einverſtändniß zu

, pflegen , an einem Rathſchlage Theilzu nehmen und eine

verdächtige Verbindung zu unterhalten , welche die öffents

„,liche Ruhe gefährden könnte , und follte ich je Kunde er

, halten von einem dem Staate ſchädlichen Anſchlage, fei

es in meiner Diozes oder anderswo, fo werde ich die Re
.

„ gierung in Kenntniß feßen ."
where

“

Damit aber alles und Jedes , was oben von uns ange

ordnet worden , gehörig und ſchleunig in Wirkfamkeit trete,

To erivählen und beſtellen Wir zum Bollſtrecer dieſer Unſerer

Butla den geliebten Sohn , den gegenwärtigen apoſtoliſchen

Nuntius zu Luzern , und in deffen Evmanglung den Ge

ſchäftsträger des päpſtlichen Stuhles in der Schweiz , und

ertheilen demſelben die nöthigen und fachgemäßen Vollmach

ten , entweder ſelbſt, oder durch eine andere in geiſtlichen

Würden ſtehende beſonders ſubdelegirte Perſon
un's hain

ale obigen Verfügungen in Bollzug zu bringen , feſtzufeßen

und einzurichten , und über jeden Widerſtand , den fie auf

irgend eine Weiſe bei der Vollziehung etwa finden könnten,

zu unterſuchen , zu entſcheiden und endlich abzuſprechen .

Gegenwärtige Bula und deren geſammter Inhalt roten
Setting utan

zu keiner Zeit weder unter dem Votwand , daß die dabei
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auctoritate scienter velignorante
r
* a

quoqua

.
alia

praetendentes auditi non fuerint, ac praemissis non con

senserint, nullo unquam tempore de subreptionis vel
*

obreptionis, aut nullitatis vitio seu Intentionis Nostrae

vel quolibet alio , licet substantiali defectu notari, im
ng

pugnari, vel in controversiam vocari posse , sed eas

semper ac perpetuo validas et efficaces existereet fore,

suosque plenarios et integros effectus sortiri et obtinere,

atque ab omnibus, ad quos spectat , inviolabilíter obser

vari debere; et si secus super his a quoquam quavis

altentari,

irritum prorsus et inane decernimus. Non obstantibus de

jure quaesito, non tollendo aliisque Nostris et Cancellariae

Apostolicae Regulis nec non constitutionibus et Ordina

tionibus Apostolicis, itemque supradictarum Ecclesiarum

etiam juramento confirmatione Apostolica vel quavis

firmitate roboratis statutis et consuetudinibus, privilegiis
quoque ac Indultis caeterisque etiam specifica et individua

mentione dignis contrariis quibuscumque. Volumus equi

dem , ut praesentium litterarum Executor omnium et

singulorum Actorum in ipsarum Litterarum executione

conficiendorum exempla in authentica forma exarata ad

Sacram Congregationem Rebus Consistoralibus praepo

sitam in ejusdem Congregationis Archivio asservanda,

quam primum fieri poterit, transmittere teneatur. Prae

terea volumus, ut barum Litterarum Transumptis, etiam

impressis, manu tamen alicujus Notarii publici subscrip

tis , ac Sigillo con

Pengurus

stitutae munitis , eadem prorsus fides in Judicio et extra

adhibeatur
, quae ipsis praesentibus

adbiberetur
; și forent

exbibitae vel ostensae. Nulli ergo omnino hominum liceat

paginam hanc Nostrae Suppressionis
, Extinetionis

, Annula

tionis, Translationis
, Erectionis

, Attributionis
, Assignationis

,
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Betheiligten oder betheiligt zu fein Vorgebenden nicht gehört

worden und in die Beſtimmungen desſelben nicht eingewilligt

hätten , noch durch die Einrede der Erſchleichung, oder der

Nichtigkeit oder des Abgangs Unſeres Willens , oder was
immer fir einen andern

, ſelbſt weſentlichen Mangels ange

griffen, angefochten oder in Streit gezogen werden können ,

fondern für ewige Zeiten gültig und wirkſam ſein und blei

ben , völlige und gänzliche Wirkung erlangen und behaupten ,

und von allen, die es angeht, unverbrüchlich befolgt werden ;

und wenn derſelben von irgend Zemanden , unter welcher
Autorität es auch ſei,

mit oder ohne Wiſſen entgegenge

handelt würde, fo fou folches durchaus nichtig und unwirk

ſam ſein. Auch ſoll nicht entgegenſtehen die Regel , daß ein

woblerworbenes Recht nicht entzogen werden darf, noch irgend

eine andere apoftoliſche Kanzleiregel, auch nicht päpſtliche

Verordnungen und Beſchlüſſe, oder die Statuten , Gewohn

heiten, Privilegien und Indulte vorbenannter Kirchen, wären,
ſie auch durch Eid , päpſtliche Beſtätigung, oder auf irgend

eine andere Weiſe bekräftigt , noch irgend ſonſt etwas, wenn

es auch einer ausdrücklichen und beſondern Erwähnung wür

dig wäre. A

Wir wollen übrigens, daß der Vouſtreder der in gegen

wärtiger Buđa enthaltenen Verfügungen von allen und

jeden zum Zweck der Vollziehung errichteten Urkunden Ab

fchriften in beglaubigter Form fo bald als möglich an die

heilige Congregatio consistorialis einſende, um in dem Ur

chiv derfelben aufbewahrt zu werden . Auch wollen Wir, daß

den Abſchriften oder Übdrüden dieſer Bula , die mit der

Unterſchrift eines öffentlichen Notarius und mit dem Siegel

einer in geiſtlichen Würden ſtehenden Perſon verſehen ſind,

vor und außer Gericht derſelbe Glaube gewährt werde, wie

der Urſchrift ſelbſt, wenn dieſelbe vorgelegt oder vorgezeigt

würde. Niemand alſo wage es , diefe unſere Verordnung,

wodurch Wir unterdrücken , aufheben , vernichten , verlegen ,

errichten , zutheilen , anweiſen , bevollmächtigen , beauftragen ,

derogiren und unſern Widen erklären , zu übertreten oder

ihr freventlich entgegen zu handeln . Wer aber deffen ſich

unterfinge, der roll wiſſen, daß er die Ungnade des aumäch
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Mandati, Commissionis , Derogationis et Voluntatis infrin

gere vel et ausu temerario contraire. Si quis autem hoc at

tentare praesumpserit, indignationem omnipotentis Dei ac

Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus se noverit incur

surum . Datum Romae apud Sanctum Petrum Anno In

carnationis Dominicae Millesimo Octingentesimo Vigesimo

Octavo, Nonis Maji, Pontificatus Nostri Anno Quinto.

-
Sign. B. PACCA , Pro -Dat.

Sign. Pro Dno. Cardinali ALBANO ,

J. CAPACCINI, Substitus.

See
Visa de Curia .

Sign . D. TESTA .

Loco + Plumbi.

Concordat cum Originali.

Lucernae 29. Maji 1828.

Sign. P. GIZZI ,

Internuntius Apostolicus.

Pro Copia collatum .

Lucernae 10. Junii 1828.

Ab iis, quibus res diocesanae ad Episcopatum

Basileensem commissae ,

J. C. AMRHYN , Prætor.

DOL. a ROLL.

ten
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tigen Gottes und der heiligen Apoſtel Petrus und Paulus

auf ſich laden wird .

Gegeben zu Rom bei St. Peter im Jahre der Menſch

achtundzwanzig,

den ſiebenten Mai, im fünften Jahre unſers Papſtthums.

en Res Herrn , tauſend achthundert

( Stelle des † Siegels.)

Unterzeichnet : B. Pacca Pro -Dat.

Saint Helena

- ? Unterzeichnet : Für den Herrn Kardinal Albano,

9. Capaccini, Subſtitut.

* Vifirt von der Curia. 1593311

Susa! Unterz.: D. Seſta.

1oluun turn
Dem Original gleichlautend ;

mirre

10m

Luzern den 29. Mai 1828.

Chic!!!? :)
Unterz, : P. Gizzi,

apoftol. Internuntius.

Als getreue Abſchrift; 1910

bei Luzern den 10. Seumonat. 1828. vbrizte nubes

Die mit den Angelegenheiten des

itib Bisthums Baſel beauftragten Kommiffarien :

Unterz.: 9. K. Amrbyn , Schultheiß.J.3.

Get ismin Unterg.: Ludwig von Roll.
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Cartiesin Joutsenonik eens nuit

in B BASILEEN ... dupa

Electionis Canonici Forensis pro Pago Zougensi,

2

99870

Ex Canonicis Forensibus , qui in Cathedrali Capitulo
51

Basileensi sunt percensendi , unum esse debere ex Pago

Zougensi, Apostolicis litteris cautum est, quae de Epis

copatu Basileensi sunt datae. Cum vero in iis rescriben

dis omissa praeter voluntatem fuerit mentio de jure

illius eligendi, quod per Sanctissimum Dominumnostrum

Leonem XII. , Pontificem maximum , Gubernio memorati
mer

Pagi collatum fuerat, prout in Consistoriali Decreto san

citum perlegebatur, placuit Sanctitati suae , Decreto hoc

Consistoriali perinde habendo , ac si litterae Apostolicae

sub plumbo datae fuerint, declarari et edici jus eligendi

Canonicum Forensem , seu non residentialem , pro Pago

Zougensi attributum esse Gubernio ipsius, ac proinde

Executori earumdem litterarum mandari, ut juxta hanc

Sanctissimi Patris voluntatem Constitutionem dicti Capi

tuli perficiendam curet. Hoc porro Decretum edi et in

Acta sacrae Consistorialis congregationis referri jussit.

Datum Romae hac die xli . Junii Anni 1828.

(L. S.) Sign . P. POLIDORIUS,

S. Congreg. Consistorialis Sec.

T
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Diozeſe Baſel.

Erwählung des nicht reſidirenden Domherrn für den

Kanton Zug.

Die apoftoliſche Bulla über das Bisthum Baſel hat da

für geſorgt, daß unter den nicht reſidirenden Domherren des

Bafelſchen Domkapitels auch einer aus dem KantonZug
ſein müſſe. Da aber bei ihrer Abſchrift von dein Recht zuStormählung

, das von Seiner Heiligkeit Pavit nov

.,

wie in dem Konfiftorialdekret verordnet ſteht, der Regierung

benannten Kantons verliehen worden war, unabſichtlich Mel

Dung
deseigaben

Seu
dos die

,

,

Kraft einer Bulla haben ſoll , erklären und ausſprechen zu"

laffen : das Recht, den nicht reſidirenden Domherrn für den

Kanton Zug zu ernennen, ſei der Regierung dieſes Kantons

zuerkannt , und haben daher dem Vollzieher der nämlichen
..

Buda den Auftrag gegeben , daß er nach dieſer beſtimmten

Bidensmeinung des heiligſten Vaters die Aufſtellung des

gedachten Kapitets beſorge. Er hat ferner befohlen , diefes

ekret auszufertigen und in die Akten der heiligen Konſiſto

rialkongregation aufzunehmen .
40 mm Moonu moa

Gegeben in Rom den 12. Brachinonat 1828.

(L. S.) Unterz.: P: Polidorius,
Sekretär der heiligen Ronfiftorial

1901: fongregation.

1

SOCIOSFür getreue Ueberſetung , and mode

Namens der mit den Diogeſanangelegenheiten 15
beauftragten Rommiſſarien :

SSCHE9. K. Amrhyn, Schultheiß.

ISO Rommiffar.007 49800 TL

2
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the food

Wir die Übgeordneten der löblichen Stände Luzern ,

Bern , Solothurn und 3 ug , in Folge der Vollmachten

und Aufträge unſerer hohen Kommittenten in Solothurn

verfammelt, um der feierlichen Publikation der apoftoliſchen

Circumfcriptionsbulla in der künftigen Domkirche des neu

organiſicten Bisthums Bafel beizuwohnen , welche das Da

tum vom 7. Mai 1828 führt und mit den Worten : inter

precipua Nostri Apostolatus munia, beginnt, und da beſagte

päpſtliche Buưa mit ihren nachträglichen Vervollſtändigungen

von Unſern hohen Regierungen in ihren weſentlichen Be

ftimmungen mit der zwiſchen Hochihnen und dem päpſtlichen

Stuhle unterm 26. März 1828 abgeſchloſſenen Konvention

überdieneueBegränzung bei Bisthums
ins

Ginrichtung
des

*

Baſel übereinſtimmend gefunden worden iſt, ertheilen

3

dieſer Bula Namens dieſer hohen Stände die landesherr

liche Genehmigung, ohne daß dadurch aus dieſer Genehmi

gung auf irgend eine Weiſe etwas abgeleitet werde, was

den Hoheitsrechten der Regierungen nachtheilig fein möchte,

oder den Landesgefeßen und Regierungsvero
rdnungen

, den

Erzbiſchöflichen und Biſchöflichen Rechten , oder den in der

ſchweizeriſchen Eidgenoſſenſchaf
t

beſtehenden Kirchenverhälts

niſſen beider Konfeſſionen und der darin gegründeten reli

giöſen Soleranz entgegen wäre.
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niß gebracht to

Was hiemit unter Vorbehalt der weitern Anordnung

über ihre Vollziehung zur allſeitigen Nachachtung zur Kennt

wird .

Gegeben , Solothurn den 12. Seumonat 1828.

Namens des Standes Luzern :

(L. S.) Sign. Eduard Pfyffer,

Staatsrath .

Namens des Standes Bern :

(L. S.) Sign. Ferd. Ludwig von Senner,

Altfedelmeifter.

(L. S.) Sign. NIZOLE,

Mitglied des Großen Raths und Deputirter .

(L. S.) Sign. JAQ. JOSEPH HELG.

(L. S.) Sign . von Effinger ,

Geheimrathedreiber . Grande

Namens des Standes Solothurn :
time

(L. S.) Sign. Ludwig von Roll ,

Staatsrath.

(L. S.) Sign. L ü t h

Staatsrath.
een

Namens des Standes Zug :

(L. S.) Sign. Fr. Jof . an der Matt , de

Landammann.

to 0790

Dem Original gleichlautend.

Solothurn den 13. Juli 1828.

Der Staateſchreiber :

süsteeds on Sign. Friedrich von Roll

Annön B STIMÍRU

I

po
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omunison $119110 Todsdoms1911 2006

***OR THE Beſchluß , por 97 3300

die Art und Weiſe, wie die Ob- und Deſignation bei

geiſtlichen Bfründen vorzunehnten, fo wie die Samit

beauftragten Beamten bezeichnend.

(Vom 14. Chriſtmonat 1831.)

tàtir Schultheifs und Kleiner Rath
des Kantons Luzern ,

mitme befchließen :

320 $. 1 .
posted1330 10

Die Ob- und Deſignation bei geiſtlichen Pfründen ſoll

mit Zuzug derer betreffenden geiſtlichen Stelle, dur
durch die Ge

richtspräſidenten der Bezirksgerichte erfolgen .

$. 2 .

Dieſelben haben gleich bei der vorzunehmenden Obfig

nation forgfältig nachzuſehen : ob die auf die Einkünfte,
Senioren

Beſchwerden , Pflichten und Verrichtungen einer Pfründe

Bezug habenden Urbarien , Akten , Jitel, Schriften u . ſ. w.f

vorhanden ſeien oder, faus dieß nicht wäre , dafür zu

ſorgen , daß ſie alſobald zur Hand gebracht werden . O

Bei Vornahme der Deſignation ſollen ſie ſodann durch

ihren Gerichtsſchreiber über alle

Verzeichniß abfaffen, in Doppel ausfertigen und von der

mitdeſignitenden geiſtlichen Stelle uund dem jedesmaligen

Pfrundverweſer mitunterzeichnen laſſen , wovon ein Doppel

ſodann zu den zu übergebenden Pfrundſchriften zu legen , das

andere aber der Kommiſſion in kirchlichen und geiſtlichen

Angelegenheiten zu Handen ihres Archivs zur Verfügung

der Regierung aufzubewahren iſt.

die
re bre

ton
ein

' n
e
e
d
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S. 3 .

muidem

Sobald eine Pfründe durch Cod erledigt wird , hat der

betreffende Gemeindeammann dem Bezirksgerichtspräſidenten

durch Eilboten davon Anzeige zu machen und inzwiſchen

und bis die

Obfignation durchdenfelben erfolgt
fein würde ,

von Umtswegen dafür zu Forgen und zu wachen , daß in

der Hinterlaſſenſchaft eines folchen Bepfründeten durch die

Enthebung der Pfcundakten , Schriften u . f. f. nichts ver

ändert, verruckt, verabwandelt oder auf was immer für

eine Weiſe es ſei, verändert werde.

, bath

S. 4.

Gegenwärtiger Beſchluß, mit defſen Vollziehung die Be

zirksgerichtspräſidenten beauftragt ſind, ſoll dem Amtsblatt

zur allgemeinen Kenntniß undmenKenntnißundvollziehungbeigerücktwerden.
.1879582 JULIO

Billige ,

dildoer--HTE

PONTESTUTETTO 10 DN5 , decor

SIGITURCZ 300 bin si Cri

Mon 970102 ) SON 0093

ud og 100 DE WER ,W. Puis

esturhood sodales )IL CON Tin to Jated 199875833

On , 03 Die potrebnimuchu

susret sa 29 minuts hard WST

Coru setäpaitama er á E 1!1m0doao Ori

dit edilen moins diseau

SLUDIN 1957 roh Di Dita 01190

bin said sanndrea Goud : Onu sodindino DOTS

Coconflito ftupendolids toinen todo

tan contohnsto Cup OŠTad monitisur Siria
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1939 Ostag07977 VIVTaconessesio sittente

XIV .

Aktenſtücke betreffend die Sönderimg des Staats

guts und des Stadtgemeindeguts Luzerte

opin

1.

Monventionspriseninya

zu Sönderung des Staats- und Gemeindeguts der

Stadtgemeinde Luzern.

(Vom 4. Wintermonat 1800.)

Im Namen der helvetiſchen Republik.

Ich, Johann Heinrich Rothplek, Finanzminiſter, urkunde,

und wir , die zur gänzlichen Abſchließung der Konvention

bevollmächtigten Deputirten der Gemeinde Luzern , Franz

Ludwig Balthaſar, Kaſpar Büeler und Joſef Segeſſer bes

kennen hiemit öffentlich, daß wir nach gründlicher Eröffnung

und Unterſuchung der Beſişungen der Stadt Luzern , und

nach berechneter Anwendung des Gefeßes vom 3. April

1799 über Sönderung der Staats- und Gemeindegüter und

auf erfolgende Ratifikation des Vollziehungsrathes über nach

ſtehende Artikel gütlich einverſtanden, welche dann in ewiger

Kraft verbleiben und wodurch alle vorherige hier nicht be

kräftigte Verkommniſſe und Ueberlaſſungen aufgehoben , und

die von einſtweiligen Benußungen berrührende und ſonſt alle

anderweitigen Forderungen und Gegenforderungen auf immer

beſeitiget ſein ſollen .
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prolatidan istograndoar S. 1.

Nebſt den durch den Regierungswech
ſel an die helvetiſche

Republik allgemein übergehenden Souverainitäts
rechten, Res

galien , Böden und andern hoheitlichen Gefällen und Eins

künften , firid ferner als unwiderſprechlic
hes Nationalgut zu

betrachten , alle Liegenſchaften, Gebäude, Abgaben , Einkünfte,1

Gefälle und Fonds , welche in dieſem Beſchluſſe micht aus

drücklich als der Gemeinde überlaſſenes Kommunalgut vers

zeichnet ſind. sont des e

Der Gemeinde Luzern perbleiben in Zukunft eigenthüm

lich theils in Folge des Gefeßes, theils vermöge verſchiedener

für beiderſeitige Konvenienz getroffener Uebereinkommniſſe,

die nachfolgenden Kaffen , Anftalten , Güter und Sebäude,

fammt allen Zubehörden , Gefällen , Rechten und Beſchwer

den , wodurch aber alle Drittmannsrechte unpräjudizirt ver

bleiben ſollen , und der Staat mit keinen daber rührenden

Anſprachen befaßt werden mag.

S. 2 .

Gebäude.

a) Das Gemeindehaus , nebſt den unter demſelben an.
$ 795090

gebrachten Hallen und Zubehörden, als dem Korna,

- Unten- und Salzhaus, und dem dabei ſtehenden Wacht
-96 thurm und der Wachtſtube gegenüber ;vi doch übers

nimmt die Gemeinde als Hauptort des Kantons und

i Gitu Diſtrikts das nöthige Lokat für die Eribunalien , ihre

- Archive und Bureaux;

by die Suft und Lagerhaus der Kaufmannsgüter ;)

zite

c
6 ) derHerrenkellerunddieKornſbüttean der Ringe

mauer, fammt jener bei der Schiffhütte ;

d) die Meßgbänke , Freibänke , Shorwarthäuſer, Waſch

häuſer , Safner - und Fiſcherhaus ſammt Sütten,

Brennholz- und Feuerſprigenſchöpfe, Pferdſtälle, als

ist zur bürgerlichen Polizei dienend ;

e ) das Werchhaus oder Stadtlaube, fammt den Buden

Sang der Flachs-, Garn- und Tuchhändler ;

Sammlung älterer Gefeße is , 29

C
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the entradas

f) die Stadtmühlen ſammt Wohnungen , Stadtſchleife

311t3 i mebſt der Sinne dex fäffer; i 1896 1150 10456

die vier Wohnungen der Wertmeiſter im Steineand

zu ID Bolzweit; 0,5 od radna od 1500

35 b ) die alte Stadtfehreiberet;rs2015

qim das Schüßenhaus, jammtder Armbruſtſchützenlaube;

k) folgende zum
zum Elementarunterricht beſtimmte Schul

30 gektardi con: - stajatiro8) 3

1. das Schulhaus und Gärtlein im sof ;tambig

Efnist 22. das Proviſorelhaus und Gartent;to

99103901 3. Der ſogenannte Efeisſtall;?10 tot mi

quipermetto?:4 :"Das deutſche Schulhaus ;ro'?? 90101190198 si

; 5. das Haus zu St. Agatha "Pfrund ; lado!!

1) die Ringmauern und Thürme mit Inbegriff des fo18

ou li genannten Wafferthurms, und der Burgerthurm an

mandlider " Ringitiaüer , fammit der Stadtuhr.rollo modolu

$ . 3.

Bauamt.

4. Die Ziegelhütte, die obere und untereSäge, ſammt den

zum Bauamt gehörigen Pläßen , Hütten und Zubehörden,

find für dieBaulichkeiten desStaatesun
Staates und der Gemeinde

gleichfeitig gewidmet, und der Staat (ou in Benußung der

ſelben mit der Gemeinde in vollkommen gleichen Rechten

ſtehen, undalle Gattungen von Ziegeln, Kalf und Sandin
gleichen Preiſen erhalten, als die Gemeinde und ihre Bür

,
:

ger. Im Fall , ſo die Gemeindean dieſen zu ihrem Bau

amt gehörigen Gebäuden durch Brand verunglückt würde,
,

wird ſie der Staatin Betracht ſeiner unentgeltlichen Mit

benuşung zu unterſtüßen bedacht ſein . si

vitti meistrit Suodin 5. 4 .
. or boy? :P

v Liegende Gründe . il te

a ) Der ſogenannte Kellerhof in der Gemeinde Kriens

$ wird, weil die Lehenrecité gefeßlich aufgehoben ſind,

der Gemeinde überlaffen , Fedoch ohne Abbruch des
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있다

Grundzinſes von 15 Mütt Beedertorn und 7 Viertel

Bohnen an das Szofſiftingu !!;

b ) Almend und Gemeindegüter:

list 1. die fogenannte Stadt- oder Bürgeralmend, fammt

stointil , 07.dem darauf gepflanzten Eichenwald , den Woh-:

Nuo 1981 nungen des Aumendhirten und dem dazu gehöris

290 m Igen Einſdlag ;1970 dm * Einſdlag;? 1933.03 0 ? To get op?! ?

2:32 ot! 2. der untere und der obere Grund; FI

23 3: Der Gutſch , Steinibach und die Neualp ,vinebſt

Chained crieiner Kapelle im Herrgottswald und Zubehörde;

I910534 4. die Stadtgräben, der neue Plaß bei der Biegel

TID adultohütte und das im Stadtbezirk liegende Seegeſtade;

91c) zwei Weiher bei Littau und Gerliſchwitz -bintia

d ) Steinbrüche, inſofern fein allgemeines Gefeß das

Eigenthum folcherlei Art Grundſtücke beſtimmen wird :

1. der auf der Gütſchallmend;

2. der vor dem Sentithor an der Baſelſtraße ;

moda 3. der im Haßlizing 01935 S.

211940) Waldungen : upto you so much

Den 1. der Bürgenwald ; 513 Contuotos pont

fuitthus
Opius 2. die mit den Gemeinden von Kriens und Malters

getheilten Waldungen am Pilatusberg ;

3. die Paſtune oder der Schwarzwald zu Weggis ;

C !!! 1:57. 4. der Burgwald bei Bärtifchwil ;

Jet 5. der Gütfichwald und die Birregg;

253390 6. der Schachenwald in Kriens; it som

7, 8 , 9. der saltewald , der pordere und hintere

Meggerwald ſind der Gemeinde vorzüglich in

Hinſicht auf den ihr obliegenden Unterhalt aller

gedeckten und ungedeckten Brüden in beiden Städ

flotte ten Luzern überlaſſen. Die Verwaltungskammer

110 2011 2. und die Gemeindskammer werden fich beſtreben ,Hingst

die Uusmarchung dieſer ſämmtlichen Waldungen

ohne Verſchub zu berichtigen .



452

19:35 0 dnis voisins. 5.1.2005 DareigomsUS..

Bürgerliche Fonds .
ore

Die Regierung tritt der Gemeinde Luzern als Untheil

an dem Secelamt und aller übrigen in dieſer Konvention

derſelben nicht ausdrücklich überlaſſenen Fonds, dann auch

in Hinſicht auf ihre ſchweren Munizipalausgaben und dem

Staate zur Zeit, als der Siß der Regierung in dieſelbe vers

legt war , willig gebrachte Opfer die Summe von fünfmal

hundert drei und dreißig tauſend dreihundert und drei und

dreißig und vier zwölftel Schweizerfranken , oder viermal

bundert tauſend Münzgulden , Louisd'or zu 12 Gulden , an

Kapitalbriefen ab, bei welchen die aufällig beiſtehenden Zinſe

nicht in Abrechnung zu nehmen ſind.

S. 6.

wird.

19 20 21

Armenanſtalten . ..
.

Die Armen- und Schulanſtalten in der Gemeinde Luzern

ſtehen (ſo oft keine beſondere Verfügung in dieſer Konben

tion ausgedrückt iſt) unter der Aufſicht, welche die Regierung

über dieſelbe allgemein in Helvetient auszuüben berechtigt

ſein

Der ältere und größere Stadtfpital, welcher doch nach

bisheriger Uebung auch vorbeixandernden Armen und

ſtehen 1. und in Rückſicht auf wels

chen die Regierung aufällige allgemeine Verordnuns

gen für ähnliche Anſtalten vorbehaltet;

b ) der Senteſpital;

c) die Spende; hic

d) der Waiſenfond;;

Sre ) die Probſt- Pereriſche Verlaſſenſchaft, 38,666 Franz

48330 ken, 6 Baßen , 7 Rappen oder 29,000 Münygulden

siapayangan Kapital betragend; THE 7

f) die Hoferiſchen Stipendien.

Kranken offen

→
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?

31
.

1971 TORTDI 90 9.7.cuida? 12 : 1

mitat Oculanſtalten .79 cm

20. a ) Die Primarſchulen mit ihren geringen Fonds und

Gebäuden , welche oben g . 2 bemerkt ſind;us

b ) der Fond des Jeſuitenkollegiums nebit dem Gebäude

und Zubehörden und dem Gebäude des Gymnaſiums.

Dieſes Kollegium wird bei ſeiner, für alle Staats
Sama

bürger gemeinnüßigen Beſtimmung für die Erziehung

25.01?" und die Wiſſenſchaften gelaſſen und unterhalten , und

auch in Zukunft der Gemeinde Luzern nicht entzogen

werden .

Die Verwaltung der Detonomie wird der Ges'

*10 meindekammer doch dergeſtalten unter der Aufſicht

175 der Regierung übertragen, daß fie derſelben nicht nur

jährliche Rechnung erſtatten, fondern auch ohne ihre

Genehmigung weder Veräußerungen noch Eingriffe

in das Hauptgut ſich erlauben roll – die höhern

Dispoſitionen im wiſſenſchaftlichen Fach , die Schul

polizei und die Beſtimmung , wie und von wem die

te Lehrſtühle beſeßt werden follen , werden gänzlich der

Regierung anheimgeſtellt. Bei dieſem Anlaß über

190 nimmt die Gemeinde, die Verwaltungskammer für

Snap fich , ihre Bureaur und Archive auf eine kleckende und

anſtändige Art daſelbſt zu logiren, oder durch Ueber

einkunft mit derſelben ſonſt unterzubringen ; der übrige

et pen Theil des Collegii bleibt ganz zur Dispoſition der

8:31990 Gemeindekammer , doch zum Vortheil der Anſtalt 4) ;
od zumOD SEค.57 9

1 9). ,Darch Bertrag vom 12. Chriftmonat 1836 trat die Ortsbürgergemeinde

das Jeſuitengebäude mit Zubehörden an den Staat ab. Der Bers

trag lautet :

39 and
1 .

sus Die Gemeinde Luzern trittet von den ihr durch die Sönderungs

esteBeris konvention des Staat6-, und Gemeindegyte, vom 3. und 4.Novems

sråde.ber 1800 , S. , lit. b gugefallenen Gebäuden und Zubehörs

den das ehemalige 3efuitengebdube oder ſogenannte Xaverianiſche

Haus mit Zubehörden an Gebäulichkeiten , Grund und Boden der

मरा
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.

1

c ) die Anſtalt, Gebäude und Fonds der Urſulinerinnen

find als eine Tochterfütte zu betrachten , und in

On ! Rücficht auf ihre Stiftung und Beftimimung der Ges

meinde Luzern , doch unter der bei der Collegium

s017.d bemerkten Staatsauffidat anheimgeſtellt. 4 ( d

etimados ) will juos podem sesüdadore ,che
8.

10,79
6

din insonlar

Gefälle.

Cru a) Die Zehntanſvrachen 34 Triengen ,zu Sins und zu

Tech Mltishofen, ſammt den Gryndzinſen daſelbſt;

b ) die Unſprachen von Grund- und Bodenzinſen , oder

Lehngefällen, die von Gebäuden oder Uumenden, welche

chiun der Gemeinde verbleiben, bezogen werden können ;

use f) die Fiſchenzrechte in den Grenzen , in welchen ſie die

godi udo
Gemeinde zur See undin der Reußſchonals Mu

sprinicipium .beſeſſen hat , werden derſelben , in fo weit

traäd ſie den Gefeßen nicht zuwider laufen werden , von

der
Regierung

nichtwroeciprochen ;

hohen Negierung des Rantong Luzern zu Handen des Staates

od bilant gänzlichenzut gänzlichen freien Verfügung. ohne Irgend einen Borbehalt,

900 abs in Haldhfolgenden Ziel und Mardhen, mämlich gegen Morgen

21 taftoßena pieſe Liegenſchaften an die Kirche ; gegen Mittag an den

die aan te shengrabens gesen.Abend an den Kuopfthurn,
die KropfgaffeHirſchengraber3

und Barfi ; gegen ganger
dolo

Barfüßerplas
las Norben mit

an die

Straße vom Bürgerthurm gegen Pie Jeſuiten -Kirche ; alles in

spici det mindert Stadt Luzern. The

10. Boi Sollte inzibtſchen be hobe Regierung'abet Fury obet lang die

( na Sakriftet ber Kirche zu St. Xaver ju anberk Sweden verwenden

wollen , ſo wird die hohe Regierung auch Bedacht nehmen , -für

sieisari "elinie neue Satifie elit liberes lokal anižiavelfeit und ztveckmäßig' "

*990 13 einzürichten. 3. 9375odowa thu souder mediassa. Ent

atd. 1967!

Gegen dieſe Abtretung übernimmt die hohe Regierung des

segna sa Rantone Luzern Rančne bes Staates die Erfüllung aller Ders

astrola bflichtungen uns VerbindkdFeiten , welche nach der erwähnten

sidsdocönberungs-Ronvention mit diéfen Bebaulichkeiten und Zubehörs

Sinals en hinfechture Det herrehranfalten " Kuzern verbunden

914 de fint und verbundenbielben ſollen.drodist timur

.

9

2.

9
>
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3

-518d) 13ölleu Bei Ubtretung der eigentlichen Böde, oder

inspigs Droits de Douane Animden Staat merder sangegen

der Gemeinde als : Munizipalgegenſtände vorbehalten ,

settür in der Suſtainis 109? 19170 juo ftipis2001sa? 693

2009;1 . das Lagergeld, oder die fogenannte Bentnengebührn

1960icouwelcher ſich auf 23/9 Baßen beläufits siodinid oma

soilo 1 2. Das Waaggeld, ebenfalls in der Sut in 1/ 9-Baßen

sopisodeid befebends doiratCor 90 pridedu dont

care pur die Buſt - oder Kaufbausrechte, von den Reise

fäden und den Baden Baumwolle ,Seide,Kameela

haaren 2c . 2c . , ſo wie ſie vor Alters für ihre Bes
Ar

wahrung und Verſicherung bezogen worden ;

4. die kleinern Gefälle in der Stadt , als Stands

90 191 ingelder, die Hauslöhne im Kornhaus, das Maag

oble de votoi geld -pom Unken, die Hauslöhne im Gemüſehaus,

die Haus und Waaglöhne im Werch -scoder

giú malli Flachshaus, die Gebühren auf dem Viehmarkt.

* Künftige für die ganze Republit zu errichtende Gefeße

oder Verordnungen über ifplche Hbgaben werden dem Staat

borbehalten . 90 bitar i 1950 16013 325

Der Pfundzoll und die Shorzöde , welche andern Waa

ceazöllen gleich geachtet werden , von der StadtSuzernaber

fchon im Munizipalftande beſeffen waren, bleiben gleichwohl

der Gerurinbe Luzern ſo lange überlaſſen , als fie auch an

dern Orten, fowohl in ebemals regierenden , als Munizipal

ftädten den Gemeinden unbenommen bleiben . si

potlouise

S: 9.

Kirchen und Pfrundwefen.

1.
a) Die Kirche imHofftift nebſt der Leutprieſterei und

den Wohnungen des Organiſten und Küſters ;

b) die St. Peters - Kapele fammt ihrem Fond , wovon

4266 Franken 6 Baben 7.Rappen oder 3200 Mrüng

stoi gutten ins Seddamt angelegt worden , der Kaplanei

und der Wohnung DEB Küfters.

1

1
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3 Die Rollaturen werden bis auf eine allgemeine und deft

niitide Maßnahme in der ganzen Republik in ihrent jeßigen

Beſtande und Adminiſtration ungeändert ' berbleiben , i

Das Kollegiatſtift auf dem Hof und jenes zu Münſter

find weder Kommunala , noch erkläčtes Nationaleigenthum ,

und bleiben alfo in diefer Konvention gänzlich unberührt.

#Die ſogenannten Jahrszeiten oder Unniverſarien ſollen

nach Uufhebung der Klöſter fortfahren , ihrer bisherigen

Beſtimmung nach verwendet zu werden , und in alweg der

Gemeinde verfichert verbleiben .In una splen

S. 10 .

donio , 10015 141 Archive. ) 127983843

Die Archive find ein Eigenthum der Regierung; der Ge

meinde werden aber jene Urkunden zugeſtellt werden , welche

die ihr abgetretenen Befißungen betreffen .

Mit Ratifikation dieſer gütlichen Konvention , indem die

eingangsbenannten Deputirten mit unbeſchränkter Vollmacht

ihrer Gemeindekammée verſehen ſind , iſt denn das Sönde

rungsgeſchäft der Stadt Luzern als gänzlich beendigt anzu

fehen . na bisitatore con lortu 5104

494 Wit, die Eingangs Benannten , haben dahet ztvei In

ftrumente darüber errichtet, und mit unſern allfeitigen Unter

fchriften verſehen, die von Wort zu Wort gleichlautend find.

Bern, den 3. November 1800.3 ni RonatHOT

Die bevolmächtigten Deputirten der Stadt Luzećn;

Gemeindeverwalter :

Franz Ludwig Balthaſar.

** Caſpar B üelet. 2532

Cu 1920 Sofeph Segeffer. 9736

ut nu modisio Der Finanminiſter : 11

31000766920 1919 rinit Rothpleß. (

Dem Original gleichlautend : 20most 10

U sro Der Chef der Dómänendibiſion :19

AZMüller-Friedberg.
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Der Vollziehungsrath.

Nach Anſicht der Konvention zur Sönderung des Staatss

und Gemeindeguts in der Stadt Luzern , welche einerſeits

und im Namen der helvetiſchen Republit zwiſchen dem Bürs

ger Johann Heinrich Rothplet , Finanzminiſter, und ander

ſeits den bevollmächtigten Deputirten der Stadt Luzern,

Franz LudwigBalthafar , Kaſpar Büeler u
Büeler und Joſeph Se

geſſer am 3. Wintermonat geſchloſſen worden ;

cließt

1. Die zur Sönderung des Staats- und Gemeindeguts

2075 in der Stadt Luzern geſchloſſene Konvention ſei hiemit

gocol angenommen , gutgeheißen und ratifizirt. 47 2016

2. Gegenwärtiger Beſchluß fou dem Finanzminiſter zuges

fandt, der Originaleppedition beigecückt und mit Siegel

998 riader Republik verfehen werden.91 1920 1920adresi

Bern , den 4.Wintermonat 1800.11n de empaa

310 Der Präſident des Vollziehungsrathes :

tö3 291 53 9731638 yü Zimmermann:

533 ? 10) Im Namen des Bollziehungsrathes , 1

45.971 ) aid and oru. Der Interims-General-Sekretär: 11bit

137rdini 3500UTH about Biriatte 0 ?

& Dem Original gleichtautend .Atmade mdo? ads!!

Der Chef der Domänen -Diviſion 11

11si Müller -Friedberg.

gia thi 2011 Th !! 12:11 : t nhn ty } } .

12941301001 so02903403909 747 07070

nig , 1195731 310 ) Coutin

Ortis ICTUCA 113 93 93 Ch 019

1261083tund Eletrodolo

Toto 997 ni Oit's 1890,009 mtotispida 5

-53cspsiiposto dimii normorario 613 ,

7310 910 00119 mi? 2 dalist Crayonstund es wirst
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illoresundsisilou

cainia and gentagniau llongontott time paso

61191Tosin olsun Beichľú angooriano Oriut
# 1

10 motius ni!10000km,79 romni @ mus on !

padres Gin , ipinipont: 10 . z 1802.bina fiadol op

SUTIFU ? 11n1s 330. 15715142_01bömood 1199 ctis

Helvetiſche Nepublik. Die

ito Moloton is in 591110

Der Meine Rath ,

On Auf den Wouſchlágdes Finangdepartements , deiß ſich die

Stadt Supertrameinerfaithe Erläuterung des achteniParas

graphen der Sonderungskonvention iibemarbeyetraft welcher

the Eigenthumisvecht auf die Ovund-und Lehenizinfe zu Rübeck

und Bitron andalle diejenige, welches pont Alters herwahre

Zubehörden der an ſie. abgetretenen Gefälleuju. Srlengen,

Sins und Altishofen waren , auch in fünftigen Zeitet ers

fichtlichund: bor Widerfpruch geſichert werde;

In Erwägung , daß es der heitere Verſtand der Sön

derungskonvention fet, die benámfefen Gefälle mit ihren

rechtmäßigen Zubehörden abzutreten, und daß die Gefälle zu

Rüßeck und Büron in den gleichen Urkunden , Kaufbriefen ,

Urbarien, Lebenſchaften und, Stoagereien mit jeneb ju Sins

und Sriengen begriffen fiadado 10

$3940317 befchließt :

1. Unter den an die Stadtgemeinde Luzern im achten

Paragraphen der Sönderungskonvention abgetretenen

Sebnten und Grundzinſen zu Triengen , Sins und

Ultishofen ſind auch jene von Rüßeck und Büron und

alle die Gefälle begriffen , welche als wahre Zubehörden

der obigen Liegenſchaften erwieſen und in den alten

Urbarien als folche enthalten ſind.

2. Das Finanzdepartement iſt mit Vollziehung dieſes Be

ſchluſſes beauftragt, und wird zu dem Ende die betref=

fenden Urbarien und namentlich das Urbarium von



Büron und Sriengen von Anno 1654 und jenes von

Rüßeck und Sins von fanno 1738 unter Beidrüdung

ſeines Siegels veriftziren.

Bern, den 10. März 1802.

.fi Der Landammann, Präſident des Kleinen Raths:

1.90850 Alois Meding.

Für den Kleinen Rath:

79stilised19shi i M. Der Oberſchreibet: rii
dib

muhimizacettepuu publeni Mouflonecos ? aja mund nod
Dem Driginalgleichlautend,

Der Chef. der Dominacionyölinn

..

Müller - Friedberg.
still och 10:10 10 10 Triut 303

GİT 119300 C si isteri: 27001 in 620 )

e abond tocistilist. Boliisi? sono

1913 ) 343 statsidor tindra 540 doon
;

49001913

20001 300 301 30 000 7.1 Sora

; 79 Chi sijoella 2019.991

1.9 mbilu2013119 gidiyor !!! 31 01

:190mitud Child 101 102 Hi 40,0

Gitt : 37:47 198 1930sII opinzin I

727 1996 1991 1990pungua

tropilumci ima brod 0021 91000 9100970

9130 Cmt stins 10 156 1941 010 digitos hund

1804 10593118 11919 u 39.1011917 ) 90 mts diasp

300 901 01111out 1970ands 1993 1993011) 950

OR 1999 ! On si ispiton 4196 191719189191

trisadi ni 901:1913 ins 0 ? 18196141 0731194 1972758 Orisut

14pfiuun metru si 901 isdieldny u 99017. it sii ind: 1131NDO

fosthormoteroitodiupie 90 Bointor tinud ni mititas

za 1992 pilomeo 9 1. lidt Cortapia

sou strani : Silta969 9 10 , 79104235mo aladt "
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mou'm Ort for one 104 hodin nou

gruditis SMU BETI ON HII.7.43 mu

urlunde

der beſtätigten Ausſteuerung der Stadt Luzern.

( Bom 14. Herbſtmonat 1803.)

**

:

on
Xebermann

,

Odtir der Präſident und die Beiſitzer

der durch die Mediationsakte aufgeſtellten ſchweizeriſchen Liqui

dationstommiſſion, erkläreu und bezeugenhiemit

Rechtens, u. ſ. w.

daß wir in Kraft der erhaltener Volmachten und in

Gemäßheit der übernommenen Pflichten die uns vorgeſchries

benen Artikel gewiſſenhaft befolgt;

nach deren Inhalt die Munizipalbedürfniſſe der Stadt

Luzern genau erwogen und geprüft;

den Umfang jedes einzelnen dieſer Bedürfniſſe nach dem

Maße der Bevölkerung, ſowie nach der topographiſchen Lage

der Stadt abgemeſſen und beſtimmt ;

auch die zu deren Befriedigung erforderlichen jährlichen

Einkünfte unparteiiſch berechnet ;

und deßwegen zu Recht erkennt haben und beurkunden :

Erſtens. Diejenige Uebereinkunft zur Sönderung und

Anweiſung des Gemeindeguts der Stadt Luzern, welche den

4. Wintermonat des Jahres 1800 zwiſchen dem damaligen

helvetiſchen Vollziehungsrath von der einen Seite und den

Abgeordneten der Gemeindekammer der Stadt Luzern von

der andern Seite, iſt abgeſchloſſen worden , folle für alle

tommenden Zeiten beſtätiget fein und unter keinerlei Bors

wand dürfen verlegt werden , ſo daß diefelbe nach ihrem

ganzen Inhalt in Kräften verbleibe, wie ſie unter heutigem

Datum in dem Protokol der Liquidationskommiſſion wörtlich

eingetragen und theils an die oormalige Verwaltungs

tammer , theils an die ehemalige Gemeindekammer von
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Luzern ausgefertiget mopeden und in beiden Urchiven,aufbes

wahret iſto 9130 cm TEROTCmotricisiu nga murta

Zweitens.Auch derjenige Zusaß und diejenigen Er

läuterungen zur erwähnten Sönderungsübereintunft, welche
unterm 10. März des Jahres 1802 von der Gemeinde

kammer der Stadt Luzern mit Recht begehrt wurden und
welche der damalige helvetiſche Kleine Rath geneigt bewilligt

hat, ſollen unverändert als heiliger Vertrag betrachtet und

gerade ſo erfült werden, wie ſolche unter angeführtem Da

tum in dem helvetiſchen Vollziehungsprotokol verzeichnet

ſtehen , und beiden Kammern , ſowohl derjenigen der Ver

waltung des Kantons, als derjenigen der Gemeinde der

Stadt Luzern , zur ftäten Aufbewahrung zugekommen find.

Drittens. Durch die pünktliche Vollziehung der zwei

vorſtehenden Verfügungen ſollen dann aber auch alle An

ſprachen der Stadt Luzern an das noch vorhandene Vers

mögen des Kantons Luzern, jede Anforderung auf ein , den
h

Stadtbedürfniſſen angemeſſenes Einkommen, für immer aus

geglichen , abgethan und beſeitiget ſein ; umſo mehr, da

die Stadtgemeinde Luzern ſich beſtimmt und ſchriftlich erklärt

hat, in Betrachtung der geringen Hülfsquellen und des ge

ſchwächten Einkommens ihrer Kantonsregierung wolle fie

ſich mit jener Sönderungsübereinkunft und Erläuterungen

für alle Seiten begnügen und auf eine beträchtlichere Uus

ſteurung freiwillig Verzicht leiſten , wiewohl ſie zum Unſuchen

für eine ſolche nicht unberechtigt geweſen wäre.

Viertens. Die Urkunde über vorſtehende Beſchlüſſe

fou dreifach ausgefertiget, die eine Seiner Exzellenz dem

Landammann der Schweiz, die zweite den Kochgeehrten

die

Herren Schultheiß und Rath des Kantons les pochgeehrten

aber dem Gemeinderath der Stadt Luzern unter unſerm

Kommiſſionsſiegel und mit unſern Unterſchriften zugeſtellt,

werden , damit durch ſie der Inhalt unſerer Verfügungen

und der legtern ſtäte ungekränkte Vollziehung verbürgt und

gewährleiſtet ſei.

,



462

ämy.

= 901 Begeben , unterſchrieben und beſiegelt iganFreiburgim

Uechtland den vierzehnten Şerbſtmonat des Sabresilachtzehns

Hundert und brei nach Chrifti cebifct.Dulle $15tis .
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Der Liquidationskommiſſions -Sekretär:
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Sammlung der for dem Zahre 1848 erlaſſenen, noch

gültigenGefeße.

joodlano i gitobitno 99 Thecontro insistenza

.CO

.

11

. Od1996
.

Abſchaffung der Mißbräuche bel Steigerungen .' 304.1.1980?

Abſchaßung, zweite, beim Zehntlostauf. 348. iti diorius

-Abtretung (erzwungene) von Gründ und Boden ; Geſep . 294 .

Abwandlung geringerer Polizeiſtraff&de;Geſep. 291,7005

'Abzug bei Wegziehung von Gut in's Ausland; Geſep . 318.

der Sieben vom Hundert bei'm Zehnten . 345.1

Allgemeine Feuerordnung. 193.0 ; ?? ! ?! ? ?

Wirthsordnung. 265.

Abänderungen dazu . 273. g ) :100'03)

Js Schüßenordnung. 281.
Allmenden Geſen aber den Roslauf des Jus-Dominii auf den;

ſelben . 318.616

de 1990 Donstehungsveroidnung zu obigem Gefeße. :319 .

Anerkennung der konſtituirten Behörden von Seite der Geiſt

Tidsen. 375.31 Enti sigurnost 20

Anſchaffung von neuen Feuerførißen ; Befhluß.7 ! 220.00

poſtolische Bulle, betreffend die Wiederherſtellung des Bisthums

. Bafer. 423. • ** va sistema di passi dag * SE

Arme dürfen die erhaltene Unterſtüßung nichtveräußern. 61 .

Shilipironnen in die Baber von Baden geldigtwerdent. 69.10

Armenfonds ; Staatszuſduß zur Gründung von ſolchen . 78.

Armenführ; Beſchluß über beffere Emrichtung derſelben. 71.

Armenfuhrpflichtigkeit ; Geſeß darüber. 1170.71gbas

11
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M N

260.com

Aſſekuranzanſtalt für Gebäude ; Sefek darüber. 225 . ****

Vollziehungsverordnungdazu .246 .

Auffinden von Leichnamen ; Beſchluß über das Verfahren dabei.

24u.

Aufhebung aller Zugsrechte; Gefeß. 317.

Auskäufe; Verordnung über die Form ihrer Protokollirung. 191.

. .
Auslieferung von Perfonen ; Sejes. 256 .

Ausrottung der Maitäfer ; Verordnung. 103.!!. for

Ausſteurung der Stadt Luzern ; Beſtätigungsurkunde. 460 .

Ausübung und Loskauf der Weiderechte. 1806334 Donna

11

3

H 11

Bädereien ; Verordnung über feuerſichere Einrichtung derſelben .

223 .

Bader von Baden ; Gebrauch derſelben durch Arme. 69.

Bälle kann der Regierungsrath bewilligen . 277, un

Baufreiheit ; Gejek darüber. 129. sed

Bauten , neue; Borſchriften über Aufführung von ſolchen . 240.

Beamtete;Beamtungen7 über die Verantwortlichkeit derſelben :0:12 .

Beamtungen , politiſche ; Dekret über Ausſcheidung derſelben von

bloßen Bedienſtungen . 3. odsto
.

Bedienſtungen , bloße , zu unterſcheiden von eigentlichen Beam

tungen . 3.

Behörden ; Geſeß über die Konflikte derſelben . 9.

Verantwortlichkeit derſelben. 12 .

andwir die konſtituirten , ſind von Seite der Geiſtlichen anzu

erkennen . 375. 2

Bekanntmadung von Gefeßen und Verordnungen ; Beſchluß

f ) t .darüber . 1 6. rosto

Bergſtröme, das Holzausreuten längs derſelben verboten . 112.

Beſchränkung des Bevkaufs von Waldungen . 126.no ?

Bettag , eidgenöffiſder , Beſchluß über die Feier desſelben . 274.

Bewerbung für Ruhepfründen an der Stift Münſterz Beſchluß

Is über die Form derſelben . 403. SB 1:57.9m2

Bij of von Conſtanz; Uebereinkunft mit demſelben in geiſtlichen

Dingen . 380. )Testamos2

Bisthum Baſel; Uebereinkunft über dte Wiederherſtellung desa

ſelben . 407.4d gen) ;71240italisati? 999471?.

T

7
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Bisthum Baſel; Apoſtoliſche Bulle über beufelben Gegenſtand. 428.

Bodenzinje ; ſiehe Grundzinje.

Brandverſicherungsanſtalt; Geſet über dieſelbe. 225.

Vollziehungsverordnung dazu.

246.

Bulle , apoſtoliſche , betreffend die Wiederherſtellung des Disthum

Bajel. 423.

über die Ernennung eines Domherrn für den Kanton Zug.M

443 .

38 .Bürgerrechtserwerbungen ; Gefeß darüber.

Büron ; Beſchluß über das Eigenthum der dortigen Grundzinſe.

458 .

line

Civilſtreite des Fiskus ſind der Staatsanwaltſchaft zu übertras

gen. 5 .

Congrua ; ſiehe unter R.

Conſtanz, Biſchof von ; Uebereinkunft mit demſelben in geiſtlichen

Dingen . 380.

.

Depoſitalkaſſen ; Geſek über dieſelben. 54 .

Deſignation bei geiſtlichen Pfründen ; Beſchluß über die Art und

Weiſe ihrer Vornahme. 246 .

Eidgenöffiſcher Bettag ; Beſchluß über deffen Feier. 274.

Einkommen der Pfarrſigriſten ; Beſchluß darüber. 404.

Ehebewilligungen und Eheeinſegnungen ; Geſet . 300.00

Ebeverlöbniſſe ; biſchöfliche Verordnung darüber. 376.50

Emmenſtrom ; Holzflößen in demſelben verboten . 128. 120

Emphiteutiſche Verträge; Beſchluß über den Lostauf derſelben .

363 . ,999

Entrichtung nicht aufgekündeter Zehnten ; Beſchluß. 362. )

Entſchädigungsleiſtung für ehemalige Straßenpflichtigkeit; Bes

ſchluß. 163.0 € !

Entſchädigungsleiſtungen für Zwangsabtretungen. Geſek.

294..

Sammlung alterer Gefeße as. 30

.
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Erbstheilungen ; Verordnung über die Form ihrer Protokollicung.

191 .

in ein Verordnungüber den Ort deren Vornahme, 314.

Erziehungsfond; die Hälfte der Sieben Prozent vom Zehnten

fällt demſelben zu. 365.site

Érpropriationsgeſek . 294.4 5571ean be

1 .

Feldäder , gemeinſame; Gefeß. 108.2133
or

Feldmeſſer ; Geſeß über von ſolchen . 1

Fertigung von Liegenſchaften an Nichtkantonsangehörige. 190.

Feuerordnung, allgemeine. 193.allgemeine. 193.0

Feuerpolizeil
iche Vorſchriften hinſichtlich der Aufführung von

Bauten . 240.

Feuerſichere Einrichtung der Bäckereien ; Berordnung. 223.

Feuerſprißen ; Befdluß über Anſchaffung von ſolchen . 220.

Firmaregiſter; Gefeß . 83 .

Fiſdfang mit Schwebneßen . Verbot. 248.

Forſtgeſeß. 113 .

Fuhren ; Verordnung über das Gewicht derſelben . 166 .

Fruchtzehnt; wenn der Fruchtzehnt aufgeſtellt wird, geht der An
?

ſpruch auf Erlaß von Güſel und Stroh verloren . 367.

auf Erla
.

Geiſtliche ſind den konſtituirten Behörden unterworfen . 375 .

Dinge ; Daherige. Uebereinkunft mit dem Biſchof von

Conſtanz. 380.77

Gemeindebürgerrecht; Gefeß über deſſen Erwerbung. 38 .

Gemeindegüter ; Geſeß über Vertheilung derſelben. 50.9

Gemeinden ; Straßenpflichtigkeit derſelben . 132 .

efeße und Verordnungen ; Beſchluß über Bekanntmachung derſels

ben. 6 .

Gewähr beim Viehhandel ; Geſet . 99.

Gewerbefreiheit: Geſeß vom Jahr 1833. 90.

1839 .

Gewid t der Fuhren ; Verordnung. 166 .

Goldwaaren ; Verordnung über Prüfung derſelben . 80..

96 .
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auf. 321.2

17

Grund und Boden ; Gefeß über zwangsabtretung von folchem .

294.

Grundzinſe und Zehnten ; Gefeß über deren Loskauf. 321 .

* Vollziehungsverordnung zu obigem Gefeße. 333.

Beſtimmung des Preijes der Landesprodukte zum

Zwede des Loskaufs. 344 .

Sicherung der den Kirchen und andern Anſtalten

zuſtehenden Loslaufskapitalien . 352 .

Beſchluß über Auffindung verſchürgter Bodenzinſe und

über Tragerpflichten . 354 .

Nadlaß derſelben bei Hagelſchlägen . 370 ,

zu Büron und Rüßegg gehören der Stadt Luzern . 458.

Güfel und Stroh; Erläuterung des S. 33 des Zehntgefeßes , be:

züglich des Anſprudys auf ſelbes bei Zehntentrichtung. 365 ..

Gut , Abzug bei Wegziehung von ſolchem in's Ausland ; Geſeß.

318.

365.

H. sind

Hagelſchlag; Nadılaß des Zehntens bei ſoldjem . 370 .

Handel mit Kleejaamen ; Beſchluß. 89 .

Heimathlore ; Geſet über die Heimathrechte derſelben im Ranton

Luzern . 49.

Heimathrechte der dem Kantone zufallenden Heimathloſen. 49.

Holzausreuten längs den Bergſtrömen. Verbot. 112 ..

Holzflößen in der Emme. Verbot. 128 .

Hunde ; Verordnung über das Halten von ſolchen. 249 .

Hundezeichen ; Verordnung. 249. ****

Hypothekar- Inſtrumente ; Gefeß . 171.

J.

a von

TER

Jahrmärkte ; Beſchluß über Einführung und Verlegung folk

chen . 83.

Intelligenzblatt ; Beſchluß über die Umgeſtaltung dešſelben . 7.

Jus - Dominii , Geſetz über den Loskauf desſelben auf Aumenden .

318.

Vollziehungsverordnung zu obigem Gefeße. 319 .

,
,

?
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1

1

11

mod grade sedan med så jobbetis

Kadaſter, maßgebend bei Beſtimmung des Loskaufslapitals für

Kleinzehuten, 368. asianartilasopis
Vollziehungsverordnung zu obigem Gefeß. 369.

Kantonsblatt; fiebe Intelligenzblatt. 123 goals

Kantonsbürgerrecht; Gefeß über deffen Erwerbung: 38..

Ranonifat im Hof, geht in gewiſſen Fällen den Profeſſoren vers

loren. 400.. innaeus

Kauf- und Tauſchfertigungen ; Geſeb. 169.

Kauffertigungsgerichte baben dem Zehntherrn anzuzeigen ,

wenn gehntpflichtiges zu zehntfreiem Land zugekauft wird.

364.

Pleejaamen ; Beſchluß über den Handel damit. 89 .

Kleinzehnten ; Lostauf desſelben . 330, 341.

Dabei iſt der Radaſter maßgebend. 368.

Die Kongrua der geiſtlichen Pfründen , welche

durch den lostauf des Kleinzehntens geſchwächt

care dondewird, iſt zu ergänzen . 351.
Bei Außmittlung des Loskauffapitals bei Klein

zehnten iſt der Radaſter maßgebend. 368 .

Vollziehungsbeſchluß zu obigem Gefeße. 369 ..

Rollegiatſtift zu Luzern ; Beſchluß über Verlurſt des Ranonitats

400 .

zu Münſter ; Beſchluß über die Form der Bewers

00 € búng für dortige Ruhepfründen . 403.

Rollotation von Ueberzinſen ; Geſek. 313, 2211

Kompetenzfähigkeit der Nightkantonsbürger für geiſtlidje Pfrün

tiden im Kanton Luzern ... 399.

der Nichtkantonsbürger für Vikariate im

Kanton Luzern . 401. dassé

Ronflikte ; Gefeß. 9. 13 " 1 ?
Kongrua der geiſtlichen Pfründen , wenn ſie durch Zehntloskäufe

geſchwächt wird, iſt zu ergänzen. 351.

H

der Profeſſoren .

Landesprodukte ; Beſtimmung des Preiſes derſelben , behufs

Loskauf des Zehntens. 344 .
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Lebensmittel ; der Vorkauf von ſolchen iſt verboten . 255 .

Leichname ; Beſchluß über das Verfahren bei Auffindung von

e Folchen. 260.

LiegenſchaftBfertigungen an Nichtlantonsangehörige; Be

ſchluß . 190. ppida to

Liegenſchaftsſteigerungen ; Abidhaffung der Mißbräuche bei

denſelben. 304.In

Postauf und Ausübung der Wetberechte. 306 . 11

des Jus -Dominii auf Almenden ; Gefeß . 318.

Vollziehungsverordnung zu obigem Gefeße . 319 .

13785107985 von Zehnten und Grundzinſen ; Gefeß.321.1919

1:54 Bollziehungsverordnung Zu dieſent Gefeße. 333 .

Erweiterung des S. 19 desſelben. 365 .

Beftimmung des Loskaufpreiſeß der verſchiedenen Pro
butte: 344. septembrie sesaints

3 Beſchluß über einsweilige Pezahlung des aufgekündeten

quid Zehntens , deſſen Lostaufskapital nod nicht beſtimmt

con tus ift. 1 346 ans !
dellent

Die Nugnießer der vom Staate abhängenden Zehnten

Shaben über das Abſchaßungsgutachten zu berichten .

11 347." Tong5. 19ರ 2011
Beſchluß über die ziveiten Abſdaßungen . 348 .

Borſchriften über Sicherung der Kostanfskapitalien , die

Rirchen und Schulen 1. 1. w. gehören. 352 .

Beidhliffe über Errichtung von Prioritätsgülten für auf:

getündeten Zehnten . 355 , 358, 359..

Bejdluß aber Betzinjungi pon Zehntlostaufstapitalien.

- 54 360.punatoriin

Beim Loskauf der Behntent iſt der Radafter maßgebend.

368.84cardboardsrt his

Vollziehungsverordnung zu obigem Gefeße. 369 .

der emphiteutiſchen Verträge oder Mannlebenpflicht; Be

hluß. 363. zin

Luzern , Kollegiatſtift; Beſchluß , wann ein Profeſſor ſein dortiges

DE Canonikat verliert. 400. ,

Urkunde der beſtätigten Ausſteurung der Stadt. 460.

M

n

н

H

;
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positii de totusi

Maikäfer ; Verordnung über die Ausrottung derſelben.103.

Mannlehen pflidt; Loskauf derſelben . 363.

Märkte, ſiehe Jahrmärkte.

Mißbräuche bei Steigerungen ; Verordnung über Abſchaffung der

felben . 304.

Münſter; Beſchluß über die Form der Bewerbung für Ruhes

pfründen an dortiger Stift. 403.

1

Nichtkanton skürger; Beſchluß über ihre Rompetenzfähigkeit für

geiſtliche Pfründen. 399.www
ni

!! Beſchluß über ihre Kompetenzfähigkeit für

Vikariate im Kanton Luzern. 401 .

-

Obſignation bei geiſtliđzen Pfründen ; Bejdluß über die Artund

Weiſe ihrer Vornahme. 246. út
SO

Ort , wo die Erbstheilungen vorzunehmen ſind. 314 .

9 .

P.

Paternitätsfälle, außereheliche ; Verordnung über das Verfah

ren dabei. 309. *

Pfarrſigriſten ;-Beſchluß über ihr Einkommen 404.

Pfründen , geiſtliche; Kompetenzfähigkeit von Nichtfantonsbürgern

für ſolche. 399 . %+0619

Beſchluß über die Ob- und Deſignation bei

denſelben . 446. pipering sentiamo

Polizeiſtraffälle, geringere;. Gefeß über deren Abwandlung.

291 .

Preis der Landes produkte behufe des Zehntlostaufes . 344 .

Prioritätsgülten ; Geſeß über deren Lokation. 192.

Beſchluß über deren Errichtung für Zehnten ,

sauf welchem Gegenverpflichtungen Haften .

355 .

Beſchluß über Errichtung von ſolchen Gülten

für einzelne Rapitalraten. 258 .

f=:;'ܕ
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Prioritätsgülten ; Beſchluß über Vertheilung ſolcher Gülten auf

die zehntpflichtigen Grundſtüde. 359.

Profeſſoren des Gymnaſiums und Lyceum3 verlieren in gewiſſeny

Fällen ihr Kanonifat im Hof. 400 . sport

R.

Reußeg8; Beſchluß über das Eigenthum der dortigen Grundzinſe.

458 .

M

Salzpreis ; Dekret über Herabſeßung d :sjelben. 78 .

Schau des Zudtvieh's ; Gefeß . 105.

Schiffe müſſen probirt und angezeidynet ſein . 279.

Schifffahrt; Polizeiverordnung . 279.

Schnellwaagen ; Geſet über deren Gebrauch.

Schuldenrüfe ; Geſeß über dieſelben. 307 .

Schüßenordnung, allgemeine. 281 .

Sdwebneße ; Verbot derſelben beim Fiſchfang. 248..

Siderung der Zehntloskaufskapitalien für Kirden u . Sdulen 2c.

352 .

Sieben vom Fundert; Abzug beim Zehnten. 345.

die Hälfte davon dem Erziehungsweſen zu

1363.et du sou o geſichert. 1365.EDU & T : 138117"

Beſchluß über weitere Anordnungen hin

ſichtlich ihrer jährlichen Entrichtung. 371.salt

Silberwaaren ; Verordnung über Prüfung derſelben . 80 .

Sönderung des Staats- u. Stadtgutes ; Aftenſtücke darüber. 448.

Spendgelder ; Geſep über deren Verwendung. 74.

Vervollſtändigung obigen Gefeßes: - 76.6

aft; Geſetz über die Pflichten derſelben bei

Zivilſtreiten des Fiskus. 5 .

Staats- und Stadtgut; Altenſtücke über deffen Sönderung. 448.

Steigerungen ; Verordnung über Abſchaffung von Mißbräuchen

bei denſelben . 304.

Stellen , öffentliche; Ausſcheidung derſelben in Beamtungen und

bloße Bedienſtungen . 3 .

Steuergefeß. 30.$

Steuertarationen ; Verordnung. * 35 .35. E

11

Staat
sanm
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Gtraße nad Wintel; Erklärung als Rantonsitraße. 168 .

Straßenbezirte; Befdluß über Sintheilung desRenitong in
;

folche. 157. ol 93. Apagoede soos

Straßen : Reglement1386.31
.

Straßenpflichtigkeit des Staates und der Gemeinden ; Geſet .

132 .

Entſchädigungsleiſtung für ſolche. 163 .11

ިހެގ"32ވީއ[-.

impose 6 3

Tanzen ; Verordnung. 274, 029 *

MOTO

Tauſn fertigungen ; Geſek. 169.

Tragerpflidhten ;Bsfchluß über dieſelben bei Bedenzinjer . 354,

u.k. 39301121* ngt

11

Uebereinkunft in geiſtlichen Dingen mit dem hochw . Biſchof von

Conſtanz. 380. ITS

wegen der Wiederherſtellung des Bisthums Bafel.

407 .

Ueberzinſen ; Geſetz über Kolokation derſelben . 313. do

Unterſuch von Steuertarationen ; Verordnung: 35 .

Unterſtüßungsgegenſtände dürfen nicht veräußert werden ; Be

ſchluß. 68.

Unveräußerbarkeit von Unterſtüßungsgegenſtänden. 68 .

Verantwortlichkeit der Behörden und Beamteten ; Geſet . 12 .

Verfahren bei außerordentlichen Paternitätsfällen ; Verordnung.

309 .

Berhaftung und Auslieferung von Perſonen ; Geſek.

Verkauf von Gold- und Silberwaaren ; Berordnung, 80.0

der Waldungen ; Geſeß über Beſchränkung desſelben . 126 .

Berordnung über die Eheverlöbniſſe. 376. ostia

Vertheilung der Gemeindegüter ; Geſek . 50. El

von 300,000 Frkn. an die Gemeindent zur Grün :

dung von Armenfonds. 78.
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Berzinfung der Zehntloskaufstapitalien ; Beſtimmung des Zeit:

kur punktes. 360 .

Biehhandel ; Geſet über die Gewähr bei demſelben . 99 .

Bitariate ; Zulaſſung von Nichtkantonsbürgern zu folchen . 401 .

Borlauf von Lebensmitteln ; Verbot. 255.

.

Waagen , 1. Sdınelwaagen .

Waldbäche; das Holzausreuten längs denſelben verboten . 112 .

Waldungen ; Beſdhränkung des Verkauf3 derſelben . 126 .

Waldfeuerbeerde , offene, find in Dörfern verboten . 221 .

Waſchhäuſer; Gefeß über den Bau von ſolchen. 221 .

Weiderechte; Gefeß über Ausübung und Losfauf derſelben . 306 .

Wegziehung von Gut ins Ausland ; Gefeß über den dabei zu

machenden Abzug. 318.

Wiederherſtellung und neue Umſchreibung des Bisthums Baſel.

407. oradan

Winkel ; Straße nach dort als Rantonsſtraße erklärt. 168 .

Wirthsordnung , allgenteine. 265.

Abänderungen zu derſelben. 273 .

Wuhrpflichtigkeit; Gejens darüber. 160 .

M

M

M

IT DOST 3 .

Zehnten und Grundzinſe; Geſeß iiber den Loskauf derſelben . 321 .

Vollziehungsverordnung zu obigem Gefeße. 333 ." .

Erweiterung des S. 19 des Zehntlostaufsgeſeķes . 365.

Beſtimmung der Preiſe der Landesprodukte zum Zweđe

des Lostaufes. 344 .

Beſchluß, betreffend den Abzug der Sieben vom Hundert.

345.

Beſchluß über Bezahlung des aufgekündeten Zehntens,

deſſen Loslaufskapital noch nicht beſtimmt iſt. 346.

Die Nußnießer der vom Staate abhängenden Zehnten

Haben über das Abſchaßungsgutachten zu berichten.

347 .

Wie die zweiten Abidhaßungen vorſidy zu gehen haben. 348.

Sicherung der Lostaufskapitalien für Kirchen und andere

öffentliche Anſtalten . 352 .

M

1

1
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1

11

Zehnten ; Beſchluß über Errichtung von Prioritätsgülten für Zehn

ten , die mit Gegenverpflichtungen behaftet find. 355.

Beſchluß über Errichtung ſolcher Gülten für einzelne Kapi

de tatraten
talraten , i 358 .

· Befdhluß über Vertheilung ſolcher Gülten auf die zehnts

pflichtigen Grundſtücke. 359,

101 Befdluß über Verzinſung der Zehntlostaufstapitalien:.

360.

Wir
Beſchluß über Entridſtung nidht aufgekündeter Zehnten .

362 .

Befdluß hinſichtlich der Käufer von zehntpflichtigem land

zu zehntfreiem . 364.

re

Beſchluß , die Halfte der Sieben vom Hundert den Ers

ziehungsiefen zufidyernd. 365 .

Erläuterung des S. 33 des Zeyntgefeßes, betreffend den

Unſpruch auf Güfel und Stroh. 367.

Beſchluß über die weitere Anordnung hinſichtlich der jährs

lidhen Entrichtung der 7.070.: 371.

Zehntgülten ſind unter die Beſchwerden , nicht unter die Hypoc

thekarverſchreibungen zu rechnen . 192.

Zehntnad laß bei Hagelſchlägen . 370 .

Zeichen für þunde. 249 .
der

Zipilſtreite, ſiehe C.

Zuchtvieh ; Geſetz über die Schau desſelben . 105.1:

3 ug ; Bulle über die Ernennung eines Domherrn für dieſen Rana

ton . 443.

Zugrechte; Gefeß über die Aufhebung berſelben. 317.

M

Die Ernennung eines

jantina din 1915,su

2900

Dennis

Die

ant BIO
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jo gandring ogproseso ng moments internet,

Bei mettere sung VIDEOHD torty

frz. Joſ. Schiffmann

81dhändler und Antiguar

in Luzern , ut position

ſind ſtets , ſowohl alt als neu , zu billigſten Preiſen

vorräthig? Alle übrigen Geſekesbände, fowie Dr. Caf.
.

Pfyffers Erläuterungen dazu. Wochenblätter; Großratho

u. Regierungsrathsverhandlungen ; Staatsverwaltungsberichte.

Ferner : Die beliebteſten Unterhaltungsſchriften , wie : Suus

ſtricte Welt, Fliegende Blätter , Buch der Welt , Pfennig

Magazin , Schweiz. Unterhaltungsblatt, Sduſtrirte Zeitung ;

jeder Band einzeln . Eine große Auswahl der beſten Jugend

ſchriften von Chriſtoph Schmid, Sauber , Körber, Jeremias

Gotthelf, Häglſperger , Lautenſchlager , Franz Hoffmann 2c.

Die vorzüglichſten Grammatiken und Wörterbücher der alten

und neuen Sprachen. Fremdwörterbücher, Briefſteller, Con

verſationslerita , Atlanten 2c. AlleAlle bisher erſchienenen Jahr

22.
gänge des Bundesblattes.

o punuest
a

all

Ale in Zeitungen und beſonders in Katalogen u .

angekündigten Bücher , gleichviel alt oder neu find ju gler:

chen Preiſen und ohne Portoauslagen erhältlich.

Gute ältere Bücher und Werke fönnen ſtets gegen

beliebige neue umgetauſcht werden.

Fortwährend kauft derſelbe größere und kleinere Biba

liotheken gegen baare Bezahlung.

.
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Verzeichniſ

werthvoller juriſtiſcher Werte,

pai welde todouceur

zu den beigefegten ſehr billigen Preiſen

sopratt

frz. Jol. Schiffmann in Luzern

gegen baare Bezahlung oder in Tauſch

ſofort erhältlich ſind .
( !!

bei

Briefe und Gelder crbitte franto .

Fr. 6t.

4 .

5

6 .

3

3 .

Bayer, H., Vorträge üb. d . gemeinen ordentl. Civilprozeß.

5. Aufl. Münden. 835. REP.
Eidhorn , Fr. Einleitung in das deutſche Privatrecht.

4. Aufl. Göttingen . 836. Cart.

Hugo, Geſchichte des römiſchen Rechts . 10. Aufl. Berlin.

27. 5. O REL.

Martin, Chr., Lehrbuch des bürgerl. Prozeſſes. 11. Aufl.

Heidelberg. 834. stran
Mittermaier, 4. Grundfäße d. gemeinen deutſc . Privat:

rechtes. 4. Aufl . 2 Bde. Landshut, 830. REL.

Der gemeine deutſche bürgerliche Prozeß. 2. Aufl.

4 Bonn . 822 .

Montesquieu , Wert von den Gefeßen . 2 Bde. Frankft.

753. Ldr.

Mühlenbruch , S., Lehrbudy d . Pandekten - Redts. 3 Bde .

Halle. 836 .

Napoleon (ichig . Raiſer ), Napoleoniſche Ideen ; a . 8. Franz.

überſekt von Biedenfelb . Weimar. 840 .

5.50

14
5 .

2. 50

8 .

1. 10



25.

cm

-

-

fr. Ot.

Payne, Th., Die Rechte des Menſchen ; aus d . Engliſch.

3 Thle . Kopenhagen . 793. Cart. 1 .

v . Raumer, Fr., Ueber d . geſdichtl. Entwidig. d. Begriffe

vom Redt, Staat und Politit. 2. Xup. Leipzig. 852. 3. 50

v. Savigny, E., Geſchichte d . römiſd) . Redhts. Bd. 1 – 5 .

Seidelberg. 81529.
(Der fehlende 6. Bd. fann durch mid bezogen werden .)

Sittmann , A., Handbuch der Strafredytswiſſenſchaft und

GM
Strafgeſepkunde, 4 Bde. Halle. 808 — 819. REL.

Flathe, L., Geſchichte des Kampfs zwiſchen dem alten und

neuen Verfaſſungsprinzip d . Staaten d . neueſten Zeiten.

2 Bde. Leipzig. 833. Cart. 5 .

Grolmann, Handb.ub.d.Code Napoleon . 3 Bde. Gieß. 812. 3 .

ve

Kieſſelbach, W., Continentalſperre. Stuttgart. 850.. 1 .

Klüber, Völkerrecht. 2 Bde. m . Anhg. Stuttg. 821. REL, 2. 50

Linde, B., Lehrbudy des deutſchen Civilprozeſſes. 4. Aufl.

Bonn. 835.Con 3. 50

Machiavelli, A. Sämmtl. Werke. Aus dem Italieniſchen

von Ziegler. Bd. 1 - 4. 834. br. neu . 10 .

Mittermaier, u., Deutſches Strafverfahren. 2. Auflage.

2 Bde. Heidelberg. NEL. 5 .

v. Rotteck, C., Lehrbuch des Vernunftsredyts u . d . Staats :

wiſſenſchaft. 4 Bde. Stuttgart. 829 - 35. Cart.

v . Sismondi, L., Forſdungen über die Berfaſſungen der
freien Völter. 4. d. franz. von Schäfer.

Stahl , 5. I., Philoſophie des Rechts. 2 Bde. Heidel

836. 5 !

Feuerbach , A., Lehrbuch d. gemeinen peinl. Rechts ; brsgeg.

von Mittermaier. 14. (neueſte) Auft. Gießen . 847.

REL. Wie nett. ( Ladenpreis Fr. 16.) 5:10.

Göſchen , 3. F. L., Vorleſungen über das gemeine Civil

redyt; herausgeg . von Errleben . 2. Aufl. Göttingen.

843. REL, 3 Bde. in 4 gebdn. (Ladenpr. Fr. 45.) 22. —

Heffter , 4. W., Das europäiſche Völkerrecht der Gegen
wart. Berlin . 844 . 2. 50

Der neue Pitaval . Sammlg . d. intereſſanteſten Kriminal:

geſdridten ; hrsgeg. von Hißig u . Häring. Bd . 1 - 4 .

Leipzig. 858. br. neu . ( Ladenpr. Fr. 16.) 8 .

822

.

8. -

2 .

ere. 330. Cart.

berg. 8

é ř

-
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1

5 .

,

Desde Fr. @t.

Weiske, J., Rechtslerikon. Leipzig . 839—40 . Bd. 1.2. 100

(Å — C.) Cart. ( Ladenpreis Fr. 25.)-
Welcker, C. Th. Die leßten Gründe von Recht, Staatu.

Strafe. Gießen. 813. IT : 2.50

Shibaut, Civiliſtiſche Abhandlungen. Heidelberg. 814 . 1. 20

Rogge, K. U., uc
Ueber das Gerichtsweſen der Germanen.

Halle. 820. 1 .

Gensler, J. C., Rechtsfälle für die Proceß-Praxis. Hei

delberg. 817 . 2 .

Salchow , D., Darſtellung der Lehre von Strafen u. Ber

brechen nach gemeinen Rechten. Jena. 804. 2. 50

Wiarda, S.D., Geſchichte und Auslegung des Saliſchen

Gefeßes und der Malbergiſchen Gloſſen. Brem . Ldr. 2.50

Corpus juris civilis , ins Deutſche überſekt u. Hrsgeg . b .

Otto, Schilling u . Sintenis . Lp3g. 830–33. 7 Bde.

REL. Schön. Erpl. ( Ladenpreis ungebon. Fr. 90.) 45. —

Sagemann, Criminallerikon , fortgeſekt von W.Brauer.

Erlangen. 854. 7 Liefgn . Vollſtändig neu. (la

denpreis Fr. 20.). 15 .

Blanqui, u., Grundzüge der politiſden Dekonomie; a.d.2010

Franz. Luzern. 855. 1 .

s
i
i
s

>

1

1997

A. Ph. von Segefferit,

Das

alte Stadtrecht von Lucern.

Nach der

im Staatsarchiv liegenden Originalhandſchrift.

Baſel, Bahumaiers Budhhandlung. 1855.

8. Fr. 1. 30 Cts .

Von dieſer Separatausgabe kamen nur ganz wenige Eremplare

in Handel und darf dieſelbe daher ſchon jeħt ſelten genannt werden .
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I, Kaiſer’ſchen Buchhandlung

Zur Vervollſtändigung der Luzerner Gefeßesſammlung

werden nachſtehende Werke empfohlen :

Verlag der I.

in Luzern.

Strafgeſekbud für den Santon Luzern , nebſt einer ſyſtematiſdy

geordneten Zufainmenſtellung der in Verbindung mit dem Straf:

geſeßbuche nody zur Anwendung kommenden beſondern Strafgeſeße,

Detrete u. Polizeiverordnungen. Zum Gebrauch für den Richter,

Beamten und Privatmann. Gebdn. Fr. 2 .

Bürgerliches Gefekbud des Kantons Luzern ; die Gefeße über die

Schuldbetreibung, das Konkurs- und Civil-Reditsverfahren , nebſt

den zu dieſen drei Gefeßen gehörenden Sportelntarifen. Miniatur

ausgabe. Gebdn. Fr. 2.

Der Rechtsfreund für den Kanton Luzern, oder Anleitung, die

im Leben vorkommenden Rechtsgeſchäfte nach den beſtehenden Ges

feßen u. Uebungen abzuſchließen . Von Dr. Raf. Pfyffer. Mit

Supplementheft, enthaltend die Veränderungen bis Ende 1852 .

Gut in Nüd- und Edleder gebdn. Fr. 4. 80.

Bei Abnahme fämmtlicher 3 Bände erlaffe folche zu Fr. 6,

während einzeln die bisherigen Preiſe bleiben .

Durch die Buchhandlung v. R. Bertſchinger

in Luzern ſind ftets zu beigeſeşten Preiſen zu beziehen :

Gefeß über das Civilrecht &verfahren im Kanton Luzern , mit er:,

gänzenden Erläuterungen von Kaf. Pfyffer , Dr. Jur. Luzern,

1851. 8. Preis, geh. Fr. 1. 70 .
::

Namen- und Sachregiſter zum Geſek über das Civilreditsverfahren

und den Commentar des Dr. Raf. Pfyffer. 8. Preis, geh. 30 Ot.

Das neue Erbredit des Kantons Luzern, erläutert von Kaf. Pfyffer,

Doktor der Rechte. Luzern , 1838. 8. Preis , geh. Fr. 1. 30 .

Das Obligationenrecht des Kantons Luzern , erläutert von Dr. Raj,

Pfyffer.. Luzern, 1839. Preis , geh. Fr. 2. 80 .

Sämmtliche oben angeführte Werte ſind gu gleichen Preiſen

durch die Buchhandlungvon Fr. Joſ. Schiffmann zu beziehen.
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Verlag vonvon Frz.Jof. Schiffmann .
-

3. R. Steiger

flora des Kantons Luzern,

der Rigi und des Pilatus.

Nebſt einer

Einleitung in die Pflanzenlunde überhaupt.
DA

Mit

über 100 in den Sert eingedructen Abbildungen.

Bearbeitet für das Volk und ſeine Lehrer,

Vollftändig in zirka 6 Lieferungen à Fr. 1. 25 .

1. Lieferung

DR

Der Raum erlaubt uns leider nicht, die vielen rühmenden Anc
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